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Verfassung des Landes Baden-Württemberg 
vom 11. November 1953 (GBl. S. 173) 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Mai 2020 (GVBl. S. 305) 

VORSPRUCH 
Im Bewußtsein der Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, die 
Freiheit und Würde des Menschen zu sichern, dem Frieden zu dienen, das Gemeinschaftsleben 
nach den Grundsätzen der sozialen Gerechtigkeit zu ordnen, den wirtschaftlichen Fortschritt 
aller zu fördern, und entschlossen, dieses demokratische Land als lebendiges Glied der Bun-
desrepublik Deutschland in einem vereinten Europa, dessen Aufbau föderativen Prinzipien und 
dem Grundsatz der Subsidiarität entspricht, zu gestalten und an der Schaffung eines Europas 
der Regionen sowie der Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit aktiv mitzuwir-
ken, hat sich das Volk von Baden-Württemberg in feierlichem Bekenntnis zu den unverletzli-
chen und unveräußerlichen Menschenrechten und den Grundrechten der Deutschen kraft seiner 
verfassunggebenden Gewalt durch die Verfassunggebende Landesversammlung diese Verfas-
sung gegeben. 

ERSTER HAUPTTEIL 
Vom Menschen und seinen Ordnungen 

I. Mensch und Staat

Artikel 1 
(1) Der Mensch ist berufen, in der ihn umgebenden Gemeinschaft seine Gaben in Freiheit und
in der Erfüllung des christlichen Sittengesetzes zu seinem und der anderen Wohl zu entfalten.
(2) Der Staat hat die Aufgabe, den Menschen hierbei zu dienen. Er faßt die in seinem Gebiet
lebenden Menschen zu einem geordneten Gemeinwesen zusammen, gewährt ihnen Schutz und
Förderung und bewirkt durch Gesetz und Gebot einen Ausgleich der wechselseitigen Rechte
und Pflichten.

Artikel 2 
(1) Die im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland festgelegten Grundrechte und
staatsbürgerlichen Rechte sind Bestandteil dieser Verfassung und unmittelbar geltendes Recht.
(2) Das Volk von Baden-Württemberg bekennt sich darüber hinaus zu dem unveräußerlichen
Menschenrecht auf die Heimat.

Artikel 2a 
Kinder und Jugendliche haben als eigenständige Persönlichkeiten ein Recht auf Achtung ihrer 
Würde, auf gewaltfreie Erziehung und auf besonderen Schutz. 

Artikel 2b 
Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. 
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Artikel 3 
(1) Die Sonntage und die staatlich anerkannten Feiertage stehen als Tage der Arbeitsruhe und 
der Erhebung unter Rechtsschutz. Die staatlich anerkannten Feiertage werden durch Gesetz be-
stimmt. Hierbei ist die christliche Überlieferung zu wahren. 
(2) Der 1. Mai ist gesetzlicher Feiertag. Er gilt dem Bekenntnis zu sozialer Gerechtigkeit, Frie-
den, Freiheit und Völkerverständigung. 
 
Artikel 3a 
(1) Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen 
Lebensgrundlagen im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und 
nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. 
(2) Der Staat fördert gleichwertige Lebensverhältnisse, Infrastrukturen und Arbeitsbedingun-
gen im gesamten Land. 
 
Artikel 3b 
Tiere werden als Lebewesen und Mitgeschöpfe im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung 
geachtet und geschützt. 
 
Artikel 3c 
(1) Der Staat, die Gemeinden und die Gemeindeverbände fördern den ehrenamtlichen Einsatz 
für das Gemeinwohl, das kulturelle Leben und den Sport unter Wahrung der Autonomie der 
Träger. 
(2) Die Landschaft sowie die Denkmale der Kunst, der Geschichte und der Natur genießen öf-
fentlichen Schutz und die Pflege des Staates und der Gemeinden. 
 
 
II. Religion und Religionsgemeinschaften  
 
Artikel 4 
(1) Die Kirchen und die anerkannten Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften entfal-
ten sich in der Erfüllung ihrer religiösen Aufgaben frei von staatlichen Eingriffen. 
(2) Ihre Bedeutung für die Bewahrung und Festigung der religiösen und sittlichen Grundlagen 
des menschlichen Lebens wird anerkannt. 
 
Artikel 5 
Für das Verhältnis des Staates zu den Kirchen und den anerkannten Religions- und Weltan-
schauungsgemeinschaften gilt Artikel 140 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutsch-
land. Er ist Bestandteil dieser Verfassung. 
 
Artikel 6 
Die Wohlfahrtspflege der Kirchen und der anerkannten Religions- und Weltanschauungs-
gemeinschaften wird gewährleistet. 
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Artikel 7 
(1) Die dauernden Verpflichtungen des Staates zu wiederkehrenden Leistungen an die Kir-
chen bleiben dem Grunde nach gewährleistet.
(2) Art und Höhe dieser Leistungen werden durch Gesetz oder Vertrag geregelt.
(3) Eine endgültige allgemeine Regelung soll durch Gesetz oder Vertrag getroffen werden.

Artikel 8 
Rechte und Pflichten, die sich aus Verträgen mit der evangelischen und katholischen Kirche 
ergeben, bleiben von dieser Verfassung unberührt. 

Artikel 9 
Die Kirchen sind berechtigt, für die Ausbildung der Geistlichen Konvikte und Seminare zu 
errichten und zu führen. 

Artikel 10 
Die Besetzung der Lehrstühle der theologischen Fakultäten geschieht unbeschadet der in Arti-
kel 8 genannten Verträge und unbeschadet abweichender Übung im Benehmen mit der Kirche. 

III. Erziehung und Unterricht

Artikel 11 
(1) Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf Herkunft oder wirtschaftliche Lage das Recht
auf eine seiner Begabung entsprechende Erziehung und Ausbildung.
(2) Das öffentliche Schulwesen ist nach diesem Grundsatz zu gestalten.
(3) Staat, Gemeinden und Gemeindeverbände haben die erforderlichen Mittel, insbesondere
auch Erziehungsbeihilfen, bereitzustellen.
(4) Das Nähere regelt ein Gesetz.

Artikel 12 
(1) Die Jugend ist in der Ehrfurcht vor Gott, im Geiste der christlichen Nächstenliebe, zur Brü-
derlichkeit aller Menschen und zur Friedensliebe, in der Liebe zu Volk und Heimat, zu sittli-
cher und politischer Verantwortlichkeit, zu beruflicher und sozialer Bewährung und zu frei-
heitlicher demokratischer Gesinnung zu erziehen.
(2) Verantwortliche Träger der Erziehung sind in ihren Bereichen die Eltern, der Staat, die Re-
ligionsgemeinschaften, die Gemeinden und die in ihren Bünden gegliederte Jugend.

Artikel 13 
Kinder und Jugendliche sind gegen Ausbeutung, Vernachlässigung und gegen sittliche, geistige, 
körperliche und seelische Gefährdung zu schützen. Staat, Gemeinden und Gemeindeverbände 
schaffen die erforderlichen Einrichtungen. Ihre Aufgaben können auch durch die freie Wohl-
fahrtspflege wahrgenommen werden. 
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Artikel 14 
(1) Es besteht allgemeine Schulpflicht. 
(2) Unterricht und Lernmittel an den öffentlichen Schulen sind unentgeltlich. Die Unent-gelt-
lichkeit wird stufenweise verwirklicht. Auf gemeinnütziger Grundlage arbeitende private mitt-
lere und höhere Schulen, die einem öffentlichen Bedürfnis entsprechen, als pädagogisch wert-
voll anerkannt sind und eine gleichartige Befreiung gewähren, haben Anspruch auf Ausgleich 
der hierdurch entstehenden finanziellen Belastung. Den gleichen Anspruch haben auf gemein-
nütziger Grundlage arbeitende private Volksschulen nach Art. 15 Abs. 2. Näheres regelt ein 
Gesetz. 
(3) Das Land hat den Gemeinden und Gemeindeverbänden den durch die Schulgeld- und Lern-
mittelfreiheit entstehenden Ausfall und Mehraufwand zu ersetzen. Die Schulträger können an 
dem Ausfall und Mehraufwand beteiligt werden. Näheres regelt ein Gesetz. 
 
Artikel 15 
(1) Die öffentlichen Volksschulen (Grund- und Hauptschulen) haben die Schulform der christli-
chen Gemeinschaftsschule nach den Grundsätzen und Bestimmungen, die am 9. Dezember 
1951 in Baden für die Simultanschule mit christlichem Charakter gegolten haben. 
(2) Öffentliche Volksschulen (Grund- und Hauptschulen) in Südwürttemberg-Hohenzollern, 
die am 31. März 1966 als Bekenntnisschulen eingerichtet waren, können auf Antrag der Erzie-
hungsberechtigten in staatlich geförderte private Volksschulen desselben Bekenntnisses um-
gewandelt werden. Das Nähere regelt ein Gesetz, das einer Zweidrittelmehrheit bedarf. 
(3) Das natürliche Recht der Eltern, die Erziehung und Bildung ihrer Kinder mitzubestimmen, 
muß bei der Gestaltung des Erziehungs- und Schulwesens berücksichtigt werden. 
 
Artikel 16 
(1) In christlichen Gemeinschaftsschulen werden die Kinder auf der Grundlage christlicher und 
abendländischer Bildungs- und Kulturwerte erzogen. Der Unterricht wird mit Ausnahme des 
Religionsunterrichts gemeinsam erteilt. 
(2) Bei der Bestellung der Lehrer an den Volksschulen ist auf das religiöse und weltanschauliche 
Bekenntnis der Schüler nach Möglichkeit Rücksicht zu nehmen. Bekenntnismäßig nicht gebun-
dene Lehrer dürfen jedoch nicht benachteiligt werden. 
(3) Ergeben sich bei der Auslegung des christlichen Charakters der Volksschule Zweifelsfra-
gen, so sind sie in gemeinsamer Beratung zwischen dem Staat, den Religionsgemeinschaften, 
den Lehrern und den Eltern zu beheben. 
 
Artikel 17 
(1) In allen Schulen waltet der Geist der Duldsamkeit und der sozialen Ethik. 
(2) Die Schulaufsicht wird durch fachmännisch vorgebildete, hauptamtlich tätige Beamte aus-
geübt. 
(3) Prüfungen, durch die eine öffentlich anerkannte Berechtigung erworben werden soll, 
müssen vor staatlichen oder staatlich ermächtigten Stellen abgelegt werden. 
(4) Die Erziehungsberechtigten wirken durch gewählte Vertreter an der Gestaltung des Le-
bens und der Arbeit der Schule mit. Näheres regelt ein Gesetz. 
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Artikel 18 
Der Religionsunterricht ist an den öffentlichen Schulen ordentliches Lehrfach. Er wird nach 
den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften und unbeschadet des allgemeinen Aufsichts-
rechts des Staates von deren Beauftragten erteilt und beaufsichtigt. Die Teilnahme am Religi-
onsunterricht und an religiösen Schulfeiern bleibt der Willenserklärung der Erziehungsberech-
tigten, die Erteilung des Religionsunterrichts der des Lehrers überlassen. 
 
Artikel 19 
(1) Die Ausbildung der Lehrer für die öffentlichen Grund- und Hauptschulen muß gewährleisten, 
daß die Lehrer zur Erziehung und zum Unterricht gemäß den in Artikel 15 genannten Grunds-
ätzen befähigt sind. An staatlichen Einrichtungen erfolgt sie mit Ausnahme der in Absatz 2 
genannten Fächer gemeinsam. 
(2) Die Dozenten für Theologie und Religionspädagogik werden im Einvernehmen mit der zu-
ständigen Kirchenleitung berufen. 
 
Artikel 20 
(1) Die Hochschule ist frei in Forschung und Lehre. 
(2) Die Hochschule hat unbeschadet der staatlichen Aufsicht das Recht auf eine ihrem beson-
deren Charakter entsprechende Selbstverwaltung im Rahmen der Gesetze und ihrer staatlich an-
erkannten Satzungen. 
(3) Bei der Ergänzung des Lehrkörpers wirkt sie durch Ausübung ihres Vorschlagsrechts mit. 
 
Artikel 21 
(1) Die Jugend ist in den Schulen zu freien und verantwortungsfreudigen Bürgern zu erziehen 
und an der Gestaltung des Schullebens zu beteiligen. 
(2) In allen Schulen ist Gemeinschaftskunde ordentliches Lehrfach. 
Artikel 22 
Die Erwachsenenbildung ist vom Staat, den Gemeinden und den Landkreisen zu fördern. 
 
 
ZWEITER HAUPTTEIL 
Vom Staat und seinen Ordnungen 
 
I. Die Grundlagen des Staates  
 
Artikel 23 
(1) Das Land Baden-Württemberg ist ein republikanischer, demokratischer und sozialer 
Rechtsstaat. 
(2) Das Land ist ein Glied der Bundesrepublik Deutschland. 
 
Artikel 24 
(1) Die Landesfarben sind Schwarz-Gold. 
(2) Das Landeswappen wird durch Gesetz bestimmt. 
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Artikel 25 
(1) Die Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen 
und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtspre-
chung ausgeübt. 
(2) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung in Bund und Land, die vollzie-
hende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. 
(3) Die Gesetzgebung steht den gesetzgebenden Organen zu. Die Rechtsprechung wird durch un-
abhängige Richter ausgeübt. Die Verwaltung liegt in der Hand von Regierung und Selbstver-
waltung. 
 
Artikel 26 
(1) Wahl- und stimmberechtigt ist jeder Deutsche, der im Lande wohnt oder sich sonst gewöhn-
lich aufhält und am Tage der Wahl oder Abstimmung das 18. Lebensjahr vollendet hat. 
(2) (aufgehoben) 
(3) Die Ausübung des Wahl- und Stimmrechts ist Bürgerpflicht. 
(4) Alle nach der Verfassung durch das Volk vorzunehmenden Wahlen und Abstimmungen sind 
allgemein, frei, gleich, unmittelbar und geheim. 
(5) Bei Volksabstimmungen wird mit Ja oder Nein gestimmt. 
(6) Der Wahl- oder Abstimmungstag muß ein Sonntag sein. 
(7) Das Nähere bestimmt ein Gesetz. Es kann das Wahl- und Stimmrecht von einer bestimmten 
Dauer des Aufenthalts im Lande und, wenn der Wahl- und Stimmberechtigte mehrere Woh-
nungen innehat, auch davon abhängig machen, daß seine Hauptwohnung im Lande liegt. 
(8) Für Wahlen und Abstimmungen in Gemeinden und Kreisen gilt Artikel 72. 
 
 
II. Der Landtag 
 
Artikel 27 
(1) Der Landtag ist die gewählte Vertretung des Volkes. 
(2) Der Landtag übt die gesetzgebende Gewalt aus und überwacht die Ausübung der vollzie-
henden Gewalt nach Maßgabe dieser Verfassung. 
(3) Die Abgeordneten sind Vertreter des ganzen Volkes. Sie sind nicht an Aufträge und Wei-
sungen gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. 
 
Artikel 28 
(1) Die Abgeordneten werden nach einem Verfahren gewählt, das die Persönlichkeitswahl mit 
den Grundsätzen der Verhältniswahl verbindet. 
(2) Wählbar ist jeder Wahlberechtigte. Die Wählbarkeit kann von einer bestimmten Dauer der 
Staatsangehörigkeit und des Aufenthalts im Lande abhängig gemacht werden. 
(3) Das Nähere bestimmt ein Gesetz. Es kann die Zuteilung von Sitzen davon abhängig machen, 
daß ein Mindestanteil der im Lande abgegebenen gültigen Stimmen erreicht wird. Der gefor-
derte Anteil darf fünf vom Hundert nicht überschreiten. 
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Artikel 29 
(1) Wer sich um einen Sitz im Landtag bewirbt, hat Anspruch auf den zur Vorbereitung seiner 
Wahl erforderlichen Urlaub. 
(2) Niemand darf gehindert werden, das Amt eines Abgeordneten zu übernehmen und auszu-
üben. Eine Kündigung oder Entlassung aus einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis aus diesem 
Grunde ist unzulässig. 
 
Artikel 30 
(1) Die Wahlperiode des Landtags dauert fünf Jahre. Sie beginnt mit dem Ablauf der Wahlpe-
riode des alten Landtags, nach einer Auflösung des Landtags mit dem Tage der Neuwahl. 
(2) Die Neuwahl muß vor Ablauf der Wahlperiode, im Falle der Auflösung des Landtags binnen 
sechzig Tagen stattfinden. 
(3) Der Landtag tritt spätestens am sechzehnten Tage nach Beginn der Wahlperiode zusammen. 
Die erste Sitzung wird vom Alterspräsidenten einberufen und geleitet. 
(4) Der Landtag bestimmt den Schluß und den Wiederbeginn seiner Sitzungen. Der Präsident 
kann den Landtag früher einberufen. Er ist dazu verpflichtet, wenn ein Viertel der Mitglieder 
des Landtags oder die Regierung es verlangt. 
 
Artikel 31 
(1) Die Wahlprüfung ist Sache des Landtags. Er entscheidet auch, ob ein Abgeordneter seinen 
Sitz im Landtag verloren hat. 
(2) Die Entscheidungen können beim Verfassungsgerichtshof angefochten werden. 
(3) Das Nähere bestimmt ein Gesetz. 
 
Artikel 32 
(1) Der Landtag wählt seinen Präsidenten und dessen Stellvertreter, die zusammen mit weiteren 
Mitgliedern das Präsidium bilden, sowie die Schriftführer. Der Landtag gibt sich eine Ge-
schäftsordnung, die nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Abgeordneten 
geändert werden kann. 
(2) Der Präsident übt das Hausrecht und die Polizeigewalt im Sitzungsgebäude aus. Ohne seine 
Zustimmung darf im Sitzungsgebäude keine Durchsuchung oder Beschlagnahme stattfinden. 
(3) Der Präsident verwaltet die wirtschaftlichen Angelegenheiten des Landtags nach Maßgabe 
des Haushaltsgesetzes. Er vertritt das Land im Rahmen der Verwaltung des Landtags. Ihm steht 
die Einstellung und Entlassung der Angestellten und Arbeiter sowie im Einvernehmen mit dem 
Präsidium die Ernennung und Entlassung der Beamten des Landtags zu. Der Präsident ist 
oberste Dienstbehörde für die Beamten, Angestellten und Arbeiter des Landtags. 
(4) Bis zum Zusammentritt eines neugewählten Landtags führt der bisherige Präsident die Ge-
schäfte fort. 
 
Artikel 33 
(1) Der Landtag verhandelt öffentlich. Die Öffentlichkeit wird ausgeschlossen, wenn der Land-
tag es auf Antrag von zehn Abgeordneten oder eines Mitglieds der Regierung mit einer Mehr-
heit von zwei Dritteln der anwesenden Abgeordneten beschließt. Über den Antrag wird in nicht-
öffentlicher Sitzung entschieden. 
(2) Der Landtag beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sofern die Verfassung 
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nichts anderes bestimmt. Für die vom Landtag vorzunehmenden Wahlen kann die Geschäfts-
ordnung Ausnahmen zulassen. Der Landtag gilt als beschlußfähig, solange nicht auf Antrag 
eines seiner Mitglieder vom Präsidenten festgestellt wird, daß weniger als die Hälfte der Abge-
ordneten anwesend sind. 
(3) Für wahrheitsgetreue Berichte über die öffentlichen Sitzungen des Landtags und seiner Aus-
schüsse darf niemand zur Verantwortung gezogen werden. 
 
Artikel 34 
(1) Der Landtag und seine Ausschüsse können die Anwesenheit eines jeden Mitglieds der Re-
gierung verlangen. 
(2) Die Mitglieder der Regierung und ihre Beauftragten haben zu den Sitzungen des Landtags 
und seiner Ausschüsse Zutritt und müssen jederzeit gehört werden. Sie unterstehen der Ord-
nungsgewalt des Präsidenten und der Vorsitzenden der Ausschüsse. Der Zutritt der Mitglieder 
der Regierung und ihrer Beauftragten zu den Sitzungen der Untersuchungsausschüsse und ihr 
Rederecht in diesen Sitzungen wird durch Gesetz geregelt. 
 
Artikel 34a 
(1) Die Landesregierung unterrichtet den Landtag zum frühestmöglichen Zeitpunkt über alle 
Vorhaben der Europäischen Union, die von erheblicher politischer Bedeutung für das Land sind und 
entweder die Gesetzgebungszuständigkeiten der Länder betreffen oder wesentliche Interessen des Lan-
des unmittelbar berühren. Sie gibt dem Landtag Gelegenheit zur Stellungnahme. 
(2) Sollen ausschließliche Gesetzgebungszuständigkeiten der Länder ganz oder teilweise auf 
die Europäische Union übertragen werden, ist die Landesregierung an Stellungnahmen des 
Landtags gebunden. Werden durch ein Vorhaben der Europäischen Union im Schwerpunkt 
ausschließliche Gesetzgebungszuständigkeiten der Länder unmittelbar betroffen, ist die Lan-
desregierung an Stellungnahmen des Landtags gebunden, es sei denn, erhebliche Gründe des 
Landesinteresses stünden entgegen. Satz 2 gilt auch für Beschlüsse des Landtags, mit denen die 
Landesregierung ersucht wird, im Bundesrat darauf hinzuwirken, dass entweder der Bundesrat 
im Falle der Subsidiaritätsklage oder die Bundesregierung zum Schutz der Gesetzgebungszu-
ständigkeiten der Länder eine Klage vor dem Gerichtshof der Europäischen Union erhebt. Im 
Übrigen berücksichtigt die Landesregierung Stellungnahmen des Landtags zu Vorhaben der Eu-
ropäischen Union, die Gesetzgebungszuständigkeiten der Länder wesentlich berühren. 
(3) Die Einzelheiten der Unterrichtung und Beteiligung des Landtags werden durch Gesetz ge-
regelt. 
 
Artikel 35 
(1) Der Landtag hat das Recht und auf Antrag von einem Viertel seiner Mitglieder die Pflicht, 
Untersuchungsausschüsse einzusetzen. Der Gegenstand der Untersuchung ist im Beschluß ge-
nau festzulegen. 
(2) Die Ausschüsse erheben in öffentlicher Verhandlung die Beweise, welche sie oder die An-
tragsteller für erforderlich erachten. Beweise sind zu erheben, wenn sie von einem Viertel der 
Mitglieder des Ausschusses beantragt werden. Die Öffentlichkeit kann ausgeschlossen werden. 
(3) Gerichte und Verwaltungsbehörden sind zur Rechtsund Amtshilfe verpflichtet. 
(4) Das Nähere über die Einsetzung, die Befugnisse und das Verfahren der Untersuchungs-
ausschüsse wird durch Gesetz geregelt. Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmel-degeheimnis 
bleiben unberührt. 
(5) Die Gerichte sind frei in der Würdigung und Beurteilung des Sachverhalts, welcher der 
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Untersuchung zugrunde liegt. 
 
Artikel 35a 
(1) Der Landtag bestellt einen Petitionsausschuß, dem die Behandlung der nach Artikel 2 Abs. 
1 dieser Verfassung und Artikel 17 des Grundgesetzes an den Landtag gerichteten Bitten und 
Beschwerden obliegt. Nach Maßgabe der Geschäftsordnung des Landtags können Bitten und 
Beschwerden auch einem anderen Ausschuß überwiesen werden. 
(2) Die Befugnisse des Petitionsausschusses zur Überprüfung von Bitten und Beschwerden 
werden durch Gesetz geregelt. 
 
Artikel 36 
(1) Der Landtag bestellt einen Ständigen Ausschuß, der die Rechte des Landtags gegenüber der 
Re-gierung vom Ablauf der Wahlperiode oder von der Auflösung des Landtags an bis zum 
Zusammentritt eines neugewählten Landtags wahrt. Der Ausschuß hat in dieser Zeit auch die 
Rechte eines Untersuchungsausschusses. 
(2) Weiter gehende Befugnisse, insbesondere das Recht der Gesetzgebung, der Wahl des Minis-
terpräsidenten sowie der Anklage von Abgeordneten und von Mitgliedern der Regierung, ste-
hen dem Ausschuß nicht zu. 
 
Artikel 37 
Ein Abgeordneter darf zu keiner Zeit wegen seiner Abstimmung oder wegen einer Äußerung, die 
er im Landtag, in einem Ausschuß, in einer Fraktion oder sonst in Ausübung seines Mandats 
getan hat, gerichtlich oder dienstlich verfolgt oder anderweitig außerhalb des Landtags zur 
Verantwortung gezogen werden. 
 
Artikel 38 
(1) Ein Abgeordneter kann nur mit Einwilligung des Landtags wegen einer mit Strafe bedrohten 
Handlung oder aus sonstigen Gründen zur Untersuchung gezogen, festgenommen, festgehalten 
oder verhaftet werden, es sei denn, daß er bei Verübung einer strafbaren Handlung oder spä-
testens im Laufe des folgenden Tages festgenommen wird. 
(2) Jedes Strafverfahren gegen einen Abgeordneten und jede Haft oder sonstige Beschränkung 
seiner persönlichen Freiheit ist auf Verlangen des Landtags für die Dauer der Wahlperiode auf-
zuheben. 
 
Artikel 39 
Die Abgeordneten können über Personen, die ihnen in ihrer Eigenschaft als Abgeordnete oder 
denen sie als Abgeordnete Tatsachen anvertraut haben, sowie über diese Tatsachen selbst das 
Zeugnis verweigern. Personen, deren Mitarbeit ein Abgeordneter in Ausübung seines Mandats 
in Anspruch nimmt, können das Zeugnis über die Wahrnehmungen verweigern, die sie anläßlich 
dieser Mitarbeit gemacht haben. Soweit Abgeordnete und ihre Mitarbeiter dieses Recht haben, 
ist die Beschlagnahme von Schriftstücken unzulässig. 
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Artikel 40 
Die Abgeordneten haben Anspruch auf eine angemessene Entschädigung, die ihre Unabhängig-
keit sichert. Sie haben innerhalb des Landes das Recht der freien Benutzung aller staatlichen 
Verkehrsmittel. Näheres bestimmt ein Gesetz. 
 
Artikel 41 
(1) Wer zum Abgeordneten gewählt ist, erwirbt die rechtliche Stellung eines Abgeordneten mit 
der Annahme der Wahl. Der Gewählte kann die Wahl ablehnen. 
(2) Ein Abgeordneter kann jederzeit auf sein Mandat verzichten. Der Verzicht ist von ihm 
selbst dem Präsidenten des Landtags schriftlich zu erklären. Die Erklärung ist unwiderruflich. 
(3) Verliert ein Abgeordneter die Wählbarkeit, so erlischt sein Mandat. 
 
Artikel 42 
(1) Erhebt sich der dringende Verdacht, daß ein Abgeordneter seine Stellung als solcher in 
gwinnsüchtiger Absicht mißbraucht habe, so kann der Landtag beim Verfassungsgerichtshof ein Ver-
fahren mit dem Ziel beantragen, ihm sein Mandat abzuerkennen. 
(2) Der Antrag auf Erhebung der Anklage muß von mindestens einem Drittel der Mitglieder des 
Landtags gestellt werden. Der Beschluß auf Erhebung der Anklage erfordert bei Anwesenheit 
von mindestens zwei Dritteln der Mitglieder des Landtags eine Zweidrittelmehrheit, die jedoch 
mehr als die Hälfte der Mitglieder des Landtags betragen muß. 
 
Artikel 43 
(1) Der Landtag kann sich auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder vor Ablauf seiner Wahl-
periode durch eigenen Beschluß, der der Zustimmung von zwei Dritteln seiner Mitglieder be-
darf, selbst auflösen. Zwischen Antrag und Abstimmung müssen mindestens drei Tage liegen. 
(2) Der Landtag ist ferner aufgelöst, wenn die Auflösung von zehn vom Hundert der Wahlbe-
rechtigten verlangt wird und bei einer binnen sechs Wochen vorzunehmenden Volksabstim-
mung die Mehrheit der Stimmberechtigten diesem Verlangen beitritt. 
 
Artikel 44 
Die Vorschriften der Artikel 29 Abs. 2, 37, 38, 39 und 40 gelten für die Mitglieder des Präsi-
diums und des Ständigen Ausschusses sowie deren erste Stellvertreter auch für die Zeit nach 
Ablauf der Wahlperiode oder nach Auflösung des Landtags bis zum Zusammentritt eines neu-
gewählten Landtags. 
 
 
III. Die Regierung  
 
Artikel 45 
(1) Die Regierung übt die vollziehende Gewalt aus. 
(2) Die Regierung besteht aus dem Ministerpräsidenten und den Ministern. Als weitere Mitglie-
der der Regierung können Staatssekretäre und ehrenamtliche Staatsräte ernannt werden. Die 
Zahl der Staatssekretäre darf ein Drittel der Zahl der Minister nicht übersteigen. Staatssekretä-
ren und Staatsräten kann durch Beschluß des Landtags Stimmrecht verliehen werden. 
(3) Die Regierung beschließt unbeschadet des Gesetzgebungsrechts des Landtags über die 
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Geschäftsbereiche ihrer Mitglieder. Der Beschluß bedarf der Zustimmung des Landtags. 
(4) Der Ministerpräsident kann einen Geschäftsbereich selbst übernehmen. 
 
Artikel 46 
(1) Der Ministerpräsident wird vom Landtag mit der Mehrheit seiner Mitglieder ohne Ausspra-
che in geheimer Abstimmung gewählt. Wählbar ist, wer zum Abgeordneten gewählt werden kann 
und das 35. Lebensjahr vollendet hat. 
(2) Der Ministerpräsident beruft und entläßt die Minister, Staatssekretäre und Staatsräte. Er be-
stellt seinen Stellvertreter. 
(3) Die Regierung bedarf zur Amtsübernahme der Bestätigung durch den Landtag. Der Be-
schluß muß mit mehr als der Hälfte der abgegebenen Stimmen gefaßt werden. 
(4) Die Berufung eines Mitglieds der Regierung durch den Ministerpräsidenten nach der Bestä-
tigung bedarf der Zustimmung des Landtags. 
 
Artikel 47 
Wird die Regierung nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Zusammentritt des neuge-
wählten Landtags oder nach der sonstigen Erledigung des Amtes des Ministerpräsidenten ge-
bildet und bestä-tigt, so ist der Landtag aufgelöst. 
 
Artikel 48 
Die Mitglieder der Regierung leisten beim Amtsantritt den Amtseid vor dem Landtag. Er lautet: 
"Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, 
Schaden von ihm wenden, Verfassung und Recht wahren und verteidigen, meine Pflichten ge-
wissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe." 
Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden. 
 
Artikel 49 
(1) Der Ministerpräsident bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwor-
tung. Er führt den Vorsitz in der Regierung und leitet ihre Geschäfte nach einer von der Regie-
rung zu beschließenden Geschäftsordnung. Die Geschäftsordnung ist zu veröffentlichen. In-
nerhalb der Richtlinien der Politik leitet jeder Minister seinen Geschäftsbereich selbständig un-
ter eigener Verantwortung. 
(2) Die Regierung beschließt insbesondere über Gesetzesvorlagen, über die Stimmabgabe des 
Landes im Bundesrat, über Angelegenheiten, in denen ein Gesetz dies vorschreibt, über Mei-
nungsverschiedenheiten, die den Geschäftskreis mehrerer Ministerien berühren, und über Fra-
gen von grundsätzlicher oder weittragender Bedeutung. 
(3) Die Regierung beschließt mit Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. Je-
des Mitglied hat nur eine Stimme, auch wenn es mehrere Geschäftsbereiche leitet. 
 
Artikel 50 
Der Ministerpräsident vertritt das Land nach außen. Der Abschluß von Staatsverträgen bedarf 
der Zustimmung der Regierung und des Landtags. 
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Artikel 51 
Der Ministerpräsident ernennt die Richter und Beamten des Landes. Dieses Recht kann durch 
Gesetz auf andere Behörden übertragen werden. 
 
Artikel 52 
(1) Der Ministerpräsident übt das Gnadenrecht aus. Er kann dieses Recht, soweit es sich nicht 
um schwere Fälle handelt, mit Zustimmung der Regierung auf andere Behörden übertragen. 
(2) Ein allgemeiner Straferlaß und eine allgemeine Niederschlagung anhängiger Strafverfah-
ren können nur durch Gesetz ausgesprochen werden. 

 
Artikel 53 
(1) Das Amtsverhältnis der Mitglieder der Regierung, insbesondere die Besoldung und Versor-
gung der Minister und Staatssekretäre, regelt ein Gesetz. 
(2) Die hauptamtlichen Mitglieder der Regierung dürfen kein anderes besoldetes Amt, kein Ge-
werbe und keinen Beruf ausüben. Kein Mitglied der Regierung darf der Leitung oder dem Auf-
sichtsorgan eines auf wirtschaftliche Betätigung gerichteten Unternehmens angehören. Aus-
nahmen kann der Landtag zulassen. 
 
Artikel 54 
(1) Der Landtag kann dem Ministerpräsidenten das Vertrauen nur dadurch entziehen, daß er mit 
der Mehrheit seiner Mitglieder einen Nachfolger wählt und die von diesem gebildete Regierung 
gemäß Artikel 46 Abs. 3 bestätigt. 
(2) Zwischen dem Antrag auf Abberufung und der Wahl müssen mindestens drei Tage liegen. 
 
Artikel 55 
(1) Die Regierung und jedes ihrer Mitglieder können jederzeit ihren Rücktritt erklären. 
(2) Das Amt des Ministerpräsidenten und der übrigen Mitglieder der Regierung endet mit dem 
Zusammentritt eines neuen Landtags, das Amt eines Ministers, eines Staatssekretärs und eines 
Staatsrats auch mit jeder anderen Erledigung des Amtes des Ministerpräsidenten. 
(3) Im Falle des Rücktritts oder einer sonstigen Beendigung des Amtes haben die Mitglieder der 
Regierung bis zur Amtsübernahme der Nachfolger ihr Amt weiterzuführen. 
 
Artikel 56 
Auf Beschluß von zwei Dritteln der Mitglieder des Landtags muß der Ministerpräsident 
ein Mitglied der Regierung entlassen. 
 
Artikel 57 
(1) Die Mitglieder der Regierung können wegen vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Verletzung 
der Verfassung oder eines anderen Gesetzes auf Beschluß des Landtags vor dem Verfassungs-
gerichtshof angeklagt werden. 
(2) Der Antrag auf Erhebung der Anklage muß von mindestens einem Drittel der Mitglieder des 
Landtags unterzeichnet werden. Der Beschluß erfordert bei Anwesenheit von mindestens zwei 
Dritteln der Mitglieder des Landtags eine Zweidrittelmehrheit, die jedoch mehr als die Hälfte 
der Mitglieder des Landtags betragen muß. Der Verfassungsgerichtshof kann einstweilen an-
ordnen, daß das angeklagte Mitglied der Regierung sein Amt nicht ausüben darf. Die Anklage 
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wird durch den vor oder nach ihrer Erhebung erfolgten Rücktritt des Mitglieds der Regierung oder durch 
dessen Abberufung oder Entlassung nicht berührt. 
(3) Befindet der Verfassungsgerichtshof im Sinne der Anklage, so kann er dem Mitglied der 
Regierung sein Amt aberkennen; Versorgungsansprüche können ganz oder teilweise entzogen 
werden. 
(4) Wird gegen ein Mitglied der Regierung in der Öffentlichkeit ein Vorwurf im Sinne des Abs. 
1 erhoben, so kann es mit Zustimmung der Regierung die Entscheidung des Verfassungsge-
richtshofs beantragen. 
 
 
IV. Die Gesetzgebung  
 
Artikel 58 
Niemand kann zu einer Handlung, Unterlassung oder Duldung gezwungen werden, wenn nicht 
ein Gesetz oder eine auf Gesetz beruhende Bestimmung es verlangt oder zuläßt. 
 
Artikel 59 
(1) Gesetzesvorlagen werden von der Regierung, von Abgeordneten oder vom Volk durch 
Volksantrag oder Volksbegehren eingebracht. 
(2) Das Volk kann die Befassung des Landtags mit Gegenständen der politischen Willensbil-
dung im Zuständigkeitsbereich des Landtags, auch mit einem ausgearbeiteten und mit Gründen 
versehenen Gesetzentwurf, beantragen. Der Landtag hat sich mit dem Volksantrag zu befassen, 
wenn dieser von mindestens 0,5 vom Hundert der Wahlberechtigten gestellt wird. Die Auflö-
sung des Landtags bestimmt sich nach Artikel 43. 
(3) Dem Volksbegehren muss ein ausgearbeiteter und mit Gründen versehener Gesetzentwurf 
zugrunde liegen. Gegenstand des Volksbegehrens kann auch ein als Volksantrag nach Absatz 
2 Satz 2 eingebrachter Gesetzentwurf sein, dem der Landtag nicht unverändert zugestimmt hat. 
Über Abga-bengesetze, Besoldungsgesetze und das Staatshaushaltsgesetz findet kein Volksbe-
gehren statt. Das Volksbegehren ist zustande gekommen, wenn es von mindestens zehn vom 
Hundert der Wahlberechtigten gestellt wird. Das Volksbegehren ist von der Regierung mit ih-
rer Stellungnahme unverzüglich dem Landtag zu unterbreiten. 
(4) Die Gesetze werden vom Landtag oder durch Volksabstimmung beschlossen. 
(5) Das Nähere bestimmt ein Gesetz. 
 
Artikel 60 
(1) Eine durch Volksbegehren eingebrachte Gesetzesvorlage ist zur Volksabstimmung zu brin-
gen, wenn der Landtag der Gesetzesvorlage nicht unverändert zustimmt. In diesem Fall kann 
der Landtag dem Volk einen eigenen Gesetzentwurf zur Entscheidung mitvorlegen. 
(2) Die Regierung kann ein vom Landtag beschlossenes Gesetz vor seiner Verkündung zur 
Volksabstimmung bringen, wenn ein Drittel der Mitglieder des Landtags es beantragt. Die an-
geordnete Volksabstimmung unterbleibt, wenn der Landtag mit Zweidrittelmehrheit das Ge-
setzerneut beschließt. 
(3) Wenn ein Drittel der Mitglieder des Landtags es beantragt, kann die Regierung eine von ihr 
eingebrachte, aber vom Landtag abgelehnte Gesetzesvorlage zur Volksabstimmung bringen. 
(4) Der Antrag nach Absatz 2 und Absatz 3 ist innerhalb von zwei Wochen nach der Schlußab-
stimmung zu stellen. Die Regierung hat sich innerhalb von zehn Tagen nach Eingang des 
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Antrags zu entscheiden, ob sie die Volksabstimmung anordnen will. 
(5) Bei der Volksabstimmung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 
Das Gesetz ist beschlossen, wenn mindestens zwanzig vom Hundert der Stimmberechtigten 
zustimmen. 
(6) Über Abgabengesetze, Besoldungsgesetze und das Staatshaushaltsgesetz findet keine 
Volksabstimmung statt. 
 
Artikel 61 
(1) Die Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsverordnungen kann nur durch Gesetz erteilt werden. 
Dabei müssen Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung bestimmt werden. Die 
Rechtsgrundlage ist in der Verordnung anzugeben. 
(2) Die zur Ausführung der Gesetze erforderlichen Rechtsverordnungen und Verwaltungsvor-
schriften erläßt, soweit die Gesetze nichts anderes bestimmen, die Regierung. 
 
Artikel 62 
(1) Ist bei drohender Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung 
des Landes oder für die lebensnotwendige Versorgung der Bevölkerung sowie bei einem Not-
stand infolge einer Naturkatastrophe oder eines besonders schweren Unglücksfalls der Landtag 
verhindert, sich alsbald zu versammeln, so nimmt ein Ausschuß des Landtags als Notparlament 
die Rechte des Landtags wahr. Die Verfassung darf durch ein von diesem Ausschuß beschlosse-
nes Gesetz nicht geändert werden. Die Befugnis, dem Ministerpräsidenten das Vertrauen zu 
entziehen, steht dem Ausschuß nicht zu. 
(2) Solange eine Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des 
Landes droht, finden durch das Volk vorzunehmende Wahlen und Abstimmungen nicht statt. 
Die Feststellung, daß Wahlen und Abstimmungen nicht stattfinden, trifft der Landtag mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder. Ist der Landtag verhindert, sich alsbald zu ver-
sammeln, so trifft der in Absatz 1 Satz 1 genannte Ausschuß die Feststellung mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln seiner Mitglieder. Die verschobenen Wahlen und Abstimmungen sind inner-
halb von sechs Monaten, nachdem der Landtag festgestellt hat, daß die Gefahr beendet ist, 
durchzuführen. Die Amtsdauer der in Betracht kommenden Personen und Körperschaften ver-
längert sich bis zum Ablauf des Tages der Neuwahl. 
(3) Die Feststellung, daß der Landtag verhindert ist, sich alsbald zu versammeln, trifft der Prä-
sident des Landtags. 
 
Artikel 63 
(1) Die verfassungsmäßig zustande gekommenen Gesetze werden durch den Ministerpräsiden-
ten ausgefertigt und binnen Monatsfrist im Gesetzblatt des Landes verkündet. Sie werden vom 
Ministerpräsidenten und mindestens der Hälfte der Minister unterzeichnet. Wenn der Landtag 
die Dringlichkeit beschließt, müssen sie sofort ausgefertigt und verkündet werden. 
(2) Rechtsverordnungen werden von der Stelle, die sie erläßt, ausgefertigt und, soweit das Ge-
setz nichts anderes bestimmt, im Gesetzblatt verkündet. 
(3) Gesetze nach Artikel 62 werden, falls eine rechtzeitige Verkündung im Gesetzblatt nicht 
möglich ist, auf andere Weise öffentlich bekanntgemacht. Die Verkündung im Gesetzblatt ist 
nachzuholen, sobald die Umstände es zulassen. 
(4) Gesetze und Rechtsverordnungen sollen den Tag bestimmen, an dem sie in Kraft treten. 
Fehlt eine solche Bestimmung, so treten sie mit dem vierzehnten Tage nach Ablauf des Tages in Kraft, 
an dem das Gesetzblatt ausgegeben worden ist. 
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Artikel 64 
(1) Die Verfassung kann durch Gesetz geändert werden. Ein Änderungsantrag darf den Grunds-
ätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaats nicht widersprechen. 
Die Entscheidung, ob ein Änderungsantrag zulässig ist, trifft auf Antrag der Regierung oder 
eines Viertels der Mitglieder des Landtags der Verfassungsgerichtshof. 
(2) Die Verfassung kann vom Landtag geändert werden, wenn bei Anwesenheit von mindestens 
zwei Dritteln seiner Mitglieder eine Zweidrittelmehrheit, die jedoch mehr als die Hälfte seiner 
Mitglieder betragen muß, es beschließt. 
(3) Die Verfassung kann durch Volksabstimmung geändert werden, wenn mehr als die Hälfte der 
Mitglieder des Landtags dies beantragt hat. Sie kann ferner durch eine Volksabstimmung nach 
Artikel 60 Abs. 1 geändert werden. Das verfassungsändernde Gesetz ist beschlossen, wenn die 
Mehrheit der Stimmberechtigten zustimmt. 
(4) Ohne vorherige Änderung der Verfassung können Gesetze, welche Bestimmungen der Ver-
fassung durchbrechen, nicht beschlossen werden. 
 
 
V. Die Rechtspflege  
 
Artikel 65 
(1) Die rechtsprechende Gewalt wird im Namen des Volkes durch die Gerichte ausgeübt, die ge-
mäß den Gesetzen des Bundes und des Landes errichtet sind. 
(2) Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. 
 
Artikel 66 
(1) Die hauptamtlich und planmäßig endgültig angestellten Richter können wider ihren Willen 
nur kraft richterlicher Entscheidung und nur aus Gründen und unter den Formen, welche die 
Gesetze bestimmen, vor Ablauf ihrer Amtszeit entlassen oder dauernd oder zeitweise ihres 
Amtes enthoben oder an eine andere Stelle oder in den Ruhestand versetzt werden. Die Gesetz-
gebung kann Altersgrenzen festsetzen, bei deren Erreichung auf Lebenszeit angestellte Richter 
in den Ruhestand treten. Bei Veränderung der Einrichtung der Gerichte oder ihrer Bezirke kön-
nen Richter an ein anderes Gericht versetzt oder aus dem Amte entfernt werden, jedoch nur 
unter Belassung des vollen Gehaltes. 
(2) Verstößt ein Richter im Amt oder außerhalb des Amtes gegen die verfassungsmäßige Ord-
nung, so kann auf Antrag der Mehrheit der Mitglieder des Landtags das Bundesverfassungsge-
richt mit Zweidrittelmehrheit anordnen, daß der Richter in ein anderes Amt oder in den Ruhe-
stand zu versetzen ist. Im Falle eines vorsätzlichen Verstoßes kann auf Entlassung erkannt wer-
den. 
(3) Im übrigen wird die Rechtsstellung der Richter durch ein besonderes Gesetz geregelt. Das 
Gesetz bestimmt auch den Amtseid der Richter. 
 
Artikel 67 
(1) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der 
Rechtsweg offen. 
(2) Über Streitigkeiten im Sinne des Abs. 1 sowie über sonstige öffentlich-rechtliche Streitig-
keiten entscheiden Verwaltungsgerichte, soweit nicht die Zuständigkeit eines anderen Gerichtes 
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gesetzlich begründet ist. 
(3) (aufgehoben) 
(4) Das Nähere bestimmt ein Gesetz. 
 
Artikel 68 
(1) Es wird ein Verfassungsgerichtshof gebildet. Er entscheidet 
1. über die Auslegung dieser Verfassung aus Anlaß von Streitigkeiten über den Umfang der 

Rechte und Pflichten eines obersten Landesorgans oder anderer Beteiligter, die durch 
die Verfassung oder in der Geschäftsordnung des Landtags oder der Regierung mit 
eigener Zuständigkeit ausgestattet sind, 

2. bei Zweifeln oder Meinungsverschiedenheiten über die Vereinbarkeit von Landesrecht mit 
dieser Verfassung, 

3. über die Vereinbarkeit eines Landesgesetzes mit dieser Verfassung, nachdem ein Gericht das 
Verfahren gemäß Artikel 100 Abs. 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland ausgesetzt hat, 

4. in den übrigen durch diese Verfassung oder durch Gesetz ihm zugewiesenen Angelegenhei-
ten. 

(2) Antragsberechtigt sind in den Fällen 
1. des Abs. 1 Nr. 1 die obersten Landesorgane oder die Beteiligten im Sinne des Abs. 1 Nr. 

1, 
2. des Abs. 1 Nr. 2 ein Viertel der Mitglieder des Landtags oder die Regierung. 
(3) Der Verfassungsgerichtshof besteht aus neun Mitgliedern, und zwar 
• drei Berufsrichtern, 
• drei Mitgliedern mit der Befähigung zum Richteramt und 
• drei Mitgliedern, bei denen diese Voraussetzung nicht vorliegt. 
Die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs werden vom Landtag auf die Dauer von neun Jah-
ren gewählt. Aus jeder Gruppe ist ein Mitglied alle drei Jahre neu zu bestellen. Scheidet ein 
Richter vorzeitig aus, so wird für den Rest seiner Amtszeit ein Nachfolger gewählt. Zum Vor-
sitzenden ist einer der Berufsrichter zu bestellen. Die Mitglieder dürfen weder dem Bundestag, 
dem Bundesrat, der Bundesregierung noch entsprechenden Organen eines Landes angehören. 
(4) Ein Gesetz regelt das Nähere, insbesondere Verfassung und Verfahren des Verfassungsge-
richtshofs. Es bestimmt, in welchen Fällen seine Entscheidungen Gesetzeskraft haben. 
 
 
VI. Die Verwaltung 
 
Artikel 69 
Die Verwaltung wird durch die Regierung, die ihr unterstellten Behörden und durch die Träger 
der Selbstverwaltung ausgeübt. 
 
Artikel 70 
(1) Aufbau, räumliche Gliederung und Zuständigkeiten der Landesverwaltung werden durch Ge-
setz geregelt. Aufgaben, die von nachgeordneten Verwaltungsbehörden zuverlässig und 
zweckmäßig erfüllt werden können, sind diesen zuzuweisen. 
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(2) Die Einrichtung der staatlichen Behörden im einzelnen obliegt der Regierung, auf Grund 
der von ihr erteilten Ermächtigung den Ministern. 
 
Artikel 71 
(1) Das Land gewährleistet den Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie den Zweckverbän-
den das Recht der Selbstverwaltung. Sie verwalten ihre Angelegenheiten im Rahmen der Ge-
setze unter eigener Verantwortung. Das Gleiche gilt für sonstige öffentlich-rechtliche Körper-
schaften und Anstalten in den durch Gesetz gezogenen Grenzen. 
(2) Die Gemeinden sind in ihrem Gebiet die Träger der öffentlichen Aufgaben, soweit nicht 
bestimmte Aufgaben im öffentlichen Interesse durch Gesetz anderen Stellen übertragen sind. 
Die Gemeindeverbände haben innerhalb ihrer Zuständigkeit die gleiche Stellung. 
(3) Den Gemeinden oder Gemeindeverbänden kann durch Gesetz die Erledigung bestimmter be-
stehender oder neuer öffentlicher Aufgaben übertragen werden. Gleichzeitig sind Bestimmun-
gen über die Deckung der Kosten zu treffen. Führen diese Aufgaben, spätere vom Land veran-
lasste Änderungen ihres Zuschnitts oder der Kosten aus ihrer Erledigung oder spätere nicht 
vom Land veranlasste Änderungen der Kosten aus der Erledigung übertragener Pflichtaufgaben 
nach Weisung zu einer wesentlichen Mehrbelastung der Gemeinden oder Gemeindeverbände, 
so ist ein entsprechender finanzieller Ausgleich zu schaffen. Die Sätze 2 und 3 gelten entspre-
chend, wenn das Land freiwillige Aufgaben der Gemeinden oder Gemeindeverbände in Pflicht-
aufgaben umwandelt oder besondere Anforderungen an die Erfüllung bestehender, nicht über-
tragener Aufgaben begründet. Das Nähere zur Kon-sultation der in Absatz 4 genannten Zu-
sammenschlüsse zu einer Kostenfolgenabschätzung kann durch Gesetz oder eine Vereinbarung 
der Landesregierung mit diesen Zusammenschlüssen geregelt werden. 
(4) Bevor durch Gesetz oder Verordnung allgemeine Fragen geregelt werden, welche die Ge-
meinden und Gemeindeverbände berühren, sind diese oder ihre Zusammenschlüsse rechtzeitig 
zu hören. 
 
Artikel 72 
(1) In den Gemeinden und Kreisen muß das Volk eine Vertretung haben, die aus allgemeinen, 
unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist. Bei Wahlen in Krei-
sen und Gemeinden sind auch Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Gemeinschaft besitzen, nach Maßgabe von Recht der Europäischen Gemein-
schaft wahlberechtigt und wählbar sowie bei Abstimmungen stimmberechtigt. 
(2) Wird in einer Gemeinde mehr als eine gültige Wahlvorschlagsliste eingereicht, so muß die 
Wahl unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verhältniswahl erfolgen. Durch Gemeinde-
satzung kann Teilorten eine Vertretung im Gemeinderat gesichert werden. In kleinen Gemeinden 
kann an die Stelle einer gewählten Vertretung die Gemeindeversammlung treten. 
(3) Das Nähere regelt ein Gesetz. 
 
Artikel 73 
(1) Das Land sorgt dafür, daß die Gemeinden und Gemeindeverbände ihre Aufgaben erfüllen 
können. 
(2) Die Gemeinden und Kreise haben das Recht, eigene Steuern und andere Abgaben nach 
Maßgabe der Gesetze zu erheben. 
(3) Die Gemeinden und Gemeindeverbände werden unter Berücksichtigung der Aufgaben des 
Landes an dessen Steuereinnahmen beteiligt. Näheres regelt ein Gesetz. 
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Artikel 74 
(1) Das Gebiet von Gemeinden und Gemeindeverbänden kann aus Gründen des öffentlichen 
Wohls geändert werden. 
(2) Das Gemeindegebiet kann durch Vereinbarung der beteiligten Gemeinden mit staatlicher Ge-
nehmigung, durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geändert werden. Die Auflösung von 
Gemeinden gegen deren Willen bedarf eines Gesetzes. Vor einer Änderung des Gemeindege-
biets muß die Bevölkerung der unmittelbar betroffenen Gebiete gehört werden. 
(3) Das Gebiet von Gemeindeverbänden kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes ge-
ändert werden. Die Auflösung von Landkreisen bedarf eines Gesetzes. 
(4) Das Nähere wird durch Gesetz geregelt. 
 
Artikel 75 
(1) Das Land überwacht die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung der Gemeinden und Gemeinde-
verbände. Durch Gesetz kann bestimmt werden, daß die Übernahme von Schuldverpflichtungen 
und Gewährschaften sowie die Veräußerung von Vermögen von der Zustimmung der mit der 
Überwachung betrauten Staatsbehörde abhängig gemacht werden, und daß diese Zustimmung 
unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Wirtschaftsführung erteilt oder versagt werden kann. 
(2) Bei der Übertragung staatlicher Aufgaben kann sich das Land ein Weisungsrecht nach nä-
herer gesetzlicher Vorschrift vorbehalten. 
 
Artikel 76 
Gemeinden und Gemeindeverbände können den Verfassungsgerichtshof mit der Behauptung 
anrufen, daß ein Gesetz die Vorschriften der Artikel 71 bis 75 verletze. 
 
Artikel 77 
(1) Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als ständige Aufgabe in der Regel Angehö-
rigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstund 
Treueverhältnis stehen. 
(2) Alle Angehörigen des öffentlichen Dienstes sind Sachwalter und Diener des ganzen Volkes. 
 
Artikel 78 
Jeder Beamte leistet folgenden Amtseid: 
"Ich schwöre, daß ich mein Amt nach bestem Wissen und Können führen, Verfassung und 
Recht achten und verteidigen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir-
Gott helfe." 
Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden. 
 
 
VII. Das Finanzwesen  
 
Artikel 79 
(1) Alle Einnahmen und Ausgaben des Landes sind in den Haushaltsplan einzustellen; bei 
Landesbetrieben und bei Sondervermögen brauchen nur die Zuführungen oder die Ablieferungen 
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eingestellt zu werden. Der Haushaltsplan soll in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen sein. 
(2) Der Haushaltsplan wird für ein Rechnungsjahr oder mehrere Rechnungsjahre, nach Jahren 
getrennt, durch das Haushaltsgesetz festgestellt. Die Feststellung soll vor Beginn des Rech-
nungsjahres, bei mehreren Rechnungsjahren vor Beginn des ersten Rechnungsjahres, erfolgen. 
(3) In das Haushaltsgesetz dürfen nur Vorschriften aufgenommen werden, die sich auf die Ein-
nahmen und die Ausgaben des Landes und auf den Zeitraum beziehen, für den das Haushalts-
gesetz beschlossen wird. Das Haushaltsgesetz kann vorschreiben, daß die Vorschriften erst mit 
der Verkündung des nächsten Haushaltsgesetzes oder bei Ermächtigungen nach Artikel 84 zu 
einem späteren Zeitpunkt außer Kraft treten. 
(4) Das Vermögen und die Schulden sind in einer Anlage des Haushaltsplans nachzuweisen. 
 
Artikel 80 
(1) Ist bis zum Schluß eines Rechnungsjahres weder der Haushaltsplan für das folgende Rech-
nungsjahr festgestellt worden noch ein Nothaushaltsgesetz ergangen, so kann bis zur gesetzli-
chen Regelung die Regierung diejenigen Ausgaben leisten, die nötig sind, um 
1. gesetzlich bestehende Einrichtungen zu erhalten und gesetzlich beschlossene Maßnahmen 

durchzuführen, 
2. die rechtlich begründeten Verpflichtungen des Landes zu erfüllen, 
3. Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzusetzen oder Beihilfen für diese Zwe-

cke weiter zu gewähren, sofern durch den Haushaltsplan eines Vorjahres bereits Be-
träge bewilligt worden sind. 

(2) Soweit die auf besonderem Gesetz beruhenden Einnahmen aus Steuern, Abgaben und sons-
tigen Quellen oder die Betriebsmittelrücklage die in Abs. 1 genannten Ausgaben nicht decken, 
kann die Regierung den für eine geordnete Haushaltsführung erforderlichen Kredit beschaffen. 
Dieser darf ein Viertel der Endsumme des letzten Haushaltsplans nicht übersteigen. 
 
Artikel 81 
Über- und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Finanzministers. Sie darf 
nur im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses erteilt werden. Die 
Genehmigung des Landtags ist nachträglich einzuholen. 
 
Artikel 82 
(1) Beschlüsse des Landtags, welche die im Haushaltsplan festgesetzten Ausgaben erhöhen oder 
neue Ausgaben mit sich bringen, bedürfen der Zustimmung der Regierung. Das gleiche gilt für Be-
schlüsse des Landtags, die Einnahmeminderungen mit sich bringen. Die Deckung muß gesichert sein. 
(2) Die Regierung kann verlangen, daß der Landtag die Beschlußfassung nach Absatz 1 aussetzt. 
In diesem Fall hat die Regierung innerhalb von sechs Wochen dem Landtag eine Stellung-
nahme zuzuleiten. 
 
Artikel 83 
(1) Der Finanzminister hat dem Landtag über alle Einnahmen und Ausgaben sowie über das 
Vermögen und die Schulden des Landes zur Entlastung der Regierung jährlich Rechnung zu 
legen. 
(2) Die Rechnung sowie die gesamte Haushaltsund Wirtschaftsführung des Landes werden 
durch den Rechnungshof geprüft. Seine Mitglieder besitzen die gleiche Unabhängigkeit wie die 
Richter. Die Ernennung des Präsidenten und des Vizepräsidenten des Rechnungshofs bedarf 
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der Zustimmung des Landtags. Der Rechnungshof berichtet jährlich unmittelbar dem Landtag 
und unterrichtet gleichzeitig die Regierung. Im übrigen werden Stellung und Aufgaben des 
Rechnungshofs durch Gesetz geregelt. 
 
Artikel 84 
(1) Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. 
Einnahmen aus Krediten im Sinne von Satz 1 entstehen dem Land auch dann, wenn Kredite 
von Fonds, Einrichtungen und Unternehmen des Landes, die gemäß den gesetzlichen Vorgaben 
der Europäischen Union dem Staatssektor zuzurechnen sind, aufgenommen werden und wenn 
der daraus folgende Schuldendienst aus dem Landeshaushalt erbracht wird oder künftig zu er-
bringen ist. 
(2) Bei einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung kann von Absatz 
1 abgewichen werden. In diesem Fall sind die Auswirkungen auf den Haushalt im Auf- und 
Abschwung symmetrisch zu berücksichtigen. 
(3) Im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kon-
trolle des Landes Baden-Württemberg entziehen und dessen Finanzlage erheblich beeinträchti-
gen, kann von den Vorgaben nach Absatz 1 und 2 abgewichen werden. Die Feststellung, dass 
eine Naturkatastrophe im Sinne von Satz 1 vorliegt, trifft der Landtag mit der Mehrheit seiner 
Mitglieder. Die Feststellung, dass eine Notsituation im Sinne von Satz 1 vorliegt, trifft der Land-
tag bei Anwesenheit von mindestens zwei Dritteln seiner Mitglieder mit einer Zweidrittelmehr-
heit, die jedoch mehr als die Hälfte seiner Mitglieder betragen muss. Über die Höhe der inso-
weit erforderlichen Kreditermächtigung beschließt der Landtag mit der Mehrheit der abgege-
benen Stimmen. Der Beschluss nach Satz 4 ist mit einem Tilgungsplan zu verbinden. Die Rück-
führung der nach Satz 1 aufgenommenen Kredite hat binnen eines angemessenen Zeitraumes zu 
erfolgen. 
(4) Die Aufnahme von Krediten sowie jede Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sons-
tigen Gewährleistungen bedürfen einer Ermächtigung durch Gesetz. 
(5) Näheres, insbesondere die Bereinigung der Einnahmen und Ausgaben um finanzielle Trans-
aktionen und das Verfahren zur Berechnung der Vorgaben der Absätze 1 und 2 unter Berück-
sichtigung der konjunkturellen Entwicklung auf der Grundlage eines Konjunkturbereinigungs-
verfahrens sowie die Kontrolle und den Ausgleich von Abweichungen von diesen Vorgaben, 
regelt ein Gesetz. 
 
 
Schlußbestimmungen 
 
Artikel 85 
Die Universitäten und Hochschulen mit Promotionsrecht bleiben in ihrem Bestand erhalten. 
 
Artikel 86 (aufgehoben) 
 
Artikel 87 
Die Wohlfahrtspflege der freien Wohlfahrtsverbände wird gewährleistet. 
 
Artikel 88 
Landesrecht im Sinne der Artikel 68 Abs. 1 Nr. 2 und 3 und 76 ist auch das vor Inkrafttreten 
dieser Verfassung geltende Recht. 
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Artikel 89 
Bei der ersten Wahl der gemäß Artikel 68 Abs. 3 zu bestellenden Mitglieder des Verfassungs-
gerichtshofs wird je ein Mitglied der genannten drei Gruppen auf die Dauer von sechs Jahren, 
je ein weiteres Mitglied auf die Dauer von drei Jahren gewählt. 
 
Artikel 90 
Die Organisation der Polizei bleibt im Grundsatz bis zu einer gesetzlichen Neuregelung beste-
hen. 
 
Artikel 91 
Bei den Ministerien und sonstigen obersten Landesbehörden sollen Beamte aus den bisherigen 
Ländern in angemessenem Verhältnis verwendet werden. 
 
Artikel 92 
Mehrheiten oder Minderheiten der „Mitglieder des Landtags“ im Sinne dieser Verfassung wer-
den nach der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Landtags berechnet. 
 
Artikel 93 
(1) Die Abgeordneten der nach § 13 des Zweiten Gesetzes über die Neugliederung in den Län-
dern Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern vom 4. Mai 1951 (BGBl. I 
S. 283 ff.) gewählten Verfassunggebenden Landesversammlung bilden nach Inkrafttreten dieser Ver-
fassung den ersten Landtag. 
(2) Die Wahlperiode dieses Landtags endet am 31. März 1956. 
 
Artikel 93a 
Abweichend von Artikel 30 Abs. 1 Satz 1 endet die am 1. Juni 2006 begonnene Wahlperiode 
des 14. Landtags am 30. April 2011, es sei denn, der Landtag wird vorher aufgelöst. Im 
Übrigen bleibt Artikel 30 Abs. 1 unberührt. 
 
Artikel 94 
(1) Die von der Verfassunggebenden Landesversammlung beschlossene Verfassung ist von ih-
rem Präsidenten auszufertigen und von der vorläufigen Regierung im Gesetzblatt des Landes 
zu verkünden. 
(2) Die Verfassung tritt am Tage ihrer Verkündung in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt treten die 
Verfassungen der bisherigen Länder Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzol-
lern außer Kraft. 
(3) Sonstiges Recht der bisherigen Länder bleibt, soweit es dieser Verfassung nicht wider-
spricht, in seinem Geltungsbereich bestehen. Soweit in Gesetzen oder Verordnungen Organe 
der bisherigen Länder genannt sind, treten an ihre Stelle die entsprechenden Organe des Landes 
Baden-Württemberg. 
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Ausgefertigt. 
Stuttgart, den 11. November 1953  
Dr. Neinhaus 
Präsident der Verfassunggebenden Landesversammlung von Baden-Württemberg 
 
 
Die Verfassung des Landes Baden-Württemberg wird hiermit verkündet. 
Stuttgart, den 16. November 1953 
 
Die vorläufige Regierung des Landes Baden-Württemberg: 
Dr. Gebhard Müller Dr. Veit Dr. Wolfgang Haußmann Fr. Ulrich Simpfendörfer Dr. 
Frank Leibfried Hohlwegler Fiedler Farny Anton Dichtel Dr. Werber 
 
 



Verfassung des Freistaates Bayern 
i.d.F. der Bek.vom 15. Dezember 1998 (GVBl. S. 991)

zuletzt geändert durch Gesetz vom 11, November 2013 (GVBl. S. 642)

Angesichts des Trümmerfeldes, zu dem eine Staats- und Gesellschaftsordnung ohne Gott, ohne 
Gewissen und ohne Achtung vor der Würde des Menschen die Überlebenden des zweiten Welt-
krieges geführt hat, in dem festen Entschlusse, den kommenden deutschen Geschlechtern die 
Segnungen des Friedens, der Menschlichkeit und des Rechtes dauernd zu sichern, gibt sich das 
Bayerische Volk, eingedenk seiner mehr als tausendjährigen Geschichte, nachstehende 
demokratische Verfassung 

Erster Hauptteil 
Aufbau und Aufgaben des Staates 

1. Abschnitt
Die Grundlagen des Bayerischen Staates

Art. 1 
(1) Bayern ist ein Freistaat.
(2) Die Landesfarben sind Weiß und Blau.
(3) Das Landeswappen wird durch Gesetz bestimmt.

Art. 2 
(1) 1 Bayern ist ein Volksstaat. 2 Träger der Staatsgewalt ist das Volk.
(2) 1 Das Volk tut seinen Willen durch Wahlen und Abstimmung kund. 2 Mehrheit entscheidet.

Art. 3 
(1) 1 Bayern ist ein Rechts-, Kultur- und Sozialstaat. 2 Er dient dem Gemeinwohl.
(2) 1 Der Staat schützt die natürlichen Lebensgrundlagen und die kulturelle Überlieferung. 2 Er
fördert und sichert gleichwertige Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen in ganz Bayern, in
Stadt und Land.

Art. 3a 
1 Bayern bekennt sich zu einem geeinten Europa, das demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen 
und föderativen Grundsätzen sowie dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist, die Eigen-
ständigkeit der Regionen wahrt und deren Mitwirkung an europäischen Entscheidungen sichert. 
2 Bayern arbeitet mit anderen europäischen Regionen zusammen. 

Art. 4 
Die Staatsgewalt wird ausgeübt durch die stimmberechtigten Staatsbürger selbst, durch die von 
ihnen gewählte Volksvertretung und durch die mittelbar oder unmittelbar von ihr bestellten Voll-
zugsbehörden und Richter. 
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Art. 5 
(1) Die gesetzgebende Gewalt steht ausschließlich dem Volk und der Volksvertretung zu. 
(2) Die vollziehende Gewalt liegt in den Händen der Staatsregierung und der nachgeordneten 
Vollzugsbehörden. 
(3) Die richterliche Gewalt wird durch unabhängige Richter ausgeübt. 
 
Art. 6 
(1) Die Staatsangehörigkeit wird erworben 
1. durch Geburt; 
2. durch Legitimation; 
3. durch Eheschließung; 
4. durch Einbürgerung. 
(2) Die Staatsangehörigkeit kann nicht aberkannt werden. 
(3) Das Nähere regelt ein Gesetz über die Staatsangehörigkeit. 
 
Art. 7 
(1) Staatsbürger ist ohne Unterschied der Geburt, der Rasse, des Geschlechts, des Glaubens und 
des Berufs jeder Staatsangehörige, der das 18. Lebensjahr vollendet hat. 
(2) Der Staatsbürger übt seine Rechte aus durch Teilnahme an Wahlen, Bürgerbegehren und Bür-
gerentscheiden sowie Volksbegehren und Volksentscheiden. 
(3) Die Ausübung dieser Rechte kann von der Dauer eines Aufenthalts bis zu einem Jahr abhän-
gig gemacht werden. 
 
Art. 8 
Alle deutschen Staatsangehörigen, die in Bayern ihren Wohnsitz haben, besitzen die gleichen 
Rechte und haben die gleichen Pflichten wie die bayerischen Staatsangehörigen. 
 
Art. 9 
(1) Das Staatsgebiet gliedert sich in Kreise (Regierungsbezirke); die Abgrenzung erfolgt durch 
Gesetz. 
(2) 1 Die Kreise sind in Bezirke eingeteilt; die kreisunmittelbaren Städte stehen den Bezirken 
gleich. 2 Die Einteilung wird durch Rechtsverordnung der Staatsregierung bestimmt; hierzu ist 
die vorherige Genehmigung des Landtags einzuholen. 
 
Art. 10 
(1) Für das Gebiet jedes Kreises und jedes Bezirks besteht ein Gemeindeverband als Selbstver-
waltungskörper. 
(2) Der eigene Wirkungskreis der Gemeindeverbände wird durch die Gesetzgebung bestimmt. 
(3) 1 Den Gemeindeverbänden können durch Gesetz weitere Aufgaben übertragen werden, die 
sie namens des Staates zu erfüllen haben. 2 Sie besorgen diese Aufgaben entweder nach den Wei-
sungen der Staatsbehörden oder kraft besonderer Bestimmung selbständig. 
(4) Das wirtschaftliche und kulturelle Eigenleben im Bereich der Gemeindeverbände ist vor Ver-
ödung zu schützen. 
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Art. 11 
(1) 1 Jeder Teil des Staatsgebiets ist einer Gemeinde zugewiesen. 2 Eine Ausnahme hiervon ma-
chen bestimmte unbewohnte Flächen (ausmärkische Gebiete). 
(2) 1 Die Gemeinden sind ursprüngliche Gebietskörperschaften des öffentlichen Rechts. 2 Sie ha-
ben das Recht, ihre eigenen Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze selbst zu ordnen und zu 
verwalten, insbesonders ihre Bürgermeister und Vertretungskörper zu wählen. 
(3) Durch Gesetz können den Gemeinden Aufgaben übertragen werden, die sie namens des Staa-
tes zu erfüllen haben. 
(4) Die Selbstverwaltung der Gemeinden dient dem Aufbau der Demokratie in Bayern von unten 
nach oben. 
(5) Für die Selbstverwaltung in der Gemeinde gilt der Grundsatz der Gleichheit der politischen 
Rechte und Pflichten aller in der Gemeinde wohnenden Staatsbürger. 
 
Art. 12 
(1) Die Grundsätze für die Wahl zum Landtag gelten auch für die Gemeinden und Gemeindever-
bände. 
(2) 1 Das Vermögen der Gemeinden und Gemeindeverbände kann unter keinen Umständen zum 
Staatsvermögen gezogen werden. 2 Die Vergabung solchen Vermögens ist unzulässig. 
(3) 1 Die Staatsbürger haben das Recht, Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Ge-
meinden und Landkreise durch Bürgerbegehren und Bürgerentscheid zu regeln. 2 Das Nähere 
regelt ein Gesetz. 
 
2. Abschnitt 
Der Landtag 
 
Art. 13 
(1) Der Landtag besteht aus 180 Abgeordneten des bayerischen Volkes. 
(2) 1 Die Abgeordneten sind Vertreter des Volkes, nicht nur einer Partei. 2 Sie sind nur ihrem 
Gewissen verantwortlich und an Aufträge nicht gebunden. 
 
Art. 14 
(1) 1 Die Abgeordneten werden in allgemeiner, gleicher, unmittelbarer und geheimer Wahl nach 
einem verbesserten Verhältniswahlrecht von allen wahlberechtigten Staatsbürgern in Wahlkrei-
sen und Stimmkreisen gewählt. 2 Jeder Regierungsbezirk bildet einen Wahlkreis. 3 Jeder Land-
kreis und jede kreisfreie Gemeinde bildet einen Stimmkreis. 4 Soweit es der Grundsatz der Wahl-
gleichheit erfordert, sind räumlich zusammenhängende Stimmkreise abweichend von Satz 3 zu 
bilden. 5 Je Wahlkreis darf höchstens ein Stimmkreis mehr gebildet werden als Abgeordnete aus 
der Wahlkreisliste zu wählen sind. 6 Durch Überhang- und Ausgleichsmandate, die in Anwen-
dung dieser Grundsätze zugeteilt werden, kann die Zahl der Abgeordneten nach Art. 13 Abs. 1 
überschritten werden. 
(2) Wählbar ist jeder wahlfähige Staatsbürger, der das 18. Lebensjahr vollendet hat. 
(3) Die Wahl findet an einem Sonntag oder öffentlichen Ruhetag statt. 
(4) Wahlvorschläge, auf die im Land nicht mindestens fünf vom Hundert der insgesamt abgege-
benen gültigen Stimmen entfallen, erhalten keinen Sitz im Landtag zugeteilt. 
(5) Das Nähere bestimmt das Landeswahlgesetz. 
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Art. 15 
(1) Wählergruppen, deren Mitglieder oder Förderer darauf ausgehen, die staatsbürgerlichen Frei-
heiten zu unterdrücken oder gegen Volk, Staat oder Verfassung Gewalt anzuwenden, dürfen sich
an Wahlen und Abstimmungen nicht beteiligen.
(2) Die Entscheidung darüber, ob diese Voraussetzungen vorliegen, trifft auf Antrag der Staats-
regierung oder einer der im Landtag vertretenen politischen Parteien der Bayerische Verfassungs-
gerichtshof.

Art. 16 
(1) 1 Der Landtag wird auf fünf Jahre gewählt. 2 Seine Wahlperiode beginnt mit seinem ersten
Zusammentritt und endet mit dem Zusammentritt eines neuen Landtags. 3 Die Neuwahl findet
frühestens 59 Monate, spätestens 62 Monate nach dem Tag statt, an dem der vorausgegangene
Landtag gewählt worden ist.
(2) Der Landtag tritt spätestens am 22. Tag nach der Wahl zusammen.

Art. 16a 
(1) Parlamentarische Opposition ist ein grundlegender Bestandteil der parlamentarischen Demo-
kratie.
(2) 1 Die Fraktionen und die Mitglieder des Landtags, welche die Staatsregierung nicht stützen,
haben das Recht auf ihrer Stellung entsprechende Wirkungsmöglichkeiten in Parlament und Öf-
fentlichkeit. 2 Sie haben Anspruch auf eine zur Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben erforderli-
che Ausstattung.
(3) Das Nähere wird durch Gesetz geregelt.

Art. 17 
(1) Der Landtag tritt jedes Jahr im Herbst am Sitz der Staatsregierung zusammen.
(2) 1 Der Präsident kann ihn früher einberufen. 2 Er muß ihn einberufen, wenn es die Staatsregie-
rung oder mindestens ein Drittel der Landtagsmitglieder verlangt.
(3) Der Landtag bestimmt den Schluß der Tagung und den Zeitpunkt des Wiederzusammentritts.

Art. 18 
(1) Der Landtag kann sich vor Ablauf seiner Wahldauer durch Mehrheitsbeschluß seiner gesetz-
lichen Mitgliederzahl selbst auflösen.
(2) Er kann im Falle des Art. 44 Abs. 5 vom Landtagspräsidenten aufgelöst werden.
(3) Er kann auf Antrag von einer Million wahlberechtigter Staatsbürger durch Volksentscheid
abberufen werden.
(4) Die Neuwahl des Landtags findet spätestens am sechsten Sonntag nach der Auflösung oder
Abberufung statt.

Art. 19 
Die Mitgliedschaft beim Landtag während der Wahldauer geht verloren durch Verzicht, Ungül-
tigkeitserklärung der Wahl, nachträgliche Änderung des Wahlergebnisses und Verlust der Wahl-
fähigkeit. 
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Art. 20 
(1) Der Landtag wählt aus seiner Mitte ein Präsidium, bestehend aus einem Präsidenten, dessen 
Stellvertretern und den Schriftführern. 
(2) Zwischen zwei Tagungen führt das Präsidium die laufenden Geschäfte des Landtags fort. 
(3) Der Landtag gibt sich eine Geschäftsordnung. 
 
Art. 21 
(1) Der Präsident übt das Hausrecht und die Polizeigewalt im Landtagsgebäude aus. 
(2) Er führt die Hausverwaltung, verfügt über die Einnahmen und Ausgaben des Hauses und 
vertritt den Staat in allen Rechtsgeschäften und Rechtsstreitigkeiten dieser Verwaltung. 
 
Art. 22 
(1) 1 Der Landtag verhandelt öffentlich. 2 Auf Antrag von 50 Mitgliedern oder der Staatsregie-
rung kann mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder die Öffentlichkeit für die Behand-
lung eines bestimmten Gegenstandes ausgeschlossen werden. 3 Sie muß ausgeschlossen werden, 
wenn und solange es die Staatsregierung zur Begründung ihres Antrages auf Ausschluß der Öf-
fentlichkeit verlangt. 4 Der Landtag entscheidet darüber, ob und in welcher Art die Öffentlichkeit 
über solche Verhandlungen unterrichtet werden soll. 
(2) Wahrheitsgetreue Berichte über die Verhandlungen in den öffentlichen Sitzungen des Land-
tags oder seiner Ausschüsse bleiben von jeder Verantwortlichkeit frei, es sei denn, daß es sich 
um die Wiedergabe von Ehrverletzungen handelt. 
 
Art. 23 
(1) Der Landtag beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sofern die Verfas-
sung kein anderes Stimmverhältnis vorschreibt. 
(2) Zur Beschlußfähigkeit des Landtags ist die Anwesenheit der Mehrheit seiner Mitglieder er-
forderlich. 
(3) Die in der Verfassung vorgesehenen Ausnahmen bleiben unberührt. 
 
Art. 24 
(1) Der Landtag und seine Ausschüsse können das Erscheinen des Ministerpräsidenten und jedes 
Staatsministers und Staatssekretärs verlangen. 
(2) 1 Die Mitglieder der Staatsregierung und die von ihnen bestellten Beauftragten haben zu allen 
Sitzungen des Landtags und seiner Ausschüsse Zutritt. 2 Sie müssen während der Beratung je-
derzeit, auch außerhalb der Tagesordnung, gehört werden. 
 
Art. 25 
(1) Der Landtag hat das Recht und auf Antrag von einem Fünftel seiner Mitglieder die Pflicht, 
Untersuchungsausschüsse einzusetzen. 
(2) Bei der Einsetzung jedes neuen Untersuchungsausschusses wechselt der Vorsitz unter den 
Fraktionen entsprechend ihrem Stärkeverhältnis im Landtag. 
(3) 1 Diese Ausschüsse und die von ihnen ersuchten Behörden können in entsprechender Anwen-
dung der Strafprozeßordnung alle erforderlichen Beweise erheben, auch Zeugen und Sachver-
ständige vorladen, vernehmen, beeidigen und das Zeugniszwangsverfahren gegen sie durchfüh-
ren. 2 Das Brief-, Post-, Telegraphen- und Fernsprechgeheimnis bleibt jedoch unberührt. 3 Die 
Gerichts- und Verwaltungsbehörden sind verpflichtet, dem Ersuchen dieser Ausschüsse um Be-
weiserhebung Folge zu leisten. 4 Die Akten der Behörden sind ihnen auf Verlangen vorzulegen. 
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(4) 1 Auf Antrag von einem Fünftel ihrer Mitglieder haben die Ausschüsse zulässigen Anträgen 
nach Absatz 3 stattzugeben. 2 Hält die Mehrheit der Mitglieder dieses Ausschusses einen Antrag 
nach Absatz 3 für unzulässig, so entscheidet darüber der Landtag. 3 Gegen dessen Entscheidung 
kann der Bayerische Verfassungsgerichtshof angerufen werden. 
(5) 1 Die Untersuchungsausschüsse verhandeln öffentlich, doch wird die Öffentlichkeit auf Ver-
langen einer Zweidrittelmehrheit ausgeschlossen. 2 Art. 22 Abs. 1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 
 
Art. 25a 
1 Zur Vorbereitung von Entscheidungen über umfangreiche und bedeutsame Angelegenheiten, 
die in die Zuständigkeit des Freistaates Bayern fallen, kann der Landtag eine Enquete-Kommis-
sion einsetzen. 2 Auf Antrag eines Fünftels seiner Mitglieder ist er dazu verpflichtet. 3 Der Antrag 
muß den Auftrag der Kommission bezeichnen. 4 Das Nähere regelt die Geschäftsordnung des 
Landtags. 
 
Art. 26 
(1) 1 Der Landtag bestellt zur Wahrung der Rechte der Volksvertretung gegenüber der Staatsre-
gierung und zur Behandlung dringlicher Staatsangelegenheiten für die Zeit außerhalb der Tagung 
sowie nach der Auflösung oder der Abberufung des Landtags bis zum Zusammentritt des neuen 
Landtags einen Zwischenausschuß. 2 Dieser Ausschuß hat die Befugnisse des Landtags, doch 
kann er nicht Ministeranklage erheben und nicht Gesetze beschließen oder Volksbegehren be-
handeln. 
(2) Für diesen Ausschuß gelten die Bestimmungen des Art. 25. 
 
Art. 27 
Kein Mitglied des Landtags darf zu irgendeiner Zeit wegen seiner Abstimmung gerichtlich oder 
dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb der Versammlung zur Verantwortung gezogen werden. 
 
Art. 28 
(1) Kein Mitglied des Landtags kann ohne dessen Genehmigung während der Tagung wegen 
einer mit Strafe bedrohten Handlung zur Untersuchung gezogen oder verhaftet werden, es sei 
denn, daß es bei Ausübung der Tat oder spätestens im Laufe des folgenden Tages festgenommen 
worden ist. 
(2) Die gleiche Genehmigung ist erforderlich, wenn der Abgeordnete anderweitig in seiner per-
sönlichen Freiheit beschränkt und dadurch in der Ausübung seines Abgeordnetenberufes beein-
trächtigt wird. 
(3) 1 Jedes Strafverfahren gegen ein Mitglied des Landtags und jede Haft oder sonstige Beschrän-
kung seiner persönlichen Freiheit wird auf Verlangen des Landtags für die Dauer der Tagung 
aufgehoben. 2 Ein solches Verlangen kann jedoch nicht gestellt werden, wenn der Abgeordnete 
eines unpolitischen Verbrechens bezichtigt wird. 3 Ob dieser Fall vorliegt, entscheidet der Land-
tag. 
 
Art. 29 
(1) 1 Die Mitglieder des Landtags sind berechtigt, über Personen, die ihnen in ihrer Eigenschaft 
als Abgeordnete Tatsachen anvertrauten oder denen sie in Ausübung ihres Abgeordnetenberufes 
Tatsachen anvertraut haben, sowie über diese Tatsachen selbst, das Zeugnis zu verweigern. 2 So-
weit dieses Zeugnisverweigerungsrecht reicht, ist die Beschlagnahme von Schriftstücken bei 
ihnen unzulässig. 
(2) Eine Untersuchung oder Beschlagnahme darf in den Räumen des Landtags nur mit 
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Genehmigung des Präsidenten vorgenommen werden. 
 
Art. 30 
Abgeordnete bedürfen zur Ausübung ihres Amtes als Mitglied des Landtags keines Urlaubs von 
ihrem Arbeitgeber. 
 
Art. 31 
Die Mitglieder des Landtags haben das Recht zur freien Fahrt auf allen staatlichen Verkehrsein-
richtungen in Bayern sowie auf eine Aufwandsentschädigung. 
 
Art. 32 
(1) Die Art. 27 mit 31 gelten für das Präsidium des Landtags sowie für die Mitglieder des Zwi-
schenausschusses und ihre ersten Stellvertreter. 
(2) In den Fällen des Art. 28 wird die Mitwirkung des Landtags durch die Mitwirkung des Zwi-
schenausschusses ersetzt. 
 
Art. 33 
1 Die Wahlprüfung obliegt dem Landtag. 2 Wird die Gültigkeit einer Wahl bestritten, so entschei-
det der Bayerische Verfassungsgerichtshof. 3 Er entscheidet auch über die Frage, ob ein Abge-
ordneter die Mitgliedschaft beim Landtag verloren hat. 
 
Art. 33a 
(1) Der Landtag wählt auf Vorschlag der Staatsregierung einen Landesbeauftragten für den Da-
tenschutz. 
(2) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz kontrolliert nach Maßgabe des Gesetzes bei den 
öffentlichen Stellen die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz. 
(3) 1 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist in Ausübung seines Amts unabhängig und 
nur dem Gesetz unterworfen. 2 Er untersteht der Dienstaufsicht des Landtagspräsidenten. 
(4) 1 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz wird auf sechs Jahre gewählt. 2 Wiederwahl ist 
zulässig. 3 Er kann ohne seine Zustimmung vor Ablauf seiner Amtszeit nur mit Zweidrittelmehr-
heit der Mitgliederzahl des Landtags abberufen werden, wenn eine entsprechende Anwendung 
der Vorschriften über die Amtsenthebung von Richtern auf Lebenszeit dies rechtfertigt. 
(5) Das Nähere wird durch Gesetz geregelt. 
 
 
3. Abschnitt 
Der Senat 
 
Art. 34 
(aufgehoben) 
 
Art. 35 
(aufgehoben) 
 
Art. 36 
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(aufgehoben) 
 
Art. 37 
(aufgehoben) 
 
Art. 38 
(aufgehoben) 
 
Art. 39 
(aufgehoben) 
 
Art. 40 
(aufgehoben) 
 
Art. 41 
(aufgehoben) 
 
Art. 42 
(aufgehoben) 
 
4. Abschnitt 
Die Staatsregierung 
 
Art. 43 
(1) Die Staatsregierung ist die oberste leitende und vollziehende Behörde des Staates. 
(2) Sie besteht aus dem Ministerpräsidenten und bis zu 17 Staatsministern und Staatssekretären. 
 
Art. 44 
(1) Der Ministerpräsident wird von dem neu gewählten Landtag spätestens innerhalb einer Wo-
che nach seinem Zusammentritt auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. 
(2) Wählbar ist jeder wahlberechtigte Bayer, der das 40. Lebensjahr vollendet hat. 
(3) 1 Der Ministerpräsident kann jederzeit von seinem Amt zurücktreten. 2 Er muß zurücktreten, 
wenn die politischen Verhältnisse ein vertrauensvolles Zusammenarbeiten zwischen ihm und 
dem Landtag unmöglich machen. 3 Der Rücktritt des Ministerpräsidenten hat den Rücktritt der 
Staatsregierung zur Folge. 4 Bis zur Neuwahl eines Ministerpräsidenten geht die Vertretung Bay-
erns nach außen auf den Landtagspräsidenten über. 5 Während dieser Zeit kann der Landtagsprä-
sident vom Landtag nicht abberufen werden. 
(4) Bei Rücktritt oder Tod des Ministerpräsidenten während seiner Amtsdauer wird in der nächs-
ten Sitzung des Landtags ein neuer Ministerpräsident für den Rest der laufenden Amtsdauer ge-
wählt. 
(5) Kommt die Neuwahl innerhalb von vier Wochen nicht zustande, muß der Landtagspräsident 
den Landtag auflösen. 
 
Art. 45 
Der Ministerpräsident beruft und entläßt mit Zustimmung des Landtags die Staatsminister und 
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die Staatssekretäre. 
 
Art. 46 
Der Ministerpräsident bestimmt mit Zustimmung des Landtags seinen Stellvertreter aus der Zahl 
der Staatsminister. 
 
Art. 47 
(1) Der Ministerpräsident führt in der Staatsregierung den Vorsitz und leitet ihre Geschäfte. 
(2) Er bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung gegenüber dem 
Landtag. 
(3) Er vertritt Bayern nach außen. 
(4) Er übt in Einzelfällen das Begnadigungsrecht aus. 
(5) Er unterbreitet dem Landtag die Vorlagen der Staatsregierung. 
 
Art. 48 
(1) Die Staatsregierung kann bei drohender Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
das Recht der öffentlichen freien Meinungsäußerung (Art. 110), die Pressefreiheit (Art. 111), das 
Brief-, Post-, Telegraphen- und Fernsprechgeheimnis (Art. 112) und die Versammlungsfreiheit 
(Art. 113) zunächst auf die Dauer einer Woche einschränken oder aufheben. 
(2) 1 Sie hat gleichzeitig die Einberufung des Landtags zu veranlassen, ihn von allen getroffenen 
Maßnahmen unverzüglich zu verständigen und diese auf Verlangen des Landtags ganz oder teil-
weise aufzuheben. 2 Bestätigt der Landtag mit der Mehrheit seiner gesetzlichen Mitgliederzahl 
die getroffenen Maßnahmen, so wird ihre Geltung um einen Monat verlängert. 
(3) Gegen die getroffenen Maßnahmen ist außerdem Beschwerde zum Bayerischen Verfassungs-
gerichtshof zulässig; dieser hat innerhalb einer Woche wenigstens eine vorläufige Entscheidung 
zu treffen. 
 
Art. 49 
1 Der Ministerpräsident bestimmt die Zahl und die Abgrenzung der Geschäftsbereiche (Staatsmi-
nisterien). 2 Dies bedarf der Bestätigung durch Beschluß des Landtags. 
 
Art. 50 
1 Jedem Staatsminister wird durch den Ministerpräsidenten ein Geschäftsbereich oder eine Son-
deraufgabe zugewiesen. 2 Der Ministerpräsident kann sich selbst einen oder mehrere Geschäfts-
bereiche vorbehalten oder einem Staatsminister mehrere Geschäftsbereiche zuweisen. 
 
Art. 51 
(1) Gemäß den vom Ministerpräsidenten bestimmten Richtlinien der Politik führt jeder Staatsmi-
nister seinen Geschäftsbereich selbständig und unter eigener Verantwortung gegenüber dem 
Landtag. 
(2) 1 Die Staatssekretäre sind an die Weisungen des Staatsministers, dem sie zugewiesen sind, 
gebunden. 2 Im Falle der Verhinderung des Staatsministers handeln sie selbständig und unter 
eigener Verantwortung gegenüber dem Landtag. 
 
Art. 52 
Zur Unterstützung des Ministerpräsidenten und der Staatsregierung in ihren verfassungsmäßigen 
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Aufgaben besteht eine Staatskanzlei. 
 
Art. 53 
1 Die Staatsregierung gibt sich eine Geschäftsordnung. 2 In dieser wird die Zuweisung der Ge-
schäfte an die einzelnen Geschäftsbereiche geregelt. 3 Jede Aufgabe der Staatsverwaltung ist ei-
nem Geschäftsbereich zuzuteilen. 
 
Art. 54 
1 Die Staatsregierung faßt ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit der Abstimmenden. 2 Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme des Ministerpräsidenten. 3 Zur Beschlußfähigkeit ist die 
Anwesenheit der Mehrheit der Mitglieder erforderlich. 4 Kein Mitglied darf sich der Stimme ent-
halten. 
 
Art. 55 
Für die Geschäftsführung der Staatsregierung und der einzelnen Staatsministerien gelten fol-
gende Grundsätze: 
1. Die Staatsverwaltung wird nach der Verfassung, den Gesetzen und dem Haushaltsplan 

geführt. 
2. Der Staatsregierung und den einzelnen Staatsministerien obliegt der Vollzug der Gesetze 

und Beschlüsse des Landtags. Zu diesem Zwecke können die erforderlichen Ausführungs- 
und Verwaltungsverordnungen von ihr erlassen werden. Rechtsverordnungen, die über 
den Rahmen einer Ausführungsverordnung hinausgehen, bedürfen besonderer gesetzli-
cher Ermächtigung. 

3. Die Staatsregierung beschließt über alle dem Landtag zu unterbreitenden Vorlagen. Die 
Unterrichtung des Landtags durch die Staatsregierung bleibt einer Vereinbarung zwischen 
Landtag und Staatsregierung auf gesetzlicher Grundlage vorbehalten. 

4. Die Staatsregierung ernennt die leitenden Beamten der Staatsministerien und die Vor-
stände der den Ministerien unmittelbar untergeordneten Behörden. Die übrigen Beamten 
werden durch die zuständigen Staatsminister oder durch die von ihnen beauftragten Be-
hörden ernannt. 

5. Die gesamte Staatsverwaltung ist der Staatsregierung und den zuständigen Staatsministe-
rien untergeordnet. Den Staatsministerien obliegt auch im Rahmen der Gesetze die Auf-
sicht über die Gemeinden und Gemeindeverbände sowie die sonstigen Körperschaften des 
öffentlichen Rechts und die öffentlich-rechtlichen Stiftungen. 

6. Jeder Staatsminister übt die Dienstaufsicht über die Behörden und Beamten seines Ge-
schäftsbereichs aus. 

7. Jeder Staatsminister entscheidet über Verwaltungsbeschwerden im Rahmen seines Ge-
schäftsbereichs. 

 
Art. 56 
Sämtliche Mitglieder der Staatsregierung leisten vor ihrem Amtsantritt vor dem Landtag einen 
Eid auf die Staatsverfassung. 
 
Art. 57 
1 Der Ministerpräsident, die Staatsminister und die Staatssekretäre dürfen ein anderes besoldetes 
Amt, einen Beruf oder ein Gewerbe nicht ausüben; sie dürfen nicht Mitglieder des Aufsichtsrats 
oder Vorstands einer privaten Erwerbsgesellschaft sein. 2 Eine Ausnahme besteht für Gesell-
schaften, bei denen der überwiegende Einfluß des Staates sichergestellt ist. 
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Art. 58 
Gehalt, Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung der Mitglieder der Staatsregierung werden 
durch Gesetz geregelt. 
 
Art. 59 
Der Landtag ist berechtigt, den Ministerpräsidenten, jeden Staatsminister und Staatssekretär vor 
dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof anzuklagen, daß sie vorsätzlich die Verfassung oder 
ein Gesetz verletzt haben. 
 
5. Abschnitt 
Der Verfassungsgerichtshof 
 
Art. 60 
Als oberstes Gericht für staatsrechtliche Fragen besteht der Bayerische Verfassungsgerichtshof. 
 
Art. 61 
(1) Der Verfassungsgerichtshof entscheidet über Anklagen gegen ein Mitglied der Staatsregie-
rung oder des Landtags. 
(2) Die Anklage gegen ein Mitglied der Staatsregierung ist darauf gerichtet, daß die Verfassung 
oder ein Gesetz von ihm vorsätzlich verletzt worden ist. 
(3) Die Anklage gegen ein Mitglied des Landtags ist darauf gerichtet, daß es in gewinnsüchtiger 
Absicht seinen Einfluß oder sein Wissen als Mitglied des Vertretungskörpers in einer das Anse-
hen der Volksvertretung gröblich gefährdenden Weise mißbraucht hat oder daß es vorsätzlich 
Mitteilungen, deren Geheimhaltung in einer Sitzung des Landtags oder einer seiner Ausschüsse 
beschlossen worden ist, in der Voraussicht, daß sie öffentlich bekannt werden, einem anderen 
zur Kenntnis gebracht hat. 
(4) 1 Die Erhebung der Anklage erfolgt durch den Landtag auf Antrag von einem Drittel der 
gesetzlichen Mitgliederzahl und bedarf einer Zweidrittelmehrheit dieser Zahl. 2 Jedes Mitglied 
der Staatsregierung oder des Landtags kann Antrag gegen sich selbst stellen. 
 
Art. 62 
Der Verfassungsgerichtshof entscheidet über den Ausschluß von Wählergruppen von Wahlen 
und Abstimmungen (Art. 15 Abs. 2). 
 
Art. 63 
Der Verfassungsgerichtshof entscheidet über die Gültigkeit der Wahl der Mitglieder des Land-
tags und den Verlust der Mitgliedschaft zum Landtag (Art. 33). 
 
Art. 64 
Der Verfassungsgerichtshof entscheidet über Verfassungsstreitigkeiten zwischen den obersten 
Staatsorganen oder in der Verfassung mit eigenen Rechten ausgestatteten Teilen eines obersten 
Staatsorgans. 
 
Art. 65 
Der Verfassungsgerichtshof entscheidet über die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen (Art. 92). 
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Art. 66 
Der Verfassungsgerichtshof entscheidet über Beschwerden wegen Verletzung der verfassungs-
mäßigen Rechte durch eine Behörde (Art. 48 Abs. 3, Art. 120). 
 
Art. 67 
Der Verfassungsgerichtshof entscheidet ferner in den besonderen ihm durch Gesetz zugewiese-
nen Fällen. 
 
Art. 68 
(1) Der Verfassungsgerichtshof wird beim Oberlandesgericht in München gebildet. 
(2) Der Gerichtshof setzt sich zusammen: 
a) in den in Art. 61 geregelten Fällen aus einem der Präsidenten der Bayerischen Oberlan-

desgerichte, acht Berufsrichtern, von denen drei dem Verwaltungsgerichtshof angehören, 
sowie zehn weiteren Mitgliedern, welche vom Landtag gewählt werden; 

b) in den Fällen des Art. 65 aus dem Präsidenten und acht Berufsrichtern, von denen drei 
dem Verwaltungsgerichtshof angehören; 

c) in den übrigen Fällen aus dem Präsidenten, drei Berufsrichtern, von denen zwei dem Ver-
waltungsgerichtshof angehören, und fünf vom Landtag gewählten Mitgliedern. 

(3) 1 Der Präsident und die Berufsrichter werden vom Landtag gewählt. 2 Sie können nicht Mit-
glieder des Landtags sein. 
 
Art. 69 
Die weiteren Bestimmungen über die Organisation des Gerichtshofs und über das Verfahren vor 
ihm sowie über die Vollstreckung seiner Urteile werden durch Gesetz geregelt. 
 
6. Abschnitt 
Die Gesetzgebung 
 
Art. 70 
(1) Die für alle verbindlichen Gebote und Verbote bedürfen der Gesetzesform. 
(2) Auch der Staatshaushalt muß vom Landtag durch formelles Gesetz festgestellt werden. 
(3) Das Recht der Gesetzgebung kann vom Landtag nicht übertragen werden, auch nicht auf seine 
Ausschüsse. 
(4) 1 Über Angelegenheiten der Europäischen Union hat die Staatsregierung den Landtag zu un-
terrichten. 2 Ist das Recht der Gesetzgebung durch die Übertragung von Hoheitsrechten auf die 
Europäische Union betroffen, kann die Staatsregierung in ihren verfassungsmäßigen Aufgaben 
durch Gesetz gebunden werden. 3 Ist das Recht der Gesetzgebung durch ein Vorhaben der Euro-
päischen Union betroffen, hat die Staatsregierung bei ihren verfassungsmäßigen Aufgaben die 
Stellungnahmen des Landtags maßgeblich zu berücksichtigen. 4 Das Nähere regelt ein Gesetz. 
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Art. 71 
Die Gesetzesvorlagen werden vom Ministerpräsidenten namens der Staatsregierung, aus der 
Mitte des Landtags oder vom Volk (Volksbegehren) eingebracht. 
 
Art. 72 
(1) Die Gesetze werden vom Landtag oder vom Volk (Volksentscheid) beschlossen. 
(2) Staatsverträge werden vom Ministerpräsidenten nach vorheriger Zustimmung des Landtags 
abgeschlossen. 
 
Art. 73 
Über den Staatshaushalt findet kein Volksentscheid statt. 
 
Art. 74 
(1) Ein Volksentscheid ist herbeizuführen, wenn ein Zehntel der stimmberechtigten Staatsbürger 
das Begehren nach Schaffung eines Gesetzes stellt. 
(2) Dem Volksbegehren muß ein ausgearbeiteter und mit Gründen versehener Gesetzentwurf zu-
grundeliegen. 
(3) Das Volksbegehren ist vom Ministerpräsidenten namens der Staatsregierung unter Darlegung 
ihrer Stellungnahme dem Landtag zu unterbreiten. 
(4) Wenn der Landtag das Volksbegehren ablehnt, kann er dem Volk einen eigenen Gesetzent-
wurf zur Entscheidung mit vorlegen. 
(5) 1 Rechtsgültige Volksbegehren sind von der Volksvertretung binnen drei Monaten nach Un-
terbreitung zu behandeln und binnen weiterer drei Monate dem Volk zur Entscheidung vorzule-
gen. 2 Der Ablauf dieser Fristen wird durch die Auflösung des Landtags gehemmt. 
(6) Die Volksentscheide über Volksbegehren finden gewöhnlich im Frühjahr oder Herbst statt. 
(7) Jeder dem Volk zur Entscheidung vorgelegte Gesetzentwurf ist mit einer Weisung der Staats-
regierung zu begleiten, die bündig und sachlich sowohl die Begründung der Antragsteller wie die 
Auffassung der Staatsregierung über den Gegenstand darlegen soll. 
 
Art. 75 
(1) 1 Die Verfassung kann nur im Wege der Gesetzgebung geändert werden. 2 Anträge auf Ver-
fassungsänderungen, die den demokratischen Grundgedanken der Verfassung widersprechen, 
sind unzulässig. 
(2) 1 Beschlüsse des Landtags auf Änderung der Verfassung bedürfen einer Zweidrittelmehrheit 
der Mitgliederzahl. 2 Sie müssen dem Volk zur Entscheidung vorgelegt werden. 
(3) Meinungsverschiedenheiten darüber, ob durch ein Gesetz die Verfassung geändert wird oder 
ob ein Antrag auf unzulässige Verfassungsänderung vorliegt, entscheidet der Bayerische Verfas-
sungsgerichtshof. 
(4) Änderungen der Verfassung sind im Text der Verfassung oder in einem Anhang aufzuneh-
men. 
 
Art. 76 
(1) Die verfassungsmäßig zustandegekommenen Gesetze werden vom Ministerpräsidenten aus-
gefertigt und auf seine Anordnung binnen Wochenfrist im Bayerischen Gesetz- und Verord-
nungsblatt bekanntgemacht. 
(2) In jedem Gesetz muß der Tag bestimmt sein, an dem es in Kraft tritt. 
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7. Abschnitt 
Die Verwaltung 
 
Art. 77 
(1) 1 Die Organisation der allgemeinen Staatsverwaltung, die Regelung der Zuständigkeiten und 
der Art der Bestellung der staatlichen Organe erfolgen durch Gesetz. 2 Die Einrichtung der Be-
hörden im einzelnen obliegt der Staatsregierung und auf Grund der von ihr erteilten Ermächti-
gung den einzelnen Staatsministerien. 
(2) Für die Organisation der Behörden und die Regelung ihres Verfahrens hat als Richtschnur zu 
dienen, daß unter Wahrung der notwendigen Einheitlichkeit der Verwaltung alle entbehrliche 
Zentralisation vermieden, die Entschlußkraft und die Selbstverantwortung der Organe gehoben 
wird und die Rechte der Einzelperson genügend gewahrt werden. 
 
Art. 78 
(1) Alle Einnahmen und Ausgaben des Staates müssen für jedes Jahr veranschlagt und in den 
Haushaltsplan eingestellt werden. 
(2) Ausgaben, die zur Deckung der Kosten bestehender bereits bewilligter Einrichtungen und zur 
Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen des Staates erforderlich sind, müssen in den Haushaltsplan 
eingestellt werden. 
(3) Der Haushaltsplan wird vor Beginn des Rechnungsjahres durch Gesetz festgestellt. 
(4) Wird der Staatshaushalt im Landtag nicht rechtzeitig verabschiedet, so führt die Staatsregie-
rung den Haushalt zunächst nach dem Haushaltsplan des Vorjahres weiter. 
(5) 1 Beschlüsse des Landtags, welche die im Entwurf des Haushaltsplans eingesetzten Ausgaben 
erhöhen, sind auf Verlangen der Staatsregierung noch einmal zu beraten. 2 Diese Beratung darf 
ohne Zustimmung der Staatsregierung nicht vor Ablauf von 14 Tagen stattfinden. 
(6) Die Ausgaben werden in der Regel für ein Jahr, in besonderen Fällen auch für eine längere 
Dauer bewilligt. 
 
Art. 79 
Eine Angelegenheit, welche Ausgaben verursacht, für die im festgesetzten Haushaltsplan kein 
entsprechender Betrag eingestellt ist, darf seitens des Landtags nur in Beratung gezogen und be-
schlossen werden, wenn gleichzeitig für die notwendige Deckung gesorgt wird. 
 
Art. 80 
(1) 1 Über die Verwendung aller Staatseinnahmen legt der Staatsminister der Finanzen im fol-
genden Rechnungsjahr zur Entlastung der Staatsregierung dem Landtag Rechnung. 2 Die Rech-
nungsprüfung erfolgt durch einen mit richterlicher Unabhängigkeit ausgestatteten Rechnungshof. 
(2) 1 Der Landtag wählt auf Vorschlag der Staatsregierung den Präsidenten des Rechnungshofs. 
2 Die Wahldauer beträgt 12 Jahre. 3 Wiederwahl ist ausgeschlossen. 4 Er kann ohne seine Zustim-
mung vor Ablauf seiner Amtszeit nur abberufen werden, wenn eine entsprechende Anwendung 
der Vorschriften über die Amtsenthebung von Richtern auf Lebenszeit dies rechtfertigt. 5 Die 
Durchführung eines Amtsenthebungsverfahrens bedarf der Zustimmung des Landtags mit Zwei-
drittelmehrheit seiner Mitgliederzahl. 
(3) Das Nähere wird durch Gesetz geregelt. 
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Art. 81 
1 Das Grundstockvermögen des Staates darf in seinem Wertbestand nur auf Grund eines Gesetzes 
verringert werden. 2 Der Erlös aus der Veräußerung von Bestandteilen des Grundstockvermögens 
ist zu Neuerwerbungen für dieses Vermögen zu verwenden. 
 
Art. 82 
(1) Der Haushalt ist grundsätzlich ohne Nettokreditaufnahme auszugleichen. 
(2) 1 Bei einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung kann von Abs. 1 
abgewichen werden. 2 In diesem Fall sind die Auswirkungen auf den Haushalt im Auf- und Ab-
schwung symmetrisch zu berücksichtigen. 
(3) 1 Bei Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des 
Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, kann von Abs. 1 abge-
wichen werden. 2 Hierfür ist eine entsprechende Tilgungsregelung vorzusehen. 3 Die Kredite sind 
binnen eines angemessenen Zeitraums zurückzuführen. 
(4) Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonsti-
gen Gewährleistungen, die zu Ausgaben in künftigen Rechnungsjahren führen können, bedürfen 
einer der Höhe nach bestimmten oder bestimmbaren Ermächtigung durch Gesetz. 
(5) Das Nähere bestimmt ein Gesetz. 
 
Art. 83 
(1) In den eigenen Wirkungskreis der Gemeinden (Art. 11 Abs. 2) fallen insbesonders die Ver-
waltung des Gemeindevermögens und der Gemeindebetriebe; der örtliche Verkehr nebst Straßen- 
und Wegebau; die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser, Licht, Gas und elektrischer Kraft; 
Einrichtungen zur Sicherung der Ernährung; Ortsplanung, Wohnungsbau und Wohnungsauf-
sicht; örtliche Polizei, Feuerschutz; örtliche Kulturpflege; Volks- und Berufsschulwesen und Er-
wachsenenbildung; Vormundschaftswesen und Wohlfahrtspflege; örtliches Gesundheitswesen; 
Ehe- und Mütterberatung sowie Säuglingspflege; Schulhygiene und körperliche Ertüchtigung der 
Jugend; öffentliche Bäder; Totenbestattung; Erhaltung ortsgeschichtlicher Denkmäler und Bau-
ten. 
(2) 1 Die Gemeinden sind verpflichtet, einen Haushaltsplan aufzustellen. 2 Sie haben das Recht, 
ihren Bedarf durch öffentliche Abgaben zu decken. 3 Der Staat gewährleistet den Gemeinden im 
Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit eine angemessene Finanzausstattung. 
(3) 1 Überträgt der Staat den Gemeinden Aufgaben, verpflichtet er sie zur Erfüllung von Aufga-
ben im eigenen Wirkungskreis oder stellt er besondere Anforderungen an die Erfüllung beste-
hender oder neuer Aufgaben, hat er gleichzeitig Bestimmungen über die Deckung der Kosten zu 
treffen. 2 Führt die Wahrnehmung dieser Aufgaben zu einer Mehrbelastung der Gemeinden, ist 
ein entsprechender finanzieller Ausgleich zu schaffen. 
(4) 1 Die Gemeinden unterstehen der Aufsicht der Staatsbehörden. 2 In den Angelegenheiten des 
eigenen Wirkungskreises der Gemeinden wacht der Staat nur über die Erfüllung der gesetzlichen 
Pflichten und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften durch die Gemeinden. 3 In den Ange-
legenheiten des übertragenen Wirkungskreises sind die Gemeinden überdies an die Weisungen 
der übergeordneten Staatsbehörden gebunden. 4 Der Staat schützt die Gemeinden bei Durchfüh-
rung ihrer Aufgaben. 
(5) Verwaltungsstreitigkeiten zwischen den Gemeinden und dem Staate werden von den Verwal-
tungsgerichten entschieden. 
(6) Die Bestimmungen der Abs. 2 mit 5 gelten auch für die Gemeindeverbände. 
(7) 1 Die kommunalen Spitzenverbände sollen rechtzeitig gehört werden, bevor durch Gesetz 
oder Rechtsverordnung Angelegenheiten geregelt werden, welche die Gemeinden oder die Ge-
meindeverbände berühren. 2 Die Staatsregierung vereinbart zur Umsetzung des 
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Konnexitätsprinzips (Abs. 3) ein Konsultationsverfahren mit den kommunalen Spitzenverbän-
den. 
 
8. Abschnitt 
Die Rechtspflege 
 
Art. 84 
Die allgemein anerkannten Grundsätze des Völkerrechts gelten als Bestandteil des einheimischen 
Rechts. 
 
Art. 85 
Die Richter sind nur dem Gesetz unterworfen. 
 
Art. 86 
(1) 1 Ausnahmegerichte sind unstatthaft. 2 Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen 
werden. 
(2) Gerichte für besondere Sachgebiete sind nur kraft gesetzlicher Bestimmung zulässig. 
 
Art. 87 
(1) 1 Die Richter können gegen ihren Willen nur kraft richterlicher Entscheidung und nur aus 
Gründen und unter den Formen, die gesetzlich bestimmt sind, dauernd oder zeitweise ihres Am-
tes enthoben oder an eine andere Stelle oder in den Ruhestand versetzt werden. 2 Die gesetzliche 
Bestimmung einer Altersgrenze ist zulässig. 
(2) Die Richter der ordentlichen Gerichtsbarkeit werden auf Lebenszeit ernannt. 
 
Art. 88 
1 An der Rechtspflege sollen Männer und Frauen aus dem Volke mitwirken. 2 Ihre Zuziehung 
und die Art ihrer Auswahl wird durch Gesetz geregelt. 
 
Art. 89 
Die öffentlichen Ankläger vor den Strafgerichten sind an die Weisungen ihrer vorgesetzten Be-
hörde gebunden. 
 
Art. 90 
1 Die Verhandlungen vor allen Gerichten sind öffentlich. 2 Bei Gefährdung der Staatssicherheit 
oder der öffentlichen Sittlichkeit kann die Öffentlichkeit durch Gerichtsbeschluß ausgeschlossen 
werden. 
 
Art. 91 
(1) Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör. 
(2) Jeder wegen einer strafbaren Handlung Angeklagte kann sich eines Verteidigers bedienen. 
 
Art. 92 
Hält der Richter ein Gesetz für verfassungswidrig, so hat er die Entscheidung des Verfassungs-
gerichtshofs herbeizuführen. 
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Art. 93 
Verwaltungsrechtliche Streitigkeiten entscheiden die Verwaltungsgerichte. 
 
9. Abschnitt 
Die Beamten 
 
Art. 94 
(1) Die Beamten des Staates, der Gemeinden und Gemeindeverbände werden nach Maßgabe der 
Gesetze vom Volk gewählt oder von den zuständigen Behörden ernannt. 
(2) 1 Die öffentlichen Ämter stehen allen wahlberechtigten Staatsbürgern nach ihrer charakterli-
chen Eignung, nach ihrer Befähigung und ihren Leistungen offen, die, soweit möglich, durch 
Prüfungen im Wege des Wettbewerbs festgestellt werden. 2 Für die Beförderung des Beamten 
gelten dieselben Grundsätze. 
 
Art. 95 
(1) 1 Die Grundlagen des Beamtenverhältnisses werden durch Gesetz geregelt. 2 Das Berufsbe-
amtentum wird grundsätzlich aufrechterhalten. 
(2) Den Beamten steht für die Verfolgung ihrer vermögensrechtlichen Ansprüche der ordentliche 
Rechtsweg offen. 
(3) Gegen jedes dienstliche Straferkenntnis muß der Beschwerdeweg und ein Wiederaufnahme-
verfahren offenstehen. 
(4) 1 In die Nachweise über die Person des Beamten dürfen ungünstige Tatsachen erst eingetragen 
werden, wenn der Beamte Gelegenheit gehabt hat, sich über sie zu äußern. 2 Die Äußerung des 
Beamten ist in den Personalnachweis mitaufzunehmen. 
(5) Jeder Beamte hat das Recht, seine sämtlichen Personalnachweise jederzeit einzusehen. 
 
Art. 96 
1 Die Beamten sind Diener des ganzen Volkes, nicht einer einzelnen Partei. 2 Der Beamte hat sich 
jederzeit zum demokratisch-konstitutionellen Staat zu bekennen und zu ihm innerhalb und au-
ßerhalb des Dienstes zu stehen. 
 
Art. 97 
1 Verletzt ein Beamter in Ausübung der ihm anvertrauten öffentlichen Gewalt schuldhaft die ihm 
einem anderen gegenüber obliegende Amtspflicht, so haftet für die Folgen der Staat oder dieje-
nige öffentliche Körperschaft, in deren Diensten der Beamte steht. 2 Der Rückgriff gegen den 
Beamten bleibt vorbehalten. 3 Der ordentliche Rechtsweg darf nicht ausgeschlossen werden. 
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Zweiter Hauptteil 
Grundrechte und Grundpflichten 
 
Art. 98 
1 Die durch die Verfassung gewährleisteten Grundrechte dürfen grundsätzlich nicht einge-
schränkt werden. 2 Einschränkungen durch Gesetz sind nur zulässig, wenn die öffentliche Sicher-
heit, Sittlichkeit, Gesundheit und Wohlfahrt es zwingend erfordern. 3 Sonstige Einschränkungen 
sind nur unter den Voraussetzungen des Art. 48 zulässig. 4 Der Verfassungsgerichtshof hat Ge-
setze und Verordnungen für nichtig zu erklären, die ein Grundrecht verfassungswidrig einschrän-
ken. 
 
Art. 99 
1 Die Verfassung dient dem Schutz und dem geistigen und leiblichen Wohl aller Einwohner. 2 Ihr 
Schutz gegen Angriffe von außen ist gewährleistet durch das Völkerrecht, nach innen durch die 
Gesetze, die Rechtspflege und die Polizei. 
 
Art. 100 
1 Die Würde des Menschen ist unantastbar. 2 Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung 
aller staatlichen Gewalt. 
 
Art. 101 
Jedermann hat die Freiheit, innerhalb der Schranken der Gesetze und der guten Sitten alles zu 
tun, was anderen nicht schadet. 
 
Art. 102 
(1) Die Freiheit der Person ist unverletzlich. 
(2) 1 Jeder von der öffentlichen Gewalt Festgenommene ist spätestens am Tage nach der Fest-
nahme dem zuständigen Richter vorzuführen. 2 Dieser hat dem Festgenommenen mitzuteilen, 
von welcher Behörde und aus welchen Gründen die Festnahme verfügt worden ist, und ihm Ge-
legenheit zu geben, Einwendungen gegen die Festnahme zu erheben. 3 Er hat gegen den Festge-
nommenen entweder Haftbefehl zu erlassen oder ihn unverzüglich in Freiheit zu setzen. 
 
Art. 103 
(1) Eigentumsrecht und Erbrecht werden gewährleistet. 
(2) Eigentumsordnung und Eigentumsgebrauch haben auch dem Gemeinwohl zu dienen. 
 
Art. 104 
(1) Eine Handlung kann nur dann mit Strafe belegt werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich 
bestimmt war, bevor die Handlung begangen wurde. 
(2) Niemand darf wegen derselben Tat zweimal gerichtlich bestraft werden. 
 
Art. 105 
Ausländer, die unter Nichtbeachtung der in dieser Verfassung niedergelegten Grundrechte im 
Ausland verfolgt werden und nach Bayern geflüchtet sind, dürfen nicht ausgeliefert und ausge-
wiesen werden. 
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Art. 106 
(1) Jeder Bewohner Bayerns hat Anspruch auf eine angemessene Wohnung. 
(2) Die Förderung des Baues billiger Volkswohnungen ist Aufgabe des Staates und der Gemein-
den. 
(3) Die Wohnung ist für jedermann eine Freistätte und unverletzlich. 
 
Art. 107 
(1) Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist gewährleistet. 
(2) Die ungestörte Religionsausübung steht unter staatlichem Schutz. 
(3) 1 Durch das religiöse Bekenntnis wird der Genuß der bürgerlichen und staatsbürgerlichen 
Rechte weder bedingt noch beschränkt. 2 Den staatsbürgerlichen Pflichten darf es keinen Ab-
bruch tun. 
(4) Die Zulassung zu den öffentlichen Ämtern ist von dem religiösen Bekenntnis unabhängig. 
(5) 1 Niemand ist verpflichtet, seine religiöse Überzeugung zu offenbaren. 2 Die Behörden haben 
nur soweit das Recht, nach der Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft zu fragen, als da-
von Rechte und Pflichten abhängen oder eine gesetzlich angeordnete statistische Erhebung dies 
erfordert. 
(6) Niemand darf zu einer kirchlichen Handlung oder zur Teilnahme an religiösen Übungen oder 
Feierlichkeiten oder zur Benutzung einer religiösen Eidesformel gezwungen werden. 
 
Art. 108 
Die Kunst, die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei. 
 
Art. 109 
(1) 1 Alle Bewohner Bayerns genießen volle Freizügigkeit. 2 Sie haben das Recht, sich an jedem 
beliebigen Ort aufzuhalten und niederzulassen, Grundstücke zu erwerben und jeden Erwerbs-
zweig zu betreiben. 
(2) Alle Bewohner Bayerns sind berechtigt, nach außerdeutschen Ländern auszuwandern. 
 
Art. 110 
(1) 1 Jeder Bewohner Bayerns hat das Recht, seine Meinung durch Wort, Schrift, Druck, Bild 
oder in sonstiger Weise frei zu äußern. 2 An diesem Recht darf ihn kein Arbeits- und Anstel-
lungsvertrag hindern und niemand darf ihn benachteiligen, wenn er von diesem Recht Gebrauch 
macht. 
(2) Die Bekämpfung von Schmutz und Schund ist Aufgabe des Staates und der Gemeinden. 
 
Art. 111 
(1) Die Presse hat die Aufgabe, im Dienst des demokratischen Gedankens über Vorgänge, Zu-
stände und Einrichtungen und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wahrheitsgemäß zu be-
richten. 
(2) 1 Vorzensur ist verboten. 2 Gegen polizeiliche Verfügungen, welche die Pressefreiheit berüh-
ren, kann gerichtliche Entscheidung verlangt werden. 
 
Art. 111a 
(1) 1 Die Freiheit des Rundfunks wird gewährleistet. 2 Der Rundfunk dient der Information durch 
wahrheitsgemäße, umfassende und unparteiische Berichterstattung sowie durch die Verbreitung 
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von Meinungen. 3 Er trägt zur Bildung und Unterhaltung bei. 4 Der Rundfunk hat die freiheitliche 
demokratische Grundordnung, die Menschenwürde, religiöse und weltanschauliche Überzeugun-
gen zu achten. 5 Die Verherrlichung von Gewalt sowie Darbietungen, die das allgemeine Sitt-
lichkeitsgefühl grob verletzen, sind unzulässig. 6 Meinungsfreiheit, Sachlichkeit, gegenseitige 
Achtung, Schutz vor Verunglimpfung sowie die Ausgewogenheit des Gesamtprogramms sind zu 
gewährleisten. 
(2) 1 Rundfunk wird in öffentlicher Verantwortung und in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft be-
trieben. 2 An der Kontrolle des Rundfunks sind die in Betracht kommenden bedeutsamen politi-
schen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Gruppen angemessen zu beteiligen. 3 Der Anteil 
der von der Staatsregierung, dem Landtag und dem Senat in die Kontrollorgane entsandten Ver-
treter darf ein Drittel nicht übersteigen. 4 Die weltanschaulichen und gesellschaftlichen Gruppen 
wählen oder berufen ihre Vertreter selbst. 
(3) Das Nähere regelt ein Gesetz. 
 
Art. 112 
(1) Das Brief-, Post-, Telegraphen- und Fernsprechgeheimnis ist unverletzlich. 
(2) Beschränkungen des Rundfunkempfanges sowie des Bezuges von Druck-Erzeugnissen sind 
unzulässig. 
 
Art. 113 
Alle Bewohner Bayerns haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder besondere Erlaubnis fried-
lich und unbewaffnet zu versammeln. 
 
Art. 114 
(1) Alle Bewohner Bayerns haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. 
(2) Vereine und Gesellschaften, die rechts- oder sittenwidrige Zwecke verfolgen oder solche Mit-
tel gebrauchen oder die darauf ausgehen, die staatsbürgerlichen Freiheiten zu vernichten oder 
gegen Volk, Staat oder Verfassung Gewalt anzuwenden, können verboten werden. 
(3) Der Erwerb der Rechtsfähigkeit steht jedem Verein gemäß den Vorschriften des bürgerlichen 
Rechts frei. 
 
Art. 115 
(1) Alle Bewohner Bayerns haben das Recht, sich schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die 
zuständigen Behörden oder an den Landtag zu wenden. 
(2) Die Rechte des Landtags zur Überprüfung von Beschwerden werden durch Gesetz geregelt. 
 
Art. 116 
Alle Staatsangehörigen ohne Unterschied sind entsprechend ihrer Befähigung und ihren Leistun-
gen zu den öffentlichen Ämtern zuzulassen. 
 
Art. 117 
1 Der ungestörte Genuß der Freiheit für jedermann hängt davon ab, daß alle ihre Treuepflicht 
gegenüber Volk und Verfassung, Staat und Gesetzen erfüllen. 2 Alle haben die Verfassung und 
die Gesetze zu achten und zu befolgen, an den öffentlichen Angelegenheiten Anteil zu nehmen 
und ihre körperlichen und geistigen Kräfte so zu betätigen, wie es das Wohl der Gesamtheit er-
fordert. 
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Art. 118 
(1) 1 Vor dem Gesetz sind alle gleich. 2 Die Gesetze verpflichten jeden in gleicher Weise und 
jeder genießt auf gleiche Weise den Schutz der Gesetze. 
(2) 1 Frauen und Männer sind gleichberechtigt. 2 Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung 
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender 
Nachteile hin. 
(3) 1 Alle öffentlich-rechtlichen Vorrechte und Nachteile der Geburt oder des Standes sind auf-
gehoben. 2 Adelsbezeichnungen gelten nur als Bestandteil des Namens; sie dürfen nicht mehr 
verliehen und können durch Adoption nicht mehr erworben werden. 
(4) 1 Titel dürfen nur verliehen werden, wenn sie mit einem Amt oder einem Beruf in Verbindung 
stehen. 2 Sie sollen außerhalb des Amtes oder Berufs nicht geführt werden. 3 Akademische Grade 
fallen nicht unter dieses Verbot. 
(5) Orden und Ehrenzeichen dürfen vom Staat nur nach Maßgabe der Gesetze verliehen werden. 
 
Art. 118a 
1 Menschen mit Behinderungen dürfen nicht benachteiligt werden. 2 Der Staat setzt sich für 
gleichwertige Lebensbedingungen von Menschen mit und ohne Behinderung ein. 
 
Art. 119 
Rassen- und Völkerhaß zu entfachen ist verboten und strafbar. 
 
Art. 120 
Jeder Bewohner Bayerns, der sich durch eine Behörde in seinen verfassungsmäßigen Rechten 
verletzt fühlt, kann den Schutz des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes anrufen. 
 
Art. 121 
1 Alle Bewohner Bayerns sind zur Übernahme von Ehrenämtern, insbesondere als Vormund, 
Waisenrat, Jugendpfleger, Schöffe und Geschworener verpflichtet. 2 Staat und Gemeinden för-
dern den ehrenamtlichen Einsatz für das Gemeinwohl. 3 Das Nähere bestimmen die Gesetze. 
 
Art. 122 
Bei Unglücksfällen, Notständen und Naturkatastrophen und im nachbarlichen Verkehr sind alle 
nach Maßgabe der Gesetze zur gegenseitigen Hilfe verpflichtet. 
 
Art. 123 
(1) Alle sind im Verhältnis ihres Einkommens und Vermögens und unter Berücksichtigung ihrer 
Unterhaltspflicht zu den öffentlichen Lasten heranzuziehen. 
(2) Verbrauchssteuern und Besitzsteuern müssen zueinander in einem angemessenen Verhältnis 
stehen. 
(3) 1 Die Erbschaftssteuer dient auch dem Zwecke, die Ansammlung von Riesenvermögen in den 
Händen einzelner zu verhindern. 2 Sie ist nach dem Verwandtschaftsverhältnis zu staffeln. 
 

Landesverfassung Bayern

Landesverfassung Bayern 21/32 Pestalozza



 

Dritter Hauptteil 
Das Gemeinschaftsleben 
 
1. Abschnitt 
Ehe, Familie und Kinder 
 
Art. 124 
(1) Ehe und Familie sind die natürliche und sittliche Grundlage der menschlichen Gemeinschaft 
und stehen unter dem besonderen Schutz des Staates. 
(2) Mann und Frau haben in der Ehe grundsätzlich die gleichen bürgerlichen Rechte und Pflich-
ten. 
 
Art. 125 
(1) 1 Kinder sind das köstlichste Gut eines Volkes. 2 Sie haben Anspruch auf Entwicklung zu 
selbstbestimmungsfähigen und verantwortungsfähigen Persönlichkeiten. 3 Jede Mutter hat An-
spruch auf den Schutz und die Fürsorge des Staates. 
(2) Die Reinhaltung, Gesundung und soziale Förderung der Familie ist gemeinsame Aufgabe des 
Staates und der Gemeinden. 
(3) Kinderreiche Familien haben Anspruch auf angemessene Fürsorge, insbesondere auf gesunde 
Wohnungen. 
 
Art. 126 
(1) 1 Die Eltern haben das natürliche Recht und die oberste Pflicht, ihre Kinder zur leiblichen, 
geistigen und seelischen Tüchtigkeit zu erziehen. 2 Sie sind darin durch Staat und Gemeinden zu 
unterstützen. 3 In persönlichen Erziehungsfragen gibt der Wille der Eltern den Ausschlag. 
(2) Uneheliche Kinder haben den gleichen Anspruch auf Förderung wie eheliche Kinder. 
(3) 1 Kinder und Jugendliche sind durch staatliche und gemeindliche Maßnahmen und Einrich-
tungen gegen Ausbeutung sowie gegen sittliche, geistige und körperliche Verwahrlosung und 
gegen Misshandlung zu schützen. 2 Fürsorgeerziehung ist nur auf gesetzlicher Grundlage zuläs-
sig. 
 
Art. 127 
Das eigene Recht der Religionsgemeinschaften und staatlich anerkannten weltanschaulichen Ge-
meinschaften auf einen angemessenen Einfluß bei der Erziehung der Kinder ihres Bekenntnisses 
oder ihrer Weltanschauung wird unbeschadet des Erziehungsrechtes der Eltern gewährleistet. 
 
2. Abschnitt 
Bildung und Schule, 
 Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 
 und der kulturellen Überlieferung 
 
Art. 128 
(1) Jeder Bewohner Bayerns hat Anspruch darauf, eine seinen erkennbaren Fähigkeiten und sei-
ner inneren Berufung entsprechende Ausbildung zu erhalten. 
(2) Begabten ist der Besuch von Schulen und Hochschulen, nötigenfalls aus öffentlichen Mitteln 
zu ermöglichen. 
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Art. 129 
(1) Alle Kinder sind zum Besuch der Volksschule und der Berufsschule verpflichtet. 
(2) Der Unterricht an diesen Schulen ist unentgeltlich. 
 
Art. 130 
(1) Das gesamte Schul- und Bildungswesen steht unter der Aufsicht des Staates, er kann daran 
die Gemeinden beteiligen. 
(2) Die Schulaufsicht wird durch hauptamtlich tätige, fachmännisch vorgebildete Beamte ausge-
übt. 
 
Art. 131 
(1) Die Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch Herz und Charak-
ter bilden. 
(2) Oberste Bildungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung und vor 
der Würde des Menschen, Selbstbeherrschung, Verantwortungsgefühl und Verantwortungsfreu-
digkeit, Hilfsbereitschaft, Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und Schöne und Verantwor-
tungsbewußtsein für Natur und Umwelt. 
(3) Die Schüler sind im Geiste der Demokratie, in der Liebe zur bayerischen Heimat und zum 
deutschen Volk und im Sinne der Völkerversöhnung zu erziehen. 
(4) Die Mädchen und Buben sind außerdem in der Säuglingspflege, Kindererziehung und Haus-
wirtschaft besonders zu unterweisen. 
 
Art. 132 
Für den Aufbau des Schulwesens ist die Mannigfaltigkeit der Lebensberufe, für die Aufnahme 
eines Kindes in eine bestimmte Schule sind seine Anlagen, seine Neigung, seine Leistung und 
seine innere Berufung maßgebend, nicht aber die wirtschaftliche und gesellschaftliche Stellung 
der Eltern. 
 
Art. 133 
(1) 1 Für die Bildung der Jugend ist durch öffentliche Anstalten zu sorgen. 2 Bei ihrer Einrichtung 
wirken Staat und Gemeinde zusammen. 3 Auch die anerkannten Religionsgemeinschaften und 
weltanschaulichen Gemeinschaften sind Bildungsträger. 
(2) Die Lehrer an öffentlichen Schulen haben grundsätzlich die Rechte und Pflichten der Staats-
beamten. 
 
Art. 134 
(1) 1 Privatschulen müssen den an die öffentlichen Schulen gestellten Anforderungen entspre-
chen. 2 Sie können nur mit Genehmigung des Staates errichtet und betrieben werden. 
(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Schule in ihren Lehrzielen (Art. 131) und Einrich-
tungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrer nicht hinter den gleichartigen 
öffentlichen Schulen zurücksteht, wenn die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrer 
genügend gesichert ist und gegen die Person des Schulleiters keine Bedenken bestehen. 
(3) 1 Private Volksschulen dürfen nur unter besonderen Voraussetzungen zugelassen werden. 
2 Diese Voraussetzungen liegen insbesonders vor, wenn den Erziehungsberechtigten eine öffent-
liche Schule ihres Bekenntnisses oder ihrer Weltanschauung nicht zur Verfügung steht. 
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Art. 135 
1 Die öffentlichen Volksschulen sind gemeinsame Schulen für alle volksschulpflichtigen Kinder. 
2 In ihnen werden die Schüler nach den Grundsätzen der christlichen Bekenntnisse unterrichtet 
und erzogen. 3 Das Nähere bestimmt das Volksschulgesetz. 
 
Art. 136 
(1) An allen Schulen sind beim Unterricht die religiösen Empfindungen aller zu achten. 
(2) 1 Der Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach aller Volksschulen, Berufsschulen, mitt-
leren und höheren Lehranstalten. 2 Er wird erteilt in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der 
betreffenden Religionsgemeinschaft. 
(3) Kein Lehrer kann gezwungen oder gehindert werden, Religionsunterricht zu erteilen. 
(4) Die Lehrer bedürfen der Bevollmächtigung durch die Religionsgemeinschaften zur Erteilung 
des Religionsunterrichts. 
(5) Die erforderlichen Schulräume sind zur Verfügung zu stellen. 
 
Art. 137 
(1) Die Teilnahme am Religionsunterricht und an kirchlichen Handlungen und Feierlichkeiten 
bleibt der Willenserklärung der Erziehungsberechtigten, vom vollendeten 18. Lebensjahr ab der 
Willenserklärung der Schüler überlassen. 
(2) Für Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, ist ein Unterricht über die allgemein 
anerkannten Grundsätze der Sittlichkeit einzurichten. 
 
Art. 138 
(1) 1 Die Errichtung und Verwaltung der Hochschulen ist Sache des Staates. 2 Eine Ausnahme 
bilden die kirchlichen Hochschulen (Art. 150 Abs. 1). 3 Weitere Ausnahmen bedürfen staatlicher 
Genehmigung. 
(2) 1 Die Hochschulen haben das Recht der Selbstverwaltung. 2 Die Studierenden sind daran zu 
beteiligen, soweit es sich um ihre Angelegenheiten handelt. 
 
Art. 139 
Die Erwachsenenbildung ist durch Volkshochschulen und sonstige mit öffentlichen Mitteln un-
terstützte Einrichtungen zu fördern. 
 
Art. 140 
(1) Kunst und Wissenschaft sind von Staat und Gemeinde zu fördern. 
(2) Sie haben insbesonders Mittel zur Unterstützung schöpferischer Künstler, Gelehrter und 
Schriftsteller bereitzustellen, die den Nachweis ernster künstlerischer oder kultureller Tätigkeit 
erbringen. 
(3) Das kulturelle Leben und der Sport sind von Staat und Gemeinden zu fördern. 
 
Art. 141 
(1) 1 Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ist, auch eingedenk der Verantwortung für 
die kommenden Generationen, der besonderen Fürsorge jedes einzelnen und der staatlichen Ge-
meinschaft anvertraut. 2 Tiere werden als Lebewesen und Mitgeschöpfe geachtet und geschützt. 
3 Mit Naturgütern ist schonend und sparsam umzugehen. 4 Es gehört auch zu den vorrangigen 
Aufgaben von Staat, Gemeinden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, 
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• Boden, Wasser und Luft als natürliche Lebensgrundlagen zu schützen, eingetretene 
Schäden möglichst zu beheben oder auszugleichen und auf möglichst sparsamen Um-
gang mit Energie zu achten, 

• die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes zu erhalten und dauerhaft zu verbessern, 
• den Wald wegen seiner besonderen Bedeutung für den Naturhaushalt zu schützen und 

eingetretene Schäden möglichst zu beheben oder auszugleichen, 
• die heimischen Tier- und Pflanzenarten und ihre notwendigen Lebensräume sowie kenn-

zeichnende Orts- und Landschaftsbilder zu schonen und zu erhalten. 
(2) Staat, Gemeinden und Körperschaften des öffentlichen Rechts haben die Aufgabe, 

• die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der Natur sowie die Landschaft zu schüt-
zen und zu pflegen, 

• herabgewürdigte Denkmäler der Kunst und der Geschichte möglichst ihrer früheren Be-
stimmung wieder zuzuführen, 

• die Abwanderung deutschen Kunstbesitzes ins Ausland zu verhüten. 
(3) 1 Der Genuß der Naturschönheiten und die Erholung in der freien Natur, insbesondere das 
Betreten von Wald und Bergweide, das Befahren der Gewässer und die Aneignung wildwach-
sender Waldfrüchte in ortsüblichem Umfang ist jedermann gestattet. 2 Dabei ist jedermann ver-
pflichtet, mit Natur und Landschaft pfleglich umzugehen. 3 Staat und Gemeinde sind berechtigt 
und verpflichtet, der Allgemeinheit die Zugänge zu Bergen, Seen, Flüssen und sonstigen land-
schaftlichen Schönheiten freizuhalten und allenfalls durch Einschränkungen des Eigentumsrech-
tes freizumachen sowie Wanderwege und Erholungsparks anzulegen. 
 
3. Abschnitt 
Religion und Religionsgemeinschaften 
 
Art. 142 
(1) Es besteht keine Staatskirche. 
(2) Die Freiheit der Vereinigung zu gemeinsamer Hausandacht, zu öffentlichen Kulthandlungen 
und Religionsgemeinschaften sowie deren Zusammenschluß innerhalb Bayerns unterliegen im 
Rahmen der allgemein geltenden Gesetze keinerlei Beschränkung. 
(3) 1 Kirchen und anerkannte Religionsgemeinschaften sowie solche weltanschauliche Gemein-
schaften, deren Bestrebungen den allgemein geltenden Gesetzen nicht widersprechen, sind von 
staatlicher Bevormundung frei. 2 Sie ordnen und verwalten ihre Angelegenheiten innerhalb der 
Schranken der für alle geltenden Gesetze selbständig. 3 Sie verleihen ihre Ämter ohne Mitwir-
kung des Staates oder der politischen Gemeinde. 
 
Art. 143 
(1) Die Religionsgemeinschaften und weltanschaulichen Gemeinschaften erwerben die Rechts-
fähigkeit nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts. 
(2) 1 Kirchen und anerkannte Religionsgemeinschaften bleiben Körperschaften des öffentlichen 
Rechts, soweit sie es bisher waren. 2 Anderen anerkannten Religionsgemeinschaften sowie sol-
chen weltanschaulichen Gemeinschaften, deren Bestrebungen den allgemein geltenden Gesetzen 
nicht widersprechen, sind nach einer Bestandszeit von fünf Jahren auf Antrag die gleichen Rechte 
zu gewähren. 
(3) Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie weltanschauliche Gemeinschaften, die Körper-
schaften des öffentlichen Rechts sind, dürfen auf Grund der öffentlichen Steuerlisten Steuern 
erheben. 
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Art. 144 
(1) In der Erfüllung ihrer Amtspflichten genießen die Geistlichen den Schutz des Staates. 
(2) Jede öffentliche Verächtlichmachung der Religion, ihrer Einrichtungen, der Geistlichen und 
Ordensleute in ihrer Eigenschaft als Religionsdiener ist verboten und strafbar. 
(3) Geistliche können vor Gerichten und anderen Behörden nicht um Auskunft über Tatsachen 
angehalten werden, die ihnen in ihrer Eigenschaft als Seelsorger anvertraut worden sind. 
 
Art. 145 
(1) Die auf Gesetz, Vertrag oder anderen Rechtstiteln beruhenden bisherigen Leistungen des 
Staates oder der politischen Gemeinden an die Religionsgemeinschaften bleiben aufrechterhal-
ten. 
(2) Neue freiwillige Leistungen des Staates, der politischen Gemeinden und Gemeindeverbände 
an eine Religionsgemeinschaft werden durch Zuschläge zu den Staatssteuern und Umlagen der 
Angehörigen dieser Religionsgemeinschaft aufgebracht. 
 
Art. 146 
Das Eigentum und andere Rechte der Religionsgemeinschaften, religiöser Vereine, Orden, Kon-
gregationen, weltanschaulicher Gemeinschaften an ihren für Kultus-, Unterrichts- und Wohltä-
tigkeitszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen und sonstigen Vermögen werden gewährleistet. 
 
Art. 147 
Die Sonntage und staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der seelischen Erhebung und 
der Arbeitsruhe gesetzlich geschützt. 
 
Art. 148 
Soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst und Seelsorge in Krankenhäusern, Strafanstalten oder 
sonstigen öffentlichen Anstalten besteht, sind die Religionsgemeinschaften zur Vornahme reli-
giöser Handlungen zuzulassen, wobei jeder Zwang fernzuhalten ist. 
 
Art. 149 
(1) 1 Die Gemeinden haben dafür zu sorgen, daß jeder Verstorbene schicklich beerdigt werden 
kann. 2 Über die Mitwirkung der Religionsgemeinschaften haben diese selbst zu bestimmen. 
(2) In Friedhöfen, die nur für einzelne Religionsgemeinschaften bestimmt sind, ist die Beisetzung 
Andersgläubiger unter den für sie üblichen Formen und ohne räumliche Absonderung zu gestat-
ten, wenn ein anderer geeigneter Begräbnisplatz nicht vorhanden ist. 
(3) Im übrigen bemißt sich der Simultangebrauch der Kirchen und Friedhöfe nach bisherigem 
Recht, soweit nicht durch Gesetz Abänderungen getroffen werden. 
 
Art. 150 
(1) Die Kirchen haben das Recht, ihre Geistlichen auf eigenen kirchlichen Hochschulen auszu-
bilden und fortzubilden. 
(2) Die theologischen Fakultäten an den Hochschulen bleiben erhalten. 
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Vierter Hauptteil 
Wirtschaft und Arbeit 
 
1. Abschnitt 
Die Wirtschaftsordnung 
 
Art. 151 
(1) Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl, insbesonders der Gewährleis-
tung eines menschenwürdigen Daseins für alle und der allmählichen Erhöhung der Lebenshal-
tung aller Volksschichten. 
(2) 1 Innerhalb dieser Zwecke gilt Vertragsfreiheit nach Maßgabe der Gesetze. 2 Die Freiheit der 
Entwicklung persönlicher Entschlußkraft und die Freiheit der selbständigen Betätigung des ein-
zelnen in der Wirtschaft wird grundsätzlich anerkannt. 3 Die wirtschaftliche Freiheit des einzel-
nen findet ihre Grenze in der Rücksicht auf den Nächsten und auf die sittlichen Forderungen des 
Gemeinwohls. 4 Gemeinschädliche und unsittliche Rechtsgeschäfte, insbesonders alle wirtschaft-
lichen Ausbeutungsverträge sind rechtswidrig und nichtig. 
 
Art. 152 
1 Die geordnete Herstellung und Verteilung der wirtschaftlichen Güter zur Deckung des notwen-
digen Lebensbedarfes der Bevölkerung wird vom Staat überwacht. 2 Ihm obliegt die Sicherstel-
lung der Versorgung des Landes mit elektrischer Kraft. 
 
Art. 153 
1 Die selbständigen Kleinbetriebe und Mittelstandsbetriebe in Landwirtschaft, Handwerk, Han-
del, Gewerbe und Industrie sind in der Gesetzgebung und Verwaltung zu fördern und gegen 
Überlastung und Aufsaugung zu schützen. 2 Sie sind in ihren Bestrebungen, ihre wirtschaftliche 
Freiheit und Unabhängigkeit sowie ihre Entwicklung durch genossenschaftliche Selbsthilfe zu 
sichern, vom Staat zu unterstützen. 3 Der Aufstieg tüchtiger Kräfte aus nichtselbständiger Arbeit 
zu selbständigen Existenzen ist zu fördern. 
 
Art. 154 
1 Die auf demokratischer Grundlage aus den Kreisen der Berufsverbände gewählten Selbstver-
waltungsorgane der Wirtschaft nehmen an den wirtschaftlichen Gestaltungsaufgaben teil. 2 Das 
Nähere bestimmt ein Gesetz. 
 
Art. 155 
1 Zum Zweck einer möglichst gleichmäßigen Befriedigung der wirtschaftlichen Bedürfnisse aller 
Bewohner können unter Berücksichtigung der Lebensinteressen der selbständigen, produktiv tä-
tigen Kräfte der Wirtschaft durch Gesetz besondere Bedarfsdeckungsgebiete gebildet und dafür 
Körperschaften des öffentlichen Rechts auf genossenschaftlicher Grundlage errichtet werden. 
2 Sie haben im Rahmen der Gesetze das Recht auf Selbstverwaltung. 
 
Art. 156 
1 Der Zusammenschluß von Unternehmungen zum Zwecke der Zusammenballung wirtschaftli-
cher Macht und der Monopolbildung ist unzulässig. 2 Insbesondere sind Kartelle, Konzerne und 
Preisabreden verboten, welche die Ausbeutung der breiten Massen der Bevölkerung oder die 
Vernichtung selbständiger mittelständischer Existenzen bezwecken. 
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Art. 157 
(1) Kapitalbildung ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel zur Entfaltung der Volkswirtschaft. 
(2) Das Geld- und Kreditwesen dient der Werteschaffung und der Befriedigung der Bedürfnisse 
aller Bewohner. 
 
2. Abschnitt 
Das Eigentum 
 
Art. 158 
1 Eigentum verpflichtet gegenüber der Gesamtheit. 2 Offenbarer Mißbrauch des Eigentums- oder 
Besitzrechts genießt keinen Rechtsschutz. 
 
Art. 159 
1 Eine Enteignung darf nur in den gesetzlich vorgesehenen Fällen und gegen angemessene Ent-
schädigung erfolgen, die auch in Form einer Rente gewährt werden kann. 2 Wegen der Höhe der 
Entschädigung steht im Streitfall der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen. 
 
Art. 160 
(1) Eigentum an Bodenschätzen, die für die allgemeine Wirtschaft von größerer Bedeutung sind, 
an wichtigen Kraftquellen, Eisenbahnen und anderen der Allgemeinheit dienenden Verkehrswe-
gen und Verkehrsmitteln, an Wasserleitungen und Unternehmungen der Energieversorgung steht 
in der Regel Körperschaften oder Genossenschaften des öffentlichen Rechtes zu. 
(2) 1 Für die Allgemeinheit lebenswichtige Produktionsmittel, Großbanken und Versicherungs-
unternehmungen können in Gemeineigentum übergeführt werden, wenn die Rücksicht auf die 
Gesamtheit es erfordert. 2 Die Überführung erfolgt auf gesetzlicher Grundlage und gegen ange-
messene Entschädigung. 
(3) In Gemeineigentum stehende Unternehmen können, wenn es dem wirtschaftlichen Zweck 
entspricht, in einer privatwirtschaftlichen Form geführt werden. 
 
Art. 161 
(1) 1 Die Verteilung und Nutzung des Bodens wird von Staats wegen überwacht. 2 Mißbräuche 
sind abzustellen. 
(2) Steigerungen des Bodenwertes, die ohne besonderen Arbeits- oder Kapitalaufwand des Ei-
gentümers entstehen, sind für die Allgemeinheit nutzbar zu machen. 
 
Art. 162 
Das geistige Eigentum, das Recht der Urheber, der Erfinder und Künstler genießen den Schutz 
und die Obsorge des Staates. 
 
3. Abschnitt 
Die Landwirtschaft 
 
Art. 163 
(1) 1 Grund und Boden sind frei. 2 Der Bauer ist nicht an die Scholle gebunden. 
(2) Der in der land- und forstwirtschaftlichen Kultur stehende Grund und Boden aller 
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Besitzgrößen dient der Gesamtheit des Volkes. 
(3) Das bäuerliche Eigentum an Grund und Boden wird gewährleistet. 
(4) 1 Bauernland soll seiner Zweckbestimmung nicht entfremdet werden. 2 Der Erwerb von land- 
und forstwirtschaftlich genutztem Boden soll von einem Nachweis der Eignung für sachgemäße 
Bewirtschaftung abhängig gemacht werden; er darf nicht lediglich der Kapitalanlage dienen. 
(5) Enteignungen an land- und forstwirtschaftlichem Grund und Boden sind nur für dringende 
Zwecke des Gesamtwohls, insbesonders der Siedlung, gegen angemessene Entschädigung unter 
Schonung der Mustergüter und Beispielwirtschaften zulässig. 
 
Art. 164 
(1) Der landwirtschaftlichen Bevölkerung wird durch Anwendung des technischen Fortschritts 
auf ihren Lebensbereich, Verbesserung der Berufsausbildung, Pflege des landwirtschaftlichen 
Genossenschaftswesens und Förderung der Erzeugung und des Absatzes ein menschenwürdiges 
Auskommen auf der ererbten Heimatscholle gewährleistet. 
(2) 1 Ein angemessenes landwirtschaftliches Einkommen wird durch eine den allgemeinen Wirt-
schaftsverhältnissen entsprechende Preis- und Lohngestaltung sowie durch Marktordnungen si-
chergestellt. 2 Diesen werden Vereinbarungen zwischen den Organisationen der Erzeuger, Ver-
teiler und Verbraucher zugrundegelegt. 
 
Art. 165 
Die Überschuldung landwirtschaftlicher Betriebe ist durch die Gesetzgebung möglichst zu ver-
hindern. 
 
4. Abschnitt 
Die Arbeit 
 
Art. 166 
(1) Arbeit ist die Quelle des Volkswohlstandes und steht unter dem besonderen Schutz des Staa-
tes. 
(2) Jedermann hat das Recht, sich durch Arbeit eine auskömmliche Existenz zu schaffen. 
(3) Er hat das Recht und die Pflicht, eine seinen Anlagen und seiner Ausbildung entsprechende 
Arbeit im Dienste der Allgemeinheit nach näherer Bestimmung der Gesetze zu wählen. 
 
Art. 167 
(1) Die menschliche Arbeitskraft ist als wertvollstes wirtschaftliches Gut eines Volkes gegen 
Ausbeutung, Betriebsgefahren und sonstige gesundheitliche Schädigungen geschützt. 
(2) Ausbeutung, die gesundheitliche Schäden nach sich zieht, ist als Körperverletzung strafbar. 
(3) Die Verletzung von Bestimmungen zum Schutz gegen Gefahren und gesundheitliche Schä-
digungen in Betrieben wird bestraft. 
 
Art. 168 
(1) 1 Jede ehrliche Arbeit hat den gleichen sittlichen Wert und Anspruch auf angemessenes Ent-
gelt. 2 Männer und Frauen erhalten für gleiche Arbeit den gleichen Lohn. 
(2) Arbeitsloses Einkommen arbeitsfähiger Personen wird nach Maßgabe der Gesetze mit Son-
dersteuern belegt. 
(3) Jeder Bewohner Bayerns, der arbeitsunfähig ist oder dem keine Arbeit vermittelt werden 
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kann, hat ein Recht auf Fürsorge. 
 
Art. 169 
(1) Für jeden Berufszweig können Mindestlöhne festgesetzt werden, die dem Arbeitnehmer eine 
den jeweiligen kulturellen Verhältnissen entsprechende Mindestlebenshaltung für sich und seine 
Familie ermöglichen. 
(2) Die Gesamtvereinbarungen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden über das Ar-
beitsverhältnis sind für die Verbandsangehörigen verpflichtend und können, wenn es das Ge-
samtinteresse erfordert, für allgemein verbindlich erklärt werden. 
 
Art. 170 
(1) Die Vereinigungsfreiheit zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingun-
gen ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. 
(2) Alle Abreden und Maßnahmen, welche die Vereinigungsfreiheit einschränken oder zu behin-
dern suchen, sind rechtswidrig und nichtig. 
 
Art. 171 
Jedermann hat Anspruch auf Sicherung gegen die Wechselfälle des Lebens durch eine ausrei-
chende Sozialversicherung im Rahmen der Gesetze. 
 
Art. 172 
Die Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer und Arbeitgeber werden in einem besonderen Gesetz 
geregelt. 
 
Art. 173 
Über die tägliche und wöchentliche Höchstarbeitszeit werden durch Gesetz besondere Bestim-
mungen erlassen. 
 
Art. 174 
(1) 1 Jeder Arbeitnehmer hat ein Recht auf Erholung. 2 Es wird grundsätzlich gewährleistet durch 
ein freies Wochenende und durch einen Jahresurlaub unter Fortbezug des Arbeitsentgelts. 3 Die 
besonderen Verhältnisse in einzelnen Berufen werden durch Gesetz geregelt. 4 Der Lohnausfall 
an gesetzlichen Feiertagen ist zu vergüten. 
(2) Der 1. Mai ist gesetzlicher Feiertag. 
 
Art. 175 
1 Die Arbeitnehmer haben bei allen wirtschaftlichen Unternehmungen ein Mitbestimmungsrecht 
in den sie berührenden Angelegenheiten sowie in Unternehmungen von erheblicher Bedeutung 
einen unmittelbaren Einfluß auf die Leitung und die Verwaltung der Betriebe. 2 Zu diesem Zwe-
cke bilden sie Betriebsräte nach Maßgabe eines besonderen Gesetzes. 3 Dieses enthält auch Best-
immungen über die Mitwirkung der Betriebsräte bei Einstellung und Entlassung von Arbeitneh-
mern. 
 
Art. 176 
Die Arbeitnehmer als gleichberechtigte Glieder der Wirtschaft nehmen zusammen mit den übri-
gen in der Wirtschaft Tätigen an den wirtschaftlichen Gestaltungsaufgaben teil. 

Landesverfassung Bayern

Landesverfassung Bayern 30/32 Pestalozza



 

 
Art. 177 
(1) Arbeitsstreitigkeiten werden durch Arbeitsgerichte entschieden, die aus einer gleichen Anzahl 
von Arbeitnehmern und Arbeitgebern und einem unabhängigen Vorsitzenden zusammengesetzt 
sind. 
(2) Schiedssprüche in Arbeitsstreitigkeiten können gemäß den bestehenden Gesetzen für allge-
meinverbindlich erklärt werden. 
 
 
Schluß- und Übergangsbestimmungen 
 
Art. 178 
1 Bayern wird einem künftigen deutschen demokratischen Bundesstaat beitreten. 2 Er soll auf 
einem freiwilligen Zusammenschluß der deutschen Einzelstaaten beruhen, deren staatsrechtli-
ches Eigenleben zu sichern ist. 
 
Art. 179 
1 Die in dieser Verfassung bezeichneten sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Körperschaf-
ten, Selbstverwaltungsorgane der Wirtschaft und Organisationen der Erzeuger, Verteiler und 
Verbraucher (Art. 154, 155, 164) sind keine öffentlichen Behörden und dürfen keine staatlichen 
Machtbefugnisse ausüben. 2 Zwangsmitgliedschaft bei ihnen ist ausgeschlossen. 
 
Art. 180 
Bis zur Errichtung eines deutschen demokratischen Bundesstaates ist die Bayerische Staatsregie-
rung ermächtigt, soweit es unumgänglich notwendig ist, mit Zustimmung des Bayerischen Land-
tags Zuständigkeiten des Staates Bayern auf den Gebieten der auswärtigen Beziehungen, der 
Wirtschaft, Ernährung, des Geldwesens und des Verkehrs an den Rat der Ministerpräsidenten der 
Staaten der US-Zone oder andere deutsche Gemeinschaftseinrichtungen mehrerer Staaten oder 
Zonen abzutreten. 
 
Art. 181 
Das Recht des Bayerischen Staates, im Rahmen seiner Zuständigkeit Staatsverträge abzuschlie-
ßen, bleibt unberührt. 
 
Art. 182 
Die früher geschlossenen Staatsverträge, insbesonders die Verträge mit den christlichen Kirchen 
vom 24. Januar 1925 bleiben in Kraft. 
 
Art. 183 
Alle durch die nationalsozialistische Gewaltherrschaft wegen ihrer religiösen oder politischen 
Haltung oder wegen ihrer Rasse Geschädigten haben im Rahmen der Gesetzgebung Anspruch 
auf Wiedergutmachung. 
 
Art. 184 
Die Gültigkeit von Gesetzen, die gegen Nationalsozialismus und Militarismus gerichtet sind oder 
ihre Folgen beseitigen wollen, wird durch diese Verfassung nicht berührt oder beschränkt. 
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Art. 185 
Die alten Kreise (Regierungsbezirke) mit ihren Regierungssitzen werden ehestens wiederherge-
stellt. 

Art. 186 
(1) Die Bayerische Verfassung vom 14. August 1919 ist aufgehoben.
(2) Die übrigen Gesetze und Verordnungen bleiben vorläufig in Kraft, soweit ihnen diese Ver-
fassung nicht entgegensteht.
(3) Anordnungen der Behörden, die auf Grund bisheriger Gesetze in rechtsüblicher Weise ge-
troffen waren, behalten ihre Gültigkeit bis zur Aufhebung im Wege anderweitiger Anordnung
oder Gesetzgebung.

Art. 187 
Alle Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst sind auf diese Verfassung zu vereidigen. 

Art. 188 
Jeder Schüler erhält vor Beendigung der Schulpflicht einen Abdruck dieser Verfassung. 
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Verfassung von Berlin 
vom 23. November 1995 (GVBl. S. 779) 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. April 2024 (GVBl. S. 128) 

Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat am 8. Juni 1995 folgende Verfassung beschlossen, der 
die Bevölkerung Berlins in der Volksabstimmung vom 22. Oktober 1995 zugestimmt hat: 

Vorspruch 
In dem Willen, 
Freiheit und Recht jedes einzelnen zu schützen, Gemeinschaft und Wirtschaft demokratisch 
zu ordnen und dem Geist des sozialen Fortschritts und des Friedens zu dienen, 
hat sich Berlin, die Hauptstadt des vereinten Deutschlands, diese Verfassung gegeben: 

ABSCHNITT I 
Die Grundlagen 

Artikel 1 
(1) Berlin ist ein deutsches Land und zugleich eine Stadt.
(2) Berlin ist ein Land der Bundesrepublik Deutschland und als solches Teil der Europäischen
Union. Berlin bekennt sich zu einem geeinten Europa, das demokratischen, rechtsstaatlichen,
sozialen und föderativen Grundsätzen sowie dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist,
die Eigenständigkeit der Städte und Regionen wahrt und deren Mitwirkung an europäischen Ent-
scheidungen sichert. Berlin arbeitet mit anderen europäischen Städten und Regionen zusam-
men
(3) Grundgesetz und Gesetze der Bundesrepublik Deutschland sind für Berlin bindend.

Artikel 2 
Träger der öffentlichen Gewalt ist die Gesamtheit der Deutschen, die in Berlin ihren Wohnsitz 
haben. Sie üben nach dieser Verfassung ihren Willen unmittelbar durch Wahl zu der Volksver-
tretung und durch Abstimmung, mittelbar durch die Volksvertretung aus. Die Vorschriften die-
ser Verfassung, die auch anderen Einwohnern Berlins eine Beteiligung an der staatlichen Wil-
lensbildung einräumen, bleiben unberührt. 

Artikel 3 
(1) Die gesetzgebende Gewalt wird durch Volksabstimmungen, Volksentscheide und durch die
Volksvertretung ausgeübt, die vollziehende Gewalt durch die Regierung und die Verwaltung
sowie in den Bezirken im Wege von Bürgerentscheiden. Die richterliche Gewalt liegt in den
Händen unabhängiger Gerichte.
(2) Volksvertretung, Regierung und Verwaltung einschließlich der Bezirksverwaltungen neh-
men die Aufgaben Berlins als Gemeinde, Gemeindeverband und Land wahr.
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Artikel 4 
(1) Berlin gliedert sich in zwölf Bezirke Diese umfassen die bisherigen Bezirke
1. Mitte, Tiergarten und Wedding,
2. Friedrichshain und Kreuzberg,
3. Prenzlauer Berg, Weißensee und Pankow,
4. Charlottenburg und Wilmersdorf,
5. Spandau,
6. Zehlendorf und Steglitz,
7. Schöneberg und Tempelhof,
8. Neukölln,
9. Treptow und Köpenick,
10. Marzahn und Hellersdorf,
11. Lichtenberg und Hohenschönhausen,
12. Reinickendorf.
(2) Jede Änderung seines Gebietes bedarf der Zustimmung der Volksvertretung. Eine Änderung
der Grenzen der Bezirke kann nur durch Gesetz vorgenommen werden. Für Grenzänderungen
von geringerer Bedeutung, denen die beteiligten Bezirke zustimmen, kann durch Gesetz Ab-
weichendes bestimmt werden.

Artikel 5 
Berlin führt Flagge, Wappen und Siegel mit dem Bären, die Flagge mit den Farben Weiß-Rot. 

ABSCHNITT II 
Grundrechte, Staatsziele 

Artikel 6 
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt. 

Artikel 7 
Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte ande-
rer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. 

Artikel 8 
(1) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist
unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.
(2) Jeder Verhaftete oder Festgenommene ist binnen 24 Stunden darüber in Kenntnis zu setzen,
von welcher Stelle und aus welchem Grunde die Entziehung der Freiheit angeordnet wurde.
Die nächsten Angehörigen haben das Recht auf Auskunft über die Freiheitsentziehung. Auf Ver-
langen des Verhafteten oder Festgenommenen ist auch anderen Personen unverzüglich von der
Verhaftung oder Festnahme Kenntnis zu geben.
(3) Jeder Verhaftete oder Festgenommene ist binnen 48 Stunden dem zuständigen Richter zur
Entscheidung über die Haft oder Festnahme vorzuführen.
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Artikel 9 
(1) Ein Beschuldigter kann sich in jeder Lage des Verfahrens des Beistandes eines Verteidi-
gers bedienen. 
(2) Ein Beschuldigter gilt nicht als schuldig, solange er nicht von einem Gericht verurteilt ist. 
 
Artikel 10 
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 
(2) Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, 
seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen 
oder seiner sexuellen Identität benachteiligt oder bevorzugt werden. 
(3) Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Das Land ist verpflichtet, die Gleichstellung und 
die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern auf allen Gebieten des gesellschaftli-
chen Lebens herzustellen und zu sichern. Zum Ausgleich bestehender Ungleichheiten sind Maß-
nahmen zur Förderung zulässig. 
 
Artikel 11 
Menschen mit Behinderungen dürfen nicht benachteiligt werden. Das Land ist verpflichtet, 
für die gleichwertigen Lebensbedingungen von Menschen mit und ohne Behinderung zu sor-
gen. 
 
Artikel 12 
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. 
(2) Andere auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaften haben Anspruch auf Schutz vor Diskri-
minierung. 
(3) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst 
ihnen obliegende Pflicht. 
(4) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes 
von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten ihrem Erziehungsauftrag 
nicht nachkommen. 
(5) Wer in häuslicher Gemeinschaft Kinder erzieht oder für andere sorgt, verdient Förderung. 
(6) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. 
(7) Frauen und Männern ist es zu ermöglichen, Kindererziehung und häusliche Pflegetätigkeit 
mit der Erwerbstätigkeit und der Teilnahme am öffentlichen Leben zu vereinbaren. Alleiner-
ziehende Frauen und Männer, Frauen während der Schwangerschaft und nach der Geburt ha-
ben Anspruch auf besonderen Schutz im Arbeitsverhältnis. 
 
Artikel 13 
(1) Jedes Kind hat ein Recht auf Entwicklung und Entfaltung seiner Persönlichkeit, auf gewalt-
freie Erziehung und auf den besonderen Schutz der Gemeinschaft vor Gewalt, Vernachlässi-
gung und Ausbeutung. Die staatliche Gemeinschaft achtet, schützt und fördert die Rechte des 
Kindes als eigenständiger Persönlichkeit und trägt Sorge für kindgerechte Lebensbedingungen. 
(2) Den nichtehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre 
leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den 
ehelichen Kindern. 
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Artikel 14 
(1) Jedermann hat das Recht, innerhalb der Gesetze seine Meinung frei und öffentlich zu äu-
ßern, solange er die durch die Verfassung gewährleistete Freiheit nicht bedroht oder verletzt. 
(2) Jedermann hat das Recht, sich über die Meinung anderer, insbesondere auch anderer Völ-
ker, durch die Presse oder Nachrichtenmittel aller Art zu unterrichten. 
(3) Eine Zensur ist nicht statthaft. 
 
Artikel 15 
(1) Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör. 
(2) Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor 
die Tat begangen wurde. 
(3) Niemand darf wegen derselben Tat auf Grund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals be-
straft werden. 
(4) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechts-
weg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche Rechtsweg 
gegeben. Artikel 10 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes bleibt unberührt. 
(5) Ausnahmegerichte sind unstatthaft. Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen 
werden. 
 
Artikel 16 
Das Briefgeheimnis sowie das Postund Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich. 
 
Artikel 17 
Das Recht der Freizügigkeit, insbesondere die freie Wahl des Wohnsitzes, des Berufes und des 
Arbeitsplatzes, ist gewährleistet, findet aber seine Grenze in der Verpflichtung, bei Überwin-
dung öffentlicher Notstände mitzuhelfen. 
 
Artikel 18 
Alle haben das Recht auf Arbeit. Dieses Recht zu schützen und zu fördern ist Aufgabe des Lan-
des. Das Land trägt zur Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen bei und sichert im Rah-
men des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts einen hohen Beschäftigungsstand. Wenn Ar-
beit nicht nachgewiesen werden kann, besteht Anspruch auf Unterhalt aus öffentlichen Mitteln. 
 
Artikel 19 
(1) Niemand darf im Rahmen der geltenden Gesetze an der Wahrnehmung staatsbürgerlicher 
Rechte oder öffentlicher Ehrenämter gehindert werden, insbesondere nicht durch sein Arbeits-
verhältnis. 
(2) Der Zugang zu allen öffentlichen Ämtern steht jedem ohne Unterschied der Herkunft, des 
Geschlechts, der Partei und des religiösen Bekenntnisses offen, wenn er die nötige Eignung 
besitzt. 
 
Artikel 20 
(1) Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Das Land ermöglicht und fördert nach Maßgabe 
der Gesetze den Zugang eines jeden Menschen zu den öffentlichen Bildungseinrichtungen, ins-
besondere ist die berufliche Erstausbildung zu fördern. 
(2) Das Land schützt und fördert das kulturelle Leben. 
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Artikel 21 
Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht 
von der Treue zur Verfassung. 
 
Artikel 22 
(1) Das Land ist verpflichtet, im Rahmen seiner Kräfte die soziale Sicherung zu verwirklichen. 
Soziale Sicherung soll eine menschenwürdige und eigenverantwortliche Lebensgestaltung er-
möglichen. 
(2) Die Errichtung und Unterhaltung von Einrichtungen für die Beratung, Betreuung und Pflege 
im Alter, bei Krankheit, Behinderung, Invalidität und Pflegebedürftigkeit sowie für andere so-
ziale und karitative Zwecke sind staatlich zu fördern, unabhängig von ihrer Trägerschaft. 
 
Artikel 23 
(1) Das Eigentum wird gewährleistet. Sein Inhalt und seine Schranken ergeben sich aus den 
Gesetzen. 
(2) Eine Enteignung kann nur zum Wohle der Allgemeinheit auf gesetzlicher Grundlage vor-
genommen werden. 
 
Artikel 24 
Jeder Mißbrauch wirtschaftlicher Macht ist widerrechtlich. Insbesondere stellen alle auf Pro-
duktionsund Marktbeherrschung gerichteten privaten Monopolorganisationen einen Mißbrauch 
wirtschaftlicher Macht dar und sind verboten. 
 
Artikel 25 
Das Mitbestimmungsrecht der Arbeiter und Angestellten in Wirtschaft und Verwaltung ist 
durch Gesetz zu gewährleisten. 
 
Artikel 26 
Alle Männer und Frauen haben das Recht, sich zu gesetzlich zulässigen Zwecken friedlich und 
unbewaffnet zu versammeln. Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht 
durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden. 
 
Artikel 27 
(1) Alle Männer und Frauen haben das Recht, Vereinigungen und Gesellschaften zu bilden. Ver-
einigungen dürfen keine Zwecke verfolgen oder Maßnahmen treffen, durch welche die Erfül-
lung von Aufgaben verfassungsmäßiger Organe und öffentlich-rechtlicher Verwaltungskörper 
gefährdet wird. 
(2) Das Streikrecht wird gewährleistet. 
 
Artikel 28 
(1) Jeder Mensch hat das Recht auf angemessenen Wohnraum. Das Land fördert die Schaffung 
und Erhaltung von angemessenem Wohnraum, insbesondere für Menschen mit ge-
ringem Einkommen, sowie die Bildung von Wohnungseigentum. 
(2) Der Wohnraum ist unverletzlich. Eine Durchsuchung darf nur auf richterliche Anordnung 
er-folgen oder bei Verfolgung auf frischer Tat durch die Polizei, deren Maßnahmen jedoch bin-
nen 48 Stunden der richterlichen Genehmigung bedürfen. 
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Artikel 29 
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschau-
lichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleis-
tet. 
(2) Rassenhetze und Bekundung nationalen oder religiösen Hasses widersprechen dem Geist 
der Verfassung und sind unter Strafe zu stellen. 
 
Artikel 30 
(1) Handlungen, die geeignet sind, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, wi-
dersprechen dem Geist der Verfassung und sind unter Strafe zu stellen. 
(2) Jedermann hat das Recht, Kriegsdienste zu verweigern, ohne daß ihm Nachteile entstehen 
dürfen. 
 
Artikel 31 
(1) Die Umwelt und die natürlichen Lebensgrundlagen stehen unter dem besonderen Schutz 
des Landes. 
(2) Tiere sind als Lebewesen zu achten und vor vermeidbarem Leiden zu schützen. 
 
Artikel 32 
Sport ist ein förderungsund schützenswerter Teil des Lebens. Die Teilnahme am Sport ist den 
Angehörigen aller Bevölkerungsgruppen zu ermöglichen. 
 
Artikel 33 
Das Recht des einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner per-
sönlichen Daten zu bestimmen, wird gewährleistet. Einschränkungen dieses Rechts bedürfen 
eines Gesetzes. Sie sind nur im überwiegenden Allgemeininteresse zulässig. 
 
Artikel 34 
Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen mit schriftlichen Anträgen, 
Anregungen oder Beschwerden an die zuständigen Stellen, insbesondere an das Abgeordne-
tenhaus, den Senat, die Bezirksverordnetenversammlungen oder die Bezirksämter, zu wenden. 
 
Artikel 35 
(1) Der Sonntag und die gesetzlichen Feiertage sind als Tage der Arbeitsruhe geschützt. 
(2) Der 1. Mai ist gesetzlicher Feiertag. 
 
Artikel 36 
(1) Die durch die Verfassung gewährleisteten Grundrechte sind für Gesetzgebung, Verwal-
tung und Rechtsprechung verbindlich. 
(2) Einschränkungen der Grundrechte sind durch Gesetz nur insoweit zulässig, als sie nicht 
den Grundgedanken dieser Rechte verletzen. 
(3) Werden die in der Verfassung festgelegten Grundrechte offensichtlich verletzt, so ist je-
der-mann zum Widerstand berechtigt. 
 
Artikel 37 
Auf die Artikel 14 , 26 und 27 darf sich nicht berufen, wer die Grundrechte angreift oder ge-
fährdet, insbesondere wer nationalsozialistische oder andere totalitäre oder kriegerische Ziele 
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verfolgt. 
 
 
ABSCHNITT III 
Die Volksvertretung 
 
Artikel 38 
(1) Das Abgeordnetenhaus ist die von den wahlberechtigten Deutschen gewählte Volksvertre-
tung. 
(2) Das Abgeordnetenhaus besteht aus mindestens 130 Abgeordneten. 
(3) Die Opposition ist notwendiger Bestandteil der parlamentarischen Demokratie. Sie hat das 
Recht auf politische Chancengleichheit. 
(4) Die Abgeordneten sind Vertreter aller Berliner. Sie sind an Aufträge und Weisungen nicht 
gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. 
 
Artikel 39 
(1) Die Abgeordneten werden in allgemeiner, gleicher, geheimer und direkter Wahl gewählt. 
(2) Parteien, für die im Gebiet von Berlin insgesamt weniger als fünf vom Hundert der Stimmen 
abgegeben werden, erhalten keine Sitze zugeteilt, es sei denn, daß ein Bewerber der Partei 
einen Sitz in einem Wahlkreis errungen hat. 
(3) Wahlberechtigt sind alle Deutschen, die am Tage der Wahl das 16. Lebensjahr vollendet und 
seit mindestens drei Monaten in Berlin ihren Wohnsitz haben. 
(4) Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die am Tage der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet 
haben. 
(5) Alles Nähere, insbesondere über den Ausschluß vom Wahlrecht und von der Wählbarkeit 
sowie über das Ruhen des Wahlrechts, wird durch das Wahlgesetz geregelt. 
 
Artikel 40 
(1) Eine Vereinigung von mindestens fünf vom Hundert der verfassungsmäßigen Mindestzahl 
der Abgeordneten bildet eine Fraktion. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung. 
(2) Fraktionen nehmen unmittelbar Verfassungsaufgaben wahr, indem sie mit eigenen Rechten 
und Pflichten als selbständige und unabhängige Gliederungen der Volksvertretung an deren Ar-
beit mitwirken und die parlamentarische Willensbildung unterstützen. Insofern haben sie An-
spruch auf angemessene Ausstattung. Das Nähere über die Rechtsstellung und Organisation 
sowie die Rechte und Pflichten der Fraktionen werden durch Gesetz bestimmt. 
 
Artikel 41 
(1) Das Abgeordnetenhaus gibt sich selbst eine Geschäftsordnung. 
(2) Das Abgeordnetenhaus wählt für die Dauer der Wahlperiode aus seiner Mitte den Präsidenten 
und zwei Vizepräsidenten des Abgeordnetenhauses sowie die übrigen Mitglieder des Präsidi-
ums. Für die Wahl des Präsidenten und der Vizepräsidenten haben die Fraktionen das Vor-
schlagsrecht in der Reihenfolge ihrer Stärke. Für die Wahl der übrigen Mitglieder des Präsidi-
ums hat jede Fraktion das Vorschlagsrecht für ein Mitglied und für so viele weitere Mitglieder, 
wie nach ihrer Stärke auf die Fraktionen entfallen. Für die Wahl des gesamten Präsidiums wird 
die Stärke der Fraktionen nach dem d'Hondtschen Höchstzahlverfahren berechnet. 
(3) Der Präsident, die Vizepräsidenten und die übrigen Mitglieder des Präsidiums können durch 
Beschluß des Abgeordnetenhauses abberufen werden. Der Beschluß setzt einen Antrag der 
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Mehrheit der Mitglieder des Abgeordnetenhauses voraus. Er bedarf der Zustimmung einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Abgeordnetenhauses. 
(4) Der Präsident übt das Hausrecht und die Polizeigewalt im Sitzungsgebäude aus. Ohne seine 
Zustimmung darf im Sitzungsgebäude keine Durchsuchung oder Beschlagnahme stattfinden. 
(5) Der Präsident verwaltet die wirtschaftlichen Angelegenheiten des Abgeordnetenhauses 
nach Maßgabe des Haushaltsgesetzes. Er vertritt das Abgeordnetenhaus in allen Angelegenhei-
ten. Ihm steht die Ernennung, Einstellung und Entlassung der Beamten, Angestellten und Ar-
beiter zu. 
 
Artikel 42 
(1) Das Abgeordnetenhaus wird durch den Präsidenten einberufen. 
(2) Auf Antrag eines Fünftels seiner Mitglieder oder des Senats muß das Abgeordnetenhaus 
unverzüglich einberufen werden. 
(3) Die Verhandlungen des Abgeordnetenhauses sind öffentlich. 
(4) Wenn ein Fünftel der Abgeordneten oder der Senat es beantragt, kann die Öffentlichkeit 
ausgeschlossen werden. Über den Antrag ist in geheimer Sitzung zu beraten und abzustim-
men. 
 
Artikel 43 
(1) Das Abgeordnetenhaus ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte der gewählten Abge-
ordneten anwesend ist. 
(2) Das Abgeordnetenhaus beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit, falls die Verfaßung 
nicht ein anderes Stimmenverhältnis vorschreibt. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. Für 
die vom Abgeordnetenhaus vorzunehmenden Wahlen kann durch Gesetz oder durch die Ge-
schäftsordnung eine andere Mehrheit vorgeschrieben werden. 
(3) Das Abgeordnetenhaus ist abweichend von Absatz 1 im Falle der außergewöhnlichen Not-
lage einer Pandemie oder Naturkatastrophe beschlussfähig, wenn mehr als ein Viertel der ge-
wählten Abgeordneten anwesend ist. 
(4) Das Abweichen nach Absatz 3 bedarf eines Beschlusses mit mehr als vier Fünfteln der ge-
wählten Abgeordneten oder, wenn dies auf Grund der Notlage unmöglich ist, mit mehr als vier 
Fünfteln der Mitglieder des Ältestenrats des Abgeordnetenhauses. Dieser Beschluß tritt nach 
spätestens drei Monaten oder auf Verlangen eines Fünftels der gewählten Abgeordneten oder der 
Mitglieder des Ältestenrats außer Kraft. Der Beschluß nach Satz 1 tritt auch außer Kraft auf 
schriftlichen Antrag aller Mitglieder zweier Fraktionen. 
(5) Die Absätze 3 und 4 finden keine Anwendung auf Wahlen und Beschlußfassungen nach Ar-
tikel 4 Absatz 2, Artikel 54 Absatz 2, Artikel 56 Absatz 1, Artikel 57 Absatz 2 und 3, Artikel 84 
Absatz 1 und Artikel 100. Gleiches gilt für Änderungen der Geschäftsordnung. 
(6) Alle Gesetze, die das Abgeordnetenhaus während der außergewöhnlichen Notlage nach den 
Absätzen 3 und 4 beschlossen hat, sind innerhalb von vier Wochen nach einem Wiederzusam-
mentreten des Abgeordnetenhauses nach Absatz 1 durch Beschluß des Abgeordnetenhauses zu 
bestätigen, der in einer Lesung erfolgen kann, und treten anderenfalls außer Kraft. 
(7) Die Absätze 3 bis 7 treten mit Ablauf der 18. Wahlperiode außer Kraft. 
 
Artikel 44 
(1) Das Abgeordnetenhaus setzt nach Bedarf Ausschüsse aus seiner Mitte ein. Die Ausschüsse 
tagen grundsätzlich öffentlich. 
(2) Die Zusammensetzung der Ausschüsse sowie die Besetzung der Vorsitze richten sich nach 
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der Stärke der Fraktionen (Artikel 41 Abs. 2 Satz 4). Die Fraktionen benennen dem Präsidenten 
die auf sie entfallenden Mitglieder. Fraktionslose Abgeordnete haben das Recht, in den Aus-
schüssen ohne Stimmrecht mitzuarbeiten. 
(3) Das Abgeordnetenhaus hat das Recht und auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder die 
Pflicht, zur Vorbereitung von Entscheidungen über umfangreiche oder bedeutsame Sachver-
halte in einem Lebensbereich Enquete-Kommissionen einzusetzen. Diesen gehören auch vom 
Präsidenten des Abgeordnetenhauses auf Vorschlag der Fraktionen berufene sachverständige 
Personen an, die nicht Mitglieder des Abgeordnetenhauses sind. 
(4) Das Abgeordnetenhaus, die Ausschüsse und die Enquete-Kommissionen können vom Senat 
Auskünfte verlangen und Berichte anfordern. 
(5) Alles Nähere regelt die Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses. 
 
Artikel 45 
(1) Das Recht des Abgeordneten, sich im Abgeordnetenhaus und in den Ausschüssen durch 
Rede, Anfragen und Anträge an der Willensbildung und Entscheidungsfindung zu beteiligen, 
darf nicht ausgeschlossen werden. Die Rechte der einzelnen Abgeordneten können nur insoweit 
beschränkt werden, wie es für die gemeinschaftliche Ausübung der Mitgliedschaft im Parla-
ment notwendig ist. Das Fragerecht wird durch schriftliche Anfragen und spontane Fragen aus-
geübt. Schriftliche Anfragen sind durch den Senat grundsätzlich innerhalb von drei Wochen 
schriftlich zu beantworten und dürfen nicht allein wegen ihres Umfangs zurückgewiesen wer-
den. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses. 
(2) Jeder Abgeordnete hat das Recht, Einsicht in Akten und sonstige amtliche Unterlagen der 
Verwaltung zu nehmen. Die Einsichtnahme darf abgelehnt werden, soweit überwiegende öf-
fentliche Interessen einschließlich des Kernbereichs exekutiver Eigenverantwortung oder über-
wiegende private Interessen an der Geheimhaltung dies zwingend erfordern. Die Entscheidung 
ist dem Abgeordneten schriftlich mitzuteilen und zu begründen. Das Einsichtsrecht in Akten 
oder sonstige amtliche Unterlagen der Verfassungsschutzbehörde bleibt den Mitgliedern der 
für die Kontrolle der Verfassungsschutzbehörde zuständigen Gremien nach Maßgabe der ge-
setzlichen Vorschriften vorbehalten. 
 
Artikel 46 
Zum Schutz der Rechte der Bürger wird ein Ausschuß des Abgeordnetenhauses eingerichtet, 
der über Petitionen entscheidet, sofern nicht das Abgeordnetenhaus selbst entscheidet. Der Aus-
schuß kann auch tätig werden, wenn ihm auf andere Weise Umstände bekannt werden. Der 
Senat und alle ihm unterstellten oder von ihm beaufsichtigten Behörden und Einrichtungen 
sowie die Gerichte haben Auskunftshilfe zu leisten. Die gleichen Verpflichtungen treffen ju-
ristische Personen des Privatrechts, nichtrechtsfähige Vereinigungen und natürliche Personen, 
soweit sie unter maßgeblichem Einfluss des Landes öffentliche Aufgaben wahrnehmen. Der 
Ausschuß kann Zeugen und Sachverständige vernehmen und vereidigen. Das Nähere regelt ein 
Gesetz. 
 
Artikel 46a 
Das Abgeordnetenhaus wählt aus seiner Mitte einen Ausschuß für Verfassungsschutz. Für die 
Wahl der Mitglieder steht den Fraktionen das Vorschlagsrecht in entsprechender Anwendung 
des Artikels 44 Abs. 2 Satz 1 zu. 
 
Artikel 47 
(1) Zur Wahrung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung wählt das Abgeordneten-
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haus einen Datenschutzbeauftragten. Er wird vom Präsidenten des Abgeordnetenhauses er-
nannt und unterliegt dessen Dienstaufsicht. 
(2) Das Nähere regelt ein Gesetz. 
 
Artikel 48 
(1) Das Abgeordnetenhaus hat das Recht und auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder die 
Pflicht, einen Untersuchungsausschuß einzusetzen. 
(2) Die Untersuchungsausschüsse haben das Recht, Beweise zu erheben. Sie sind dazu ver-
pflichtet, wenn dies von den Antragstellern oder einem Fünftel der Ausschußmitglieder bean-
tragt wird. Die Beweiserhebung ist unzulässig, wenn sie nicht im Rahmen des Untersuchungs-
auftrages liegt. 
(3) Jeder ist verpflichtet, den Aufforderungen des Untersuchungsausschusses zum Zwecke der 
Beweiserhebung Folge zu leisten. Gerichte und Behörden sind zur Rechtsund Amtshilfe ver-
pflichtet; sie haben auf Verlangen Akten vorzulegen und ihren Dienstkräften Aussagegeneh-
migungen zu erteilen, soweit nicht Gründe der Sicherheit des Bundes oder eines deutschen 
Landes entgegenstehen. 
(4) Berichte der Untersuchungsausschüsse sind der richterlichen Nachprüfung entzogen. 
(5) Der Untersuchungsausschuß kann durch Beschluß den Mitgliedern des Senats und ihren 
Beauftragten die Anwesenheit in den Sitzungen des Untersuchungsausschusses gestatten. 
(6) Alles Nähere, auch die Bestimmung der Mitglieder des Untersuchungsausschusses, wird 
durch Gesetz geregelt. 
 
Artikel 49 
(1) Das Abgeordnetenhaus und seine Ausschüsse können die Anwesenheit der Mitglieder des 
Senats fordern. 
(2) Der Senat ist zu den Sitzungen des Abgeordnetenhauses und seiner Ausschüsse einzuladen. 
Den Mitgliedern des Senats ist auf Verlangen zur Tagesordnung das Wort zu erteilen. 
(3) Der Regierende Bürgermeister oder sein Vertreter kann vor Eintritt in die Tagesordnung 
unabhängig von den Gegenständen der Beratung das Wort ergreifen. Das Nähere wird durch 
die Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses geregelt. 
(4) In den Fällen der Absätze 2 und 3 hat die Opposition das Recht der ersten Erwiderung. 
(5) Die Mitglieder des Senats unterstehen in den Sitzungen der Ordnungsgewalt des Präsidenten 
des Abgeordnetenhauses oder des Vorsitzenden des Ausschusses. 
 
Artikel 49a 
(1) Das Abgeordnetenhaus und die jeweils zuständigen Ausschüsse können von den auf Ver-
anlassung des Abgeordnetenhauses oder des Senats entsandten oder gewählten Vertretern des 
Landes Berlin in Aufsichts- oder sonstigen zur Kontrolle der Geschäftsführung berufenen Or-
ganen einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer juristischen Person des 
Privatrechts, die unter maßgeblichem Einfluß des Landes Berlin öffentliche Aufgaben wahr-
nimmt, Auskünfte verlangen und Berichte anfordern. 
(2) Die Unterrichtung über vertrauliche oder geheimhaltungsbedürftige Angaben ist gegenüber 
dem jeweils zuständigen Ausschuß des Abgeordnetenhauses vorzunehmen. Der Ausschuß muß 
die Gewähr für die Vertraulichkeit oder die Geheimhaltung der ihm anvertrauten Informatio-
nen, namentlich der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, bieten. 
(3) Alles Nähere regelt die Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses. 
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Artikel 50 
(1) Der Senat unterrichtet das Abgeordnetenhaus frühzeitig und vollständig über alle in seine 
Zuständigkeit fallenden Vorhaben von grundsätzlicher Bedeutung. Dies betrifft auch Angele-
genheiten der Europäischen Union, soweit das Land Berlin daran beteiligt ist. Staatsverträge 
sind vor ihrer Unterzeichnung durch den Senat dem Abgeordnetenhaus zur Kenntnis zu geben. 
Der Abschluß von Staatsverträgen bedarf der Zustimmung des Abgeordnetenhauses. 
(2) Der Senat unterrichtet das Abgeordnetenhaus über Gesetzesvorhaben des Bundes und über 
die Angelegenheiten der Europäischen Union, soweit er an ihnen mitwirkt. 
 
Artikel 51 
(1) Kein Abgeordneter darf zu irgendeiner Zeit wegen seiner Abstimmung oder wegen Äuße-
rungen in Ausübung seines Mandats gerichtlich oder dienstlich oder sonst außerhalb des Abge-
ordnetenhauses zur Verantwortung gezogen werden. Dies gilt nicht für verleumderische Belei-
digungen. 
(2) Jeder Abgeordnete hat das Recht, Angaben über Personen, die ihm in seiner Eigenschaft als 
Abgeordneter Mitteilung gemacht haben, und die Herausgabe von Schriftstücken zu verwei-
gern, die ihm in seiner Eigenschaft als Abgeordneter übergeben wurden. 
(3) Kein Abgeordneter darf ohne Genehmigung des Abgeordnetenhauses zur Untersuchung ge-
zogen oder verhaftet werden, es sei denn, daß er bei Ausübung der Tat festgenommen wird. 
(4) Jede Haft oder sonstige Beschränkung der persönlichen Freiheit eines Abgeordneten ist auf 
Verlangen des Abgeordnetenhauses aufzuheben. 
 
Artikel 52 
Niemand darf wegen wahrheitsgetreuer Berichte über die öffentlichen Verhandlungen des Ab-
geordnetenhauses und seiner Ausschüsse zur Verantwortung gezogen werden. 
 
Artikel 53 
Die Abgeordneten erhalten eine angemessene Entschädigung. Alles Nähere wird durch Gesetz 
geregelt. 
Artikel 54 
(1) Das Abgeordnetenhaus wird unbeschadet der Vorschrift des Absatzes 5 für fünf Jahre gewählt. 
Die Wahlperiode beginnt mit dem ersten Zusammentritt des Abgeordnetenhauses. Die Neu-
wahl findet frühestens 56 und spätestens 59 Monate nach dem Beginn der Wahlperiode des 
Abgeordnetenhauses statt. 
(2) Das Abgeordnetenhaus kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder be-
schließen, die Wahlperiode vorzeitig zu beenden. 
(3) Die Wahlperiode kann auch durch Volksentscheid vorzeitig beendet werden. 
(4) Im Falle der vorzeitigen Beendigung der Wahlperiode findet die Neuwahl spätestens acht 
Wochen nach dem Beschluß des Abgeordnetenhauses oder der Bekanntgabe des Volksentschei-
des statt. 
(5) Die Wahlperiode endet mit dem Zusammentritt des neugewählten Abgeordnetenhauses. 
Das Abgeordnetenhaus tritt spätestens sechs Wochen nach der Wahl unter dem Vorsitz des 
ältesten Abgeordneten zusammen. 
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ABSCHNITT IV 
Die Regierung 
 
Artikel 55 
(1) Die Regierung wird durch den Senat ausgeübt. 
(2) Der Senat besteht aus dem Regierenden Bürgermeister und bis zu zehn Senatoren. 
 
Artikel 56 
(1) Der Regierende Bürgermeister wird mit der Mehrheit der Mitglieder des Abgeordnetenhau-
ses gewählt. Kommt eine Wahl nach Satz 1 nicht zustande, so findet ein zweiter Wahlgang 
statt. Kommt die Wahl auch in diesem Wahlgang nicht zustande, so ist gewählt, wer in einem 
weiteren Wahlgang die meisten Stimmen erhält. 
(2) Die Senatoren werden vom Regierenden Bürgermeister ernannt und entlassen. Er ernennt 
zwei Senatoren zu seinen Stellvertretern (Bürgermeister). 
(3) Die Mitglieder des Senats können jederzeit von ihrem Amt zurücktreten. Mit der Beendigung 
des Amtes des Regierenden Bürgermeisters endet auch die Amtszeit der übrigen Senatsmitglie-
der. Der Regierende Bürgermeister und auf sein Ersuchen die übrigen Senatsmitglieder sind ver-
pflichtet, die Amtsgeschäfte bis zum Amtsantritt ihrer Nachfolger fortzuführen. 
 
Artikel 57 
(1) Der Regierende Bürgermeister bedarf des Vertrauens des Abgeordnetenhauses. 
(2) Das Abgeordnetenhaus kann dem Regierenden Bürgermeister das Vertrauen entziehen. Die 
namentliche Abstimmung darf frühestens 48 Stunden nach der Bekanntgabe des Mißtrauensan-
trages im Abgeordnetenhaus erfolgen. 
(3) Der Beschluß über einen Mißtrauensantrag bedarf der Zustimmung der Mehrheit der ge-
wählten Mitglieder des Abgeordnetenhauses. Bei Annahme eines Mißtrauensantrages hat der 
Regierende Bürgermeister sofort zurückzutreten. Das Mißtrauensvotum verliert seine Wirk-
samkeit, wenn nicht binnen 21 Tagen eine Neuwahl erfolgt ist. 
 
Artikel 58 
(1) Der Regierende Bürgermeister vertritt Berlin nach außen. Er führt den Vorsitz im Senat 
und leitet seine Sitzungen. Bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. 
(2) Der Regierende Bürgermeister bestimmt die Richtlinien der Regierungspolitik. Sie bedür-
fen der Billigung des Abgeordnetenhauses. 
(3) Der Regierende Bürgermeister überwacht die Einhaltung der Richtlinien der Regierungs-
politik; er hat das Recht, über alle Amtsgeschäfte Auskunft zu verlangen. 
(4) Der Senat gibt sich seine Geschäftsordnung. 
(5) Jedes Mitglied des Senats leitet seinen Geschäftsbereich selbständig und in eigener 
Verantwortung innerhalb der Richtlinien der Regierungspolitik. Bei Meinungsverschiedenhei-
ten oder auf Antrag des Regierenden Bürgermeisters entscheidet der Senat. 
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ABSCHNITT V 
Die Gesetzgebung 
 
Artikel 59 
(1) Die für alle verbindlichen Gebote und Verbote müssen auf Gesetz beruhen. 
(2) Gesetzesvorlagen können aus der Mitte des Abgeordnetenhauses, durch den Senat oder im 
Wege des Volksbegehrens eingebracht werden. 
(3) Die Öffentlichkeit ist über Gesetzesvorhaben zu informieren. Gesetzentwürfe des Senats 
sind spätestens zu dem Zeitpunkt, zu dem betroffene Kreise unterrichtet werden, auch dem 
Abgeordnetenhaus zuzuleiten. 
(4) Jedes Gesetz muß in mindestens zwei Lesungen im Abgeordnetenhaus beraten werden. Zwi-
schen beiden Lesungen soll im allgemeinen eine Vorberatung in dem zuständigen Ausschuß 
erfolgen. 
(5) Auf Verlangen des Präsidenten des Abgeordnetenhauses oder des Senats hat eine dritte Le-
sung stattzufinden. 
 
Artikel 60 
(1) Gesetze werden vom Abgeordnetenhaus mit einfacher Mehrheit beschlossen, soweit die 
Verfassung nichts anderes bestimmt. 
(2) Gesetze sind vom Präsidenten des Abgeordnetenhauses unverzüglich auszufertigen und so-
dann binnen zwei Wochen vom Regierenden Bürgermeister zu verkünden. 
(3) Jedes Gesetz und jede Rechtsverordnung soll den Tag des Inkrafttretens bestimmen. Fehlt 
eine solche Bestimmung, so treten sie mit dem 14. Tage nach Ablauf des Tages in Kraft, an 
dem sie verkündet worden sind. 
 
Artikel 61 
(1) Alle Einwohner Berlins haben das Recht, das Abgeordnetenhaus im Rahmen seiner Ent-
scheidungszuständigkeiten mit bestimmten Gegenständen der politischen Willensbildung, die 
Berlin betreffen, zu befassen. Die Initiative muss von 20 000 Einwohnern Berlins, die min-
destens 16 Jahre alt sind, unterzeichnet sein. Ihre Vertreter haben das Recht auf Anhörung in 
den zuständigen Ausschüssen. 
(2) Das Nähere regelt ein Gesetz. 
 
Artikel 62 
(1) Volksbegehren können darauf gerichtet werden, Gesetze zu erlassen, zu ändern oder aufzu-
heben, soweit das Land Berlin die Gesetzgebungskompetenz hat. Sie können darüber hinaus 
darauf gerichtet werden, im Rahmen der Entscheidungszuständigkeit des Abgeordnetenhauses 
zu Gegenständen der politischen Willensbildung, die Berlin betreffen, sonstige Beschlüsse zu 
fassen. Sie sind innerhalb einer Wahlperiode zu einem Thema nur einmal zulässig. 
(2) Volksbegehren zum Landeshaushaltsgesetz, zu Dienst- und Versorgungsbezügen, Abgaben, 
Tarifen der öffentlichen Unternehmen sowie zu Personalentscheidungen sind unzulässig. 
(3) Der dem Volksbegehren zugrundeliegende Entwurf eines Gesetzes oder eines sonstigen 
Beschlusses ist vom Senat unter Darlegung seines Standpunktes dem Abgeordnetenhaus zu un-
terbreiten, sobald der Nachweis der Unterstützung des Volksbegehrens erbracht ist. Auf Ver-
langen der Vertreter des Volksbegehrens ist das Volksbegehren durchzuführen, wenn das Ab-
geordnetenhaus den begehrten Entwurf eines Gesetzes oder eines sonstigen Beschlusses nicht 
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innerhalb von vier Monaten inhaltlich in seinem wesentlichen Bestand unverändert annimmt. 
(4) Ist ein Volksbegehren zustande gekommen, so muß innerhalb von vier Monaten ein Volks-
entscheid herbeigeführt werden. Die Frist kann auf bis zu acht Monate verlängert werden, wenn 
dadurch der Volksentscheid gemeinsam mit Wahlen oder mit anderen Volksentscheiden durch-
geführt werden kann. Das Abgeordnetenhaus kann einen eigenen Entwurf eines Gesetzes oder 
eines sonstigen Beschlusses zur gleichzeitigen Abstimmung stellen. Der Volksentscheid unter-
bleibt, wenn das Abgeordnetenhaus den begehrten Entwurf eines Gesetzes oder eines sonstigen 
Beschlusses inhaltlich in seinem wesentlichen Bestand unverändert annimmt. 
(5) Der Präsident des Abgeordnetenhauses fertigt das durch Volksentscheid zustande gekom-
mene Gesetz aus; der Regierende Bürgermeister verkündet es im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für Berlin. 
(6) Volksbegehren können auch auf die vorzeitige Beendigung der Wahlperiode des Abgeord-
netenhauses gerichtet werden. 
 
Artikel 63 
(1) Ein Volksbegehren, das einen Gesetzentwurf oder einen sonstigen Beschluß nach Artikel 
62 Abs. 1 zum Gegenstand hat, bedarf zum Nachweis der Unterstützung der Unterschriften von 
mindestens 20 000 der zum Abgeordnetenhaus Wahlberechtigten. Es kommt zustande, wenn 
mindestens 7 vom Hundert der zum Abgeordnetenhaus Wahlberechtigten innerhalb von vier 
Monaten dem Volksbegehren zustimmt. Ein Gesetz oder ein sonstiger Beschluß nach Artikel 
62 Abs. 1 ist durch Volksentscheid angenommen, wenn eine Mehrheit der Teilnehmer und zu-
gleich mindestens ein Viertel der zum Abgeordnetenhaus Wahlberechtigten zustimmt. 
(2) Ein Volksbegehren, das einen die Verfassung von Berlin ändernden Gesetzentwurf zum 
Gegenstand hat, bedarf zum Nachweis der Unterstützung der Unterschriften von mindestens 
50 000 der zum Abgeordnetenhaus Wahlberechtigten. Es kommt zustande, wenn mindestens 
ein Fünftel der zum Abgeordnetenhaus Wahlberechtigten innerhalb von vier Monaten dem 
Volksbegehren zustimmt. Ein die Verfassung von Berlin änderndes Gesetz ist durch Volksent-
scheid angenommen, wenn eine Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der Teilnehmer und 
zugleich mindestens die Hälfte der zum Abgeordnetenhaus Wahlberechtigten zustimmt. 
(3) Ein Volksbegehren, das die vorzeitige Beendigung der Wahlperiode des Abgeordnetenhau-
ses zum Gegenstand hat, bedarf zum Nachweis der Unterstützung der Unterschriften von min-
destens 50 000 der zum Abgeordnetenhaus Wahlberechtigten. Es kommt zustande, wenn min-
destens ein Fünftel der zum Abgeordnetenhaus Wahlberechtigten innerhalb von vier Monaten 
dem Volksbegehren zustimmt. Der Volksentscheid wird nur wirksam, wenn sich mindestens 
die Hälfte der Wahlberechtigten daran beteiligt und die Mehrheit der Teilnehmer zustimmt. 
(4) Das Nähere zum Volksbegehren und zum Volksentscheid, einschließlich der Veröffentli-
chung des dem Volksentscheid zugrunde liegenden Vorschlags, wird durch Gesetz geregelt. 
 
Artikel 64 
(1) Durch Gesetz kann der Senat oder ein Mitglied des Senats ermächtigt werden, Rechtsver-
ordnungen zu erlassen. Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung müssen im Ge-
setz bestimmt werden. Die Rechtsgrundlage ist in der Rechtsverordnung anzugeben. 
(2) Zur Festsetzung von Bebauungsplänen und Landschaftsplänen können die Bezirke durch 
Gesetz ermächtigt werden, Rechtsverordnungen zu erlassen. Die Ermächtigung kann sich auch 
auf andere baurechtliche Akte, die nach Bundesrecht durch Satzung zu regeln sind, sowie auf 
naturschutzrechtliche Veränderungsverbote erstrecken. Dies gilt nicht für Gebiete mit außer-
gewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung. Das Nähere regelt ein Gesetz. 
(3) Die Rechtsverordnungen nach Absatz 1 sind dem Abgeordnetenhaus unverzüglich zur 
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Kenntnisnahme vorzulegen. Verwaltungsvorschriften sind dem Abgeordnetenhaus auf Verlan-
gen vorzulegen. 
 
Artikel 65 
(1) Parallel zur Herstellung einheitlicher Lebensverhältnisse in Berlin sollen Rechtsvorschrif-
ten, die bisher nur in Teilen des Landes Berlin galten, durch Rechtsvorschriften ersetzt werden, 
die im ganzen Land gelten. 
(2) Soweit in überlieferten Rechtsvorschriften Zuständigkeiten angesprochen sind, die nicht 
ohne weiteres einem Verfassungsorgan zugeordnet werden können, gehen sie auf den Senat 
über; das Abgeordnetenhaus kann anderes beschließen. 
 
 
ABSCHNITT VI 
Die Verwaltung 
 
Artikel 66 
(1) Die Verwaltung ist bürgernah im demokratischen und sozialen Geist nach der Verfassung 
und den Gesetzen zu führen. 
(2) Die Bezirke erfüllen ihre Aufgaben nach den Grundsätzen der Selbstverwaltung. Sie neh-
men regelmäßig die örtlichen Verwaltungsaufgaben wahr. 
 
Artikel 67 
(1) Der Senat nimmt durch die Hauptverwaltung die Aufgaben von gesamtstädtischer Bedeu-
tung wahr. Dazu gehören: 
1. die Leitungsaufgaben (Planung, Grundsatzangelegenheiten, Steuerung, Aufsicht), 
2. die Polizei-, Justiz- und Steuerverwaltung, 
3. einzelne andere Aufgabenbereiche, die wegen ihrer Eigenart zwingend einer Durchführung 

in unmittelbarer Regierungsverantwortung bedürfen. 
Die Ausgestaltung der Aufsicht wird durch Gesetz geregelt. Es kann an Stelle der Fachaufsicht 
für einzelne Aufgabenbereiche der Bezirke ein Eingriffsrecht für alle Aufgabenbereiche der 
Bezirke für den Fall vorsehen, daß dringende Gesamtinteressen Berlins beeinträchtigt werden. 
(2) Die Bezirke nehmen alle anderen Aufgaben der Verwaltung wahr. Der Senat kann Grunds-
ätze und allgemeine Verwaltungsvorschriften für die Tätigkeit der Bezirke erlassen. Er übt 
auch die Aufsicht darüber aus, daß diese eingehalten werden und die Rechtmäßigkeit der Ver-
waltung gewahrt bleibt. 
(3) Die Aufgaben des Senats außerhalb der Leitungsaufgaben werden im einzelnen durch Ge-
setz mit zusammenfassendem Zuständigkeitskatalog bestimmt. Im Vorgriff auf eine Katalogän-
derung kann der Senat durch Rechtsverordnung einzelne Aufgaben der Hauptverwaltung den 
Bezirken zuweisen. 
(4) Zur Ausübung der Schulaufsicht können Beamte in den Bezirksverwaltungen herangezogen 
werden. 
(5) Einzelne Aufgaben der Bezirke können durch einen Bezirk oder mehrere Bezirke 
wahrgenommen werden. Im Einvernehmen mit den Bezirken legt der Senat die örtliche Zu-
ständigkeit durch Rechtsverordnung fest. 
 
Artikel 68 
(1) Den Bezirken ist die Möglichkeit zu geben, zu den grundsätzlichen Fragen der Verwaltung 
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und Gesetzgebung Stellung zu nehmen. 
(2) Zu diesem Zweck finden regelmäßig mindestens einmal monatlich gemeinsame Bespre-
chungen des Regierenden Bürgermeisters und des Bürgermeisters mit den Bezirksbürgermeis-
tern oder den stellvertretenden Bezirksbürgermeistern als Vertretern des Bezirksamts statt (Rat 
der Bürgermeister). 
(3) Das Nähere wird durch Gesetz geregelt. 
 
Artikel 69 
In jedem Bezirk wird eine Bezirksverordnetenversammlung gewählt. Sie wählt die Mitglieder 
des Bezirksamts. Das Nähere wird durch Gesetz geregelt. 
 
Artikel 70 
(1) Die Bezirksverordnetenversammlung wird in allgemeiner, gleicher, geheimer und direkter 
Wahl zur gleichen Zeit wie das Abgeordnetenhaus gewählt. Wahlberechtigt sind alle Deut-
schen, die am Tage der Wahl das 16. Lebensjahr vollendet und im Bezirk ihren Wohnsitz ha-
ben, sofern ihr Wohnsitz in Berlin seit mindestens drei Monaten besteht. Wahlberechtigt und 
wählbar sind unter den gleichen Voraussetzungen wie Deutsche auch Personen, die die Staats-
angehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen. Alles Nähere regelt das 
Wahlgesetz. 
(2) Die Bezirksverordnetenversammlung besteht aus 55 Mitgliedern. Auf Bezirkswahlvor-
schläge, für die weniger als drei vom Hundert der Stimmen abgegeben werden, entfallen keine 
Sitze. 
 
Artikel 71 
Mit dem Ende der Wahlperiode des Abgeordnetenhauses endet auch die Wahlperiode der Be-
zirksverordnetenversammlungen. 
 
Artikel 72 
(1) Die Bezirksverordnetenversammlung ist Organ der bezirklichen Selbstverwaltung; sie übt 
die Kontrolle über die Verwaltung des Bezirks aus, beschließt den Bezirkshaushaltsplan und ent-
scheidet in den ihr zugewiesenen Angelegenheiten. 
(2) An die Stelle von Beschlüssen der Bezirksverordnetenversammlung können im Rahmen der 
Zuständigkeit der Bezirksverordnetenversammlung Bürgerentscheide der zur Bezirksverordne-
tenversammlung Wahlberechtigten treten. Das Nähere wird durch Gesetz geregelt. 
 
Artikel 73 
(1) Die Bezirksverordnetenversammlung setzt zur Mitwirkung bei der Erfüllung ihrer Aufga-
ben Ausschüsse ein. 
(2) Nach näherer Bestimmung durch Gesetz können den Ausschüssen neben Mitgliedern der 
Bezirksverordnetenversammlung auch Bürgerdeputierte angehören. Die Bürgerdeputierten 
werden von der Bezirksverordnetenversammlung gewählt; sie sind Inhaber von Ehrenämtern. 
 
Artikel 74 
(1) Das Bezirksamt besteht aus dem Bezirksbürgermeister und den Bezirksstadträten, von de-
nen einer zugleich zum stellvertretenden Bezirksbürgermeister gewählt wird. Das Bezirksamt 
soll auf Grund der Wahlvorschläge der Fraktionen entsprechend ihrem nach dem Höchstzahl-
verfahren (d'Hondt) berechneten Stärkeverhältnis in der Bezirksverordnetenversammlung ge-
bildet werden. Gemeinsame Wahlvorschläge von mehreren Fraktionen werden bei der Wahl 



Landesverfassung Berlin 

Landesverfassung Berlin                                                    17/22                                                                            Pestalozza 

des Bezirksbürgermeisters unbeschadet der Gesamtzusammensetzung des Bezirksamts wie 
Wahlvorschläge einer Fraktion angesehen. Das Nähere wird durch Gesetz geregelt. 
(2) Das Bezirksamt ist die Verwaltungsbehörde des Bezirks; es vertritt Berlin in Angelegenhei-
ten seines Bezirks. 
 
Artikel 75 
(1) Die Organisation der Bezirksverwaltung wird durch Gesetz geregelt. 
(2) Der Bezirksbürgermeister untersteht der Dienstaufsicht des Regierenden Bürgermeisters. 
Der Bezirksbürgermeister hat die Dienstaufsicht über die Mitglieder des Bezirksamts. Jedes 
Mitglied des Bezirksamts leitet seinen Geschäftsbereich in eigener Verantwortung. Bei Mei-
nungsverschiedenheiten zwischen Mitgliedern des Bezirksamts entscheidet das Bezirksamt. 
 
Artikel 76 
Die Bezirksverordnetenversammlung kann mit Zweidrittelmehrheit der Bezirksverordneten 
ein Mitglied des Bezirksamts vor Beendigung der Amtszeit abberufen. Das Nähere wird durch 
Gesetz geregelt. 
 
Artikel 77 
(1) Alle Einstellungen, Versetzungen und Entlassungen im öffentlichen Dienst erfolgen durch 
den Senat. Für die Bezirke wird dieses Recht den Bezirksämtern übertragen. 
(2) Über Versetzungen aus einem Bezirk in einen anderen, aus der Hauptverwaltung in einen 
Bezirk oder umgekehrt entscheidet, wenn die Beteiligten sich nicht einigen können, der Senat 
nach Anhörung der Beteiligten. Zum allgemeinen Personalausgleich in der Berliner Verwal-
tung kann der Senat auch entgegen einer Einigung der Beteiligten nach deren Anhörung ent-
scheiden. 
 
 
ABSCHNITT VII 
Die Rechtspflege 
 
Artikel 78 
Die Rechtspflege ist im Geist dieser Verfassung und des sozialen Verständnisses auszuüben. 
 
Artikel 79 
(1) Die richterliche Gewalt wird durch unabhängige, nur dem Gesetz unterworfene Gerichte 
im Namen des Volkes ausgeübt. 
(2) An der Rechtspflege sind Männer und Frauen aller Volksschichten nach Maßgabe der ge-
setzlichen Bestimmungen zu beteiligen. 
 
Artikel 80 
Die Richter sind an die Gesetze gebunden. 
 
Artikel 81 
Das Recht der Begnadigung übt der Senat aus. Er hat in den gesetzlich vorzusehenden Fällen 
den vom Abgeordnetenhaus zu wählenden Ausschuß für Gnadensachen zu hören. Der Senat 
kann seine Befugnis auf das jeweils zuständige Mitglied des Senats übertragen. 
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Artikel 82 
(1) Die Berufsrichter werden vom Senat ernannt, wenn sie nach ihrer Persönlichkeit und ihrer 
bisherigen Tätigkeit in der Rechtspflege die Gewähr dafür bieten, daß sie ihr Richteramt im 
Geist der Verfassung und sozialen Gerechtigkeit ausüben werden. Die gewählten höchsten 
Richter haben ein Vorschlagsrecht für ihren Amtsbereich. 
(2) Die Präsidenten der oberen Landesgerichte werden auf Vorschlag des Senats vom Abgeord-
netenhaus mit der Mehrheit seiner Mitglieder gewählt und vom Senat ernannt. 
(3) Für gemeinsame Gerichte des Landes Berlin mit anderen Ländern können durch Staatsver-
trag Zuständigkeiten und Verfahren abweichend von den Absätzen 1 und 2 bestimmt werden. 
 
Artikel 83  
(1) Verstößt ein Richter im Amte oder außerhalb des Amtes gegen die Grundsätze des Grund-
gesetzes oder gegen die verfassungsmäßige Ordnung des Landes Berlin, so kann das Bundes-
verfassungsgericht mit Zwei-Drittel-Mehrheit auf Antrag des Abgeordnetenhauses anordnen, 
dass der Richter in ein anderes Amt oder in den Ruhestand zu versetzen ist. Im Falle eines 
vorsätzlichen Verstoßes kann auf Entlassung erkannt werden.  
(2) Der Beschluss, den Antrag zu stellen, bedarf der Mehrheit der Mitglieder des Abgeordne-
tenhauses. 
 
Artikel 84 
(1) Es wird ein Verfassungsgerichtshof gebildet, der aus neun Mitgliedern besteht (einem Prä-
sidenten, einem Vizepräsidenten und sieben Verfassungsrichtern), von denen drei zum Zeit-
punkt ihrer Wahl Berufsrichter sind und drei weitere die Befähigung zum Richteramt haben. 
Die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes werden durch das Abgeordnetenhaus mit Zwei-
drittelmehrheit gewählt. 
(2) Der Verfassungsgerichtshof entscheidet 
1. über die Auslegung der Verfassung von Berlin aus Anlaß von Streitigkeiten über den Um-

fang der Rechte und Pflichten eines obersten Landesorgans oder anderer Beteiligter, die 
durch die Verfassung von Berlin oder durch die Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses 
mit eigenen Rechten ausgestattet sind, 

2. bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die förmliche oder sachliche Vereinbar-
keit von Landesrecht mit der Verfassung von Berlin auf Antrag des Senats oder eines Vier-
tels der Mitglieder des Abgeordnetenhauses, 

3. bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die Vereinbarkeit der im Gesetz gere-
gelten Abgrenzung der Zuständigkeitsbereiche zwischen der Hauptverwaltung und den Be-
zirken mit der Verfassung von Berlin auf Antrag eines Bezirks, 

4. in den nach Artikel 100 Abs. 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland der 
Zuständigkeit der Landesverfassungsgerichte zugewiesenen Fällen, 

5. über Verfassungsbeschwerden, soweit nicht Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfas-
sungsgericht erhoben ist oder wird, 

6. in den ihm sonst durch Gesetz zugewiesenen Fällen. 
(3) Das Nähere wird durch ein Gesetz über den Verfassungsgerichtshof bestimmt. 
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ABSCHNITT VIII 
Das Finanzwesen 
 
Artikel 85 
(1) Alle Einnahmen und Ausgaben müssen für jedes Rechnungsjahr in dem Haushaltsplan ver-
anschlagt werden; er wird durch ein Gesetz festgestellt (Haushaltsgesetz). Durch Gesetz kann 
eine Veranschlagung und Feststellung für einen längeren Zeitabschnitt und in besonderen Aus-
nahmefällen ein Nachweis von Einnahmen und Ausgaben außerhalb des Haushaltsplans zuge-
lassen werden. 
(2) Jedem Bezirk wird eine Globalsumme zur Erfüllung seiner Aufgaben im Rahmen des Haus-
haltsgesetzes zugewiesen. Bei der Bemessung der Globalsummen für die Bezirkshaushalts-
pläne ist ein gerechter Ausgleich unter den Bezirken vorzunehmen. Zum Jahresschluß wird das 
erwirtschaftete Abschlußergebnis auf die Globalsumme für den nächsten aufzustellenden Be-
zirkshaushaltsplan vorgetragen. 
 
Artikel 86 
(1) Das Haushaltsgesetz bildet die Grundlage für die Verwaltung aller Einnahmen und Ausga-
ben. 
(2) Haushaltsmittel dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit es eine sparsame Ver-
waltung erforderlich macht. 
(3) Der Haushaltswirtschaft ist eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Der Finanz-
plan ist dem Abgeordnetenhaus spätestens im Zusammenhang mit dem Entwurf des Haushalts-
gesetzes für das nächste Haushaltsjahr vorzulegen. 
 
Artikel 87 
(1) Ohne gesetzliche Grundlage dürfen weder Steuern oder Abgaben erhoben noch Anleihen 
aufgenommen oder Sicherheiten geleistet werden. 
(2) Kredite dürfen nur aufgenommen werden, wenn andere Mittel zur Deckung nicht vorhanden 
sind. Die Einnahmen aus Krediten dürfen die Summe der im Haushaltsplan veranschlagten 
Ausgaben für Investitionen nicht überschreiten; Ausnahmen sind nur zulässig zur Abwehr ei-
ner Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts. Das Nähere wird durch Gesetz gere-
gelt. 
 
Artikel 88 
(1) Haushaltsüberschreitungen dürfen nur mit Zustimmung des Senats im Falle eines unvor-
hergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses vorgenommen werden. 
(2) Für Haushaltsüberschreitungen ist die nachträgliche Genehmigung des Abgeordnetenhau-
ses einzuholen. 
(3) Erhebt der mit der Leitung des Finanzwesens beauftragte Senator gegen eine Haushalts-
überschreitung Einspruch, so ist ein Beschluß des Abgeordnetenhauses herbeizuführen. 
(4) Für Haushaltsüberschreitungen in den Bezirken können durch Gesetz entsprechende Rege-
lungen getroffen werden. 
 
Artikel 89 
(1) Ist der Haushaltsplan zu Beginn des neuen Rechnungsjahres noch nicht festgestellt, so ist 
der Senat zu vorläufigen Regelungen ermächtigt, damit die unbedingt notwendigen Aus-
gaben geleistet werden können, um bestehende Einrichtungen zu erhalten, die gesetzlichen 
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Aufgaben und die rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen, Bauvorhaben weiterzuführen und 
eine ordnungsgemäße Tätigkeit der Verwaltung aufrechtzuerhalten. Für den Bezirkshaushalt ist 
das Bezirksamt zu ergänzenden Regelungen ermächtigt. 
(2) Soweit nicht auf besonderem Gesetz beruhende Einnahmen aus Steuern, Abgaben und sons-
tigen Quellen oder die Betriebsmittelrücklage die Ausgaben gemäß Absatz 1 decken, darf der 
Senat die zur Aufrechterhaltung der Wirtschaftsführung erforderlichen Mittel bis zur Höhe ei-
nes Viertels der Endsumme des abgelaufenen Haushaltsplans im Wege des Kredits flüssig ma-
chen. 
 
Artikel 90 
(1) Vorlagen und Anträge über Maßnahmen, die eine Minderung der Einnahmen oder eine Er-
höhung der Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan zur Folge haben, müssen vom Abgeord-
netenhaus in zwei Lesungen beraten werden, zwischen denen in der Regel 48 Stunden liegen 
sollen. 
(2) Die Beschlüsse müssen Bestimmungen über die Deckung enthalten. 
 
Artikel 91 
Die Mitglieder des Senats und der Bezirksämter sowie die übrigen Angehörigen des öffentli-
chen Dienstes, die gegen die Bestimmungen der Verfassung über das Finanzwesen schuldhaft 
verstoßen, haften für den daraus entstandenen Schaden. Eine Verpflichtung zum Schadenser-
satz ist jedoch nicht gegeben, wenn die Handlung zur Abwendung einer nicht voraussehbaren 
dringenden Gefahr erfolgte und die Verletzung der Vorschriften nicht über das durch die Not-
lage gebotene Maß hinausgegangen ist. 
 
Artikel 92 
Organisation, Verwaltung, Wirtschaftsführung und Rechnungswesen der nichtrechtsfähigen 
wirtschaftlichen Unternehmen Berlins (Eigenbetriebe) werden durch Gesetz geregelt. Das 
Rechnungswesen ist so einzurichten, daß ein klarer Einblick in die laufende Betriebsführung 
und die Ergebnisse möglich ist. 
 
Artikel 93 
(1) Die Umwandlung von Eigenbetrieben und von einzelnen Anlagen von bleibendem Wert in 
juristische Personen bedarf eines Beschlusses des Abgeordnetenhauses. 
(2) Die Veräußerung von Vermögensgegenständen wird durch Gesetz geregelt. 
 
Artikel 94 
(1) Im Laufe der ersten neun Monate des folgenden Rechnungsjahres hat der Senat dem Abge-
ordnetenhaus über die Einnahmen und Ausgaben der Haushaltswirtschaft und über Vermögen 
und Schulden Rechnung zu legen. 
(2) Nach Prüfung der Haushalts- und Vermögensrechnung durch den Rechnungshof beschließt 
das Abgeordnetenhaus über die Entlastung des Senats. Es beschließt über einzuleitende Maß-
nahmen und kann bestimmte Sachverhalte ausdrücklich mißbilligen. 
 
Artikel 95 
(1) Der Rechnungshof ist eine unabhängige, nur dem Gesetz unterworfene oberste Landesbe-
hörde. Seine Mitglieder besitzen richterliche Unabhängigkeit. 
(2) Der Rechnungshof wird von dem Präsidenten geleitet. Dieser wird auf Vorschlag des Senats 
vom Abgeordnetenhaus mit der Mehrheit seiner Mitglieder gewählt und vom Präsidenten des 
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Abgeordnetenhauses auf Lebenszeit ernannt. Der Präsident des Rechnungshofes untersteht der 
Dienstaufsicht des Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin. 
(3) Der Rechnungshof prüft die Rechnungen ( Artikel 94 ) sowie die Wirtschaftlichkeit und Ord-
nungsmäßigkeit der gesamten Haushalts- und Wirtschaftsführung Berlins. Er berichtet darüber 
jährlich dem Abgeordnetenhaus und unterrichtet gleichzeitig den Senat. 
(4) Das Abgeordnetenhaus und der Senat können den Rechnungshof ersuchen, Angelegenhei-
ten von besonderer Bedeutung zu untersuchen und darüber zu berichten. 
(5) Das Nähere wird durch Gesetz geregelt. 
 
 
ABSCHNITT IX 
Übergangs- und Schlußbestimmungen 
 
Artikel 96 
Zwischen Berlin und anderen Ländern können gemeinsame Behörden, Gerichte und Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts gebildet werden. Die Vereinbarung 
bedarf der Zustimmung des Abgeordnetenhauses. Mit dem Land Brandenburg oder einzelnen 
seiner Gebietskörperschaften können gemeinsame Behörden und Gremien geschaffen werden, 
auf die durch Gesetz einzelne Befugnisse zur Raumplanung und Flächennutzungsplanung über-
tragen werden können. Die Bestimmungen des Baugesetzbuches und des Raumordnungsge-
setzes bleiben unberührt. 
 
Artikel 97 
(1) Das Land Berlin kann ein gemeinsames Land mit dem Land Brandenburg bilden. 
(2) Ein Staatsvertrag der Länder Berlin und Brandenburg über die Bildung eines gemeinsamen 
Bundeslandes bedarf der Zustimmung einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Ab-
geordnetenhauses sowie der Zustimmung durch Volksabstimmung nach Maßgabe dieses 
Staatsvertrages. 
(3) Der Staatsvertrag kann vorsehen, daß 
1. einzelne Befugnisse des Abgeordnetenhauses und des Senats auf gemeinsame Ausschüsse 

und Gremien der beiden Länder übertragen werden, 
2. die Wahlperiode des Abgeordnetenhauses und die Amtszeit des Senats mit der Bildung des 

gemeinsamen Landes enden. 
(4) Die Rechte des Abgeordnetenhauses bleiben unberührt. 
(5) Das Nähere zur Regelung der Volksabstimmung bestimmt ein Staatsvertrag. 
 
Artikel 98 
Die zur Befreiung vom Nationalsozialismus und Militarismus und zur Beseitigung ihrer Folgen 
erlassenen Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieser Verfassung nicht berührt. 
 
Artikel 99 (aufgehoben) 
 
Artikel 99a 
(1) Die Bezirke, die in der 14. Wahlperiode des Abgeordnetenhauses von Berlin aus bisherigen 
Bezirken zusammengelegt werden, werden zum 1. Januar 2001 gebildet. 
(2) In der 14. Wahlperiode des Abgeordnetenhauses von Berlin besteht die Bezirksverordne-
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tenversammlung in einem neuen Bezirk, der aus zwei bisherigen Bezirken zusammengelegt 
wird, aus 69 Mitgliedern und in einem neuen Bezirk, der aus drei bisherigen Bezirken zusam-
mengelegt wird, aus 89 Mitgliedern. Diese Bezirksverordnetenversammlung tritt erstmalig im 
Oktober 2000 zusammen und wählt das neue Bezirksamt, dessen Amtszeit am 1. Januar 2001 
beginnt. Sie besteht aus den Bezirksverordnetenversammlungen der bisherigen Bezirke, deren 
jeweilige Mitgliederzahl entsprechend dem Verhältnis der Zahl der Wahlberechtigten der bis-
herigen Bezirke zur Zahl der Wahlberechtigten des neuen Bezirks bei der Wahl zur 14. Wahl-
periode des Abgeordnetenhauses von Berlin aus der Gesamtzahl der Mitglieder der Bezirksver-
ordnetenversammlung des neuen Bezirks errechnet wird. Die Mitglieder der Bezirksverordne-
tenversammlungen der bisherigen Bezirke sind zugleich Mitglieder der Bezirksverordnetenver-
sammlungen der neuen Bezirke. Die Amtszeit der Bezirksverordnetenversammlungen der bis-
herigen Bezirke endet mit Ablauf des 31. Dezember 2000. 
(3) In den bisherigen Bezirken, die zu neuen Bezirken zusammengelegt werden, haben die Mit-
glieder der Bezirksämter, die zu Beginn der 14. Wahlperiode des Abgeordnetenhauses von Ber-
lin im Amt sind, ihre Ämter bis zum Ablauf des 31. Dezember 2000 weiterzuführen. Eine 
Abwahl nach Artikel 76 ist nur aus wichtigem Grund zulässig. Eine Nachwahl bis zum 31. De-
zember 2000 ist nur zulässig, wenn das bisherige Bezirksamt aus weniger als drei Mitgliedern 
besteht. 
(4) Die Bezirksämter und die Bezirksverordnetenversammlungen der bisherigen Bezirke, die 
zu neuen Bezirken zusammengelegt werden, bereiten die Zusammenlegung vor und führen die 
Organisation der Bezirksverwaltungen zusammen. 
(5) Das Nähere wird durch Gesetz geregelt. 
 
Artikel 100 
Änderungen der Verfassung erfordern vorbehaltlich der Regelungen in den Artikeln 62 und 63 
eine Mehrheit von zwei Dritteln der gewählten Mitglieder des Abgeordnetenhauses. Ist die 
Verfassungsänderung auf eine Änderung der Artikel 62 und 63 gerichtet, so bedarf es zusätzlich 
einer Volksabstimmung. 
 
Artikel 101 
(1) Diese Verfassung tritt, soweit in Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist, nach Zustimmung in 
einer Volksabstimmung am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für 
Berlin in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verfassung von Berlin vom 1. September 1950 (VOBl. I S. 
433), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Juni 1995 (GVBl. S. 339), außer Kraft. 
(2) Artikel 99 tritt mit dem Beginn der 13. Wahlperiode des Abgeordnetenhauses von Berlin in 
Kraft. 
(3) Artikel 55 Abs. 2 findet auf den bei Inkrafttreten dieser Verfassung im Amt befindlichen Se-
nat keine Anwendung. 
 
 
Die vorstehende Verfassung wird hiermit verkündet.  

Der Regierende Bürgermeister 
Eberhard Diepgen 
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Verfassung des Landes Brandenburg 
vom 20. August 1992 (GVBl. I S. 298) 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. Juli 2022 (GVBl. I Nr.19 ) 

Der Landtag hat am 14. April 1992 den Entwurf einer Landesverfassung verabschiedet. Die Bran-
denburger Bevölkerung hat ihn am 14. Juni 1992 durch Volksentscheid angenommen. Die Ver-
fassung wird hiermit verkündet: 

Inhaltsverzeichnis 
1. Hauptteil: Grundlagen

Artikel 1 Land Brandenburg 
Artikel 2 Grundsätze der Verfassung 
Artikel 3 Staatsvolk 
Artikel 4 Landesfarben und -wappen 
2. Hauptteil: Grundrechte und Staatsziele
1. Abschnitt: Geltung und Rechtsschutz
Artikel 5 Geltung 
Artikel 6 Rechtsschutz 
2. Abschnitt: Freiheit, Gleichheit und Würde
Artikel 7 Schutz der Menschenwürde 
Artikel 7a Schutz des friedlichen Zusammenlebens 
Artikel 8 Recht auf Leben 
Artikel 9 Freiheit der Person 
Artikel 10 Freie Entfaltung der Persönlichkeit 
Artikel 11 Datenschutz 
Artikel 12 Gleichheit 
Artikel 13 Gewissens-, Glaubensund Bekenntnisfreiheit 
Artikel 14 Sonn- und Feiertage 
Artikel 15 Unverletzlichkeit der Wohnung 
Artikel 16 Brief-, Postund Fernmeldegeheimnis 
Artikel 17 Freizügigkeit 
Artikel 18 Asylrecht, Verbot der Auslieferung und Abschiebung 
Artikel 19 Meinungs- und Medienfreiheit 
Artikel 20 Vereinigungsfreiheit 
3. Abschnitt: Politische Gestaltungsrechte
Artikel 21 Recht auf politische Mitgestaltung 
Artikel 22 Wahlen und Volksabstimmungen 
Artikel 23 Versammlungsfreiheit 
Artikel 24 Petitionsrecht 

Landesverfassung Brandenburg Pestalozza 



Landesverfassung Brandenburg 

2/30 

4. Abschnitt: Rechte des sorbischen/wendischen Volkes und seiner Angehörigen
Artikel 25 Rechte des sorbischen/wendischen Volkes und seiner Angehörigen 
5. Abschnitt: Ehe, Familie, Lebensgemeinschaften und Kinder

Artikel 26 Ehe, Familie und Lebensgemeinschaften 
Artikel 27 Schutz und Erziehung von Kindern und Jugendlichen 
6. Abschnitt: Bildung, Wissenschaft, Kunst und Sport
Artikel 28 Grundsätze der Erziehung und Bildung 
Artikel 29 Recht auf Bildung 
Artikel 30 Schulwesen 
Artikel 31 Wissenschaftsfreiheit 
Artikel 32 Hochschulen 
Artikel 33 Weiterbildung 
Artikel 34 Kunst und Kultur 
Artikel 35 Sport 
7. Abschnitt: Kirchen und Religionsgemeinschaften
Artikel 36 Rechtsstellung 
Artikel 37 Eigentum und Staatsleistungen 
Artikel 38 Seelsorge 
8. Abschnitt: Natur und Umwelt
Artikel 39 Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 
Artikel 40 Grund und Boden 
9. Abschnitt: Eigentum, Wirtschaft, Arbeit und soziale Sicherung
Artikel 41 Eigentum und Erbrecht 
Artikel 42 Wirtschaft 
Artikel 43 Land- und Forstwirtschaft 
Artikel 44 Strukturförderung 
Artikel 45 Soziale Sicherung 
Artikel 46 Nothilfe 
Artikel 47 Wohnung 
Artikel 48 Arbeit 
Artikel 49 Berufsfreiheit 
Artikel 50 Mitbestimmung 
Artikel 51 Koalitionsfreiheit und Streikrecht 
10. Abschnitt: Gerichtsverfahren und Strafvollzug
Artikel 52 Grundrechte vor Gericht 
Artikel 53 Grundrechte im Strafverfahren 
Artikel 54 Strafvollzug 
3. Hauptteil: Die Staatsorganisation
1. Abschnitt: Der Landtag
Artikel 55 Der Landtag 
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Artikel 56 Freies Mandat der Abgeordneten 
Artikel 57 Indemnität 
Artikel 58 Immunität 
Artikel 59 Zeugnisverweigerungsrecht 
Artikel 60 Entschädigung 
Artikel 61 Abgeordnetenanklage 
Artikel 62 Wahlperiode, Neuwahl 
Artikel 63 Wahlprüfung 
Artikel 64 Sitzungen 
Artikel 65 Beschlussfassung 
Artikel 66 Anwesenheitspflicht und Zutrittsrecht 
Artikel 67 Fraktionen 
Artikel 68 Geschäftsordnung 
Artikel 69 Präsidium 
Artikel 70 Ausschüsse 
Artikel 71 Petitionsausschuss 
Artikel 72 Untersuchungsausschüsse 
Artikel 73 Enquete-Kommissionen 
Artikel 74 Landesbeauftragte 
2. Abschnitt: Die Gesetzgebung
Artikel 75 Gesetzesinitiative 
Artikel 76 Volksinitiative 
Artikel 77 Volksbegehren 
Artikel 78 Volksentscheid 
Artikel 79 Verfassungsänderungen 
Artikel 80 Rechtsverordnungen 
Artikel 81 Verkündung, Inkrafttreten 
3. Abschnitt: Die Landesregierung
Artikel 82 Zusammensetzung 
Artikel 83 Wahl der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten 
Artikel 84 Ernennung und Entlassung der Ministerinnen und Minister 
Artikel 85 Beendigung der Amtszeit 
Artikel 86 Konstruktives Misstrauensvotum 
Artikel 87 Vertrauensfrage 
Artikel 88 Eid 
Artikel 89 Willensbildung 
Artikel 90 Vorsitz, Beschlussfassung, Geschäftsführung 
Artikel 91 Vertretungsbefugnis, Verträge 
Artikel 92 Begnadigungsrecht 
Artikel 93 Beamtinnen und Beamte 
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Artikel 94 Unterrichtungspflicht der Landesregierung 
Artikel 95 Unvereinbarkeit 
4. Abschnitt: Die Verwaltung
Artikel 96 Verwaltungsorganisation 
Artikel 97 Kommunale Selbstverwaltung 
Artikel 98 Gebietsänderungen 
Artikel 99 Gemeindesteuern 
Artikel 100 Kommunale Verfassungsbeschwerde 
5. Abschnitt: Das Finanzwesen
Artikel 101 Haushaltsplan
Artikel 102 Übergangsermächtigung
Artikel 103 Kreditaufnahme
Artikel 104 Ausgabendeckung
Artikel 105 Haushaltsüberschreitungen
Artikel 106 Rechnungslegung und Rechnungsprüfung
Artikel 107 Landesrechnungshof
6. Abschnitt: Die Rechtspflege
Artikel 108 Rechtsprechung
Artikel 109 Berufung der Richterinnen und Richter
Artikel 110 Ehrenamtliche Richterinnen und Richter
Artikel 111 Richteranklage
Artikel 112 Verfassungsgericht
Artikel 113 Zuständigkeit des Verfassungsgerichtes
7. Abschnitt: Übergangsund Schlußbestimmungen
Artikel 114 Errichtung des Verfassungsgerichtes
Artikel 115 Verfassungsgebende Versammlung
Artikel 116 Neugliederung des Raumes Brandenburg-Berlin
Artikel 117 Inkrafttreten der Verfassung

Präambel 
Wir, die Bürgerinnen und Bürger des Landes Brandenburg, haben uns in freier Entscheidung 
diese Verfassung gegeben, im Geiste der Traditionen von Recht, Toleranz und Solidarität in der 
Mark Brandenburg, 
gründend auf den friedlichen Veränderungen im Herbst 1989, 
von dem Willen beseelt, die Würde und Freiheit des Menschen zu sichern, das Gemeinschafts-
leben in sozialer Gerechtigkeit zu ordnen, das Wohl aller zu fördern, Natur und Umwelt zu be-
wahren und zu schützen, und entschlossen, das Bundesland Brandenburg als lebendiges Glied 
der Bundesrepublik Deutschland in einem sich einigenden Europa und in der Einen Welt zu ge-
stalten. 
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1. Hauptteil: Grundlagen

Artikel 1 (Land Brandenburg)
(1) Brandenburg ist ein Land der Bundesrepublik Deutschland.
(2) Das Land gliedert sich in Gemeinden und Gemeindeverbände.
(3) Die Landeshauptstadt ist Potsdam.

Artikel 2 (Grundsätze der Verfassung) 
(1) Brandenburg ist ein freiheitliches, rechtsstaatliches, soziales, dem Frieden und der Gerech-
tigkeit, dem Schutz der natürlichen Umwelt und der Kultur verpflichtetes demokratisches Land,
welches die Zusammenarbeit mit anderen Völkern anstrebt und hierbei insbesondere die freund-
schaftlichen Beziehung mit dem Nachbarland Polen pflegt und weiterentwickelt.
(2) Das Volk ist Träger der Staatsgewalt.
(3) Das Volk des Landes Brandenburg bekennt sich zu den im Grundgesetz für die Bundesre-
publik Deutschland, in der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten, in der Europäischen Sozialcharta und in den Internationalen Menschenrechts-
pakten niedergelegten Grundrechten.
(4) Die Gesetzgebung wird durch Volksentscheid und durch den Landtag ausgeübt. Die vollzie-
hende Gewalt liegt in den Händen der Landesregierung, der Verwaltungsbehörden und Selbst-
verwaltungsorgane. Die Rechtsprechung ist unabhängigen Richterinnen und Richtern anvertraut.
(5) Die Bestimmungen des Grundgesetzes gehen denen der Landesverfassung vor. Die Gesetz-

gebung ist an Bundesrecht und Landesverfassung, die vollziehende Gewalt und die Rechtspre-
chung sind an Gesetz und Recht gebunden.

Artikel 3 (Staatsvolk) 
(1) Bürgerinnen und Bürger im Sinne dieser Verfassung sind alle Deutschen im Sinne des Arti-
kels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes mit ständigem Wohnsitz im Land Brandenburg. Einwoh-
nerinnen und Einwohner im Sinne dieser Verfassung sind alle Personen mit ständigem Wohnsitz
im Land Brandenburg, unabhängig von der Staatsangehörigkeit.
(2) Deutsche im Sinne des Grundgesetzes haben in Brandenburg gleiche Rechte und Pflichten,
soweit nicht ein gesetzlicher Vorbehalt für die Bürgerinnen und Bürger Brandenburgs besteht.
(3) Angehörige anderer Staaten und Staatenlose mit Wohnsitz im Land Brandenburg sind den
Deutschen im Sinne des Grundgesetzes gleichgestellt, soweit nicht diese Verfassung oder Ge-
setze etwas anderes bestimmen.

Artikel 4 (Landesfarben und -wappen) 
Die Landesfarben sind rot und weiß. Das Landeswappen ist der rote märkische Adler auf weißem 
Feld. 

2. Hauptteil: Grundrechte und Staatsziele

1. Abschnitt: Geltung und Rechtsschutz

Artikel 5 (Geltung) 
(1) Die den Einzelnen und den gesellschaftlichen Gruppen in dieser Verfassung gewährleisteten

Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt, Rechtsprechung und, soweit diese Ver-
fassung das bestimmt, auch Dritte als unmittelbar geltendes Recht.
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(2) Soweit nach dieser Verfassung ein Grundrecht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes
eingeschränkt werden kann, ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren. In keinem Fall
darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden. In dem einschränkenden Gesetz
ist das Grundrecht unter Angabe des Artikels zu nennen.
(3) Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen
nach auf diese anwendbar sind.

Artikel 6 (Rechtsschutz) 
(1) Der Rechtsweg steht allen offen, die durch die öffentliche Gewalt in ihren Rechten verletzt
werden.
(2) Jede Person kann mit der Behauptung, durch die öffentliche Gewalt in einem in dieser Ver-
fassung gewährleisteten Grundrecht verletzt zu sein, Verfassungsbeschwerde beim Landesver-
fassungsgericht erheben. Das Nähere regelt ein Gesetz, das die vorherige Erschöpfung des
Rechtsweges und ein besonderes Annahmeverfahren vorsehen kann.
(3) Verletzt die öffentliche Gewalt eine Pflicht des öffentlichen Rechts, die ihr anderen gegen-

über obliegt, so haftet ihr Träger nach Maßgabe der Gesetze den anderen für den daraus entstan-
denen Schaden.

2. Abschnitt: Freiheit, Gleichheit und Würde

Artikel 7 (Schutz der Menschenwürde) 
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung
aller staatlichen Gewalt und Grundlage jeder solidarischen Gemeinschaft.
(2) Alle Menschen schulden einander die Anerkennung ihrer Würde.

Artikel 7a (Schutz des friedlichen Zusammenlebens) 
(1) Das Land schützt das friedliche Zusammenleben der Menschen und tritt Antisemitismus,
Antiziganismus sowie der Verbreitung rassistischen und fremdenfeindlichen Gedankenguts ent-
gegen.
(2) Das Land schützt das jüdische Leben und die jüdische Kultur.

Artikel 8 (Recht auf Leben) 
(1) Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Unversehrtheit und Achtung seiner Würde im Ster-
ben. In die Rechte auf Leben und Unversehrtheit darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen
werden.
(2) Für den Schutz des ungeborenen Lebens ist insbesondere durch umfassende Aufklärung,

kostenlose Beratung und soziale Hilfe zu sorgen.
(3) Kein Mensch darf grausamer, unmenschlicher, erniedrigender Behandlung oder Strafe und
ohne freiwillige und ausdrückliche Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versu-
chen unterworfen werden.

Artikel 9 (Freiheit der Person) 
(1) Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Sie kann nur aufgrund eines Gesetzes und nur unter
Beachtung der darin vorgeschriebenen Formen eingeschränkt werden.
(2) Über die Zulässigkeit und Fortdauer einer Freiheitsentziehung entscheidet allein eine Rich-

terin oder ein Richter. Vor jeder richterlichen Entscheidung über Anordnung oder Fortdauer eines
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Freiheitsentzugs ist Betroffenen Gelegenheit zu geben, einen Rechtsbeistand eigener Wahl bei-
zuziehen. Ferner ist unverzüglich eine Person des Vertrauens zu benachrichtigen; bei Jugendli-
chen haben die Erziehungsberechtigten ein Recht auf Verfahrensbeteiligung. 
(3) Bei jeder nicht auf richterlicher Anordnung beruhenden Freiheitsentziehung sind unverzüg-
lich, spätestens jedoch innerhalb von vierundzwanzig Stunden, eine richterliche Anhörung und
spätestens bis zum Ende des Tages nach dem Ergreifen eine richterliche Entscheidung herbeizu-
führen.
(4) Festgehaltene Personen dürfen weder körperlich noch seelisch misshandelt oder Schikanen

ausgesetzt werden.

Artikel 10 (Freie Entfaltung der Persönlichkeit) 
Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit sie nicht die Rechte 
anderer verletzt und nicht gegen die Verfassung und die ihr entsprechenden Gesetze verstößt. 

Artikel 11 (Datenschutz) 
(1) Jede Person hat das Recht, über die Preisgabe und Verwendung ihrer persönlichen Daten
selbst zu bestimmen, auf Auskunft über die Speicherung ihrer persönlichen Daten und auf Ein-
sicht in Akten und sonstige amtliche Unterlagen, soweit sie die eigene Person betreffen und
Rechte Dritter nicht entgegenstehen. Personenbezogene Daten dürfen nur mit freiwilliger und
ausdrücklicher Zustimmung der Berechtigten erhoben, gespeichert, verarbeitet, weitergegeben
oder sonst verwendet werden.
(2) Einschränkungen sind nur im überwiegenden Allgemeininteresse durch Gesetz oder auf-
grund eines Gesetzes im Rahmen der darin festgelegten Zwecke zulässig. Jede Erhebung perso-
nenbezogener Daten ist den Berechtigten zur Kenntnis zu geben, sobald der Zweck der Erhebung
dies zulässt.
(3) Der aufgrund bundesrechtlicher Vorschriften einzurichtende Verfassungsschutz des Landes

unterliegt einer besonderen parlamentarischen Kontrolle. Ihm stehen keine polizeilichen Befug-
nisse zu. Er darf die Polizei auch nicht im Wege der Amtshilfe um Maßnahmen ersuchen, zu
denen er selbst nicht befugt ist.

Artikel 12 (Gleichheit) 
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Jede Willkür und jede sachwidrige Ungleichbe-

handlung ist der öffentlichen Gewalt untersagt.
(2) Niemand darf wegen der Abstammung, Nationalität, Sprache, des Geschlechts, der sexuellen

Identität, sozialen Herkunft oder Stellung, einer Behinderung, der religiösen, weltanschaulichen
oder politischen Überzeugung oder aus rassistischen Gründen bevorzugt oder benachteiligt wer-
den.
(3) Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Das Land ist verpflichtet, für die Gleichstellung

von Frau und Mann in Beruf, öffentlichem Leben, Bildung und Ausbildung, Familie sowie im Bereich
der sozialen Sicherung durch wirksame Maßnahmen zu sorgen.
(4) Das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände sind verpflichtet, für die Gleichwertigkeit
der Lebensbedingungen von Menschen mit und ohne Behinderungen zu sorgen.

Artikel 13 (Gewissens-, Glaubensund Bekenntnisfreiheit) 
(1) Die Freiheit des Gewissens, des Glaubens und die Freiheit des religiösen und weltanschau-
lichen Bekenntnisses sind unverletzlich; ihre ungestörte Ausübung wird gewährleistet.
(2) Niemand ist verpflichtet, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen zu offenbaren. Die

Behörden haben nur so weit das Recht, nach der Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft
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zu fragen, wie davon Rechte und Pflichten abhängen. 
(3) Niemand darf zur Teilnahme an einer religiösen oder weltanschaulichen Handlung oder zur

Benutzung einer religiösen Eidesform gezwungen werden.
(4) Kann eine Bürgerin oder ein Bürger staatsbürgerliche Pflichten aus Gewissensgründen nicht
erfüllen, soll das Land im Rahmen des Möglichen andere, gleichbelastende Pflichten eröffnen.
Dies gilt nicht für Abgaben.

Artikel 14 (Sonn- und Feiertage) 
(1) Das Land schützt die Sonntage und staatlich anerkannten Feiertage als Tage der Arbeitsruhe.
(2) Die mit Sonnund Feiertagen verbundenen Traditionen sind zu achten.
(3) Das Nähere regelt ein Gesetz.

Artikel 15 (Unverletzlichkeit der Wohnung) 
(1) Die Wohnung ist unverletzlich.
(2) Durchsuchungen dürfen nur durch die Richterin oder den Richter oder aufgrund richterlicher

Entscheidung, bei Gefahr im Verzuge auch durch die in den Gesetzen vorgesehenen anderen
Organe angeordnet und nur in den dort vorgeschriebenen Formen durchgeführt werden.
(3) Eingriffe und Beschränkungen dürfen im Übrigen nur zur Abwehr einer gemeinen Gefahr
oder einer Lebensgefahr für einzelne Personen, aufgrund eines Gesetzes auch zur Verhütung
dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere zur Behebung von
Raumnot, zur Bekämpfung von Seuchengefahr oder zum Schutze gefährdeter Kinder und Ju-
gendlicher vorgenommen werden.

Artikel 16 (Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis) 
(1) Das Briefgeheimnis sowie das Postund Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.
(2) Eingriffe sind nur aufgrund eines Gesetzes zulässig, das eine parlamentarische Kontrolle
vorsehen kann und eine mindestens nachträgliche richterliche Kontrolle vorsehen muss.

Artikel 17 (Freizügigkeit) 
(1) Alle Menschen haben das Recht auf Freizügigkeit.
(2) Das Recht, sich an jedem beliebigen Ort aufzuhalten und niederzulassen, darf nur durch
Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden.

Artikel 18 (Asylrecht, Verbot der Auslieferung und Abschiebung) 
(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.
(2) Ausländerinnen und Ausländer dürfen nicht in ein Land ausgeliefert oder abgeschoben wer-
den, in dem für sie die Gefahr der Todesstrafe oder Folter besteht.

Artikel 19 (Meinungs- und Medienfreiheit) 
(1) Jede Person hat das Recht, Informationen und Meinungen in jeder Form frei zu verbreiten
und sich aus allgemein zugänglichen oder anderen, rechtmäßig erschließbaren Quellen zu unter-
richten. Die Geltung dieser Rechte in Dienstund Arbeitsverhältnissen darf nur aufgrund eines
Gesetzes eingeschränkt werden.
(2) Die Freiheit der Presse, des Rundfunks, des Films und anderer Massenmedien ist gewähr-
leistet. Das Gesetz hat durch Verfahrensregelungen sicherzustellen, dass die Vielfalt der in der
Gesellschaft vorhandenen Meinungen in Presse und Rundfunk zum Ausdruck kommt.
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(3) Gesetzliche Einschränkungen zum Schutze der Kinder und Jugendlichen sowie der Ehre und
anderer wichtiger Rechtsgüter sind zulässig. Kriegspropaganda und öffentliche, die Menschen-
würde verletzende Diskriminierungen sind verboten.
(4) Hörfunk und Fernsehen haben die Aufgabe, durch das Angebot einer Vielfalt von Program-
men zur öffentlichen Meinungsbildung beizutragen. Neben den öffentlich-rechtlichen Anstalten
sind private Sender aufgrund eines Gesetzes zuzulassen. Dabei ist ein Höchstmaß an Mein-
ungsvielfalt zu gewährleisten.
(5) Rechtmäßige journalistische Tätigkeit darf durch Zeugnispflicht, Beschlagnahme und
Durchsuchung nicht behindert werden.
(6) Eine Zensur findet nicht statt.

Artikel 20 (Vereinigungsfreiheit) 
(1) Alle Menschen haben das Recht, Parteien, Verbände, Vereine, Gesellschaften und andere
Vereinigungen zu gründen und ihnen beizutreten. Alle Vereinigungen haben das Recht, ihre in-
nere Ordnung frei und selbständig zu bestimmen.
(2) Vereinigungen, die nach ihrem Zweck oder ihrer Tätigkeit gegen die Verfassung, die Straf-
gesetze oder die Völkerverständigung verstoßen, sollen aufgrund eines Gesetzes Beschränkun-
gen unterworfen oder verboten werden.
(3) Parteien und Bürgerbewegungen, die sich öffentlichen Aufgaben widmen und auf die öffent-
liche Meinungsbildung einwirken, müssen in ihrer inneren Ordnung demokratischen Grundsät-
zen entsprechen. Die Freiheit ihrer Mitwirkung an der politischen Willensbildung ist zu gewähr-
leisten.

3. Abschnitt: Politische Gestaltungsrechte

Artikel 21 (Recht auf politische Mitgestaltung) 
(1) Das Recht auf politische Mitgestaltung ist gewährleistet.
(2) Alle Menschen nach Maßgabe der Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung das gleiche
Recht auf Zugang zu öffentlichen Ämtern, soweit nicht für die Wahrnehmung hoheitlicher Be-
fugnisse etwas anderes gesetzlich bestimmt ist. Eine Entlassung oder Disziplinierung wegen ei-
ner Betätigung in Bürgerinitiativen, Verbänden, Religionsgemeinschaften oder Parteien ist unzu-
lässig.
(3) Alle Menschen haben das Recht, sich in Bürgerinitiativen oder Verbänden zur Beeinflussung

öffentlicher Angelegenheiten zusammenzuschließen. Diese haben das Recht auf Information
durch alle staatlichen und kommunalen Stellen und auf Vorbringen ihrer Anliegen bei den zu-
ständigen Stellen und Vertretungskörperschaften. Das Nähere regelt ein Gesetz.
(4) Jede Person hat nach Maßgabe des Gesetzes das Recht auf Einsicht in Akten und sonstige

amtliche Unterlagen der Behörden und Verwaltungseinrichtungen des Landes und der Kommunen, soweit
nicht überwiegende öffentliche oder private Interessen entgegenstehen.
(5) Wer durch öffentliche oder private Vorhaben in eigenen rechtlich geschützten Interessen be-
troffen wird, hat das Recht auf Verfahrensbeteiligung. Dieses Recht steht auch Zusammenschlüs-
sen von Betroffenen zu. Das Nähere regelt ein Gesetz.

Artikel 22 (Wahlen und Volksabstimmungen) 
(1) Jede Bürgerin und jeder Bürger hat nach Vollendung des sechzehnten Lebensjahres das
Recht, zum Landtag und zu den kommunalen Vertretungskörperschaften zu wählen; nach Voll-
endung des achtzehnten Lebensjahres hat jeder Bürger das Recht, in diese gewählt zu werden.
Anderen Einwohnerinnen und Einwohnern Brandenburgs sind diese Rechte zu gewähren, sobald
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und soweit das Grundgesetz dies zulässt. 
(2) Jede Bürgerin und jeder Bürger hat mit Vollendung des sechzehnten Lebensjahres das Recht,
sich an Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden sowie an Einwohneranträgen,
Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden zu beteiligen. Andere Einwohner haben das Recht, sich
an Volksinitiativen und Einwohneranträgen zu beteiligen; das Recht, sich an Volksbegehren und
Volksentscheiden sowie an Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden zu beteiligen, ist ihnen zu
gewähren, sobald und soweit das Grundgesetz dies zulässt.
(3) Wahlen und Volksabstimmungen sind allgemein, unmittelbar, gleich, frei und geheim. Zur
Teilnahme an Wahlen sind Parteien, politische Vereinigungen, Listenvereinigungen und einzelne
Bürgerinnen und Bürger berechtigt. Die Abgeordneten werden nach einem Verfahren gewählt,
das die Persönlichkeitswahl mit den Grundsätzen der Verhältniswahl verbindet. Wahlprüfung
und Abstimmungsprüfung stehen den Volksvertretungen für das jeweilige Wahlgebiet zu. Für
die Abstimmungsprüfung des Volksentscheides nach Artikel 116 Absatz 1 gelten die mit dem
Land Berlin vereinbarten abweichenden Regelungen im Staatsvertrag zur Regelung der Volks-
abstimmungen in den Ländern Berlin und Brandenburg über den Neugliederungs-Vertrag. Die
Entscheidungen unterliegen der gerichtlichen Nachprüfung.
(4) Wer sich um einen Sitz in einer Volksvertretung bewirbt, hat Anspruch auf eine zur Vorbe-
reitung der Wahl erforderliche Freistellung. Niemand darf gehindert werden, das Abgeordneten-
mandat anzustreben, zu übernehmen und auszuüben. Eine Kündigung oder Entlassung ist nur
zulässig, wenn Tatsachen vorliegen, die die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber zur fristlosen
Kündigung berechtigen.
(5) Das Nähere regelt ein Gesetz. Das Gesetz kann insbesondere vorsehen, daß die in den Ab-
sätzen 1 bis 4 genannten Rechte nur innehat, wer bereits für eine bestimmte Dauer Bügerin oder
Bürger  oder Einwohnerin oder Einwohner im Wahloder Abstimmungsgebiet ist. Das Gesetz
kann auch vorsehen, daß Beamtinnen und Beamte, Angestellte des öffentlichen Dienstes sowie
Richterinnen und Richter nicht zugleich Mitglied im Landtag oder in kommunalen Vertretungs-
körperschaften sein können.

Artikel 23 (Versammlungsfreiheit) 
(1) Alle Menschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und unbe-

waffnet zu versammeln.
(2) Versammlungen und Demonstrationen unter freiem Himmel können anmeldepflichtig ge-
macht und bei unmittelbarer Gefahr für die öffentliche Sicherheit unter strikter Wahrung des
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit eingeschränkt, aufgelöst oder verboten werden.

Artikel 24 (Petitionsrecht) 
Jede Person hat das Recht, sich einzeln oder gemeinschaftlich mit Anregung, Kritik und Be-

schwerde an den Landtag, die kommunalen Selbstverwaltungskörperschaften und jede sonstige 
staatliche oder kommunale Stelle zu wenden. Es besteht Anspruch auf Bescheid in angemessener 
Frist. 

4. Abschnitt: Rechte desorbischen/wendischen Volkes und seiner Angehörigen

Artikel 25 (Rechte desorbischen/wendischen Volkes und seiner Angehörigen) 
(1) Das Recht des sorbischen/wendischen Volkes auf Schutz, Erhaltung und Pflege seiner nati-

onalen Identität und seines angestammten Siedlungsgebietes wird gewährleistet. Das Land, die
Gemeinden und Gemeindeverbände fördern die Verwirklichung dieses Rechtes, insbesondere die
kulturelle Eigenständigkeit und die wirksame politische Mitgestaltung des sorbischen/wendi-
schen Volkes.
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(2) Das Land wirkt auf die Sicherung einer Landesgrenzen übergreifenden kulturellen Autono-
mie des sorbischen/wendischen Volkes und seiner Angehörigen hin.
(3) Das Recht auf Bewahrung und Förderung der sorbischen/wendischen Sprache und Kultur
im öffentlichen Leben und ihre Vermittlung in Schulen und Kindertagesstätten wird gewährleis-
tet.
(4) Im angestammten Siedlungsgebiet des sorbischen/wendischen Volkes ist die sorbische/wen-

dische Sprache in die öffentliche Beschriftung einzubeziehen. Die sorbische/wendische Fahne
hat die Farben Blau, Rot, Weiß.
(5) Die Ausgestaltung der Rechte des sorbischen/wendischen Volkes und seiner Angehörigen
regelt ein Gesetz. Dies hat sicherzustellen, dass in Angelegenheiten, die Belange des sorbi-
schen/wendischen Volkes und seiner Angehörigen betreffen, insbesondere bei der Gesetzgebung,
deren Vertreterinnen und Vertreter mitwirken.

5. Abschnitt: Ehe, Familie, Lebensgemeinschaften und Kinder

Artikel 26 (Ehe, Familie und Lebensgemeinschaften) 
(1) Ehe und Familie sind durch das Gemeinwesen zu schützen und zu fördern. Besondere Für-
sorge wird Müttern, Alleinerziehenden und kinderreichen Familien sowie Familien mit behin-
derten Angehörigen zuteil.
(2) Die Schutzbedürftigkeit anderer auf Dauer angelegter Lebensgemeinschaften wird aner-
kannt.
(3) Wer in Ehe, Familie oder einer anderen Lebensgemeinschaft psychische oder physische Ge-

walt erleidet, hat Anspruch auf Hilfe und Schutz des Gemeinwesens.
(4) Die Hausarbeit, die Erziehung der Kinder, die häusliche Pflege Bedürftiger und die Berufs-
arbeit werden gleichgeachtet.

Artikel 27 (Schutz und Erziehung von Kindern und Jugendlichen) 
(1) Kinder haben als eigenständige Personen das Recht auf Achtung ihrer Würde.
(2) Eltern haben das Recht und die Pflicht zur Erziehung ihrer Kinder.
(3) Kinder genießen in besonderer Weise den Schutz von Staat und Gesellschaft. Wer Kinder
erzieht, hat Anspruch auf angemessene staatliche Hilfe und gesellschaftliche Rücksichtnahme.
(4) Kindern und Jugendlichen ist durch Gesetz eine Rechtsstellung einzuräumen, die ihrer wach-
senden Einsichtsfähigkeit durch die Anerkennung zunehmender Selbständigkeit gerecht wird.
(5) Kinder und Jugendliche sind vor körperlicher und seelischer Vernachlässigung und Miss-
handlung zu schützen. Wird das Wohl von Kindern oder Jugendlichen gefährdet, insbesondere
durch Versagen der Erziehungsberechtigten, hat das Gemeinwesen die erforderlichen Hilfen zu
gewährleisten und die gesetzlich geregelten Maßnahmen zu ergreifen.
(6) Das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände fördern, unabhängig von der Träger-

schaft, Kindertagesstätten und Jugendfreizeiteinrichtungen.
(7) Jedes Kind hat nach Maßgabe des Gesetzes einen Anspruch auf Erziehung, Bildung, Betreu-
ung und Versorgung in einer Kindertagesstätte.
(8) Kinderarbeit ist verboten.

Landesverfassung Brandenburg Pestalozza 



Landesverfassung Brandenburg 

12/30 

6. Abschnitt: Bildung, Wissenschaft, Kunst und Sport

Artikel 28 (Grundsätze der Erziehung und Bildung) 
Erziehung und Bildung haben die Aufgabe, die Entwicklung der Persönlichkeit, selbständiges 
Denken und Handeln, Achtung vor der Würde, dem Glauben und den Überzeugungen anderer, 
Anerkennung der Demokratie und Freiheit, den Willen zu sozialer Gerechtigkeit, die Friedfertig-
keit und Solidarität im Zusammenleben der Kulturen und Völker und die Verantwortung für Na-
tur und Umwelt zu fördern. 

Artikel 29 (Recht auf Bildung) 
(1) Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.
(2) Das Land ist verpflichtet, öffentliche Bildungseinrichtungen zu schaffen und berufliche Aus-
bildungssysteme zu fördern.
(3) Jeder Mensch hat das Recht auf gleichen Zugang zu den öffentlichen Bildungseinrichtungen,
unabhängig von seiner wirtschaftlichen und sozialen Lage und seiner politischen Überzeugung.
Begabte, sozial Benachteiligte und Menschen mit Behinderungen sind besonders zu fördern.

Artikel 30 (Schulwesen) 
(1) Es besteht allgemeine Schulpflicht.
(2) Das Schulwesen steht unter der Aufsicht des Landes. Bei der Gestaltung wirken Eltern, Lehr-
kräfte, Schülerinnen und Schüler sowie ihre Vertretungen und Verbände mit.
(3) Das Schulwesen muss Offenheit, Durchlässigkeit und Vielfalt der Bildungsgänge gewähr-

leisten.
(4) Für die Aufnahme in weiterführende Schulen sind neben dem Wunsch der Erziehungsbe-
rechtigten Fähigkeiten, Leistungen und Neigungen der Schülerin oder des Schülers maßgebend.
(5) Das Land und die Träger kommunaler Selbstverwaltung haben die Pflicht, Schulen einzu-
richten und zu fördern. Für diese Schulen besteht Schulgeldfreiheit. Lernund Lehrmittelfreiheit
sind durch Gesetz zu regeln.
(6) Das Recht zur Errichtung von Schulen in freier Trägerschaft wird nach Maßgabe von Artikel
7 Absatz 4 des Grundgesetzes gewährleistet. Die Träger haben Anspruch auf einen öffentlichen
Finanzierungszuschuss.

Artikel 31 (Wissenschaftsfreiheit) 
(1) Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.
(2) Forschungen unterliegen gesetzlichen Beschränkungen, wenn sie geeignet sind, die Men-
schenwürde zu verletzen oder die natürlichen Lebensgrundlagen zu zerstören.
(3) Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.

Artikel 32 (Hochschulen) 
(1) Hochschulen haben im Rahmen der Gesetze das Recht auf Selbstverwaltung, an der Leh-
rende, andere Beschäftigte und Studierende beteiligt sind.
(2) Das Recht der Errichtung von Hochschulen in freier Trägerschaft wird gewährleistet.
(3) Der Zugang zum Hochschulstudium steht allen offen, die die Hochschulreife besitzen. Der
Erwerb der Hochschulreife durch Berufstätige und der Zugang zum Hochschulstudium ohne
Hochschulreife sind zu erleichtern.
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(4) Zur Ausbildung ihrer Geistlichen haben die Kirchen das Recht, eigene Anstalten mit Hoch-
schulcharakter zu errichten und zu unterhalten. Entsprechendes gilt für Religionsgemeinschaften.
Die Besetzung der Lehrstühle an den staatlichen theologischen Fakultäten erfolgt im Benehmen
mit den Kirchen.
(5) Das Nähere regelt ein Gesetz.

Artikel 33 (Weiterbildung) 
(1) Die Weiterbildung von Erwachsenen ist durch das Land, die Gemeinden und Gemeindever-
bände zu fördern. Das Recht auf Errichtung von Weiterbildungseinrichtungen in freier Träger-
schaft ist gewährleistet.
(2) Jede Person hat das Recht auf Freistellung zur beruflichen, kulturellen oder politischen Wei-

terbildung. Das Nähere regelt ein Gesetz.

Artikel 34 (Kunst und Kultur) 
(1) Die Kunst ist frei. Sie bedarf der öffentlichen Förderung, insbesondere durch Unterstützung
der Künstlerinnen und Künstler.
(2) Das kulturelle Leben in seiner Vielfalt und die Vermittlung des kulturellen Erbes werden
öffentlich gefördert. Kunstwerke und Denkmale der Kultur stehen unter dem Schutz des Landes,
der Gemeinden und Gemeindeverbände.
(3) Das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände unterstützen die Teilnahme am kulturel-
len Leben und ermöglichen den Zugang zu den Kulturgütern.
(4) Das Land schützt und fördert die Pflege der niederdeutschen Sprache.

Artikel 35 (Sport) 
Sport ist ein förderungswürdiger Teil des Lebens. Die Sportförderung des Landes, der Gemein-
den und Gemeindeverbände ist auf ein ausgewogenes und bedarfsgerechtes Verhältnis von Brei-
tensport und Spitzensport gerichtet. Sie soll die besonderen Bedürfnisse von Schülerinnen und 
Schülern, Studentinnen und Studenten, Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Behinde-
rungen berücksichtigen. 

7. Abschnitt: Kirchen und Religionsgemeinschaften

Artikel 36 (Rechtsstellung) 
(1) Es besteht keine Staatskirche.
(2) Kirchen und Religionsgemeinschaften ordnen und verwalten ihre Angelegenheiten selbstän-
dig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Sie verleihen ihre Ämter ohne Mit-
wirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde.
(3) Das Land anerkennt den Öffentlichkeitsauftrag der Kirchen und Religionsgemeinschaften.

Sie sind Körperschaften des öffentlichen Rechts, soweit sie es bisher waren. Andere Religions-
gemeinschaften erlangen auf Antrag die gleichen Rechte, wenn ihre Satzung und die Zahl ihrer
Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten und sie den in Artikel 2 Absatz 1 genannten Grundsätzen
und den Grundrechten dieser Verfassung nicht widersprechen.
(4) Kirchen und Religionsgemeinschaften dürfen, soweit sie Körperschaften des öffentlichen
Rechts sind, von ihren Mitgliedern Steuern aufgrund der staatlichen Steuerlisten erheben.
(5) Vereinigungen zur gemeinschaftlichen Pflege einer Weltanschauung werden den Religions-
gemeinschaften gleichgestellt.
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Artikel 37 (Eigentum und Staatsleistungen) 
(1) Das Eigentum und andere Rechte der Kirchen, Religionsgemeinschaften und ihrer Einrich-
tungen an ihrem für Kultus-, Bildungsund Wohltätigkeitszwecke bestimmten Vermögen werden
gewährleistet.
(2) Die den Kirchen und Religionsgemeinschaften gemäß Gesetz, Vertrag oder sonstigen
Rechtstiteln zustehenden Leistungen des Landes und der Träger der kommunalen Selbstverwal-
tung können nur durch Vereinbarung abgelöst werden. Soweit solche Vereinbarungen das Land
betreffen, bedürfen sie der Bestätigung durch Landesgesetz.

Artikel 38 (Seelsorge) 
In Heimen, Krankenhäusern, Strafanstalten und ähnlichen öffentlichen Einrichtungen sowie bei 
der Polizei sind Gottesdienste, Seelsorge und andere religiöse Handlungen den Kirchen und Re-
ligionsgemeinschaften nach Maßgabe der bestehenden Bedürfnisse zu ermöglichen. Artikel 13 
Absatz 3 findet Anwendung. 

8. Abschnitt: Natur und Umwelt

Artikel 39 (Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen) 
(1) Der Schutz der Natur, der Umwelt und der gewachsenen Kulturlandschaft als Grundlage
gegenwärtigen und künftigen Lebens ist Pflicht des Landes und aller Menschen.
(2) Jede Person hat das Recht auf Schutz ihrer Unversehrtheit vor Verletzungen und unzumut-
baren Gefährdungen, die aus Veränderungen der natürlichen Lebensgrundlagen entstehen.
(3) Tier und Pflanze werden als Lebewesen geachtet. Art und artgerechter Lebensraum sind zu
erhalten und zu schützen.
(4) Die staatliche Umweltpolitik hat auf den sparsamen Gebrauch und die Wiederverwendung

von Rohstoffen sowie auf die sparsame Nutzung von Energie hinzuwirken.
(5) Land, Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts
haben die Pflicht, die Umwelt vor Schäden oder Belastungen zu bewahren und dafür Sorge zu
tragen, dass Umweltschäden beseitigt oder ausgeglichen werden. Öffentliche und private Vorha-
ben bedürfen nach Maßgabe der Gesetze des Nachweises ihrer Umweltverträglichkeit. Eigentum
kann eingeschränkt werden, wenn durch seinen Gebrauch rechtswidrig die Umwelt schwer ge-
schädigt oder gefährdet wird.
(6) Die Entsorgung von Abfällen, die nicht im Gebiet des Landes entstanden sind, ist unter Be-
rücksichtigung der Besonderheiten Berlins nur in Ausnahmefällen zulässig und auszuschließen,
sofern sie nach ihrer Beschaffenheit in besonderem Maße gesundheitsoder umweltgefährdend
sind. Das Nähere regelt ein Gesetz.
(7) Das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände sind verpflichtet, Informationen über ge-
genwärtige und zu erwartende Belastungen der natürlichen Umwelt zu erheben und zu dokumen-
tieren; Eigentümerinnen und Eigentümer und Betreiberinnen und Betreiber von Anlagen haben
eine entsprechende Offenbarungspflicht. Jede Person hat das Recht auf diese Informationen, so-
weit nicht überwiegende öffentliche oder private Interessen entgegenstehen. Das Nähere regelt
ein Gesetz.
(8) Die Verbandsklage ist zulässig. Anerkannte Umweltverbände haben das Recht auf Beteili-
gung an Verwaltungsverfahren, die die natürlichen Lebensgrundlagen betreffen. Das Nähere re-
gelt ein Gesetz.
(9) Das Land wirkt darauf hin, dass auf dem Landesgebiet keine atomaren, biologischen oder
chemischen Waffen entwickelt, hergestellt oder gelagert werden.
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Artikel 40 (Grund und Boden) 
(1) Die Nutzung des Bodens und der Gewässer ist in besonderem Maße den Interessen der All-
gemeinheit und künftiger Generationen verpflichtet. Ihre Verkehrsfähigkeit kann durch Gesetz
beschränkt werden. Grund und Boden, der dem Lande gehört, darf nur nach Maßgabe eines Ge-
setzes veräußert werden. Seine Nutzung ist vorzugsweise über Pacht und Erbbaurecht zu regeln.
(2) Der Abbau von Bodenschätzen bedarf der staatlichen Genehmigung. Dabei ist dem öffentli-
chen Interesse an der schonenden Nutzung des Bodens besonderes Gewicht beizumessen.
(3) Land, Gemeinden und Gemeindeverbände sind verpflichtet, der Allgemeinheit den Zugang
zur Natur, insbesondere zu Bergen, Wäldern, Seen und Flüssen, unter Beachtung der Grundsätze
für den Schutz der natürlichen Umwelt freizuhalten und gegebenenfalls zu eröffnen.
(4) Die Einrichtung und Erhaltung von Nationalparks, Naturund Landschaftsschutzgebieten sind
zu fördern. Naturdenkmale stehen unter öffentlichem Schutz. Das Nähere regelt ein Gesetz.
(5) Das Land wirkt darauf hin, dass militärisch genutzte Liegenschaften verstärkt einer zivilen
Nutzung zugeführt werden.

9. Abschnitt: Eigentum, Wirtschaft, Arbeit und soziale Sicherung

Artikel 41 (Eigentum und Erbrecht) 
(1) Eigentum und Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Ge-
setze bestimmt.
(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch hat zugleich dem Wohle der Allgemeinheit zu dienen.
(3) Das Land fördert eine breite Streuung des Eigentums, insbesondere die Vermögensbildung
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern durch Beteiligung am Produktiveigentum.
(4) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz
oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Ent-
schädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten
zu bestimmen.
(5) Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können durch ein Gesetz, das Art
und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Eigentumsformen zum
Wohle der Allgemeinheit überführt werden. Für die Entschädigung gilt Absatz 4 Satz 3
entsprechend.

Artikel 42 (Wirtschaft) 
(1) Jede Person hat das Recht auf freie Entfaltung wirtschaftlicher Eigeninitiative, soweit sie
nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die Verfassung und die ihr entsprechenden
Gesetze verstößt. Das Land strebt Wettbewerb und Chancengerechtigkeit an.
(2) Das Wirtschaftsleben gestaltet sich nach den Grundsätzen einer sozial gerechten und dem
Schutz der natürlichen Umwelt verpflichteten marktwirtschaftlichen Ordnung. Der Missbrauch
wirtschaftlicher Macht ist unzulässig und zu verhindern.

Artikel 43 (Land- und Forstwirtschaft) 
(1) Die Nutzung des Bodens durch die Landund Forstwirtschaft muss auf Standortgerechtigkeit,

Stabilität der Ertragsfähigkeit und ökologische Verträglichkeit ausgerichtet werden.
(2) Das Land fördert insbesondere den Beitrag der Landund Forstwirtschaft zur Pflege der

Kulturlandschaft, zur Erhaltung des ländlichen Raumes und zum Schutz der natürlichen Um-
welt.
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Artikel 44 (Strukturförderung) 
Das Land gewährleistet eine Strukturförderung der Regionen mit dem Ziel, in allen Landesteilen 
gleichwertige Lebensund Arbeitsbedingungen zu schaffen und zu erhalten. 

Artikel 45 (Soziale Sicherung) 
(1) Das Land ist verpflichtet, im Rahmen seiner Kräfte für die Verwirklichung des Rechts auf
soziale Sicherung bei Krankheit, Unfall, Invalidität, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und im
Alter zu sorgen. Soziale Sicherung soll eine menschenwürdige und eigenverantwortliche Lebens-
gestaltung ermöglichen.
(2) In Notlagen, die ein menschenwürdiges Leben nicht ermöglichen und die durch eigene
Kräfte und Mittel nicht behoben werden können, besteht ein Anspruch auf Sozialhilfe.
(3) Errichtung und Unterhaltung von Einrichtungen für die Beratung, Betreuung und Pflege im
Alter, bei Krankheit, Behinderung, Invalidität und Pflegebedürftigkeit sowie für andere soziale
und karitative Zwecke sind staatlich zu fördern, unabhängig von ihrer Trägerschaft. In Heimen
stehen den Bewohnerinnen und Bewohnern Mitentscheidungsrechte zu.

Artikel 46 (Nothilfe) 
Jeder Mensch ist bei Unglücksfällen, Katastrophen und besonderen Notständen nach Maßgabe 
der Gesetze zur Nothilfe verpflichtet. 

Artikel 47 (Wohnung) 
(1) Das Land ist verpflichtet, im Rahmen seiner Kräfte für die Verwirklichung des Rechts auf
eine angemessene Wohnung zu sorgen, insbesondere durch Förderung von Wohneigentum,
durch Maßnahmen des sozialen Wohnungsbaus, durch Mieterschutz und Mietzuschüsse.
(2) Die Räumung einer Wohnung darf nur vollzogen werden, wenn Ersatzwohnraum zur Verfü-
gung steht. Bei einer Abwägung der Interessen ist die Bedeutung der Wohnung für die Führung
eines menschenwürdigen Lebens besonders zu berücksichtigen.

Artikel 48 (Arbeit) 
(1) Das Land ist verpflichtet, im Rahmen seiner Kräfte durch eine Politik der Vollbeschäftigung

und Arbeitsförderung für die Verwirklichung des Rechts auf Arbeit zu sorgen, welches das Recht
jeder einzelnen Person umfaßt, ihren Lebensunterhalt durch freigewählte Arbeit zu verdienen.
(2) Unentgeltliche Berufsberatung und Arbeitsvermittlung werden gewährleistet. Soweit eine
angemessene Arbeitsgelegenheit nicht nachgewiesen werden kann, besteht Anspruch auf Um-
schulung, berufliche Weiterbildung und Unterhalt.
(3) Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben ein Recht auf sichere, gesunde und men-
schenwürdige Arbeitsbedingungen. Männer und Frauen haben Anspruch auf gleiche Vergütung
bei gleichwertiger Arbeit.
(4) Auszubildenden, Schwangeren, Alleinerziehenden, Kranken, Menschen mit Behinderungen

und älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gebührt besonderer Kündigungsschutz.

Artikel 49 (Berufsfreiheit) 
(1) Jede Person hat das Recht, ihren Beruf frei zu wählen und auszuüben. In diese Freiheit darf
nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden.
(2) Öffentliche, für alle gleiche Arbeitsund Dienstpflichten sind nur für besondere, durch Gesetz
festgelegte Zwecke zulässig.
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Artikel 50 (Mitbestimmung) 
Die Beschäftigten und ihre Gewerkschaften haben nach Maßgabe der Gesetze das Recht zur 
Mitbestimmung in Angelegenheiten der Betriebe, Unternehmen und Dienststellen. 

Artikel 51 (Koalitionsfreiheit und Streikrecht) 
(1) Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeitsund Wirtschaftsbedingungen Vereini-
gungen (Koalitionen) zu bilden, ist für alle Personen und für alle Berufe gewährleistet. Abreden,
die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maß-
nahmen sind rechtswidrig.
(2) Das Recht der Koalitionen umfasst insbesondere den Abschluss von Tarifverträgen, die für

allgemein verbindlich erklärt werden können. Gewerkschaften haben nach Maßgabe der Gesetze
das Recht auf Zutritt zu allen Betrieben, Unternehmen und Dienststellen. Das Streikrecht wird
gewährleistet.

10. Abschnitt: Gerichtsverfahren und Strafvollzug

Artikel 52 (Grundrechte vor Gericht) 
(1) Ausnahmegerichte sind unzulässig. Keine Person darf ihrer gesetzlichen Richterin oder ih-
rem gesetzlichen Richter entzogen werden.
(2) Gerichte für besondere Sachgebiete können nur durch Gesetz errichtet werden.
(3) Alle Menschen sind vor Gericht gleich und haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
(4) Jede Person hat Anspruch auf ein faires und zügiges Verfahren vor einem unabhängigen und

unparteiischen Gericht. Die Öffentlichkeit darf nur nach Maßgabe des Gesetzes ausgeschlossen
werden.
(5) Kein Mensch darf gezwungen werden, gegen sich selbst oder durch Gesetz bestimmte nahe-
stehende Personen auszusagen.

Artikel 53 (Grundrechte im Strafverfahren) 
(1) Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die
Tat begangen wurde.
(2) Jede wegen einer Straftat beschuldigte oder angeklagte Person ist so lange als unschuldig

anzusehen, bis sie rechtskräftig verurteilt ist.
(3) Niemand darf wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft

werden.
(4) Eine beschuldigte Person kann sich in jeder Lage des Verfahrens des Beistandes einer Ver-

teidigerin oder eines Verteidigers bedienen.

Artikel 54 (Strafvollzug) 
(1) Im Strafvollzug ist die Würde des Menschen zu achten; er muss darauf ausgerichtet sein, die
Strafgefangenen zu befähigen, künftig in Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen.
(2) Entlassene Strafgefangene haben nach Maßgabe der Gesetze einen Anspruch auf Hilfe zur

Wiedereingliederung.
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3. Hauptteil: Die Staatsorganisation

1. Abschnitt: Der Landtag

Artikel 55 (Der Landtag) 
(1) Der Landtag ist die gewählte Vertretung des Volkes und Stätte der politischen Willensbil-
dung. Er beschließt Gesetze und den Landeshaushalt, kontrolliert die vollziehende Gewalt, be-
handelt öffentliche Angelegenheiten, wirkt in bundesund europapolitischen Fragen an der Wil-
lensbildung des Landes mit und erfüllt andere, ihm nach dieser Verfassung zustehende Aufgaben.
(2) Die Opposition ist ein wesentlicher Bestandteil der parlamentarischen Demokratie. Sie hat

das Recht auf Chancengleichheit.

Artikel 56 (Freies Mandat der Abgeordneten) 
(1) Die Abgeordneten sind Vertreterinnen und Vertreter des ganzen Volkes und an Aufträge und
Weisungen nicht gebunden. Eine Abgeordnete oder ein Abgeordnete darf nicht gezwungen wer-
den, gegen das eigene Gewissen oder die eigene Überzeugung zu handeln.
(2) Die Abgeordneten haben insbesondere das Recht, im Landtag und seinen Ausschüssen das
Wort zu ergreifen, Fragen und Anträge zu stellen sowie bei Wahlen und Beschlüssen ihre Stimme
abzugeben. Fragen an die Landesregierung sind unverzüglich nach bestem Wissen und vollstän-
dig zu beantworten. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung.
(3) Den Abgeordneten ist Zugang zu den Behörden und Dienststellen des Landes zu gewähren.

Diese haben ihnen auf Verlangen Auskünfte auch aus Dateien zu erteilen sowie Akten und sons-
tige amtliche Unterlagen vorzulegen. Das Verlangen ist an die Landesregierung oder, sofern es
ihn betrifft, an den Landesrechnungshof zu richten. Die Auskunft sowie die Vorlage der Akten
und sonstigen amtlichen Unterlagen haben unverzüglich und vollständig zu erfolgen.
(4) Die Erteilung von Auskünften oder die Vorlage von Akten und sonstigen amtlichen Unter-
lagen darf nur abgelehnt werden, wenn überwiegende öffentliche oder private Interessen an der
Geheimhaltung dies zwingend erfordern. Die Entscheidung ist dem Mitglied des Landtages mit-
zuteilen und zu begründen.

Artikel 57 (Indemnität) 
Abgeordnete dürfen zu keiner Zeit wegen einer Abstimmung oder ußerung im Landtag, in einem 
seiner Ausschüsse oder in einer Fraktion gerichtlich oder dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb 
des Landtages zur Verantwortung gezogen werden. Dies gilt nicht für verleumderische Beleidi-
gungen. 

Artikel 58 (Immunität) 
Jede Strafverfolgungsmaßnahme gegen ein Mitglied des Landtages, jede Haft und jede sonstige 
Beschränkung seiner persönlichen Freiheit sind auf Verlangen des Landtages auszusetzen, wenn 
durch sie die parlamentarische Arbeit des Landtages beeinträchtigt wird. 

Artikel 59 (Zeugnisverweigerungsrecht) 
Die Abgeordneten sind berechtigt, über Personen, die sich ihnen in ihrer Eigenschaft als Abge-

ordnete anvertraut haben, und über Tatsachen, die sie in dieser Eigenschaft vertraulich erfahren 
haben, das Zeugnis zu verweigern. Soweit dieses Zeugnisverweigerungsrecht reicht, sind Durch-
suchung und Beschlagnahme unzulässig. Das Recht der Zeugnisverweigerung erlischt nicht 
durch die Beendigung des Mandats. 
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Artikel 60 (Entschädigung) 
Mitglieder des Landtages erhalten eine ihrer Verantwortung entsprechende und ihre Unabhän-
gigkeit sichernde Entschädigung. Das Nähere regelt ein Gesetz. 

Artikel 61 (Abgeordnetenanklage) 
(1) Ein Mitglied des Landtages, das in gewinnsüchtiger Weise seinen Einfluss oder sein Wissen

als Mitglied des Landtages in einer das Ansehen des Landtages gröblich gefährdenden Weise
missbraucht, kann vor dem Verfassungsgericht unter Anklage gestellt werden.
(2) Der Antrag auf Erhebung der Anklage muss von mindestens einem Drittel der Mitglieder
des Landtages unterzeichnet sein und bedarf der Zustimmung einer Mehrheit von zwei Dritteln
der Mitglieder des Landtages.
(3) Das Verfassungsgericht kann auf Verlust des Mandats erkennen.

Artikel 62 (Wahlperiode, Neuwahl) 
(1) Der Landtag wird vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen auf fünf Jahre gewählt.
Die Neuwahl findet frühestens siebenundfünfzig und spätestens sechzig Monate nach Beginn der
Wahlperiode statt. Die Präsidentin oder der Landtagspräsident bestimmt im Einvernehmen mit
dem Präsidium des Landtages den Wahltag.
(2) Der Landtag kann sich durch Beschluss einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder
auflösen.
(3) Im Falle einer Auflösung des Landtages erfolgt die Neuwahl innerhalb von siebzig Tagen.
(4) Der Landtag tritt spätestens am dreißigsten Tag nach seiner Wahl zusammen. Damit endet

die Wahlperiode des vorhergehenden Landtages.

Artikel 63 (Wahlprüfung) 
(1) Die Wahlprüfung ist Aufgabe des Landtages. Dieser entscheidet auch, ob ein Mitglied des

Landtages sein Mandat im Landtag verloren hat.
(2) Gegen die Entscheidung des Landtages ist die Beschwerde an das Verfassungsgericht zuläs-
sig.
(3) Das Nähere regelt ein Gesetz.

Artikel 64 (Sitzungen) 
(1) Die Präsidentin oder der Präsident des Landtages kann den Landtag jederzeit einberufen und

muss ihn unverzüglich einberufen, wenn mindestens ein Fünftel der Mitglieder des Landtages
oder die Landesregierung dies verlangen.
(2) Der Landtag verhandelt öffentlich. Die Öffentlichkeit kann mit den Stimmen von zwei Drit-

teln der anwesenden Mitglieder des Landtages ausgeschlossen werden. Über den Antrag ist in
nichtöffentlicher Sitzung zu entscheiden. Bei Ausschluss der Öffentlichkeit ist eine öffentliche
Begründung zu geben.
(3) Wahrheitsgetreue Berichte über öffentliche Sitzungen des Landtages und seiner Ausschüs-

se bleiben von jeder Verantwortlichkeit frei.

Artikel 65 (Beschlussfassung) 
Der Landtag fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, es sei denn, 
diese Verfassung bestimmt etwas anderes. Für die vom Landtag vorzunehmenden Wahlen kön-
nen durch ein Gesetz oder die Geschäftsordnung des Landtages Ausnahmen zugelassen werden. 
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Artikel 66 (Anwesenheitspflicht und Zutrittsrecht) 
(1) Ein Fünftel der anwesenden Mitglieder des Landtages oder ein Drittel der Mitglieder eines
Ausschusses kann die Anwesenheit eines jeden Mitgliedes der Landesregierung verlangen.
(2) Die Mitglieder der Landesregierung und ihre Beauftragten haben zu den Sitzungen des
Landtages und seiner Ausschüsse Zutritt. Mitglieder der Landesregierung haben Rederecht. Das
Nähere regelt die Geschäftsordnung.
(3) Absatz 2 gilt nicht für Untersuchungsausschüsse.

Artikel 67 (Fraktionen) 
(1) Fraktionen bestehen aus Mitgliedern des Landtages. Sie wirken mit eigenen Rechten und
Pflichten als selbständige und unabhängige Gliederungen an der Arbeit des Landtages mit und
unterstützen die parlamentarische Willensbildung, sie sind Adressat der politischen Willensäu-
ßerung der Bürgerinnen und Bürger und unterstützen den parlamentarisch-politischen Willens-
bildungsprozess. Insofern haben sie Anspruch auf angemessene Ausstattung. Die Bildung einer
Fraktion nach der Konstituierung des Landtages bedarf dessen Zustimmung. Das Nähere regelt
ein Gesetz.
(2) Ein Fraktionszwang ist unzulässig.

Artikel 68 (Geschäftsordnung) 
Der Landtag gibt sich eine Geschäftsordnung. 

Artikel 69 (Präsidium) 
(1) Der Landtag wählt in seiner ersten Sitzung aus seiner Mitte eine Präsidentin oder einen Prä-
sidenten und mindestens eine Vizepräsidentin oder einen Vizepräsidenten. Sodann wählt er aus
seiner Mitte die weriteren Mitglieder des Präsidiums. Eine Vizepräsidentin oder ein Vizepräsi-
dent soll einer Oppositionsfraktion angehören. Jede Fraktion ist berechtigt, im Präsidium vertre-
ten zu sein.
(2) Jedes Mitglied des Präsidiums kann durh Beschluss des Landtages abgewählt werden. Die
Abwahl ist gültig, wenn zwei Drittel der Mitglieder des Landtages zugestimmt haben.
(3) Rechte und Pflichten des Präsidiums und seiner Mitglieder regelt die Geschäftsordnung des
Landtages.
(4) Die Präsidentin oder der Präsident vertritt den Landtag nach außen, ernennt und entlässt die
Beschäftigten des Landtages, übt das Hausrecht und die Polizeigewalt im Landtagsgebäude aus
und verfügt über die Einnahmen und Ausgaben des Landtages nach Maßgabe des Haushaltspla-
nes. Eine Durchsuchung oder Beschlagnahme in den Räumen des Landtages darf nur mit Einwil-
ligung der Präsidentin oder des Präsidenten des Landtages vorgenommen werden.

Artikel 70 (Ausschüsse) 
(1) Der Landtag bildet Ausschüsse aus seiner Mitte.
(2) Die Zusammensetzung der Ausschüsse sowie die Regelung der Vorsitze in den Ausschüsist
nach den Grundsätzen der Verhältniswahl vorzunehmen. Jede Fraktion hat das Recht, mit min-
destens einem Mitglied in jedem Ausschuss vertreten zu sein. Fraktionslose Abgeordnete haben
das Recht, in einem Ausschuss mit Stimmrecht mitzuarbeiten.
(3) Die Ausschüsse werden im Rahmen der ihnen vom Landtag erteilten Aufträge tätig. Inner-
halb ihres Aufgabenbereiches können sie sich auch aus eigener Initiative mit einer Sache befassen
und dem Landtag Empfehlungen unterbreiten.
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Artikel 71 (Petitionsausschuss) 
(1) Der Petitionsausschuss entscheidet über die an den Landtag gerichteten Eingaben, soweit

nicht der Landtag selbst entscheidet.
(2) Alle Behörden und Verwaltungseinrichtungen des Landes und der Kommunen haben dem
Ausschuss auf sein Verlangen jederzeit Zutritt zu gestatten, Auskünfte auch aus Dateien zu er-
teilen sowie Akten und sonstige amtliche Unterlagen vorzulegen. Die Gerichte haben in Angele-
genheiten der Rechtsprechung nur Auskunftshilfe zu leisten.
(3) Das Nähere regelt ein Gesetz.

Artikel 72 (Untersuchungsausschüsse) 
(1) Der Landtag hat das Recht und auf Antrag eines Fünftels seiner Mitglieder die Pflicht, einen
Untersuchungsausschuss einzusetzen. Der Untersuchungsauftrag ist in einem Beschluss festzu-
legen und darf gegen den Willen der antragstellenden Abgeordneten nicht verändert werden.
(2) Bei der Einsetzung jedes neuen Untersuchungsausschusses wechselt der Vorsitz unter den
Fraktionen in der Reihenfolge ihrer Stärke. Die Vorsitzenden haben im Ausschuss kein Stimm-
recht. Jede Fraktion hat das Recht, mit mindestens einem Mitglied im Untersuchungsausschuss
vertreten zu sein.
(3) Die Untersuchungsausschüsse haben das Recht, Beweise zu erheben. Sie sind dazu ver-
pflichtet, wenn dies von einem Fünftel der Ausschussmitglieder beantragt wird. Die Beweiser-
hebung erfolgt grundsätzlich in öffentlicher Sitzung. Die Beweiserhebung ist unzulässig, wenn
sie nicht im Rahmen des Untersuchungsauftrages liegt. Das Brief-, Postund Fernmeldegeheimnis
bleibt unangetastet. Gerichte und Verwaltungsbehörden sind zur Rechtsund Amtshilfe verpflich-
tet. Die Landesregierung, die Behörden und Verwaltungseinrichtungen des Landes und die Kör-
perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes un-
terstehen, sind verpflichtet, die vom Untersuchungsausschuss angeforderten Akten vorzulegen
und Auskünfte zu geben, Zutritt zu Behörden, Dienststellen und Einrichtungen zu gewähren so-
wie die erforderlichen Aussagengenehmigungen zu erteilen.
(4) Berichte der Untersuchungsausschüsse unterliegen nicht der gerichtlichen Nachprüfung. Die
Gerichte sind frei, den festgestellten Sachverhalt zu würdigen.
(5) Das Nähere regelt ein Gesetz.

Artikel 73 (Enquete-Kommissionen) 
Der Landtag hat das Recht auf Einsetzung von Enquete-Kommissionen. Jede Fraktion ist be-
rechtigt, mit mindestens einem Mitglied in jeder Enquete-Kommission vertreten zu sein. Das 
Nähere regelt ein Gesetz. 

Artikel 74 (Landesbeauftragte) 
(1) Zur Wahrung des Grundrechts auf Datenschutz nach Artikel 11 wählt der Landtag ohne
Aussprache eine Landesauftragte oder einen Landesbeauftragten für Datenschutz. Vor der Wahl
findet eine Anhörung in einem vom Landtag bestimmten Ausschuss statt. Die Ernennung und
Dienstaufsicht obliegen der Präsidentin oder dem Präsidenten des Landtages. Die oder der Lan-
desbeauftragte ist in der Ausübung seines Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen
und kann sich jederzeit an den Landtag wenden. Alle Behörden und Verwaltungseinrichtungen
des Landes und der Kommunen sind verpflichtet, auf Verlangen Akten und sonstige amtliche Un-
terlagen vorzulegen und herauszugeben, Auskunft auch aus Dateien zu erteilen sowie Zutritt zu allen
Diensträumen zu gewähren.
(2) Der Landtag kann weitere Beauftragte wählen. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend, soweit
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nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. 
(3) Das Nähere regelt ein Gesetz.

2. Abschnitt: Die Gesetzgebung

Artikel 75 (Gesetzesinitiative) 
Gesetzesvorlagen können aus der Mitte des Landtages, durch die Landesregierung oder im 

Wege des Volksbegehrens eingebracht werden. 

Artikel 76 (Volksinitiative) 
(1) Alle Einwohnerinnen und Einwohner haben das Recht, dem Landtag im Rahmen seiner Zu-

ständigkeit bestimmte Gegenstände der politischen Willensbildung zu unterbreiten. Diese Volks-
initiative kann auch Gesetzentwürfe und Anträge auf Auflösung des Landtages einbringen. Die
Initiative muß von mindestens zwanzigtausend Einwohnerinnen oder Einwohnern, bei Anträgen
auf Auflösung des Landtages von mindestens einhundertfünfzigtausend Stimmberechtigten un-
terzeichnet sein. Ihre Vertreterinnen und Vertreter haben das Recht auf Anhörung.
(2) Initiativen zum Landeshaushalt, zu Dienstund Versorgungsbezügen, Abgaben und Personal-
entscheidungen sind unzulässig.

Artikel 77 (Volksbegehren) 
(1) Stimmt der Landtag einem Gesetzentwurf, einem Antrag auf Auflösung des Landtages oder
einer anderen Vorlage nach Artikel 76 innerhalb von vier Monaten nicht zu, findet auf Verlangen
der Vertrerinnen und Vertreter der Initiative ein Volksbegehren statt.
(2) Hält die Landesregierung oder ein Drittel der Mitglieder des Landtages das Volksbegehren

für unzulässig, haben sie das Verfassungsgericht anzurufen.
(3) Ein Volksbegehren ist zustande gekommen, wenn mindestens achtzigtausend Stimmberech-
tigte innerhalb von sechs Monaten dem Volksbegehren zugestimmt haben. Ein Antrag auf Auf-
lösung des Landtages bedarf der Zustimmung von mindestens zweihunderttausend Stimmberech-
tigten.

Artikel 78 (Volksentscheid) 
(1) Entspricht der Landtag nicht binnen drei Monaten dem Volksbegehren, so findet innerhalb
von weiteren vier Monaten ein Volksentscheid statt. Die Frist zwischen der Bekanntmachung des
festgestellten Ergebnisses eines Volksbegehrens und dem Volksentscheid ist durch das Präsidium
des Landtages auf bis zu zehn Monate zu verlängern, wenn dadurch der Volksentscheid gemein-
sam mit einer landesweiten Wahl oder einem anderen Volksentscheid durchgeführt werden kann.
Der Landtag kann einen konkurrierenden Gesetzentwurf oder eine sonstige Vorlage nach Artikel
76 mit zur Abstimmung stellen. Die Präsidentin oder der Präsident des Landtges hat die mit
Gründen versehenen Gesetzentwürfe oder die anderen zur Abstimmung stehenden Vorlagen in
angemessener Form zu veröffentlichen.
(2) Ein Gesetzentwurf oder eine andere Vorlage nach Artikel 76 ist durch Volksentscheid ange-
nommen, wenn die Mehrheit derjenigen, die ihre Stimme abgegeben haben, jedoch mindestens
ein Viertel der Stimmberechtigten, zugestimmt hat. Bei Verfassungsänderungen sowie bei An-
trägen auf Auflösung des Landtages müssen zwei Drittel derjenigen, die ihre Stimme abgegeben
haben, mindestens jedoch die Hälfte der Stimmberechtigten, für die Verfassungsänderung oder die
Auflösung des Landtages gestimmt haben. Es zählen nur die gültigen Jaund Nein-Stimmen.
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Artikel 79 (Verfassungsänderungen) 
Die Verfassung kann nur durch ein Gesetz geändert werden, das den Wortlaut der Verfassung 
ausdrücklich ändert oder ergänzt. Hierzu bedarf es der Zustimmung einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der Mitglieder des Landtages oder eines Volksentscheides nach Artikel 78 Absatz 3 . 

Artikel 80 (Rechtsverordnungen) 
Die Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung kann nur durch Gesetz erteilt werden. 
Das Gesetz muss Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung bestimmen. Die Rechts-
grundlage ist in der Verordnung anzugeben. Ist durch Gesetz vorgesehen, dass eine Ermächtigung 
weiter übertragen werden kann, so bedarf es zur Übertragung der Ermächtigung einer Rechtsver-
ordnung. 

Artikel 81 (Verkündung, Inkrafttreten) 
(1) Die Präsidentin oder der Präsident des Landtages hat die vom Landtag beschlossenen oder

durch Volksentscheid angenommenen Gesetze unverzüglich auszufertigen und im Gesetzund
Verordnungsblatt für das Land Brandenburg zu verkünden.
(2) Rechtsverordnungen werden von der Stelle, die sie erläßt, ausgefertigt und vorbehaltlich an-
derer gesetzlicher Bestimmungen im Gesetzund Verordnungsblatt für das Land Brandenburg ver-
kündet.
(3) Jedes Gesetz und jede Rechtsverordnung soll den Tag des Inkrafttretens bestimmen. Fehlt
eine solche Bestimmung, so treten sie mit dem vierzehnten Tag nach Ablauf des Tages in Kraft,
an dem das Gesetzblatt ausgegeben worden ist.
(4) Nach Maßgabe eines Gesetzes können die Ausfertigung von Gesetzen und Rechtsverord-
nungen und deren Verkündung in elektronischer Form vorgenommen werden.

3. Abschnitt: Die Landesregierung

Artikel 82 (Zusammensetzung) 
Mitglieder der Landesregierung sind die Ministerpräsidtin oder der Ministerpräsident und Mi-
nisterinnen und Minister. 

Artikel 83 (Wahl der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten) 
(1) Der Landtag wählt die Ministerpräsidentin oder den Ministerpräsidenten mit der Mehrheit
seiner Mitglieder ohne Aussprache in geheimer Abstimmung. Vorschlagsberechtigt ist jedes Mit-
glied des Landtages.
(2) Erhält im ersten Wahlgang keine der vorgeschlagenen Personen die Mehrheit, findet ein
zweiter Wahlgang statt. Kommt die Wahl auch in diesem Wahlgang nicht zustande, so ist ge-
wählt, wer in einem weiteren Wahlgang die meisten Stimmen erhält.
(3) Kommt die Wahl innerhalb von drei Monaten nach der Konstituierung des Landtages nicht
zustande, so gilt der Landtag als aufgelöst.

Artikel 84 (Ernennung und Entlassung der Ministerinnen und Minister) 
Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident ernennt und entläßt die Ministerinnen und Mi-
nister. 

Artikel 85 (Beendigung der Amtszeit) 
(1) Die Amtszeit der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten endet mit dem Zusam-
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mentritt eines neuen Landtages, die Amtszeit der anderen Mitglieder der Landesregierung  auch 
mit jeder anderen Art der Beendigung des Amtes des Ministerpräsidenten. Die Mitglieder der 
Landesregierung können jederzeit ihren Rücktritt erklären. 
(2) Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident und auf ihr oder sein Ersuchen die ande-
ren Mitglieder der Landesregierung sind verpflichtet, die Geschäfte bis zum Amtsantritt einer
Nachfolgerin oder eines Nachfolgers fortzuführen.

Artikel 86 (Konstruktives Misstrauensvotum) 
(1) Der Landtag kann der Ministerpräsientin oder dem Ministerpräsidenten das Misstrauen nur
dadurch aussprechen, dass er mit den Stimmen der Mehrheit seiner Mitglieder eine andere Person
in das Amt wählt.
(2) Zwischen der Aussprache über den Antrag im Landtag und der Wahl müssen mindestens
achtundvierzig Stunden liegen, höchstens jedoch sieben Tage.

Artikel 87 (Vertrauensfrage) 
Findet ein Antrag der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten an den Landtag, ihr oder 
ihm das Vertrauen auszusprechen, nicht die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Land-
tages, so kann sich der Landtag innerhalb von zwanzig Tagen auflösen, wenn er nicht in dieser 
Frist mit den Stimmen der Mehrheit seiner Mitglieder eine andere Person in das Amt gewählt 
hat. Macht der Landtag von diesen Befugnissen keinen Gebrauch, so hat die Ministerpräsidentin 
oder der Ministerpräsident das Recht, den Landtag innerhalb weiterer zwanzig Tage aufzulösen. 

Artikel 88 (Eid) 
Die Mitglieder der Landesregierung leisten vor Übernahme der Geschäfte vor dem Landtag fol-
genden Eid: 
"Ich schwöre, daß ich meine ganze Kraft dem Wohle der Menschen des Landes Brandenburg 
widmen, ihren Nutzen mehren, Schaden von ihnen wenden, das mir übertragene Amt nach bes-
tem Wissen und Können unparteiisch verwalten, Verfassung und Gesetz wahren und verteidigen, 
meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegenüber jeder und jedem üben 
werde." 
Der Eid kann auch mit einer religiösen Beteuerung geleistet werden. 

Artikel 89 (Willensbildung) 
Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident bestimmt die Richtlinien der Regierungspo-
litik und ist dafür dem Landtag verantwortlich. Innerhalb dieser Richtlinien leitet jedes Mitglied 
der Landesregierung den ihm anvertrauten Geschäftsbereich selbständig und unter eigener Ver-
antwortung gegenüber dem Landtag. 

Artikel 90 (Vorsitz, Beschlussfassung, Geschäftsführung) 
(1) Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident führt den Vorsitz in der Landesregierung.
Die Landesregierung fasst ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme des der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten.
(2) Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident leitet die Geschäfte nach einer von der
Landesregierung beschlossenen Geschäftsordnung.

Artikel 91 (Vertretungsbefugnis, Verträge) 
(1) Die Ministpräsidentin oder der Ministerpräsident vertritt das Land nach außen. Sie oder er
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kann diese Befugnis auf ein anderes Mitglied der Landesregierung oder auf nachgeordnete Stel-
len übertragen. 
(2) Staatsverträge, insbesondere Verträge, die sich auf Gegenstände der Gesetzgebung bezie-

hen oder Aufwendungen erfordern, für die Haushaltsmittel nicht vorgesehen sind, bedürfen der Zustim-
mung des Landtages.

Artikel 92 (Begnadigungsrecht) 
Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident übt im Einzelfall für das Land das Begnadi-
gungsrecht aus. Sie oder er kann diese Befugnis übertragen. 

Artikel 93 (Beamte) 
Die Landesregierung ernennt und entläßt die Beamtinnen und Beamten des Landes. Sie kann 

diese Befugnis übertragen. 

Artikel 94 (Unterrichtungspflicht der Landesregierung) 
Die Landesregierung ist verpflichtet, den Landtag und seine Ausschüsse über die Vorbereitung 
von Gesetzen und Verordnungen, über Grundsatzfragen der Raumordnung, der Standortplanung 
und Durchführung von Großvorhaben frühzeitig und vollständig zu unterrichten. Das gleiche gilt 
für die Mitwirkung im Bundesrat sowie die Zusammenarbeit mit dem Bund, den Ländern, ande-
ren Staaten und der Europäischen Union, soweit es um Gegenstände von grundsätzlicher Bedeu-
tung geht. Artikel 56 Absatz 4 gilt entsprechend. 

Artikel 95 (Unvereinbarkeit) 
Die Mitglieder der Landesregierung dürfen kein anderes besoldetes öffentliches Amt innehaben, 
kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben. Kein Mitglied der Landesregierung darf einem auf 
wirtschaftliche Betätigung gerichteten Unternehmen oder einem seiner Organe angehören. Über 
Ausnahmen entscheidet der Landtag. 

4. Abschnitt: Die Verwaltung

Artikel 96 (Verwaltungsorganisation) 
(1) Die Organisation der staatlichen Landesverwaltung und die Regelung der Zuständigkeiten
werden durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes festgelegt. Aufgaben, die von nachgeordneten
Verwaltungsbehörden zuverlässig und zweckmäßig erfüllt werden können, sind diesen zuzuwei-
sen.
(2) Die Einrichtung der staatlichen Behörden obliegt der Landesregierung. Sie kann diese Be-
fugnis übertragen.
(3) Die Aufgaben der Verwaltung werden durch Beamtinnen und Beamte und Verwaltungsan-
gehörige wahrgenommen, die parteienunabhängig arbeiten und der Verfassung und den Gesetzen
verpflichtet sind. Beamtinnen und Beamte leisten einen Diensteid. Angestellte legen ein Gelöbnis
ab.

Artikel 97 (Kommunale Selbstverwaltung) 
(1) Gemeinden und Gemeindeverbände haben das Recht der Selbstverwaltung. Dem Land steht
nur die Rechtsaufsicht gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden zu.
(2) Gemeinden und Gemeindeverbände erfüllen in ihrem Gebiet alle Aufgaben der örtlichen
Gemeinschaft, die nicht nach dieser Verfassung oder kraft Gesetzes anderen Stellen obliegen.
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(3) Das Land kann die Gemeinden und Gemeindeverbände durch Gesetz oder aufgrund eines
Gesetzes verpflichten, Aufgaben des Landes wahrzunehmen und sich dabei ein Weisungsrecht
nach gesetzlichen Vorschriften vorbehalten. Werden die Gemeinden und Gemeindeverbände
durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes zur Erfüllung neuer öffentlicher Aufgaben ver-
pflichtet, so sind dabei Bestimmungen über die Deckung der Kosten zu treffen. Führen diese Aufgaben
zu einer Mehrbelastung der Gemeinden oder Gemeindeverbände, so ist dafür ein entsprechender finanzi-
eller Ausgleich zu schaffen.
(4) Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind in Gestalt ihrer kommunalen Spitzenverbände
rechtzeitig zu hören, bevor durch Gesetz oder Rechtsverordnung allgemeine Fragen geregelt wer-
den, die sie unmittelbar berühren.
(5) Das Nähere regelt ein Gesetz.

Artikel 98 (Gebietsänderungen) 
(1) Das Gebiet von Gemeinden und Gemeindeverbänden kann aus Gründen des öffentlichen
Wohls geändert werden.
(2) Das Gebiet von Gemeinden kann durch Vereinbarung der Gemeinden mit Genehmigung der
Rechtsaufsichtsbehörde, durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes geändert werden. Die Auf-
lösung von Gemeinden gegen deren Willen bedarf eines Gesetzes. Vor einer Änderung des Ge-
meindegebietes muss die Bevölkerung der unmittelbar betroffenen Gebiete gehört werden.
(3) Das Gebiet von Gemeindeverbänden kann durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes geän-
dert werden. Die Auflösung von Landkreisen bedarf eines Gesetzes. Vor der Entscheidung ist die
gewählte Vertretung des Gemeindeverbandes zu hören.
(4) Das Nähere regelt ein Gesetz.

Artikel 99 (Gemeindesteuern) 
Die Gemeinden haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben das Recht, sich nach Maßgabe der Gesetze 

eigene Steuerquellen zu erschließen. Das Land sorgt durch einen Finanzausgleich dafür, dass die 
Gemeinden und Gemeindeverbände ihre Aufgaben erfüllen können. Im Rahmen des Finanzaus-
gleichs sind die Gemeinden und Gemeindeverbände an den Steuereinnahmen des Landes ange-
messen zu beteiligen. 

Artikel 100 (Kommunale Verfassungsbeschwerde) 
Gemeinden und Gemeindeverbände können Verfassungsbeschwerde mit der Behauptung erhe-
ben, dass ein Gesetz des Landes ihr Recht auf Selbstverwaltung nach dieser Verfassung verletzt. 

5. Abschnitt: Das Finanzwesen

Artikel 101 (Haushaltsplan) 
(1) Das Land hat bei seiner Haushaltswirtschaft im Rahmen der Erfordernisse des gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen gegenwärtiger und
künftiger Generationen Rechnung zu tragen.
(2) Alle Einnahmen und Ausgaben des Landes sind in den Haushaltsplan einzustellen. Bei Lan-
desbetrieben und bei Sondervermögen brauchen nur die Zuführungen oder Ablieferungen einge-
stellt zu werden. Ein Nachtragshaushaltsplan kann sich auf einzelne Einnahmen und Ausgaben
beschränken. Der Haushaltsplan und der Nachtragshaushaltsplan haben in Einnahmen und Aus-
gaben ausgeglichen zu sein.
(3) Der Haushaltsplan wird für ein Haushaltsjahr oder mehrere Haushaltsjahre, nach Jahren ge-
trennt, vor Beginn des ersten Haushaltsjahres durch das Haushaltsgesetz festgestellt. Für Teile
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des Haushaltsplanes kann vorgesehen werden, dass sie für unterschiedliche Zeiträume, nach 
Haushaltsjahren getrennt, gelten. 

Artikel 102 (Übergangsermächtigung) 
Ist bis zum Schluss eines Haushaltsjahres der Haushaltsplan für das folgende Jahr nicht festge-
stellt, so ist bis zu seinem Inkrafttreten die Landesregierung ermächtigt: 
1. alle Ausgaben zu leisten, die nötig sind,

a. die gesetzlich bestehenden Einrichtungen zu erhalten und gesetzlich beschlossene
Maßnahmen durchzuführen,

b. die rechtlich begründeten Verpflichtungen des Landes zu erfüllen,
c. die Bauten, Beschaffungen und sonstigen Leistungen fortzusetzen, für die durch

den Haushaltsplan des Vorjahres bereits Beträge bewilligt worden sind;
2. Kredite bis zur Höhe eines Viertels der Endsumme des abgelaufenen Haushaltsplanes für

je drei Monate aufzunehmen, soweit nicht Einnahmen aus Steuern und Abgaben und Ein-
nahmen aus sonstigen Quellen die Ausgaben unter Ziffer 1 decken.

Artikel 103 (Kreditaufnahme) 
(1) Der Haushalt des Landes ist grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen.
(2) Zur Berücksichtigung einer von der Normallage abweichenden negativen konjunkturellen
Entwicklung kann von dem in Absatz 1 genannten Grundsatz abgewichen werden. Im Fall von
Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates
entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, kann aufgrund eines Beschlus-
ses des Landtages von dem in Absatz 1 genannten Grundsatz abgewichen werden. Der Beschluss
nach Satz 2 ist mit einem Tilgungsplan zu verbinden.
(3) Die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen, die zu Aus-
gaben in künftigen Haushaltsjahren führen können, bedarf einer der Höhe nach bestimmten Er-
mächtigung durch Gesetz. Gleiches gilt für die in Ausnahme von Absatz 1 zulässige Aufnahme
von Krediten. Für die Kreditaufnahme gemäß Absatz 2 Satz 1 kann eine Abweichung von der
gesetzlich bestimmten Höhe im Ergebnis des Haushaltsvollzuges vorgesehen werden.
(4) Das Nähere regelt ein Gesetz.

Artikel 104 (Ausgabendeckung) 
Beschlüsse des Landtages, welche Ausgaben mit sich bringen, müssen bestimmen, wie diese 
Ausgaben gedeckt werden. 

Artikel 105 (Haushaltsüberschreitungen) 
Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zustimmung des für Finanzen 

zuständigen Mitglieddes der Landesregierung. Die Zustimmung darf nur im Falle eines unvor-
hergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses erteilen. Das Nähere regelt ein Gesetz. 

Artikel 106 (Rechnungslegung und Rechnungsprüfung) 
(1) Über die Verwendung aller Einnahmen und Ausgaben, das Vermögen und die Schulden des

Landes hat das für Finanzen zuständige Mitglied der Landesregierung im folgenden Haushalts-
jahr zur Entlastung der Landesregierung dem Landtag Rechnung zu legen.
(2) Der Landesrechnungshof prüft die Haushaltsrechnung sowie die Ordnungsmäßigkeit und
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsund Wirtschaftsführung. Die Ergebnisse der Prüfung werden
dem Landtag und der Landesregierung in einem jährlichen Bericht übergeben. Die Landesre-
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gierung nimmt dazu vor dem Landtag Stellung. Das Nähere regelt ein Gesetz. 

Artikel 107 (Landesrechnungshof) 
(1) Der Landesrechnungshof ist eine selbständige, nur dem Gesetz unterworfene oberste Lan-

desbehörde. Seine Mitglieder genießen richterliche Unabhängigkeit.
(2) Die Mitglieder des Landesrechnungshofes werden vom Landtag ohne Aussprache mit der

Mehrheit seiner Mitglieder gewählt. Vor ihrer Wahl findet eine Anhörung in einem vom Landtag
bestimmten Ausschuß statt. Das Nähere regelt ein Gesetz.

6. Abschnitt: Die Rechtspflege Arti-

kel 108 (Rechtsprechung) 
(1) Die Richterinnen und Richter sind unabhängig und nur Recht und Gesetz unterworfen.
(2) An der Rechtsprechung sind Frauen und Männer aus dem Volke als ehrenamtliche Richter
nach Maßgabe der Gesetze zu beteiligen.

Artikel 109 (Berufung der Richterinnen und Richter) 
(1) Über die Berufung in ein Richteramt entscheidet das zuständige Mitglied der Landesregie-
rung gemeinsam mit dem Richterwahlausschuss. Der Richterwahlausschuss besteht mindestens
zu zwei Dritteln aus Abgeordneten. In ihm müssen alle Fraktionen vertreten sein. Den Vorsitz
führt das zuständige Mitglied der Landesregierung ohne Stimmrecht. Das Nähere regelt ein Ge-
setz.
(2) Die Präsidentinnen und Präsidenten der oberen Landesgerichte werden vom Richterwahl-
ausschuss auf Vorschlag der Landesregierung gewählt.
(3) Die nach Absatz 1 und 2 berufenen oder gewählten Richterinnen und Richter sind von der
Landesregierung zu ernennen. Sie kann diese Befugnis auf das zuständige Mitglied der Landes-
regierung übertragen.
(4) Errichtet das Land mit anderen Ländern gemeinsame Gerichte, kann durch Staatsvertrag Ab-
weichendes bestimmt werden.

Artikel 110 (Ehrenamtliche Richterinnen und Richter) 
(1) Den ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern dürfen durch ihre Tätigkeit keine Nachteile
entstehen. Während ihrer Amtszeit ist eine Kündigung oder Entlassung nur zulässig, wenn Tat-
sachen vorliegen, die die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber oder Dienstherren zur fristlosen
Kündigung berechtigen.
(2) Ehrenamtliche Richterinnen und Richter können eine Vertretung an den Gerichten wählen,

die ihre Interessen wahrnimmt, und haben in ihrer Funktion einen Anspruch auf Weiterbildung.

Artikel 111 (Richteranklage) 
Wenn eine Richterin oder ein Richter im Amte oder außerhalb des Amtes gegen die Grundsätze 

des Grundgesetzes oder gegen die verfassungsmäßige Ordnung des Landes verstößt, so kann das 
Bundesverfassungsgericht mit Zwei-Drittel-Mehrheit auf Antrag der Mehrheit der Mitglieder des 
Landtages anordnen, dass die Richterin oder der Richter in ein anderes Amt oder in den Ruhe-
stand zu versetzen ist. Im Falle eines vorsätzlichen Verstoßes kann auf Entlassung erkannt wer-
den. 
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Artikel 112 (Verfassungsgericht) 
(1) Das Verfassungsgericht des Landes ist ein allen anderen Verfassungsorganen gegenüber

selbständiger und unabhängiger Gerichtshof des Landes.
(2) Das Verfassungsgericht besteht aus der Präsidentin oder dem Präsidenten, der Vizepräsi-

dentin oder dem Vizepräsidenten und sieben weiteren Verfassungsrichterinnen und Verfassungs-
richtern. Das Verfassungsgericht setzt sich zu je einem Drittel aus Berufsrichterinnen und Be-
rufsrichtern, Mitgliedern mit der Befähigung zum Amt der Richterin oder des Richters oder Di-
plomjuristinnen und Diplomjuristen sowie Mitgliedern zusammen, die diese Voraussetzungen
nicht erfüllen müssen.
(3) Durch Gesetz kann die Zahl der Richterinnen und Richter auf zwölf erhöht und das Gericht in

zwei Spruchkörper gegliedert werden.
(4) Die Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter werden für die Dauer von zehn Jahren

vom Landtag ohne Aussprache gewählt. Bei der Wahl ist anzustreben, dass die politischen Kräfte
des Landes angemessen mit Vorschlägen vertreten sind. Die Wiederwahl ist ausgeschlossen. Vor
der Wahl findet eine Anhörung in einem vom Landtag bestimmten Ausschuss statt. Gewählt sind
die Personen, die in geheimer Abstimmung die Stimmen einer Mehrheit von zwei Dritteln der
Mitglieder des Landtages erhalten haben.
(5) Gewählt werden kann, wer mindestens fünfunddreißig Jahre alt und zum Deutschen Bundes-

tag wählbar ist. Die Mitglieder des Verfassungsgerichtes dürfen keinem anderen Verfassungsor-
gan des Bundes oder eines Landes angehören.
(6) Das Nähere regelt ein Gesetz, das auch eine Höchstaltersgrenze vorsehen kann.“

Artikel 113 (Zuständigkeit des Verfassungsgerichtes) 
Das Verfassungsgericht entscheidet: 
1. über die Auslegung dieser Verfassung aus Anlass von Streitigkeiten über den Umfang der

Rechte und Pflichten eines obersten Landesorgans oder anderer Beteiligter, die durch diese
Verfassung oder in der Geschäftsordnung des Landtages oder der Regierung mit eigenen
Rechten ausgestattet sind;

2. bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die förmliche und sachliche Verein-
barkeit von Landesrecht mit dieser Verfassung auf Antrag der Landesregierung oder eines
Fünftels der Mitglieder des Landtages;

3. über die Vereinbarkeit eines Landesgesetzes mit dieser Verfassung, wenn ein Gericht das
Verfahren gemäß Artikel 100 Absatz 1 des Grundgesetzes ausgesetzt hat;

4. über Verfassungsbeschwerden ( Artikel 6 Absatz 2 );
5. in allen anderen ihm durch diese Verfassung oder durch Gesetz zugewiesenen Angelegen-

heiten.
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7. Abschnitt: Übergangsund Schlussbestimmungen

Artikel 114 (Errichtung des Verfassungsgerichtes) 
[aufgehoben 2022] 

Artikel 115 (Verfassungsgebende Versammlung) 
(1) Die Verfassung verliert ihre Gültigkeit, wenn eine verfassungsgebende Versammlung eine
neue Verfassung mit der Mehrheit von zwei Dritteln ihrer Mitglieder beschlossen und in einem
Volksentscheid die Mehrheit der Abstimmenden der neuen Verfassung zugestimmt hat.
(2) Die Bürgerinnen und Bürger haben das Recht, die Wahl einer verfassungsgebenden Ver-
sammlung zu verlangen, die eine neue Landesverfassung erarbeitet. Dazu müssen zehn Prozent
der Stimmberechtigten eine entsprechende Initiative unterzeichnet haben.
(3) Über die Durchführung der Wahl zu einer verfassungsgebenden Versammlung findet ein
Volksentscheid statt. Die Wahl wird durchgeführt, wenn zwei Drittel derjenigen, die ihre Stimme
abgegeben haben, jedoch mindestens die Hälfte der Stimmberechtigten, zugestimmt haben.

(4) Der Landtag kann mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder durch Gesetz die
Wahl einer verfassungsgebenden Versammlung beschließen.
(5) Das Nähere regelt ein Gesetz.

Artikel 116 (Neugliederung des Raumes Brandenburg-Berlin) 
(1) An der Gestaltung einer Vereinbarung zur Vereinigung der Länder Brandenburg und Berlin
ist der Landtag frühzeitig und umfassend zu beteiligen. Die Vereinbarung bedarf zu ihrer Ratifi-
zierung der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des Landtages sowie der Zustimmung
in einem Volksentscheid nach Maßgabe der Vereinbarung.
(2) Die Vereinbarung nach Absatz 1 kann vorsehen, dass von ihrem Inkrafttreten an bis zur

Bildung des gemeinsamen Landes Befugnisse des Landtages und der Landesregierung auf ge-
meinsame Gremien und Ausschüsse der Länder Brandenburg und Berlin übertragen werden.

Artikel 117 (Inkrafttreten der Verfassung) 
Diese Verfassung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. 
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Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen 
vom 15. September/12. Oktober 1947 (GBl. S. 251) 

i.d.F. der Bek. vom 12. August 2019 (GBl. S. 524)
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juni 2024 (GBl. S. 374) 

Erschüttert von der Vernichtung, die die autoritäre Regierung der Nationalsozialisten unter 
Missachtung der persönlichen Freiheit und der Würde des Menschen in der jahrhundertealten 
Freien Hansestadt Bremen verursacht hat, sind die Bürger dieses Landes willens, eine Ordnung 
des gesellschaftlichen Lebens zu schaffen, in der die soziale Gerechtigkeit, die Menschlichkeit 
und der Friede gepflegt werden, in der der wirtschaftlich Schwache vor Ausbeutung geschützt 
und allen ein menschenwürdiges Dasein gesichert wird. 

Erster Hauptteil 
Grundrechte und Grundpflichten 

Artikel 1 
Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung sind an die Gebote der Sittlichkeit und 
Mensch-lichkeit gebunden. 

Artikel 2 
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben das Recht auf gleiche wirtschaftli-
che und kulturelle Entwicklungsmöglichkeiten.
(2) Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Spra-
che, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner sozialen Stellung, sexuellen Identität,
seiner religiösen und politischen Anschauungen bevorzugt oder benachteiligt werden.
(3) Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Menschen mit Behinderun-
gen stehen unter dem besonderen Schutz des Staates. Der Staat fördert ihre gleichwertige Teil-
nahme am Leben in der Gemeinschaft und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile
hin.
(4) Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Das Land, die Stadtgemeinden und die anderen
Träger der öffentlichen Verwaltung sind verpflichtet, für die gleichberechtigte Teilhabe der
Geschlechter in Staat und Gesellschaft durch wirksame Maßnahmen zu sorgen. Es ist darauf
hinzuwirken, dass Frauen und Männer in Gremien des öffentlichen Rechts zu gleichen Teilen
vertreten sind.

Artikel 3 
(1) Alle Menschen sind frei. Ihre Handlungen dürfen nicht die Rechte anderer verletzen
oder gegen das Gemeinwohl verstoßen.
(2) Die Freiheit kann nur durch Gesetz eingeschränkt werden, wenn die öffentliche Sicher-
heit, Sittlichkeit, Gesundheit oder Wohlfahrt es erfordert.
(3) Niemand darf zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung gezwungen werden, wenn
nicht ein Gesetz oder eine auf Gesetz beruhende Bestimmung dies verlangt oder zulässt.
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Artikel 4 
Glaube, Gewissen und Überzeugung sind frei. Die ungehinderte Ausübung der Religion wird 
gewähr-leistet. 
 

Artikel 5 
(1) Die Würde der menschlichen Persönlichkeit wird anerkannt und vom Staate geachtet und 
ge-schützt. 
(2) Die Unverletzlichkeit der Person wird gewährleistet. 
(3) Niemand darf verfolgt, festgenommen oder in Haft gehalten werden außer in den Fällen, 
die das Gesetz bestimmt, und nur in den von ihm vorgeschriebenen Formen. 
(4) Jeder Festgenommene ist unverzüglich, spätestens am nächsten Tage, seinem Richter zu-
zuführen, der ihn zu vernehmen und über seine Freilassung oder Verhaftung zu entscheiden 
hat. Solange der Beschuldigte sich in Untersuchungshaft befindet, ist jederzeit von Amts wegen 
darauf zu achten, ob die Fortdauer der Haft zulässig und notwendig ist. Das Gericht muss in 
Zwischenräumen von zwei Monaten von Amts wegen nachprüfen, ob die Fortdauer der Haft ge-
rechtfertigt ist. Der Grund der Verhaftung ist dem Beschuldigten sofort, auf sein Verlangen 
auch seinen nächsten Angehörigen von Amts wegen mitzuteilen. 
(5) Jede Härte und jeder Zwang, der zur Ergreifung einer Person oder zur Aufrechterhaltung 
der Haft nicht notwendig ist, ist verboten. Ebenso ist jeder körperliche oder geistige Zwang 
während des Verhörs unzulässig. 
(6) Der Beschuldigte kann sich in jeder Lage des Verfahrens des Beistandes eines Verteidi-
gers bedienen. 
(7) Wer Maßnahmen anordnet oder ausführt, die die Bestimmungen dieses Artikels verletzen, 
ist persönlich dafür verantwortlich. 
 
Artikel 6 
(1) Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden. 
(2) Ausnahmegerichte und Sonderstrafgerichte sind unzulässig. 
(3) Ein Beschuldigter gilt so lange als nichtschuldig, als er nicht von einem ordentlichen Ge-
richt verurteilt worden ist. 
 
Artikel 7 
(1) Eine Handlung kann nur dann mit Strafe belegt werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich 
bestimmt war, bevor die Handlung begangen wurde. Gilt zur Zeit der gerichtlichen Entschei-
dung ein milderes Gesetz als zur Zeit der Tat, so ist das mildere Gesetz anzuwenden. 
(2) Niemand darf wegen derselben Tat mehr als einmal gerichtlich bestraft werden. 
(3) Eine strafrechtliche Sippenhaftung ist unzulässig. 
 
Artikel 8 
(1) Jeder hat die sittliche Pflicht zu arbeiten und ein Recht auf Arbeit. 
(2) Jeder hat das Recht, seinen Beruf frei zu wählen. 
 
Artikel 9 
Jeder hat die Pflicht der Treue gegen Volk und Verfassung. Er hat die Pflicht, am öffentlichen 
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Leben Anteil zu nehmen und seine Kräfte zum Wohle der Allgemeinheit einzusetzen. Er ist nach 
Maßgabe der Gesetze verpflichtet, Ehrenämter anzunehmen. 
 
Artikel 10 
Bei Unglücksfällen, Notständen und Naturkatastrophen besteht eine allgemeine Verpflichtung 
zu gegenseitiger Hilfeleistung. 
 

Artikel 11 
(1) Die Kunst, die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei. 
(2) Der Staat gewährt ihnen Schutz und nimmt an ihrer Pflege teil. 
(3) Der Staat schützt und fördert das kulturelle Leben. 
 
Artikel 11a 
(1) Staat, Gemeinden und Körperschaften des öffentlichen Rechts tragen Verantwortung für 
die natürlichen Lebensgrundlagen. Daher gehört es auch zu ihren vorrangigen Aufgaben, Bo-
den, Wasser und Luft zu schützen, mit Naturgütern und Energie sparsam umzugehen sowie die 
heimischen Tier und Pflanzenarten und ihre natürliche Umgebung zu schonen und zu erhalten. 
(2) Schäden im Naturhaushalt sind zu beheben oder auszugleichen. 
 
Artikel 11b 
Tiere werden als Lebewesen und Mitgeschöpfe geachtet. Sie werden vor nicht artgemäßer 
Haltung und vermeidbarem Leiden geschützt. 
 
Artikel 12 
(1) Der Mensch steht höher als Technik und Maschine. 
(2) Zum Schutz der menschlichen Persönlichkeit und des menschlichen Zusammenlebens 
kann durch Gesetz die Benutzung wissenschaftlicher Erfindungen und technischer Einrichtun-
gen unter staatliche Aufsicht und Lenkung gestellt sowie beschränkt und untersagt werden. 
(3) Jeder hat das Recht auf Schutz seiner personenbezogenen Daten. Einschränkungen dieses 
Rechts sind nur im überwiegenden Interesse der Allgemeinheit oder eines Dritten durch Gesetz 
oder aufgrund eines Gesetzes zulässig. 
(4) Jeder hat nach Maßgabe der Gesetze ein Recht auf Auskunft darüber, welche Informatio-
nen über ihn in Akten und Dateien gespeichert sind, und auf Einsicht in ihn betreffende Akten 
und Dateien. 
(5) Der Schutz der personenbezogenen Daten ist auch bei Stellen außerhalb des öffentlichen 
Bereichs zu gewährleisten, soweit diese Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen. 
 
Artikel 13 
(1) Eigentum verpflichtet gegenüber der Gemeinschaft. Sein Gebrauch darf dem Gemeinwohl 
nicht zuwiderlaufen. Unter diesen Voraussetzungen werden Eigentum und Erbrecht gewähr-
leistet. 
(2) Eigentum darf nur zu Zwecken des Gemeinwohls, auf gesetzlicher Grundlage und, vorbe-
haltlich der Bestimmung des Artikels 44, nur gegen angemessene Entschädigung entzogen 
werden. 
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Artikel 14 
(1) Jeder Bewohner der Freien Hansestadt Bremen hat Anspruch auf eine angemessene Woh-
nung. Es ist Aufgabe des Staates und der Gemeinden, die Verwirklichung dieses Anspruchs zu 
fördern. 
(2) Die Wohnung ist unverletzlich. Zur Bekämpfung von Seuchengefahr und zum Schutz ge-
fährdeter Jugendlicher können die Verwaltungsbehörden durch Gesetz zu Eingriffen und zu 
Einschränkungen ermächtigt werden. 
(3) Durchsuchungen sind nur in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen und Formen zulässig. 
Die Anordnung von Durchsuchungen steht dem Richter und nur bei Gefahr im Verzuge oder bei Ver-
folgung auf frischer Tat auch der Staatsanwaltschaft und ihren Hilfsbeamten zu; eine von der Staatsan-
waltschaft oder ihren Hilfsbeamten angeordnete Durchsuchung bedarf jedoch der nachträglichen Ge-
nehmigung des Richters. 
 
Artikel 15 
(1) Jeder hat das Recht, im Rahmen der verfassungsmäßigen Grundrechte seine Meinung frei 
und öffentlich durch Wort, Schrift, Druck, Bild oder in sonstiger Weise zu äußern. Diese Freiheit 
darf auch durch ein Dienstverhältnis nicht beschränkt werden. Niemandem darf ein Nachteil 
widerfahren, wenn er von diesem Recht Gebrauch macht. 
(2) Eine Zensur ist unstatthaft. 
(3) Wer gesetzliche Bestimmungen zum Schutze der Jugend verletzt, kann sich nicht auf das 
Recht der freien Meinungsäußerung berufen. 
(4) Das Postgeheimnis ist unverletzlich. Eine Ausnahme ist nur in einem Strafverfahren, in 
den vom Gesetz vorgeschriebenen Fällen und Formen und auf Grund einer richterlichen An-
ordnung zulässig. Bei Gefahr im Verzuge können auch die Staatsanwaltschaft und ihre Hilfsbe-
amten eine Beschlagnahme von Postsachen anordnen. 
(5) Das Recht, sich über die Meinung anderer zu unterrichten, insbesondere durch den Bezug 
von Druckerzeugnissen und durch den Rundfunk, darf nicht eingeschränkt werden. 
 
Artikel 16 
(1) Das Recht, sich friedlich und unbewaffnet zu versammeln, ohne dass es einer Anmeldung 
oder Erlaubnis bedürfte, steht allen Bewohnern der Freien Hansestadt Bremen zu. 
(2) Versammlungen unter freiem Himmel können durch Gesetz anmeldepflichtig gemacht 
werden. Bei unmittelbarer Gefährdung der öffentlichen Sicherheit können sie durch die Lan-
desregierung verboten werden. 
 
Artikel 17 
(1) Das Recht, sich zu gesetzlich zulässigen Zwecken zu Vereinen oder Gesellschaften zu-
sammenzuschließen, steht allen Bewohnern der Freien Hansestadt Bremen zu. 
(2) Durch Gesetz sind Vereinigungen zu verbieten, die die Demokratie oder eine Völkerver-
ständigung gefährden. 
 
Artikel 18 
Das Recht der Freizügigkeit und der Auswanderung ins Ausland steht jedem Bewohner der 
Freien Hansestadt Bremen zu. 
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Artikel 19 
Wenn die in der Verfassung festgelegten Menschenrechte durch die öffentliche Gewalt verfas-
sungswidrig angetastet werden, ist Widerstand jedermanns Recht und Pflicht. 
 
Artikel 20 
(1) Verfassungsänderungen, die die in diesem Abschnitt enthaltenen Grundgedanken der all-
gemeinen Menschenrechte verletzen, sind unzulässig. 
(2) Die Grundrechte und Grundpflichten binden den Gesetzgeber, den Verwaltungsbeamten 
und den Richter unmittelbar. 
(3) Artikel 1 und Artikel 20 sind unabänderlich. 
 

Zweiter Hauptteil 
Ordnung des sozialen Lebens 
 
1. Abschnitt Die Familie 
 
Artikel 21 
(1) Ehe und Familie bilden die Grundlage des Gemeinschaftslebens und haben darum An-
spruch auf den Schutz und die Förderung des Staates. 
(2) Die eingetragene Lebenspartnerschaft ist der Ehe in diesem Sinne gleichgestellt. 
 
Artikel 22 
(1) Mann und Frau haben in der Ehe die gleichen bürgerlichen Rechte und Pflichten. 
(2) Die häusliche Arbeit und die Kindererziehung werden der Erwerbstätigkeit gleichgesetzt. 
 
Artikel 23 
(1) Die Eltern haben das Recht und die Pflicht, ihre Kinder zu aufrechten und lebenstüchti-
gen Menschen zu erziehen. Staat und Gemeinde leisten ihnen hierbei die nötige Hilfe. 
(2) In persönlichen Erziehungsfragen ist der Wille der Eltern maßgebend. 
(3) Das Erziehungsrecht kann den Eltern nur durch Richterspruch nach Maßgabe des Geset-
zes entzogen werden. 
 
Artikel 24 
Eheliche und uneheliche Kinder haben den gleichen Anspruch auf Förderung und werden im 
beruflichen und öffentlichen Leben gleichbehandelt. 
 
Artikel 25 
(1) Jedes Kind hat ein Recht auf Entwicklung und Entfaltung seiner Persönlichkeit, auf ge-
waltfreie Erziehung und den besonderen Schutz vor Gewalt, Vernachlässigung und Ausbeu-
tung. Die staatliche Gemeinschaft achtet, schützt und fördert die Rechte des Kindes und trägt 
Sorge für kindgerechte Lebensbedingungen. 
(2) Bei allem staatlichen Handeln, das Kinder betrifft, ist das Wohl des Kindes wesentlich zu 
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berücksichtigen. Kinder haben in Angelegenheiten, die ihre Rechte betreffen, einen Anspruch 
auf Beteiligung und auf angemessene Berücksichtigung ihres frei geäußerten Willens entspre-
chend ihrem Alter und ihrer Reife. 
(3) Eltern, soziale Gemeinschaft und staatliche Organisation haben die besondere Verantwor-
tung, gemeinsam allen Kindern gerechte Lebenschancen und Teilhabe entsprechend ihren Ta-
lenten und Neigungen zu ermöglichen. 
(4) Es ist Aufgabe des Staates, die Jugend vor Ausbeutung und vor körperlicher, geistiger und 
sittlicher Verwahrlosung zu schützen. 
(5) Fürsorgemaßnahmen, die auf Zwang beruhen, bedürfen der gesetzlichen Grundlage. 
2. Abschnitt 
Erziehung und Unterricht 
 
Artikel 26 
Die Erziehung und Bildung der Jugend hat im wesentlichen folgende Aufgaben: 
1. Die Erziehung zu einer Gemeinschaftsgesinnung, die auf der Achtung vor der Würde 
jedes Menschen und auf dem Willen zu sozialer Gerechtigkeit und politischer Verantwortung 
beruht, zur Sachlichkeit und Duldsamkeit gegenüber den Meinungen anderer führt und zur 
friedlichen Zusammenarbeit mit anderen Menschen und Völkern aufruft. 
2. Die Erziehung zu einem Arbeitswillen, der sich dem allgemeinen Wohl einordnet, so-
wie die Ausrüstung mit den für den Eintritt ins Berufsleben erforderlichen Kenntnissen und 
Fähigkeiten. 
3. Die Erziehung zum eigenen Denken, zur Achtung vor der Wahrheit, zum Mut, sie zu 
bekennen und das als richtig und notwendig Erkannte zu tun. 
4. Die Erziehung zur Teilnahme am kulturellen Leben des eigenen Volkes und fremder 
Völker. 
5. Die Erziehung zum Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt. 
 
Artikel 27 
(1) Jeder hat nach Maßgabe seiner Begabung das gleiche Recht auf Bildung. 
(2) Dieses Recht wird durch öffentliche Einrichtungen gesichert. 
 
Artikel 28 
Das Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. 
 
Artikel 29 
Privatschulen können auf Grund staatlicher Genehmigung errichtet und unter Beobachtung der 
vom Gesetz gestellten Bedingungen betrieben werden. Das Nähere bestimmt das Gesetz unter 
Berücksichtigung des Willens der Erziehungsberechtigten. 
 
Artikel 30 
(1) Es besteht allgemeine Schulpflicht. 
(2) Das Nähere bestimmt das Gesetz. 
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Artikel 31 
(1) Das öffentliche Schulwesen ist organisch auszugestalten. 
(2) Der Unterricht ist an allen öffentlichen Schulen unentgeltlich. 
(3) Lehr- und Lernmittel werden unentgeltlich bereitgestellt. 
(4) Minderbemittelten ist bei entsprechender Begabung der über die allgemeine Schulpflicht 
hinausgehende Besuch der Höheren Schule, der Fachschule oder der Hochschule durch Beihil-
fen und andere Maßnahmen zu ermöglichen. Das Nähere regelt das Gesetz. 
 
Artikel 32 
(1) Die allgemein bildenden öffentlichen Schulen sind Gemeinschaftsschulen mit bekenntnis-
mäßig nicht gebundenem Unterricht in Biblischer Geschichte auf allgemein christlicher Grund-
lage. 
(2) Unterricht in Biblischer Geschichte wird nur von Lehrern erteilt, die sich dazu bereit er-
klärt haben. Über die Teilnahme der Kinder an diesem Unterricht entscheiden die Erziehungs-
berechtigten. 
(3) Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften haben das Recht, außerhalb der 
Schulzeit in ihrem Bekenntnis oder in ihrer Weltanschauung diejenigen Kinder zu unterweisen, 
deren Erziehungsberechtigte dies wünschen. 
 
Artikel 33 
In allen Schulen herrscht der Grundsatz der Duldsamkeit. Der Lehrer hat in jedem Fach auf 
die religiösen und weltanschaulichen Empfindungen aller Schüler Rücksicht zu nehmen. 
 
Artikel 34 
Die Hochschulen sind in der Regel staatlich. Sie können auch in Gemeinschaft mit anderen 
Ländern oder als Zweig einer Hochschule eines anderen Landes errichtet und unterhalten 
werden. 
 
Artikel 35 
Allen Erwachsenen ist durch öffentliche Einrichtungen die Möglichkeit zur Weiterbildung zu 
geben. 
 
Artikel 36 
Der Staat gewährt den Jugendorganisationen Schutz und Förderung. 
 
Artikel 36a 
Der Staat pflegt und fördert den Sport. 
 
 
3. Abschnitt 
Arbeit und Wirtschaft 
 
Artikel 37 
(1) Die Arbeit steht unter dem besonderen Schutz des Staates. 
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(2) Jede Arbeit hat den gleichen sittlichen Wert. 
 
Artikel 38 
(1) Die Wirtschaft hat dem Wohle des ganzen Volkes und der Befriedigung seines Bedarfs 
zu dienen. 
(2) Die Wirtschaft der Freien Hansestadt Bremen ist ein Glied der einheitlichen deutschen 
Wirtschaft und hat in ihrem Rahmen die besondere Aufgabe, Seehandel, Seeschifffahrt und 
Seefischerei zu pflegen. 
 
Artikel 39 
(1) Der Staat hat die Pflicht, die Wirtschaft zu fördern, eine sinnvolle Lenkung der Erzeugung, 
der Verarbeitung und des Warenverkehrs durch Gesetz zu schaffen, jedermann einen gerechten 
Anteil an dem wirtschaftlichen Ertrag aller Arbeit zu sichern und ihn vor Ausbeutung zu schüt-
zen. 
(2) Im Rahmen der hierdurch gezogenen Grenzen ist die wirtschaftliche Betätigung frei. 
 
Artikel 40 
(1) Selbständige Klein- und Mittelbetriebe in Landwirtschaft, Industrie, Handwerk, Handel 
und Schifffahrt sind durch Gesetzgebung und Verwaltung zu schützen und zu fördern. 
(2) Genossenschaften aller Art und gemeinnützige Unternehmen sind als Form der Gemein-
wirtschaft zu fördern. 
 
Artikel 41 
(1) Die Aufrechterhaltung oder Bildung aller die Freiheit des Wettbewerbs beschränkenden 
privaten Zusammenschlüsse in der Art von Monopolen, Konzernen, Trusts, Kartellen und Syn-
dikaten ist in der Freien Hansestadt Bremen untersagt. Unternehmen, die solchen Zusammen-
schlüssen angehören, haben mit Inkrafttreten dieser Verfassung daraus auszuscheiden. 
(2) Durch Gesetz können Ausnahmen zugelassen werden. 
 
Artikel 42 
(1) Durch Gesetz sind in Gemeineigentum zu überführen: 

a) Unternehmen, die den im Artikel 41 bezeichneten Zusammenschlüssen angehört haben 
und auch nach ihrem Ausscheiden aus diesen Zusammenschlüssen noch eine Macht 
innerhalb der deutschen Wirtschaft verkörpern, die die Gefahr eines politischen, wirt-
schaftlichen oder sozialen Missbrauchs in sich schließt. 

b) Unternehmen, deren Wirtschaftszweck besser in gemeinwirtschaftlicher Form erreicht 
werden kann. 

(2) Durch Gesetz können in Gemeineigentum überführt werden: 
a) Unternehmen, die eine nicht auf eigener technischer Leistung beruhende Monopolstel-

lung innerhalb der deutschen Wirtschaft einnehmen. 
b) Die mit öffentlichen Mitteln für Rüstungszwecke geschaffenen Betriebe und die daraus 

entstandenen neuen Unternehmen. 
c) Unternehmen, die volkswirtschaftlich notwendig sind, aber nur durch laufende staatli-

che Kredite, Subventionen oder Garantien bestehen können. 
d) Unternehmen, die aus eigensüchtigen Beweggründen volkswirtschaftlich notwendige 
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Güter verschwenden oder die sich beharrlich den Grundsätzen der sozialen Wirtschafts-
verfassung widersetzen. 

(3) Ob diese Voraussetzungen vorliegen und welche Unternehmen davon betroffen werden, 
ist in jedem Falle durch Gesetz zu bestimmen. 
(4) Eine Veräußerung von Unternehmen der Freien Hansestadt Bremen, auf die die öffentli-
che Hand aufgrund Eigentum, finanzieller Beteiligung, Satzung oder sonstiger Bestimmungen, 
die die Tätigkeit des Unternehmens regeln, unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden 
Einfluss ausüben kann und die 

a) Verkehrsleistungen oder Leistungen der Abfalloder Abwasserentsorgung oder der 
Energie- oder Wasserversorgung für die Allgemeinheit erbringen, 

b) wesentliche Beiträge zur wirtschaftlichen, verkehrlichen oder kulturellen Infrastruk-
tur leisten, 

c) geeignet sind, die Verwirklichung des Anspruchs aus Artikel 14 Absatz 1 zu fördern 
oder 

d) der allgemeinen Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhäusern dienen, 
ist nur aufgrund eines Gesetzes möglich. Ein solches Gesetz tritt nicht vor Ablauf von drei 
Monaten nach seiner Verkündung in Kraft. Als Veräußerung gilt jedes Rechtsgeschäft, welches 
den beherrschenden Einfluss der Freien Hansestadt Bremen oder der Stadtgemeinde Bremen 
beseitigt. Auf kleine Kapitalgesellschaften und auf Kreditund Finanzdienstleistungsinstitute 
findet diese Vorschrift keine Anwendung. Gleiches gilt, wenn die Veräußerung bei Entstehen 
der Beherrschung beabsichtigt war und zeitnah erfolgt. 
 
Artikel 43 
Die Überführung in Gemeineigentum bedeutet, dass das Eigentum des Unternehmens entweder 
in das Eigentum des Landes Bremen oder nach der Belegenheit in das Eigentum der Stadtge-
meinde Bremen oder der Stadtgemeinde Bremerhaven oder in das Eigentum eines besonderen 
gemeinnützigen Rechtsträgers überführt oder mehreren von ihnen anteilmäßig übertragen wird. 
Die Verwaltung des in Gemeineigentum überführten Betriebes ist unter Wahrung der im Wirt-
schaftsleben erforderlichen Entschlusskraft und selbständigen Betätigung der Leitung so zu 
gestalten, dass eine höchste Leistungsfähigkeit erzielt wird. Das Nähere regelt das Gesetz. 
 
Artikel 44 
Bei der Festsetzung der angemessenen Entschädigung für Unternehmen, die in Gemeineigen-
tum überführt werden, ist zu berücksichtigen, ob und in welchem Umfange die Unternehmen 
auf Kosten der Allgemeinheit, insbesondere aus Kriegsgewinnen entstanden oder erweitert 
sind. Insoweit ist eine Entschädigung zu versagen. 
 
Artikel 45 
(1) Der Staat übt eine Aufsicht darüber aus, wie der Grundbesitz verteilt ist und wie er genutzt 
wird. Er hat das Fortbestehen und die Neubildung von übermäßig großem Grundbesitz zu ver-
hindern. 
(2) Enteignet werden kann Grundbesitz auf gesetzlicher Grundlage, 

a) soweit er eine bestimmte, vom Gesetz vorgeschriebene Größe übersteigt, 
b) soweit sein Erwerb zur Befriedigung des Wohnungsbedürfnisses, zur Förderung der 

Siedlung und Urbarmachung oder zur Hebung der Landwirtschaft nötig ist, 
c) soweit sein Erwerb zur Schaffung lebensnotwendiger Anlagen wirtschaftlicher und 
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sozialer Art erforderlich ist. 
(3) Eine Umlegung von Grundstücken ist nach näherer gesetzlicher Regelung vorzunehmen 

a) zur Herbeiführung einer besseren wirtschaftlichen Nutzung getrennt liegender land-
wirtschaftlicher Grundstücke, 

b) zur Durchführung einer Stadtoder Landesplanung, insbesondere auch in kriegszerstör-
ten Gebieten sowie zur Erschließung von Baugelände und zur Herbeiführung einer 
zweckmäßigen Gestaltung von Baugrundstücken. 

Durch Gesetz kann vorgeschrieben werden, dass zu öffentlichen Zwecken, insbesondere für 
Straßen, Plätze, Grün- und Erholungsflächen, Wasserzüge und ähnliche öffentliche Einrich-
tungen Grundflächen der Umlegungsmasse ohne Entschädigung in das Eigentum des Staates 
oder der Gemeinde übergehen. 
(4) Grundbesitz ist der Spekulation zu entziehen. Steigerungen des Bodenwertes, die, ohne 
besonderen Arbeits- oder Kapitalaufwand des Eigentümers entstehen, sind für die Allgemein-
heit nutzbar zu machen. 
(5) Bei Grundbesitz, der landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen oder gartenwirtschaftli-
chen Zwecken dient, sind durch Gesetz Maßnahmen zu treffen, dass der Grundbesitz ordnungs-
mäßig bewirtschaftet wird. Das Gesetz kann vorsehen, dass ein Grundstück, das trotz behörd-
licher Anmahnung nicht ordnungsmäßig bewirtschaftet wird, von einem Treuhänder verwaltet 
oder einem anderen zur Nutzung auf Zeit übertragen, in besonderen Fällen auch enteignet wird. 
 
Artikel 46 (aufgehoben) 
 
Artikel 47 
(1) Alle Personen in Betrieben und Behörden erhalten gemeinsame Betriebsvertretungen, die 
in allgemeiner, gleicher, geheimer und unmittelbarer Wahl von den Arbeitnehmern zu wählen 
sind. 
(2) Die Betriebsvertretungen sind dazu berufen, im Benehmen mit den Gewerkschaften 
gleichberechtigt mit den Unternehmern in wirtschaftlichen, sozialen und personellen Fragen 
des Betriebes mitzubestimmen. 
(3) Das hierfür geltende Recht wird das Gesetz über die Betriebsvertretungen unter Beach-
tung des Grundsatzes schaffen, dass zentrales Recht Landesrecht bricht. In dem Gesetz sind 
die öffentlich-rechtlichen Befugnisse der zuständigen Stellen des Landes und der Gemeinden 
sowie die parlamentarische Verantwortlichkeit bei den Behörden und bei den Betrieben, die in 
öffentlicher Hand sind, zu wahren. 
 
Artikel 48 
Arbeitnehmer und Unternehmer haben die Freiheit, sich zu vereinigen, um die Arbeitsund Wirt-
schaftsbedingungen zu gestalten. Niemand darf gehindert oder gezwungen werden, Mitglied 
einer solchen Vereinigung zu werden. 
 
Artikel 49 
(1) Die menschliche Arbeitskraft genießt den besonderen Schutz des Staates. 
(2) Der Staat ist verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu treffen, dass jeder, der auf Arbeit an-
gewiesen ist, durch Arbeit seinen Lebensunterhalt erwerben kann. 
(3) Wer ohne Schuld arbeitslos ist, hat Anspruch auf Unterhalt für sich und seine unterhalts-
berechtigten Angehörigen. 
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Artikel 50 
(1) Für alle Personen in Betrieben und Behörden ist ein neues soziales Arbeitsrecht zu schaf-
fen. 
(2) Im Rahmen dieses Arbeitsrechts können Gesamtvereinbarungen nur zwischen den Verei-
nigungen der Arbeitnehmer und Unternehmer oder ihren Vertretungen abgeschlossen werden. 
Sie schaffen verbindliches Recht, das grundsätzlich nur zugunsten der Arbeitnehmer abbedun-
gen werden kann. 
 
Artikel 51 
(1) Das Schlichtungswesen wird gesetzlich geregelt. Die zuständigen staatlichen Schlich-
tungsstellen haben die Aufgabe, eine Verständigung zwischen den Beteiligten zu fördern und 
auf Antrag einer oder beider Parteien oder auf Antrag des Senats Schiedssprüche zu fällen. 
(2) Die Schiedssprüche können aus Gründen des Gemeinwohls für verbindlich oder allge-
mein verbindlich erklärt werden. 
(3) Das Streikrecht der wirtschaftlichen Vereinigungen wird anerkannt. 
 
Artikel 52 
(1) Die Arbeitsbedingungen müssen die Gesundheit, die Menschenwürde, das Familienleben 
und die wirtschaftlichen und kulturellen Bedürfnisse des Arbeitnehmers sichern. Sie haben ins-
besondere die leibliche, geistige und sittliche Entwicklung der Jugendlichen zu fördern. 
(2) Kinderarbeit ist verboten. 
 
Artikel 53 
(1) Bei gleicher Arbeit haben Jugendliche und Frauen Anspruch auf den gleichen Lohn, wie 
ihn die Männer erhalten. 
(2) Der Frau steht bei gleicher Eignung ein gleichwertiger Arbeitsplatz zu. 
 
Artikel 54 
Durch Gesetz sind Einrichtungen zum Schutz der Mütter und Kinder zu schaffen und die Ge-
währ, dass die Frau ihre Aufgabe im Beruf und als Bürgerin mit ihren Pflichten als Frau und 
Mutter vereinen kann. 
 
Artikel 55 
(1) Der 1. Mai ist gesetzlicher Feiertag als Bekenntnis zu sozialer Gerechtigkeit und Freiheit, 
zu Frieden und Völkerverständigung. 
(2) Der Achtstundentag ist der gesetzliche Arbeitstag. 
(3) Alle Sonn- und gesetzlichen Feiertage sind arbeitsfrei. 
(4) Ausnahmen können durch Gesetz oder Gesamtvereinbarungen zugelassen werden, wenn 
die Art der Arbeit oder das Gemeinwohl es erfordern. 
(5) Das Arbeitsentgelt für die in die Arbeitszeit fallenden gesetzlichen Feiertage wird wei-
tergezahlt. 
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Artikel 56 
(1) Jeder Arbeitende hat Anspruch auf einen bezahlten, zusammenhängenden Urlaub von
mindestens 12 Arbeitstagen im Jahr. Dieser Anspruch ist unabdingbar und kann auch nicht ab-
gegolten werden.
(2) Näheres wird durch Gesetz oder Vereinbarungen der beteiligten Stellen geregelt.

Artikel 57 
(1) Es ist eine das gesamte Volk verbindende Sozialversicherung zu schaffen.
(2) Die Sozialversicherung hat die Aufgabe, den Gesundheitszustand des Volkes, auch durch
vorbeugende Maßnahmen, zu heben, Kranken, Schwangeren und Wöchnerinnen jede erforder-
liche Hilfe zu leisten und eine ausreichende Versorgung für Erwerbsbeschränkte, Erwerbsunfä-
hige und Hinterbliebene sowie im Alter zu sichern.
(3) Leistungen sind in einer Höhe zu gewähren, die den notwendigen Lebensunterhalt sichern.
(4) Die Sozialversicherung ist sinnvoll aufzubauen. Die Selbstverwaltung der Versicherten
wird anerkannt. Ihre Organe werden in allgemeiner, gleicher und geheimer Wahl gewählt.
(5) Das Nähere bestimmt das Gesetz.

Artikel 58 
(1) Wer nicht in der Lage ist, für sich und seine unterhaltsberechtigten Angehörigen den not-
wendigen Lebensunterhalt zu erwerben, erhält ihn aus öffentlichen Mitteln, wenn er ihn nicht
aus vorhandenem Vermögen bestreiten kann oder einen gesetzlichen oder anderweitigen An-
spruch auf Lebensunterhalt hat.
(2) Durch den Bezug von Unterstützung aus öffentlichen Mitteln dürfen staatsbürgerliche
Rechte nicht beeinträchtigt werden.

4. Abschnitt
Kirchen und Religionsgesellschaften

Artikel 59 
(1) Die Kirchen und Religionsgesellschaften sind vom Staate getrennt.
(2) Jede Kirche, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaft ordnet und verwaltet ihre
sämtlichen Angelegenheiten selber im Rahmen der für alle geltenden Gesetze. Sie verleiht ihre
Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde.

Artikel 60 
(1) Die Freiheit der Vereinigung zu Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften wird
gewährleistet.
(2) Niemand darf gezwungen oder gehindert werden, an einer kirchlichen Handlung oder
Feierlichkeit oder religiösen Übung teilzunehmen oder eine religiöse Eidesformel zu benut-
zen.

Artikel 61 
Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften bleiben Körperschaften des öffentli-
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chen Rechts, soweit sie es bisher waren. Anderen Religions- oder Weltanschauungsgemein-
schaften kann die gleiche Rechtsstellung verliehen werden, wenn sie durch ihre Verfassung 
und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten. Das Nähere regelt ein Gesetz. 
 
Artikel 62 
Soweit in öffentlichen Krankenhäusern, Strafanstalten oder sonstigen öffentlichen Anstalten 
der Wunsch nach Gottesdienst und Seelsorge geäußert wird, sind die Kirchen, Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften zuzulassen. Dabei hat jede Art von Nötigung zur Teilnahme 
zu unterbleiben. 
 
Artikel 63 
Die von den anerkannten Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften oder ihren Organi-
sationen unterhaltenen Krankenhäuser, Schulen, Fürsorgeanstalten und ähnlichen Häuser gelten 
als gemeinnützige Einrichtungen. 
 
 
Dritter Hauptteil 
Aufbau und Aufgaben des Staates 
 
1. Abschnitt Allgemeines 
 
Artikel 64 
Der bremische Staat führt den Namen „Freie Hansestadt Bremen“ und ist ein Glied der deutschen 
Republik und Europas. 
 
Artikel 65 
(1) Die Freie Hansestadt Bremen bekennt sich zu Demokratie, sozialer Gerechtigkeit, Frei-
heit, Schutz der natürlichen Umwelt, Frieden und Völkerverständigung. 
(1a) Demokratiefeindlichen Bestrebungen, insbesondere der Wiederbelebung, Verherrlichung 
oder Rechtfertigung der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft, sowie rassisti-
schen, antisemitischen und sonstigen menschenverachtenden Aktivitäten entschieden 
entgegen-zutreten, ist Verpflichtung aller staatlichen Organisation und Verantwortung jeder 
und jedes Einzelnen. Die Freie Hansestadt Bremen fördert die Entwicklung einer offenen, 
vielfältigen und toleranten Gesellschaft sowie eines respektvollen und friedlichen 
Miteinanders.  
(2) Die Freie Hansestadt Bremen fördert die grenzüberschreitende regionale Zusammenarbeit, 
die auf den Aufbau nachbarschaftlicher Beziehungen, auf das Zusammenwachsen Europas und auf 
die friedliche Entwicklung der Welt gerichtet ist. 
(3) Die Freie Hansestadt Bremen bekennt sich zum Zusammenhalt der Gemeinden des Lan-
des und wirkt auf gleichwertige Lebensverhältnisse hin. 
 
Artikel 66 
(1) Die Staatsgewalt geht vom Volke aus. 
(2) Sie wird nach Maßgabe dieser Verfassung und der auf Grund der Verfassung erlassenen 
Gesetze ausgeübt: 
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a) unmittelbar durch die Gesamtheit der stimmberechtigten Bewohner des bremischen 
Staatsgebietes, die ihren Willen durch Abstimmung (Volksentscheid) und durch Wahl 
zur Volksvertretung (Landtag) äußert. 

b) mittelbar durch den Landtag (Bürgerschaft) und die Landesregierung (Senat). 
 
Artikel 67 
(1) Die gesetzgebende Gewalt steht ausschließlich dem Volk (Volksentscheid) und der Bür-
gerschaft zu. 
(2) Die vollziehende Gewalt liegt in den Händen des Senats und der nachgeordneten Voll-
zugsbehörden. 
(3) Die richterliche Gewalt wird durch unabhängige Richter ausgeübt. 
 
Artikel 68 
Die Freie Hansestadt Bremen führt ihre bisherigen Wappen und Flaggen. 
 
 
2. Abschnitt 
Volksentscheid, Landtag und Landesregierung 
 
I. 
Der Volksentscheid 
 
Artikel 69 
(1) Beim Volksentscheid ist stimmberechtigt, wer zur Bürgerschaft wahlberechtigt ist. 
(2) Die Abstimmung ist allgemein, gleich, unmittelbar, frei und geheim; sie kann nur beja-
hend oder verneinend lauten. 
(3) Der Abstimmungstag muss ein Sonntag oder gesetzlicher Feiertag sein. 
 
Artikel 70 
(1) Der Volksentscheid findet statt: 

a) wenn die Bürgerschaft mit der Mehrheit ihrer Mitglieder eine Verfassungsänderung 
dem Volksentscheid unterbreitet; 

b) wenn die Bürgerschaft eine andere zu ihrer Zuständigkeit gehörende Frage dem Volks-
entscheid unterbreitet; 

c) wenn ein Fünftel der Stimmberechtigten die vorzeitige Beendigung der Wahlperiode 
verlangt; 

d) wenn ein Zwanzigstel der Stimmberechtigten das Begehren auf Beschlussfassung 
über einen Gesetzentwurf stellt. Soll die Verfassung geändert werden, muss ein Zehntel 
der Stimmberechtigten das Begehren unterstützen. Der Gesetzentwurf ist vom Senat 
unter Darlegung seiner Stellungnahme der Bürgerschaft zu unterbreiten. Der Volksent-
scheid findet nicht statt, wenn der begehrte Gesetzentwurf in der Bürgerschaft unverän-
dert angenommen worden ist oder wenn die Vertrauenspersonen keinen Antrag auf 
Durchführung des Volksentscheids gestellt haben. Wird der begehrte Gesetzentwurf in 
veränderter, jedoch dem Anliegen des Volksbegehrens nicht widersprechender Weise 
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angenommen, so stellt die Bürgerschaft auf Antrag der Vertrauenspersonen die Erledi-
gung des Volksbegehrens fest. Ist das Gesetz durch Volksentscheid abgelehnt, so ist 
ein erneutes Volksbegehren auf Vorlegung desselben Gesetzentwurfes erst zulässig, 
nachdem inzwischen die Bürgerschaft neu gewählt ist. 

(2) Ein Volksentscheid ist außerdem im Fall des Artikels 42 Absatz 4 über ein von der Bür-
gerschaft beschlossenes Gesetz durchzuführen, wenn 

a) die Bürgerschaft das Gesetz mit weniger als zwei Dritteln ihrer Mitglieder beschlossen 
hat, 

b) ein Viertel der Mitglieder der Bürgerschaft die Durchführung eines Volksentscheids 
beantragt oder 

c) ein Zwanzigstel der Stimmberechtigten die Durchführung eines Volksentscheides be-
gehrt. In diesen Fällen tritt das Gesetz nur bei einem zustimmenden Volksentscheid in 
Kraft. 

(3) Ein Volksentscheid nach Absatz 1 über den laufenden Haushaltsplan, über Bezüge oder 
Entgelte öffentlich Bediensteter oder vergleichbarer Personen und über Steuern, Abgaben, Bei-
träge und Gebühren sowie über Einzelheiten solcher Gesetzesvorlagen ist unzulässig. Finanz-
wirksame Volksentscheide mit Wirkung für zukünftige Haushaltspläne sind zulässig, soweit 
diese die Struktur eines zukünftigen Haushalts nicht wesentlich verändern, den verfassungs-
rechtlichen Regelungen des Haushaltsrechts, welchen auch die Bürgerschaft für die Aufstellung 
des Haushaltsplans unterliegt, entsprechen und zur Gegenfinanzierung keine Haushaltspositi-
onen herangezogen werden, die gesetzlich, vertraglich oder auf andere Weise rechtlich gebun-
den sind. 
Artikel 71 
(1) Soll durch Volksentscheid ein Gesetz erlassen, abgeändert oder aufgehoben werden, so 
hat der Beschluss über die Herbeiführung eines Volksentscheides oder das Volksbegehren 
gleichzeitig einen ausgearbeiteten Gesetzentwurf mit Begründung zu enthalten. 
(2) Finanzwirksame Volksentscheide mit Wirkung für zukünftige Haushalte haben einen Fi-
nanzierungsvorschlag zu enthalten. Diese Gegenfinanzierung ist in Anlehnung an die allge-
meinen Regelungen des Haushaltsrechts darzustellen und dem Gesetzentwurf beizufügen. 
 
Artikel 72 
(1) Ein Gesetzentwurf oder eine andere Vorlage nach Artikel 70 ist durch Volksentscheid 
angenommen, wenn die Mehrheit derjenigen, die ihre Stimme abgegeben haben, jedoch min-
destens ein Fünftel der Stimmberechtigten, zugestimmt hat. 
(2) Bei Verfassungsänderungen auf Grund eines Volksbegehrens müssen zwei Fünftel der 
Stimmberechtigten für das Volksbegehren stimmen. 
 
Artikel 73 
(1) Der Senat hat die durch Volksentscheid beschlossenen Gesetze innerhalb von zwei Wo-
chen nach Feststellung des Abstimmungsergebnisses auszufertigen und im Bremischen Gesetz-
blatt zu verkünden. 
(2) Ein durch Volksentscheid beschlossenes Gesetz kann während einer laufenden Wahlperi-
ode innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten nur geändert oder aufgehoben werden 
1. durch einen Volksentscheid nach Artikel 70 Absatz 1 Buchstabe b oder d, 
2. durch die Bürgerschaft mit verfassungsändernder Mehrheit. 
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Artikel 74 
Das Verfahren beim Volksentscheid regelt ein besonderes Gesetz. 
 
 
II. 
Der Landtag (Bürgerschaft) 
 
Artikel 75 
(1) Die Mitglieder der Bürgerschaft werden in den Wahlbereichen Bremen und Bremerhaven 
auf vier Jahre in allgemeiner, gleicher, unmittelbarer, freier und geheimer Wahl gewählt. Das 
Nähere, insbesondere über Wahlberechtigung und Wählbarkeit, bestimmt das Wahlgesetz. 
(2) Die Zahl der Mitglieder der Bürgerschaft wird durch Gesetz festgelegt. 
(3) Auf Wahlvorschläge, für die weniger als fünf vom Hundert der Stimmen im Wahlbereich 
Bremen bzw. im Wahlbereich Bremerhaven abgegeben werden, entfallen keine Sitze. 
(4) Gewählt wird innerhalb des letzten Monats der Wahlperiode der vorhergehenden Bürger-
schaft, soweit die Verfassung nichts anderes bestimmt. 
(5) Der Wahltag muss ein Sonntag oder allgemeiner öffentlicher Ruhetag sein. 
 
Artikel 76 
(1) Die Wahlperiode kann vorzeitig beendet werden: 

a) durch Beschluss der Bürgerschaft. Der Antrag muss von wenigstens einem Drittel der 
gesetzlichen Mitgliederzahl gestellt und mindestens zwei Wochen vor der Sitzung, auf 
deren Tagesordnung er gebracht wird, allen Abgeordneten und dem Senat mitgeteilt 
werden. Der Beschluss bedarf der Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der Mit-
glieder der Bürgerschaft. 

b) durch Volksentscheid, wenn ein Fünftel der Stimmberechtigten es verlangt (Volksbe-
gehren). 

(2) Durch Volksentscheid kann die Wahlperiode nur vorzeitig beendet werden, wenn die 
Mehrheit der Stimmberechtigten zustimmt. 
(3) Die Neuwahl findet spätestens an dem Sonntag oder gesetzlichen Feiertag statt, der auf 
den siebzigsten Tag nach der Entscheidung über die vorzeitige Beendigung der Wahlperiode 
folgt. 
 
Artikel 77 
(1) Fraktionen bestehen aus Mitgliedern der Bürgerschaft und werden von diesen in Aus-
übung des freien Mandats gebildet. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung. 
(2) Fraktionen wirken mit eigenen Rechten und Pflichten als selbständige und unabhängige 
Gliederungen an der Arbeit der Bürgerschaft mit. Das Nähere, insbesondere die Ausstattung 
und Rechnungslegung, regelt ein Gesetz. 
(3) Ein Fraktionszwang ist unzulässig. 
 
Artikel 78 
(1) Das Recht auf Bildung und Ausübung parlamentarischer Opposition wird gewährleistet. 
(2) Oppositionsfraktionen haben das Recht auf politische Chancengleichheit sowie Anspruch 
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auf eine zur Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben erforderliche Ausstattung. 
 
Artikel 79 
(1) Der Senat ist verpflichtet, die Bürgerschaft oder die zuständigen Ausschüsse oder Deputa-
tionen über die Vorbereitung von Gesetzen sowie über Grundsatzfragen der Landesplanung, 
der Standortplanung und der Durchführung von Großvorhaben frühzeitig und vollständig zu 
unterrichten. Das gleiche gilt für die Vorbereitung von Rechtsverordnungen, soweit es um Ge-
genstände von grundsätzlicher Bedeutung geht. Soweit eine Unterrichtung vor Beschlussfas-
sung im Senat aufgrund einer besonderen Eilbedürftigkeit nicht möglich ist, ist diese unverzüg-
lich nachzuholen. 
(2) Der Senat unterrichtet zum frühestmöglichen Zeitpunkt die Bürgerschaft vollständig über 
alle Vorhaben im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Bund, den Ländern, der Europäischen 
Union und anderen Staaten, die für das Land von herausragender politischer Bedeutung sind, 
wesentliche Interessen des Landes berühren oder erhebliche finanzielle Auswirkungen haben. 
Dies gilt insbesondere bei Vorhaben, die die Gesetzgebungszuständigkeit der Bürgerschaft we-
sentlich berühren oder die Übertragung von Hoheitsrechten des Landes auf die Europäische 
Union beinhalten. 
(3) In den Fällen des Absatzes 2 gibt der Senat der Bürgerschaft frühzeitig die Gelegenheit 
zur Stellungnahme und berücksichtigt diese. Weicht der Senat in seinem Stimmverhalten im 
Bundesrat von einer Stellungnahme der Bürgerschaft ab, so hat er seine Entscheidung gegen-
über der Bürgerschaft zu begründen. 
(4) Das Nähere regelt ein Gesetz. 
 
Artikel 80 
Die Mitgliedschaft in der Bürgerschaft erlischt durch Verzicht oder durch Wegfall einer für die 
Wählbarkeit maßgebenden Voraussetzung. Der Verzicht ist dem Präsidenten der Bürgerschaft 
schriftlich mitzuteilen; er ist unwiderruflich. 
 
Artikel 81 
Die Bürgerschaft tritt innerhalb eines Monats nach Ablauf der Wahlperiode der vorhergehen-
den Bürgerschaft zusammen. Sie wird erstmalig von dem Vorstand der vorhergehenden Bürger-
schaft einberufen. 
 
Artikel 82 
(1) Niemand darf bei der Übernahme oder Ausübung eines Mandats behindert oder benachtei-
ligt werden. Kündigung oder Entlassung aus einem Arbeitsoder Dienstverhältnis und Benach-
teiligungen am Arbeitsplatz aus diesen Gründen sind unzulässig. 
(2) Die Mitglieder der Bürgerschaft haben Anspruch auf ein angemessenes Entgelt. Die Höhe 
des Entgelts wird jährlich nach Maßgabe der Veränderung der Einkommens- und Kostenent-
wicklung in der Freien Hansestadt Bremen angepasst. 
(3) Das Nähere regelt ein Gesetz. 
 
Artikel 83 
(1) Die Mitglieder der Bürgerschaft sind Vertreter der ganzen bremischen Bevölkerung. Sie 
sind verpflichtet, die Gesetze zu beachten und haben eine besondere Treuepflicht gegenüber 
der Freien Hansestadt Bremen. Im Übrigen sind sie nur ihrem Gewissen unterworfen und an 
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Aufträge und Weisungen nicht gebunden. 
(2) Sie sind verpflichtet, alle ihnen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder der Bürgerschaft be-
kanntwerdenden vertraulichen Schriftstücke, Drucksachen, Verhandlungen der Bürgerschaft 
und ihrer Ausschüsse sowie der Behörden geheim zu halten. 
 
Artikel 84 (aufgehoben) 
 
Artikel 85 
Ein Mitglied der Bürgerschaft, das sein Amt ausnutzt, um sich oder anderen persönliche Vorteile 
zu verschaffen, oder das sich beharrlich weigert, die ihm als Bürgerschaftsmitglied obliegen-
den Geschäfte zu erfüllen, oder das der Pflicht der Verschwiegenheit zuwiderhandelt, kann 
durch Beschluss der Bürgerschaft ausgeschlossen werden. Ein Antrag auf Ausschließung muss 
von mindestens einem Viertel der gesetzlichen Mitgliederzahl der Bürgerschaft ausgehen: er 
ist an den Geschäftsordnungsausschuss zur Untersuchung und Berichterstattung zu verweisen. 
Der Betroffene kann nach Berichterstattung des Geschäftsordnungsausschusses in der Ver-
sammlung selbst oder durch ein anderes Mitglied Erklärungen abgeben. Zur Beschlussfassung 
bedarf es einer Mehrheit von Dreivierteln der gesetzlichen Zahl der Mitglieder oder, falls we-
niger jedoch mindestens die Hälfte der gesetzlichen Mitgliederzahl anwesend sind, der Ein-
stimmigkeit. 
 
Artikel 86 
Die Bürgerschaft wählt für ihre Wahlperiode ihren Präsidenten, die Vizepräsidenten und die 
Schriftführer. Sie bilden den Vorstand. 
 
Artikel 87 
(1) Anträge auf Beratung und Beschlussfassung über einen Gegenstand können, sofern sie 
nicht vom Senat ausgehen, nur aus der Mitte der Bürgerschaft oder von Bürgern gestellt wer-
den. 
(2) Bürgeranträge müssen von mindestens 2 500 Einwohnern unterzeichnet sein, die das 16. 
Lebensjahr vollendet haben. Nach Maßgabe eines Gesetzes kann an die Stelle der Unterzeich-
nung die Unterstützung im Wege elektronischer Kommunikation treten. Anträge zu Personal-
entscheidungen sind nicht zulässig. Das Nähere regelt ein Gesetz. 
 
Artikel 88 
(1) Die Bürgerschaft hält ordentliche Sitzungen in den in der Geschäftsordnung festgelegten 
Zeitabständen ab, die jedoch in der Regel nicht länger als ein Monat sein dürfen. 
(2) Der Vorstand hat eine außerordentliche Versammlung einzuberufen, wenn die Bürger-
schaft es beschließt, wenn der Senat es unter Mitteilung des zu beratenden Gegenstandes für 
erforderlich hält, oder wenn wenigstens ein Viertel der gesetzlichen Mitgliederzahl der Bür-
gerschaft schriftlich darauf anträgt. 
 
Artikel 89 
(1) Zur Beschlussfähigkeit der Bürgerschaft ist eine Teilnahme der Hälfte ihrer Mitglieder er-
forderlich. Jedoch sind alle Beschlüsse gültig, die gefasst sind, ohne dass die Beschlussfähig-
keit angezweifelt worden ist. 
(2) Ausnahmsweise kann auch bei Anwesenheit einer geringeren Zahl von Mitgliedern ein 
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Beschluss gültig gefasst werden, wenn die Dringlichkeit des Gegenstandes keinen Aufschub ge-
stattet und dies bei der Ladung zu der Versammlung ausdrücklich angezeigt worden ist. Ebenso 
ist zu verfahren, wenn der Senat beantragt, dass wegen Dringlichkeit des Gegenstandes diese 
Ausnahme eintritt. 
 
Artikel 90 
Die Bürgerschaft fasst ihre Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit die 
Verfassung nichts anderes bestimmt. Für die von der Bürgerschaft vorzunehmenden Wahlen 
können durch Gesetz oder Geschäftsordnung Ausnahmen zugelassen werden. 
 
Artikel 91 
(1) Die Sitzungen der Bürgerschaft sind öffentlich. 
(2) Auf Antrag von einem Drittel der Mitglieder der Bürgerschaft oder auf Antrag des Senats 
kann die Öffentlichkeit mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Abgeordneten ausgeschlossen 
werden. Über den Antrag wird in nichtöffentlicher Sitzung entschieden. 
 
Artikel 92 
(1) Der Präsident der Bürgerschaft eröffnet, leitet und schließt die Beratungen. 
(2) Ihm liegt die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung sowohl in der Versammlung selbst 
als auch unter den Zuhörern ob. Wird die Ruhe durch die Zuhörer gestört, so kann er ihre Ent-
fernung veranlassen. 
(3) Der Präsident der Bürgerschaft verfügt über die Einnahmen und Ausgaben der Bürger-
schaft nach Maßgabe des Haushalts und vertritt die Freie Hansestadt Bremen in allen Rechtsge-
schäften und Rechtsstreitigkeiten der Bürgerschaft. 
(4) Der Vorstand der Bremischen Bürgerschaft ist Dienstvorgesetzter aller im Dienste der 
Bremischen Bürgerschaft stehenden Personen, er stellt sie ein und entlässt sie. Dabei hat er den 
Stellenplan zu beachten. 
 
Artikel 93 
Wegen wahrheitsgetreuer Berichte über die Verhandlungen in den öffentlichen Sitzungen der 
Bürgerschaft kann Niemand zur Verantwortung gezogen werden. 
 
Artikel 94 
Kein Mitglied der Bürgerschaft darf zu irgendeiner Zeit wegen seiner Abstimmung oder wegen 
der in Ausübung seiner Abgeordnetentätigkeit getanen Äußerungen gerichtlich oder dienstlich 
verfolgt oder sonst außerhalb der Bürgerschaft zur Verantwortung gezogen werden. 
 
Artikel 95 
(1) Abgeordnete dürfen ohne Einwilligung der Bürgerschaft während der Dauer ihres Man-
dats nicht verhaftet oder sonstigen ihre Freiheit und die Ausübung ihres Mandats beschränken-
den Maßnahmen unterworfen werden, es sei denn, sie werden bei der Ausübung einer Straftat 
oder spätestens im Laufe des folgenden Tages festgenommen. 
(2) Eine Ermittlungsmaßnahme, die sich gegen einen Abgeordneten richtet und voraussicht-
lich Erkenntnisse erbringen würde, über die dieser als Berufsgeheimnisträger das Zeugnis ver-
weigern dürfte, ist unzulässig. Dennoch erlangte Erkenntnisse dürfen nicht verwendet werden. 
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(3) Die nach Absatz 1 erforderliche Einwilligung erteilt der Verfassungs- und Geschäftsord-
nungsausschuss mit der Mehrheit von drei Vierteln seiner Mitglieder. 
(4) Das Nähere regelt die Geschäftsordnung. 
 
Artikel 96 
(1) Die Mitglieder der Bürgerschaft sind berechtigt, über Personen, die ihnen in ihrer Eigen-
schaft als Abgeordnete Tatsachen anvertrauen, oder denen sie in Ausübung ihres Abgeordne-
tenberufes solche anvertraut haben, sowie über diese Tatsachen selbst das Zeugnis zu verweigern. 
Auch in Beziehung auf Beschlagnahme von Schriftstücken stehen sie den Personen gleich, die ein ge-
setzliches Zeugnisverweigerungsrecht haben. 
(2) Eine Durchsuchung oder Beschlagnahme darf in den Räumen der Bürgerschaft und der 
Fraktionen nur mit Zustimmung des Präsidenten der Bürgerschaft vorgenommen werden. 
 
Artikel 97 
(1) Die Vereinbarkeit der Mitgliedschaft in der Bürgerschaft mit einer Berufstätigkeit ist ge-
währleistet, sofern nicht eine Unvereinbarkeit von Amt und Mandat besteht. 
(2) Die Mitglieder der Bürgerschaft üben ihre Abgeordnetentätigkeit mindestens mit der 
Hälfte der üblichen wöchentlichen Arbeitszeit aus. Die dafür erforderliche Arbeits- oder 
Dienstbefreiung ist zu gewähren. 
(3) Die Mitglieder der Bürgerschaft haben die ihnen obliegenden Aufgaben und Pflichten ge-
wissenhaft zu erfüllen. 
(4) Das Nähere regelt ein Gesetz. 
 
Artikel 98 
(1) Dem Senat sind Zeit und Tagesordnung jeder Bürgerschaftssitzung und tunlichst auch 
aller Ausschusssitzungen rechtzeitig vorher mitzuteilen. 
(2) Die Bürgerschaft kann bei einzelnen Verhandlungsgegenständen die Anwesenheit von 
Vertretern des Senats verlangen. 
(3) Die Mitglieder des Senats und die vom Senat bestellten Vertreter haben zu den Sitzungen 
der Bürgerschaft und ihrer Ausschüsse Zutritt. Das gilt nicht für Untersuchungsausschüsse. 
 
Artikel 99 
(1) Jedes Mitglied der Bürgerschaft hat das Recht, Einsicht in Akten und sonstige amtliche 
Unterlagen der Verwaltung zu nehmen. Auf seine Anforderung erfolgt die Akteneinsicht in 
den Räumen der Bürgerschaft. 
(2) Die Vorlage der Akten und sonstigen amtlichen Unterlagen hat unverzüglich und vollstän-
dig zu erfolgen. Der Senat darf den Mitgliedern der Bürgerschaft Kopien amtlicher Unterlagen 
der Verwaltung in schriftlicher und elektronischer Form zur Einsicht überlassen. 
(3) Die Einsichtnahme darf nur abgelehnt werden, wenn überwiegende schutzwürdige Be-
lange des Betroffenen entgegenstehen oder öffentliche Interessen einschließlich des Kernbe-
reichs exekutiver Eigenverantwortung eine Geheimhaltung zwingend erfordern. Die Entschei-
dung ist dem Mitglied der Bürgerschaft schriftlich mitzuteilen und zu begründen. 
(4) Ist das Mitglied der Bürgerschaft in dem jeweiligen Verwaltungszweig einschließlich der 
diesem Verwaltungszweig zugeordneten Einrichtungen beschäftigt oder liegen begründete An-
haltspunkte dafür vor, dass es sich durch die Akteneinsicht einen persönlichen Vorteil verschaf-
fen könnte oder die Akteneinsicht in sonstiger Weise für seine berufliche Tätigkeit nützlich sein 
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könnte, entscheidet der Geschäftsordnungsausschuss darüber, ob und wie die Akteneinsicht 
durchgeführt wird. 
(5) Die gesetzliche Einräumung weitergehender Rechte für Ausschüsse, deren Befugnisse ge-
setzlich geregelt sind, bleibt unberührt. 
 
Artikel 100 
(1) Mitglieder der Bürgerschaft können in Fraktionsstärke an den Senat Anfragen in öffentli-
chen Angelegenheiten richten. Die Geschäftsordnung kann vorsehen, dass dieses Recht einzel-
nen Mitgliedern der Bürgerschaft zusteht. 
(2) Sieht die Geschäftsordnung Aussprachen über Anfragen vor, so findet eine Aussprache 
statt, wenn Mitglieder der Bürgerschaft dies in Fraktionsstärke verlangen. 
 
Artikel 101 
(1) Die Bürgerschaft beschließt, abgesehen von den ihr durch diese Verfassung zugewiese-
nen sonstigen Aufgaben, insbesondere über 
1. Erlass, Änderung und Aufhebung von Gesetzen, 
2. Festsetzung von Abgaben und Tarifen, 
3. Übernahme neuer Aufgaben, für die eine gesetzliche Verpflichtung nicht besteht, be-

sonders vor Errichtung und Erweiterung von öffentlichen Einrichtungen, Betrieben und 
wirtschaftlichen Unternehmen sowie vor Beteiligung an solchen Unternehmen, 

4. Umwandlung der Rechtsform von Eigenbetrieben oder Unternehmen, an denen die 
Freie Hansestadt Bremen maßgebend beteiligt ist, 

5. Bewilligung über- und außerplanmäßiger Ausgaben sowie Genehmigung von Anord-
nungen, durch die Verbindlichkeiten der Freien Hansestadt Bremen entstehen können, 
für die keine Mittel im Haushaltsplan vorgesehen sind, 

6. Verfügung über Vermögen der Freien Hansestadt Bremen, besonders Erwerb, Veräu-
ßerung und Belastung von Grundstücken, Schenkungen und Darlehnshingaben, soweit 
es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt, 

7. Verzicht auf Ansprüche der Freien Hansestadt Bremen und Abschluss von Verglei-
chen, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt. 

(2) Anordnungen, die der Gesetzesform bedürfen, können, wenn außerordentliche Umstände 
ein sofortiges Eingreifen erfordern, durch Verordnung des Senats getroffen werden. Die Ver-
ordnung darf keine Änderung der Verfassung enthalten; sie ist sofort der Bürgerschaft zur Be-
stätigung vorzulegen, und wenn die Bestätigung versagt wird, unverzüglich wieder aufzuhe-
ben. 
(3) Das Nähere über die Rechte der Bürgerschaft bei der Benennung von Mitgliedern in euro-
päischen Organen regelt das Gesetz. 
(4) Die Bürgerschaft setzt die Betriebsausschüsse der Eigenbetriebe ein. Das Nähere regelt 
das Gesetz. 
 
Artikel 102 
Die Bürgerschaft darf keine Ausgabe oder Belastung beschließen, ohne dass ihre Deckung 
sichergestellt ist. 
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Artikel 103 
Von allen Beschlüssen der Bürgerschaft wird dem Senat eine amtliche Ausfertigung zuge-
stellt. 
 
Artikel 104 
(weggefallen) 
 
Artikel 105 
(1) Die Bürgerschaft setzt einen Geschäftsordnungsausschuss, einen Haushalts- und Finanz-
ausschuss und für die verschiedenen Zweige ihrer Aufgaben ständige und nichtständige Aus-
schüsse ein. Im Geschäftsordnungsausschuss hat der Präsident der Bürgerschaft oder sein Stell-
vertreter den Vorsitz. Das weitere Verfahren zur Besetzung der Ausschüsse regelt die Ge-
schäftsordnung. 
(2) Bei der Zusammensetzung der Ausschüsse sind in der Regel die Fraktionen der Bürger-
schaft nach ihrer Stärke zu berücksichtigen. Ändert sich die Zusammensetzung der Fraktionen, 
sind auf Antrag einer Fraktion die Stellen der Ausschüsse neu zu benennen, die von der Änderung be-
troffen sind. 
(3) Die Bürgerschaft kann ihr zustehende Befugnisse, mit Ausnahme endgültiger Gesetzge-
bung, an die ständigen Ausschüsse übertragen. 
(4) Ausschussmitglieder können jederzeit die Einrichtungen des Aufgabenbereichs, für den 
der Ausschuss zuständig ist, besichtigen und in der Verwaltung dieses Bereichs Auskunft für 
die Ausschussarbeit einholen. Auf Verlangen von einem Viertel der Ausschussmitglieder hat 
das zuständige Mitglied des Senats dem Ausschuss die notwendigen Informationen zu über-
mitteln. Die Erteilung von Auskünften oder Übermittlung von Informationen darf nur abgelehnt 
werden, wenn überwiegende schutzwürdige Belange des Betroffenen entgegenstehen oder öf-
fentliche Interessen einschließlich des Kernbereichs exekutiver Eigenverantwortung eine Ge-
heimhaltung zwingend erfordern. Die Entscheidung ist bei Auskünften dem Abgeordneten und 
bei der Übermittlung von Informationen dem Ausschuss schriftlich mitzuteilen und zu begrün-
den. Die Auskunftserteilung und Informationsübermittlung müssen unverzüglich und vollstän-
dig erfolgen. Ein Ausschuss kann verlangen, dass das zuständige Mitglied des Senats oder sein 
Vertreter im Amt vor dem Ausschuss erscheint und Auskunft erteilt. 
(5) Die Bürgerschaft hat das Recht und auf Antrag eines Viertels ihrer Mitglieder die Pflicht, 
parlamentarische Untersuchungsausschüsse einzusetzen. Diese Ausschüsse und die von ihnen 
ersuchten Behörden können in entsprechender Anwendung der Strafprozessordnung alle erfor-
derlichen Beweise erheben, auch Zeugen und Sachverständige vorladen, vernehmen, vereidi-
gen und das Zeugniszwangsverfahren gegen sie durchführen. Das Brief-, Post-, Telegraphen- 
und Fernsprechgeheimnis bleibt jedoch unberührt. Die Gerichtsund Verwaltungsbehörden sind 
verpflichtet, dem Ersuchen dieser Ausschüsse auf Beweiserhebung Folge zu leisten. Die Akten 
der Behörden sind ihnen auf Verlangen vorzulegen. Der Senat stellt den Untersuchungsaus-
schüssen auf Ersuchen das zu ihrer Unterstützung erforderliche Personal zur Verfügung. Die 
Untersuchungsausschüsse haben das Recht, das Personal im Einvernehmen mit dem Senat aus-
zuwählen. 
(6) Die Bürgerschaft setzt einen Petitionsausschuss ein, dem die Behandlung der einzeln oder 
in Gemeinschaft an die Bürgerschaft gerichteten Bitten, Anregungen und Beschwerden obliegt. 
Das zuständige Mitglied des Senats ist verpflichtet, dem Petitionsausschuss auf Verlangen sei-
ner Mitglieder Akten vorzulegen, Zutritt zu den von ihm verwalteten öffentlichen Einrichtun-
gen zu gewähren, alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Amtshilfe zu leisten. Das Nähere 
regelt ein Gesetz. 
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(7) Die Bürgerschaft setzt einen Ausschuss für Angelegenheiten der Häfen im Lande Bremen 
ein. 
(8) Auf Verlangen eines Viertels der Mitglieder des jeweils zuständigen Ausschusses haben 
die auf Veranlassung der Freien Hansestadt Bremen gewählten oder entsandten Mitglieder der 
Aufsichts- oder der sonstigen zur Kontrolle der Geschäftsführung berufenen Organe einer ju-
ristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer juristischen Person des Privatrechts, die 
unter beherrschendem Einfluss der Freien Hansestadt Bremen steht, Auskünfte zu erteilen und 
notwendige Informationen zu übermitteln. Der Schutz vertraulicher oder geheimhaltungsbe-
dürftiger Angaben, namentlich der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, ist durch den Aus-
schuss sicherzustellen. 
 
Artikel 106 
Die näheren Vorschriften über den Geschäftsgang der Bürgerschaft bleiben der Geschäftsord-
nung vorbehalten, die von der Bürgerschaft nach Maßgabe der Verfassung und der Gesetze 
festgestellt wird. 
 
 

III. 
Die Landesregierung (Senat) 
 
Artikel 107 
(1) Die Landesregierung besteht aus einem Senat. Ihm gehören Senatoren an, deren Zahl 
durch Gesetz bestimmt wird. Zu weiteren Mitgliedern des Senats können Staatsräte, deren Zahl 
ein Drittel der Zahl der Senatoren nicht übersteigen darf, gewählt werden. Diese weiteren Mit-
glieder stehen für die Dauer ihrer Mitgliedschaft im Senat in einem öffentlich-rechtlichen 
Amtsverhältnis; das Nähere regelt ein Gesetz. 
(2) Die Senatsmitglieder werden von der Bürgerschaft mit der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen für die Dauer der Wahlperiode der Bürgerschaft gewählt. Dabei wird zunächst der Prä-
sident des Senats in einem gesonderten Wahlgang gewählt. Staatsräte als weitere Mitglieder 
werden auf Vorschlag des Senats gewählt. 
(3) Bis zur Wahl eines Senats durch die neue Bürgerschaft führt der bisherige Senat die Ge-
schäfte weiter. 
(4) Gewählt werden kann, wer in die Bürgerschaft wählbar ist. Er braucht weder seine Woh-
nung noch seinen Aufenthalt in der Freien Hansestadt Bremen gehabt zu haben. 
(5) Wiederwahl der Mitglieder des Senats ist zulässig. 
(6) Der Gewählte ist zur Annahme der Wahl nicht verpflichtet; auch steht ihm der Austritt 
aus dem Senat jederzeit frei. 
 
Artikel 108 
(1) Die Senatsmitglieder können nicht gleichzeitig der Bürgerschaft angehören. 
(2) Ist ein Bürgerschaftsmitglied in den Senat gewählt und daraufhin gemäß Absatz 1 dieses 
Artikels aus der Bürgerschaft ausgetreten, so hat es, wenn es von dem Amt eines Senatsmit-
gliedes zurücktritt, das Recht, wieder in die Bürgerschaft als Mitglied einzutreten; wer an sei-
ner Stelle aus der Bürgerschaft auszuscheiden hat, bestimmt das Wahlgesetz. Das gleiche gilt, 
wenn ein Senatsmitglied in die Bürgerschaft gewählt, aber mit Rücksicht auf diesen Artikel 
nicht in die Bürgerschaft eingetreten ist, für den Fall seines späteren Rücktritts von dem Amte 
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eines Senatsmitgliedes. 
 
Artikel 109 
Beim Amtsantritt leisten die Mitglieder des Senats vor der Bürgerschaft den Eid auf die Ver-
fassung. 
 
Artikel 110 
(1) Der Senat oder ein Mitglied des Senats hat zurückzutreten, wenn die Bürgerschaft ihm 
durch ausdrücklichen Beschluss ihr Vertrauen entzieht. 
(2) Ein Antrag, dem Senat oder einem Mitgliede des Senats das Vertrauen zu entziehen, muss 
von mindestens einem Viertel der gesetzlichen Mitgliederzahl der Bürgerschaft gestellt und 
mindestens eine Woche vor der Sitzung, auf deren Tagesordnung er gebracht wird, allen Bür-
gerschaftsmitgliedern und dem Senat mitgeteilt werden. 
(3) Der Beschluss auf Entziehung des Vertrauens kommt nur zustande, wenn die Mehrheit 
der gesetzlichen Mitgliederzahl zustimmt. Er wird für Senatoren rechtswirksam, wenn die Bür-
gerschaft einen neuen Senat oder ein neues Mitglied des Senats gewählt oder ein Gesetz be-
schlossen hat, durch das die Zahl der Mitglieder entsprechend herabgesetzt wird. Satz 2 gilt 
nicht für die weiteren Mitglieder des Senats. 
(4) Wenn sich ein Mitglied des Senats beharrlich weigert, den ihm gesetzlich oder nach 
der Geschäftsordnung obliegenden Verbindlichkeiten nachzukommen oder der Pflicht zur Ge-
heimhaltung zuwiderhandelt oder die dem Senat oder seiner Stellung schuldige Achtung gröb-
lich verletzt, so kann ihm auf Antrag des Senats durch Beschluss der Bürgerschaft die Mitglied-
schaft im Senat entzogen werden. 
 
Artikel 111 
(1) Die Mitglieder des Senats können wegen vorsätzlicher Verletzung der Verfassung auf 
Beschluss der Bürgerschaft vor dem Staatsgerichtshof angeklagt werden. 
(2) Der Beschluss kommt nur zustande, wenn zwei Drittel der gesetzlichen Mitgliederzahl 
der Bürgerschaft anwesend sind und wenigstens zwei Drittel der Anwesenden, mindestens aber 
die Mehrheit der gesetzlichen Mitgliederzahl zustimmen. 
 
Artikel 112 
(1) Die Mitglieder des Senats führen die Amtsbezeichnung „Senator“. Die weiteren Mitglie-
der des Senats führen die Amtsbezeichnung „Staatsrat“. 
(2) Sie erhalten eine von der Bürgerschaft festgesetzte Vergütung. Übergangsgeld, Ruhe-
gehalt und Hinterbliebenenversorgung können durch Gesetz vorgesehen werden. 
 
Artikel 113 
(1) Mit dem Amt eines Senatsmitgliedes ist die Ausübung eines anderen öffentlichen Amtes 
oder einer anderen Berufstätigkeit in der Regel unvereinbar. Der Senat kann Senatsmitgliedern 
die Beibehaltung ihrer Berufstätigkeit gestatten. 
(2) Die Wahl in den Vorstand, Verwaltungsrat oder Aufsichtsrat industrieller oder ähnlicher, 
den Gelderwerb bezweckender Unternehmungen dürfen Senatsmitglieder nur mit besonderer 
Genehmigung des Senats annehmen. Einer solchen Genehmigung bedarf es auch, wenn sie nach 
ihrem Eintritt in den Senat in dem Vorstand, Verwaltungsrat oder Aufsichtsrat einer der erwähn-
ten Unternehmungen bleiben wollen. Die erteilte Genehmigung ist dem Präsidenten der 
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Bürgerschaft anzuzeigen. 
 
Artikel 114 
Der Präsident des Senats und ein weiterer vom Senat zu wählender Senator sind Bürgermeis-
ter. 
 
Artikel 115 
(1) Der Präsident des Senats wird zunächst durch den anderen Bürgermeister und erforderli-
chenfalls durch ein anderes, von ihm dazu bestimmtes Mitglied des Senats vertreten. 
(2) Der Präsident des Senats hat die Leitung der Geschäfte des Senats; er hat für den ord-
nungsmäßigen Geschäftsgang Sorge zu tragen sowie für die gehörige Ausführung der von den 
einzelnen Mitgliedern des Senats wahrzunehmenden Geschäfte. 
(3) Von allen an ihn für den Senat gelangenden Eingaben muss er dem Senat in der nächsten 
Versammlung Mitteilung machen. 
 
Artikel 116 
Jedes Mitglied des Senats hat das Recht, die Beratung und Beschlussfassung über einen Ge-
genstand zu beantragen. 
 
Artikel 117 
(1) Zu einem Beschluss des Senats ist einfache Stimmenmehrheit erforderlich. Staatsräte, die 
als weitere Mitglieder in den Senat gewählt sind, sind bei Abstimmungen an Weisungen des Senators, 
dem sie zugeordnet sind, nicht gebunden. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsiden-
ten. Die Sitzungen sind nicht öffentlich. 
(2) Bei Beratung und Entscheidung über Beschwerden, die beim Senat über Verfügungen 
oder Unterlassungen der mit einzelnen Geschäftszweigen beauftragten Mitglieder erhoben 
werden, dürfen die dabei beteiligten Mitglieder nicht zugegen sein. 
 
Artikel 118 
(1) Der Senat führt die Verwaltung nach den Gesetzen und den von der Bürgerschaft gegebe-
nen Richtlinien. Er vertritt die Freie Hansestadt Bremen nach außen. Zur Abgabe von rechts-
verbindlichen Erklärungen für die Freie Hansestadt Bremen ist der Präsident des Senats oder 
sein Stellvertreter ermächtigt. 
(2) Der Senat ist Dienstvorgesetzter aller im Dienst der Freien Hansestadt Bremen stehenden 
Personen, er stellt sie ein und entlässt sie. Dabei hat er den Stellenplan zu beachten. Durch Gesetz 
kann bestimmt werden, dass der Ernennung von Personen, die Kontrollaufgaben gegenüber der 
vollziehenden Gewalt wahrnehmen, dabei sachlich unabhängig und nur dem Gesetz unterwor-
fen sind und über ihre Tätigkeit der Bürgerschaft Bericht zu erstatten haben, eine Wahl in der 
Bürgerschaft vorangeht. 
(3) Der Senat kann seine Befugnisse nach Absatz 1 und 2 ganz oder teilweise übertragen. 
(4) Zur Übernahme des ihm übertragenen Geschäfts ist regelmäßig jedes Mitglied verpflichtet. 
(5) Bei Verhinderung einzelner Mitglieder ist eine Vertretung durch andere Mitglieder des Se-
nats zulässig. 
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Artikel 119 
Der Senat darf keine Beschlüsse der Bürgerschaft ausführen, die mit den Gesetzen nicht im 
Einklang stehen. Er darf auch keine Ausgaben anordnen oder irgendwelche Belastungen für die 
Freie Hansestadt Bremen übernehmen, für die eine ordnungsmäßige Deckung nicht vorhanden 
ist. 
 
Artikel 120 
Die Senatoren tragen nach einer vom Senat zu beschließenden Geschäftsverteilung die Verant-
wortung für die einzelnen Verwaltungsbehörden und Ämter. Sie sind innerhalb ihres Ge-
schäftsbereichs befugt, die Freie Hansestadt Bremen zu vertreten. Sie haben dem Senat zur 
Beschlussfassung zu unterbreiten: 
1. alle an die Bürgerschaft zu richtenden Anträge des Senats, 
2. Angelegenheiten, für die Verfassung oder Gesetze die Entscheidung des Präsidenten 

des Senats oder des Senats vorschreiben, 
3. Angelegenheiten, die für die gesamte Verwaltung von Bedeutung sind, 
4. Meinungsverschiedenheiten über Fragen, die den Geschäftsbereich mehrerer Ver-

waltungsbehörden oder Ämter berühren. 
 
Artikel 121 
(1) Der Senat übt das Recht der Begnadigung aus. Er kann die Befugnis auf andere Stellen 
übertragen. 
(2) Allgemeine Straferlasse und die Niederschlagung einer bestimmten Art gerichtlich anhän-
giger Strafsachen bedürfen eines Gesetzes. Die Niederschlagung einer einzelnen gerichtlich an-
hängigen Strafsache ist unzulässig. 
 
 
3. Abschnitt Rechtsetzung 
 
Artikel 122 
Die allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts sind Bestandteile des Landesrechts. Sie 
sind für den Staat und für den einzelnen Staatsbürger verbindlich. 
 
Artikel 123 
(1) Die Gesetzesvorlagen werden durch Volksbegehren, Bürgerantrag, vom Senat oder aus 
der Mitte der Bürgerschaft eingebracht. 
(2) Die von der Bürgerschaft oder durch Volksentscheid beschlossenen Gesetze werden dem 
Senat zur Ausfertigung und Verkündung zugestellt. 
(3) Der Senat hat die verfassungsmäßig zustande gekommenen Gesetze innerhalb eines Mo-
nats auszufertigen und im Bremischen Gesetzblatt zu verkünden. 
(4) Das Bremische Gesetzblatt kann nach Maßgabe eines Gesetzes auch in elektronischer 
Form geführt werden. 
 
Artikel 124 
Der Senat erlässt die zur Ausführung eines Gesetzes erforderlichen Rechtsund Verwaltungs-
verordnungen, soweit durch Gesetz nichts anders bestimmt ist. 
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Artikel 125 
(1) Eine Verfassungsänderung kann nur in der Form erfolgen, dass eine Änderung des Wort-
lauts der Verfassung oder ein Zusatzartikel zur Verfassung beschlossen wird. 
(2) Bei einer Verfassungsänderung haben drei Lesungen an verschiedenen Tagen stattzufin-
den. Die Bürgerschaft hat den Antrag auf Verfassungsänderung nach der ersten Lesung an einen 
nichtständigen Ausschuss im Sinne des Artikels 105 dieser Verfassung zu verweisen. Nach 
Eingang des Berichtes dieses Ausschusses haben zwei weitere Lesungen an verschiedenen Ta-
gen stattzufinden. 
(3) Ein Beschluss auf Abänderung der Verfassung kommt außer durch Volksentscheid nur 
zustande, wenn die Bürgerschaft mit der Mehrheit von zwei Dritteln ihrer Mitglieder zustimmt. 
(4) Eine Änderung dieser Landesverfassung, durch welche die in den Artikeln 143, 144, 145 
Absatz 1 und Artikel 147 niedergelegten Grundsätze und die Einteilung des Wahlgebiets in die 
Wahlbereiche Bremen und Bremerhaven (Artikel 75) berührt werden, ist nur durch Volksent-
scheid oder einstimmigen Beschluss der Bürgerschaft zulässig. 
 
Artikel 126 
Gesetze und Verordnungen treten, soweit sie nichts anderes bestimmen, mit dem auf ihre 
Verkündung folgenden Tage in Kraft. 
 
 
4. Abschnitt Verwaltung 
 
Artikel 127 
Die Verwaltungsbehörden und Ämter werden nach Richtlinien und Weisungen des zuständi-
gen Senators von fachlich geeigneten Personen geleitet. 
 

Artikel 128 
(1) Die öffentlichen Ämter sind allen Staatsbürgern zugänglich. 
(2) Für die Anstellung und Beförderung entscheiden ausschließlich Eignung und Befähi-
gung nach Maßgabe der Gesetze. 
 
Artikel 129 
(1) Für Angelegenheiten der verschiedenen Verwaltungszweige kann die Bürgerschaft Depu-
tationen einsetzen. In die Deputationen können auch Personen entsandt werden, die der Bürger-
schaft nicht angehören. Das Nähere wird durch ein Deputationsgesetz bestimmt. 
(2) Artikel 99 und Artikel 105 Absatz 2 bis 4 und 8 gelten entsprechend. Den nicht der Bür-
gerschaft angehörenden Mitgliedern der Deputationen stehen die Rechte aus Artikel 99 nur hin-
sichtlich des Verwaltungszweiges für den die Deputation zuständig ist, zu. 
 
Artikel 130 
Das am Tage der Eingliederung Bremerhavens in das Land Bremen vorhandene Vermögen der 
Freien Hansestadt Bremen gilt als Vermögen der Stadtgemeinde Bremen. Das bisherige Ver-
mögen der Stadtgemeinde Bremerhaven bleibt Vermögen Bremerhavens. 
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Artikel 131 
(1) Der Beginn und das Ende des Rechnungsjahres werden durch Gesetz festgelegt.
(2) Der Haushaltsplan wird für ein oder zwei Rechnungsjahre nach Jahren getrennt, vor Be-
ginn des ersten Rechnungsjahres durch das Haushaltsgesetz festgestellt. Es enthält, die Fest-
setzung
1. der veranschlagten Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsplan,
2. der Steuersätze, soweit sie für jedes Rechnungsjahr festzusetzen sind,
3. des Höchstbetrages der Kassenkredite.

Artikel 131a 
(1) Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszuglei-
chen.
(2) Bei einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung sind die Aus-
wirkungen auf den Haushalt im Auf- und Abschwung symmetrisch zu berücksichtigen.
(3) Im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der
Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, kann
von den Vorgaben der Absätze 1 und 2 aufgrund eines Beschlusses der Mehrheit der Mitglieder
der Bürgerschaft abgewichen werden. Im Falle der Abweichung von den Vorgaben des Absat-
zes 1 ist der Beschluss mit einer Tilgungsregelung zu verbinden.
(4) Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sons-
tigen Gewährleistungen, die zu Ausgaben in künftigen Rechnungsjahren führen können, bedür-
fen einer der Höhe nach bestimmbaren Ermächtigung durch Gesetz.
(5) Einnahmen aus Krediten im Sinne von Absatz 1 entstehen dem Land auch dann, wenn Kre-
dite von juristischen Personen, auf die das Land aufgrund Eigentums, finanzieller Beteiligung,
Satzung oder sonstiger Bestimmungen, die die Tätigkeit des Unternehmens regeln, unmittelbar
oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, im Auftrag des Landes und zur Fi-
nanzierung staatlicher Aufgaben aufgenommen werden und wenn die daraus folgenden Zinsen
und Tilgungen aus dem Landeshaushalt zu erbringen sind.
(6) Näheres, insbesondere die Bereinigung der Einnahmen und Ausgaben um finanzielle
Transaktionen und das Verfahren zur Berechnung der Vorgaben der Absätze 1 und 2 unter
Berücksichtigung der konjunkturellen Entwicklung auf der Grundlage eines Konjunkturberei-
nigungs-verfahrens sowie die Kontrolle und den Ausgleich von Abweichungen von diesen Vorgaben,
regelt ein Gesetz.

Artikel 131b 
Bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2019 sind Abweichungen von Artikel 131a Absatz 1 im 
Rahmen der gemäß Artikel 143d Absatz 2 Grundgesetz übernommenen Konsolidierungsver-
pflichtung zulässig. 

Artikel 131c 
Zur Erfüllung der Verpflichtung gemäß Artikel 131a Absatz 1 und Artikel 131b wirken Bür-
gerschaft und Senat auf eine aufgabengerechte Finanzausstattung des Landes hin. Der Senat ist 
verpflichtet, bei seiner Mitwirkung an der Bundesgesetzgebung und in Angelegenheiten der 
Europäischen Union sein Handeln am Ziel der Einnahmensicherung und der aufgabengerech-
ten Finanzausstattung des Landes und seiner Gemeinden auszurichten. 
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Artikel 131d 
(1) Zur Bewältigung der klimaneutralen Transformation der bremischen Wirtschaft kann 
das Land ein nicht-rechtsfähiges Sondervermögen errichten. Das Sondervermögen kann 
bedarfsgerecht Zuweisungen aus dem Haushalt erhalten. Das nominale Gesamtvolumen 
des Sondervermögens ist auf 450 Millionen Euro beschränkt. Artikel 131a Absatz 1 bis 3 
gilt entsprechend. Das Nähere zur Errichtung und Ausgestaltung des Sondervermögens 
sowie zur Verwendung seiner Mittel regelt ein Errichtungsgesetz. Dieses bedarf der Zu-
stimmung von zwei Dritteln der gesetzlichen Mitglieder der Bremischen Bürgerschaft. 
(2) Die Bürgerschaft muss den Fortbestand des Sondervermögens jährlich durch einen Be-
schluss bestätigen, der der Zustimmung von zwei Dritteln der gesetzlichen Mitglieder der 
Bremischen Bürgerschaft bedarf. Unterbleibt die Bestätigung, ist das Sondervermögen 
aufzulösen, die Vermögenswerte sind in den Landeshaushalt einzugliedern. 
(3) Für das Sondervermögen ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan zu erstellen, 
der der Zustimmung von zwei Dritteln der gesetzlichen Mitglieder der Bürgerschaft be-
darf. Für die Verwaltung des Sondervermögens ist ein Ausschuss zu bilden. Artikel 105 
Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 und 4 gilt entsprechend. Der Ausschuss beschließt mit Zwei-
drittelmehrheit über die einzelnen Projekte aus dem Sondervermögen. 

 
Artikel 132 
Das Haushaltsgesetz bildet die Grundlage für die Verwaltung aller Einnahmen und Ausgaben. 
Der Senat hat die Verwaltung nach dem Haushaltsgesetz zu führen. Er darf die Haushaltsmittel 
nur insoweit und nicht eher in Anspruch nehmen, als es bei einer wirtschaftlichen und sparsamen 
Verwaltung erforderlich ist. 
 
Artikel 132a 
(1) Ist bis zum Schluss eines Rechnungsjahres der Haushaltsplan für das folgende Jahr nicht 
durch Gesetz festgestellt, so ist bis zu seinem Inkrafttreten der Senat ermächtigt, alle Ausgaben 
zu leisten, die nötig sind, 
a) um gesetzlich bestehende Einrichtungen zu erhalten und gesetzlich beschlossene Maß-
nahmen durchzuführen, 
b) um rechtlich begründete Verpflichtungen der Freien Hansestadt Bremen zu erfüllen, 
c) um Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzusetzen oder Beihilfen für 
diese Zwecke weiter zu gewähren, sofern durch den Haushaltsplan eines Vorjahres bereits Be-
träge bewilligt worden sind. 
(2) Soweit nicht auf besonderem Gesetz beruhende Einnahmen aus Steuern, Abgaben und 
sonstigen Quellen die Ausgaben unter Absatz 1 decken, darf der Senat die zur Aufrechterhal-
tung der Wirtschaftsführung erforderlichen Mittel im Wege des Kredits flüssigmachen. 
 
Artikel 133 
Der Senat hat über die Einnahmen und Ausgaben des Rechnungsjahres der Bürgerschaft in dem 
folgenden Rechnungsjahr Rechnung zu legen. 
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Artikel 133a 
(1) Der Rechnungshof prüft die Rechnung sowie die Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlich-
keit der Haushaltsund Wirtschaftsführung. 
(2) Die Mitglieder des Rechnungshofs sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. 
(3) Sie werden von der Bürgerschaft gewählt und sind vom Senat zu ernennen. 
(4) Das Nähere wird durch Gesetz geregelt. 
 
 
5. Abschnitt Rechtspflege 
 
Artikel 134 
Die Rechtspflege ist nach Reichsund Landesrecht im Geiste der Menschenrechte und sozialer 
Gerechtigkeit auszuüben. 
 
Artikel 135 
(1) Die richterliche Gewalt wird durch unabhängige, nur dem Gesetz unterworfene Gerichte 
ausgeübt. 
(2) An der Rechtspflege sind Männer und Frauen aus dem Volk zu beteiligen. Ihre Zuzie-
hung und die Art ihrer Auswahl wird durch Gesetz geregelt. 
 
Artikel 136 
(1) Die rechtsgelehrten Mitglieder der Gerichte werden von einem Ausschuss gewählt, der aus 
3 Mitgliedern des Senats, 5 Mitgliedern der Bürgerschaft und 3 Richtern gebildet wird. Das Nä-
here bestimmt das Gesetz. 
(2) Die rechtsgelehrten Richter werden auf Lebenszeit berufen, wenn sie nach ihrer Persön-
lichkeit und ihrer bisherigen juristischen Tätigkeit die Gewähr dafür bieten, dass sie ihr Amt 
im Geiste der Menschenrechte, wie sie in der Verfassung niedergelegt sind, und der sozialen 
Gerechtigkeit ausüben werden. 
(3) Erfüllt ein Richter nach seiner Berufung auf Lebenszeit diese Bedingung nicht, so kann 
ihn das Bundesverfassungsgericht auf Antrag der Bürgerschaft oder des Senats seines Amtes für 
verlustig erklären und zugleich bestimmen, ob er in ein anderes Amt oder in den Ruhestand zu 
versetzen oder zu entlassen ist. Der Antrag kann auch von dem Justizsenator im Einvernehmen 
mit dem Richterwahlausschuss gestellt werden. Während des Verfahrens ruht die Amtstätigkeit 
des Richters. 
 
Artikel 137 
(1) Richter können wider ihren Willen auch sonst nur kraft richterlicher Entscheidung und 
nur aus den Gründen und unter den Formen, die die Gesetze bestimmen, dauernd oder zeitweise 
ihres Amtes enthoben oder an eine andere Stelle oder in den Ruhestand versetzt werden. Die 
Gesetzgebung kann Altersgrenzen festsetzen, bei deren Erreichung Richter in den Ruhestand 
treten. 
(2) Die vorläufige Amtsenthebung, die kraft Gesetzes eintritt, wird hierdurch nicht berührt. 
(3) Bei einer Veränderung in der Einrichtung der Gerichte oder ihrer Bezirke können unfrei-
willige Versetzungen an ein anderes Gericht oder Entfernung vom Amte unter Belassung des 
vollen Gehalts durch die Justizverwaltung verfügt werden. 
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Artikel 138 
(1) Richter, die vorsätzlich ihre Pflicht, das Recht zu finden, verletzt haben, können auf An-
trag der Bürgerschaft oder des Senats vor das Bundesverfassungsgericht gezogen werden, wenn 
dies zum Schutze der Verfassung oder ihres Geistes gegen Missbrauch der richterlichen Gewalt 
erforderlich erscheint. 
(2) Das Bundesverfassungsgericht kann in solchen Fällen auf Amtsverlust erkennen und zu-
gleich bestimmen, ob ein solcher Richter in ein anderes Amt oder in den Ruhestand zu verset-
zen oder zu entlassen ist. 
 
Artikel 139 
(1) Es wird ein Staatsgerichtshof errichtet. 
(2) Der Staatsgerichtshof besteht, sofern er nicht gemeinsam mit anderen deutschen Ländern 
oder gemeinsam für alle deutschen Länder eingerichtet wird, aus dem Präsidenten des Ober-
verwaltungsgerichts oder seinem Stellvertreter sowie aus 6 gewählten Mitgliedern, von denen 
2 rechtsgelehrte bremische Richter sein müssen. Die gewählten Mitglieder werden von der Bür-
gerschaft unverzüglich nach ihrem ersten Zusammentritt für die Dauer ihrer Wahlperiode ge-
wählt und bleiben im Amt, bis die nächste Bürgerschaft die Neuwahl vorgenommen hat. Bei 
der Wahl soll die Stärke der Fraktionen nach Möglichkeit berücksichtigt werden. Die gewähl-
ten Mitglieder dürfen nicht Mitglieder des Senats oder der Bürgerschaft sein. Wiederwahl ist 
zulässig. 
 
Artikel 140 
(1) Der Staatsgerichtshof ist zuständig für die Entscheidung von Zweifelsfragen über die Aus-
legung der Verfassung und andere staatsrechtliche Fragen, die ihm der Senat, die Bürgerschaft 
oder ein Fünftel der gesetzlichen Mitgliederzahl der Bürgerschaft oder eine öffentlich-rechtli-
che Körperschaft des Landes Bremen vorlegt. Bei Organstreitigkeiten sind antragsberechtigt 
Verfassungsorgane oder Teile von ihnen, die durch diese Verfassung oder die Geschäftsord-
nung der Bürgerschaft mit eigenen Rechten ausgestattet sind. 
(2) Der Staatsgerichtshof ist ferner zuständig in den anderen durch Verfassung oder Gesetz 
vorgesehenen Fällen. 
 
Artikel 141 
Zum Schutz des Einzelnen gegen Anordnungen und Verfügungen oder pflichtwidrige Unter-
lassungen der Verwaltungsbehörden steht der Rechtsweg an die ordentlichen Gerichte oder Ver-
waltungsgerichte offen. Diese sind befugt, bei ihren Entscheidungen die Gesetzmäßigkeit von 
Rechtsverordnungen, behördlichen Verfügungen und Verwaltungsmaßnahmen zu prüfen. 
 
Artikel 142 
Gelangt ein Gericht bei der Anwendung eines Gesetzes, auf dessen Gültigkeit es bei der Ent-
scheidung ankommt, zu der Überzeugung, dass das Gesetz mit dieser Verfassung nicht verein-
bar sei, so führt es eine Entscheidung des Staatsgerichtshofs herbei. Dessen Entscheidung ist im 
Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen zu veröffentlichen und hat Gesetzeskraft. 
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6. Abschnitt Gemeinden

Artikel 143 
(1) Die Stadt Bremen und die Stadt Bremerhaven bilden jede für sich eine Gemeinde des
bremischen Staates.
(2) Die Freie Hansestadt Bremen bildet einen aus den Gemeinden Bremen und Bremer-
haven zusammengesetzten Gemeindeverband höherer Ordnung.

Artikel 144 
Die Gemeinden sind Gebietskörperschaften des öffentlichen Rechts. Sie haben das Recht auf 
eine selbständige Gemeindeverfassung und innerhalb der Schranken der Gesetze das Recht der 
Selbstverwaltung. 

Artikel 145 
(1) Die Verfassungen der Gemeinden werden von den Gemeinden selbst festgestellt. Durch
Gesetz können dafür Grundsätze bestimmt werden.
(2) Die Gemeinden können für die Verwaltung örtlicher Angelegenheiten bestimmter Stadt-
teile, insbesondere der stadtbremischen Außenbezirke, durch Gemeindegesetz örtlich gewählte
Bezirksvertretungen einrichten.

Artikel 146 
(1) Für das Finanzwesen der Gemeinden gelten die Bestimmungen der Artikel 102, 131, 131a,
131b, 132, 132a und 133 entsprechend. Zur Erfüllung der Verpflichtung gemäß Artikel 131a
Absatz 1 und Artikel 131b wirken die Gemeinden im Rahmen ihrer Selbstverwaltung auf ihre
aufgabengerechte Finanzausstattung hin.
(2) Das Land gewährleistet der Stadt Bremen und der Stadt Bremerhaven zur Erfüllung ihrer
Aufgaben im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit eine angemessene Finanzausstat-
tung. Überträgt das Land der Stadt Bremen und der Stadt Bremerhaven Aufgaben oder stellt es
besondere Anforderungen an die Erfüllung bestehender oder neuer Aufgaben, hat es gleichzei-
tig Bestimmungen über die Deckung der Kosten zu treffen. Führt die Wahrnehmung dieser
Aufgaben zu einer Mehrbelastung der Gemeinden, ist ein finanzieller Ausgleich zu schaffen.
Das Nähere regelt ein Gesetz.

Artikel 147 
(1) Der Senat hat die Aufsicht über die Gemeinden.
(2) Die Aufsicht beschränkt sich auf die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung.

Artikel 148 
(1) Sofern nicht die Stadtgemeinde Bremen gemäß Artikel 145 durch Gesetz etwas anderes
bestimmt, sind die Stadtbürgerschaft und der Senat die gesetzlichen Organe der Stadtgemeinde
Bremen. Auf die Verwaltung der Stadtgemeinde Bremen sind in diesem Falle die Bestimmun-
gen dieser Verfassung über Volksentscheid, Bürgeranträge, Bürgerschaft und Senat sowie der
Artikel 42 Absatz 4 entsprechend anzuwenden. Die Stadtbürgerschaft besteht aus den von den
stadtbremischen Wählern mit der Wahl zur Bürgerschaft im Wahlbereich Bremen gewählten
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Vertretern. 
(2) Der Präsident der Bürgerschaft ist, sofern die Stadtbürgerschaft nicht etwas anderes be-
schließt, zugleich Präsident der Stadtbürgerschaft. Seine Befugnisse in der Stadtbürgerschaft 
beschränken sich jedoch, wenn er nicht von den stadtbremischen Wählern in die Bürgerschaft 
gewählt ist, lediglich auf die Führung der Präsidialgeschäfte. Dasselbe gilt entsprechend von 
den übrigen Mitgliedern des Vorstandes. 
 
Artikel 149 
Durch Gesetz kann bestimmt werden, dass einzelne Verwaltungszweige einer Gemeinde von 
staatlichen Behörden oder einzelne Verwaltungszweige des Staates von Behörden einer Ge-
meinde wahrzunehmen sind, und ob dafür eine Vergütung zu zahlen ist. 
 
 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 
Artikel 150 
(1) Wenn in Gesetzen und Verordnungen vom geltenden Reichsrecht abgewichen werden 
soll, kommt ein entsprechender Beschluss der Bürgerschaft nur zustande, wenn zwei Drittel 
der gesetzlichen Mitgliederzahl der Bürgerschaft anwesend sind und wenigstens zwei Drittel 
der Anwesenden, mindestens aber die Mehrheit der gesetzlichen Mitgliederzahl zustimmen. 
(2) Dieser Artikel gilt bis zum Inkrafttreten einer Verfassung der deutschen Republik. 
 
Artikel 151 
Der Senat wird ermächtigt, mit Zustimmung der Bürgerschaft für die Übergangszeit, solange 
keine deutsche Zentralregierung vorhanden ist, an zonale oder überzonale Organisationen Zu-
ständigkeiten der Freien Hansestadt Bremen, insbesondere auf dem Gebiet der auswärtigen 
Beziehungen, der Wirtschaft, der Ernährung, des Finanzwesens und des Verkehrs zu übertra-
gen. 
 
Artikel 152 
Bestimmungen dieser Verfassung, die der künftigen deutschen Verfassung widersprechen, tre-
ten außer Kraft, sobald diese rechtswirksam wird. 
 
Artikel 153 
(1) Gesetze, die aus Anlass der gegenwärtigen Notlage ergangen sind oder noch ergehen wer-
den, können unerlässliche Eingriffe in das Grundrecht der Freizügigkeit, der Freiheit der Be-
rufswahl und der Wohnungsfreiheit zulassen. 
(2) Dieser Artikel tritt mit dem 31. Dezember 1949 außer Kraft. Die Bürgerschaft kann diese 
Frist durch Gesetz verlängern, wenn die Mehrheit ihrer gesetzlichen Mitgliederzahl zustimmt. 
 
Artikel 154 
(1) Zur Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus und zur 
Beseitigung ihrer Folgen werden während der Übergangszeit durch Gesetz Rechtsvorschriften 
erlassen, die von den Bestimmungen der Verfassung abweichen. 
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(2) Dieser Artikel tritt mit dem 31. Dezember 1948 außer Kraft. Die Bürgerschaft kann diese 
Frist durch Gesetz verlängern, wenn die Mehrheit ihrer gesetzlichen Mitgliederzahl zustimmt. 
 
Artikel 154a 
(1) Abweichend von Artikel 82 Absatz 2 Satz 2 verändert sich die Höhe des Entgeltes der Ab-
geordneten vom 1. Juli 2013 bis zum 30. Juni 2015 nicht. Bei der nächsten Veränderung wird 
die 2012 wirksam gewordene Festlegung des Entgeltes und die Einkommens- und Kostenent-
wicklung in der Freien Hansestadt Bremen im letzten dieser Veränderung vorausgehenden Jahr 
zugrunde gelegt. 
(2) Abweichend von Artikel 82 Absatz 2 Satz 2 verändert sich die Höhe des Entgeltes der Ab-
geordneten vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021 nicht. Bei der nächsten Veränderung wird 
die 2019 wirksam gewordene Festlegung des Entgeltes und die Einkommens- und Kostenent-
wicklung in der Freien Hansestadt Bremen im letzten dieser Veränderung vorausgehenden Jahr 
zugrunde gelegt. 
 
Artikel 155 
(1) Diese Verfassung ist nach ihrer Annahme durch Volksentscheid vom Senat unverzüglich 
im Bremischen Gesetzblatt zu verkünden und tritt mit dem auf ihre Verkündung folgenden 
Tage in Kraft. 
(2) Mit dem gleichen Tage treten alle der Verfassung entgegenstehenden Gesetze außer Kraft. 
 
 
 

Diese Verfassung ist von der Bürgerschaft am 15. September 1947 beschlossen und durch 
Volksabstimmung am 12. Oktober 1947 angenommen worden. 
 
Sie wird hiermit vom Senat verkündet. 
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Landesverfassung Hamburg   1/21 Pestalozza 

Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg 
vom 6. Juni 1952 (GVBl. S. 117) 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. April 2023 (GVBl. S. 169) 

Der Senat verkündet das nachstehende, von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz: 

Die Freie und Hansestadt Hamburg hat als Welthafenstadt eine ihr durch Geschichte und 
Lage zugewiesene, besondere Aufgabe gegenüber dem deutschen Volke zu erfüllen. Sie will 
im Geiste des Friedens eine Mittlerin zwischen allen Erdteilen und Völkern der Welt sein. Sie 
fördert ein geeintes Europa und leistet ihren Beitrag zu einer Europäischen Union, die demo-
kratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen sowie dem Grundsatz der 
Subsidiarität verpflichtet ist.“ 
Durch Förderung und Lenkung befähigt sie ihre Wirtschaft zur Erfüllung dieser Aufgaben und 
zur Deckung des wirtschaftlichen Bedarfs aller. Auch Freiheit des Wettbewerbs und genossen-
schaftliche Selbsthilfe sollen diesem Ziele dienen. 
Jedermann hat die sittliche Pflicht, für das Wohl des Ganzen zu wirken. Die Arbeitskraft steht 
unter dem Schutze des Staates. Die Freie und Hansestadt Hamburg achtet, schützt und fördert 
die Rechte der Kinder. Die Allgemeinheit hilft in Fällen der Not den wirtschaftlich Schwachen 
und ist bestrebt, den Aufstieg der Tüchtigen zu fördern. 
Um die politische, soziale und wirtschaftliche Gleichberechtigung zu verwirklichen, verbindet 
sich die politische Demokratie mit den Ideen der wirtschaftlichen Demokratie. 
Vielfalt und Weltoffenheit sind identitätsstiftend für die hanseatische Stadtgesellschaft. In 
diesem Sinne und mit festem Willen schützt die Freie und Hansestadt Hamburg die Würde 
und Freiheit aller Menschen. Sie setzt sich gegen Rassismus und Antisemitismus sowie 
jede andere Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ein. Sie stellt sich der Erneu-
erung und Verbreitung totalitärer Ideologien sowie der Verherrlichung und Verklärung 
des Nationalsozialismus entgegen. 
Die natürlichen Lebensgrundlagen stehen unter dem besonderen Schutz des Staates. Insbeson-
dere nimmt die Freie und Hansestadt Hamburg ihre Verantwortung für die Begrenzung der 
Erderwärmung wahr. 
In diesem Geiste gibt sich die Freie und Hansestadt Hamburg durch ihre Bürgerschaft diese 
Verfassung. 

I. 
Die staatlichen Grundlagen 

Artikel 1 
Die Freie und Hansestadt Hamburg ist ein Land der Bundesrepublik Deutschland. 

Artikel 2 
(1) 1Das Hoheitsgebiet der Freien und Hansestadt Hamburg umfasst das bisherige durch Her-
kommen und Gesetz festgelegte Gebiet. 2Gebietsveränderungen bedürfen eines die Verfassung
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ändernden Gesetzes. 
(2) 1Durch Staatsvertrag können Einrichtungen, insbesondere Behörden, geschaffen werden, die 
der Freien und Hansestadt Hamburg und anderen Ländern gemeinsam sind. 2Ebenso kann die Freie und 
Hansestadt Hamburg sich an solchen Einrichtungen beteiligen. 

 
Artikel 3 
(1) Die Freie und Hansestadt Hamburg ist ein demokratischer und sozialer Rechtsstaat. 
(2) 1Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. 2Sie wird nach Maßgabe der Verfassung und der 
Gesetze ausgeübt. 3Sie hat auch die Aufgabe, die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung 
von Frauen und Männern zu fördern. 4Insbesondere wirkt sie darauf hin, dass Frauen und Män-
ner in kollegialen öffentlich-rechtlichen Beschluss- und Beratungsorganen gleichberechtigt 
vertreten sind. 
 
Artikel 4 
(1) In der Freien und Hansestadt Hamburg werden staatliche und gemeindliche Tätigkeit nicht 
getrennt. 
(2) 1Durch Gesetz sind für Teilgebiete (Bezirke) Bezirksämter zu bilden, denen die selbst-
ständige Erledigung übertragener Aufgaben obliegt. 2An der Aufgabenerledigung wirken die 
Bezirksversammlungen nach Maßgabe des Gesetzes mit. 
(3) Die Bezirksversammlungen werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und ge-
heimer Wahl gewählt. Wahlvorschläge, nach deren Ergebnis sich die Sitzanteile in den Be-
zirksversammlungen bestimmen, werden nur berücksichtigt, wenn sie mindestens drei vom 
Hundert der insgesamt auf solche Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen erhalten ha-
ben. Das Gesetz bestimmt das Nähere; für gesetzliche Bestimmungen über die Wahl der Be-
zirksversammlungen gilt Artikel 6 Absatz 4 Sätze 2 bis 4 entsprechend. 
 
Artikel 5 
(1) Die Landesfarben sind weiß-rot. 
(2) Das Landeswappen zeigt auf rotem Schild die weiße dreitürmige Burg mit geschlosse-
nem Tor. 
(3) Die Landesflagge trägt die weiße Burg des Landeswappens auf rotem Grund. 
(4) Das Gesetz bestimmt das Nähere über die Flagge und das Wappen. 
 
 
II. 
Die Bürgerschaft 
 
Artikel 6 
(1) Die Bürgerschaft ist das Landesparlament. 
(2) Die Bürgerschaft besteht aus mindestens 120 Abgeordneten, die in allgemeiner, unmittel-
barer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt werden. Wahlvorschläge, nach deren Ergeb-
nis sich die Sitzanteile in der Bürgerschaft bestimmen, werden nur berücksichtigt, wenn sie 
mindestens fünf vom Hundert der insgesamt auf solche Wahlvorschläge abgegebenen gültigen 
Stimmen erhalten haben. 
(3) Der Wahltag muss ein Sonntag oder öffentlicher Feiertag sein. 
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(4) 1Das Gesetz bestimmt das Nähere. 2Gesetzesbeschlüsse der Bürgerschaft bedürfen einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. 3Auf die so beschlossenen Gesetze ist 
Artikel 50 Absatz 4 Sätze 1 bis 4 und Absatz 3 Sätze 5, 7, 9, 11 und 12 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass das Gesetz im Fall des Satzes 9 einer Mehrheit von zwei Dritteln der Ab-
stimmenden und der Zustimmung von mindestens einem Fünftel der Wahlberechtigten bedarf. 
4Für durch Volksbegehren eingebrachte Gesetzesvorlagen gilt Artikel 50 Absatz 3 Satz 11 ent-
sprechend; Artikel 50 Absatz 3 Satz 8 ist nicht anzuwenden. 
(5) 1Niemand ist verpflichtet, die Wahl anzunehmen. 2Die Gewählten können jederzeit aus 
der Bürgerschaft ausscheiden. 
 
Artikel 7 
(1) 1Die Abgeordneten sind Vertreterinnen und Vertreter des ganzen Volkes. 2Sie sind nur 
ihrem Gewissen unterworfen und an Aufträge nicht gebunden. 
(2) 1Abgeordnete können durch Beschluss der Bürgerschaft ausgeschlossen werden, wenn 
sie 
1. ihr Amt missbrauchen, um sich oder anderen persönliche Vorteile zu verschaffen, oder 
2. ihre Pflichten als Abgeordnete aus eigennützigen Gründen gröblich vernachlässigen 

oder 
3. der Pflicht zur Verschwiegenheit gröblich zuwiderhandeln. 
2Der Beschluss bedarf der Zustimmung einer Mehrheit von drei Vierteln der gesetzlichen 
Mitgliederzahl. 
(3) Die Geschäftsordnung der Bürgerschaft kann vorsehen, dass Abgeordnete bei grober Un-
gebühr oder wiederholtem Zuwiderhandeln gegen Vorschriften zur Aufrechterhaltung der Ord-
nung von einer oder mehreren, höchstens von drei Sitzungen ausgeschlossen werden können. 
 
Artikel 8 
Abgeordnete, die ihre Wählbarkeit verlieren, scheiden aus der Bürgerschaft aus. 
 
Artikel 9 
(1) Die Bürgerschaft entscheidet über die Gültigkeit der Wahl und befindet darüber, ob Ab-
geordnete die Mitgliedschaft verloren haben. 
(2) 1Gegen die Entscheidung kann die oder der Betroffene das Hamburgische Verfassungs-
gericht anrufen. 2Das Gesetz bestimmt das Nähere. 
 
Artikel 10 
(1) 1Die Bürgerschaft wird auf fünf Jahre gewählt.2Ihre Wahlperiode endet mit dem Zu-
sammentritt der neuen Bürgerschaft. 
(2) Die Bürgerschaft wird frühestens 57 und spätestens 60 Monate nach Beginn der laufen-
den Wahlperiode neu gewählt. 
 
Artikel 11 
(1) 1Die Bürgerschaft kann die vorzeitige Beendigung der Wahlperiode beschließen. 2Der 
Antrag muss von wenigstens einem Viertel der Abgeordneten gestellt und mindestens zwei 
Wochen vor der Sitzung, auf deren Tagesordnung er gebracht wird, allen Abgeordneten und 
dem Senat mitgeteilt werden. 3Der Beschluss bedarf der Zustimmung der Mehrheit der 
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gesetzlichen Mitgliederzahl. 
(2) 1Hat die Bürgerschaft die vorzeitige Beendigung der Wahlperiode beschlossen, so finden 
innerhalb von zehn Wochen Neuwahlen statt. 2Der Senat bestimmt den Wahltag. 
 
Artikel 12 
(1) 1Die Bürgerschaft bestimmt auf Vorschlag des Senats den Wahltag mit der Mehrheit ihrer 
gesetzlichen Mitgliederzahl. 2Kommt eine Festlegung nicht rechtzeitig zustande, entscheidet 
die Präsidentin oder der Präsident der Bürgerschaft. 3Das Gesetz bestimmt das Nähere. 
(2) Der Senat hat die Wahlen auszuschreiben. 
(3) Die erste Sitzung findet spätestens vier Wochen nach der Wahl statt; sie ist von der Präsi-
dentin oder dem Präsidenten der bisherigen Bürgerschaft einzuberufen. 
(4) Die alte Bürgerschaft führt die Geschäfte bis zur ersten Sitzung der neuen Bürgerschaft 
weiter. 
 
Artikel 13 
(1) 1Die Abgeordneten haben Anspruch auf ein angemessenes, ihre Unabhängigkeit sichern-
des Entgelt. 2Das Gesetz bestimmt das Nähere. 
(2) 1Die Vereinbarkeit des Amtes einer oder eines Abgeordneten mit einer Berufstätigkeit ist 
gewährleistet. 2Das Gesetz kann für Angehörige des hamburgischen öffentlichen Dienstes und 
für leitende Angestellte in Unternehmen, an denen die Freie und Hansestadt Hamburg unmit-
telbar oder mittelbar beteiligt ist, Beschränkungen der Wählbarkeit vorsehen. 
(3) 1Niemand darf gehindert werden, das Amt einer oder eines Abgeordneten zu übernehmen 
und auszuüben; insbesondere ist Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die dafür nötige freie 
Zeit zu gewähren. 2Eine Kündigung oder Entlassung aus einem Arbeits- oder Dienstverhältnis 
aus diesem Grunde ist unzulässig. 3Das Gesetz bestimmt das Nähere. 
 
Artikel 14 
(1) Abgeordnete dürfen zu keiner Zeit wegen Abstimmungen oder Äußerungen, die sie in der 
Bürgerschaft oder einem ihrer Ausschüsse getan haben, gerichtlich oder dienstlich verfolgt 
oder sonst außerhalb der Versammlung zur Verantwortung gezogen werden. 
(2) Verleumderische Beleidigungen können mit Genehmigung der Bürgerschaft verfolgt wer-
den. 
 
Artikel 15 
(1) Abgeordnete dürfen ohne Einwilligung der Bürgerschaft während der Dauer ihres Man-
dats nicht verhaftet oder sonstigen ihre Freiheit und die Ausübung ihres Mandats beschränken-
den Maßnahmen unterworfen werden, es sei denn, sie werden bei der Ausübung einer Straftat 
oder spätestens im Laufe des folgenden Tages festgenommen. 
(2) Auf Verlangen der Bürgerschaft wird jedes gegen Abgeordnete gerichtete Straf- oder Er-
mittlungsverfahren sowie jede Haft oder sonstige Beschränkung ihrer persönlichen Freiheit für 
die Dauer ihres Mandats aufgehoben. 
 
Artikel 16 
Wahrheitsgetreue Berichte über die Verhandlungen in den öffentlichen Sitzungen der Bürger-
schaft oder eines anderen deutschen Landtages bleiben von jeder Verantwortlichkeit frei. 
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Artikel 17 
1Die Abgeordneten sind berechtigt, über Personen, die ihnen in ihrer Eigenschaft als Abgeord-
nete oder denen sie in dieser Eigenschaft Tatsachen anvertraut haben, sowie über diese Tatsa-
chen selbst das Zeugnis zu verweigern. 2So weit dieses Zeugnisverweigerungsrecht reicht, ist 
die Beschlagnahme von Schriftstücken unzulässig. 
 
Artikel 18 
(1) 1Die Bürgerschaft wählt ihre Präsidentin oder ihren Präsidenten, die Vizepräsidentinnen 
und Vizepräsidenten und die Schriftführerinnen und Schriftführer. 2Sie gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. 
(2) 1Die Präsidentin oder der Präsident übt das Hausrecht und die Polizeigewalt in den von 
der Bürgerschaft benutzten Räumen aus; ihr oder ihm untersteht die Bürgerschaftskanzlei. 2Sie 
oder er verfügt nach Maßgabe des Haushaltsplanes (Artikel 66) über Einnahmen und Ausgaben 
der Bürgerschaft und vertritt die Freie und Hansestadt Hamburg in allen Rechtsgeschäften und 
Rechtsstreitigkeiten der Bürgerschaft. 3Abweichend von Artikel 45 ernennt und entlässt die 
Präsidentin oder der Präsident die Beamtinnen und Beamten der Bürgerschaft. 
(3) Eine Durchsuchung oder Beschlagnahme in den Räumen der Bürgerschaft darf nur mit 
Einwilligung der Präsidentin oder des Präsidenten vorgenommen werden. 
Artikel 19 
Zu einem Beschluss der Bürgerschaft ist einfache Stimmenmehrheit erforderlich, sofern die 
Verfassung nicht ein anderes Stimmenverhältnis vorschreibt. 
 
Artikel 20 
(1) 1Die Bürgerschaft ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend 
sind. 2Jedoch sind alle Beschlüsse gültig, die gefasst werden, ohne dass die Beschlussfähigkeit 
vor der Abstimmung oder Wahlhandlung angezweifelt worden ist. 
(2) Die Beschlussfähigkeit für die Anberaumung der Sitzungen, für die Feststellung der Ta-
gesordnung und der Niederschrift sowie für andere die Geschäftsbehandlung betreffende Fra-
gen wird durch die Geschäftsordnung geregelt. 
(3) Die Geschäftsordnung regelt die Art der Abstimmung. 
 
Artikel 21 
1Die Sitzungen der Bürgerschaft sind öffentlich. 2Beantragt ein Zehntel der Abgeordneten oder 
der Senat, die Beratung und Abstimmung in geheimer Sitzung stattfinden zu lassen, so be-
schließt die Bürgerschaft darüber in nicht öffentlicher Verhandlung. 
 
Artikel 22 
1Die Bürgerschaft wird durch die Präsidentin oder den Präsidenten einberufen. 2Sie oder er ist 
dazu verpflichtet, 
1. auf Beschluss der Bürgerschaft, 
2. auf Verlangen von einem Zehntel der Abgeordneten, wenn seit der letzten Sitzung mehr 

als ein Monat verflossen ist, 
3. auf Verlangen des Senats. 
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Artikel 23 
(1) 1Die Mitglieder des Senats haben zu allen Verhandlungen der Bürgerschaft und ihrer Aus-
schüsse Zutritt; der Senat hat das Recht, auch andere Vertreterinnen und Vertreter zu entsen-
den. 2Das gilt nicht für Untersuchungsausschüsse (Artikel 26). 3Die Bürgerschaft und ihre Aus-
schüsse können die Entsendung des für die zur Beratung anstehende Angelegenheit zuständi-
gen Mitglieds des Senats verlangen. 4Es kann sich durch seine Vertreterin oder seinen Vertre-
ter, in einem Ausschuss auch durch den zuständigen Senatssyndicus, vertreten lassen. 
(2) 1Den Vertreterinnen und Vertretern des Senats ist auf ihr Verlangen jederzeit das Wort zu 
erteilen. 2Sie unterstehen der Ordnungsgewalt der oder des Vorsitzenden. 
(3) Von den Sitzungen der Ausschüsse ist dem Senat, soweit tunlich, vorher Kenntnis zu ge-
ben. 
(4) Anträge des Senats, die er als dringlich bezeichnet, darf die Bürgerschaft nicht vertagen. 
 
Artikel 24 
(1) Die Opposition ist ein wesentlicher Bestandteil der parlamentarischen Demokratie. 
(2) 1Sie hat die ständige Aufgabe, die Kritik am Regierungsprogramm im Grundsatz und 
im Einzelfall öffentlich zu vertreten. 2Sie ist die politische Alternative zur Regierungsmehr-
heit. 
 
Artikel 25 
(1) Die Abgeordneten sind berechtigt, in öffentlichen Angelegenheiten große und kleine An-
fragen an den Senat zu richten. 
(2) 1Große Anfragen sind schriftlich zu stellen und müssen von einer in der Geschäftsordnung 
der Bürgerschaft zu bestimmenden Mindestzahl von Abgeordneten, die nicht höher als 10 sein 
darf, unterzeichnet sein. 2Sie sind binnen vier Wochen durch eine Vertreterin oder einen Ver-
treter des Senats in der Sitzung der Bürgerschaft zu beantworten. 3Auf Verlangen von einem 
Drittel der anwesenden Abgeordneten folgt der Antwort eine Besprechung. 
(2a) Abweichend von Absatz 2 Satz 3 folgt für die Dauer der 22. Wahlperiode der Bürgerschaft 
der Antwort auf Verlangen von einem Fünftel der anwesenden Abgeordneten eine Bespre-
chung. 
(3) 1Kleine Anfragen können von einer oder einem Abgeordneten schriftlich gestellt wer-
den. 
2Sie sind vom Senat binnen acht Tagen schriftlich zu beantworten. 
(4) Die Geschäftsordnung der Bürgerschaft bestimmt das Nähere. 
 
Artikel 26 
(1) 1Die Bürgerschaft hat das Recht und auf Antrag eines Viertels der Abgeordneten die 
Pflicht, Untersuchungsausschüsse einzusetzen. 2Die Ausschüsse erheben Beweis in öffentli-
cher Verhandlung, soweit sie nichts anderes beschließen. 3Beantragte Beweise sind zu erheben, 
wenn es ein Viertel der Ausschussmitglieder verlangt. 
(1a) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 hat die Bürgerschaft für die Dauer der 22. Wahlperiode 
auf Antrag eines Fünftels der Abgeordneten die Pflicht, Untersuchungsausschüsse einzusetzen. 
Beantragte Beweise sind abweichend von Absatz 1 Satz 3 zu erheben, wenn es ein Fünftel der 
Ausschussmitglieder verlangt. 
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(2) 1Für die Beweiserhebung gelten die Vorschriften über den Strafprozess sinngemäß. 
2Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis bleiben unberührt. 
(3) Das Gesetz und die Geschäftsordnung der Bürgerschaft bestimmen das Nähere über die 
Einsetzung, die Befugnisse und das Verfahren von Untersuchungsausschüssen. 
(4) 1Hamburgische Gerichte und Behörden sind zu Rechtsund Amtshilfe verpflichtet. 2Der 
Senat stellt den Untersuchungsausschüssen auf Ersuchen die zu ihrer Unterstützung erforder-
lichen und von ihnen ausgewählten Bediensteten zur Verfügung. 
(5) 1Die Beschlüsse der Untersuchungsausschüsse sind der richterlichen Erörterung entzogen. 
2In der Würdigung und Beurteilung des der Untersuchung zugrunde liegenden Sachverhalts 
sind die Gerichte frei. 
(6) Die Mitglieder von Untersuchungsausschüssen sind zur Verschwiegenheit verpflichtet, 
soweit es sich um Tatsachen handelt, die sie bei ihrer Tätigkeit im Untersuchungsausschuss 
erfahren haben und die nicht Gegenstand der öffentlichen Verhandlung gewesen sind. 
 
Artikel 27 
(1) 1Die Bürgerschaft hat das Recht und auf Antrag eines Fünftels der Abgeordneten die 
Pflicht, zur Vorbereitung von Entscheidungen über umfangreiche und bedeutsame Sachkom-
plexe Enquete-Kommissionen einzusetzen. 2Ihnen gehören als sachverständige Mitglieder 
auch Personen an, die nicht Mitglied der Bürgerschaft sind. 3Der Antrag muss den Auftrag der 
Kommission bezeichnen. 
(2) 1 Artikel 23 Absatz 1 Satz 1 findet entsprechende Anwendung. 2Den Vertreterinnen und 
Vertretern des Senats ist auf ihr Verlangen das Wort zu erteilen. 
(3) Artikel 26 Absatz 4 Satz 2 findet entsprechende Anwendung. 
 
Artikel 28 
(1) Die Bürgerschaft bestellt einen Eingabenausschuss, dem die Behandlung der an die Bür-
gerschaft gerichteten Bitten und Beschwerden obliegt. 
(2) 1Bei der Überprüfung von Beschwerden wird der Eingabenausschuss als parlamentari-
sches Kontrollorgan tätig. 2Das Gesetz bestimmt das Nähere. 
 
Artikel 29 
1Werden an die Bürgerschaft gerichtete Bitten und Beschwerden durch die Unterschrift von 10 
000 Einwohnerinnen und Einwohnern unterstützt (Volkspetition), so befasst sich die Bürger-
schaft mit dem Anliegen. 2Eine Vertreterin oder ein Vertreter der Petentinnen und Petenten 
erhält Gelegenheit, das Anliegen in einem Ausschuss zu erläutern. 3Das Gesetz bestimmt das 
Nähere. 
 
Artikel 30 
Der Senat hat der Bürgerschaft und den von ihr eingesetzten Ausschüssen auf Verlangen Aus-
künfte zu erteilen sowie auf Verlangen eines Fünftels der jeweils vorgesehenen Mitglieder Ak-
ten vorzulegen, soweit dem Bekanntwerden des Inhaltes nicht gesetzliche Vorschriften oder 
das Staatswohl entgegenstehen. 
 
Artikel 31 
(1) Der Senat unterrichtet die Bürgerschaft über 
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1. Gegenstände von Gesetzgebungsvorhaben, sobald er ihre Förderung beschlossen hat, 
2. Gesetzentwürfe, sobald er sie der Öffentlichkeit oder ehrenamtlichen Gremien bekannt 

gibt, 
3. Senatsbeschlüsse zur Standortplanung, 
4. Staatsverträge nach ihrer Paraphierung, 
5. Angelegenheiten der Europäischen Union, insbesondere über Initiativen gegenüber den für 

diese Angelegenheiten zuständigen Institutionen und Gremien, 
soweit sie für die Freie und Hansestadt Hamburg von grundsätzlicher Bedeutung sind oder 
erhebliche finanzielle Auswirkungen haben. 
(2) Die Grenzen des Artikels 30 gelten entsprechend. 
 
Artikel 32 
(nach Umnummerierungen 2001 nicht mehr belegt) 
 
 
III. 
Der Senat 
 
Artikel 33 
(1) Die Erste Bürgermeisterin (Präsidentin des Senats) oder der Erste Bürgermeister (Präsi-
dent des Senats) und die Senatorinnen und Senatoren bilden den Senat. 
(2) 1Der Senat ist die Landesregierung. 2Er führt und beaufsichtigt die Verwaltung. 
(3) Das Gesetz bestimmt die Höchstzahl der Senatsmitglieder. 
 
Artikel 34 
(1) Die Bürgerschaft wählt die Erste Bürgermeisterin oder den Ersten Bürgermeister mit 
der Mehrheit ihrer gesetzlichen Mitgliederzahl. 
(2) 1Die Erste Bürgermeisterin oder der Erste Bürgermeister beruft und entlässt die Stellver-
treterin (Zweite Bürgermeisterin) oder den Stellvertreter (Zweiter Bürgermeister) und die üb-
rigen Senatorinnen und Senatoren. 2Die Erste Bürgermeisterin oder der Erste Bürgermeister beantragt 
die gemeinsame Bestätigung durch die Bürgerschaft; bei der späteren Berufung von Senatorinnen und 
Senatoren kann sie oder er auch deren gesonderte Bestätigung beantragen. 
(3) 1Mitglied des Senats kann werden, wer zur Bürgerschaft wählbar ist. 2Mitglied kann auch 
werden, wer bei Antritt seines Amtes keine Wohnung in der Freien und Hansestadt Hamburg 
inne hat; es muss sie in angemessener Zeit dort nehmen. 
 
Artikel 35 
(1) Die Amtszeit der Ersten Bürgermeisterin oder des Ersten Bürgermeisters und die der Se-
natorinnen und Senatoren enden mit dem Zusammentritt einer neuen Bürgerschaft, die Amts-
zeit einer Senatorin oder eines Senators auch mit jeder anderen Erledigung des Amtes der Ers-
ten Bürgermeisterin oder des Ersten Bürgermeisters. 
(2) Der Senat und einzelne seiner Mitglieder können jederzeit zurücktreten. 
(3) 1Die Amtszeit der Ersten Bürgermeisterin oder des Ersten Bürgermeisters endet auch, 
wenn die Bürgerschaft ihr oder ihm das Vertrauen dadurch entzieht, dass sie mit der Mehrheit 
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ihrer gesetzlichen Mitgliederzahl eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger wählt. 2Der Antrag 
muss den Abgeordneten und dem Senat mindestens eine Woche vor der Beschlussfassung mit-
geteilt werden; er muss von einem Viertel der Abgeordneten unterzeichnet sein. 
 
Artikel 36 
(1) 1Findet ein Antrag der Ersten Bürgermeisterin oder des Ersten Bürgermeisters, ihr oder 
ihm das Vertrauen auszusprechen, nicht die Zustimmung der Mehrheit der gesetzlichen Mit-
gliederzahl der Bürgerschaft, so kann die Bürgerschaft binnen eines Monats nach Eingang des 
Antrags 
1. mit der Mehrheit ihrer gesetzlichen Mitgliederzahl eine neue Erste Bürgermeisterin oder 

einen neuen Ersten Bürgermeister wählen oder 
2. der Ersten Bürgermeisterin oder dem Ersten Bürgermeister nachträglich das Vertrauen 

aussprechen oder 
3. die vorzeitige Beendigung der Wahlperiode beschließen. 
2Macht die Bürgerschaft von diesen Befugnissen keinen Gebrauch, so kann der Senat binnen 
zwei Wochen die Wahlperiode für vorzeitig beendet erklären. 
(2) Der Antrag der Ersten Bürgermeisterin oder des Ersten Bürgermeisters, ihr oder ihm das 
Vertrauen auszusprechen, muss mindestens eine Woche vor der Abstimmung eingebracht wer-
den. 
(3) Artikel 11 Absatz 2 findet Anwendung. 
 
Artikel 37 
(1) 1Bei Beendigung der Amtszeit der Ersten Bürgermeisterin oder des Ersten Bürgermeisters 
oder bei Rücktritt des Senats führt der Senat die Geschäfte bis zur Wahl einer neuen Ersten 
Bürgermeisterin oder eines neuen Ersten Bürgermeisters weiter. 2Auf ihr oder sein Ersuchen 
führen die Senatorinnen und Senatoren bis zur Berufung und Bestätigung ihrer Nachfolgerin-
nen und Nachfolger die Geschäfte weiter. 
(2) Beim Rücktritt einzelner Senatorinnen oder Senatoren entscheidet der Senat, ob sie die 
Ge-schäfte bis zur Berufung und Bestätigung ihrer Nachfolgerinnen oder Nachfolger weiter-
zuführen oder sofort aus dem Senat auszuscheiden haben. 
 
Artikel 38 
(1) Die Mitglieder des Senats haben vor Antritt ihres Amtes vor der Bürgerschaft folgenden 
Eid zu leisten: 
Ich schwöre, dass ich Deutschland, dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und der 
hamburgischen Verfassung die Treue halten, die Gesetze beachten, die mir als Mitglied des 
Senats obliegenden Pflichten gewissenhaft erfüllen und das Wohl der Freien und Hansestadt 
Hamburg, soviel ich vermag, fördern will. 
(2) Die Beifügung einer religiösen Beteuerung ist zulässig. 
 
Artikel 39 
(1) Mitglieder des Senats dürfen kein Bürgerschaftsmandat ausüben. 
(2) Das Bürgerschaftsmandat eines Mitglieds des Senats ruht während der Amtszeit als 
Mitglied des Senats. 
(3) Das Gesetz bestimmt, wer das Mandat während dieser Zeit ausübt. 
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Artikel 40 
(1) Mit dem Amt der Mitglieder des Senats ist die Ausübung jedes anderen besoldeten Amtes 
und jeder sonstigen Berufstätigkeit unvereinbar. 
(2) Im Einvernehmen mit der Bürgerschaft kann der Senat genehmigen, dass Mitglieder des 
Senats dem Verwaltungs- oder Aufsichtsrat eines den Gelderwerb bezweckenden Unterneh-
mens angehören dürfen. 
 
Artikel 41 
Das Gesetz bestimmt das Nähere über die Wahl der Ersten Bürgermeisterin oder des Ersten 
Bürgermeisters, die Berufung und Entlassung der Senatorinnen und Senatoren sowie über die 
rechtliche Stellung und die Bezüge der Mitglieder des Senats. 
 
Artikel 42 
(1) 1Die Erste Bürgermeisterin oder der Erste Bürgermeister leitet die Senatsgeschäfte. 2Sie 
oder er bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung gegenüber der 
Bürgerschaft. 
(2) 1Die Mitglieder des Senats tragen nach einer vom Senat zu beschließenden Geschäftsver-
teilung die Verantwortung für die einzelnen Verwaltungsbehörden und Senatsämter. 2Sie ha-
ben dem Senat zur Beschlussfassung vorzulegen: 
1. alle an die Bürgerschaft zu richtenden Anträge; 
2. Angelegenheiten, die mit Organen des Bundes, anderer Länder oder des Auslandes ver-

handelt werden; 
3. Angelegenheiten, für welche die Entscheidung des Senats durch die Verfassung oder ein 

Gesetz vorgeschrieben ist; 
4. Angelegenheiten, die von grundsätzlicher oder allgemeiner Bedeutung sind oder die ge-

samte Verwaltung betreffen; 
5. Meinungsverschiedenheiten über Fragen, die den Geschäftsbereich mehrerer Verwal-

tungsbehörden oder Senatsämter berühren. 
(3) 1Der Senat fasst seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit; jedem Mitglied des Senats steht 
es frei, seine abweichende Auffassung in die Niederschrift aufnehmen zu lassen. 2Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden. 
 
Artikel 43 
1Der Senat vertritt die Freie und Hansestadt Hamburg gegenüber der Bundesrepublik Deutsch-
land, den deutschen Ländern und dem Ausland. 2Ihm obliegt die Ratifikation der Staatsver-
träge. 3Sie bedarf der Zustimmung der Bürgerschaft, sofern die Verträge Gegenstände der Ge-
setzgebung betreffen oder Aufwendungen erfordern, für die Haushaltsmittel nicht vorgesehen 
sind. 
 
Artikel 44 
(1) Dem Senat steht das Begnadigungsrecht zu. 
(2) 1Amnestien bedürfen eines Gesetzes. 2Strafverfahren darf der Senat nur auf Grund ge-
setzlicher Ermächtigung niederschlagen. 
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Artikel 45 
1Der Senat ernennt und entlässt die Beamtinnen und Beamten. 2Er kann dieses Recht auf an-
dere Stellen übertragen. 
 
Artikel 46 
1Der Senat nimmt die dem Staate zu leistenden Eide ab, soweit die Gesetze nichts anderes be-
stimmen. 2Er kann die Abnahme von Eiden anderen Stellen übertragen. 
 
Artikel 47 
(1) 1Der Senat kann zu seiner Beratung und zur Bearbeitung seiner Angelegenheiten beamtete 
Senatssyndici ernennen. 2Sie sollen in der Regel die Befähigung zum höheren Verwaltungs-
dienst besitzen. 
(2) Die Senatssyndici nehmen, wenn der Senat im Einzelfall nichts anderes beschließt, an 
seinen Sitzungen mit beratender Stimme teil. 
(3) Werden einem Senatssyndicus Aufgaben innerhalb einer Verwaltungsbehörde oder eines 
Senatsamtes übertragen, so ist er insoweit unbeschadet des Absatzes 2 an die Weisungen des 
zuständigen Mitglieds des Senats gebunden. 
 
 

IV. 
Die Gesetzgebung 
 
Artikel 48 
(1) Die Gesetzesvorlagen werden vom Senat, aus der Mitte der Bürgerschaft oder durch 
Volksbegehren eingebracht. 
(2) Die Gesetze werden von der Bürgerschaft oder durch Volksentscheid beschlossen. 
 
Artikel 49 
(1) Gesetzesvorlagen bedürfen einer zweimaligen Lesung der Bürgerschaft (Beratung und 
Abstimmung). 
(2) 1Zwischen der ersten und der zweiten Abstimmung müssen mindestens sechs Tage liegen. 
2Dem Senat ist das Ergebnis der ersten Lesung unverzüglich mitzuteilen. 3Mit seinem Einver-
ständnis kann die zweite Lesung zu einem früheren Zeitpunkt stattfinden. 
(3) 1Die zweite Lesung darf nur dann am gleichen Tage stattfinden, wenn sich kein Wider-
spruch erhebt. 2Widerspruch kann nur von einem Fünftel der anwesenden Abgeordneten erho-
ben werden. 
 
Artikel 50 
(1) 1Das Volk kann den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung eines Gesetzes oder eine 
Befassung mit bestimmten Gegenständen der politischen Willensbildung (andere Vorlage) be-
antragen. 2Bundesratsinitiativen, Haushaltspläne, Abgaben, Tarife der öffentlichen Unterneh-
men sowie Dienst- und Versorgungsbezüge können nicht Gegenstand einer Volksinitiative 
sein. 3Die Volksinitiative ist zustande gekommen, wenn mindestens 10.000 zur Bürgerschaft 
Wahlberechtigte den Gesetzentwurf oder die andere Vorlage unterstützen. 
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(2) 1Die Bürgerschaft befasst sich mit dem Anliegen der Volksinitiative. 2Sie oder ein Fünftel 
ihrer Mitglieder kann ein Prüfungs- und Berichtsersuchen zu den finanziellen Auswirkungen 
an den Rechnungshof richten. 3Die Volksinitiatoren erhalten Gelegenheit, das Anliegen in ei-
nem Ausschuss zu erläutern. 4Sofern die Bürgerschaft nicht innerhalb von vier Monaten nach 
Einreichung der Unterschriften das von der Volksinitiative beantragte Gesetz verabschiedet 
oder einen Beschluss gefasst hat, der der anderen Vorlage vollständig entspricht, können die 
Volksinitiatoren die Durchführung eines Volksbegehrens beantragen. 5Sie können den Gesetz-
entwurf oder die andere Vorlage hierzu in überarbeiteter Form einreichen. 6Der Senat führt das 
Volksbegehren durch. 7Die Volksinitiatoren sind berechtigt, Unterschriften auf eigenen Listen 
zu sammeln. 8Das Volksbegehren ist zustande gekommen, wenn es von mindestens einem 
Zwanzigstel der Wahlberechtigten unterstützt wird. 
(3) 1Die Bürgerschaft befasst sich mit dem Anliegen des Volksbegehrens. 2Die Volksinitiato-
ren erhalten Gelegenheit, das Anliegen in einem Ausschuss zu erläutern. 3Sofern die Bürger-
schaft nicht innerhalb von vier Monaten nach Einreichung der Unterschriften das vom Volks-
begehren eingebrachte Gesetz verabschiedet oder einen Beschluss gefasst hat, der der anderen 
Vorlage vollständig entspricht, können die Volksinitiatoren die Durchführung eines Volksent-
scheides beantragen. 4Sie können den Gesetzentwurf oder die andere Vorlage hierzu in überar-
beiteter Form einreichen. 5Der Senat legt den Gesetzentwurf oder die andere Vorlage dem Volk 
zur Entscheidung vor. 6Die Bürgerschaft kann einen eigenen Gesetzentwurf oder eine eigene 
andere Vorlage beifügen. 7Der Volksentscheid findet am Tag der Wahl zur Bürgerschaft oder 
zum Deutschen Bundestag statt. 8Auf Antrag der Volksinitiative kann der Volksentscheid über 
einfache Gesetze und andere Vorlagen auch an einem anderen Tag stattfinden. 9Dasselbe gilt, 
wenn die Bürgerschaft dies im Falle eines Volksentscheides nach Absatz 4 oder 4 a beantragt. 
10Findet der Volksentscheid am Tag der Wahl zur Bürgerschaft oder zum Deutschen Bundestag 
statt, so ist ein Gesetzentwurf oder eine andere Vorlage angenommen, wenn die Mehrheit der 
Abstimmenden zustimmt und auf den Gesetzentwurf oder die andere Vorlage mindestens die 
Zahl von Stimmen entfällt, die der Mehrheit der in dem gleichzeitig gewählten Parlament re-
präsentierten Hamburger Stimmen entspricht. 11Verfassungsänderungen bedürfen einer Mehr-
heit von zwei Dritteln der Abstimmenden und mindestens zwei Dritteln der in dem gleichzeitig 
gewählten Parlament repräsentierten Hamburger Stimmen. 12Steht den Wahlberechtigten nach 
dem jeweils geltenden Wahlrecht mehr als eine Stimme zu, so ist für die Ermittlung der Zahl 
der im Parlament repräsentierten Hamburger Stimmen nach den Sätzen 10 und 11 die tatsäch-
liche Stimmenzahl so umzurechnen, dass jeder Wahlberechtigten und jedem Wahlberechtigten 
nur eine Stimme entspricht. 13Findet der Volksentscheid nicht am Tag der Wahl zur Bürger-
schaft oder zum Deutschen Bundestag statt, so ist er angenommen, wenn die Mehrheit der 
Abstimmenden und mindestens ein Fünftel der Wahlberechtigten zustimmt. 
(4) 1Ein von der Bürgerschaft beschlossenes Gesetz, durch das ein vom Volk beschlossenes 
Gesetz aufgehoben oder geändert wird (Änderungsgesetz), tritt nicht vor Ablauf von drei Mo-
naten nach seiner Verkündung in Kraft. 2Innerhalb dieser Frist können zweieinhalb vom Hun-
dert der Wahlberechtigten einen Volksentscheid über das Änderungsgesetz verlangen.3 In die-
sem Fall tritt das Änderungsgesetz nicht vor Durchführung des Volksentscheids in Kraft. 4Das 
Volk entscheidet über das Änderungsgesetz. Absatz 3 Sätze 5, 7 und 10 bis 13 ist sinngemäß 
anzuwenden. 
(4a) 1Ein Volksentscheid über eine andere Vorlage bindet Bürgerschaft und Senat. 2Die Bin-
dung kann durch einen Beschluss der Bürgerschaft beseitigt werden. 3Der Beschluss ist im 
Hamburgischen Gesetz- und Verordnungsblatt zu verkünden. 4Er wird nicht vor Ablauf von 
drei Monaten nach seiner Verkündung wirksam. 5Absatz 4 Sätze 2 bis 5 ist sinngemäß anzu-
wenden. 
(4b) 1Die Bürgerschaft kann auf Vorschlag des Senats oder mit dessen Zustimmung einen 
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Gesetzentwurf oder eine andere Vorlage von grundsätzlicher und gesamtstädtischer Bedeutung 
zum Volksentscheid stellen (Bürgerschaftsreferendum). 2Beschlüsse der Bürgerschaft nach 
Satz 1 bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Mitgliederzahl. 3Anträge 
nach Satz 1 aus der Mitte der Bürgerschaft sind von zwei Dritteln der Abgeordneten der Bür-
gerschaft einzubringen. 4Die Bürgerschaft beschließt auf Vorschlag des Senats mit einer Mehr-
heit von zwei Dritteln der gesetzlichen Mitgliederzahl über den Termin des Bürgerschaftsrefe-
rendums. 5Ein zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Bürgerschaft nach Satz 1 mit der er-
forderlichen Zahl von Unterschriften unterstütztes Volksbegehren zum selben Gegenstand ist 
dem zum Volksentscheid gestellten Gesetzentwurf oder der zum Volksentscheid gestellten an-
deren Vorlage auf Antrag der Volksinitiatoren als Gegenvorlage beizufügen. 6Dasselbe gilt für 
eine zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Bürgerschaft nach Satz 1 zustande gekommene 
zulässige Volksinitiative, wenn sie im Rahmen einer Sammlung von Unterschriften zwischen 
dem 
14. und 35. Tag nach der Beschlussfassung der Bürgerschaft nach Satz 1 von einem Zwanzig-  
stel der Wahlberechtigten unterstützt wird.7 Der Gesetzentwurf, die andere Vorlage oder die 
Gegenvorlage ist angenommen, wenn sie die in Absatz 3 Sätze 10 bis 13 genannten Mehrheiten 
erreicht. 8Eine außerhalb des Tages der Wahl zur Bürgerschaft oder zum Deutschen Bundestag 
zur Abstimmung stehende Verfassungsänderung ist angenommen, wenn zwei Drittel der Ab-
stimmenden und mindestens die Hälfte der Wahlberechtigten zustimmen. 9Gesetze und Be-
schlüsse über andere Vorlagen, die durch Bürgerschaftsreferendum zustande gekommen sind, 
können innerhalb der laufenden Wahlperiode der Bürgerschaft, mindestens aber für einen Zeit-
raum von drei Jahren, nicht im Wege von Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid 
geändert werden. 10Volksabstimmungsverfahren zum selben Gegenstand, die nicht als Gegen-
vorlage beigefügt werden, ruhen bis zum Ablauf der Frist nach Satz 9. 11Im Übrigen gelten 
Absätze 4 und 4a entsprechend. 
(5) Während eines Zeitraumes von drei Monaten vor dem Tag einer allgemeinen Wahl in 
Hamburg finden keine Volksbegehren und Volksentscheide statt. 
(6) 1Das Hamburgische Verfassungsgericht entscheidet auf Antrag des Senats, der Bürger-
schaft, eines Fünftels der Abgeordneten der Bürgerschaft oder der Volksinitiatoren über die 
Durchführung von Volksbegehren, Volksentscheid und Bürgerschaftsreferendum. 2Volksbe-
gehren und Volksentscheid ruhen während des Verfahrens. 
(7) 1Das Gesetz bestimmt das Nähere. 2Es kann auch Zeiträume bestimmen, in denen die Fris-
ten nach Absatz 2 Satz 4, Absatz 3 Satz 3 und Absatz 4b Satz 6 wegen sitzungsfreier Zeiten 
der Bürgerschaft oder eines von der Bürgerschaft auf Vorschlag der Volksinitiatoren gefassten 
Beschlusses nicht laufen. 
 
Artikel 51 
(1) Die Verfassung kann nur durch ein Gesetz geändert werden, das den Wortlaut der Verfas-
sung ausdrücklich ändert oder ergänzt. 
(2) 1Zu einem die Verfassung ändernden Gesetz der Bürgerschaft sind zwei übereinstim-
mende Beschlüsse erforderlich, zwischen denen ein Zeitraum von mindestens dreizehn Tagen 
liegen muss. 2Beide Beschlüsse müssen bei Anwesenheit von drei Vierteln der gesetzlichen 
Mitgliederzahl und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Abgeordneten gefasst 
werden. 
 
Artikel 52 
1Der Senat hat die endgültig beschlossenen Gesetze innerhalb eines Monats auszufertigen und 
im Hamburgischen Gesetzund Verordnungsblatt zu verkünden. 2Die Verkündung von Plänen, 
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Karten oder Zeichnungen im Hamburgischen Gesetzund Verordnungsblatt kann dadurch er-
setzt werden, dass das maßgebliche Stück beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht durch 
jedermann niedergelegt und hierauf im Gesetz hingewiesen wird. 
 
Artikel 53 
(1) 1Der Senat kann durch Gesetz ermächtigt werden, Rechtsverordnungen zu erlassen. 2Da-
bei müssen Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung im Gesetz bestimmt werden. 
(2) 1Die Rechtsgrundlage ist in der Verordnung anzugeben. 2Ist durch Gesetz vorgesehen, 
dass eine Ermächtigung weiter übertragen werden kann, so bedarf es zur Übertragung einer 
Rechtsverordnung. 
 
Artikel 54 
1Gesetze und Verordnungen treten, soweit in ihnen nichts anderes bestimmt ist, mit dem auf 
die Ausgabe des Hamburgischen Gesetzund Verordnungsblattes folgenden Tag in Kraft. 2Das 
gilt auch in den Fällen des Artikels 52 Satz 2, wenn der Plan, die Karte oder die Zeichnung 
spätestens mit der Ausgabe des Hamburgischen Gesetz- und Verordnungsblattes beim Staats-
archiv niedergelegt wird. 
 
 
II.  
Die Verwaltung 
 
Artikel 55 
Die Mitglieder des Senats leiten die einzelnen Verwaltungszweige für die sie die Verantwor-
tung tragen (Artikel 42 Absatz 2 Satz 1). 
 
Artikel 56 
1Die Verwaltung ist an Gesetz und Recht gebunden. 2Sie ist dem Wohl der Allgemeinheit und 
den Grundsätzen der Bürgernähe und Transparenz verpflichtet. 3Sie macht die bei ihr vorhan-
denen Informationen zugänglich und veröffentlicht gesetzlich bestimmte Informationen, so-
weit dem nicht öffentliche Interessen, 4Rechte Dritter oder gesetzliche Vorschriften entgegen-
stehen. 5Das Nähere regelt ein Gesetz. 
 
Artikel 57 
1Das Gesetz regelt Gliederung und Aufbau der Verwaltung. 2Der Senat grenzt die einzelnen 
Verwaltungszweige gegeneinander ab. 
 
Artikel 58 
Wer im Dienste der Freien und Hansestadt Hamburg steht, dient der Gesamtheit und hat seine 
Aufgabe unparteiisch und ohne Rücksicht auf die Person nur nach sachlichen Gesichtspunkten 
wahrzunehmen. 
 

Artikel 59 
(1) Jede Deutsche und jeder Deutsche hat nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt. 
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(2) 1Die Beamtinnen und Beamten werden auf Lebenszeit ernannt, soweit nicht durch Gesetz
etwas anderes bestimmt ist. 2Das Gesetz regelt die rechtlichen Grundlagen des Beamtenver-
hältnisses, insbesondere die Dienst- und Versorgungsbezüge. 3Für die vermögensrechtlichen
Ansprüche der Beamten steht der Rechtsweg offen.
(3) Die Beamtinnen und Beamten können vorläufig oder endgültig nur unter den gesetzlich
bestimmten Voraussetzungen und in dem gesetzlich geregelten Verfahren ihres Amtes entho-
ben, in den Ruhe- oder Wartestand oder in ein anderes Amt mit geringerem Gehalt versetzt
werden.

Artikel 60 
Bezüge, die jemand von einem wirtschaftlichen Unternehmen als Vertreterin oder Vertreter 
der Freien und Hansestadt Hamburg erhält, stehen dieser zu. 

Artikel 60a 
(1) Die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz und die Informationsfreiheit über-
wacht eine Hamburgische Beauftragte beziehungsweise ein Hamburgischer Beauftragter für
Datenschutz und Informationsfreiheit.
(2) Die beziehungsweise der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informations-
freiheit ist unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Artikel 33 Absatz 2 Satz 2 und Artikel
57 Satz 2 finden auf sie beziehungsweise ihn keine Anwendung.
(3) Die Bürgerschaft wählt die Hamburgische Beauftragte beziehungsweise den Hamburgi-
schen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit mit der Mehrheit ihrer gesetzli-
chen Mitglieder. Vorschlagsberechtigt für die Wahl sind die Fraktionen der Bürgerschaft. Die
Amtszeit der beziehungsweise des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informa-
tionsfreiheit beträgt sechs Jahre. Eine einmalige Wiederwahl ist zulässig. Die Präsidentin oder
der Präsident der Bürgerschaft ernennt die Gewählte oder den Gewählten.
(4) Die beziehungsweise der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informations-
freiheit berichtet der Bürgerschaft und dem Senat über ihre oder seine Tätigkeit. Die Abgeord-
neten der Bürgerschaft sind berechtigt, Anfragen an die Hamburgische Beauftragte bezie-
hungsweise den Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zu
richten, soweit dadurch nicht ihre beziehungsweise seine Unabhängigkeit beeinträchtigt wird.
(5) Vor Ablauf der Amtszeit kann die beziehungsweise der Hamburgische Beauftragte für
Datenschutz und Informationsfreiheit auf ihren beziehungsweise seinen Antrag entlassen wer-
den. Ohne ihre beziehungsweise seine Zustimmung kann sie beziehungsweise er vor Ablauf
der Amtszeit nur aufgrund eines Beschlusses der Bürgerschaft entlassen werden, wenn sie be-
ziehungsweise er eine schwere Verfehlung begangen hat oder die Voraussetzungen für die
Wahrnehmung ihrer beziehungsweise seiner Aufgaben nicht mehr erfüllt. Ein Beschluss nach
Satz 2 muss bei Anwesenheit von drei Vierteln der gesetzlichen Mitgliederzahl und mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Abgeordneten der Bürgerschaft gefasst werden.
Die Entlassung wird durch die Präsidentin bezie-hungsweise den Präsidenten der Bürgerschaft
verfügt.
(6) Abweichend von Artikel 45 ernennt und entlässt die beziehungsweise der Hamburgische
Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit die Beamtinnen und Beamten seiner Be-
hörde.
(7) Das Gesetz bestimmt das Nähere.
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Artikel 61 
Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Verwal-
tungsrechtsweg offen, soweit ein anderer Rechtsweg nicht gegeben ist. 
 
 
III.  
Die Rechtsprechung 
 
Artikel 62 
1Die Gerichtsbarkeit wird in allen ihren Zweigen durch unabhängige, nur dem Gesetz unter-
worfene Gerichte ausgeübt. 2An der Rechtsprechung sind Männer und Frauen aus dem Volke 
nach Maßgabe der Gesetze beteiligt. 
 
Artikel 63 
(1) 1Die Berufsrichterinnen und Berufsrichter werden vom Senat auf Vorschlag eines Rich-
terwahlausschusses ernannt. 2 Artikel 45 findet Anwendung. 3Der Richterwahlausschuss be-
steht aus drei Mitgliedern des Senats oder Senatssyndici, sechs bürgerlichen Mitgliedern, drei 
Richterinnen oder Richtern und zwei Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälten. 4Das Nähere 
bestimmt das Gesetz. 5Es kann vorsehen, dass für eine bestimmte Gerichtsbarkeit die Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte durch Personen ersetzt werden, die mit dieser Gerichtsbarkeit 
in besonderem Maße vertraut sind. 
(2) 1Die Berufsrichterinnen und Berufsrichter werden auf Lebenszeit ernannt. 2Sie müssen 
nach ihrer Persönlichkeit und nach ihren Fähigkeiten die Gewähr dafür bieten, dass sie den 
Aufgaben ihres Amtes gewachsen sind und insbesondere im Amte und außerhalb des Amtes 
nicht gegen die Grundsätze des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland und dieser 
Verfassung verstoßen werden. 3Sie können vor ihrer Ernennung zur Überprüfung der Persön-
lichkeit und der fachlichen Eignung vom Senat auf Zeit oder Widerruf bestellt werden, es sei 
denn, dass der Richterwahlausschuss sie als Bewerberinnen oder Bewerber für ein Richteramt 
ablehnt. 
(3) 1Wenn eine Richterin oder ein Richter im Amt oder außerhalb des Amtes gegen die 
Grundsätze des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland oder dieser Verfassung 
verstößt, so kann die Bürgerschaft gegen sie oder ihn mit der Mehrheit ihrer gesetzlichen Mit-
gliederzahl nach Stellungnahme des Richterwahlausschusses beim Bundesverfassungsgericht 
eine Entscheidung gemäß Artikel 98 Absatz 2 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland beantragen. 2Das gilt auch für ehrenamtlich angestellte Richterinnen und Richter. 
(4) Absatz 3 findet auch auf die bereits ernannten Richterinnen und Richter Anwendung. 
 
Artikel 64 
(1) Bei der Rechtsanwendung durch die Gerichte sind Landesgesetze und im Rahmen gesetz-
licher Ermächtigung ergangene Rechtsverordnungen des Landes, die ordnungsgemäß verkün-
det worden sind, als verbindlich anzusehen. 
(2) 1Ist ein Gericht der Auffassung, dass ein hamburgisches Gesetz oder eine im Rahmen ei-
nes sol-chen Gesetzes ergangene Rechtsverordnung gegen diese Verfassung verstößt, so ist das 
Verfahren auszusetzen und die Entscheidung des Hamburgischen Verfassungsgerichts einzu-
holen, sofern es auf die Gültigkeit der Vorschrift bei der Entscheidung ankommt. 2 Artikel 100 
des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland bleibt unberührt. 
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Artikel 65 
(1) 1Das Hamburgische Verfassungsgericht besteht aus der Präsidentin oder dem Präsidenten 
und acht weiteren Mitgliedern. 2Die Präsidentin oder der Präsident und drei weitere Mitglieder 
müssen hamburgische Richterinnen oder Richter auf Lebenszeit sein. 3Zwei weitere Mitglieder müssen 
die Befähigung zum Richteramt besitzen. 4Mitglieder der Bürgerschaft, des Senats, des Bundestages, 
des Bundesrates, der Bundesregierung oder entsprechender Organe eines anderen Landes oder der Eu-
ropäischen Gemeinschaften dürfen nicht Mitglieder des Verfassungsgerichts sein. 
(2) 1Die Bürgerschaft wählt die Mitglieder des Verfassungsgerichts auf sechs Jahre. 2Eine 
Wiederwahl ist nur einmal zulässig. 3Für jedes Mitglied ist eine ständige Vertreterin oder ein 
ständiger Vertreter zu wählen. 4Der Senat schlägt die Präsidentin oder den Präsidenten und ein 
weiteres Mitglied des Hamburgischen Verfassungsgerichts, das hamburgische Richterin oder 
hamburgischer Richter auf Lebenszeit ist, sowie deren Vertreterinnen oder Vertreter zur Wahl 
vor. 
(3) Das Verfassungsgericht entscheidet 
1. auf Antrag des Senats oder eines Fünftels der Abgeordneten der Bürgerschaft über Streitig-

keiten, die sich aus der Auslegung der Verfassung ergeben; 
2. über die Auslegung der Verfassung aus Anlass von Streitigkeiten über den Umfang der 

Rechte und Pflichten eines Verfassungsorgans oder anderer Beteiligter, die durch die Ver-
fassung mit eigenen Rechten ausgestattet sind; 

3. auf Antrag des Senats oder eines Fünftels der Abgeordneten der Bürgerschaft über Mei-
nungsverschiedenheiten oder Zweifel, welche die Vereinbarkeit von Landesrecht mit der 
Verfassung oder von abgeleitetem Landesrecht mit den Landesgesetzen betreffen; 

4. auf Antrag des Senats oder eines Fünftels der Abgeordneten der Bürgerschaft, wenn Mei-
nungsverschiedenheiten oder Zweifel über die Auslegung oder Anwendung des Landes-
rechtes herrschen; 

5. auf Antrag des Senats, der Bürgerschaft, eines Fünftels der Abgeordneten der Bürgerschaft 
oder auf Antrag der Volksinitiatoren über die Durchführung von Volksbegehren und Volks-
entscheid (Artikel 50 Absatz 6); 

6. auf Antrag eines Gerichts über die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes oder einer Rechts-
verordnung (Artikel 64 Absatz 2); 

7. über Beschwerden gegen Entscheidungen der Bürgerschaft, welche die Gültigkeit der Wahl 
oder den Verlust der Mitgliedschaft einer oder eines Abgeordneten betreffen (Artikel 9 Ab-
satz 2); 

8. auf Antrag der Bürgerschaft über die Frage, ob ein Mitglied des Rechnungshofes innerhalb 
oder außerhalb des Amtes gegen die Grundsätze des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland oder gegen die Grundsätze dieser Verfassung verstoßen hat, und über die Fol-
gen, die sich hieraus bei sinngemäßer Anwendung des Artikels 98 Absatz 2 des Grundge-
setzes für die Bundesrepublik Deutschland ergeben (Artikel 71 Absatz 5 Satz 2). 

(4) Durch Gesetz können dem Verfassungsgericht weitere Aufgaben übertragen werden. 
(5) 1Die Entscheidungen des Verfassungsgerichts sind für Gerichte und Verwaltung bin-
dend. 2Entscheidungen nach Absatz 3 Nummern 1, 3, 4 und 6 haben Gesetzeskraft. 
(6) Die in Absatz 5 Satz 2 genannten Entscheidungen sind im Hamburgischen Gesetzund 
Verordnungsblatt zu veröffentlichen. Bei anderen Entscheidungen kann das Verfassungsge-
richt die Veröffentlichung beschließen. 
(7) Das Gesetz bestimmt das Nähere über die Zusammensetzung des Verfassungsgerichts, die 
Wählbarkeit, die Wahl, die Zuständigkeit und das Verfahren. 
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IV.  
Haushaltsund Finanzwesen 
 
Artikel 66 
(1) 1Alle Einnahmen und Ausgaben der Freien und Hansestadt Hamburg müssen für jedes 
Rechnungsjahr veranschlagt und in den Haushaltsplan eingestellt werden. 2Der Haushaltsplan 
ist in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen. 
(2) 1Der Haushaltsplan wird vom Senat für je ein Rechnungsjahr der Bürgerschaft vorgelegt 
und durch Beschluss der Bürgerschaft festgestellt. 2Artikel 49 findet entsprechende Anwen-
dung. 
 
Artikel 67 
(1) Ist bis zum Schluss eines Rechnungsjahres der Haushaltsplan für das folgende Jahr nicht 
festgestellt worden, so kann die Bürgerschaft den Senat ermächtigen, bis zum Inkrafttreten des 
Haushaltsplanes 
1. alle Ausgaben zu leisten, die nötig sind, um 

a) bestehende Einrichtungen zu erhalten und beschlossene Maßnahmen durchzuführen, 
b) die rechtlich begründeten Verpflichtungen der Freien und Hansestadt Hamburg zu erfül-

len, 
c) Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzusetzen oder Beihilfen für diese 

Zwecke weiterzugewähren, sofern durch den Haushaltsplan eines Vorjahres bereits Mit-
tel bewilligt waren; 

2. die feststehenden Einnahmen und die Einnahmen aus den für ein Rechnungsjahr festzuset-
zenden Steuern und anderen Abgaben fortzuerheben, soweit gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist; 

3. für die nach Ziffer 1 zulässigen Ausgaben Kassenkredite aufzunehmen, soweit nicht der 
Geldbedarf durch Steuern und andere Abgaben, die auf Gesetz beruhen, oder aus sonstigen 
Einnahmen gedeckt werden kann. 

(2) Wird im Falle des Artikels 36 die Vertrauensfrage mit einer Vorlage nach Absatz 1 ver-
bunden, und macht die Bürgerschaft von keiner der in Artikel 36 Absatz 1 Satz 1 genannten 
Befugnisse Gebrauch, so ist der Senat nach Ablauf der Monatsfrist, spätestens aber mit Beginn 
des neuen Rechnungsjahres, im Umfang des Absatzes 1 zur Fortführung des Haushaltsplanes 
ermächtigt. 
 
Artikel 68 
(1) Nachbewilligungen von Haushaltsmitteln bedürfen eines Beschlusses der Bürgerschaft. 
(2) 1Im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses dürfen mit Zustim-
mung des Senats überund außerplanmäßige Ausgaben geleistet werden. 2Die nachträgliche Ge-
nehmigung der Bürgerschaft ist einzuholen. 
 
Artikel 69 
Auf Beschlüsse der Bürgerschaft, die auf Anträgen aus der Mitte der Bürgerschaft beruhen und 
die Ausgaben in sich schließen oder für die Zukunft mit sich bringen, für die Mittel im Haus-
haltsplan nicht vorgesehen sind, sowie auf Beschlüsse der Bürgerschaft, die vom Senat einge-
brachte Anträge auf Nachbewilligung ändern, findet Artikel 49 entsprechende Anwendung. 
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Artikel 70 
1Der Senat hat der Bürgerschaft über alle Einnahmen und Ausgaben im Laufe des nächsten 
Rechnungsjahres zur Erteilung der Entlastung Rechnung zu legen. 2Der Haushaltsrechnung ist 
eine Übersicht über das Vermögen und die Schulden der Freien und Hansestadt Hamburg bei-
zufügen. 
 
Artikel 71 
(1) 1Die gesamte Haushaltsund Wirtschaftsführung wird durch einen unabhängigen, nur dem 
Gesetz unterworfenen Rechnungshof überwacht. 2Der Rechnungshof hat zur Erteilung der Ent-
lastung des Senats der Bürgerschaft über das Ergebnis seiner Prüfungen jährlich zu berichten; 
gleichzeitig unterrichtet er den Senat. 
(2) 1Die Bürgerschaft, der Senat oder dessen für die Finanzbehörde zuständiges Mitglied kann 
den Rechnungshof ersuchen, sich auf Grund von Prüfungserfahrungen gutachtlich zu äußern. 
2In bedeutsamen Einzelfällen können sie oder ein Fünftel der Mitglieder der Bürgerschaft ein 
Prüfungs- und Berichtsersuchen an den Rechnungshof richten. 3Der Rechnungshof entscheidet 
unabhängig, ob er dem Ersuchen entspricht. 
(3) Der Rechnungshof besteht aus der Präsidentin oder dem Präsidenten, der Vizepräsidentin 
oder dem Vizepräsidenten und weiteren Mitgliedern. 
(4) 1Die Bürgerschaft wählt auf Vorschlag des Senats mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
ihrer gesetzlichen Mitgliederzahl die Mitglieder des Rechnungshofes. 2Der Senat ernennt die 
Gewählten. 
(5) 1Auf die Mitglieder des Rechnungshofes finden die für Berufsrichterinnen und Berufsrich-
ter geltenden Bestimmungen dieser Verfassung außer Artikel 63 Absatz 1 entsprechende An-
wendung. 2Für das der Richteranklage entsprechende Verfahren ist das Hamburgische Verfas-
sungsgericht zuständig. 
(6) Abweichend von Artikel 45 ernennt und entlässt die Präsidentin oder der Präsident die 
weiteren Beamtinnen und Beamten des Rechnungshofes. 
(7) Das Gesetz bestimmt das Nähere. 
 
Artikel 72 
(1) Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszuglei-
chen. 
(2) Bei einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung kann von Ab-
satz 1 abgewichen werden. In diesem Fall sind die Auswirkungen auf den Haushalt im Aufund 
Abschwung symmetrisch zu berücksichtigen. 
(3) Bei Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle der 
Freien und Hansestadt Hamburg entziehen und deren Finanzlage erheblich beeinträchtigen, 
kann von Absatz 1 abgewichen werden, wenn die Bürgerschaft das Vorliegen eines solchen 
Falles mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen feststellt. Die Abwei-
chung ist mit einer Tilgungsregelung zu verbinden. Die Kredite sind binnen eines angemesse-
nen Zeitraums zurückzuführen. 
(4) Das Gesetz bestimmt das Nähere, insbesondere die Bereinigung der Einnahmen und Aus-
gaben um finanzielle Transaktionen sowie Grundsätze der symmetrischen Berücksichtigung 
konjunkturell bedingter Schwankungen gemäß Absatz 2. 
(5) Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Sicherheitsleistungen zu Lasten 
der Freien und Hansestadt Hamburg, deren Wirkung über ein Rechnungsjahr hinausgeht oder 
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die nicht zum regelmäßigen Gang der Verwaltung gehört, bedarf eines Beschlusses der Bür-
gerschaft. 
(6) Zur Gewährleistung der Wohnraumversorgung soll das Eigentum an Grundstücken der 
Freien und Hansestadt Hamburg, die für den Wohnungsbau bestimmt sind, grundsätzlich nicht 
an andere übertragen werden. Das Nähere regelt ein Gesetz, das insbesondere im öffentlichen 
Interesse liegende Übertragungen zulassen kann. Eigentumsübertragungen von Grundstücken 
im Sinne von Satz 1 sind nur zulässig, wenn sie durch Gesetz oder auf Beschluss der Bür-
gerschaft zugelassen sind. Die Veräußerung sonstigen Staatsguts, die nicht zum regelmäßigen 
Gang der Verwaltung gehört, ist nur auf Beschluss der Bürgerschaft zulässig.  
(7) Artikel 49 findet entsprechende Anwendung. 
 
Artikel 72a 
Ab dem Haushaltsjahr 2013 sind die jährlichen Haushaltspläne so aufzustellen, dass spätestens 
mit Ablauf des Haushaltsjahres 2019 die Vorgaben des Artikels 72 Absätze 1 bis 4 in der am 
1. Januar 2020 geltenden Fassung erfüllt werden. Hierfür ist in den Haushaltsplänen ein konti-
nuierlicher, möglichst gleichmäßiger Abbau des strukturellen Defizits vorzusehen. Zur Sicher-
stellung der in Satz 1 genannten Vorgaben soll bereits im Haushaltsjahr 2019 eine Nettokredit-
aufnahme vermieden werden. In den Jahren 2013 bis 2018 ist eine Verminderung der Netto-
kreditaufnahme anzustreben. Das Gesetz regelt das Nähere, insbesondere im Hinblick auf eine 
diese Zielsetzungen berücksichtigende Finanzplanung mit gesetzlich festgelegten Ausgaben-
obergrenzen. 
 
 
V.  
Schluss- und Übergangsbestimmungen 
 
Artikel 73 
1Die Wahrnehmung staatsbürgerlicher Rechte und Pflichten in öffentlichen Ehrenämtern darf nicht 
behindert werden, insbesondere nicht durch ein Arbeits- oder Dienstverhältnis. 2Den Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern ist die dafür nötige freie Zeit zu gewähren. 3Wieweit der Anspruch auf Vergü-
tung erhalten bleibt, bestimmt das Gesetz. Das freiwillige Engagement, wie insbesondere der eh-
renamtliche Einsatz für das Gemeinwohl, genießt den Schutz und die Förderung des Staates.“ 
 
Artikel 73a 
Die Freie und Hansestadt Hamburg fördert und unterstützt im Rahmen ihrer Möglichkeiten die 
Schaffung, die Erhaltung und die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum zu angemessenen 
Bedingungen. Sie wirkt in der Bauleitplanung nach Maßgabe des geltenden Rechts insbe-
sondere auf die Berücksichtigung der Belange des Wohnens, der Wirtschaft und der Infra-
struktur durch Maßnahmen der Innenentwicklung sowie durch die Ausweisung neuer Bau-
flächen unter Berücksichtigung des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen hin.  
 
Artikel 74  
1Alle hamburgischen Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richter sind auf diese 
Verfassung zu vereidigen. 2Der Senat beschließt das Nähere.  
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Artikel 75 
(1) 1Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter, die den Eid auf die Verfassung
verweigern, sind zu entlassen. 2Leisten sie den Eid, glauben aber später, ihn nicht aus innerer
Überzeugung erfüllen zu können, so haben sie ihre Entlassung zu beantragen.
(2) Ein Ruhegehalt kann bewilligt werden.

Artikel 76 
Die Anforderungen des Artikels 51 Absatz 1 gelten nicht für Gesetze, die vor seinem Inkraft-
treten verkündet wurden. 

Artikel 77 
(1) Die Vorläufige Verfassung der Hansestadt Hamburg vom 15. Mai 1946 (Hamburgisches
Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 51) in der Fassung der Gesetze vom 8. Oktober und 7.
Dezember 1946 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seiten 103 und 123) wird auf-
gehoben.
(2) Diese Verfassung tritt am 1. Juli 1952 in Kraft.

Ausgefertigt Hamburg, den 6. Juni 1952. 

Der Senat 
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Verfassung des Landes Hessen  
vom 1. Dezember 1946 (GVBl. S. 229) 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Dezember 2018 (GVBl. S. 752) 

INHALTSVERZEICHNIS 

Erster Hauptteil: Die Rechte des Menschen 
I. Gleichheit und Freiheit Artikel 1-16 
II. Grenzen und Sicherung der Menschenrechte Artikel 17-26 
IIa. Staatsziele Artikel 26a-26f 
III. Soziale und wirtschaftliche Rechte und Pflichten Artikel 27-47 
IV. Staat, Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften Artikel 48-54
V. Erziehung, Bildung, Denkmalschutz und Sport Artikel 55-62a 
VI. Gemeinsame Bestimmung für alle Grundrechte Artikel 63 
Zweiter Hauptteil: Aufbau des Landes
I. Das Land Hessen Artikel 64-66 
II. Völkerrechtliche Bindungen Artikel 67-69 
III. Die Staatsgewalt Artikel 70-74 
IV. Der Landtag Artikel 75-99 
V. Die Landesregierung Artikel 100-115 
VI. Die Gesetzgebung Artikel 116-125 
VII. Die Rechtspflege Artikel 126129 
VIII. Der Staatsgerichtshof Artikel 130-133 
IX. Die Staats- und die Selbstverwaltung Artikel 134-138 
X. Das Finanzwesen Artikel 139-145 
Xl. Der Schutz der Verfassung Artikel 146-150 
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Präambel 
In der Überzeugung, 
daß Deutschland nur als demokratisches Gemeinwesen eine Gegenwart und Zukunft haben kann, 
hat sich Hessen 
als Gliedstaat der Deutschen Republik diese Verfassung gegeben 
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Erster Hauptteil: 
Die Rechte des Menschen 
 
I. 
Gleichheit und Freiheit 
 

Artikel 1 
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetze gleich, ohne Unterschied des Geschlechts, der Rasse, der 
Herkunft, der religiösen und der politischen Überzeugung. 
(2) Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile 
hin. 
 
Artikel 2 
(1) Der Mensch ist frei. Er darf tun und lassen, was die Rechte anderer nicht verletzt oder die ver-
fassungsmäßige Ordnung des Gemeinwesens nicht beeinträchtigt. 
(2) Niemand kann zu einer Handlung, Unterlassung oder Duldung gezwungen werden, wenn nicht 
ein Gesetz oder eine auf Gesetz beruhende Bestimmung es verlangt oder zuläßt. 
(3) Glaubt jemand, durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt zu sein, so steht ihm 
der Rechtsweg offen. 
 
Artikel 3 
Leben und Gesundheit, Ehre und Würde des Menschen sind unantastbar. 
 
Artikel 4 
(1) Ehe und Familie stehen als Grundlage des Gemeinschaftslebens unter dem besonderen Schutze 
des Gesetzes. 
(2) Jedes Kind hat das Recht auf Schutz sowie auf Förderung seiner Entwicklung zu einer eigen-
verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Bei allen Maßnahmen, die Kinder betref-
fen, ist das Wohl des Kindes ein wesentlich zu berücksichtigender Gesichtspunkt. Der Wille des Kin-
des ist in allen Angelegenheiten, die es betreffen, entsprechend seinem Alter und seiner Reife im 
Einklang mit den geltenden Verfahrensvorschriften angemessen zu berücksichtigen. Die verfassungs-
mäßigen Rechte und Pflichten der Eltern bleiben unberührt. 
 
Artikel 5 
Die Freiheit der Person ist unantastbar. 
 
Artikel 6 
Jedermann ist frei, sich aufzuhalten und niederzulassen, wo er will. 
 
Artikel 7 
Kein Deutscher darf einer fremden Macht ausgeliefert werden. Fremde genießen den Schutz vor Aus-
lieferung und Ausweisung, wenn sie unter Verletzung der in dieser Verfassung niedergelegten Grund-
rechte im Ausland verfolgt werden und nach Hessen geflohen sind. 
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Artikel 8 
Die Wohnung ist unverletzlich. 
 
Artikel 9 
Glauben, Gewissen und Überzeugung sind frei. 
 
Artikel 10 
Niemand darf in seinem wissenschaftlichen oder künstlerischen Schaffen und in der Verbreitung sei-
ner Werke gehindert werden. 
 
Artikel 11 
(1) Jedermann hat das Recht, seine Meinung frei und öffentlich zu äußern. Dieses Recht darf auch 
durch ein Dienstverhältnis nicht beschränkt werden, und niemand darf ein Nachteil widerfahren, 
wenn er es ausübt. Nur wenn die vereinbarte Tätigkeit einer bestimmten politischen, religiösen oder 
weltanschaulichen Richtung dienen soll, kann, falls ein Beteiligter davon abweicht, das Dienstver-
hältnis gelöst werden. 
(2) Pressezensur ist unstatthaft. 
 
Artikel 12 
Das Postgeheimnis ist unverletzlich. 
 
Artikel 12a 
Jeder Mensch ist berechtigt, über die Preisgabe und Verwendung seiner personenbezogenen Daten 
selbst zu bestimmen. Die Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme werden ge-
währleistet. Einschränkungen dieser Rechte bedürfen eines Gesetzes. 
 
Artikel 13 
Jedermann hat das Recht, sich auf allen Gebieten des Wissens und der Erfahrung sowie über die 
Meinung anderer durch den Bezug von Druck-Erzeugnissen, das Abhören von Rundfunksendern oder 
auf sonstige Weise frei zu unterrichten. 
 
Artikel 14 
(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder besondere Erlaubnis friedlich und 
unbewaffnet zu versammeln. 
(2) Versammlungen unter freiem Himmel können durch Gesetz anmeldepflichtig gemacht wer-
den. 
 
Artikel 15 
Alle Deutschen haben das Recht, Vereine oder Gesellschaften zu bilden. 
 
Artikel 16 
Jedermann hat das Recht, allein oder gemeinsam mit anderen, Anträge oder Beschwerden an die 
zuständige Behörde oder an die Volksvertretung zu richten. 
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II. 
Grenzen und Sicherung der Menschenrechte 
 
Artikel 17 
(1) Auf das Recht der freien Meinungsäußerung, der Versammlungs- und Vereinsfreiheit sowie auf 
das Recht der Verbreitung wissenschaftlicher oder künstlerischer Werke kann sich nicht berufen, wer 
den verfassungsmäßigen Zustand angreift oder gefährdet. 
(2) Ob diese Voraussetzung vorliegt, entscheidet im Beschwerdewege der Staatsgerichtshof. 
 
Artikel 18 
Auf das Recht der freien Meinungsäußerung, der Verbreitung wissenschaftlicher oder künstlerischer 
Werke und der freien Unterrichtung kann sich ferner nicht berufen, wer Gesetze zum Schutze der 
Jugend verletzt. 
 
Artikel 19 
(1) Bei dringendem Verdacht einer strafbaren Handlung kann der Richter die Untersuchungshaft, 
die Haussuchung und Eingriffe in das Postgeheimnis anordnen. Die Haussuchung kann auch nach-
träglich genehmigt werden, wenn die Verfolgung des Täters zu sofortigem Handeln gezwungen hat. 
(2) Jeder Festgenommene ist binnen 24 Stunden seinem Richter zuzuführen, der ihn zu vernehmen, 
über die Entlassung oder Verhaftung zu befinden und im Falle der Verhaftung bis zur endgültigen 
richterlichen Entscheidung von Monat zu Monat neu zu prüfen hat, ob weitere Haft gerechtfertigt ist. 
Der Grund der Verhaftung ist dem Festgenommenen sofort und auf seinen Wunsch seinen nächsten 
Angehörigen innerhalb weiterer 24 Stunden nach der richterlichen Entscheidung mitzuteilen. 
 
Artikel 20 
(1) Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden. Ausnahme- und Sonderstrafge-
richte sind unstatthaft. 
(2) Jeder gilt als unschuldig, bis er durch rechtskräftiges Urteil eines ordentlichen Gerichts für 
schuldig befunden ist. Das Recht, sich jederzeit durch einen Rechtsbeistand verteidigen zu lassen, 
darf nicht beschränkt werden. 
 
Artikel 21 
(1) Ist jemand einer strafbaren Handlung für schuldig befunden worden, so können ihm auf Grund 
der Strafgesetze durch richterliches Urteil die Freiheit und die bürgerlichen Ehrenrechte entzogen 
oder beschränkt werden. Die Todesstrafe ist abgeschafft. 
(2) Die Strafe richtet sich nach der Schwere der Tat. 
(3) Alle Gefangenen sind menschlich zu behandeln. 
 
Artikel 22 
(1) Kein Strafgesetz hat rückwirkende Kraft, es sei denn, daß es für den Täter günstiger ist, als das 
zur Zeit der Tat in Geltung gewesene Strafgesetz. 
(2) Niemand darf für Handlungen oder Unterlassungen leiden oder strafrechtlich verantwortlich 
gemacht werden, die ihm nicht persönlich zur Last fallen. 
(3) Niemand kann wegen derselben Tat mehr als einmal bestraft werden. 
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Artikel 23 
Gefährdet ein geistig oder körperlich Kranker durch seinen Zustand seine Mitmenschen erheblich, so 
kann er in eine Anstalt eingewiesen werden. Er hat das Recht, gegen diese Maßnahme den Richter 
anzurufen. Das Nähere bestimmt das Gesetz. 
 
Artikel 24 
Sonstige Beschränkungen der persönlichen Freiheit sind nur im Rahmen der Gesetze und nur insoweit 
zulässig, als sie nötig sind, um das Erscheinen Geladener vor Gericht, die Zeugnispflicht, die gericht-
liche Sitzungspolizei, die Vollstreckung gerichtlicher Urteile und den Vollzug gesetzmäßiger Ver-
waltungsanordnungen zu sichern. 
 
Artikel 25 
Jedermann hat nach Maßgabe der Gesetze die Pflicht, ehrenamtliche Tätigkeiten zu übernehmen, und 
persönliche Dienste für den Staat und die Gemeinde zu leisten. Steht er in einem Dienstverhältnis, so 
ist ihm die erforderliche freie Zeit zu gewähren. Näheres bestimmt das Gesetz. 
 
Artikel 26 
Diese Grundrechte sind unabänderlich; sie binden den Gesetzgeber, den Richter und die Verwaltung 
unmittelbar. 
 
IIa  
Staatsziele 
 
Artikel 26a 
Staatsziele verpflichten den Staat, die Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen ihrer Zustän-
digkeit und Leistungsfähigkeit zur fortlaufenden Beachtung und dazu, ihr Handeln nach ihnen aus-
zurichten. 
 
Artikel 26b 
Die natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen stehen unter dem Schutz des Staates und der Ge-
meinden. 
 
Artikel 26c 
Der Staat, die Gemeinden und Gemeindeverbände berücksichtigen bei ihrem Handeln das Prinzip der 
Nachhaltigkeit, um die Interessen künftiger Generationen zu wahren. 
 
Artikel 26d 
Der Staat, die Gemeinden und Gemeindeverbände fördern die Errichtung und den Erhalt der techni-
schen, digitalen und sozialen Infrastruktur und von angemessenem Wohnraum. Der Staat wirkt auf 
die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land hin. 
Artikel 26e 
Die Kultur genießt den Schutz und die Förderung des Staates, der Gemeinden und Gemeindever-
bände. 
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Artikel 26f 
Der ehrenamtliche Einsatz für das Gemeinwohl genießt den Schutz und die Förderung des 
Staates, der Gemeinden und Gemeindeverbände. 
 
Artikel 26g 
Der Sport genießt den Schutz und die Förderung des Staates, der Gemeinden und Gemeindever-
bände. 
 
 
III. 
Soziale und wirtschaftliche Rechte und Pflichten 
 
Artikel 27 
Die Sozial- und Wirtschaftsordnung beruht auf der Anerkennung der Würde und der Persönlichkeit 
des Menschen. 
 
Artikel 28 
(1) Die menschliche Arbeitskraft steht unter dem besonderen Schutze des Staates. 
(2) Jeder hat nach seinen Fähigkeiten ein Recht auf Arbeit und, unbeschadet seiner persönlichen 
Freiheit, die sittliche Pflicht zur Arbeit. 
(3) Wer ohne Schuld arbeitslos ist, hat Anspruch auf den notwendigen Unterhalt für sich und seine 
unterhaltsberechtigten Angehörigen. Ein Gesetz regelt die Arbeitslosenversicherung. 
 
Artikel 29 
(1) Für alle Angestellten, Arbeiter und Beamten ist ein einheitliches Arbeitsrecht zu schaffen. 
(2) Im Rahmen dieses Arbeitsrechts können Gesamtvereinbarungen nur zwischen den Gewerk-
schaften und den Unternehmungen oder ihren Vertretungen abgeschlossen werden. Sie schaffen ver-
bindliches Recht, das grundsätzlich nur zugunsten der Arbeitnehmer abbedungen werden kann. 
(3) Das Schlichtungswesen wird gesetzlich geregelt. 
(4) Das Streikrecht wird anerkannt, wenn die Gewerkschaften den Streik erklären. 
(5) Die Aussperrung ist rechtswidrig. 
 
Artikel 30 
(1) Die Arbeitsbedingungen müssen so beschaffen sein, daß sie die Gesundheit, die Würde, das 
Familienleben und die kulturellen Ansprüche des Arbeitnehmers sichern; insbesondere dürfen sie die 
leibliche, geistige und sittliche Entwicklung der Jugendlichen nicht gefährden. 
(2) Das Gesetz schafft Einrichtungen zum Schutze der Mütter und Kinder, und es schafft die Ge-
währ, daß die Frau ihre Aufgaben als Bürgerin und Schaffende mit ihren Pflichten als Frau und Mutter 
vereinbaren kann. 
(3) Kinderarbeit ist verboten. 
 
Artikel 31 
Der Achtstundentag ist die gesetzliche Regel. Sonntag und gesetzliche Feiertage sind arbeitsfrei. 
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Ausnahmen können durch Gesetz oder Gesamtvereinbarung zugelassen werden, wenn sie der Allge-
meinheit dienen. 
 
Artikel 32 
Der 1. Mai ist gesetzlicher Feiertag aller arbeitenden Menschen. Er versinnbildlicht das Bekenntnis 
zur sozialen Gerechtigkeit, zu Fortschritt, Frieden, Freiheit und Völkerverständigung. 
 
Artikel 33 
Das Arbeitsentgelt muß der Leistung entsprechen und zum Lebensbedarf für den Arbeitenden und 
seine Unterhaltsberechtigten ausreichen. Die Frau und der Jugendliche haben für gleiche Tätigkeit 
und gleiche Leistung Anspruch auf gleichen Lohn. Das Arbeitsentgelt für die in die Arbeitszeit fal-
lenden Feiertage wird weiter gezahlt. 
 
Artikel 34 
Jeder Arbeitnehmer hat Anspruch auf einen bezahlten Urlaub von mindestens zwölf Arbeitstagen im 
Jahr. Näheres bestimmt das Gesetz. 
 
Artikel 35 
(1) Es ist eine das gesamte Volk verbindende Sozialversicherung zu schaffen. Sie ist sinnvoll auf-
zubauen. Die Selbstverwaltung der Versicherten wird anerkannt. Ihre Organe werden in allgemeiner, 
gleicher, freier und geheimer Wahl gewählt. Das Nähere bestimmt das Gesetz. 
(2) Die Sozialversicherung hat die Aufgabe, den Gesundheitszustand des Volkes, auch durch vor-
beugende Maßnahmen, zu heben, Kranken, Schwangeren und Wöchnerinnen jede erforderliche Hilfe 
zu leisten und eine ausreichende Versorgung für Erwerbsbeschränkte, Erwerbsunfähige und Hinter-
bliebene sowie im Alter zu sichern. 
(3) Die Ordnung des Gesundheitswesens ist Sache des Staates. Das Nähere bestimmt das Gesetz. 
 
Artikel 36 
(1) Die Freiheit, sich in Gewerkschaften oder Unternehmervertretungen zu vereinigen, um die Ar-
beitsund Wirtschaftsbedingungen zu gestalten und zu verbessern, ist für alle gewährleistet. 
(2) Niemand darf gezwungen oder gehindert werden, Mitglied einer solchen Vereinigung zu wer-
den. 
 
Artikel 37 
(1) Angestellte, Arbeiter und Beamte in allen Betrieben und Behörden erhalten unter Mitwirkung 
der Gewerkschaften gemeinsame Betriebsvertretungen, die in allgemeiner, gleicher, freier, geheimer 
und unmittelbarer Wahl von den Arbeitnehmern zu wählen sind. 
(2) Die Betriebsvertretungen sind dazu berufen, im Benehmen mit den Gewerkschaften gleichbe-
rechtigt mit den Unternehmern in sozialen, personellen und wirtschaftlichen Fragen des Betriebes 
mitzubestimmen. 
(3) Das Nähere regelt das Gesetz. 
 
Artikel 38 
(1) Die Wirtschaft des Landes hat die Aufgabe, dem Wohle des ganzen Volkes und der Befriedi-
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gung seines Bedarfs zu dienen. Zu diesem Zweck hat das Gesetz die Maßnahmen anzuordnen, die 
erforderlich sind, um die Erzeugung, Herstellung und Verteilung sinnvoll zu lenken und jedermann 
einen gerechten Anteil an dem wirtschaftlichen Ergebnis aller Arbeit zu sichern und ihn vor Ausbeu-
tung zu schützen. 
(2) Im Rahmen der hierdurch gezogenen Grenzen ist die wirtschaftliche Betätigung frei. 
(3) Die Gewerkschaften und die Vertreter der Unternehmen haben gleiches Mitbestimmungsrecht 
in den vom Staat mit der Durchführung seiner Lenkungsmaßnahmen beauftragten Organen. 
 
Artikel 39 
(1) Jeder Mißbrauch der wirtschaftlichen Freiheit insbesondere zu monopolistischer Machtzusam-
menballung und zu politischer Macht ist untersagt. 
(2) Vermögen, das die Gefahr solchen Mißbrauchs wirtschaftlicher Freiheit in sich birgt, ist auf 
Grund gesetzlicher Bestimmungen in Gemeineigentum zu überführen. Soweit die Überführung in 
Gemeineigentum wirtschaftlich nicht zweckmäßig ist, muß dieses Vermögen auf Grund gesetzlicher 
Bestimmungen unter Staatsaufsicht gestellt oder durch vom Staate bestellte Organe verwaltet werden. 
(3) Ob diese Voraussetzungen vorliegen, entscheidet das Gesetz. 
(4) Die Entschädigung für das in Gemeineigentum überführte Vermögen wird durch das Gesetz 
nach sozialen Gesichtspunkten geregelt. Bei festgestelltem Mißbrauch wirtschaftlicher Macht ist in 
der Regel die Entschädigung zu versagen. 
 
Artikel 40 
Gemeineigentum ist Eigentum des Volkes. Die Verfügung über dieses Eigentum und seine Verwal-
tung soll nach näherer gesetzlicher Bestimmung solchen Rechtsträgern zustehen, welche die Gewähr 
dafür bieten, daß das Eigentum ausschließlich dem Wohle des ganzen Volkes dient und Machtzu-
sammenballungen vermieden werden. 
 
Artikel 41 

(1) Mit Inkrafttreten dieser Verfassung werden 
1. in Gemeineigentum überführt: der Bergbau (Kohlen, Kali, Erze), die Betriebe der Eisen- und 

Stahlerzeugung, die Betriebe der Energiewirtschaft und das an Schienen oder Oberleitungen 
gebundene Verkehrswesen, 

2. vom Staate beaufsichtigt oder verwaltet: die Großbanken und Versicherungsunternehmen und 
diejenigen in Ziffer 1 genannten Betriebe, deren Sitz nicht in Hessen liegt. 

(2) Das Nähere bestimmt das Gesetz. 
(3) Wer Eigentümer eines danach in Gemeineigentum überführten Betriebes oder mit seiner Leitung be-

traut ist, hat ihn als Treuhänder des Landes bis zum Erlaß von Ausführungsgesetzen weiterzuführen. 
 
Artikel 42 
(1) Nach Maßgabe besonderer Gesetze ist der Großgrundbesitz, der nach geschichtlicher Erfahrung 
die Gefahr politischen Mißbrauchs oder der Begünstigung militaristischer Bestrebungen in sich birgt, 
im Rahmen einer Bodenreform einzuziehen. 
(2) Aufgabe der Bodenreform ist vor allem, den land- und forstwirtschaftlichen Boden zu erhalten 
und zu vermehren und seine Leistung zu steigern, Bauern anzusiedeln und gesunde Wohnstätten, 
Kleinsiedlerstellen und Kleingärten zu schaffen. 
(3)  Streubesitz ist durch Umlegung leistungsfähiger zu machen. 
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(4) Grundbesitz, den sein Eigentümer einer ordnungsmäßigen Bewirtschaftung entzieht, kann nach 
näherer gesetzlicher Bestimmung eingezogen werden. 
(5) Für die Entschädigung des seitherigen Eigentümers gilt der Artikel 39 Abs. 4 entsprechend. 
 
Artikel 43 
(1) Selbständige Kleinu-. nd Mittelbetriebe in Landwirtschaft, Gewerbe, Handwerk und Handel 
sind durch Gesetzgebung und Verwaltung zu fördern und besonders vor Überlastung und Aufsaugung 
zu schützen. 
(2) Zu diesem Zweck ist die genossenschaftliche Selbsthilfe auszubauen. 
 
Artikel 44 
Das Genossenschaftswesen ist zu fördern. 
 
Artikel 45 
(1) Das Privateigentum wird gewährleistet. Sein Inhalt und seine Begrenzung ergeben sich aus den 
Gesetzen. Jeder ist berechtigt, auf Grund der Gesetze Eigentum zu erwerben und darüber zu verfügen. 
(2) Das Privateigentum verpflichtet gegenüber der Gemeinschaft. Sein Gebrauch darf dem Ge-
meinwohl nicht zuwiderlaufen. Es darf nur im öffentlichen Interesse, nur auf Grund eines Gesetzes, 
nur in dem darin vorgesehenen Verfahren und nur gegen angemessene Entschädigung eingeschränkt 
oder enteignet werden. 
(3) Soweit die Gesetze nichts anderes bestimmen, sind für Streitigkeiten über Art und Höhe der 
Entschädigung die ordentlichen Gerichte zuständig. 
(4) Das Erbrecht wird nach Maßgabe des bürgerlichen Rechts gewährleistet. Der Anteil des Staates 
am Nachlaß bestimmt sich nach dem Gesetz. 
 
Artikel 46 
Die Rechte der Urheber, Erfinder und Künstler genießen den Schutz des Staates. 
 
Artikel 47 
(1) Das Vermögen und das Einkommen werden progressiv nach sozialen Gesichtspunkten unter 
besonderer Berücksichtigung der familiären Lasten besteuert. 
(2) Bei der Besteuerung ist auf erarbeitetes Vermögen und Einkommen besondere Rücksicht zu 
nehmen. 
 
 
 IV. 
Staat, Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften 
 
Artikel 48 
(1) Ungestörte und öffentliche Religionsübung und die Freiheit der Vereinigung zu Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften werden gewährleistet. 
(2) Niemand darf gezwungen oder gehindert werden, an einer kirchlichen Handlung oder Feierlich-
keit oder religiösen Übung teilzunehmen oder eine religiöse Eidesformel zu benutzen. 
(3) Es besteht keine Staatskirche. 
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Artikel 49 
Jede Kirche, Religionsund Weltanschauungsgemeinschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten 
selbständig innerhalb der Schranken des für jedermann geltenden Gesetzes. Sie verleiht ihre Ämter 
ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde. 
 
Artikel 50 
(1) Es ist Aufgabe von Gesetz oder Vereinbarung, die staatlichen und kirchlichen Bereiche klar 
gegeneinander abzugrenzen. 
(2) Die Kirchen, Religionsund Weltanschauungsgemeinschaften haben sich, wie der Staat, jeder 
Einmischung in die Angelegenheiten des anderen Teiles zu enthalten. 
 
Artikel 51 
(1) Kirchen, Religionsund Weltanschauungsgemeinschaften bleiben Körperschaften des öffentli-
chen Rechts, soweit sie solche bisher waren. Anderen Religionsund Weltanschauungsgemeinschaften 
kann auf Antrag die gleiche Rechtsstellung verliehen werden, wenn sie durch ihre Verfassung und 
die Zahl der Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten. 
(2) Der Zusammenschluß von Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften unterliegt 
keinen Beschränkungen. Der aus mehreren öffentlich-rechtlichen Gemeinschaften gebildete Verband 
ist auch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
(3) Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen 
Rechts sind, können nach näherer gesetzlicher Regelung auf Grund der bürgerlichen Steuerlisten 
Steuern erheben. 
 
Artikel 52 
Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Kirchen, 
Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften werden im Wege der Gesetzgebung abgelöst. 
 
Artikel 53 
Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seeli-
schen Erhebung gesetzlich geschützt. 
 
Artikel 54 
Soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst und Seelsorge in Krankenhäusern, Strafanstalten und sons-
tigen öffentlichen Anstalten besteht, sind die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemein-
schaften zu religiösen Handlungen zugelassen. Dabei hat jeder Zwang zu unterbleiben. 
 
 

V. 
Erziehung, Bildung und Denkmalschutz 
 
Artikel 55 
Die Erziehung der Jugend zu Gemeinsinn und zu leiblicher, geistiger und seelischer Tüchtigkeit ist 
Recht und Pflicht der Eltern. Dieses Recht kann nur durch Richterspruch nach Maßgabe der Gesetze 
entzogen werden. 
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Artikel 56 
(1) Es besteht allgemeine Schulpflicht. Das Schulwesen ist Sache des Staates. Die Schulaufsicht 
wird hauptamtlich durch Fachkräfte ausgeübt. 
(2) An allen hessischen Schulen werden die Kinder aller religiösen Bekenntnisse und Weltanschau-
ungen in der Regel gemeinsam erzogen (Gemeinschaftsschule). 
(3) Grundsatz eines jeden Unterrichts muß die Duldsamkeit sein. Der Lehrer hat in jedem Fach auf 
die religiösen und weltanschaulichen Empfindungen aller Schüler Rücksicht zu nehmen und die re-
ligiösen und weltanschaulichen Auffassungen sachlich darzulegen. 
(4) Ziel der Erziehung ist, den jungen Menschen zur sittlichen Persönlichkeit zu bilden, seine be-
rufliche Tüchtigkeit und die politische Verantwortung vorzubereiten zum selbständigen und verant-
wortlichen Dienst am Volk und der Menschheit durch Ehrfurcht und Nächstenliebe, Achtung und 
Duldsamkeit, Rechtlichkeit und Wahrhaftigkeit. 
(5) Der Geschichtsunterricht muß auf getreue, unverfälschte Darstellung der Vergangenheit gerich-
tet sein. Dabei sind in den Vordergrund zu stellen die großen Wohltäter der Menschheit, die Entwick-
lung von Staat, Wirtschaft, Zivilisation und Kultur, nicht aber Feldherren, Kriege und Schlachten. 
Nicht zu dulden sind Auffassungen, welche die Grundlagen des demokratischen Staates gefährden. 
(6) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, die Gestaltung des Unterrichtswesens mitzube-
stimmen, soweit die Grundsätze der Absätze 2 bis 5 nicht verletzt werden. 
(7) Das Nähere regelt das Gesetz. Es muß Vorkehrungen dagegen treffen, daß in der Schule die 
religiösen und weltanschaulichen Grundsätze verletzt werden, nach denen die Erziehungsberechtig-
ten ihre Kinder erzogen haben wollen. 
 
Artikel 57 
(1) Der Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach. Der Lehrer ist im Religionsunterricht unbe-
schadet des staatlichen Aufsichtsrechts an die Lehren und die Ordnungen seiner Kirche oder Religi-
onsgemeinschaft gebunden. 
(2) Diese Bestimmungen sind sinngemäß auf die Weltanschauungsgemeinschaften anzuwenden. 
 
Artikel 58 
Über die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht bestimmt der Erziehungsberechtigte. Kein 
Lehrer kann verpflichtet oder gehindert werden, Religionsunterricht zu erteilen. 
 
Artikel 59 
(1) In allen öffentlichen Grund-, Mittel-, höheren und Hochschulen ist der Unterricht unentgeltlich. 
Unentgeltlich sind auch die Lernmittel mit Ausnahme der an den Hochschulen gebrauchten. Das Ge-
setz muß vorsehen, daß für begabte Kinder sozial Schwächergestellter Erziehungsbeihilfen zu leisten 
sind. Es kann anordnen, daß ein angemessenes Schulgeld zu zahlen ist, wenn die wirtschaftliche Lage 
des Schülers, seiner Eltern oder der sonst Unterhaltspflichtigen es gestattet. 
(2) Der Zugang zu den Mittel-, höheren und Hochschulen ist nur von der Eignung des Schülers 
abhängig zu machen. 
 
Artikel 60 
(1) Die Universitäten und staatlichen Hochschulen genießen den Schutz des Staates und stehen un-
ter seiner Aufsicht. Sie haben das Recht der Selbstverwaltung, an der die Studenten zu beteiligen 
sind. 
(2) Die theologischen Fakultäten an den Universitäten bleiben bestehen. Vor der Berufung ihrer 
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Dozenten sind die Kirchen zu hören. 
(3) Die kirchlichen theologischen Bildungsanstalten werden anerkannt. 
 
Artikel 61 
Private Mittel-, höhere und Hochschulen und Schulen besonderer pädagogischer Prägung bedürfen 
der Genehmigung des Staates. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Privatschulen in ihren 
Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte hinter den 
öffentlichen Schulen zurückstehen, wenn sie eine Sonderung nach den Besitzverhältnissen der Eltern 
fördern oder wenn die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend gesichert 
ist. Das Nähere bestimmt das Gesetz. 
 
Artikel 62 
Die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und Kultur sowie die Landschaft genießen den Schutz und 
die Pflege des Staates und der Gemeinden. Sie wachen im Rahmen besonderer Gesetze über die 
künstlerische Gestaltung beim Wiederaufbau der deutschen Städte, Dörfer und Siedlungen. 
 
 
VI. 
Gemeinsame Bestimmung für alle Grundrechte 
 
Artikel 63 
(1) Soweit diese Verfassung die Beschränkung eines der vorstehenden Grundrechte durch Gesetz 
zuläßt oder die nähere Ausgestaltung einem Gesetz vorbehält, muß das Grundrecht als solches unan-
getastet bleiben. 
(2) Gesetz im Sinne solcher grundrechtlichen Vorschriften ist nur eine vom Volk oder von der 
Volksvertretung beschlossene allgemeinverbindliche Anordnung, die ausdrücklich Bestimmungen 
über die Beschränkung oder Ausgestaltung des Grundrechts enthält. Verordnungen, Hinweise im Ge-
setzestext auf ältere Regelungen sowie durch Auslegung allgemeiner gesetzlicher Ermächtigungen 
gewonnene Bestimmungen genügen diesen Erfordernissen nicht. 
 
 
Zweiter Hauptteil: 
Aufbau des Landes 
 
I.  
Das Land Hessen 
 
Artikel 64 
Hessen ist ein Gliedstaat der Bundesrepublik Deutschland und als solcher Teil der Europäischen 
Union. Hessen bekennt sich zu einem geeinten Europa, das demokratischen, rechtsstaatlichen, sozi-
alen und föderativen Grundsätzen sowie dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist, die Eigen-
ständigkeit der Regionen wahrt und deren Mitwirkung an europäischen Entscheidungen sichert. 
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Artikel 65 
Hessen ist eine demokratische und parlamentarische Republik. 
 
Artikel 66 
Die Landesfarben sind rot weiß. 
 
 
II. 
Völkerrechtliche Bindungen 
 
Artikel 67 
Die Regeln des Völkerrechts sind bindende Bestandteile des Landesrechts, ohne daß es ihrer aus-
drücklichen Umformung in Landesrecht bedarf. Kein Gesetz ist gültig, das mit solchen Regeln oder 
mit einem Staatsvertrag in Widerspruch steht. 
 
Artikel 68 
Niemand darf zur Rechenschaft gezogen werden, wenn er auf Tatsachen hinweist, die sich als eine 
Verletzung völkerrechtlicher Pflichten darstellen. 
 
Artikel 69 
(1) Hessen bekennt sich zu Frieden, Freiheit und Völkerverständigung. Der Krieg ist geächtet. 
(2) Jede Handlung, die mit der Absicht vorgenommen wird, einen Krieg vorzubereiten, ist verfas-
sungswidrig. 
 
 
 
III. 
Die Staatsgewalt 
 
Artikel 70 
Die Staatsgewalt liegt unveräußerlich beim Volke. 
 Artikel 71 
Das Volk handelt nach den Bestimmungen dieser Verfassung unmittelbar durch Volksabstimmung 
(Volkswahl, Volksbegehren und Volksentscheid), mittelbar durch die Beschlüsse der verfassungsmä-
ßig bestellten Organe. 
 
Artikel 72 
Abstimmungsfreiheit und Abstimmungsgeheimnis werden gewährleistet. 
 
Artikel 73 
(1) Stimmberechtigt sind alle über achtzehn Jahre alten Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 
1 des Grundgesetzes , die in Hessen ihren Wohnsitz haben und nicht vom Stimmrecht ausgeschlossen 
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sind. 
(2) Das Stimmrecht ist allgemein, gleich, geheim und unmittelbar. Der Tag der Stimmabgabe muß
ein Sonntag oder ein allgemeiner Feiertag sein.
(3) Das Nähere bleibt gesetzlicher Regelung vorbehalten.

Artikel 74 
Vom Stimmrecht ist ausgeschlossen: 
1. wer entmündigt ist oder unter vorläufiger Vormundschaft oder wegen geistiger Gebrechen un-

ter Pflegeschaft steht;
2. wer nicht im Vollbesitz der staatsbürgerlichen Rechte ist.

IV. 
Der Landtag 

Artikel 75 
(1) Der Landtag besteht aus den vom Volke gewählten Abgeordneten.
(2) Wählbar sind die Stimmberechtigten, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben.
(3) Das Nähere bestimmt das Wahlgesetz. Verlangt es neben anderen Erfordernissen, daß eine
Wählergruppe eine Mindestzahl von Stimmen aufweist, um im Landtag vertreten zu sein, so darf die
Mindestzahl nicht höher sein als fünf vom Hundert der abgegebenen gültigen Stimmen.

Artikel 76 
(1) Jedermann ist die Möglichkeit zu sichern, in den Landtag gewählt zu werden und sein
Mandat ungehindert und ohne Nachteil auszuüben.
(2) Das Nähere regelt das Gesetz.

Artikel 77 
Die Abgeordneten sind Vertreter des ganzen Volkes. 

Artikel 78 
(1) Die Gültigkeit der Wahlen prüft ein beim Landtage gebildetes Wahlprüfungsgericht. Es
entscheidet auch über die Frage, ob ein Abgeordneter seinen Sitz verloren hat.
(2) Im Falle der Erheblichkeit für den Ausgang der Wahl machen eine Wahl ungültig: Unregelmä-
ßigkeiten im Wahlverfahren und strafbare oder gegen die guten Sitten verstoßende Handlungen, die
das Wahlergebnis beeinflussen.
(3) Das Wahlprüfungsgericht besteht aus den beiden höchsten Richtern des Landes und drei vom
Landtag für seine Wahlperiode gewählten Abgeordneten.
(4) Das Nähere wird durch Gesetz geregelt.

Artikel 79 
Der Landtag wird auf fünf Jahre gewählt (Wahlperiode). Die Neuwahl muß vor Ablauf der 
Wahlperiode stattfinden. 
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Artikel 80 
Der Landtag kann sich durch einen Beschluß, für den mehr als die Hälfte der gesetzlichen Zahl sei-
ner Mitglieder gestimmt hat, selbst auflösen. 
 
Artikel 81 
Nach Auflösung des Landtags muß die Neuwahl binnen sechzig Tagen stattfinden. 
 
Artikel 82 
Die Wahlperiode des neuen Landtags beginnt, falls der alte Landtag aufgelöst worden ist, mit dem 
Tage der Neuwahl, im übrigen mit dem Ablaufe der Wahlperiode des alten Landtags. 
 
Artikel 83 
(1) Der Landtag versammelt sich in der Regel am Sitze der Landesregierung. 
(2) Der Landtag tritt kraft eigenen Rechts am 18. Tage nach der Wahl zusammen. Falls an diesem 
Tage die Wahlperiode des alten Landtags noch nicht abgelaufen ist, versammelt sich der neue Land-
tag am Tage nach dem Ablauf dieser Wahlperiode. 
(3) Fällt einer der vorgenannten Tage auf einen Sonnoder Feiertag, so tritt der Landtag erst am 
darauffolgenden zweiten Werktag zusammen. 
(4) Der Landtag bestimmt über Vertagungen, den Schluß der Tagung (Sitzungsperiode) und den 
Tag des Wiederzusammentritts. 
(5) Der Präsident des Landtags kann den Landtag jederzeit einberufen. Er muß es tun, wenn die 
Landesregierung oder mindestens ein Fünftel der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Landtags es 
verlangt. 
 
Artikel 84 
Der Landtag wählt den Präsidenten, seine Stellvertreter und die übrigen Mitglieder des Vorstandes. 
 
Artikel 85 
Zwischen zwei Tagungen sowie bis zum Zusammentritt eines neu gewählten Landtags führen der 
Präsident und die stellvertretenden Präsidenten der letzten Tagung ihre Geschäfte fort. Sie genießen 
die in den Artikeln 95 und 98 festgelegten Rechte. 
  
Artikel 86 
Der Präsident verwaltet die gesamten wirtschaftlichen Angelegenheiten des Landtags nach Maßgabe 
des Staatshaushaltsgesetzes. Ihm steht die Dienstaufsicht über sämtliche Beamten, Angestellten und 
Arbeiter des Landtags, sowie im Benehmen mit dem Vorstand des Landtages die Ernennung und 
Entlassung der Beamten des Landtags zu. Er vertritt das Land Hessen in allen Rechtsgeschäften und 
Rechtsstreitigkeiten seiner Verwaltung. Er übt das Hausrecht und die Polizeigewalt im Landtagsge-
bäude aus. 
 
Artikel 87 
(1) Der Landtag kann nur dann beraten und beschließen, wenn mehr als die Hälfte der gesetzlichen 
Zahl seiner Mitglieder anwesend ist. 
(2) Für die vom Landtag vorzunehmenden Wahlen kann die Geschäftsordnung abweichende Be-
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stimmungen treffen. 

Artikel 88 
Der Landtag faßt seine Beschlüsse mit der Mehrheit der auf "Ja" oder "Nein" lautenden Stimmen. 
Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung des gestellten Antrags. 

Artikel 89 
Die Vollsitzungen des Landtags sind öffentlich. Auf Antrag der Landesregierung oder von zehn Ab-
geordneten kann der Landtag mit Zweidrittelmehrheit der Anwesenden die Öffentlichkeit für einzelne 
Gegenstände der Tagesordnung ausschließen. Über den Antrag wird in geheimer Sitzung verhandelt. 

Artikel 90 
Wahrheitsgetreue Berichte über die Verhandlungen in den öffentlichen Sitzungen des hessischen oder 
eines anderen deutschen Landtags und seiner Ausschüsse bleiben von jeder Verantwortlichkeit frei. 

Artikel 91 
Der Landtag und jeder seiner Ausschüsse können die Anwesenheit des Ministerpräsidenten und jedes 
Ministers verlangen. Der Ministerpräsident, die Minister und die von ihnen bestellten Beauftragten 
haben zu den Sitzungen des Landtags und seiner Ausschüsse Zutritt. Sie können jederzeit auch au-
ßerhalb der Tagesordnung das Wort ergreifen. Sie unterstehen der Ordnungsgewalt des Vorsitzenden. 

Artikel 92 
(1) Der Landtag hat das Recht und auf Antrag von einem Fünftel der gesetzlichen Zahl seiner Mit-
glieder die Pflicht, Untersuchungsausschüsse einzusetzen. Diese Ausschüsse erheben in öffentlicher
Verhandlung die Beweise, die sie oder die Antragsteller für erforderlich erachten. Sie können mit
Zweidrittelmehrheit die Öffentlichkeit ausschließen. Die Geschäftsordnung regelt ihr Verfahren und
bestimmt die Zahl ihrer Mitglieder.
(2) Die Gerichte und Verwaltungsbehörden sind verpflichtet, dem Ersuchen dieser Ausschüsse um
Auskünfte und Beweiserhebungen nachzukommen; die Akten der Behörden und der öffentlichen
Körperschaften sind ihnen auf Verlangen vorzulegen.
(3) Für die Beweiserhebungen der Ausschüsse und der von ihnen ersuchten Behörden gelten die
Vorschriften der Strafprozeßordnung sinngemäß, doch bleibt das Postgeheimnis unberührt.

Artikel 93 
Der Landtag bestellt einen ständigen Ausschuß (Hauptausschuß). Dieser Ausschuß hat, während der 
Landtag nicht versammelt ist und zwischen dem Ende einer Wahlperiode oder der Auflösung des 
Landtags und dem Zusammentritt des neuen Landtags, die Rechte der Volksvertretung gegenüber der 
Landesregierung zu wahren. Er hat auch die Rechte eines Untersuchungsausschusses. Seine Zusam-
mensetzung wird durch die Geschäftsordnung geregelt. Seine Mitglieder genießen die in den Artikeln 
95 bis 98 festgelegten Rechte. 

Artikel 94 
Der Landtag kann an ihn gerichtete Eingaben der Landesregierung überweisen und von ihr Auskunft 
über eingegangene Anträge und Beschwerden verlangen. 
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Artikel 95 
Kein Mitglied des hessischen oder eines anderen deutschen Landtags darf zu irgendeiner Zeit wegen 
seiner Abstimmung oder wegen der in Ausübung seiner Abgeordnetentätigkeit getanen Äußerungen 
gerichtlich oder dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb der Versammlung zur Verantwortung gezo-
gen werden. 
 
Artikel 96 
(1) Kein Mitglied des hessischen oder eines anderen deutschen Landtags kann ohne Genehmigung 
des Hauses, dem der Abgeordnete angehört, während der Sitzungsperiode wegen einer mit Strafe 
bedrohten Handlung zur Untersuchung gezogen oder verhaftet werden, es sei denn, daß das Mitglied 
bei Ausübung der Tat oder spätestens im Laufe des folgenden Tages festgenommen wird. 
(2) Die gleiche Genehmigung ist bei jeder anderen Beschränkung der persönlichen Freiheit erfor-
derlich, die die Ausübung der Abgeordnetentätigkeit beeinträchtigt. 
(3) Jedes Strafverfahren gegen ein Mitglied des hessischen oder eines anderen deutschen Landtags 
und jede Haft oder sonstige Beschränkung seiner persönlichen Freiheit wird auf Verlangen des Hau-
ses, dem der Abgeordnete angehört, für die Dauer der Sitzungsperiode aufgehoben. 
(4) Ein Abgeordneter, der wegen einer ihm als verantwortlichen Schriftleiter einer Zeitung oder 
Zeitschrift vorgeworfenen strafbaren Handlung verfolgt werden soll, kann sich auf die vorstehenden 
Bestimmungen nicht berufen. 
 
Artikel 97 
(1) Die Mitglieder des hessischen oder eines anderen deutschen Landtags sind berechtigt, über Per-
sonen, die ihnen in ihrer Eigenschaft als Abgeordneten Tatsachen anvertrauen oder denen sie in Aus-
übung ihrer Abgeordnetentätigkeit solche anvertraut haben, sowie über diese Tatsachen selbst das 
Zeugnis zu verweigern. Auch in Beziehung auf Beschlagnahme von Schriftstücken stehen sie den 
Personen gleich, die ein gesetzliches Zeugnisverweigerungsrecht haben. 
(2) Eine Durchsuchung oder Beschlagnahme darf in den Räumen des hessischen Landtags nur mit 
Zustimmung des Präsidenten vorgenommen werden. 
 
Artikel 98 
(1) Die Mitglieder des Landtags erhalten das Recht zur freien Fahrt auf allen in Hessen bestehenden 
staatlichen Verkehrseinrichtungen, ferner Erstattung der Reisekosten sowie Sitzungsgelder. Außer-
dem erhält der Präsident für die Dauer seines Amtes eine Aufwandsentschädigung. 
(2) Ein Verzicht auf diese Rechte ist unstatthaft. 
(3) Das Nähere bestimmt das Gesetz. 
 
Artikel 99 
Der Landtag gibt sich seine Geschäftsordnung im Rahmen der Verfassung. 
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V. 
Die Landesregierung 
 
Artikel 100 
Die Landesregierung (Kabinett) besteht aus dem Ministerpräsidenten und den Ministern. 
 
Artikel 101 
(1) Der Landtag wählt ohne Aussprache den Ministerpräsidenten mit mehr als der Hälfte der ge-
setzlichen Zahl seiner Mitglieder. Das Nähere bestimmt die Geschäftsordnung. 
(2) Der Ministerpräsident ernennt die Minister. Er zeigt ihre Ernennung unverzüglich dem Landtag 
an. 
(3) Angehörige der Häuser, die bis 1918 in Deutschland oder einem anderen Lande regiert haben 
oder in einem anderen Land regieren, können nicht Mitglieder der Landesregierung werden. 
(4) Die Landesregierung kann die Geschäfte erst übernehmen, nachdem der Landtag ihr durch be-
sonderen Beschluß das Vertrauen ausgesprochen hat. 
 
Artikel 102 
Der Ministerpräsident bestimmt die Richtlinien der Regierungspolitik und ist dafür dem Landtag ver-
antwortlich. Innerhalb dieser Richtlinien leitet jeder Minister den ihm anvertrauten Geschäftszweig 
selbständig und unter eigener Verantwortung gegenüber dem Landtage. 
 
Artikel 103 
(1) Der Ministerpräsident vertritt das Land Hessen. Er kann die Vertretungsbefugnis auf den zu-
ständigen Minister oder nachgeordnete Stellen übertragen. 
(2) Staatsverträge bedürfen der Zustimmung des Landtags. 
 
Artikel 104 
(1) Der Ministerpräsident führt den Vorsitz in der Landesregierung und leitet deren Geschäfte. Bei 
Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. Weitere Einzelheiten regelt die Landesregie-
rung durch eine Geschäftsordnung. 
(2) Die Landesregierung beschließt über die Zuständigkeit der einzelnen Minister, soweit hierüber 
nicht gesetzliche Vorschriften getroffen sind. Die Beschlüsse sind unverzüglich dem Landtag vorzu-
legen und auf sein Verlangen zu ändern oder außer Kraft zu setzen. 
(3) Meinungsverschiedenheiten über Fragen, die den Geschäftsbereich mehrerer Minister be- 
 rühren, sind der Landesregierung zur Beratung und Beschlußfassung zu unterbreiten. 
 
Artikel 105 
Die Mitglieder der Landesregierung haben Anspruch auf Besoldung. Über Ruhegehalt und Hin-
terbliebenenversorgung ergehen besondere gesetzliche Bestimmungen. 
 
Artikel 106 
Die Landesregierung beschließt über Gesetzesvorlagen, die beim Landtag einzubringen sind. 
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Artikel 107 
Die Landesregierung erläßt die zur Ausführung eines Gesetzes erforderlichen Rechtsund Ver-
waltungsverordnungen, soweit das Gesetz diese Aufgabe nicht einzelnen Ministern zuweist. 
 
Artikel 108 
Die Landesregierung ernennt die Landesbeamten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 
Sie kann die Befugnis auf andere Stellen übertragen. 
 
Artikel 109 
(1) Der Ministerpräsident übt namens des Volkes das Recht der Begnadigung aus. Er kann die Be-
fugnis auf andere Stellen übertragen. 
(2) Zugunsten eines wegen einer Amtshandlung verurteilten Ministers kann das Begnadigungsrecht 
nur auf Antrag des Landtags ausgeübt werden. 
(3) Allgemeine Straferlasse und die Niederschlagung einer bestimmten Art gerichtlich anhängiger 
Strafsachen bedürfen der Zustimmung des Landtags. Die Niederschlagung einer einzelnen gerichtlich 
anhängigen Strafsache ist unzulässig. 
 
Artikel 110 
Wenn die Beseitigung eines ungewöhnlichen Notstandes, der durch Naturkatastrophen oder andere 
äußere Einwirkungen hervorgerufen worden ist, es dringend erfordert, kann die Landesregierung, 
sofern der Landtag nicht versammelt ist und nicht rechtzeitig zusammentreten kann, in Übereinstim-
mung mit dem in Artikel 93 vorgesehenen ständigen Ausschuß Verordnungen, die der Verfassung 
nicht zuwiderlaufen, mit Gesetzeskraft erlassen. Diese Verordnungen sind dem Landtag bei seinem 
nächsten Zusammentritt zur Genehmigung vorzulegen. Wird die Genehmigung versagt, so ist die 
Verordnung durch Bekanntmachung im Gesetzund Verordnungsblatt unverzüglich außer Kraft zu 
setzen. Artikel 122 gilt sinngemäß. 
 
Artikel 111 
Beim Amtsantritt leisten der Ministerpräsident vor dem Landtag, die Minister vor dem Minister-prä-
sidenten in Gegenwart des Landtags folgenden Amtseid: 
"Ich schwöre, daß ich das mir übertragene Amt unparteiisch nach bestem Wissen und Können ver-
walten sowie Verfassung und Gesetz in demokratischem Geiste befolgen und verteidigen werde." 
  
Artikel 112 
Der Ministerpräsident kann jeden Minister mit Zustimmung des Landtags abberufen. 
 
Artikel 113 
(1) Der Ministerpräsident und die Minister können jederzeit zurücktreten. Rücktritt oder Tod des 
Ministerpräsidenten bedeutet zugleich Rücktritt der gesamten Landesregierung. 
(2) Der Ministerpräsident und die Landesregierung müssen zurücktreten, sobald ein neugewähl-
ter Landtag erstmalig zusammentritt. 
(3) Tritt die Landesregierung zurück oder hat ihr der Landtag das Vertrauen entzogen, so führt sie 
die laufenden Geschäfte bis zu deren Übernahme durch die neue Landesregierung weiter. 
 
  



Landesverfassung Hessen 

Landesverfassung Hessen                                                         20/29                                                                                 Pestalozza  

Artikel 114 
(1) Der Landtag kann dem Ministerpräsidenten durch ausdrücklichen Beschluß sein Vertrauen ent-
ziehen oder durch Ablehnung eines Vertrauensantrages versagen. 
(2) Der Antrag, dem Ministerpräsidenten das Vertrauen auszusprechen oder zu versagen, kann nur 
von mindestens einem Sechstel der gesetzlichen Zahl der Abgeordneten gestellt werden. Über den 
Antrag auf Herbeiführung eines Beschlusses zur Vertrauensfrage darf frühestens am zweiten Tage 
nach Schluß der Aussprache und muß spätestens am zehnten Tage, nachdem er eingebracht ist, ab-
gestimmt werden. 
(3) Über die Vertrauensfrage muß namentlich abgestimmt werden. Ein für den Ministerpräsidenten 
ungünstiger Beschluß des Landtages bedarf der Zustimmung von mehr als der Hälfte der gesetzlichen 
Zahl seiner Mitglieder. 
(4) Kommt ein solcher Beschluß zustande, so muß der Ministerpräsident zurücktreten. 
(5) Spricht der Landtag nicht binnen zwölf Tagen einer neuen Regierung das Vertrauen aus, so ist 
er aufgelöst. 
 
Artikel 115 
(1) Der Landtag kann jedes Mitglied der Landesregierung vor dem Staatsgerichtshof anklagen, daß 
es schuldhaft die Verfassung oder die Gesetze verletzt habe. Der Antrag auf Erhebung der Anklage 
muß von mindestens 15 Mitgliedern des Landtags unterzeichnet sein und bedarf der Zustimmung von 
zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder. 
(2) Das Anklagerecht des Landtags wird durch die Amtsniederlegung oder die Abberufung des Be-
schuldigten vom Dienste, mag sie vor oder nach erhobener Anklage erfolgen, nicht aufgehoben. 
(3) Näheres bestimmt das Gesetz. 
 
 
VI. 
Die Gesetzgebung 
 
Artikel 116 
(1) Die Gesetzgebung wird ausgeübt 

a) durch das Volk im Wege des Volksentscheids, 
b) durch den Landtag. 

(2) Außer in den Fällen des Volksentscheids beschließt der Landtag die Gesetze nach Maßgabe 
dieser Verfassung. Er überwacht ihre Ausführung. 
Artikel 117 
Die Gesetzentwürfe werden von der Landesregierung, aus der Mitte des Landtags oder durch Volks-
begehren eingebracht. 
 
Artikel 118 
Durch Gesetz kann der Landesregierung die Befugnis zum Erlaß von Verordnungen über bestimmte 
einzelne Gegenstände, aber nicht die Gesetzgebungsgewalt im ganzen oder für Teilgebiete übertragen 
werden. 
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Artikel 119 
(1) Gegen ein vom Landtag beschlossenes Gesetz steht der Landesregierung der Einspruch zu.
(2) Der Einspruch muß innerhalb fünf Tagen, seine Begründung innerhalb zwei Wochen nach der
Schlußabstimmung dem Landtag zugehen. Er kann bis zum Beginn der erneuten Beratung im Land-
tag zurückgezogen werden.
(3) Kommt keine Übereinstimmung zwischen Landtag und Landesregierung zustande, so gilt das
Gesetz nur dann als angenommen, wenn der Landtag mit mehr als der Hälfte der gesetzlichen Zahl
seiner Mitglieder entgegen dem Einspruch beschließt.

Artikel 120 
Der Ministerpräsident hat mit den zuständigen Ministern die verfassungsmäßig zustande gekomme-
nen Gesetze auszufertigen und binnen zwei Wochen im Gesetz- und Verordnungsblatt zu verkünden. 
Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann nach Maßgabe eines Gesetzes in elektronischer Form geführt 
werden. 

Artikel 121 
Gesetze treten, soweit sie nichts anderes bestimmen, mit dem vierzehnten Tage nach Ablauf des Ta-
ges in Kraft, an dem sie verkündet worden sind. 

Artikel 122 
Kann das Gesetz- und Verordnungsblatt nicht rechtzeitig erscheinen, so genügt jede andere Art der 
Bekanntgabe des Gesetzes. In diesem Falle ist die Verkündung im Gesetzund Verordnungsblatt als-
bald nachzuholen. 

Artikel 123 
(1) Bestimmungen der Verfassung können im Wege der Gesetzgebung geändert werden, jedoch
nur in der Form, daß eine Änderung des Verfassungstextes oder ein Zusatzartikel zur Verfassung
beschlossen wird.
(2) Eine Verfassungsänderung kommt dadurch zustande, daß der Landtag sie mit mehr als der
Hälfte der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder beschließt und das Volk mit der Mehrheit der Abstim-
menden zustimmt.

Artikel 124 
(1) Ein Volksentscheid ist herbeizuführen, wenn ein Zwanzigstel der Stimmberechtigten das Be-
gehren nach Vorlegung eines Gesetzentwurfs stellt. Dem Volksbegehren muß ein ausgearbeiteter
Gesetzentwurf zugrunde liegen. Der Haushaltsplan, Abgabengesetze oder Besoldungsordnungen
können nicht Gegenstand eines Volksbegehrens sein.
(2) Das dem Volksbegehren zugrunde liegende Gesetz ist von der Regierung unter Darlegung
 ihres Standpunktes dem Landtag zu unterbreiten. Der Volksentscheid unterbleibt, wenn der Landtag 
den begehrten Gesetzentwurf unverändert übernimmt. 
(3) Die Volksabstimmung kann nur bejahend oder verneinend sein. Das Gesetz ist durch Volks-
entscheid beschlossen, wenn die Mehrheit der Abstimmenden, mindestens jedoch ein Viertel der
Stimmberechtigten dem Gesetzentwurf zugestimmt hat.
(4) Das Verfahren beim Volksbegehren und Volksentscheid regelt das Gesetz.
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Artikel 125 
(1) Nur der Landtag kann feststellen, daß der verfassungsmäßige Zustand des Landes gefährdet ist. 
Dieser Beschluß bedarf der Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl seiner 
Mitglieder und ist von dem Präsidenten des Landtages zu veröffentlichen. Der Beschluß kann die 
Freizügigkeit, das Postgeheimnis, das Versammlungsrecht und das Recht der Pressefreiheit außer 
Kraft setzen oder einschränken. 
(2) Der Beschluß wird nach drei Monaten unwirksam, wenn in ihm nicht eine kürzere Frist be-
stimmt ist. Er kann unter den gleichen Bedingungen wiederholt werden. 
 
 
VII. 
Die Rechtspflege 
 
Artikel 126 
(3) Die rechtsprechende Gewalt wird ausschließlich durch die nach den Gesetzen bestellten 
Gerichte ausgeübt. 
(4) Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. 
 
Artikel 127 
(1) Die planmäßigen hauptamtlichen Richter werden auf Lebenszeit berufen. 
(2) Auf Lebenszeit berufen werden Richter erst dann, wenn sie nach vorläufiger Anstellung in einer 
vom Gesetz zu bestimmenden Bewährungszeit nach ihrer Persönlichkeit und ihrer richterlichen Tä-
tigkeit die Gewähr dafür bieten, daß sie ihr Amt im Geiste der Demokratie und des sozialen Ver-
ständnisses ausüben werden. 
(3) Über die vorläufige Anstellung und die Berufung auf Lebenszeit entscheidet der Justizminister 
gemeinsam mit einem Richterwahlausschuß. 
(4) Erfüllt ein Richter nach seiner Berufung auf Lebenszeit diese Erwartungen nicht, so kann ihn 
der Staatsgerichtshof auf Antrag des Landtages seines Amtes für verlustig erklären und zugleich be-
stimmen, ob er in ein anderes Amt oder in den Ruhestand zu versetzen oder zu entlassen ist. Der 
Antrag kann auch vom Justizminister im Einvernehmen mit dem Richterwahlausschuß gestellt wer-
den. Während des Verfahrens ruht die Amtstätigkeit des Richters. 
(5) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 gelten nicht für Laienrichter. 
(6) Das Nähere regelt ein Gesetz, das auch auf die bereits ernannten Richter Anwendung findet. 
 
Artikel 128 
(1) Außer nach vorstehender Bestimmung können die auf Lebenszeit berufenen Richter wider ihren 
Willen nur kraft richterlicher Entscheidung und nur aus den Gründen und unter den Formen, welche 
die Gesetze bestimmen, dauernd oder zeitweise ihres Amtes enthoben oder an eine andere Stelle oder 
in den Ruhestand versetzt werden. Die Gesetzgebung kann Altersgrenzen festsetzen, bei deren Errei-
chung Richter in den Ruhestand treten. 
(2) Die vorläufige Amtsenthebung, die kraft Gesetzes eintritt, wird hierdurch nicht berührt. 
(3) Bei einer Veränderung in der Einrichtung der Gerichte oder ihrer Bezirke kann die Landesre-
gierung unfreiwillige Versetzungen an ein anderes Gericht oder Entfernung vom Amt, jedoch nur 
unter Belassung des vollen Gehalts, verfügen. 
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Artikel 129 
Niemand darf wegen Unzulänglichkeit seiner Mittel an der Verfolgung seiner Rechtsansprüche ge-
hindert werden. Das Nähere bleibt gesetzlicher Regelung vorbehalten. 

VIII. 
Der Staatsgerichtshof 

Artikel 130 
(5) Der Staatsgerichtshof besteht aus 11 Mitgliedern, und zwar fünf Richtern und sechs vom Land-
tag nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählten Mitgliedern, die nicht dem Landtag ange-
hören dürfen. Bei ihm wird ein öffentlicher Kläger bestellt.
(6) Die Richter werden vom Landtag auf Zeit gewählt, die übrigen Mitglieder zu Beginn jeder
neuen Wahlperiode bis zur Wahl durch den neuen Landtag.
(7) Wiederwahl ist zulässig.
(8) Das Nähere über die Bildung des Staatsgerichtshofs, das Verfahren vor ihm, sowie über die
Vollstreckung seiner Entscheidungen bestimmt das Gesetz.

Artikel 131 
(1) Der Staatsgerichtshof entscheidet über die Verfassungsmäßigkeit der Gesetze, die Verletzung
der Grundrechte, bei Anfechtung des Ergebnisses einer Volksabstimmung, über Verfassungsstreitig-
keiten sowie in den in der Verfassung und den Gesetzen vorgesehenen Fällen.
(2) Den Antrag kann stellen: eine Gruppe von Stimmberechtigten, die mindestens ein Hundertstel
aller Stimmberechtigten des Volkes umfaßt, der Landtag, ein Zehntel der gesetzlichen Zahl seiner
Mitglieder, die Landesregierung sowie der Ministerpräsident.
(3) Das Gesetz bestimmt, in welchen Fällen und unter welchen Voraussetzungen jedermann das
Recht hat, den Staatsgerichtshof anzurufen.

Artikel 132 
Nur der Staatsgerichtshof trifft die Entscheidung darüber, ob ein Gesetz oder eine Rechtsverordnung 
mit der Verfassung in Widerspruch steht. 

Artikel 133 
(1) Hält ein Gericht ein Gesetz oder eine Rechtsverordnung, auf deren Gültigkeit es bei einer Ent-
scheidung ankommt, für verfassungswidrig, so teilt es seine Bedenken auf dem Dienstwege dem Prä-
sidenten des höchsten ihm übergeordneten Gerichts mit. Dieser führt eine Entscheidung des Staats-
gerichtshofes herbei. Die Entscheidung des Staatsgerichtshofes ist endgültig und hat Gesetzeskraft.
(2) Das Nähere bleibt gesetzlicher Regelung vorbehalten.
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IX. 
Die Staats- und die Selbstverwaltung 

Artikel 134 
Jeder, ohne Unterschied der Herkunft, der Rasse, des religiösen Bekenntnisses und des Geschlechts, 
hat Zugang zu den öffentlichen Ämtern, wenn er die nötige Eignung und Befähigung besitzt. 

Artikel 135 
Die Rechtsverhältnisse aller Arbeitnehmer der öffentlichen Verwaltungen sind im Rahmen des in 
Artikel 29 vorgesehenen einheitlichen Arbeitsrechts nach den Erfordernissen der Verwaltung zu ge-
stalten. 

Artikel 136 
(1) Verletzt jemand in Ausübung der ihm anvertrauten öffentlichen Gewalt die ihm einem Dritten
gegenüber obliegende Amtspflicht, so trifft die Verantwortlichkeit grundsätzlich den Staat oder die
Körperschaft, in deren Dienst er steht. Der Rückgriff gegen ihn bleibt vorbehalten. Der Rechtsweg
darf nicht ausgeschlossen werden.
(2) Näheres bestimmt das Gesetz.

Artikel 137 
(1) Die Gemeinden sind in ihrem Gebiet unter eigener Verantwortung die ausschließlichen Träger
der gesamten örtlichen öffentlichen Verwaltung. Sie können jede öffentliche Aufgabe übernehmen,
soweit sie nicht durch ausdrückliche gesetzliche Vorschrift anderen Stellen im dringenden öffentli-
chen Interesse ausschließlich zugewiesen sind.
(2) Die Gemeindeverbände haben im Rahmen ihrer gesetzlichen Zuständigkeit die gleiche Stel-
lung.
(3) Das Recht der Selbstverwaltung ihrer Angelegenheiten wird den Gemeinden und Gemeinde-
verbänden vom Staat gewährleistet. Die Aufsicht des Staates beschränkt sich darauf, daß ihre Ver-
waltung im Einklang mit den Gesetzen geführt wird.
(4) Den Gemeinden und Gemeindeverbänden oder ihren Vorständen können durch Gesetz oder
Verordnung staatliche Aufgaben zur Erfüllung nach Anweisung übertragen werden.
(5) Der Staat hat den Gemeinden und Gemeindeverbänden die zur Durchführung ihrer eigenen und
der übertragenen Aufgaben erforderlichen Geldmittel im Wege des Lasten- und Finanzausgleichs zu
sichern. Er stellt ihnen für ihre freiwillige öffentliche Tätigkeit in eigener Verantwortung zu verwal-
tende Einnahmequellen zur Verfügung.
(6) Werden die Gemeinden oder Gemeindeverbände durch Landesgesetz oder Landesrechtsverord-
nung zur Erfüllung staatlicher Aufgaben verpflichtet, so sind Regelungen über die Kostenfolgen zu
treffen. Führt die Übertragung neuer oder die Veränderung bestehender eigener oder übertragener
Aufgaben zu einer Mehrbelastung oder Entlastung der Gemeinden oder Gemeindeverbände in ihrer
Gesamtheit, ist ein entsprechender Ausgleich zu schaffen. Das Nähere regelt ein Gesetz.

Artikel 138 
 Die Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte als Leiter der Gemeinden oder Gemeinde-ver-
bände werden von den Bürgern in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl 
gewählt. 
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X. 
Das Finanzwesen 
 
Artikel 139 
(9) Der Landtag sorgt durch Bewilligung der erforderlichen laufenden Mittel für die Deckung des 
Staatsbedarfs. 
(10) Alle Einnahmen und Ausgaben des Staates müssen für jedes Rechnungsjahr veranschlagt 
und auf den Haushaltsplan gebracht werden. Dieser wird vor Beginn des Rechnungsjahres durch ein 
förmliches Gesetz festgestellt. 
(11) Die Ausgaben werden in der Regel für ein Jahr bewilligt; sie können in besonderen Fällen 
auch für längere Dauer bewilligt werden. Im übrigen sind im Haushaltsgesetz Vorschriften unzuläs-
sig, die über das Rechnungsjahr hinausreichen oder sich nicht auf die Einnahmen und Ausgaben des 
Staates oder ihrer Verwaltung beziehen. 
 
Artikel 140 
Ist bis zum Schluß eines Rechnungsjahres der Haushaltsplan für das folgende Jahr nicht durch Ge-
setz festgestellt, so ist bis zu seinem Inkrafttreten die Landesregierung ermächtigt: 
1. alle Ausgaben zu leisten, die nötig sind, 

a) um gesetzlich bestehende Einrichtungen zu erhalten und gesetzlich beschlossene Maßnah-
men durchzuführen, 

b) um die rechtlich begründeten Verpflichtungen des Staates zu erfüllen, 
c) um Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzusetzen oder Beihilfen für diese 

Zwecke weiter zu gewähren, sofern durch den Haushaltsplan eines Vorjahres bereits bewil-
ligte Beträge noch verfügbar sind; 

2. Schatzanweisungen bis zur Höhe eines Viertels der Endsumme des abgelaufenen Haushalts-
planes für je drei Monate auszugeben, soweit nicht auf besonderen Gesetzen beruhende Ein-
nahmen aus Steuern und Abgaben und Einnahmen aus sonstigen Quellen die Ausgaben unter 
Ziffer 1 decken. 

 
Artikel 141 
(1) Der Haushalt ist ungeachtet der Einnahmen- und Ausgabenverantwortung des Landtags und der 
Landesregierung grundsätzlich ohne Kredite auszugleichen. 
(2) Art. 137 Abs. 5 bleibt unberührt. 
(3) Bei einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung kann von Abs. 1 ab-
gewichen werden. In diesem Fall sind die Auswirkungen auf den Haushalt im Aufund Abschwung 
symmetrisch zu berücksichtigen. 
(4) Bei Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staa-
tes entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, kann von Abs. 1 abgewichen 
werden. Die Abweichung ist mit einer Tilgungsregelung zu verbinden. Die Kredite sind binnen eines 
angemessenen Zeitraums zurückzuführen. 
(5) Das Nähere bestimmt das Gesetz. 
 
Artikel 142 
 Beschlüsse des Landtags, welche Ausgaben in sich schließen oder für die Zukunft mit sich bringen, 
müssen bestimmen, wie diese Ausgaben gedeckt werden. 
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Artikel 143 
(1) Haushaltsüberschreitungen und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Fi-
nanzministers. Sie darf nur im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses erteilt
werden.
(2) Zu Haushaltsüberschreitungen und außerplanmäßigen Ausgaben ist die nachträgliche Geneh-
migung des Landtags erforderlich, die im Laufe des nächsten Rechnungsjahres eingeholt werden
muß.

Artikel 144 
Der Rechnungshof, dessen Mitglieder richterliche Unabhängigkeit besitzen, prüft die Wirtschaftlich-
keit und Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsund Wirtschaftsführung sowie die Rechnungen über den 
Haushaltsplan und stellt diese fest. Die allgemeine Rechnung über den Haushalt jedes Jahres und eine 
Übersicht der Staatsschulden werden mit den Bemerkungen des Rechnungshofs und der Stellung-
nahme der Landesregierung zu deren Entlastung dem Landtage vorgelegt. 

Artikel 145 
Das Finanzwesen der ertragswirtschaftlichen Unternehmungen des Staates kann durch Gesetz abwei-
chend von den Vorschriften der Artikel 139 bis 144 geregelt werden. 

XI. 
Der Schutz der Verfassung 

Artikel 146 
(12) Es ist Pflicht eines jeden, für den Bestand der Verfassung mit allen ihm zu Gebote ste-
henden Kräften einzutreten.
(13) Das Gesetz bestimmt, welche Rechte aus dieser Verfassung durch Entscheidung des Staatsge-
richtshofes aberkannt werden können, wenn jemand dieser Pflicht zuwiderhandelt oder einer politi-
schen Gruppe angehört oder angehört hat, welche die Grundgedanken der Demokratie bekämpft.

Artikel 147 
(1) Widerstand gegen verfassungswidrig ausgeübte öffentliche Gewalt ist jedermanns Recht und
Pflicht.
(2) Wer von einem Verfassungsbruch oder einem auf Verfassungsbruch gerichteten Unternehmen
Kenntnis erhält, hat die Pflicht, die Strafverfolgung des Schuldigen durch Anrufung des Staatsge-
richtshofes zu erzwingen. Näheres bestimmt das Gesetz.

Artikel 148 
Sollte die Verfassung durch revolutionäre Handlungen ihre tatsächliche Wirkung auf kürzere oder 
längere Zeit verlieren, so sind alle, die sich beim Umsturz oder danach einer Verletzung der Verfas-
sung schuldig gemacht haben, zur Rechenschaft zu ziehen, sobald der verfassungswidrige Zustand 
wieder beseitigt ist. 
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Artikel 149 
Die aus Artikel 147 und 148 sich ergebenden strafrechtlichen Folgen bestimmt das Gesetz. 
 
Artikel 150 
(1) Keinerlei Verfassungsänderung darf die demokratischen Grundgedanken der Verfassung und 
die republikanisch-parlamentarische Staatsform antasten. Die Errichtung einer Diktatur, in welcher 
Form auch immer, ist verboten. 
(2) Hiergegen verstoßende Gesetzesanträge gelangen nicht zur Abstimmung, gleichwohl beschlos-
sene Gesetze nicht zur Ausfertigung. Trotzdem verkündete Gesetze sind nicht zu befolgen. 
(3) Auch dieser Artikel selbst kann nicht Gegenstand einer Verfassungsänderung sein. 
 
 
Übergangsbestimmungen  
 
Artikel 151 
(1) Hessen wird alle Maßnahmen, die es auf Gebieten trifft, für welche die deutsche Republik die 
Zuständigkeit beanspruchen könnte, unter den Grundsatz stellen, daß die gesamtdeutsche Einheit zu 
wahren ist. 
(2) Vor allem wird es die bestehende Rechtseinheit nicht ohne zwingenden Grund antasten. Ob ein 
zwingender Grund vorliegt, entscheidet das Gesetz. 
 
Artikel 152 
(1) Bis zur Bildung einer gesetzgebenden Körperschaft für die deutsche Republik kann die Regie-
rung mit anderen deutschen Regierungen vereinbaren, daß für bestimmte Teile des Rechts eine ein-
heitliche Gesetzgebung geschaffen wird, die der endgültigen gesamtdeutschen Einheit kein Hindernis 
bereiten darf. 
(2) Solche Vereinbarungen bedürfen der Zustimmung des Landtags. Sie müssen vorsehen, daß die 
gesetzgebende Gewalt auf ein Organ übertragen wird, das mittelbar oder unmittelbar aus demokrati-
schen Wahlen hervorgegangen ist. Gesetze, die von diesen Organen beschlossen werden, binden das 
Land Hessen nur, wenn sie dieser Verfassung nicht zuwiderlaufen. 
 
Artikel 153 
(1) Die Zuständigkeiten zwischen der Deutschen Republik und Hessen sind von einer deutschen 
Nationalversammlung, die vom ganzen deutschen Volk zu wählen ist, verfassungsmäßig abzugren-
zen. 
(2) Künftiges Recht der deutschen Republik bricht Landesrecht. 
 Artikel 154 
Inländer im Sinne gesetzlicher Bestimmungen sind alle Angehörigen der deutschen Länder. Inland 
ist das gesamte Gebiet dieser Länder. 
 
Artikel 155 
Es bleibt vorbehalten, durch ein Verfassungsgesetz nach Artikel 123 Abs. 2 in das Verfahren der 
Gesetzgebung ein weiteres aus demokratischen Wahlen hervorgehendes Organ einzuschalten. 
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Artikel 156 
(1) Bis zum Erlaß des in Artikel 56 Abs. 7 vorgesehenen Gesetzes bleibt es im Schulwesen bei dem
derzeitigen tatsächlichen Zustand.
(2) Vorbehalten bleibt lediglich, die Verhältnisse, die am 30. Januar 1933 bestanden und nachher
abgeändert worden sind, wiederherzustellen, wenn die Mehrheit der Erziehungsberechtigten im
Schulbezirk es wünscht. Im übrigen darf an dem derzeitigen Zustand bis zum 1. Januar 1950 auch
durch Gesetz nichts geändert werden. Die Umgestaltung des Bildungsganges wird hierdurch nicht
berührt.

Artikel 157 
(1) Gesetze, die aus Anlaß der gegenwärtigen Notlage ergangen sind oder noch ergehen werden,
können unerläßliche Eingriffe in die folgenden Grundrechte zulassen:

a) in das Grundrecht der Freizügigkeit nach Artikel 6 ,
b) in das Recht nach Artikel 8 im Rahmen einer Wohnungszwangswirtschaft,
c) in das Recht auf freien Gebrauch der Arbeitskraft nach dem Artikel 28 Abs. 2 in Verbindung

mit Artikel 2 im Rahmen von Notdienstpflichtgesetzen,
d) in das Recht auf den Gebrauch des Eigentums im Rahmen von Gesetzen zur Milderung des

Mangels an Gegenständen des täglichen Bedarfs.
(2) Die im ersten Absatz zugelassenen Beschränkungen der Grundrechte fallen mit dem 31. De-
zember 1950 weg. Mit mehr als der Hälfte der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder kann der Landtag
diese Frist verlängern.

Artikel 158 
Die verfassungsmäßigen Freiheiten und Rechte können nicht den Bestimmungen entgegengehalten 
werden, die ergangen sind oder vor dem 1. Januar 1949 noch ergehen werden, um den Nationalsozi-
alismus und den Militarismus zu überwinden und das von ihm verschuldete Unrecht wiedergutzuma-
chen. 

Artikel 159 
Der vom Kontrollrat für Deutschland und von der Militärregierung für ihre Anordnungen nach Völ-
ker- und Kriegsrecht beanspruchte Vorrang vor dieser Verfassung, den verfassungsmäßig erlassenen 
Gesetzen und sonstigem deutschem Recht bleibt unberührt. 

Artikel 160 
(1) Diese Verfassung tritt mit ihrer Annahme durch das Volk in Kraft. Gleichzeitig tritt das
Staatsgrundgesetz vom 22. November 1945 außer Kraft.
(2) Die zu dieser Zeit die Staatsgeschäfte führende Landesregierung gilt bis zur Bildung einer neuen
Regierung als geschäftsführende Regierung im Sinne des Artikels 113 Abs. 3 dieser Verfassung, der
Hauptausschuß der Verfassungsberatenden Landesversammlung als Ausschuß im Sinne des Artikels 93.
(3) Die am Tage der Annahme dieser Verfassung durch das Volk gewählten Abgeordneten bilden
den ersten Landtag im Sinne dieser Verfassung.

Artikel 161 
Art. 141 in der ab dem 10. Mai 2011 geltenden Fassung ist erstmals für das Haushaltsjahr 2020 an-
zuwenden. Bis dahin ist Artikel 141 in der bis zum 9. Mai 2011 geltenden Fassung anzuwenden. Der 
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Abbau des bestehenden Defizits beginnt im Haushaltsjahr 2011. Die Haushalte sind so aufzustellen, 
dass im Haushaltsjahr 2020 die Vorgabe des Artikel 141 Abs. 1 in der ab dem 10. Mai 2011 geltenden 
Fassung erfüllt wird. 
 
 
Vorstehende Verfassung ist am 1. Dezember 1946 in der Volksabstimmung angenommen worden, 
mit ihrer Annahme durch das Volk in Kraft getreten und wird hiermit verkündet. 
 



Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
vom 23. Mai 1993 (GVOBl. S. 372) 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Dezember 2021 (GVOBl. S. 1806)

Übersicht über die Artikel der Verfassung 
Präambel 
1. Abschnitt: Grundlagen
I. Staatsform
 Artikel 1 (Das Land Mecklenburg-Vorpommern) 
 Artikel 2 (Staatsgrundlagen) 
 Artikel 3 (Demokratie) 
 Artikel 4 (Bindung an Gesetz und Recht) 
II. Grundrechte
 Artikel 5 (Menschenrechte, Geltung der Grundrechte des Grundgesetzes) 
 Artikel 6 (Datenschutz, Informationsrechte) 
 Artikel 7 (Freiheit von Kunst und Wissenschaft) 
 Artikel 8 (Chancengleichheit im Bildungswesen) 
 Artikel 9 (Kirchen und Religionsgesellschaften) 
 Artikel 10  (Petitionsrecht) 
III. Staatsziele
Artikel 11  (Europäische Integration, grenzüberschreitende Zusammenarbeit)
Artikel 12  (Umweltschutz)
Artikel 13  (Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern)
Artikel 14  (Schutz der Kinder und Jugendlichen)
Artikel 15  (Schulwesen)
Artikel 16  (Förderung von Kultur und Wissenschaft)
Artikel 17  (Arbeit, Wirtschaft und Soziales)
Artikel 17a  (Schutz von alten Menschen und Menschen mit Behinderung)
Artikel 18  (Nationale Minderheiten und Volksgruppen)
Artikel 18a (Friedensverpflichtung, Gewaltfreiheit)
Artikel 19  (Initiativen und Einrichtungen der Selbsthilfe)

2. Abschnitt: Staatsorganisation
I. Landtag
Artikel 20  (Aufgaben und Zusammensetzung)
Artikel 21  (Wahlprüfung)
Artikel 22  (Stellung der Abgeordneten)
Artikel 23  (Kandidatur)
Artikel 24  (Indemnität, Immunität, Zeugnisverweigerungsrecht)
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 Artikel 25  (Fraktionen) 
 Artikel 26  (Parlamentarische Opposition) 
 Artikel 27  (Wahlperiode) 
 Artikel 28  (Zusammentritt des Landtages) 
 Artikel 29  (Landtagspräsident, Geschäftsordnung) 
 Artikel 30  (Ältestenrat) 
 Artikel 31  (Öffentlichkeit, Berichterstattung) 
 Artikel 32  (Beschlußfassung, Wahlen) 
 Artikel 33  (Ausschüsse) 
 Artikel 34  (Untersuchungsausschüsse) 
 Artikel 35  (Petitionsausschuß) 
 Artikel 35a (Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union) 

 Artikel 36  (Bürgerbeauftragter) 
 Artikel 37  (Datenschutzbeauftragter) 
 Artikel 38  (Anwesenheitspflicht und Zutrittsrecht der Landesregierung) 
 Artikel 39  (Informationspflichten der Landesregierung) 
 Artikel 40  (Frage- und Auskunftsrecht der Abgeordneten, Aktenvorlage durch die Landesre-

gierung) 
II. Landesregierung
Artikel 41  (Stellung und Zusammensetzung)
Artikel 42  (Wahl des Ministerpräsidenten)
Artikel 43  (Bildung der Regierung)
Artikel 44  (Amtseid)
Artikel 45  (Rechtsstellung der Regierungsmitglieder)
Artikel 46  (Zuständigkeiten innerhalb der Regierung)
Artikel 47  (Vertretung des Landes, Staatsverträge)
Artikel 48  (Ernennung von Beamten und Richtern, Einstellung von Angestellten und 
Arbei-

tern) 
 Artikel 49  (Begnadigung) 
 Artikel 50  (Beendigung der Amtszeit) 
 Artikel 51  (Vertrauensfrage) 
III. Landesverfassungsgericht
Artikel 52  (Stellung und Zusammensetzung)
Artikel 53  (Zuständigkeit)
Artikel 54  (Gesetz über das Landesverfassungsgericht)
3. Abschnitt: Staatsfunktionen
I. Rechtsetzung und Verfassungsänderung
Artikel 55  (Gesetzgebungsverfahren)
Artikel 56  (Verfassungsänderungen)
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 Artikel 57  (Rechtsverordnungen) 
 Artikel 58  (Ausfertigung und Verkündung) 
II. Initiativen aus dem Volk, Volksbegehren und Volksentscheid
Artikel 59  (Volksinitiative)
Artikel 60  (Volksbegehren und Volksentscheid)
III. Haushalt und Rechnungsprüfung
Artikel 61  (Landeshaushalt)
Artikel 62  (Ausgaben vor Verabschiedung des Haushalts)
Artikel 63  (Über- und außerplanmäßige Ausgaben)
Artikel 64  (Nachweis der Kostendeckung)
Artikel 65  (Kreditbeschaffung)
Artikel 66  (Landesvermögen)
Artikel 67  (Rechnungslegung und Rechnungsprüfung)
Artikel 68  (Landesrechnungshof)
IV. Landesverwaltung und Selbstverwaltung
Artikel 69  (Träger der öffentlichen Verwaltung)
Artikel 70  (Gesetzmäßigkeit und Organisation der öffentlichen Verwaltung)
Artikel 71  (Öffentlicher Dienst)
Artikel 72  (Kommunale Selbstverwaltung)
Artikel 73  (Finanzgarantie)
Artikel 74  (Haushaltswirtschaft)
Artikel 75  (Landschaftsverbände)
V. Rechtsprechung
Artikel 76  (Richter und Gerichte)
Artikel 77  (Richteranklage)
4. Abschnitt: Schlußbestimmungen
Artikel 78  (Verfassungstext für Schüler)
Artikel 79  (Sprachliche Gleichstellung)
Artikel 80  (Inkrafttreten)

Der Landtag hat die folgende Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern mit der 
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder beschlossen: 
 Präambel  
Im Bewußtsein der Verantwortung aus der deutschen Geschichte sowie gegenüber den zukünf-
tigen Generationen, erfüllt von dem Willen, die Würde und Freiheit des Menschen zu sichern, 
dem inneren und äußeren Frieden zu dienen, ein sozial gerechtes Gemeinwesen zu schaffen, 
den wirtschaftlichen Fortschritt aller zu fördern, die Schwachen zu schützen und die natürlichen 
Grundlagen des Lebens zu sichern, entschlossen, ein lebendiges, eigenständiges und gleichbe-
rechtigtes Glied der Bundesrepublik Deutschland in der europäischen Völkergemeinschaft zu 
sein, im Wissen um die Grenzen menschlichen Tuns, haben sich die Bürger Mecklenburg-
Vorpommerns auf der Grundlage des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland in 
freier Selbstbestimmung diese Landesverfassung gegeben. 
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1. Abschnitt:
Grundlagen

 I.  
Staatsform 

 Artikel 1 (Das Land Mecklenburg-Vorpommern) 
(1) Mecklenburg und Vorpommern bilden gemeinsam das Land Mecklenburg-Vorpommern.
(2) Mecklenburg-Vorpommern ist ein Land der Bundesrepublik Deutschland.
(3) Die Landesfarben sind blau, weiß, gelb und rot. Das Nähere über Landesfarben und Lan-
deswappen sowie deren Gebrauch regelt das Gesetz.

 Artikel 2 (Staatsgrundlagen)  
 Mecklenburg-Vorpommern ist ein republikanischer, demokratischer, sozialer und dem Schutz 
der natürlichen Lebensgrundlagen verpflichteter Rechtsstaat.  

 Artikel 3 (Demokratie)  
(1) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen
sowie durch die Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung
ausgeübt.
(2) Die Selbstverwaltung in den Gemeinden und Kreisen dient dem Aufbau der Demokratie
von unten nach oben.
(3) Die Wahlen zu den Volksvertretungen im Lande, in den Gemeinden und Kreisen sind all-
gemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim.
(4) Parteien und Bürgerbewegungen wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit.

 Artikel 4 (Bindung an Gesetz und Recht) 
 Die Gesetzgebung ist an das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und an die Lan-
desverfassung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht ge-
bunden.  

II. Grundrechte

 Artikel 5 (Menschenrechte, Geltung der Grundrechte des Grundgesetzes) 
(1) Das Volk von Mecklenburg-Vorpommern bekennt sich zu den Menschenrechten als

Grundlage der staatlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit.
(2) Das Land Mecklenburg-Vorpommern ist um des Menschen willen da; es hat die Würde al-
ler in diesem Land lebenden oder sich hier aufhaltenden Menschen zu achten und zu schützen.
(3) Die im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland festgelegten Grundrechte und
staatsbürgerlichen Rechte sind Bestandteil dieser Verfassung und unmittelbar geltendes Recht.

 Artikel 6 (Datenschutz, Informationsrechte) 
(1) Jeder hat das Recht auf Schutz seiner personenbezogenen Daten. Dieses Recht findet seine
Grenzen in den Rechten Dritter und in den überwiegenden Interessen der Allgemeinheit.

Landesverfassung Mecklenburg-Vorpommern  

Landesverfassung Mecklenburg-Vorpommern 4/22 Pestalozza 



(2) Jeder hat das Recht auf Auskunft über ihn betreffende Daten, soweit nicht Bundesrecht,
rechtlich geschützte Interessen Dritter oder überwiegende Interessen der Allgemeinheit entge-
genstehen.
(3) Jeder hat das Recht auf Zugang zu Informationen über die Umwelt, die bei der öffentlichen
Verwaltung vorhanden sind.
(4) Das Nähere regelt das Gesetz.

 Artikel 7 (Freiheit von Kunst und Wissenschaft) 
(1) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet
nicht von der Treue zur Verfassung.
(2) Forschung unterliegt gesetzlichen Beschränkungen, wenn sie die Menschenwürde zu ver-
letzen oder die natürlichen Lebensgrundlagen nachhaltig zu gefährden droht.
(3) Hochschulen sind in der Regel Körperschaften des öffentlichen Rechts. Sie verfügen im
Rahmen der Gesetze über das Recht zur Selbstverwaltung. In akademischen Angelegenheiten
sind sie weisungsfrei.
(4) Auch andere wissenschaftliche Einrichtungen haben das Recht der Selbstverwaltung im
Rahmen der Gesetze.

 Artikel 8 (Chancengleichheit im Bildungswesen) 
 Jeder hat nach seiner Begabung das Recht auf freien Zugang zu allen öffentlichen Bildungsein-
richtungen, unabhängig von seiner wirtschaftlichen und sozialen Lage sowie seiner weltan-
schaulichen oder politischen Überzeugung. Das Nähere regelt das Gesetz.  

 Artikel 9 (Kirchen und Religionsgesellschaften) 
(1) Die Bestimmungen der Artikel 136 bis 139 und 141 der Deutschen Verfassung vom 11.

August 1919 sind Bestandteil dieser Verfassung.
(2) Das Land und die Kirchen sowie die ihnen gleichgestellten Religions- und Weltanschau-

ungsgesellschaften können Fragen von gemeinsamen Belangen durch Vertrag regeln.
(3) Die Einrichtungen theologischer Fakultäten an den Landesuniversitäten wird den Kirchen
nach Maßgabe eines Vertrages im Sinne des Absatz 2 gewährleistet. Artikel 7 Abs. 3 bleibt un-
berührt.

 Artikel 10 (Petitionsrecht) 
 Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder 
Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden. In angemesse-
ner Frist ist ein begründeter Bescheid zu erteilen.  

III. Staatsziele

 Artikel 11 (Europäische Integration,  grenzüberschreitende Zusammenarbeit) 
 Das Land Mecklenburg-Vorpommern wirkt im Rahmen seiner Zuständigkeiten an dem Ziel 
mit, die europäische Integration zu verwirklichen und die grenzüberschreitende Zusammenar-
beit, insbesondere im Ostseeraum, zu fördern.  
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 Artikel 12 (Umweltschutz) 
(1) Land, Gemeinden und Kreise sowie die anderen Träger der öffentlichen Verwaltung schüt-
zen und pflegen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten die natürlichen Grundlagen jetzigen und
künftigen Lebens und die Tiere. Sie wirken auf den sparsamen Umgang mit Naturgütern hin.
(2) Land, Gemeinden und Kreise schützen und pflegen die Landschaft mit ihren Naturschön-
heiten, Wäldern, Fluren und Alleen, die Binnengewässer und die Küste mit den Haff- und Bod-
dengewässern. Der freie Zugang zu ihnen wird gewährleistet.
(3) Jeder ist gehalten, zur Verwirklichung der Ziele der Absätze 1 und 2 beizutragen. Dies gilt
insbesondere für die Land-, Forst- und Gewässerwirtschaft in ihrer Bedeutung für die Land-
schaftspflege.
(4) Eingriffe in Natur und Landschaft sollen vermieden, Schäden aus unvermeidbaren Eingrif-
fen ausgeglichen und bereits eingetretene Schäden, soweit es möglich ist, behoben werden.
(5) Das Nähere regelt das Gesetz.

 Artikel 13 (Förderung der Gleichstellung 
 von Frauen und Männern)  
 Die Förderung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern ist Aufgabe des Lan-
des, der Gemeinden und Kreise sowie der anderen Träger der öffentlichen Verwaltung. Dies 
gilt insbesondere für die Besetzung von öffentlich-rechtlichen Beratungs- und Beschlußorga-
nen.  

 Artikel 14 (Schutz der Kinder und Jugendlichen) 
(1) Kinder und Jugendliche genießen als eigenständige Personen den Schutz des Landes, der
Gemeinden und Kreise vor körperlicher und seelischer Vernachlässigung. Sie sind durch staat-
liche und kommunale Maßnahmen und Einrichtungen gegen Ausbeutung sowie gegen sittliche,
geistige und körperliche Verwahrlosung und gegen Misshandlung zu schützen.
(2) Land, Gemeinden und Kreise wirken darauf hin, daß für Kinder Betreuungseinrichtungen
zur Verfügung stehen.
(3) Kinder und Jugendliche sind vor Gefährdung ihrer körperlichen und seelischen Entwick-
lung zu schützen.
(4) Kinder und Jugendliche sind Träger von Rechten, deren Ausgestaltung die Persönlichkeit
fördert und ihren wachsenden Fähigkeiten und Bedürfnissen zu selbstständigem Handeln ent-
spricht. Land, Gemeinden und Kreise fördern die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen an
der Gesellschaft.

 Artikel 15 (Schulwesen) 
(1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Landes.
(2) Land, Gemeinden und Kreise sorgen für ein ausreichendes und vielfältiges öffentliches
Schulwesen. Es besteht allgemeine Schulpflicht.
(3) Die Durchlässigkeit der Bildungsgänge wird gewährleistet. Für die Aufnahme an weiter-
führende Schulen sind außer dem Willen der Eltern nur Begabung und Leistung des Schülers
maßgebend.
(4) Das Ziel der schulischen Erziehung ist die Entwicklung zur freien Persönlichkeit, die aus
Ehrfurcht vor dem Leben und im Geiste der Toleranz bereit ist, Verantwortung für die Gemein-
schaft mit anderen Menschen und Völkern sowie gegenüber künftigen Generationen zu tragen.
(5) Die Schulen achten die religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen der Schüler, El-
tern und Lehrer.
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(6) Das Nähere regelt das Gesetz.

 Artikel 16 (Förderung von Kultur und Wissenschaft) 
(1) Land, Gemeinden und Kreise schützen und fördern Kultur, Sport, Kunst und Wissenschaft.
Dabei werden die besonderen Belange der beiden Landesteile Mecklenburg und Vorpommern
berücksichtigt.
(2) Das Land schützt und fördert die Pflege der niederdeutschen Sprache.
(3) Hochschulen und andere wissenschaftliche Einrichtungen sollen in ausreichendem Maße
eingerichtet, unterhalten und gefördert werden. Freie Träger sind zugelassen.
(4) Land, Gemeinden und Kreise fördern Einrichtungen der Jugend- und Erwachsenenbildung.

 Artikel 17 (Arbeit, Wirtschaft und Soziales)  
(1) Das Land trägt zur Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen bei. Es sichert im Rahmen
des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts einen hohen Beschäftigungsstand.
(2) Land, Gemeinden und Kreise wirken im Rahmen ihrer Zuständigkeit darauf hin, daß jedem
angemessener Wohnraum zu sozial tragbaren Bedingungen zur Verfügung steht. Sie unterstüt-
zen insbesondere den Wohnungsbau und die Erhaltung vorhandenen Wohnraums. Sie sichern
jedem im Notfall ein Obdach.

 Artikel 17a (Schutz von alten Menschen und Menschen mit Behinderung) 
 Land, Gemeinden und Kreise gewähren alten Menschen und Menschen mit Behinderung be-
sonderen Schutz. Soziale Hilfe und Fürsorge sowie staatliche und kommunale Maßnahmen die-
nen dem Ziel, das Leben gleichberechtigt und eigenverantwortlich zu gestalten.  

 Artikel 18 (Nationale Minderheiten und Volksgruppen) 
 Die kulturelle Eigenständigkeit ethnischer und nationaler Minderheiten und Volksgruppen von 
Bürgern deutscher Staatsangehörigkeit steht unter dem besonderen Schutz des Landes.  

 Artikel 18a (Friedensverpflichtung, Gewaltfreiheit) 
(1) Alles staatliche Handeln muss dem inneren und äußeren Frieden dienen und Bedingungen
schaffen, unter denen gesellschaftliche Konflikte gewaltfrei gelöst werden können.
(2) Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zu-
sammenleben der Völker oder der Bürger Mecklenburg-Vorpommerns zu stören und insbeson-
dere darauf gerichtet sind, rassistisches oder anderes extremistisches Gedankengut zu verbrei-
ten, sind verfassungswidrig.

 Artikel 19 (Initiativen und Einrichtungen  der Selbsthilfe) 
(1) Land, Gemeinden und Kreise fördern Initiativen, die auf das Gemeinwohl gerichtet sind
und der Selbsthilfe sowie dem solidarischen Handeln dienen.
(2) Die soziale Tätigkeit der Kirchen, der Träger der freien Wohlfahrtspflege und der freien
Jugendhilfe wird geschützt und gefördert.
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2. Abschnitt: Staatsorganisation

I. Landtag

 Artikel 20 (Aufgaben und Zusammensetzung) 
(1) Der Landtag ist die gewählte Vertretung des Volkes. Er ist Stätte der politischen Willens-
bildung. Er wählt den Ministerpräsidenten, übt die gesetzgebende Gewalt aus und kontrolliert
die Tätigkeit der Landesregierung und der Landesverwaltung. Er behandelt öffentliche Angele-
genheiten.
(2) Der Landtag besteht aus mindestens einundsiebzig Abgeordneten. Sie werden in freier,
gleicher, allgemeiner, geheimer und unmittelbarer Wahl nach den Grundsätzen einer mit der
Personenwahl verbundenen Verhältniswahl gewählt. Die in Satz 1 genannte Zahl ändert sich
nur, wenn Überhang- oder Ausgleichsmandate entstehen oder wenn Sitze leer bleiben. Das Nä-
here regelt das Gesetz.
(3) Sitz des Landtages ist das Schloß zu Schwerin.

 Artikel 21 (Wahlprüfung)  
(1) Die Wahlprüfung ist Aufgabe des Landtages. Dieser entscheidet auch, ob ein Abgeordneter
seinen Sitz im Landtag verloren hat.
(2) Die Entscheidungen des Landtages können beim Landesverfassungsgericht angefochten
werden.
(3) Das Nähere regelt das Gesetz.

 Artikel 22 (Stellung der Abgeordneten) 
(1) Die Abgeordneten sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht ge-
bunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.
(2) Die Abgeordneten haben das Recht, im Landtag und in seinen Ausschüssen das Wort zu 
ergreifen sowie Fragen und Anträge zu stellen. Sie können bei Wahlen und Beschlüssen ihre 
Stimme abgeben. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung.
(3) Die Abgeordneten haben Anspruch auf eine angemessene, ihre Unabhängigkeit sichernde 
Entschädigung. Auf diesen Anspruch kann nicht verzichtet werden, er ist nur zu einem Viertel 
übertragbar. Das Nähere regelt das Gesetz.

 Artikel 23 (Kandidatur)  
(1) Wer sich um einen Sitz im Landtag bewirbt, hat Anspruch auf den zur Vorbereitung seiner
Wahl erforderlichen Urlaub.
(2) Niemand darf gehindert werden, das Amt eines Abgeordneten zu übernehmen und auszu-
üben. Eine Kündigung oder Entlassung aus diesem Grunde ist unzulässig.

 Artikel 24 (Indemnität, Immunität,  Zeugnisverweigerungsrecht) 
(1) Abgeordnete dürfen zu keiner Zeit wegen einer Abstimmung oder wegen einer Äußerung
im Landtag oder in einem seiner Ausschüsse gerichtlich oder dienstlich verfolgt oder sonst au-
ßerhalb des Landtages zur Verantwortung gezogen werden. Dies gilt nicht für verleumderische
Beleidigungen.
(2) Wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung dürfen Abgeordnete nur mit Genehmigung des
Landtages zur Verantwortung gezogen oder verhaftet werden, es sei denn, sie werden bei Aus-
übung der Tat oder im Laufe des folgenden Tages festgenommen. Strafverfahren gegen Abge-
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ordnete sowie Haft oder sonstige Beschränkungen ihrer persönlichen Freiheit sind auf Verlan-
gen des Landtages auszusetzen.  
(3) Die Abgeordneten sind berechtigt, das Zeugnis zu verweigern über Personen, die ihnen in
ihrer Eigenschaft als Abgeordnete Tatsachen anvertraut haben, über Personen, denen sie in ih-
rer Eigenschaft als Abgeordnete Tatsachen anvertraut haben, sowie über diese Tatsachen selbst.
Insoweit sind auch Schriftstücke der Beschlagnahme entzogen.

 Artikel 25 (Fraktionen)  
(1) Eine Vereinigung von mindestens vier Mitgliedern des Landtages bildet eine Fraktion. Das
Nähere regelt die Geschäftsordnung.
(2) Fraktionen sind selbständige und unabhängige Gliederungen des Landtages. Sie wirken mit
eigenen Rechten und Pflichten bei der parlamentarischen Willensbildung mit. Sie haben An-
spruch auf angemessene Ausstattung. Das Nähere regelt das Gesetz.
(3) Die Fraktionen haben Sitz und Stimme im Ältestenrat des Landtages.

 Artikel 26 (Parlamentarische Opposition) 
(1) Die Fraktionen und die Mitglieder des Landtages, welche die Regierung nicht stützen, bil-
den die parlamentarische Opposition.
(2) Sie hat insbesondere die Aufgabe, eigene Programme zu entwickeln und Initiativen für die
Kontrolle von Landesregierung und Landesverwaltung zu ergreifen sowie Regierungspro-
gramm und Regierungsentscheidungen kritisch zu bewerten.
(3) Die parlamentarische Opposition hat in Erfüllung ihrer Aufgaben das Recht auf politische
Chancengleichheit.

 Artikel 27 (Wahlperiode)  
(1) Der Landtag wird vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen auf fünf Jahre gewählt.
Seine Wahlperiode beginnt mit seinem Zusammentritt und endet mit dem Zusammentritt eines
neuen Landtages. Die Neuwahl findet frühestens achtundfünfzig, spätestens einundsechzig
Monate nach Beginn der Wahlperiode statt.
(2) Der Landtag kann auf Antrag eines Drittels mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mit-
glieder unter gleichzeitiger Bestimmung eines Termins zur Neuwahl die Wahlperiode vorzeitig
beenden. Über den Antrag auf Beendigung kann frühestens nach einer Woche und muß spätes-
tens einen Monat nach Abschluß der Aussprache abgestimmt werden. Die Neuwahl darf frühes-
tens sechzig Tage und muß spätestens neunzig Tage nach dem Beschluß über die Beendigung
der Wahlperiode stattfinden.

 Artikel 28 (Zusammentritt des Landtages) 
 Nach jeder Neuwahl tritt der Landtag spätestens am dreißigsten Tag nach der Wahl zusammen. 
Er wird vom Präsidenten des alten Landtages einberufen.  

 Artikel 29 (Landtagspräsident, Geschäftsordnung) 
(1) Der Landtag wählt den Präsidenten, die Vizepräsidenten, die Schriftführer und deren Stell-
vertreter. Der Landtag gibt sich eine Geschäftsordnung.
(2) Der Präsident und die Vizepräsidenten können durch Beschluß des Landtages abberufen
werden. Der Beschluß setzt einen Antrag der Mehrheit der Mitglieder des Landtages voraus. Er
bedarf der Zustimmung einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Landtages.
(3) Der Präsident leitet nach Maßgabe der Geschäftsordnung die Verhandlungen und führt die
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Geschäfte des Landtages. Er übt das Hausrecht und die Ordnungsgewalt im Landtag aus. 
(4) In den Räumen des Landtages darf eine Durchsuchung oder Beschlagnahme nur mit Zu-
stimmung des Präsidenten vorgenommen werden.
(5) Der Präsident vertritt das Land in allen Rechtsgeschäften und Rechtsstreitigkeiten des
Landtages.
(6) Der Präsident leitet die Verwaltung der gesamten wirtschaftlichen Angelegenheiten des
Landtages nach Maßgabe des Landeshaushaltsgesetzes und stellt den Entwurf des Haushalts-
planes des Landtages fest. Ihm obliegen die Einstellung und Entlassung der Angestellten und
Arbeiter sowie die Ernennung, Entlassung und Versetzung in den Ruhestand der Beamten des
Landtages nach den geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Der Präsident ist oberste
Dienstbehörde aller Beschäftigten des Landtages.

 Artikel 30 (Ältestenrat) 
(1) Der Ältestenrat besteht aus dem Präsidenten, den Vizepräsidenten und je einem Vertreter
der Fraktionen. Er unterstützt den Präsidenten bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben.
(2) Die Feststellung des Entwurfs des Haushaltsplanes des Landtages, Entscheidungen nach
Artikel 29 Abs. 6 Satz 2 und solche, die Verhaltensregeln für die Abgeordneten betreffen oder
die Fraktionen des Landtages in ihrer Gesamtheit berühren, trifft der Präsident im Benehmen
mit dem Ältestenrat.

 Artikel 31 (Öffentlichkeit, Berichterstattung) 
(1) Der Landtag verhandelt öffentlich. Die Öffentlichkeit kann auf Antrag eines Viertels der
Mitglieder des Landtages oder der Landesregierung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der
anwesenden Mitglieder des Landtages ausgeschlossen werden. Über den Antrag wird in nicht-
öffentlicher Sitzung entschieden.
(2) Wegen wahrheitsgetreuer Berichte über die öffentlichen Sitzungen des Landtages oder sei-
ner Ausschüsse darf niemand zur Verantwortung gezogen werden.

 Artikel 32 (Beschlußfassung, Wahlen) 
(1) Der Landtag beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit diese Verfas-
sung nichts anderes vorschreibt. Für die vom Landtag vorzunehmenden Wahlen können Geset-
ze oder die Geschäftsordnung größere Mehrheiten vorsehen.
(2) Mehrheit der Mitglieder des Landtages im Sinne dieser Verfassung ist die Mehrheit seiner

gesetzlichen Mitgliederzahl.
(3) Der Landtag ist beschlußfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist.
(4) Es ist in der Regel offen abzustimmen. Die vom Landtag vorzunehmenden Wahlen sind in
der Regel geheim. Im übrigen können in Gesetzen oder in der Geschäftsordnung des Landtages
Ausnahmen vorgesehen werden.

 Artikel 33 (Ausschüsse) 
(1) Zur Vorbereitung seiner Verhandlungen und Beschlüsse setzt der Landtag Ausschüsse ein,
deren Zusammensetzung dem Stärkeverhältnis der Fraktionen zu entsprechen und den Rechten
fraktionsloser Abgeordneter Rechnung zu tragen hat.
(2) Die Ausschüsse werden im Rahmen der ihnen vom Landtag erteilten Aufträge tätig. Sie
können sich auch unabhängig von Aufträgen mit Angelegenheiten aus ihrem Aufgabengebiet
befassen und hierzu dem Landtag Empfehlungen geben.
(3) Ausschußsitzungen sind in der Regel nicht öffentlich, soweit nicht der Ausschuß für ein-
zelne Sitzungen oder Beratungsgegenstände anderes beschließt.
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 Artikel 34 (Untersuchungsausschüsse) 
(1) Der Landtag hat das Recht und auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder die Pflicht, zur
Aufklärung von Tatbeständen im öffentlichen Interesse einen Untersuchungsausschuß einzuset-
zen. Der Untersuchungsausschuß erhebt die erforderlichen Beweise in öffentlicher Verhand-
lung. Beweiserhebungen, die gesetzliche Vorschriften oder Staatsgeheimnisse oder schutzwür-
dige Interessen einzelner, insbesondere des Datenschutzes, verletzen, sind unzulässig. Seine
Beratungen sind nicht öffentlich. Der Ausschluß der Öffentlichkeit bei der Beweiserhebung und
die Herstellung der Öffentlichkeit bei der Beratung bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln
der Mitglieder des Ausschusses. Über den Ausschluß der Öffentlichkeit wird in nichtöffentli-
cher Sitzung entschieden.
(2) Im Untersuchungsausschuß sind die Fraktionen mit mindestens je einem Mitglied vertreten.
Im übrigen werden die Sitze unter Berücksichtigung des Stärkeverhältnisses der Fraktionen
verteilt; dabei ist sicherzustellen, daß die Mehrheitsverhältnisse im Untersuchungsausschuß den
Mehrheitsverhältnissen im Landtag entsprechen. Bei der Einsetzung jedes neuen Untersu-
chungsausschusses wechselt der Vorsitz unter den Fraktionen in der Reihenfolge ihrer Stärke.
(3) Beweise sind zu erheben, wenn dies ein Viertel der Mitglieder des Untersuchungsausschus-
ses beantragt. Der Untersuchungsgegenstand darf gegen den Willen der Antragstellenden nicht
eingeschränkt werden.
(4) Auf Verlangen eines Viertels der Mitglieder des Untersuchungsausschusses ist die Landes-
regierung verpflichtet, Akten vorzulegen und ihren Bediensteten Aussagegenehmigungen zu er-
teilen. Absatz 1 Satz 3 findet entsprechend Anwendung. Gerichte und Verwaltungsbehörden
haben Rechts- und Amtshilfe zu leisten. Das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis bleibt unbe-
rührt.
(5) Für die Beweiserhebung des Untersuchungsausschusses und der von ihm ersuchten Behör-
den gelten die Vorschriften über den Strafprozeß entsprechend, solange und soweit nicht durch
Landesgesetz anderes bestimmt ist.
(6) Der Untersuchungsbericht ist der richterlichen Erörterung entzogen. In der Würdigung und
Beurteilung des der Untersuchung zugrunde liegenden Sachverhalts sind die Gerichte frei.
(7) Das Nähere regelt das Gesetz.

 Artikel 35 (Petitionsausschuß) 
(1) Zur Behandlung von Vorschlägen, Bitten und Beschwerden der Bürger bestellt der Landtag
den Petitionsausschuß. Dieser erörtert die Berichte der Beauftragten des Landtages.
(2) Die Landesregierung und die der Aufsicht des Landes unterstehenden Träger öffentlicher
Verwaltung sind verpflichtet, auf Verlangen eines Viertels der Mitglieder des Petitionsaus-
schusses die zur Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen Akten der ihnen unterstehenden
Behörden vorzulegen, jederzeit Zutritt zu den von ihnen verwalteten öffentlichen Einrichtungen
zu gestatten, alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Amtshilfe zu leisten. Die gleiche
Verpflichtung besteht gegenüber vom Ausschuß beauftragten Ausschußmitgliedern. Artikel 40
Abs. 3 gilt entsprechend.
(3) Das Nähere regelt das Gesetz.

 Artikel 35a (Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union) 
(1) Der Landtag bestellt einen Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union. Dieser
hat das Recht, dem Landtag in Angelegenheiten der Europäischen Union Beschlussempfehlun-
gen vorzulegen (Initiativrecht).
(2) Der Landtag kann den Ausschuss nach Absatz 1 in seiner Geschäftsordnung ermächtigen,
in Angelegenheiten der Europäischen Union anstelle des Landtages Beschluss in öffentlicher

Landesverfassung Mecklenburg-Vorpommern  

Landesverfassung Mecklenburg-Vorpommern 11/22 Pestalozza 



Sitzung zu fassen, wenn eine rechtzeitige Beschlussfassung des Landtages nicht möglich ist. 
Die Beschlüsse sind dem Landtag zur Kenntnis zu bringen. Sie können auf Antrag einer Frakti-
on oder von mindestens vier Mitgliedern des Landtages nachträglich vom Landtag aufgehoben 
werden.  
 
 Artikel 36 (Bürgerbeauftragter)  
 (1) Zur Wahrung der Rechte der Bürger gegenüber der Landesregierung und den Trägern der 
öffentlichen Verwaltung im Lande sowie zur Beratung und Unterstützung in sozialen Angele-
genheiten wählt der Landtag auf die Dauer von sechs Jahren den Bürgerbeauftragten; einmalige 
Wiederwahl ist zulässig. Er kann ihn mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des 
Landtages vorzeitig abberufen. Auf eigenen Antrag ist er von seinem Amt zu entbinden.  
 (2) Der Bürgerbeauftragte ist in der Ausübung seines Amtes unabhängig und nur dem Gesetz 
unterworfen. Er wird auf Antrag von Bürgern, auf Anforderung des Landtages, des Petitions-
ausschusses, der Landesregierung oder von Amts wegen tätig.  
 (3) Das Nähere regelt das Gesetz.  
 
 Artikel 37 (Datenschutzbeauftragter)  
 (1) Zur Wahrung des Rechts der Bürger auf Schutz ihrer persönlichen Daten wählt der Landtag 
auf die Dauer von sechs Jahren den Datenschutzbeauftragten; einmalige Wiederwahl ist zuläs-
sig. Er kann ihn mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder vorzeitig abberufen. 
Auf eigenen Antrag ist er von seinem Amt zu entbinden.  
 (2) Der Datenschutzbeauftragte ist in der Ausübung seines Amtes unabhängig und nur dem 
Gesetz unterworfen. Er wird auf Antrag von Bürgern, auf Anforderung des Landtages, des Peti-
tionsausschusses, der Landesregierung oder von Amts wegen tätig.  
 (3) Jeder kann sich an den Datenschutzbeauftragten wenden mit der Behauptung, bei der Bear-
beitung seiner personenbezogenen Daten durch die öffentliche Verwaltung in seinem Recht auf 
Schutz seiner persönlichen Daten verletzt zu sein.  
 (4) Das Nähere regelt das Gesetz.  
 
 Artikel 38 (Anwesenheitspflicht und Zutrittsrecht der Landesregierung)  
 (1) Der Landtag und seine Ausschüsse haben das Recht und auf Antrag eines Drittels der je-
weils vorgesehenen Mitglieder die Pflicht, die Anwesenheit jedes Mitglieds der Landesregie-
rung zu verlangen.  
 (2) Die Mitglieder der Landesregierung und ihre Beauftragten haben zu den Sitzungen des 
Landtages und seiner Ausschüsse Zutritt. Zu nichtöffentlichen Sitzungen der Untersuchungs-
ausschüsse, die nicht der Beweiserhebung dienen, und des Ausschusses zur Vorbereitung der 
Wahl der Verfassungsrichter besteht für Mitglieder der Landesregierung und ihre Beauftragten 
kein Zutritt, es sei denn, sie werden geladen.  
 (3) Den Mitgliedern der Landesregierung ist im Landtag und seinen Ausschüssen, ihren Beauf-
tragten in den Ausschüssen auf Wunsch das Wort zu erteilen.  
 
 Artikel 39 (Informationspflichten der Landesregierung)  
 (1) Die Landesregierung ist verpflichtet, den Landtag über die Vorbereitung von Gesetzen so-
wie über Grundsatzfragen der Landesplanung, der Standortplanung und Durchführung von 
Großvorhaben frühzeitig und vollständig zu unterrichten. Das gleiche gilt für die Vorbereitung 
von Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, die Mitwirkung im Bundesrat sowie die Zu-
sammenarbeit mit dem Bund, den Ländern, anderen Staaten, den Europäischen Gemeinschaften 
und deren Organen, soweit es um Gegenstände von grundsätzlicher Bedeutung geht.  
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 (2) Die Informationspflicht nach Absatz 1 findet ihre Grenzen in der Funktionsfähigkeit und 
Eigenverantwortung der Landesregierung.  
 (3) Das Nähere regelt das Gesetz.  
 
 Artikel 40 (Frage- und Auskunftsrecht der Abgeordneten, Aktenvorlage durch die Lan-
desregierung)  
 (1) Fragen einzelner Abgeordneter oder parlamentarische Anfragen haben die Landesregierung 
oder ihre Mitglieder dem Landtag und seinen Ausschüssen nach bestem Wissen unverzüglich 
und vollständig zu beantworten. Die gleiche Verpflichtung trifft die Beauftragten der Landesre-
gierung in den Ausschüssen des Landtages.  
 (2) Die Landesregierung hat jedem Abgeordneten Auskünfte zu erteilen. Sie hat den vom 
Landtag eingesetzten Ausschüssen in deren jeweiligen Geschäftsbereichen auf Verlangen der 
Mehrheit ihrer Mitglieder Akten vorzulegen. Die Auskunftserteilung und die Aktenvorlage 
müssen unverzüglich und vollständig erfolgen.  
 (3) Die Landesregierung kann die Beantwortung von Fragen, die Erteilung von Auskünften 
und die Vorlage von Akten ablehnen, wenn dem Bekanntwerden des Inhalts gesetzliche Vor-
schriften oder Staatsgeheimnisse oder schutzwürdige Interessen einzelner, insbesondere des 
Datenschutzes, entgegenstehen oder wenn die Funktionsfähigkeit und die Eigenverantwortung 
der Landesregierung beeinträchtigt werden. Die Entscheidung ist den Fragestellenden oder den 
Antragstellenden mitzuteilen.  
 (4) Das Nähere regelt das Gesetz.  
 
 II. Landesregierung  
 
 Artikel 41 (Stellung und Zusammensetzung)  
 (1) Die Landesregierung steht an der Spitze der vollziehenden Gewalt.  
 (2) Die Landesregierung besteht aus dem Ministerpräsidenten und den Ministern.  
 (3) Mitglieder der Landesregierung dürfen weder dem Deutschen Bundestag noch dem Euro-
päischen Parlament oder dem Parlament eines anderen Landes angehören.  
 
 Artikel 42 (Wahl des Ministerpräsidenten)  
 (1) Der Ministerpräsident wird ohne Aussprache vom Landtag mit der Mehrheit seiner Mit-
glieder in geheimer Abstimmung gewählt.  
 (2) Kommt die Wahl des Ministerpräsidenten innerhalb von vier Wochen nach Zusammentritt 
des neugewählten Landtages oder dem Rücktritt des Ministerpräsidenten nicht zustande, so be-
schließt der Landtag innerhalb von zwei Wochen über seine Auflösung. Der Beschluß bedarf 
der Mehrheit der Mitglieder des Landtages.  
 (3) Wird die Beendigung der Wahlperiode des Landtages nicht beschlossen, so findet am sel-
ben Tag eine neue Wahl des Ministerpräsidenten statt. Zum Ministerpräsidenten gewählt ist, 
wer die meisten Stimmen erhält.  
 
 Artikel 43 (Bildung der Regierung)  
 Der Ministerpräsident ernennt und entläßt die Minister. Er beauftragt ein Mitglied der Landes-
regierung mit seiner Vertretung und zeigt seine Entscheidungen unverzüglich dem Landtag an.  
 
 Artikel 44 (Amtseid)  
 Der Ministerpräsident und die Minister leisten bei der Amtsübernahme vor dem Landtag fol-
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genden Eid:  
"Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Volke und dem Lande widmen, das Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung von Mecklenburg-Vorpommern sowie die 
Gesetze wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit ge-
genüber jedermann üben werde." 
Der Eid kann mit der religiösen Bekräftigung "So wahr mir Gott helfe" oder ohne sie geleistet 
werden. 
 
 Artikel 45 (Rechtsstellung der Regierungsmitglieder)  
 (1) Der Ministerpräsident und die Minister stehen in einem besonderen öffentlich-rechtlichen 
Amtsverhältnis. Die Mitglieder der Landesregierung dürfen kein anderes besoldetes Amt, kein 
Gewerbe und keinen Beruf ausüben und weder der Leitung noch dem Aufsichtsrat eines auf 
Erwerb gerichteten Unternehmens angehören. Der Landtag kann Ausnahmen für die Entsen-
dung in Organe von Unternehmen, an denen das Land beteiligt ist, zulassen.  
 (2) Im übrigen werden die Rechtsverhältnisse des Ministerpräsidenten und der Minister durch 
Gesetz geregelt.  
 
 Artikel 46 (Zuständigkeiten innerhalb der Regierung)  
 (1) Der Ministerpräsident bestimmt die Richtlinien der Regierungspolitik und trägt dafür die 
Verantwortung.  
 (2) Innerhalb dieser Richtlinien leitet jeder Minister seinen Geschäftsbereich selbständig und in 
eigener Verantwortung.  
 (3) Die Landesregierung faßt ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Ministerpräsidenten.  
 (4) Die Landesregierung gibt sich eine Geschäftsordnung.  
 
 Artikel 47 (Vertretung des Landes, Staatsverträge)  
 (1) Der Ministerpräsident vertritt das Land nach außen. Die Befugnis kann übertragen werden.  
 (2) Staatsverträge, die Gegenstände der Gesetzgebung betreffen, bedürfen der Zustimmung des 
Landtages in Form eines Gesetzes.  
 
 Artikel 48 (Ernennung von Beamten und Richtern, Einstellung von Angestellten und Ar-
beitern)  
 Der Ministerpräsident ernennt die Beamten und Richter; er stellt die Angestellten und Arbeiter 
des Landes ein. Er kann diese Befugnisse übertragen.  
 
 Artikel 49 (Begnadigung)  
 (1) Der Ministerpräsident übt im Einzelfall für das Land das Begnadigungsrecht aus. Er kann 
dieses Recht übertragen.  
 (2) Eine Amnestie bedarf eines Gesetzes.  
 
 Artikel 50 (Beendigung der Amtszeit)  
 (1) Das Amt des Ministerpräsidenten endet mit dem Zusammentritt eines neuen Landtages. 
Der Ministerpräsident und jeder Minister können jederzeit zurücktreten. Mit der Beendigung 
des Amtes des Ministerpräsidenten endet auch das Amt der Minister.  
 (2) Das Amt des Ministerpräsidenten endet, wenn ihm der Landtag das Vertrauen entzieht. Der 
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Landtag kann das Vertrauen nur dadurch entziehen, daß er mit der Mehrheit seiner Mitglieder 
einen Nachfolger wählt.  
 (3) Der Antrag auf Entziehung des Vertrauens kann nur von mindestens einem Drittel der Mit-
glieder des Landtages gestellt werden. Über den Antrag wird frühestens drei Tage nach Ab-
schluß der Aussprache und spätestens vierzehn Tage nach Eingang des Antrages abgestimmt.  
 (4) Nach Beendigung seines Amtes ist der Ministerpräsident verpflichtet, die Geschäfte bis zur 
Amtsübernahme durch seinen Nachfolger weiterzuführen. Auf Ersuchen des Ministerpräsiden-
ten haben Minister die Geschäfte bis zur Ernennung ihrer Nachfolger weiterzuführen.  
 
 Artikel 51 (Vertrauensfrage)  
 (1) Findet ein Antrag des Ministerpräsidenten, ihm das Vertrauen auszusprechen, nicht die Zu-
stimmung der Mehrheit der Mitglieder des Landtages, so erklärt der Präsident des Landtages 
auf Antrag des Ministerpräsidenten nach Ablauf von vierzehn Tagen die Wahlperiode des 
Landtages vorzeitig für beendet. Der Antrag des Ministerpräsidenten kann frühestens eine Wo-
che, spätestens zwei Wochen nach Abstimmung über den Vertrauensantrag gestellt werden. 
Zwischen dem Vertrauensantrag und der Abstimmung müssen mindestens zweiundsiebzig 
Stunden liegen.  
 (2) Das Verfahren der vorzeitigen Beendigung der Wahlperiode ist beendet, sobald der Land-
tag mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen neuen Ministerpräsidenten wählt und gehemmt, 
solange über einen Antrag auf Wahl eines neuen Ministerpräsidenten noch nicht entschieden 
ist.  
 
 III. Landesverfassungsgericht  
 
 Artikel 52 (Stellung und Zusammensetzung)  
 (1) Es wird ein allen übrigen Verfassungsorganen gegenüber selbständiges und unabhängiges 
Landesverfassungsgericht errichtet.  
 (2) Das Landesverfassungsgericht besteht aus dem Präsidenten und sechs weiteren Mitglie-
dern. Der Präsident und drei der weiteren Mitglieder müssen die Befähigung zum Richteramt 
haben. Jedes Mitglied hat einen Stellvertreter.  
 (3) Die Mitglieder des Landesverfassungsgerichts und die stellvertretenden Mitglieder werden 
auf Vorschlag eines besonderen Ausschusses vom Landtag ohne Aussprache mit einer Mehr-
heit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder gewählt.  
 (4) Während ihrer Amtszeit dürfen die Mitglieder des Landesverfassungsgerichts oder deren 
Stellvertreter weder einer gesetzgebenden Körperschaft noch der Regierung des Bundes oder 
eines Landes oder einem entsprechenden Organ der Europäischen Union, dem Bundesverfas-
sungsgericht, einem anderen Landesverfassungsgericht oder dem Europäischen Gerichtshof an-
gehören.  
 
 Artikel 53 (Zuständigkeit)  
 Das Landesverfassungsgericht entscheidet  
1. über die Auslegung dieser Verfassung aus Anlaß von Streitigkeiten über den Umfang 

der Rechte und Pflichten eines obersten Landesorgans oder anderer Beteiligter, die durch 
die Verfassung oder in der Geschäftsordnung des Landtages mit eigenen Rechten ausge-
stattet sind, 

2. bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die förmliche oder sachliche Verein-
barkeit von Landesrecht mit dieser Verfassung auf Antrag der Landesregierung oder ei-
nes Drittels der Mitglieder des Landtages, 
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3. aus Anlaß von Streitigkeiten über die Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegeh-
ren und Volksentscheiden auf Antrag der Antragsteller, der Landesregierung oder eines 
Viertels der Mitglieder des Landtages, 

4. über die Verfassungsmäßigkeit des Auftrages eines Untersuchungsausschusses auf Vor-
lage eines Gerichts, wenn dieses den Untersuchungsauftrag für verfassungswidrig hält 
und es bei dessen Entscheidung auf diese Frage ankommt, 

5. über die Vereinbarkeit eines Landesgesetzes mit dieser Verfassung, wenn ein Gericht 
das Verfahren gemäß Artikel 100 Abs. 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland ausgesetzt hat,  

6. über Verfassungsbeschwerden, die jeder mit der Behauptung erheben kann, durch ein 
Landesgesetz unmittelbar in seinen Grundrechten oder staatsbürgerlichen Rechten ver-
letzt zu sein, 

7. über Verfassungsbeschwerden, die jeder mit der Behauptung erheben kann, durch die öf-
fentliche Gewalt in einem seiner in Artikel 6 bis 10 dieser Verfassung gewährten Grund-
rechte verletzt zu sein, soweit eine Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts nicht 
gegeben ist,  

8. über Verfassungsbeschwerden von Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden we-
gen Verletzung des Rechts auf Selbstverwaltung nach Artikel 72 bis 75 durch ein Lan-
desgesetz,  

9. in den übrigen ihm durch diese Verfassung oder durch Gesetz zugewiesenen Fällen. 
 
 Artikel 54 (Gesetz über das Landesverfassungsgericht)  
 Ein Gesetz regelt Organisation und Verfahren des Landesverfassungsgerichts. Es bestimmt 
auch, in welchen Fällen die Entscheidungen des Verfassungsgerichts Gesetzeskraft haben.  
 
 3. Abschnitt: Staatsfunktionen  
 
 I. Rechtsetzung und Verfassungsänderung  
 
 Artikel 55 (Gesetzgebungsverfahren)  
 (1) Gesetzentwürfe werden von der Landesregierung oder aus der Mitte des Landtages sowie 
gemäß Artikel 59 und 60 aus dem Volk eingebracht. Ein Gesetzentwurf aus der Mitte des Land-
tages muß von einer mindestens Fraktionsstärke entsprechenden Zahl von Mitgliedern des 
Landtages unterstützt werden.  
 (2) Ein Gesetzesbeschluß des Landtages setzt eine Grundsatzberatung und eine Einzelberatung 
voraus.  
 
 Artikel 56 (Verfassungsänderungen)  
 (1) Diese Verfassung kann nur durch ein Gesetz geändert werden, das ihren Wortlaut aus-
drücklich ändert oder ergänzt.  
 (2) Verfassungsändernde Gesetze bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder 
des Landtages.  
 (3) Eine Änderung der Verfassung darf der Würde des Menschen und den in Artikel 2 nieder-
gelegten Grundsätzen nicht widersprechen.  
 
 Artikel 57 (Rechtsverordnungen)  
 (1) Die Ermächtigung zum Erlaß einer Rechtsverordnung kann nur durch Gesetz erteilt wer-
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den. Das Gesetz muß Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung bestimmen. Die 
Rechtsgrundlage ist in der Rechtsverordnung anzugeben.  
 (2) Ist durch Gesetz vorgesehen, daß eine Ermächtigung weiter übertragen werden kann, so 
bedarf es zu ihrer Übertragung einer Rechtsverordnung.  
 
 Artikel 58 (Ausfertigung und Verkündung)  
 (1) Der Ministerpräsident fertigt unter Mitzeichnung der beteiligten Minister die verfassungs-
mäßig zustande gekommenen Gesetze aus und läßt sie im Gesetz- und Verordnungsblatt ver-
künden.  
 (2) Rechtsverordnungen werden von der Stelle, die sie erläßt, ausgefertigt und vorbehaltlich 
anderer gesetzlicher Regelung im Gesetz- und Verordnungsblatt verkündet.  
 (3) Die Gesetze und Rechtsverordnungen treten, wenn nichts anderes bestimmt ist, mit dem 
vierzehnten Tage nach Ablauf des Tages in Kraft, an dem sie verkündet worden sind.  
 (4) Die Geschäftsordnung des Landtages, der Landesregierung und des Landesverfassungsge-
richts werden im Gesetz- und Verordnungsblatt veröffentlicht.  
 
 II. Initiativen aus dem Volk,  
 Volksbegehren und Volksentscheid  
 
 Artikel 59 (Volksinitiative)  
 (1) Im Rahmen seiner Entscheidungszuständigkeit kann der Landtag durch Volksinitiative mit 
Gegenständen der politischen Willensbildung befaßt werden. Eine Volksinitiative kann auch 
einen mit Gründen versehenen Gesetzentwurf zum Inhalt haben.  
 (2) Eine Volksinitiative muß von mindestens 15.000 Wahlberechtigten unterzeichnet sein. Ihre 
Vertreter haben das Recht, angehört zu werden.  
 (3) Initiativen über den Haushalt des Landes, über Abgaben und Besoldung sind unzulässig.  
 (4) Das Nähere regelt das Gesetz.  
 
 Artikel 60 (Volksbegehren und Volksentscheid)  
 (1) Ein Volksbegehren kann darauf gerichtet werden, ein Landesgesetz zu erlassen, zu ändern 
oder aufzuheben. Dem Volksbegehren muss ein ausgearbeiteter, mit Gründen versehener Ge-
setzentwurf zugrunde liegen. Das Volksbegehren muss von mindestens 100.000 Wahlberech-
tigten unterstützt werden.  
 (2) Haushaltsgesetze, Abgabengesetze und Besoldungsgesetze können nicht Gegenstand eines 
Volksbegehrens sein. Die Entscheidung, ob ein Volksbegehren zulässig ist, trifft auf Antrag der 
Landesregierung oder eines Viertels der Mitglieder des Landtages das Landesverfassungsge-
richt.  
 (3) Nimmt der Landtag den Gesetzentwurf nicht innerhalb von sechs Monaten im wesentlichen 
unverändert an, findet frühestens drei, spätestens sechs Monate nach Ablauf der Frist oder dem 
Beschluß des Landtages, den Entwurf nicht als Gesetz anzunehmen, über den Gesetzentwurf 
ein Volksentscheid statt. Der Landtag kann dem Volk einen eigenen Gesetzentwurf zum Ge-
genstand des Volksbegehrens zur Entscheidung vorlegen.  
 (4) Ein Gesetzentwurf ist durch Volksentscheid angenommen, wenn die Mehrheit der Ab-
stimmenden, mindestens aber ein Viertel der Wahlberechtigten zugestimmt haben. Die Verfas-
sung kann durch Volksentscheid nur geändert werden, wenn zwei Drittel der Abstimmenden, 
mindestens aber die Hälfte der Wahlberechtigten zustimmen. In der Abstimmung zählen nur 
die gültigen Ja- und Nein- Stimmen.  
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 (5) Das Nähere regelt das Gesetz. Es bestimmt auch, in welchem Zeitraum die Unterstützung 
nach Absatz 1 erfolgt sein muss.  
 
 III. Haushalt und Rechnungsprüfung  
 
 Artikel 61 (Landeshaushalt)  
 (1) Alle Einnahmen und Ausgaben sowie Verpflichtungsermächtigungen des Landes müssen 
für jedes Haushaltsjahr veranschlagt und in den Haushaltsplan eingestellt werden. Bei Landes-
betrieben und Sondervermögen des Landes brauchen nur die Zuführungen oder die Ablieferun-
gen eingestellt zu werden. Der Haushalt ist in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen.  
 (2) Der Haushaltsplan wird vor Beginn des Haushaltsjahres durch ein Gesetz festgestellt.  
 (3) Der Gesetzentwurf nach Absatz 2 sowie Vorlagen zur Änderung des Haushaltsgesetzes und 
des Haushaltsplans werden von der Landesregierung in den Landtag eingebracht.  
 (4) In das Haushaltsgesetz dürfen nur Vorschriften aufgenommen werden, die sich auf die Ein-
nahmen und Ausgaben des Landes und auf den Zeitraum beziehen, für den das Haushaltsgesetz 
beschlossen wird. Das Haushaltsgesetz kann vorschreiben, daß die Vorschriften erst mit der 
Verkündung des nächsten Haushaltsgesetzes oder bei Ermächtigung nach Artikel 66 zu einem 
späteren Zeitpunkt außer Kraft treten.  
 (5) Das Vermögen und die Schulden sowie die Haushaltspläne der Landesbetriebe und Son-
dervermögen sind in einer Anlage des Haushaltsplanes nachzuweisen. Die Beteiligungen des 
Landes an Wirtschaftsunternehmen sind offenzulegen.  
 
 Artikel 62 (Ausgaben vor Verabschiedung des Haushalts)  
 (1) Ist der Haushaltsplan nicht vor Beginn eines Haushaltsjahres durch Gesetz festgestellt wor-
den, so ist die Landesregierung bis zum Inkrafttreten des Gesetzes ermächtigt, alle Ausgaben zu 
leisten oder Verpflichtungen einzugehen, die nötig sind,  
1. um gesetzlich bestehende Einrichtungen zu erhalten und gesetzlich beschlossene Maß-

nahmen durchzuführen, 
2. um die rechtlich begründeten Verpflichtungen des Landes zu erfüllen sowie 
3. um Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzusetzen oder Beihilfen für diese 

Zwecke weiter zu gewähren, sofern durch den Haushaltsplan eines Vorjahres bereits Be-
träge bewilligt worden sind. 

 (2) Soweit der Geldbedarf des Landes nicht durch Steuern, Abgaben und sonstige Einnahmen 
gedeckt werden kann, kann die Landesregierung für die nach Absatz 1 zulässigen Ausgaben 
Kredite aufnehmen. Die Kreditaufnahme darf ein Viertel der im Haushaltsplan des Vorjahres 
veranschlagten Einnahmen nicht übersteigen.  
 
 Artikel 63 (Über- und außerplanmäßige Ausgaben)  
 (1) Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungen bedürfen der vorherigen Zu-
stimmung des Finanzministers. Sie darf nur im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisba-
ren Bedürfnisses erteilt werden. Das Nähere kann durch Gesetz geregelt werden.  
 (2) Über Zustimmungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungen ist 
dem Landtag im Abstand von sechs Monaten nachträglich zu berichten.  
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 Artikel 64 (Nachweis der Kostendeckung)  
 (1) Beschlußvorlagen aus der Mitte des Landtages, durch die dem Land Mehrausgaben oder 
Mindereinnahmen entstehen, müssen bestimmen, wie die zu ihrer Deckung erforderlichen Mit-
tel aufzubringen sind.  
 (2) Die Landesregierung kann verlangen, daß Beratung und Beschlußfassung über eine Vorla-
ge nach Absatz 1 ausgesetzt werden. Die Aussetzung endet nach Abgabe einer Stellungnahme 
durch die Landesregierung, spätestens nach Ablauf von sechs Wochen.  
 
 Artikel 65 (Kreditbeschaffung)  
 (1) Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sons-
tigen Gewährleistungen, die zu Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren führen können, bedür-
fen einer der Höhe nach bestimmten oder bestimmbaren Ermächtigung durch Gesetz.  
 (2) Der Haushalt ist grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Ausnahmen 
hiervon sind zulässig zur im Auf- und Abschwung symmetrischen Berücksichtigung der Aus-
wirkungen einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung sowie für Na-
turkatastrophen oder außergewöhnliche Notsituationen, die sich der Kontrolle des Landes ent-
ziehen und seine Finanzlage erheblich beeinträchtigen. Die nach Satz 2, 2. Alternative zulässi-
gen Kredite sind innerhalb eines bestimmten Zeitraums vollständig zu tilgen. Das Nähere regelt 
ein Gesetz.  
 
 Artikel 66 (Landesvermögen)  
 Erwerb, Verkauf und Belastung von Landesvermögen dürfen nur mit Zustimmung des Landta-
ges erfolgen. Die Zustimmung kann für Fälle von geringer Bedeutung allgemein erteilt werden. 
Das Nähere regelt das Gesetz.  
 
 Artikel 67  
(Rechnungslegung und Rechnungsprüfung)  
 (1) Der Finanzminister hat dem Landtag über alle Einnahmen und Ausgaben sowie über die 
Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen jährlich Rechnung zu legen. Ebenso ist 
über das Vermögen und die Schulden des Landes Rechnung zu legen.  
 (2) Der Landesrechnungshof prüft die Rechnung sowie die Ordnungsmäßigkeit und die Wirt-
schaftlichkeit der Haushaltsführung. Er berichtet darüber dem Landtag und unterrichtet gleich-
zeitig die Landesregierung.  
 (3) Aufgrund der Haushaltsrechnung und der Berichte des Landesrechnungshofs beschließt der 
Landtag über die Entlastung der Landesregierung.  
 (4) Das Nähere regelt das Gesetz.  
 
 Artikel 68 (Landesrechnungshof)  
 (1) Der Landesrechnungshof ist eine selbständige, nur dem Gesetz unterworfene oberste Lan-
desbehörde. Seine Mitglieder besitzen richterliche Unabhängigkeit.  
 (2) Der Landesrechnungshof besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und weiteren 
Mitgliedern. Der Präsident und der Vizepräsident werden auf Vorschlag der Landesregierung 
vom Landtag mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder, mindestens mit 
der Mehrheit der Mitglieder des Landtages ohne Aussprache auf die Dauer von zwölf Jahren 
gewählt. Sie werden vom Ministerpräsidenten ernannt. Eine Wiederwahl ist ausgeschlossen. 
Die weiteren Mitglieder werden vom Ministerpräsidenten auf Vorschlag des Präsidenten des 
Landesrechnungshofes berufen.  
 (3) Der Landesrechnungshof überwacht die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung des 
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Landes. Er untersucht hierbei die Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der öffentlichen 
Verwaltung. Er ist auch zuständig, soweit Stellen außerhalb der Landesverwaltung und Private 
Landesmittel erhalten oder Landesvermögen oder Landesmittel verwalten.  
 (4) Der Landesrechnungshof überwacht die Haushalts- und Wirtschaftsführung der kommuna-
len Körperschaften und der übrigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die der Auf-
sicht des Landes unterstehen.  
 (5) Der Landesrechnungshof übermittelt jährlich das Ergebnis seiner Prüfung gleichzeitig dem 
Landtag und der Landesregierung.  
 (6) Das Nähere regelt das Gesetz.  
 
 IV. Landesverwaltung und Selbstverwaltung  
 
 Artikel 69 (Träger der öffentlichen Verwaltung)  
 Die öffentliche Verwaltung wird durch die Landesregierung, die ihr unterstellten Behörden 
und die Träger der Selbstverwaltung ausgeübt.  
 
 Artikel 70 (Gesetzmäßigkeit und Organisation der öffentlichen Verwaltung)  
 (1) Die öffentliche Verwaltung ist an Gesetz und Recht gebunden.  
 (2) Organisation, Zuständigkeiten und Verfahren der öffentlichen Verwaltung werden durch 
Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes geregelt. Dabei können Möglichkeiten der Einbeziehung 
der Bürger durch die öffentliche Verwaltung vorgesehen werden.  
 (3) Die Einrichtung der Landesbehörden im einzelnen obliegt der Landesregierung. Sie kann 
diese Befugnis auf einzelne Mitglieder der Landesregierung übertragen.  
 
 Artikel 71 (Öffentlicher Dienst)  
 (1) Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zu-
gang zu jedem öffentlichen Amt im Land.  
 (2) Die Angehörigen des öffentlichen Dienstes sind Diener des ganzen Volkes und nicht einer 
Partei oder sonstigen Gruppe verpflichtet. Sie haben ihr Amt unparteiisch, ohne Ansehen der 
Person und nur nach sachlichen Gesichtspunkten auszuüben.  
 (3) Die Wählbarkeit von Angehörigen des öffentlichen Dienstes zum Landtag und zu den Ver-
tretungen der Gemeinden und Kreisen kann gesetzlich beschränkt werden.  
 (4) Die Ausübung hoheitlicher Befugnisse ist als ständige Aufgabe in der Regel Angehörigen 
des öffentlichen Dienstes zu übertragen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treue-
verhältnis stehen.  
 (5) Das Nähere regelt das Gesetz.  
 
 Artikel 72 (Kommunale Selbstverwaltung)  
 (1) Die Gemeinden sind berechtigt und im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit verpflichtet, in ih-
rem Gebiet alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener 
Verantwortung zu regeln. Die Kreise haben im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenbereiches 
nach Maßgabe der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung.  
 (2) In den Gemeinden und Kreisen muß das Volk eine Vertretung haben. Durch Gesetz können 
Formen unmittelbarer Mitwirkung der Bürger an Aufgaben der Selbstverwaltung vorgesehen 
werden.  
 (3) Die Gemeinden und Kreise können durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes durch 
Rechtsverordnung zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben verpflichtet werden, wenn 
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dabei gleichzeitig Bestimmungen über die Deckung der Kosten getroffen werden. Führt die Er-
füllung dieser Aufgaben zu einer Mehrbelastung der Gemeinden und Kreise, so ist dafür ein 
entsprechender finanzieller Ausgleich zu schaffen.  
 (4) Die Aufsicht des Landes stellt sicher, daß die Gesetze beachtet und die übertragenen Ange-
legenheiten weisungsgemäß ausgeführt werden.  
 (5) Das Nähere regelt das Gesetz.  
 
 Artikel 73 (Finanzgarantie)  
 (1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben fließen den Gemeinden das Aufkommen an den Realsteuern 
und nach Maßgabe der Landesgesetze Anteile aus staatlichen Steuern zu. Das Land ist ver-
pflichtet, den Gemeinden und Kreisen eigene Steuerquellen zu erschließen.  
 (2) Um die Leistungsfähigkeit steuerschwacher Gemeinden und Kreise zu sichern und eine un-
terschiedliche Belastung mit Ausgaben auszugleichen, stellt das Land im Wege des Finanzaus-
gleichs die erforderlichen Mittel zur Verfügung.  
 
 Artikel 74 (Haushaltswirtschaft)  
 Die Gemeinden und Kreise führen ihre Haushaltswirtschaft im Rahmen der Gesetze in eigener 
Verantwortung.  
 
 Artikel 75 (Landschaftsverbände)  
 Zur Pflege und Förderung insbesondere geschichtlicher, kultureller und landschaftlicher Be-
sonderheiten der Landesteile Mecklenburg und Vorpommern können durch Gesetz Land-
schaftsverbände mit dem Recht auf Selbstverwaltung errichtet werden.  
 
 V. Rechtsprechung  
 
 Artikel 76 (Richter und Gerichte)  
 (1) Die Rechtsprechung wird im Namen des Volkes ausgeübt. Die Richter sind unabhängig 
und nur dem Gesetz unterworfen.  
 (2) Die Gerichte sind mit hauptamtlich berufenen Richtern, ausnahmsweise mit nebenamtlich 
tätigen Richtern und in den durch Gesetz bestimmten Fällen mit Laienrichtern besetzt.  
 (3) Das Gesetz kann vorsehen, daß die Ernennung zum Richter auf Lebenszeit von dem Votum 
eines Richterwahlausschusses abhängig gemacht wird. Seine Mitglieder werden vom Landtag 
mit der Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder gewählt. Der Richterwahlaus-
schuß muß zu zwei Dritteln aus Abgeordneten bestehen. Er entscheidet mit Zweidrittelmehr-
heit.  
 
 Artikel 77 (Richteranklage)  
 Verstößt ein Richter im Amt oder außerhalb des Amtes gegen die Grundsätze des Grundgeset-
zes für die Bundesrepublik Deutschland oder dieser Verfassung, so kann das Bundesverfas-
sungsgericht gemäß Artikel 98 Abs. 2 und 5 des Grundgesetzes auf Antrag des Landtages an-
ordnen, daß der Richter in ein anderes Amt oder in den Ruhestand zu versetzen ist. Im Falle ei-
nes vorsätzlichen Verstoßes kann auf Entlassung erkannt werden. Der Antrag des Landtages 
kann nur mit der Mehrheit seiner Mitglieder beschlossen werden.  
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 4. Abschnitt: Schlußbestimmungen  
 
 Artikel 78 (Verfassungstext für Schüler)  
 Jeder Schüler erhält bei seiner Entlassung aus der Schule einen Abdruck dieser Verfassung und 
des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland.  
 
 Artikel 79 (Sprachliche Gleichstellung)  
 Amts- und Funktionsbezeichnungen in dieser Verfassung sowie in den Gesetzen und Rechts-
vorschriften des Landes werden auch in weiblicher Form verwendet.  
 
 Artikel 79a Übergangsregelung  
 Ab dem Haushaltsjahr 2012 sind die jährlichen Haushalte so aufzustellen, dass im Haushalts-
jahr 2020 die Vorgaben des Artikels 65 Absatz 2 in der ab dem 1. Januar 2020 geltenden Fas-
sung erfüllt werden.  
 
 Artikel 80 (Inkrafttreten)  
 (1) Diese Verfassung wird vom Landtag mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder 
beschlossen und durch einen Volksentscheid mit einfacher Mehrheit der Abstimmenden bestä-
tigt.  
 (2) Die Verfassung wird im Gesetz- und Verordnungsblatt verkündet und tritt mit Beendigung 
der ersten Wahlperiode des Landtages in Kraft.  
 
Schwerin, den 23. Mai 1993 
  Der Ministerpräsident Dr. Berndt Seite   
  Der Minister für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten Herbert Helmrich   
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Landesverfassung Niedersachsen 

 Landesverfassung Niedersachsen  1/19 Pestalozza 

Niedersächsische Verfassung 
vom 19. Mai 1993 (GVBl. S. 107) 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. November 2023 (GVBl. S. 258) 

Der Niedersächsische Landtag hat unter Einhaltung der Vorschrift des Artikels 38 der Vorläu-
figen Niedersächsischen Verfassung die folgende Verfassung beschlossen, die hiermit verkün-
det wird: 

Präambel 
Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen hat sich das Volk von Nie-
dersachsen durch seinen Landtag diese Verfassung gegeben. 

Erster Abschnitt 
Grundlagen der Staatsgewalt, Grundrechte und Staatsziele 

Artikel 1 Staatsgrundsätze, Landessymbole, Hauptstadt 
(1) Das Land Niedersachsen ist hervorgegangen aus den Ländern Hannover, Oldenburg,
Braunschweig und Schaumburg-Lippe.
(2) Das Land Niedersachsen ist ein freiheitlicher, republikanischer, demokratischer, sozialer
und dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen verpflichteter Rechtsstaat in der Bundesre-
publik Deutschland und Teil der europäischen Völkergemeinschaft.
(3) Niedersachsen führt als Wappen das weiße Roß im roten Felde und in der Flagge die Far-
ben Schwarz-Rot-Gold mit dem Landeswappen. Das Nähere bestimmt ein Gesetz.
(4) Landeshauptstadt ist Hannover.

Artikel 2 Demokratie, Rechtsstaatlichkeit 
(1) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen
und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtspre-
chung ausgeübt.
(2) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung in Bund und Land, die vollzie-
hende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.

Artikel 3 Grundrechte 
(1) Das Volk von Niedersachsen bekennt sich zu den Menschenrechten als Grundlage der
staatlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit.
(2) Die im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland festgelegten Grundrechte und
staatsbürgerlichen Rechte sind Bestandteil dieser Verfassung. Sie binden Gesetzgebung, voll-
ziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Landesrecht. Die Achtung der
Grundrechte, insbesondere die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Män-
nern, ist eine ständige Aufgabe des Landes, der Gemeinden und Landkreise.
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Spra-
che, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschau-
ungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benach-
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teiligt werden. 

Artikel 4 Recht auf Bildung, Schulwesen 
(1) Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.
(2) Es besteht allgemeine Schulpflicht. Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des
Landes.
(3) Das Recht zur Errichtung von Schulen in freier Trägerschaft wird gewährleistet. Sie haben
Anspruch auf staatliche Förderung, wenn sie nach Artikel 7 Abs. 4 und 5 des Grundgesetzes
für die Bundesrepublik Deutschland genehmigt sind und die Voraussetzungen für die Geneh-
migung auf Dauer erfüllen.
(4) Das Nähere regelt ein Gesetz.

Artikel 4a Schutz und Erziehung von Kindern und Jugendlichen 
(1) Kinder und Jugendliche haben als eigenständige Personen das Recht auf Achtung ihrer
Würde und gewaltfreie Erziehung.
(2) 1 Wer Kinder und Jugendliche erzieht, hat Anspruch auf angemessene staatliche Hilfe
und Rücksichtnahme. 2 Staat und Gesellschaft tragen für altersgerechte Lebensbedingungen
Sorge.
(3) Kinder und Jugendliche sind vor körperlicher und seelischer Vernachlässigung und
Misshandlung zu schützen.

Artikel 5 Wissenschaft, Hochschulen 
(1) Das Land schützt und fördert die Wissenschaft.
(2) Das Land unterhält und fördert Hochschulen und andere wissenschaftliche Einrichtun-
gen.
(3) Die Hochschulen haben das Recht der Selbstverwaltung im Rahmen der Gesetze.
(4) Das Nähere regelt ein Gesetz.

Artikel 6 Kunst, Kultur und Sport 
Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und fördern Kunst, Kultur und Sport. 

Artikel 6a Arbeit, Wohnen 
Das Land wirkt darauf hin, daß jeder Mensch Arbeit finden und dadurch seinen Lebensunter-
halt bestreiten kann und daß die Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum versorgt ist. 

Artikel 6b Tierschutz 
Tiere werden als Lebewesen geachtet und geschützt. 

Artikel 6 c Klima 
In Verantwortung auch für die künftigen Generationen schützt das Land das Klima und min-
dert die Folgen des Klimawandels. 
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Zweiter Abschnitt Der Landtag 

Artikel 7 Aufgaben des Landtages 
Der Landtag ist die gewählte Vertretung des Volkes. Seine Aufgaben sind es insbesondere, die 
gesetzgebende Gewalt auszuüben, über den Landeshaushalt zu beschließen, die Ministerpräsi-
dentin oder den Ministerpräsidenten zu wählen, an der Regierungsbildung mitzuwirken und 
die vollziehende Gewalt nach Maßgabe dieser Verfassung zu überwachen. 

Artikel 8 Wahl des Landtages 
(1) Die Mitglieder des Landtages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und
geheimer Wahl gewählt.
(2) Wahlberechtigt und wählbar sind alle Deutschen, die das 18. Lebensjahr vollendet und
im Land Niedersachsen ihren Wohnsitz haben.
(3) Wahlvorschläge, für die weniger als fünf vom Hundert der Stimmen abgegeben werden,
erhalten keine Mandate.
(4) Mitglieder des Bundestages, der Bundesregierung, des Europäischen Parlaments sowie
der Volksvertretungen und Regierungen anderer Länder dürfen dem Landtag nicht angehö-
ren.
(5) Das Nähere bestimmt ein Gesetz. Dieses kann insbesondere die Wahlberechtigung und
die Wählbarkeit von einer bestimmten Dauer des Wohnsitzes abhängig machen.

Artikel 9 Wahlperiode 
(1) Der Landtag wird auf fünf Jahre gewählt. Seine Wahlperiode beginnt mit seinem Zusam-
mentritt und endet mit dem Zusammentritt des nächsten Landtages.
(2) Der nächste Landtag ist frühestens 56, spätestens 59 Monate nach Beginn der Wahlperi-
ode zu wählen, im Fall der Auflösung des Landtages binnen zwei Monaten.
(3) Der Landtag tritt spätestens am 30. Tage nach seiner Wahl zusammen.

Artikel 10 Auflösung des Landtages 
(1) Der Landtag kann seine Auflösung beschließen. Der Beschluß ist unwiderruflich.
(2) Der Antrag auf Auflösung kann nur von mindestens einem Drittel der Mitglieder des
Landtages gestellt werden. Zu dem Beschluß ist die Zustimmung von zwei Dritteln der anwe-
senden Mitglieder, mindestens jedoch die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Land-
tages erforderlich.
(3) Über den Antrag auf Auflösung kann frühestens am elften und muß spätestens am 30.
Tage nach Schluß der Besprechung abgestimmt werden.

Artikel 11 Beginn und Ende des Mandats, Wahlprüfung 
(1) Die Mitgliedschaft im Landtag beginnt mit der Annahme der Wahl, jedoch nicht vor Be-
ginn der Wahlperiode.
(2) Der Landtag prüft auf Antrag die Gültigkeit der Wahl. Er entscheidet auch, ob ein Mitglied
des Landtages sein Mandat verloren hat, wenn der Verlust nicht schon aus einem Richterspruch
folgt.
(3) Das Nähere regelt ein Gesetz. Es kann Entscheidungen nach Absatz 2 einem Ausschuß
oder der Präsidentin oder dem Präsidenten des Landtages übertragen.
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(4) Die Entscheidungen nach den Absätzen 2 und 3 können beim Staatsgerichtshof angefoch-
ten werden. 
 
Artikel 12 Rechtsstellung der Mitglieder des Landtages 
Die Mitglieder des Landtages vertreten das ganze Volk. Sie sind an Aufträge und Weisungen 
nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. 
 
Artikel 13 Bewerbung, Mandatsausübung, Entschädigung 
(1) Wer sich um ein Mandat im Landtag bewirbt, hat Anspruch auf den zur Vorbereitung 
seiner Wahl erforderlichen Urlaub. 
(2) Niemand darf gehindert werden, ein Landtagsmandat zu übernehmen und auszuüben. Die 
Kündigung eines Beschäftigungsverhältnisses aus diesem Grunde ist unzulässig. 
(3) Die Mitglieder des Landtages haben Anspruch auf eine angemessene, ihre Unabhängig-
keit sichernde Entschädigung. Das Nähere bestimmt ein Gesetz. 
 
Artikel 14 Indemnität 
Ein Mitglied des Landtages darf zu keiner Zeit wegen seiner Abstimmung oder wegen einer 
Äußerung, die es im Landtag, in einem Ausschuß oder in einer Fraktion getan hat, gerichtlich 
oder dienstlich verfolgt oder anderweitig außerhalb des Landtages zur Verantwortung gezogen 
werden. Dies gilt nicht für verleumderische Beleidigungen. 
 
Artikel 15 Immunität 
(1) Wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung darf ein Mitglied des Landtages nur mit Ge-
nehmigung des Landtages zur Verantwortung gezogen oder verhaftet werden, es sei denn, daß 
es bei Begehung der Tat, spätestens bis zum Ablauf des folgenden Tages, festgenommen wird. 
(2) Die Genehmigung des Landtages ist ferner bei jeder anderen Beschränkung der persönli-
chen Freiheit eines Mitglieds des Landtages oder zur Einleitung eines Verfahrens gegen ein 
Mitglied des Landtages gemäß Artikel 18 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutsch-
land erforderlich. 
(3) Jedes Strafverfahren und jedes Verfahren gemäß Artikel 18 des Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland gegen ein Mitglied des Landtages, jede Haft und jede sonstige 
Beschränkung seiner persönlichen Freiheit sind auf Verlangen des Landtages auszusetzen. 
 
Artikel 16 Zeugnisverweigerungsrecht 
(1) Mitglieder des Landtages sind berechtigt, über Personen, die ihnen als Mitgliedern des 
Landtages oder denen sie in dieser Eigenschaft Tatsachen anvertraut haben, sowie über diese 
Tatsachen selbst das Zeugnis zu verweigern. 
(2) Den Mitgliedern des Landtages stehen Personen gleich, die sie in Ausübung ihres Mandats 
zur Mitarbeit herangezogen haben. Über die Ausübung ihres Zeugnisverweigerungsrechts ent-
scheidet das Mitglied des Landtages, es sei denn, daß seine Entscheidung in absehbarer Zeit 
nicht herbeigeführt werden kann. 
(3) Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht reicht, ist eine Beschlagnahme unzulässig. 
 
Artikel 17 Abgeordnetenanklage 
(1) Der Landtag kann ein Mitglied des Landtages wegen gewinnsüchtigen Mißbrauchs seiner 
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Stellung als Mitglied des Landtages vor dem Staatsgerichtshof anklagen. 
(2) Der Antrag auf Erhebung der Anklage muß von mindestens einem Drittel der Mitglieder 
des Landtages gestellt werden. Der Beschluß auf Erhebung der Anklage bedarf der Zustim-
mung von zwei Dritteln der Mitglieder des Landtages. 
(3) Erkennt der Staatsgerichtshof im Sinne der Anklage, so verliert das Mitglied des Landta-
ges sein Mandat. 
 
Artikel 18 Präsidium 
(1) Der Landtag wählt seine Präsidentin oder seinen Präsidenten, deren oder dessen Stellver-
treterin oder Stellvertreterinnen oder Stellvertreter und die Schriftführerinnen oder Schriftfüh-
rer (Präsidium). 
(2) Die Präsidentin oder der Präsident übt das Hausrecht und die Ordnungsgewalt in den Räu-
men des Landtages aus. Eine Durchsuchung oder Beschlagnahme in diesen Räumen bedarf 
ihrer oder seiner Einwilligung. 

(3)  Die Präsidentin oder der Präsident vertritt das Land in Angelegenheiten des Landtages, 
leitet dessen Verwaltung und übt die dienstrechtlichen Befugnisse aus. Sie oder er ist dabei nur 
an Gesetz und Recht gebunden. Wichtige Personalentscheidungen trifft sie oder er im Beneh-
men mit dem Präsidium. 
(4) Der Landtag kann Mitglieder des Präsidiums auf Antrag der Mehrheit der Mitglieder des 
Landtages durch Beschluß abberufen. Der Beschluß bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln 
der Mitglieder des Landtages. 
 
Artikel 19 Fraktionen, Opposition 
(1) Mitglieder des Landtages können sich nach Maßgabe der Geschäftsordnung des Landta-
ges zu Fraktionen zusammenschließen. 
(2) Die Fraktionen und die Mitglieder des Landtages, die die Landesregierung nicht stützen, 
haben das Recht auf Chancengleichheit in Parlament und Öffentlichkeit. Sie haben Anspruch 
auf die zur Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben erforderliche Ausstattung; das Nähere regelt 
ein Gesetz. 
 
Artikel 20 Ausschüsse, Ältestenrat 
(1) Zur Vorbereitung seiner Beschlüsse setzt der Landtag Ausschüsse ein. 
(2) In den Ausschüssen müssen die Fraktionen des Landtages ihrer Stärke entsprechend, min-
destens jedoch durch ein Mitglied mit beratender Stimme, vertreten sein. Fraktionslose Mit-
glieder des Landtages sind angemessen zu berücksichtigen. Jedes Ausschußmitglied kann im 
Ausschuß Anträge stellen. 
(3) Zur Unterstützung der Präsidentin oder des Präsidenten in parlamentarischen Angelegen-
heiten bildet der Landtag einen Ältestenrat. Absatz 2 gilt entsprechend. 
 
Artikel 21 Geschäftsordnung, Einberufung, Beschlußfassung 
(1) Der Landtag gibt sich eine Geschäftsordnung. 
(2) Die Präsidentin oder der Präsident des Landtages beruft den Landtag ein und bestimmt, 
soweit der Landtag nicht darüber beschlossen hat, den Beginn und die Tagesordnung der Sit-
zungen. Der Landtag ist unverzüglich einzuberufen, wenn ein Viertel seiner Mitglieder oder 
die Landesregierung es unter Angabe des Beratungsgegenstandes verlangt. 
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(3) Zu seiner ersten Sitzung wird der Landtag von der Präsidentin oder dem Präsidenten des 
bisherigen Landtages einberufen. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 
(4) Der Landtag beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sofern diese Verfas-
sung nichts anderes bestimmt. Für Beschlüsse zum Verfahren des Landtages und für Wahlen 
kann auch durch die Geschäftsordnung oder durch Gesetz Abweichendes bestimmt werden. 
Die Beschlußfähigkeit wird durch die Geschäftsordnung geregelt. 
 
Artikel 22 Öffentlichkeit 
(1) Der Landtag verhandelt öffentlich. Auf Antrag eines Zehntels seiner Mitglieder oder auf 
Antrag der Landesregierung kann die Öffentlichkeit mit Zustimmung von zwei Dritteln der 
anwesenden Mitglieder des Landtages ausgeschlossen werden. Über den Antrag wird in nicht-
öffentlicher Sitzung entschieden. 
(2) Wahrheitsgetreue Berichte über die öffentlichen Sitzungen des Landtages und seiner Aus-
schüsse bleiben von jeder Verantwortlichkeit frei. 

 Artikel 23 Anwesenheit der Landesregierung 
(1) Der Landtag und seine Ausschüsse können die Anwesenheit eines jeden Mitglieds der 
Landesregierung verlangen. 
(2) Die Mitglieder der Landesregierung und ihre Beauftragten haben zu den Sitzungen des 
Landtages und seiner Ausschüsse Zutritt. Sie müssen jederzeit gehört werden. Sie unterstehen 
der Ordnungsgewalt der Präsidentin oder des Präsidenten oder der Vorsitzenden oder des Vor-
sitzenden. 
(3) Absatz 2 Satz 1 und 2 gilt nicht für die Sitzungen der Untersuchungsausschüsse, des Wahl-
prüfungsausschusses und des Ausschusses zur Vorbereitung der Wahl der Mitglieder des 
Staatsgerichtshofs. 
 
Artikel 24 Auskunft, Aktenvorlage und Zugang zu öffentlichen Einrichtungen 
(1) Anfragen von Mitgliedern des Landtages hat die Landesregierung im Landtag und in sei-
nen Ausschüssen nach bestem Wissen unverzüglich und vollständig zu beantworten. 
(2) Die Landesregierung hat, wenn es mindestens ein Fünftel der Ausschußmitglieder ver-
langt, zum Gegenstand einer Ausschußsitzung Akten unverzüglich und vollständig vorzulegen 
und Zugang zu öffentlichen Einrichtungen zu gewähren. Für Akten und Einrichtungen, die 
nicht in der Hand des Landes sind, gilt dies, soweit das Land die Vorlage oder den Zugang 
verlangen kann. 
(3) Die Landesregierung braucht dem Verlangen nicht zu entsprechen, soweit dadurch die 
Funktionsfähigkeit und Eigenverantwortung der Landesregierung wesentlich beeinträchtigt 
würden oder zu befürchten ist, daß durch das Bekanntwerden von Tatsachen dem Wohl des 
Landes oder des Bundes Nachteile zugefügt oder schutzwürdige Interessen Dritter verletzt wer-
den. Die Entscheidung ist zu begründen. 
(4) Näheres kann ein Gesetz regeln. 
 
Artikel 25 Unterrichtungspflicht der Landesregierung 
(1) Die Landesregierung ist verpflichtet, den Landtag über die Vorbereitung von Gesetzen 
sowie über Grundsatzfragen der Landesplanung, der Standortplanung und Durchführung von 
Großvorhaben frühzeitig und vollständig zu unterrichten. Das gleiche gilt, soweit es um Ge-
genstände von grundsätzlicher Bedeutung geht, für die Vorbereitung von Verordnungen, für 
die Mitwirkung im Bundesrat sowie für die Zusammenarbeit mit dem Bund, den Ländern, 
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anderen Staaten, der Europäischen Gemeinschaft und deren Organen. 
(2) Artikel 24 Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend. 
(3) Näheres kann ein Gesetz regeln. 
 
Artikel 26 Behandlung von Eingaben 
Die Behandlung an den Landtag gerichteter Bitten und Beschwerden obliegt dem Landtag, der 
sich zur Vorbereitung des nach der Geschäftsordnung zuständigen Ausschusses bedient. 
 
Artikel 27 Untersuchungsausschüsse 
(1) Der Landtag hat das Recht und auf Antrag von mindestens einem Fünftel seiner Mitglieder 
die Pflicht, Untersuchungsausschüsse einzusetzen, um Sachverhalte im öffentlichen Interesse 
aufzuklären. Gegen den Willen der Antragstellerinnen oder Antragsteller darf der Untersu-
chungsauftrag nur ausgedehnt werden, wenn dessen Kern gewahrt bleibt und keine wesentliche 
Verzögerung zu erwarten ist. 
(2) Die Ausschüsse erheben die erforderlichen Beweise. Hält ein Fünftel der Ausschußmit-
glieder einen bestimmten Beweis für erforderlich, so hat der Ausschuß ihn zu erheben. 
(3)  Die Beweisaufnahme ist öffentlich. Die Beratungen sind nicht öffentlich. Der Ausschluß 
der Öffentlichkeit bei der Beweiserhebung und die Herstellung der Öffentlichkeit bei der Be-
ratung bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der Ausschußmitglieder. Über den Ausschluß 
der Öffentlichkeit wird in nichtöffentlicher Sitzung entschieden. 
(4) Gerichte und Verwaltungsbehörden haben Rechtsund Amtshilfe zu leisten und ihren Be-
diensteten die Aussage vor den Ausschüssen zu genehmigen. Dies gilt nicht, soweit Gründe 
nach Artikel 24 Abs. 3 entgegenstehen. 
(5) Die Ausschüsse berichten über ihre Untersuchungen. Ausschußmitglieder, die einen Be-
richt für unzutreffend halten, können ihre Auffassung in einem Zusatz zu dem Bericht darstel-
len. 
(6) Der Landtag kann das Verfahren der Ausschüsse durch Gesetz oder Geschäftsordnung 
näher regeln. Soweit er nichts anderes bestimmt, sind auf die Erhebungen der Ausschüsse und 
der von ihnen ersuchten Gerichte und Behörden die Vorschriften über den Strafprozeß sinnge-
mäß anzuwenden. Das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis bleibt unberührt. 
(7) Hält ein Gericht die einem Ausschuß aufgegebene Untersuchung für verfassungswidrig 
und ist dies für seine Entscheidung erheblich, so hat es das Verfahren auszusetzen und die 
Entscheidung des Staatsgerichtshofs einzuholen. 
(8) Die Berichte der Ausschüsse sind der richterlichen Erörterung entzogen. In der Würdi-
gung und Beurteilung des der Untersuchung zugrundeliegenden Sachverhalts sind die Gerichte 
frei. 
 
 
Dritter Abschnitt Die Landesregierung 
 
Artikel 28 Aufgabe und Zusammensetzung 
(1) Die Landesregierung übt die vollziehende Gewalt aus. 
(2) Die Landesregierung besteht aus der Ministerpräsidentin oder dem Ministerpräsidenten 
und den Ministerinnen und Ministern. 
(3) Mitglieder des Bundestages, des Europäischen Parlaments und der Volksvertretungen 
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anderer Länder dürfen der Landesregierung nicht angehören. 
 
Artikel 29 Regierungsbildung 
(1) Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident wird vom Landtag mit der Mehrheit 
seiner Mitglieder ohne Aussprache in geheimer Abstimmung gewählt. 
(2) Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident beruft die übrigen Mitglieder der Lan-
desregierung und bestimmt ein Mitglied, das sie oder ihn vertritt. 
(3) Die Landesregierung bedarf zur Amtsübernahme der Bestätigung durch den Landtag. 
(4) Die Berufung und Entlassung eines Mitglieds der Landesregierung durch die Ministerprä-
sidentin oder den Ministerpräsidenten nach der Bestätigung bedarf der Zustimmung des Land-
tages. 
(5) Wird die Bestätigung versagt, so kann das Verfahren nach den Absätzen 1 bis 3 wiederholt 
werden. 
 
Artikel 30 Auflösung des Landtages, vereinfachte Regierungsbildung 
(1) Kommt die Regierungsbildung und -bestätigung auf Grund des Artikels 29 innerhalb von 
21 Tagen nach dem Zusammentritt des neugewählten Landtages oder dem Rücktritt einer Lan-
desregierung nicht zustande, so beschließt der Landtag innerhalb von weiteren 14 Tagen über 
seine Auflösung. Der Beschluß bedarf der Mehrheit der Mitglieder des Landtages. 

(2) Wird die Auflösung nicht beschlossen, so findet unverzüglich eine neue Wahl der Mini-
sterpräsidentin oder des Ministerpräsidenten statt. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. Die 
weitere Regierungsbildung vollzieht sich nach Artikel 29 Abs. 2. Artikel 29 Abs. 3 findet keine An-
wendung. 

 
Artikel 31 Bekenntnis und Amtseid 
Die Mitglieder der Landesregierung haben sich bei der Amtsübernahme vor dem Landtag zu 
den Grundsätzen eines freiheitlichen, republikanischen, demokratischen, sozialen und dem 
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen verpflichteten Rechtsstaates zu bekennen und fol-
genden Eid zu leisten: 
"Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Volke und dem Lande widmen, das Grundgesetz für 
die Bundesrepublik Deutschland und die Niedersächsische Verfassung sowie die Gesetze wah-
ren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegenüber allen 
Menschen üben werde." 
Der Eid kann mit der Beteuerung "So wahr mir Gott helfe" oder ohne sie geleistet werden. 
 
Artikel 32 Mißtrauensvotum 
(1) Der Landtag kann der Ministerpräsidentin oder dem Ministerpräsidenten das Vertrauen 
entziehen. 
(2) Der Antrag kann nur von mindestens einem Drittel der Mitglieder des Landtages gestellt 
werden. Über den Antrag darf frühestens 21 Tage nach Schluß der Besprechung abgestimmt 
werden. 
(3) Das Vertrauen kann nur dadurch entzogen werden, daß der Landtag mit der Mehrheit sei-
ner Mitglieder eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger wählt. 
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Artikel 33 Rücktritt 
(1) Die Mitglieder der Landesregierung können jederzeit zurücktreten. 
(2) Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident gilt als zurückgetreten, sobald ein 
neugewählter Landtag zusammentritt oder sobald der Landtag ihr oder ihm das Vertrauen ent-
zieht. 
(3) Scheidet die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident aus oder tritt sie oder er zu-
rück, so gilt die Landesregierung als zurückgetreten. 
(4) Die Mitglieder der Landesregierung sind im Falle ihres Rücktritts verpflichtet, die Ge-
schäfte bis zu deren Übernahme durch ihre Nachfolgerinnen oder Nachfolger weiterzuführen. 
 
Artikel 34 Rechtsstellung der Regierungsmitglieder 
(1) Die Mitglieder der Landesregierung sind keine Beamte. Ihre Bezüge regelt ein Gesetz. 
(2) Die Mitglieder der Landesregierung dürfen kein anderes besoldetes Amt, kein Gewerbe 
und keinen Beruf ausüben und weder der Leitung noch dem Aufsichtsrat eines auf Erwerb 
gerichteten Unternehmens angehören. Die Landesregierung kann Ausnahmen zulassen, insbe-
sondere für die Entsendung in Organe von Unternehmen, an denen die öffentliche Hand betei-
ligt ist. Jede Ausnahme ist dem Landtag mitzuteilen. 
 
Artikel 35 Vertretung des Landes, Staatsverträge 
(1) Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident vertritt das Land nach außen. 
(2) Verträge des Landes, die sich auf Gegenstände der Gesetzgebung beziehen, bedürfen der 
Zustimmung des Landtages. 
 

Artikel 36 Begnadigungsrecht, Amnestie 
(1) Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident übt im Einzelfall das Begnadigungs-
recht aus. Sie oder er kann ihre oder seine Befugnisse auf andere Stellen übertragen. 
(2) Allgemeine Straferlasse und die Niederschlagung von Strafsachen bedürfen eines Geset-
zes. 
 
Artikel 37 Richtlinien der Politik, Ressortprinzip, Zuständigkeit der Landesregierung 
(1) Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident bestimmt die Richtlinien der Politik 
und trägt dafür die Verantwortung. Innerhalb dieser Richtlinien leitet jedes Mitglied der Lan-
desregierung seinen Geschäftsbereich selbständig und unter eigener Verantwortung. 
(2) Die Landesregierung beschließt 
1. über alle Angelegenheiten, die der Landesregierung gesetzlich übertragen sind, 
2. über die Bestellung der Vertreterinnen oder Vertreter im Bundesrat und deren Stimmabgabe, 
3. über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche, 
4. über Fragen, die mehrere Geschäftsbereiche berühren, wenn die beteiligten Mitglieder der 

Landesregierung sich nicht verständigen, 
5. über Gesetzentwürfe, die sie beim Landtag einbringt, 
6. über Verordnungen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 
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Artikel 38 Verwaltungsorganisation, dienstrechtliche Befugnisse 
(1) Die Landesregierung beschließt über die Organisation der öffentlichen Verwaltung, so-
weit nicht Gesetze die Organisation regeln. 
(2) Die Landesregierung ernennt und entläßt die Berufsrichterinnen, Berufsrichter, Beamtin-
nen und Beamten. 
(3) Die Landesregierung kann diese Befugnisse auf einzelne Mitglieder der Landesregierung 
oder auf andere Stellen übertragen. 
 
Artikel 39 Sitzungen der Landesregierung 
(1) In der Landesregierung führt die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident den Vor-
sitz und leitet die Geschäfte nach einer von der Landesregierung zu beschließenden Geschäfts-
ordnung. Die Geschäftsordnung ist zu veröffentlichen. 
(2) Die Landesregierung faßt ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. Kein Mitglied darf sich 
der Stimme enthalten. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der Ministerpräsidentin 
oder des Ministerpräsidenten. Die Beschlußfähigkeit der Landesregierung und die Stellvertre-
tung der Ministerinnen oder Minister werden durch die Geschäftsordnung geregelt. 
(3) Für die Beratung des Entwurfs des Haushaltsplans sowie für die Beschlußfassung über 
Ausgaben außerhalb des Haushaltsplans kann die Geschäftsordnung eine von Absatz 2 Satz 1 
abweichende Regelung treffen. 
 
Artikel 40 Anklage von Regierungsmitgliedern 
(1) Der Landtag kann Mitglieder der Landesregierung vor dem Staatsgerichtshof anklagen, 
daß sie in Ausübung des Amtes vorsätzlich die Verfassung oder ein Gesetz verletzt haben. 
Artikel 17 Abs. 2 gilt entsprechend. 
(2) Erkennt der Staatsgerichtshof im Sinne der Anklage, so kann er das Mitglied der Landes-
regierung des Amtes für verlustig erklären. Die Anklage wird durch den vor oder nach ihrer 
Erhebung erfolgten Rücktritt des Mitglieds der Landesregierung nicht berührt. 
(3)  Jedes Mitglied der Landesregierung kann mit Zustimmung der Landesregierung die Ent-
scheidung des Staatsgerichtshofs über einen gegen das Mitglied in der Öffentlichkeit erhobe-
nen Vorwurf nach Absatz 1 Satz 1 beantragen. Für das weitere Verfahren gelten die Vorschrif-
ten des Absatzes 2. 
 
 
Vierter Abschnitt Die Gesetzgebung 
 
Artikel 41 Erfordernis der Gesetzesform 
Allgemein verbindliche Vorschriften der Staatsgewalt, durch die Rechte oder Pflichten be-
gründet, geändert oder aufgehoben werden, bedürfen der Form des Gesetzes. 
 
Artikel 42 Gesetzgebungsverfahren 
(1) Die Gesetze werden vom Landtag oder durch Volksentscheid beschlossen. 
(2) Vor dem Beschluß des Landtages kann die Landesregierung verlangen, daß die Abstim-
mung bis zu 30 Tagen ausgesetzt wird. 
(3) Gesetzentwürfe werden beim Landtag aus seiner Mitte, von der Landesregierung, durch 
Volksinitiative oder Volksbegehren eingebracht. 
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Artikel 43 Verordnungen 
(1) Gesetze können die Landesregierung, Ministerien und andere Behörden ermächtigen, 
Vorschriften im Sinne des Artikels 41 als Verordnungen zu erlassen. Die Gesetze müssen In-
halt, Zweck und Ausmaß der Ermächtigung bestimmen. 
(2) In der Verordnung ist die Rechtsgrundlage anzugeben. Die Ermächtigung zum Erlaß einer 
Verordnung darf nur, wenn das Gesetz dies zuläßt, und nur durch Verordnung weiter übertra-
gen werden. 
 
Artikel 44 Notverordnungen 
(1) Ist der Landtag durch höhere Gewalt daran gehindert, sich frei zu versammeln, und wird 
dies durch die Präsidentin oder den Präsidenten des Landtages festgestellt, so kann die Landes-
regierung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder zur Beseitigung 
eines Notstandes Verordnungen mit Gesetzeskraft, die der Verfassung nicht widersprechen, 
erlassen. 
(2) Diese Verordnungen bedürfen der Zustimmung des Ältestenrates des Landtages. 
(3) Ist auch der Ältestenrat durch höhere Gewalt gehindert, sich frei zu versammeln, und wird 
dies durch die Präsidentin oder den Präsidenten des Landtages festgestellt, so bedürfen die 
Verordnungen der Zustimmung der Präsidentin oder des Präsidenten des Landtages. 
(4) Die Verordnungen sind dem Landtag unverzüglich vorzulegen. Er kann sie aufheben. 
 
Artikel 45 Ausfertigung, Verkündung, Inkrafttreten 
(1) Die verfassungsmäßig beschlossenen Gesetze sind unverzüglich von der Präsidentin oder 
dem Präsidenten des Landtages auszufertigen und von der Ministerpräsidentin oder dem Mi-
nisterpräsidenten im Gesetz- und Verordnungsblatt zu verkünden. Verordnungen werden von 
der Stelle, die sie erläßt, ausgefertigt und vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung im 
Gesetz- und Verordnungsblatt verkündet. Nach Maßgabe eines Gesetzes können Gesetze und 
Verordnungen elektronisch ausgefertigt und das Gesetz- und Verordnungsblatt elektronisch 
geführt werden. 

(2) Verordnungen, die auf Grund des Artikels 44 beschlossen sind, werden von der Präsiden-
tin oder dem Präsidenten des Landtages gemeinsam mit der Ministerpräsidentin oder dem 
Ministerpräsidenten ausgefertigt und, falls eine Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt nicht 
möglich ist, öffentlich bekanntgemacht. 
(3) Jedes Gesetz und jede Verordnung soll den Tag des Inkrafttretens bestimmen. Fehlt eine 
solche Bestimmung, so treten sie mit dem 14. Tage nach Ablauf des Tages in Kraft, an dem sie 
verkündet worden sind. 
 
Artikel 46 Verfassungsänderungen 
(1) Diese Verfassung kann nur durch ein Gesetz geändert werden, das ihren Wortlaut aus-
drücklich ändert oder ergänzt. 
(2) Verfassungsänderungen, die den in Artikel 1 Abs. 2 und Artikel 2 niedergelegten 
Grundsätzen widersprechen, sind unzulässig. 
(3) Ein verfassungsänderndes Gesetz bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglie-
der des Landtages. Für Verfassungsänderungen durch Volksentscheid gilt Artikel 49 Abs. 2. 
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Fünfter Abschnitt 
Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid 
 
Artikel 47 Volksinitiative 
70 000 Wahlberechtigte können schriftlich verlangen, daß sich der Landtag im Rahmen seiner 
verfassungsmäßigen Zuständigkeit mit bestimmten Gegenständen der politischen Willensbil-
dung befaßt. Ihre Vertreterinnen oder Vertreter haben das Recht, angehört zu werden. 
 
Artikel 48 Volksbegehren 
(1) Ein Volksbegehren kann darauf gerichtet werden, ein Gesetz im Rahmen der Gesetzge-
bungsbefugnis des Landes zu erlassen, zu ändern oder aufzuheben. Dem Volksbegehren muß 
ein ausgearbeiteter, mit Gründen versehener Gesetzentwurf zugrunde liegen. Gesetze über den 
Landeshaushalt, über öffentliche Abgaben sowie über Dienst- und Versorgungsbezüge können 
nicht Gegenstand eines Volksbegehrens sein. 
(2) Die Landesregierung entscheidet, ob das Volksbegehren zulässig ist; gegen ihre Entschei-
dung kann der Staatsgerichtshof angerufen werden. 
(3) Das Volksbegehren kommt zustande, wenn es von zehn vom Hundert der Wahlberechtig-
ten unterstützt wird. Die Landesregierung leitet dann den Gesetzentwurf mit ihrer Stellung-
nahme unverzüglich an den Landtag weiter. 
 
Artikel 49 Volksentscheid 
(1) Nimmt der Landtag einen Gesetzentwurf, der ihm auf Grund eines Volksbegehrens zuge-
leitet wird, nicht innerhalb von sechs Monaten im wesentlichen unverändert an, so findet spä-
testens sechs Monate nach Ablauf der Frist oder nach dem Beschluß des Landtages, den Ent-
wurf nicht als Gesetz anzunehmen, ein Volksentscheid über den Gesetzentwurf statt. Der Land-
tag kann dem Volk einen eigenen Gesetzentwurf zum Gegenstand des Volksbegehrens zur 
Entscheidung mit vorlegen. 
(2) Ein Gesetz ist durch Volksentscheid beschlossen, wenn die Mehrheit derjenigen, die ihre 
Stimme abgegeben haben, jedoch mindestens ein Viertel der Wahlberechtigten, dem Entwurf 
zugestimmt hat. Die Verfassung kann durch Volksentscheid nur geändert werden, wenn min-
destens die Hälfte der Wahlberechtigten zustimmt. 
 
 Artikel 50 Kostenerstattung, Ausführungsgesetz 
(1) Ist ein Volksbegehren zustande gekommen, haben die Vertreterinnen und Vertreter des 
Volksbegehrens Anspruch auf Erstattung der notwendigen Kosten einer angemessenen Infor-
mation der Öffentlichkeit über die Ziele des Volksbegehrens. 
(2) Das Nähere über Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid regelt ein Gesetz. 
 
 
Sechster Abschnitt Die Rechtsprechung 
 
Artikel 51 Gerichte, Richterinnen und Richter 
(1) Die rechtsprechende Gewalt wird im Namen des Volkes durch die nach den Gesetzen be-
stellten Gerichte ausgeübt. 
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(2) Die Gerichte sind mit Berufsrichterinnen oder Berufsrichtern sowie in den durch Gesetz 
bestimmten Fällen mit ehrenamtlichen Richterinnen oder Richtern besetzt. 
(3) Durch Gesetz kann bestimmt werden, daß bei der Anstellung von Berufsrichterinnen und 
Berufsrichtern ein Richterwahlausschuß mitwirkt. 
(4) Die Richterinnen und Richter sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. 
 
Artikel 52 Richteranklage 
(1) Verstößt eine Berufsrichterin oder ein Berufsrichter im Amt oder außerhalb des Amtes 
gegen die Grundsätze des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland oder dieser Ver-
fassung, so kann das Bundesverfassungsgericht mit Zweidrittelmehrheit auf Antrag des Land-
tages anordnen, daß die Richterin oder der Richter in ein anderes Amt oder in den Ruhestand 
zu versetzen ist. Im Falle eines vorsätzlichen Verstoßes kann auf Entlassung erkannt werden. 
Der Antrag des Landtages kann nur mit der Mehrheit seiner Mitglieder beschlossen werden. 
(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann das Bundesverfassungsgericht die Be-
stellung von ehrenamtlichen Richterinnen oder Richtern zurücknehmen. 
 
Artikel 53 Gewährleistung des Rechtsweges 
Wird eine Person durch die öffentliche Gewalt in ihren Rechten verletzt, so steht ihr der 
Rechtsweg offen. 
 
Artikel 54 Zuständigkeit des Staatsgerichtshofs 
Der Staatsgerichtshof entscheidet 
1. über die Auslegung dieser Verfassung bei Streitigkeiten über den Umfang der Rechte und 

Pflichten eines obersten Landesorgans oder anderer Beteiligter, die durch diese Verfassung 
oder in der Geschäftsordnung des Landtages oder der Landesregierung mit eigenen Rechten 
ausgestattet sind, auf Antrag des obersten Landesorgans oder anderer Beteiligter; 

2. bei Streitigkeiten über die Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegehren oder Volks-
entscheiden auf Antrag der Antragstellerinnen und Antragsteller, der Landesregierung oder 
eines Fünftels der Mitglieder des Landtages; 

3. bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die förmliche oder sachliche Vereinbar-
keit von Landesrecht mit dieser Verfassung auf Antrag der Landesregierung oder eines 
Fünftels der Mitglieder des Landtages; 

4. über die Vereinbarkeit eines Landesgesetzes mit dieser Verfassung auf Vorlage eines Ge-
richts gemäß Artikel 100 Abs. 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutsch- land; 

5. über Verfassungsbeschwerden von Gemeinden und Gemeindeverbänden wegen Verlet-
zung des Rechts auf Selbstverwaltung durch ein Landesgesetz; 

6. in den übrigen ihm durch diese Verfassung oder durch Gesetz zugewiesenen Fällen. 
 
Artikel 55 Verfassung und Verfahren des Staatsgerichtshofs 
(1) Der Staatsgerichtshof besteht aus neun Mitgliedern und neun stellvertretenden Mitglie-
dern, die jeweils ein Mitglied persönlich vertreten. 
(2) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Staatsgerichtshofs werden vom Land-
tag ohne Aussprache mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder des 
Landtages, mindestens aber mit der Mehrheit seiner Mitglieder, auf sieben Jahre gewählt. Eine 
Wiederwahl ist nur einmal zulässig. 
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(3) Die Mitglieder des Staatsgerichtshofs dürfen während ihrer Amtszeit weder dem Landtag
noch der Landesregierung oder einem entsprechenden Organ des Bundes oder eines anderen
Landes oder der Europäischen Gemeinschaft angehören. Sie dürfen beruflich weder im Dienst
des Landes noch einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts unter der
Aufsicht des Landes stehen. Ausgenommen ist der Dienst als Berufsrichterin oder Berufsrich-
ter und als Hochschullehrerin oder Hochschullehrer.
(4) Ein Gesetz regelt das Nähere über die Verfassung und das Verfahren des Staatsgerichts-
hofs und bestimmt, in welchen Fällen seine Entscheidungen Gesetzeskraft haben.
(5) Der Staatsgerichtshof hat seinen Sitz in Bückeburg.

Siebenter Abschnitt Die Verwaltung 

Artikel 56 Landesverwaltung 
(1) Das Land übt seine Verwaltung durch die Landesregierung und die ihr nachgeordneten
Behörden aus.
(2) Der allgemeine Aufbau und die räumliche Gliederung der allgemeinen Landesverwal-
tung bedürfen eines Gesetzes.

Artikel 57 Selbstverwaltung 
(1) Gemeinden und Landkreise und die sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften ver-
walten ihre Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung.
(2) In den Gemeinden und Landkreisen muß das Volk eine Vertretung haben, die aus allge-
meinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist. In Gemein-
den kann an die Stelle einer gewählten Vertretung die Gemeindeversammlung treten.
(3) Die Gemeinden sind in ihrem Gebiet die ausschließlichen Träger der gesamten öffentli-
chen Aufgaben, soweit die Gesetze nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmen.
(4) 1 Den Gemeinden und Landkreisen und den sonstigen kommunalen Körperschaften kön-
nen durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes durch Verordnung Pflichtaufgaben zur Erfül-
lung in eigener Verantwortung zugewiesen werden und staatliche Aufgaben zur Erfüllung nach
Weisung übertragen werden. 2 Für die durch Vorschriften nach Satz 1 verursachten erheblichen
und notwendigen Kosten ist unverzüglich durch Gesetz der entsprechende finanzielle Aus-
gleich zu regeln. 3 Soweit sich aus einer Änderung der Vorschriften nach Satz 1 erhebliche
Erhöhungen der Kosten ergeben, ist der finanzielle Ausgleich entsprechend anzupassen; im
Fall einer Verringerung der Kosten kann er angepasst werden. 4 Der finanzielle Ausgleich für
Vorschriften nach Satz 1, die vor dem 1. Januar 2006 erlassen worden sind, richtet sich nach
dem bisher geltenden Recht; für den Fall einer Aufgabenverlagerung gilt Satz 3 uneingeschränkt, im
Übrigen mit der Maßgabe, dass eine Anpassung im Fall der Verringerung der Kosten nicht erfolgt. 5
Satz 1 gilt entsprechend, soweit sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften Aufgaben zugewiesen
oder übertragen werden, wenn unverzüglich Bestimmungen über die Deckung der Kosten getroffen
werden.
(5) Das Land stellt durch seine Aufsicht sicher, daß die Gesetze beachtet und die Auftragsan-
gelegenheiten weisungsgemäß erfüllt werden.
(6) Bevor durch Gesetz oder Verordnung allgemeine Fragen geregelt werden, welche die Ge-
meinden oder die Landkreise unmittelbar berühren, sind die kommunalen Spitzenverbände zu
hören.
(7) Wird das Land wegen eines Rechtsverstoßes einer kommunalen Körperschaft in Anspruch
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genommen, so kann es nach Maßgabe eines Landesgesetzes bei der Kommune Rückgriff neh-
men. 
 
Artikel 58 Finanzwirtschaft der Gemeinden und Landkreise 
Das Land ist verpflichtet, den Gemeinden und Landkreisen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Mittel durch Erschließung eigener Steuerquellen und im Rahmen seiner finan-
ziellen Leistungsfähigkeit durch übergemeindlichen Finanzausgleich zur Verfügung zu stellen. 
 
Artikel 59 Gebietsänderung von Gemeinden und Landkreisen 
(1) Aus Gründen des Gemeinwohls können Gemeinden und Landkreise aufgelöst, vereinigt 
oder neu gebildet und Gebietsteile von Gemeinden oder Landkreisen umgegliedert werden. 
(2) Gebietsänderungen bedürfen eines Gesetzes. Gebietsteile können auch durch Vertrag der 
beteiligten Gemeinden oder Landkreise mit Genehmigung des Landes umgegliedert werden. 
(3) Vor der Änderung von Gemeindegebieten ist die Bevölkerung der beteiligten Gemeinden 
zu hören. 
 
Artikel 60 Öffentlicher Dienst 
Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als ständige Aufgabe in der Regel Angehöri-
gen des öffentlichen Dienstes zu übertragen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstund 
Treueverhältnis stehen. Sie dienen dem ganzen Volk, nicht einer Partei oder sonstigen Gruppe, 
und haben ihr Amt und ihre Aufgaben unparteiisch und ohne Rücksicht auf die Person nur nach 
sachlichen Gesichtspunkten auszuüben. 
 
Artikel 61 Wählbarkeit von Angehörigen des öffentlichen Dienstes 
Die Wählbarkeit von Angehörigen des öffentlichen Dienstes in Vertretungskörperschaften 
kann gesetzlich beschränkt werden. 
 
Artikel 62 Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter für den Datenschutz 
(1) 1 Die Landesbeauftragte oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz kontrolliert, daß 
die öffentliche Verwaltung bei dem Umgang mit personenbezogenen Daten Gesetz und Recht 
einhält. 2 Sie oder er berichtet über ihre oder seine Tätigkeit und deren Ergebnisse dem Landtag. 
(2) Der Landtag wählt auf Vorschlag der Landesregierung die Landesbeauftragte oder den 
Landesbeauftragten für den Datenschutz mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden 
Mitglieder des Landtages, mindestens jedoch der Mehrheit seiner Mitglieder. 
(3)  1 Die Landesbeauftragte oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist unabhängig 
und nur an Gesetz und Recht gebunden. 2 Artikel 38 Abs. 1 und Artikel 56 Abs. 1 finden auf 
sie oder ihn keine Anwendung. 
(4) 1 Das Nähere bestimmt ein Gesetz. 2 Dieses Gesetz kann personalrechtliche Entscheidun-
gen, welche Bedienstete der Landesbeauftragten oder des Landesbeauftragten für den Daten-
schutz betreffen, von deren oder dessen Mitwirkung abhängig machen. 3 Der Landesbeauftrag-
ten oder dem Landesbeauftragten für den Datenschutz kann durch Gesetz die Aufgabe übertra-
gen werden, die Durchführung des Datenschutzes bei der Datenverarbeitung nicht öffentlicher 
Stellen und öffentlich-rechtlicher Wettbewerbsunternehmen zu kontrollieren. 
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Achter Abschnitt Das Finanzwesen 
 
Artikel 63 Landesvermögen 
(1) Das Landesvermögen ist Eigentum des Volkes. Landesvermögen darf nur mit Zustim-
mung des Landtages veräußert oder belastet werden. Die Zustimmung kann allgemein oder für 
den Einzelfall erteilt werden. 
(2) Für die Veräußerung und Belastung von Vermögen, das im Eigentum Dritter steht und 
vom Land verwaltet wird, gilt Absatz 1 entsprechend. 
 
Artikel 64 Finanzplanung 
Der Haushaltswirtschaft ist eine mehrjährige Finanzund Investitionsplanung zugrunde zu le-
gen. Das Nähere regelt ein Gesetz. 
 
Artikel 65 Landeshaushalt 
(1) Für jedes Haushaltsjahr sind alle Einnahmen des Landes nach dem Entstehungsgrund und 
alle Ausgaben des Landes nach Zwecken getrennt im Haushaltsplan zu veranschlagen. Der 
Haushaltsplan ist in Einnahme und Ausgabe auszugleichen. Zusätzlich können Verpflichtungs-
ermächtigungen für die Folgejahre ausgewiesen werden. 
(2) Die Verwaltung darf nur die im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben leisten und das 
Land zu Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren nur verpflichten, soweit der Haushaltsplan sie 
dazu ermächtigt. 
(3) Bei Landesbetrieben und Sondervermögen des Landes brauchen nur die Zuführungen oder 
die Ablieferungen im Haushaltsplan veranschlagt zu sein. 
(4) Der Haushaltsplan wird im voraus durch Gesetz festgestellt. 
(5) In das Haushaltsgesetz dürfen nur Vorschriften aufgenommen werden, die sich auf die 
Einnahmen und die Ausgaben des Landes und auf den Zeitraum beziehen, für den das Haus-
haltsgesetz beschlossen wird. Das Haushaltsgesetz kann vorschreiben, daß die Vorschriften 
erst mit der Verkündung des nächsten Haushaltsgesetzes oder bei Ermächtigung nach Artikel 
71 zu einem späteren Zeitpunkt außer Kraft treten. 
 
Artikel 66 Vorläufige Haushaltsführung 
(1) Ist bis zum Schluß eines Haushaltsjahres der Haushaltsplan für das folgende Jahr nicht 
durch Gesetz festgestellt, so sind bis zur Verkündung des Haushaltsgesetzes die Präsidentin 
oder der Präsident des Landtages, die Landesregierung, die Präsidentin oder der Präsident des 
Staatsgerichtshofs, die Präsidentin oder der Präsident des Landesrechnungshofs und die Lan-
desbeauftragte oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz ermächtigt, alle Ausgaben zu 
leisten, die nötig sind, 

1.  um gesetzlich bestehende Einrichtungen zu erhalten und gesetzlich beschlossene Maßnah-
men durchzuführen, 

2. um die rechtlich begründeten Verpflichtungen des Landes zu erfüllen, 
3. um Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzusetzen oder Beihilfen für diese 

Zwecke weiter zu gewähren, sofern durch den Haushaltsplan eines Vorjahres bereits Be-
träge bewilligt worden sind. 

(2) Soweit nicht auf besonderem Gesetz beruhende Einnahmen aus Steuern, Abgaben und 
sonstigen Quellen oder die Betriebsmittelrücklage die Ausgaben unter Absatz 1 decken, darf 
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die Landesregierung die zur Aufrechterhaltung der Wirtschaftsführung erforderlichen Mittel 
bis zur Höhe eines Viertels der Endsumme des abgelaufenen Haushaltsplans durch Kredit be-
schaffen. 
 
Artikel 67 Über- und außerplanmäßige Ausgaben 
(1) Im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedarfs sind mit Einwilligung der 
Finanzministerin oder des Finanzministers über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie über- 
und außerplanmäßige Verpflichtungen zulässig. Dieses gilt nicht, wenn der Landtag noch 
rechtzeitig durch ein Nachtragshaushaltsgesetz über die Ausgabe entscheiden kann, es sei denn, 
daß die Ausgabe einen im Haushaltsgesetz festzusetzenden Betrag nicht überschreitet, die Mit-
tel von anderer Seite zweckgebunden zur Verfügung gestellt werden oder eine fällige Rechts-
verpflichtung des Landes zu erfüllen ist. 
(2) Näheres kann durch Gesetz geregelt werden. Es kann insbesondere bestimmen, daß über- 
und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungen dem Landtag mitzuteilen sind und seiner 
Genehmigung bedürfen. 
 
Artikel 68 Haushaltswirksame Gesetze 
(1) Wer einen Gesetzentwurf einbringt, muß die Kosten und Mindereinnahmen darlegen, die 
für das Land, für die Gemeinden, für die Landkreise und für betroffene andere Träger öffentli-
cher Verwaltung in absehbarer Zeit zu erwarten sind. 
(2) Der Landtag darf Maßnahmen mit Auswirkungen auf einen bereits verabschiedeten Haus-
haltsplan nur beschließen, wenn gleichzeitig die notwendige Deckung geschaffen wird. 
 
Artikel 69 Rechnungslegung, Entlastung 
Die Finanzministerin oder der Finanzminister hat dem Landtag über alle Einnahmen, Ausgaben 
und Verpflichtungen im Laufe des nächsten Haushaltsjahres Rechnung zu legen. Über das Ver-
mögen und die Schulden ist Rechnung zu legen oder ein anderer Nachweis zu führen. Der 
Landtag beschließt über die Entlastung der Landesregierung. 
 
Artikel 70 Landesrechnungshof 
(1) Der Landesrechnungshof, dessen Mitglieder richterliche Unabhängigkeit besitzen, prüft 
die Rechnung sowie die Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsund Wirt-
schaftsführung. Er berichtet darüber dem Landtag und unterrichtet gleichzeitig die Landesre-
gierung. Das Nähere wird durch Gesetz geregelt. Durch Gesetz können dem Landesrechnungs-
hof weitere Aufgaben zugewiesen werden. 
(2) Der Landtag wählt auf Vorschlag der Landesregierung die Präsidentin oder den Präsiden-
ten und die Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten des Landesrechnungshofs mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder des Landtages, mindestens jedoch der 
Mehrheit seiner Mitglieder, auf die Dauer von zwölf Jahren. Die Landesregierung ernennt die 
Präsidentin oder den Präsidenten, die Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten und auf Vor-
schlag der Präsidentin oder des Präsidenten mit Zustimmung des Landtages die weiteren Mit-
glieder des Landesrechnungshofs. Das Nähere bestimmt ein Gesetz. 

 
Artikel 71 Kreditaufnahme, Gewährleistungen 
(1) Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder son-
stigen Gewährleistungen, die zu Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren führen können, 
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bedürfen einer der Höhe nach bestimmten oder bestimmbaren Ermächtigung durch Gesetz. 
(2) Der Haushalt ist ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen.
(3) 1 Bei einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung sind die Aus-
wirkungen auf den Haushalt im Auf- und Abschwung symmetrisch zu berücksichtigen. 2 So-
weit sich eine solche Entwicklung negativ auf den Haushalt auswirkt, ist der Ausgleich des
Haushalts durch Einnahmen aus Krediten abweichend von Absatz 2 zulässig. 3 Soweit sich eine
solche Entwicklung positiv auf den Haushalt auswirkt, sind vorrangig nach Satz 2 aufgenom-
mene Kredite zu tilgen und ist im Übrigen Vorsorge dafür zu treffen, dass keine Kredite nach
Satz 2 aufgenommen werden müssen.
(4) 1 Im Fall von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der
Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, kann
abweichend von Absatz 2 aufgrund eines Beschlusses des Landtages der Haushalt durch Ein-
nahmen aus Krediten ausgeglichen werden. 2 Der Beschluss bedarf für die Aufnahme von Kre-
diten in Höhe von über 0,5 vom Hundert des zuletzt festgestellten Haushaltsvolumens der Zu-
stimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des Landtages, im Übrigen der Zustimmung der
Mehrheit der Mitglieder des Landtages. 3 Nach Satz 1 aufgenommene Kredite müssen binnen
eines angemessenen Zeitraums getilgt werden. 4 Der Beschluss des Landtages (Sätze 1 und 2)
ist mit einem entsprechenden Tilgungsplan zu verbinden.
(5) Das Nähere regelt ein Gesetz.

Neunter Abschnitt Übergangs- und Schlußbestimmungen 

Artikel 72 Besondere Belange und überkommene Einrichtungen der ehemaligen Länder 
(1) Die kulturellen und historischen Belange der ehemaligen Länder Hannover, Oldenburg,
Braunschweig und Schaumburg-Lippe sind durch Gesetzgebung und Verwaltung zu wahren
und zu fördern.
(2) Die überkommenen heimatgebundenen Einrichtungen dieser Länder sind weiterhin dem
heimatlichen Interesse dienstbar zu machen und zu erhalten, soweit ihre Änderung oder Auf-
hebung nicht in Verfolg organisatorischer Maßnahmen, die sich auf das gesamte Land Nieder-
sachsen erstrecken, notwendig wird.

Artikel 73 Übertragung von Hoheitsrechten 
Für das in Artikel 1 Abs. 2 des Staatsvertrages zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg 
und dem Land Niedersachsen vom 26. Mai/4. Juni 1961 (Nieders. GVBl. 1962 S. 151) bezeich-
nete Gebiet können öffentlich-rechtliche Befugnisse des Landes auf die Freie und Hansestadt 
Hamburg übertragen werden. 

Artikel 74 Mehrheiten und Minderheiten der Mitglieder des Landtages 
Mehrheiten oder Minderheiten der "Mitglieder des Landtages" im Sinne dieser Verfassung 
werden nach der gesetzlichen Mitgliederzahl berechnet. 

 Artikel 75 Volksvertretungen anderer Länder 
Artikel 22 Abs. 2 und die Artikel 14, 15 und 16 gelten entsprechend für Volksvertretungen 
anderer Länder der Bundesrepublik Deutschland. 



Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 28. Juni 1950 (GV. S. 127) 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2020 (GV. S. 644) 

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 6. Juni 1950 folgendes Gesetz beschlossen, das gemäß 
Artikel 90 am 18. Juni 1950 durch Volksentscheid von der Mehrheit der Abstimmenden bejaht 
worden ist: 

Präambel 
In Verantwortung vor Gott und den Menschen, verbunden mit allen Deutschen, erfüllt von dem 
Willen, die Not der Gegenwart in gemeinschaftlicher Arbeit zu überwinden, dem inneren und 
äußeren Frieden zu dienen, Freiheit, Gerechtigkeit und Wohlstand für alle zu schaffen, haben 
sich die Männer und Frauen des Landes Nordrhein-Westfalen diese Verfassung gegeben: 

Erster Teil 
Von den Grundlagen des Landes 

 Artikel 1 
(1) Nordrhein-Westfalen ist ein Gliedstaat der Bundesrepublik Deutschland und damit Teil der
Europäischen Union. Das Land gliedert sich in Gemeinden und Gemeindeverbände.
(2) Die Landesfarben und das Landeswappen werden durch Gesetz bestimmt.
(3) Nordrhein-Westfalen trägt zur Verwirklichung und Entwicklung eines geeinten Europas bei,
das demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen sowie dem Grund-
satz der Subsidiarität verpflichtet ist, die Eigenständigkeit der Regionen wahrt und deren Mitwir-
kung an europäischen Entscheidungen sichert. Das Land arbeitet mit anderen europäischen Re-
gionen zusammen und unterstützt die grenzüberschreitende Kooperation.

 Artikel 2 
Das Volk bekundet seinen Willen durch Wahl, Volksbegehren und Volksentscheid. 

 Artikel 3 
(1) Die Gesetzgebung steht dem Volk und der Volksvertretung zu.
(2) Die Verwaltung liegt in den Händen der Landesregierung, der Gemeinden und der Gemein-
deverbände.
(3) Die Rechtsprechung wird durch unabhängige Richter ausgeübt.

Zweiter Teil 
Von den Grundrechten und der Ordnung des Gemeinschaftslebens 

Erster Abschnitt - Von den Grundrechten 

 Artikel 4 
(1) Die im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der Fassung vom 23. Mai 1949
festgelegten Grundrechte und staatsbürgerlichen Rechte sind Bestandteil dieser Verfassung und

Landesverfassung Nordrhein-Westfalen

Landesverfassung Nordrhein-Westfalen 1/20 Pestalozza 



 

unmittelbar geltendes Landesrecht. 
(2) Jeder hat Anspruch auf Schutz seiner personenbezogenen Daten. Eingriffe sind nur in über-
wiegendem Interesse der Allgemeinheit auf Grund eines Gesetzes zulässig. 
 
Zweiter Abschnitt - Die Familie 
 
 Artikel 5 
(1) Ehe und Familie werden als die Grundlagen der menschlichen Gesellschaft anerkannt. Sie 
stehen unter dem besonderen Schutz des Landes. Die Mutterschaft und die kinderreiche Familie 
haben Anspruch auf besondere Fürsorge. 
(2) Familien- und Erwerbsarbeit sind gleichwertig. Frauen und Männer sind entsprechend ihrer 
Entscheidung an Familien- und Erwerbsarbeit gleichberechtigt beteiligt. 
 
 Artikel 6 
Kinder und Jugendliche 
(1) Jedes Kind hat ein Recht auf Achtung seiner Würde als eigenständige Persönlichkeit und auf 
besonderen Schutz von Staat und Gesellschaft. 
(2) Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Entwicklung und Entfaltung ihrer Persönlichkeit, 
auf gewaltfreie Erziehung und den Schutz vor Gewalt, Vernachlässigung und Ausbeutung. Staat 
und Gesellschaft schützen sie vor Gefahren für ihr körperliches, geistiges und seelisches Wohl. 
Sie achten und sichern ihre Rechte, tragen für altersgerechte Lebensbedingungen Sorge und för-
dern sie nach ihren Anlagen und Fähigkeiten. 
(3) Allen Jugendlichen ist die umfassende Möglichkeit zur Berufsausbildung und Berufsaus-
übung zu sichern. 
(4) Das Mitwirkungsrecht der Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie der Verbände der 
freien Wohlfahrtspflege in den Angelegenheiten der Familienförderung, der Kinder- und Jugend-
hilfe bleibt gewährleistet und ist zu fördern. 
 
Dritter Abschnitt - Schule, Kunst und Wissenschaft, Sport, Religion und Religionsgemein-
schaften  
 
 Artikel 7 
(1) Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zum sozialen 
Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der Erziehung. 
(2) Die Jugend soll erzogen werden im Geiste der Menschlichkeit, der Demokratie und der Frei-
heit, zur Duldsamkeit und zur Achtung vor der Überzeugung des anderen, zur Verantwortung für 
Tiere und die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, in Liebe zu Volk und Heimat, zur 
Völkergemeinschaft und Friedensgesinnung. 
 
 Artikel 8 
(1) Jedes Kind hat Anspruch auf Erziehung und Bildung. Das natürliche Recht der Eltern, die 
Erziehung und Bildung ihrer Kinder zu bestimmen, bildet die Grundlage des Erziehungs- und 
Schulwesens. 
Die staatliche Gemeinschaft hat Sorge zu tragen, daß das Schulwesen den kulturellen und sozia-
len Bedürfnissen des Landes entspricht. 
(2) Es besteht allgemeine Schulpflicht. Das Nähere regelt ein Gesetz. 
(3) Land und Gemeinden haben die Pflicht, Schulen zu errichten und zu fördern. Das gesamte 
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Schulwesen steht unter der Aufsicht des Landes. Die Schulaufsicht wird durch hauptamtlich tä-
tige, fachlich vorgebildete Beamte ausgeübt. 
(4) Für die Privatschulen gelten die Bestimmungen des Artikels 7 Abs. 4 und 5 des Grundgeset-
zes der Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 zugleich als Bestandteil dieser Verfas-
sung. Die hiernach genehmigten Privatschulen haben die gleichen Berechtigungen wie die ent-
sprechenden öffentlichen Schulen. Sie haben Anspruch auf die zur Durchführung ihrer Aufgaben 
und zur Erfüllung ihrer Pflichten erforderlichen öffentlichen Zuschüsse. 
 
 Artikel 9 
(1) Schulgeld wird nicht erhoben. 
(2) Einführung und Durchführung der Lehr- und Lernmittelfreiheit für alle Schulen sind gesetz-
lich zu regeln. Zum Zwecke des Studiums sind im Bedarfsfalle besondere Unterhaltsbeihilfen zu 
gewähren. Soweit der Staat für die öffentlichen Schulen Schulgeldfreiheit gewährt, sind auch die 
in Artikel 8 Abs. 4 genannten Privatschulen berechtigt, zu Lasten des Staates auf die Erhebung 
von Schulgeld zu verzichten; soweit er Lehr- und Lernmittelfreiheit gewährt, sind Lehr- und 
Lernmittel in gleicher Weise für diese Privatschulen zur Verfügung zu stellen wie für die öffent-
lichen Schulen. 
 
 Artikel 10 
(1) Das Schulwesen des Landes baut sich auf einer für alle Kinder verbindlichen Grundschule 
auf. Das Schulwesen wird durch die Mannigfaltigkeit der Lebens- und Berufsaufgaben bestimmt. 
Das Land gewährleistet ein ausreichendes und vielfältiges öffentliches Schulwesen, das ein ge-
gliedertes Schulsystem, integrierte Schulformen sowie weitere andere Schulformen ermöglicht. 
Für die Aufnahme in eine Schule sind Anlage und Neigung des Kindes maßgebend, nicht die 
wirtschaftliche Lage und die gesellschaftliche Stellung der Eltern. 
(2) Die Erziehungsberechtigten wirken durch Elternvertretungen an der Gestaltung des Schulwe-
sens mit. 
 
 Artikel 11 
In allen Schulen ist Staatsbürgerkunde Lehrgegenstand und staatsbürgerliche Erziehung ver-
pflichtende Aufgabe. 
 
 Artikel 12 
(1) Schulen müssen entsprechend ihren Bildungszielen nach Organisation und Ausstattung die 
Voraussetzungen eines geordneten Schulbetriebs erfüllen. 
(2) Grundschulen sind Gemeinschaftsschulen, Bekenntnisschulen oder Weltanschauungsschu-
len. Auf Antrag der Erziehungsberechtigten sind, soweit ein geordneter Schulbetrieb gewährleis-
tet ist, Grundschulen einzurichten. 
(3) In Gemeinschaftsschulen werden Kinder auf der Grundlage christlicher Bildungs- und Kul-
turwerte in Offenheit für die christlichen Bekenntnisse und für andere religiöse und weltanschau-
liche Überzeugungen gemeinsam unterrichtet und erzogen. 
In Bekenntnisschulen werden Kinder des katholischen oder des evangelischen Glaubens oder 
einer anderen Religionsgemeinschaft nach den Grundsätzen des betreffenden Bekenntnisses un-
terrichtet und erzogen. 
In Weltanschauungsschulen, zu denen auch die bekenntnisfreien Schulen gehören, werden die 
Kinder nach den Grundsätzen der betreffenden Weltanschauung unterrichtet und erzogen. 
(4) Das Nähere bestimmt ein Gesetz. 
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 Artikel 13 
Wegen des religiösen Bekenntnisses darf im Einzelfalle keinem Kinde die Aufnahme in eine 
öffentliche Schule verweigert werden, falls keine entsprechende Schule vorhanden ist. 
 
 Artikel 14 
(1) Der Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach an allen Schulen, mit Ausnahme der Welt-
anschauungsschulen (bekenntnisfreien Schulen). Für die religiöse Unterweisung bedarf der Leh-
rer der Bevollmächtigung durch die Kirche oder durch die Religionsgemeinschaft. Kein Lehrer 
darf gezwungen werden, Religionsunterricht zu erteilen. 
(2) Lehrpläne und Lehrbücher für den Religionsunterricht sind im Einvernehmen mit der Kirche 
oder Religionsgemeinschaft zu bestimmen. 
(3) Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes haben die Kirchen oder die Religionsgemein-
schaften das Recht, nach einem mit der Unterrichtsverwaltung vereinbarten Verfahren sich durch 
Einsichtnahme zu vergewissern, daß der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit ihren Leh-
ren und Anforderungen erteilt wird. 
(4) Die Befreiung vom Religionsunterricht ist abhängig von einer schriftlichen Willenserklärung 
der Erziehungsberechtigten oder des religionsmündigen Schülers. 
 
 Artikel 15 
Die Ausbildung der Lehrer erfolgt in der Regel an wissenschaftlichen Hochschulen. Sie berück-
sichtigt die Bedürfnisse der Schulen; es ist ein Lehrangebot zu gewährleisten, das diesem Erfor-
dernis gerecht wird. Es ist sicherzustellen, daß die Befähigung zur Erteilung des Religionsunter-
richts erworben werden kann. 
 
 Artikel 16 
(1) Die Universitäten und diejenigen Hochschulen, die ihnen als Stätten der Forschung und der 
Lehre gleichstehen, haben, unbeschadet der staatlichen Aufsicht, das Recht auf eine ihrem be-
sonderen Charakter entsprechende Selbstverwaltung im Rahmen der Gesetze und ihrer staatlich 
anerkannten Satzungen. 
(2) Zur Ausbildung ihrer Geistlichen haben die Kirchen und zur Ausbildung ihrer Religionsdie-
ner die Religionsgemeinschaften das Recht, eigene Anstalten mit Hochschulcharakter zu errich-
ten und zu unterhalten. 
 
 Artikel 17 
Die Erwachsenenbildung ist zu fördern. Als Träger von Einrichtungen der Erwachsenenbildung 
werden neben Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden auch andere Träger, wie die Kirchen 
und freien Vereinigungen, anerkannt. 
 
 Artikel 18 
(1) Kultur, Kunst und Wissenschaft sind durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern. 
(2) Die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der Kultur, die Landschaft und Naturdenkmale 
stehen unter dem Schutz des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände. 
(3) Sport ist durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern. 
 
 Artikel 19 
(1) Die Freiheit der Vereinigung zu Kirchen oder Religionsgemeinschaften wird gewährleistet. 
Der Zusammenschluß von Kirchen oder Religionsgemeinschaften innerhalb des Landes 
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unterliegt keinen Beschränkungen. 
(2) Die Kirchen und die Religionsgemeinschaften ordnen und verwalten ihre Angelegenheiten 
selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Sie haben das Recht, ihre 
Ämter ohne Mitwirkung des Staates und der politischen Gemeinden zu verleihen oder zu entzie-
hen. 
 
 Artikel 20 
Die Kirchen und die Religionsgemeinschaften haben das Recht, in Erziehungs-, Kranken-, Straf- 
und ähnlichen öffentlichen Anstalten gottesdienstliche Handlungen vorzunehmen und eine ge-
ordnete Seelsorge auszuüben, wobei jeder Zwang fernzuhalten ist. 
 
 Artikel 21 
Die den Kirchen oder den Religionsgemeinschaften gemäß Gesetz, Vertrag oder anderen Rechts-
titeln zustehenden Leistungen des Staates, der politischen Gemeinden oder Gemeindeverbände 
können nur durch Vereinbarungen abgelöst werden; soweit solche Vereinbarungen das Land be-
treffen, bedürfen sie der Bestätigung durch Landesgesetz. 
 
 Artikel 22 
Im übrigen gilt für die Ordnung zwischen Land und Kirchen oder Religionsgemeinschaften Ar-
tikel 140 des Bonner Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 als 
Bestandteil dieser Verfassung und unmittelbar geltendes Landesrecht. 
 
 Artikel 23 
(1) Die Bestimmungen der Verträge mit der Katholischen Kirche und der Evangelischen Kirche 
der Altpreußischen Union, die im früheren Freistaat Preußen Geltung hatten, werden für die Ge-
biete des Landes Nordrhein-Westfalen, die zum ehemaligen Preußen gehörten, als geltendes 
Recht anerkannt. 
(2) Zur Änderung dieser Kirchenverträge und zum Abschluß neuer Verträge ist außer der Zu-
stimmung der Vertragspartner ein Landesgesetz erforderlich. 
 
Vierter Abschnitt - Arbeit, Wirtschaft und Umwelt  
 
 Artikel 24 
(1) Im Mittelpunkt des Wirtschaftslebens steht das Wohl des Menschen. Der Schutz seiner Ar-
beitskraft hat den Vorrang vor dem Schutz materiellen Besitzes. Jedermann hat ein Recht auf 
Arbeit. 
(2) Der Lohn muß der Leistung entsprechen und den angemessenen Lebensbedarf des Arbeiten-
den und seiner Familie decken. Für gleiche Tätigkeit und gleiche Leistung besteht Anspruch auf 
gleichen Lohn. Das gilt auch für Frauen und Jugendliche. 
(3) Das Recht auf einen ausreichenden, bezahlten Urlaub ist gesetzlich festzulegen. 
 
 Artikel 25 
(1) Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage werden als Tage der Gottesverehrung, 
der seelischen Erhebung, der körperlichen Erholung und der Arbeitsruhe anerkannt und gesetz-
lich geschützt. 
(2) Der 1. Mai als Tag des Bekenntnisses zu Freiheit und Frieden, sozialer Gerechtigkeit, Völ-
kerversöhnung und Menschenwürde ist gesetzlicher Feiertag. 
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 Artikel 26 
Entsprechend der gemeinsamen Verantwortung und Leistung der Unternehmer und Arbeitneh-
mer für die Wirtschaft wird das Recht der Arbeitnehmer auf gleichberechtigte Mitbestimmung 
bei der Gestaltung der wirtschaftlichen und sozialen Ordnung anerkannt und gewährleistet. 
 
 Artikel 27 
(1) Großbetriebe der Grundstoffindustrie und Unternehmen, die wegen ihrer monopolartigen 
Stellung besondere Bedeutung haben, sollen in Gemeineigentum überführt werden. 
(2) Zusammenschlüsse, die ihre wirtschaftliche Macht missbrauchen, sind zu verbieten. 
 
 Artikel 28 
Die Klein- und Mittelbetriebe in Landwirtschaft, Handwerk, Handel und Gewerbe und die freien 
Berufe sind zu fördern. Die genossenschaftliche Selbsthilfe ist zu unterstützen. 
 
 Artikel 29 
(1) Die Verbindung weiter Volksschichten mit dem Grund und Boden ist anzustreben. 
(2) Das Land hat die Aufgabe, nach Maßgabe der Gesetze neue Wohn- und Wirtschaftsheimstät-
ten zu schaffen und den klein- und mittelbäuerlichen Besitz zu stärken. 
(3) Die Kleinsiedlung und das Kleingartenwesen sind zu fördern. 
 
 Artikel 29a 
(1) Die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere stehen unter dem Schutz des Landes, der 
Gemeinden und Gemeindeverbände. 
(2) Die notwendigen Bindungen und Pflichten bestimmen sich unter Ausgleich der betroffenen 
öffentlichen und privaten Belange. Das Nähere regelt das Gesetz. 
 
Dritter Teil 
Von den Organen und Aufgaben des Landes  
 
Erster Abschnitt - Der Landtag 
 
 Artikel 30 
(1) Der Landtag besteht aus den vom Volke gewählten Abgeordneten. Zu seinen Aufgaben ge-
hören die Wahl des/der Ministerpräsidenten/in, die Verabschiedung der Gesetze und die Kon-
trolle des Handelns der Landesregierung; er bildet ein öffentliches Forum für die politische Wil-
lensbildung. 
(2) Die Abgeordneten stimmen nach ihrer freien, nur durch die Rücksicht auf das Wohl des Lan-
des Nordrhein-Westfalen bestimmten Überzeugung; sie sind an Aufträge nicht gebunden. 
(3) Die Abgeordneten haben im Landtag insbesondere das Recht, das Wort zu ergreifen, Fragen 
und Anträge zu stellen sowie an Wahlen und Abstimmungen teilzunehmen. Das Nähere regelt 
die Geschäftsordnung. 
(4) Der Landtag bildet Ausschüsse, insbesondere zur Vorbereitung seiner Beschlüsse. Die Zu-
sammensetzung der Ausschüsse sowie die Regelung des Vorsitzes in den Ausschüssen ist im 
Verhältnis der Stärke der einzelnen Fraktionen vorzunehmen. Jeder Abgeordnete hat das Recht 
auf Mitwirkung in einem Ausschuss. 
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(5) Abgeordnete können sich zu Fraktionen zusammenschließen. Die Fraktionen wirken mit ei-
genen Rechten und Pflichten an der Erfüllung der Aufgaben des Landtags mit. Zu ihren Aufgaben 
gehören die Koordination der parlamentarischen Tätigkeit und die Information der Öffentlich-
keit. Ihre innere Ordnung muss demokratischen Grundsätzen entsprechen. Zur Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben ist den Fraktionen eine angemessene Ausstattung zu gewährleisten. Das Nähere 
regelt die Geschäftsordnung des Landtags oder ein Gesetz. 
 
 Artikel 31 
(1) Die Abgeordneten werden in allgemeiner, gleicher, unmittelbarer, geheimer und freier Wahl 
gewählt. 
(2) Wahlberechtigt ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. Wählbar ist, wer das Alter erreicht 
hat, mit dem die Volljährigkeit eintritt. 
(3) Die Wahl findet an einem Sonntag oder einem gesetzlichen Feiertag statt. 
(4) Das Nähere wird durch Gesetz geregelt. 
 
 Artikel 32 
(1) Vereinigungen und Personen, die es unternehmen, die staatsbürgerlichen Freiheiten zu unter-
drücken oder gegen Volk, Land oder Verfassung Gewalt anzuwenden, dürfen sich an Wahlen 
und Abstimmungen nicht beteiligen. 
(2) Die Entscheidung darüber, ob diese Voraussetzungen vorliegen, trifft auf Antrag der Landes-
regierung oder von mindestens fünfzig Abgeordneten des Landtags der Verfassungsgerichtshof. 
 
 Artikel 33 
(1) Die Wahlprüfung ist Sache des Landtags. 
(2) Ihm obliegt auch die Feststellung, ob ein Abgeordneter des Landtags die Mitgliedschaft ver-
loren hat. 
(3) Die Entscheidung kann durch Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof angefochten werden. 
(4) Das Nähere wird durch Gesetz geregelt. 
 
 Artikel 34 
Der Landtag wird auf fünf Jahre gewählt. Die Neuwahl findet im letzten Vierteljahr der Wahlpe-
riode statt. Die Wahlperiode endet, auch im Fall einer Auflösung des Landtags, mit dem Zusam-
mentritt des neuen Landtags. 
 
 Artikel 35 
(1) Der Landtag kann sich durch Beschluß auflösen. Hierzu bedarf es der Zustimmung der Mehr-
heit der gesetzlichen Mitgliederzahl. 
(2) Nach der Auflösung des Landtags muß die Neuwahl binnen neunzig Tagen stattfinden. 
 
 Artikel 36 
Die Wahlperiode des neuen Landtags beginnt mit seiner seinem ersten Zusammentritt. 
 
Artikel 37 
(1) Der Landtag tritt spätestens am zwanzigsten Tag nach der Wahl zusammen. Der neugewählte 
Landtag wird zu seiner ersten Sitzung vom bisherigen Präsidenten einberufen. 
(2) Nach dem Zusammentritt eines neuen Landtags führt das an Jahren älteste oder, wenn es 
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ablehnt oder verhindert ist, das jeweils nächstälteste Mitglied des Landtags den Vorsitz, bis der 
neugewählte Präsident oder einer seiner Stellvertreter das Amt übernimmt. 
 
 Artikel 38 
(1) Der Landtag wählt den Präsidenten, dessen Stellvertreter und die übrigen Mitglieder des Prä-
sidiums. Er gibt sich seine Geschäftsordnung. 
(2) Bis zur Wahl des neuen Präsidiums führt das bisherige Präsidium die Geschäfte weiter. 
(3) Der Landtag wird jeweils durch den Präsidenten einberufen. 
(4) Auf Antrag der Landesregierung oder eines Viertels seiner Mitglieder muß der Landtag un-
verzüglich einberufen werden. 
 
 Artikel 39 
(1) In Rechtsgeschäften und Rechtsstreitigkeiten der Landtagsverwaltung vertritt der Präsident 
das Land. Er verfügt über die Einnahmen und Ausgaben der Landtagsverwaltung nach Maßgabe 
des Haushalts. 
(2) Dem Präsidenten steht die Annahme und Entlassung der Angestellten und Arbeiter sowie im 
Benehmen mit dem Präsidium die Ernennung der Beamten des Landtags zu. Er hat die Dienst-
aufsicht und Dienststrafgewalt über die Beamten, Angestellten und Arbeiter des Landtags. Er übt 
das Hausrecht und die Polizeigewalt im Landtagsgebäude aus. 
(3) Im übrigen werden die Rechte und Pflichten des Präsidenten durch die Geschäftsordnung 
bestimmt. 
 
Artikel 40 
(1) Die Landesregierung unterrichtet den Landtag frühzeitig und umfassend über die Vorberei-
tung von Landesgesetzen, Staatsverträgen, Verwaltungsabkommen und Angelegenheiten der 
Landesplanung sowie über Angelegenheiten des Bundes und der Europäischen Union, soweit sie 
an ihnen mitwirkt. Das Nähere regelt eine Vereinbarung zwischen Landtag und Landesregierung. 
(2) In Angelegenheiten der Europäischen Union, die im Schwerpunkt Gesetzgebungsrechte des 
Landtags betreffen, berücksichtigt die Landesregierung die Stellungnahme des Landtags bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Weicht die Landesregierung in ihrem Stimmverhalten im Bun-
desrat von einer Stellungnahme des Landtags ab, so hat sie ihre Entscheidung gegenüber dem 
Landtag zu begründen. 
 
 Artikel 41 
(1) Der Landtag hat das Recht und auf Antrag von einem Fünftel der gesetzlichen Zahl seiner 
Mitglieder die Pflicht, Untersuchungsausschüsse einzusetzen. Diese Ausschüsse erheben in öf-
fentlicher Verhandlung die Beweise, die sie oder die Antragsteller für erforderlich erachten. Sie 
können mit Zweidrittelmehrheit die Öffentlichkeit ausschließen. Die Zahl der Mitglieder be-
stimmt der Landtag. Die Mitglieder wählt der Landtag im Wege der Verhältniswahl. Das Nähere 
über die Einsetzung, die Befugnisse und das Verfahren wird durch Gesetz geregelt.  
(2) Die Gerichte und Verwaltungsbehörden sind zur Rechts- und Amtshilfe verpflichtet. Sie sind 
insbesondere verpflichtet, dem Ersuchen dieser Ausschüsse um Beweiserhebungen nachzukom-
men. Die Akten der Behörden und öffentlichen Körperschaften sind ihnen auf Verlangen vorzu-
legen. 
(3) Das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis bleiben unberührt. 
(4) Die Beschlüsse der Untersuchungsausschüsse sind der richterlichen Erörterung entzogen. In 
der Feststellung und in der rechtlichen Beurteilung des der Untersuchung zugrunde liegenden 
Sachverhalts sind die Gerichte frei. 
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 Artikel 41 a 
(1) Zur Vorbereitung der Beschlüsse über Petitionen gemäß Artikel 17 des Grundgesetzes sind 
die Landesregierung und die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
sowie Behörden und sonstige Verwaltungseinrichtungen, soweit sie unter der Aufsicht des Lan-
des stehen, verpflichtet, dem Petitionsausschuß des Landtags auf sein Verlangen jederzeit Zutritt 
zu ihren Einrichtungen zu gestatten. 
(2) Die in Absatz 1 genannten Stellen sind verpflichtet, dem Petitionsausschuß auf sein Verlan-
gen alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Akten zugängig zu machen. Der Petitionsaus-
schuß ist berechtigt, den Petenten und beteiligte Personen anzuhören. Nach näherer Bestimmung 
der Geschäftsordnung kann der Petitionsausschuß Beweise durch Vernehmung von Zeugen und 
Sachverständigen erheben. Die Vorschriften der Strafprozeßordnung finden sinngemäß Anwen-
dung. Das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis bleibt unberührt. 
(3) Nach Maßgabe der Geschäftsordnung kann der Petitionsausschuß die ihm gemäß Absatz 1 
und 2 zustehenden Befugnisse mit Ausnahme der eidlichen Vernehmung auf einzelne Mitglieder 
des Ausschusses übertragen; auf Antrag des Petitionsausschusses beauftragt der Präsident des 
Landtags Beamte der Landtagsverwaltung mit der Wahrnehmung dieser Befugnisse. Artikel 45 
Abs. 1 und 2 findet sinngemäß Anwendung. 
 
 Artikel 42 
Die Sitzungen des Landtags sind öffentlich. Auf Antrag der Landesregierung oder von zehn Ab-
geordneten kann der Landtag mit Zweidrittelmehrheit der Anwesenden die Öffentlichkeit für 
einzelne Gegenstände der Tagesordnung ausschließen. Über den Antrag wird in geheimer Sit-
zung verhandelt. 
 
 Artikel 43 
Wegen wahrheitsgetreuer Berichte über öffentliche Sitzungen des Landtags und seiner Aus-
schüsse kann niemand zur Verantwortung gezogen werden. 
 
 Artikel 44 
(1) Der Landtag ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte der gesetzlichen Mitgliederzahl an-
wesend ist. 
(2) Der Landtag faßt seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. 
 
 Artikel 45 
(1) Die Mitglieder der Landesregierung und die von ihnen Beauftragten können den Sitzungen 
des Landtags und seiner Ausschüsse beiwohnen. Die Aufrechterhaltung der Ordnung in der Sit-
zung obliegt dem Vorsitzenden. Den Mitgliedern der Landesregierung ist jederzeit, auch außer-
halb der Tagesordnung, das Wort zu erteilen. 
(2) Der Landtag und seine Ausschüsse können die Anwesenheit jedes Mitgliedes der Landesre-
gierung verlangen. 
(3) Die Vorschrift des Absatzes 1, Satz 1 und 3 gilt nicht für die Sitzungen der Untersuchungs-
ausschüsse. 
 
 Artikel 46 
(1) Abgeordnete dürfen an der Übernahme und Ausübung ihres Mandats nicht gehindert oder 
hierdurch in ihrem Amt oder Arbeitsverhältnis benachteiligt werden. Insbesondere ist unzulässig, 
sie aus diesem Grunde zu entlassen oder ihnen zu kündigen. 
(2) Beamte, Angestellte und Arbeiter bedürfen zu der mit den Obliegenheiten ihres Mandats als 
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Mitglieder des Landtags verbundenen Tätigkeit keines Urlaubs. Bewerben sie sich um einen Sitz 
im Landtag, so ist ihnen der zur Vorbereitung ihrer Wahl erforderliche Urlaub zu gewähren. 
(3) Die Wählbarkeit von Beamten, Angestellten des öffentlichen Dienstes und Richtern im Lande 
Nordrhein-Westfalen kann gesetzlich beschränkt werden. 
 
 Artikel 47 
Kein Abgeordneter darf zu irgendeiner Zeit wegen seiner Abstimmung oder wegen Äußerungen 
in Ausübung seines Mandats gerichtlich oder dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb der Ver-
sammlung zur Verantwortung gezogen werden. Dies gilt nicht für verleumderische Beleidigun-
gen. 
 
 Artikel 48 
(1) Kein Abgeordneter kann ohne Genehmigung des Landtags während der Wahlperiode wegen 
einer mit Strafe bedrohten Handlung zur Untersuchung gezogen, festgenommen oder verhaftet 
werden, es sei denn, daß er bei der Ausübung der Tat oder spätestens im Laufe des nächstfolgen-
den Tages ergriffen wird oder ein Fall der Ehrverletzung nach Artikel 47 vorliegt. 
(2) Die gleiche Genehmigung ist bei jeder anderen Beschränkung der persönlichen Freiheit er-
forderlich, die die Ausübung des Abgeordnetenmandats beeinträchtigt. 
(3) Jedes Strafverfahren gegen einen Abgeordneten und jede Haft oder sonstige Beschränkung 
seiner persönlichen Freiheit wird auf Verlangen des Landtags entweder für die gesamte Dauer 
oder bestimmte Zeitabschnitte der Wahlperiode ausgesetzt. 
 
 Artikel 49 
(1) Die Abgeordneten sind berechtigt, über Personen, die ihnen in ihrer Eigenschaft als Abge-
ordnete oder denen sie in dieser Eigenschaft Tatsachen anvertraut haben sowie über diese Tatsa-
chen selbst das Zeugnis zu verweigern. Soweit dieses Zeugnisverweigerungsrecht reicht, ist die 
Beschlagnahme von Schriftstücken unzulässig. 
(2) Eine Durchsuchung oder Beschlagnahme darf in den Räumen des Landtags nur mit Geneh-
migung des Präsidenten vorgenommen werden. 
 
Artikel 50 
Die Mitglieder des Landtags haben Anspruch auf angemessene Bezüge nach Maßgabe eines Ge-
setzes. Sie erhalten das Recht zur freien Fahrt auf allen Eisenbahnen und sonstigen Beförderungs-
mitteln der Deutschen Bahn im Lande Nordrhein-Westfalen. Ein Verzicht auf diese Rechte ist 
unzulässig. 
 
Zweiter Abschnitt - Die Landesregierung  
 
 Artikel 51 
Die Landesregierung besteht aus dem Ministerpräsidenten und den Landesministern. 
 
 Artikel 52 
(1) Der Landtag wählt aus seiner Mitte in geheimer Wahl ohne Aussprache den Ministerpräsi-
denten mit mehr als der Hälfte der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder. 
(2) Kommt eine Wahl gemäß Absatz 1 nicht zustande, so findet innerhalb von 14 Tagen ein 
zweiter, gegebenenfalls ein dritter Wahlgang statt, in dem der gewählt ist, der mehr als die Hälfte 
der abgegebenen Stimmen erhält. Ergibt sich keine solche Mehrheit, so findet eine Stichwahl 
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zwischen den beiden Vorgeschlagenen statt, die die höchste Stimmenzahl erhalten haben. 
(3) Der Ministerpräsident ernennt und entläßt die Minister. Er beauftragt ein Mitglied der Lan-
desregierung mit seiner Vertretung und zeigt seine Entscheidungen unverzüglich dem Landtag 
an. 
 
 Artikel 53 
Die Mitglieder der Landesregierung leisten beim Amtsantritt vor dem Landtag folgenden Amts-
eid: 
"Ich schwöre, daß ich meine ganze Kraft dem Wohle des Landes Nordrhein-Westfalen widmen, 
seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das mir übertragene Amt nach bestem Wissen 
und Können unparteiisch verwalten, Verfassung und Gesetz wahren und verteidigen, meine 
Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir 
Gott helfe." 
Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden. 
 
 Artikel 54 
(1) Der Ministerpräsident führt den Vorsitz in der Landesregierung. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet seine Stimme. 
(2) Er leitet die Geschäfte nach einer von der Landesregierung beschlossenen Geschäftsordnung. 
 
 Artikel 55 
(1) Der Ministerpräsident bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung. 
(2) Innerhalb dieser Richtlinien leitet jeder Minister seinen Geschäftsbereich selbständig und un-
ter eigener Verantwortung. 
(3) Bei Meinungsverschiedenheiten über Fragen, die den Geschäftsbereich mehrerer Mitglieder 
der Landesregierung berühren, entscheidet die Landesregierung. 
 
 Artikel 56 
(1) Die Landesregierung beschließt über Gesetzesvorlagen, die beim Landtag einzubringen sind. 
(2) Die Landesregierung erläßt die zur Ausführung eines Gesetzes erforderlichen Verwaltungs-
verordnungen, soweit das Gesetz diese Aufgabe nicht einzelnen Ministern zuweist. 
 
 Artikel 57 
Die Landesregierung vertritt das Land Nordrhein-Westfalen nach außen. Sie kann diese Befugnis 
auf den Ministerpräsidenten, auf ein anderes Mitglied der Landesregierung oder auf nachgeord-
nete Stellen übertragen. 
 
 Artikel 58 
Die Landesregierung ernennt die Landesbeamten. Sie kann die Befugnis auf andere Stellen über-
tragen. 
 
 Artikel 59 
(1) Der Ministerpräsident übt das Recht der Begnadigung aus. Er kann die Befugnis auf andere 
Stellen übertragen. Zugunsten eines Mitgliedes der Landesregierung wird das Recht der Begna-
digung durch den Landtag ausgeübt. 
(2) Allgemeine Straferlasse und die Niederschlagung einer bestimmten Art anhängiger Straf-
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sachen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes ausgesprochen werden. 
 
 Artikel 60 
(1) Ist der Landtag durch höhere Gewalt daran gehindert, sich frei zu versammeln, und wird dies 
durch einen mit Mehrheit gefaßten Beschluß des Landtagspräsidenten und seiner Stellvertreter 
festgestellt, so kann die Landesregierung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Ord-
nung oder zur Beseitigung eines Notstandes Verordnungen mit Gesetzeskraft, die der Verfassung 
nicht widersprechen, erlassen. 
(2) Diese Verordnungen bedürfen der Zustimmung eines in der Geschäftsordnung zu bestimmen-
den Ausschusses, es sei denn, daß auch dieser nach einer entsprechend Absatz 1 zu treffenden 
Feststellung am Zusammentritt verhindert ist. 
(3) Verordnungen ohne Beteiligung des in der Geschäftsordnung zu bestimmenden Ausschusses 
sind nur mit Gegenzeichnung des Landtagspräsidenten rechtswirksam. Die Gegenzeichnung er-
folgt oder gilt als erfolgt, sofern der Landtagspräsident und seine Stellvertreter dies mit Mehrheit 
beschließen. 
(4) Die Feststellung des Landtagspräsidenten und seiner Stellvertreter ist jeweils nur für einen 
Monat wirksam und, wenn die Voraussetzungen des Notstandes fortdauern, zu wiederholen. 
(5) Die Verordnungen sind dem Landtage bei seinem nächsten Zusammentritt zur Genehmigung 
vorzulegen, Wird die Genehmigung versagt, so sind die Verordnungen durch Bekanntmachung 
im Gesetz- und Verordnungsblatt unverzüglich außer Kraft zu setzen. 
 
 Artikel 61 
(1) Der Landtag kann dem Ministerpräsidenten das Mißtrauen nur dadurch aussprechen, daß er 
mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen einen Nachfolger wählt. 
(2) Zwischen dem Antrag auf Abberufung und der Wahl müssen mindestens achtundvierzig 
Stunden liegen. 
 
 Artikel 62 
(1) Der Ministerpräsident und die Minister können jederzeit zurücktreten. 
(2) Das Amt des Ministerpräsidenten und der Minister endet in jedem Falle mit dem Zusammen-
tritt eines neuen Landtags, das Amt eines Ministers auch mit jeder anderen Erledigung des Amtes 
des Ministerpräsidenten. 
(3) Im Falle des Rücktritts oder einer sonstigen Beendigung des Amtes haben die Mitglieder der 
Landesregierung bis zur Amtsübernahme des Nachfolgers ihr Amt weiterzuführen. 
 
 Artikel 63 
 (aufgehoben) 
 
 Artikel 64 
(1) Besoldung, Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung der Mitglieder der Landesregierung 
werden durch Gesetz geregelt. 
(2) Mit dem Amte eines Mitgliedes der Landesregierung ist die Ausübung eines anderen öffent-
lichen Amtes oder einer anderen Berufstätigkeit in der Regel unvereinbar. Die Landesregierung 
kann Mitgliedern der Landesregierung die Beibehaltung ihrer Berufstätigkeit gestatten. 
(3) Die Wahl in den Vorstand, Verwaltungsrat oder Aufsichtsrat industrieller oder ähnlicher den 
Gelderwerb bezweckender Unternehmungen dürfen Mitglieder der Landesregierung nur mit be-
sonderer Genehmigung des Hauptausschusses annehmen. Der Genehmigung durch die Landes-
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regierung bedarf es, wenn sie nach ihrem Eintritt in die Landesregierung in dem Vorstand, Ver-
waltungsrat oder Aufsichtsrat einer der erwähnten Unternehmungen tätig bleiben wollen. Die 
erteilte Genehmigung ist dem Landtagspräsidenten anzuzeigen. 
(4) Ein Mitglied der Landesregierung kann nicht gleichzeitig Mitglied des Bundestags oder der
Bundesregierung sein.

Dritter Abschnitt - Die Gesetzgebung 

 Artikel 65 
Gesetzentwürfe werden von der Landesregierung oder aus der Mitte des Landtags eingebracht. 

 Artikel 66 
Die Gesetze werden vom Landtag beschlossen. Staatsverträge bedürfen der Zustimmung des 
Landtags. 

Artikel 67 
(1) Volksinitiativen können darauf gerichtet sein, den Landtag im Rahmen seiner Entscheidungs-
zuständigkeit mit bestimmten Gegenständen der politischen Willensbildung zu befassen. Einer
Initiative kann auch ein mit Gründen versehener Gesetzentwurf zu Grunde liegen.
(2) Volksinitiativen müssen von mindestens 0,5 vom Hundert der Stimmberechtigten unterzeich-
net sein. Artikel 31 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 über das Wahlrecht findet auf das Stimmrecht
entsprechende Anwendung.
(3) Das Nähere wird durch Gesetz geregelt.

 Artikel 67a 
 (aufgehoben) 

 Artikel 68 
(1) Volksbegehren können darauf gerichtet werden, Gesetze zu erlassen, zu ändern oder aufzu-
heben. Dem Volksbegehren muß ein ausgearbeiteter und mit Gründen versehener Gesetzentwurf
zugrunde liegen. Ein Volksbegehren ist nur auf Gebieten zulässig, die der Gesetzgebungsgewalt
des Landes unterliegen. Über Finanzfragen, Abgabengesetze und Besoldungsordnungen ist ein
Volksbegehren nicht zulässig. Über die Zulässigkeit entscheidet die Landesregierung. Gegen die
Entscheidung ist die Anrufung des Verfassungsgerichtshofes zulässig.
Das Volksbegehren ist nur rechtswirksam, wenn es von mindestens 8 vom Hundert der Stimm-
berechtigten gestellt ist.
(2) Das Volksbegehren ist von der Landesregierung unter Darlegung ihres Standpunktes unver-
züglich dem Landtag zu unterbreiten. Entspricht der Landtag dem Volksbegehren nicht, so ist
binnen zehn Wochen ein Volksentscheid herbeizuführen. Entspricht der Landtag dem Volksbe-
gehren, so unterbleibt der Volksentscheid.
(3) Die Abstimmung kann nur bejahend oder verneinend sein. Es entscheidet die Mehrheit der
abgegebenen Stimmen, sofern diese Mehrheit mindestens 15 vom Hundert der Stimmberechtig-
ten beträgt.
(4) Die Vorschriften des Artikels 31 Abs. 1 bis 3 über das Wahlrecht und Wahlverfahren finden
auf das Stimmrecht und das Abstimmungsverfahren entsprechende Anwendung. Das Nähere
wird durch Gesetz geregelt.
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 Artikel 69 
(1) Die Verfassung kann nur durch ein Gesetz geändert werden, das den Wortlaut der Verfassung 
ausdrücklich ändert oder ergänzt. Änderungen der Verfassung, die den Grundsätzen des republi-
kanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne des Grundgesetzes für die Bun-
desrepublik Deutschland widersprechen, sind unzulässig. 
(2) Für eine Verfassungsänderung bedarf es der Zustimmung einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der gesetzlichen Mitgliederzahl des Landtags. 
(3) Kommt die Mehrheit gemäß Absatz 2 nicht zustande, so kann sowohl der Landtag als auch 
die Regierung die Zustimmung zu der begehrten Änderung der Verfassung durch Volksentscheid 
einholen. 
Die Verfassung kann auch durch Volksentscheid aufgrund eines Volksbegehrens nach Artikel 68 
geändert werden. Das Gesetz ist angenommen, wenn mindestens die Hälfte der Stimmberechtig-
ten sich an dem Volksentscheid beteiligt und mindestens zwei Drittel der Abstimmenden dem 
Gesetzentwurf zustimmen. 
 
 Artikel 70 
Die Ermächtigung zum Erlaß einer Rechtsverordnung kann nur durch Gesetz erteilt werden. Das 
Gesetz muß Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung bestimmen. In der Verord-
nung ist die Rechtsgrundlage anzugeben. Ist durch Gesetz vorgesehen, daß eine Ermächtigung 
weiterübertragen werden kann, so bedarf es zu ihrer Übertragung einer Rechtsverordnung. 
 
 Artikel 71 
(1) Die Gesetze werden von der Landesregierung unverzüglich ausgefertigt und im Gesetz- und 
Verordnungsblatt verkündet. Sie werden vom Ministerpräsidenten und den beteiligten Ministern 
unterzeichnet. 
(2) Rechtsverordnungen werden von der Stelle, die sie erläßt, ausgefertigt und im Gesetz- und 
Verordnungsblatt verkündet. 
(3) Gesetze und Rechtsverordnungen treten, wenn nichts anderes bestimmt ist, mit dem vierzehn-
ten Tage nach Ausgabe der die Verkündung enthaltenden Nummer des Gesetz- und Verord-
nungsblattes in Kraft. 
 
Vierter Abschnitt - Die Rechtspflege 
 
 Artikel 72 
(1) Die Gerichte urteilen im Namen des Deutschen Volkes. 
(2) An der Rechtsprechung sind Männer und Frauen aus dem Volke nach Maßgabe der Gesetze 
zu beteiligen. 
 
 Artikel 73 
Wenn ein Richter im Amte oder außerhalb des Amtes gegen die Grundsätze des Grundgesetzes 
oder gegen die verfassungsmäßige Ordnung des Landes verstößt, so kann das Bundesverfas-
sungsgericht mit Zweidrittelmehrheit auf Antrag der Mehrheit der gesetzlichen Mitgliederzahl 
des Landtags anordnen, daß der Richter in ein anderes Amt oder in den Ruhestand zu versetzen 
ist. Im Falle eines vorsätzlichen Verstoßes kann auf Entlassung erkannt werden. 
 
 Artikel 74 
(1) Gegen die Anordnungen, Verfügungen und Unterlassungen der Verwaltungsbehörden kann 
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der Betroffene die Entscheidung der Verwaltungsgerichte anrufen. Die Verwaltungsgerichte ha-
ben zu prüfen, ob die beanstandete Maßnahme dem Gesetz entspricht und die Grenze des pflicht-
gemäßen Ermessens nicht überschreitet. 
(2) Die Verwaltungsgerichtsbarkeit wird durch selbständige Gerichte in mindestens zwei Stufen 
ausgeübt. 
 
Fünfter Abschnitt - Der Verfassungsgerichtshof  
 
 Artikel 75 
Der Verfassungsgerichtshof entscheidet: 
1. in den Fällen der Artikel 32 und 33, 
2. über die Auslegung der Verfassung aus Anlaß von Streitigkeiten über den Umfang der 

Rechte und Pflichten eines obersten Landesorgans oder anderer Beteiligter, die durch 
diese Verfassung oder in der Geschäftsordnung eines obersten Landesorgans mit eigenen 
Rechten ausgestattet sind, 

3. bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die Vereinbarkeit von Landesrecht 
mit dieser Verfassung auf Antrag der Landesregierung oder eines Drittels der Mitglieder 
des Landtags, 

4. über Beschwerden von Vereinigungen gegen ihre Nichtanerkennung als Partei für die 
Wahl zum Landtag, 

5a. über Verfassungsbeschwerden, die von jedermann mit der Behauptung erhoben werden 
können, durch die öffentliche Gewalt des Landes in einem seiner in dieser Verfassung für 
das Land Nordrhein-Westfalen enthaltenen Rechte verletzt zu sein, 

5b. über Verfassungsbeschwerden von Gemeinden und Gemeindeverbänden, die mit der Be-
hauptung erhoben werden können, dass Landesrecht die Vorschriften dieser Verfassung 
des Landes Nordrhein-Westfalen über das Recht auf Selbstverwaltung verletze, 

6. in sonstigen durch Gesetz zugewiesenen Fällen. 
 
 Artikel 76 
(1) Der Verfassungsgerichtshof setzt sich zusammen aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten 
und aus fünf weiteren Mitgliedern. Die Mitglieder werden durch sieben stellvertretende Mitglie-
der persönlich vertreten. 
(2) Die Mitglieder und ihre Stellvertreter werden vom Landtag ohne Aussprache mit Zweidrit-
telmehrheit auf die Dauer von zehn Jahren gewählt. Wiederwahl ist ausgeschlossen. Sie müssen 
die Befähigung zum Richteramt haben. Drei Mitglieder und ihre Stellvertreter müssen Berufs-
richter sein. 
(3) Das Nähere bestimmt das Gesetz. 
 
Sechster Abschnitt - Die Verwaltung 
 
 Artikel 77 
Die Organisation der allgemeinen Landesverwaltung und die Regelung der Zuständigkeiten er-
folgt durch Gesetz. Die Einrichtung der Behörden im einzelnen obliegt der Landesregierung und 
auf Grund der von ihr erteilten Ermächtigung den einzelnen Landesministern. 
 
 Artikel 77a 
(1) Der Landtag wählt auf Vorschlag der Landesregierung einen Landesbeauftragten für den 
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Datenschutz mit mehr als der Hälfte der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder; Artikel 58 bleibt im 
übrigen unberührt. 
(2) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist in Ausübung seines Amtes unabhängig und 
nur dem Gesetz unterworfen. Er kann sich jederzeit an den Landtag wenden. 
(3) Das Nähere wird durch Gesetz geregelt. 
 
 Artikel 78 
(1) Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind Gebietskörperschaften mit dem Recht der 
Selbstverwaltung durch ihre gewählten Organe. Die Räte in den Gemeinden, die Bezirksvertre-
tungen, die Kreistage und die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr werden in 
allgemeiner, gleicher, unmittelbarer, geheimer und freier Wahl gewählt. Wahlvorschläge, nach 
deren Ergebnis sich die Sitzanteile in den Räten der Gemeinden, den Bezirksvertretungen, den 
Kreistagen und der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr bestimmen, werden nur 
berücksichtigt, wenn sie mindestens 2,5 vom Hundert der insgesamt abgegebenen gültigen Stim-
men erhalten haben. Das Gesetz bestimmt das Nähere. 
(2) Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öf-
fentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben. 
(3) Das Land kann die Gemeinden oder Gemeindeverbände durch Gesetz oder Rechtsverordnung 
zur Übernahme und Durchführung bestimmter öffentlicher Aufgaben verpflichten, wenn dabei 
gleichzeitig Bestimmungen über die Deckung der Kosten getroffen werden. Führt die Übertra-
gung neuer oder die Veränderung bestehender und übertragbarer Aufgaben zu einer wesentlichen 
Belastung der davon betroffenen Gemeinden oder Gemeindeverbände, ist dafür durch Gesetz 
oder Rechtsverordnung aufgrund einer Kostenfolgeabschätzung ein entsprechender finanzieller 
Ausgleich für die entstehenden notwendigen, durchschnittlichen Aufwendungen zu schaffen. Der 
Aufwendungsersatz soll pauschaliert geleistet werden. Wird nachträglich eine wesentliche Ab-
weichung von der Kostenfolgeabschätzung festgestellt, wird der finanzielle Ausgleich für die 
Zukunft angepasst. Das Nähere zu den Sätzen 2 bis 4 regelt ein Gesetz; darin sind die Grundsätze 
der Kostenfolgeabschätzung festzulegen und Bestimmungen über eine Beteiligung der kommu-
nalen Spitzenverbände zu treffen. 
(4) Das Land überwacht die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung der Gemeinden und Gemeindever-
bände. Das Land kann sich bei Pflichtaufgaben ein Weisungs- und Aufsichtsrecht nach näherer 
gesetzlicher Vorschrift vorbehalten. 
 
 Artikel 79 
Die Gemeinden haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben das Recht auf Erschließung eigener Steuer-
quellen. Das Land ist verpflichtet, diesem Anspruch bei der Gesetzgebung Rechnung zu tragen 
und im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich 
zu gewährleisten. 
 
 Artikel 80 
Die Beamten und sonstigen Verwaltungsangehörigen sind Diener des ganzen Volkes, nicht einer 
Partei oder sonstigen Gruppe. Sie haben ihr Amt und ihre Aufgaben unparteiisch und ohne Rück-
sicht auf die Person nur nach sachlichen Gesichtspunkten wahrzunehmen. 
Jeder Beamte leistet folgenden Amtseid: 
"Ich schwöre, daß ich das mir übertragene Amt nach bestem Wissen und Können verwalten, 
Verfassung und Gesetze befolgen und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und 
Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe." 
Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden. 
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Siebter Abschnitt - Das Finanzwesen 
 
 Artikel 81 
(1) Der Landtag sorgt durch Bewilligung der erforderlichen laufenden Mittel für die Deckung 
des Landesbedarfs. 
(2) Alle Einnahmen und Ausgaben des Landes sind in den Haushaltsplan einzustellen; bei Lan-
desbetrieben und bei Sondervermögen brauchen nur die Zuführungen oder Ablieferungen einge-
stellt zu werden. Ein Nachtragshaushaltsplan kann sich auf einzelne Einnahmen und Ausgaben 
beschränken. Der Haushaltsplan und der Nachtragshaushaltsplan sollen in Einnahmen und Aus-
gaben ausgeglichen sein. 
(3) Der Haushaltsplan wird für ein oder mehrere Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, vor Be-
ginn des ersten Haushaltsjahres durch das Haushaltsgesetz festgestellt. Für Teile des Haushalts-
plans kann vorgesehen werden, das sie für unterschiedliche Zeiträume, nach Haushaltsjahren ge-
trennt, gelten. 
 
 Artikel 82 
Ist bis zum Schluß eines Haushaltsjahres der Haushaltsplan für das folgende Jahr nicht festge-
stellt, so ist bis zu seinem Inkrafttreten die Landesregierung ermächtigt, 
1. alle Ausgaben zu leisten, die nötig sind, 

a) um gesetzlich bestehende Einrichtungen zu erhalten und gesetzlich beschlossene 
Maßnahmen durchzuführen, 

b) um die rechtlich begründeten Verpflichtungen des Landes zu erfüllen, 
c) um Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzusetzen, für die durch den 

Haushaltsplan des Vorjahres bereits Beträge bewilligt worden sind; 
2. Schatzanweisungen bis zur Höhe eines Viertels der Endsumme des abgelaufenen Haus-

haltsplanes für je drei Monate auszugeben, soweit nicht Einnahmen aus Steuern und Ab-
gaben und Einnahmen aus sonstigen Quellen die Ausgaben unter Ziffer 1 decken. 

 
 Artikel 83 
Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen 
Gewährleistungen, die zu Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren führen können, bedürfen einer 
der Höhe nach bestimmten oder bestimmbaren Ermächtigung durch Gesetz. Die Einnahmen aus 
Krediten dürfen entsprechend den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts in 
der Regel nur bis zur Höhe der Summe der im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben für In-
vestitionen in den Haushaltsplan eingestellt werden; das Nähere wird durch Gesetz geregelt. 
 
 Artikel 84 
Beschlüsse des Landtags, welche Ausgaben mit sich bringen, müssen bestimmen, wie diese Aus-
gaben gedeckt werden. 
 
 Artikel 85 
(1) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Finanzmi-
nisters. Sie darf nur im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses erteilt 
werden. 
(2) Zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben hat der Finanzminister die Genehmi-
gung des Landtags einzuholen. 
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 Artikel 86 
(1) Der Finanzminister hat dem Landtag über alle Einnahmen und Ausgaben im Laufe des nächs-
ten Haushaltsjahres zur Entlastung der Landesregierung Rechnung zu legen. Der Haushaltsrech-
nung sind Übersichten über das Vermögen und die Schulden des Landes beizufügen. 
(2) Der Landesrechnungshof prüft die Rechnung sowie die Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaft-
lichkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung. Er faßt das Ergebnis seiner Prüfung jährlich in 
einem Bericht für den Landtag zusammen, den er auch der Landesregierung zuleitet. 
 
 Artikel 87 
(1) Der Landesrechnungshof ist eine selbständige, nur dem Gesetz unterworfene oberste Landes-
behörde. Seine Mitglieder genießen den Schutz richterlicher Unabhängigkeit. 
(2) Der Präsident, der Vizepräsident und die anderen Mitglieder des Landesrechnungshofes wer-
den vom Landtag ohne Aussprache gewählt und sind von der Landesregierung zu ernennen. 
(3) Das Nähere wird durch Gesetz geregelt. 
 
 Artikel 88 
Das Finanzwesen der ertragswirtschaftlichen Unternehmungen des Landes kann durch Gesetz 
abweichend von den Vorschriften der Artikel 81 bis 86 geregelt werden. 
 
Übergangs- und Schlußbestimmungen 
 
 Artikel 89 
Auf dem Gebiete des Schulwesens gelten in dem ehemaligen Lande Lippe die Rechtsvorschriften 
vom 1. Januar 1933 bis zur endgültigen Entscheidung über die staatsrechtliche Eingliederung 
Lippes in das Land Nordrhein-Westfalen. 
 
 Artikel 90 
(1) Die Verfassung ist dem Volke zur Billigung zu unterbreiten. Die Abstimmung erfolgt nach 
Maßgabe eines Landtagsbeschlusses. Die Verfassung gilt als angenommen, wenn die Mehrheit 
der Abstimmenden sie bejaht hat. 
(2) Die Verfassung ist nach ihrer Annahme durch das Volk im Gesetz- und Verordnungsblatt zu 
verkünden. Sie tritt mit dem auf ihre Verkündung folgenden Tage in Kraft. 
 
 Artikel 91 
(1) Der am 18. Juni 1950 gewählte Landtag gilt als erster Landtag im Sinne dieser Verfassung. 
(2) Die bestehenden Organe des Landes nehmen bis zur Bildung der durch diese Verfassung 
vorgesehenen Organe deren Aufgaben wahr. Eine nach den Bestimmungen dieser Verfassung 
bereits vor ihrem Inkrafttreten gebildete Landesregierung gilt als Landesregierung im Sinne der 
Artikel 51 ff. 
 
 Artikel 92 
Die Wahlperiode des im Jahre 1970 zu wählenden Landtags beträgt vier Jahre zehn Monate. 
 
Artikel 93 
Die Amtszeit der Richter des Verfassungsgerichtshofes, die am 30. Juni 2017 im Amt sind, wird 
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durch die Neuregelung des Artikels 76 nicht berührt. Soweit die Richter auf der Grundlage des 
Artikels 76 in der bis zum 30. Juni 2017 geltenden Fassung in ihr Amt gelangt sind, steht dieses 
einer Wahl gemäß Artikel 76 Absatz 2 in der neuen Fassung nicht entgegen. 

Düsseldorf, den 28. Juni 1950 

Die Landesregierung des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident: 
Arnold 

Der Innenminister: 
Dr. Menzel 

Der Finanzminister: 
Dr. Weitz 

Der Wirtschaftsminister: 
Dr. Nölting 

Der Minister für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten: 
 Lübke 

Der Arbeitsminister: 
Halbfell 

Der Sozialminister: 
Dr. Amelunxen 

Der Kultusminister: 
Teusch 

Der Minister für Wiederauf-
bau: 
Steinhoff 

Der Justizminister: 
Dr. Sträter 
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Vorspruch 
Im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott, dem Urgrund des Rechts und Schöpfer aller 
menschlichen Gemeinschaft, 
von dem Willen beseelt, 
die Freiheit und Würde des Menschen zu sichern, das Gemeinschaftsleben nach dem Grundsatz der 
sozialen Gerechtigkeit zu ordnen, den wirtschaftlichen Fortschritt aller zu fördern und ein neues de-
mokratisches Deutschland als lebendiges Glied der Völkergemeinschaft zu formen, 
hat sich das Volk von Rheinland-Pfalz diese Verfassung gegeben: 

Erster Hauptteil 
Grundrechte und Grundpflichten 

I. Abschnitt: Die Einzelperson

1. Freiheitsrechte

Artikel 1 
(1) Der Mensch ist frei. Er hat ein natürliches Recht auf die Entwicklung seiner körperlichen und
geistigen Anlagen und auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit innerhalb der durch das natürli-
che Sittengesetz gegebenen Schranken.
(2) Der Staat hat die Aufgabe, die persönliche Freiheit und Selbständigkeit des Menschen zu schüt-
zen sowie das Wohlergehen des Einzelnen und der innerstaatlichen Gemeinschaften durch die Ver-
wirklichung des Gemeinwohls zu fördern.
(3) Die Rechte und Pflichten der öffentlichen Gewalt werden durch die naturrechtlich bestimmten
Erfordernisse des Gemeinwohls begründet und begrenzt.
(4) Die Organe der Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung sind zur Wahrung dieser
Grundsätze verpflichtet.

Artikel 2 
Niemand kann zu einer Handlung, Unterlassung oder Duldung gezwungen werden, zu der ihn nicht 
das Gesetz verpflichtet. 

Artikel 3 
(1) Das Leben des Menschen ist unantastbar.
(2) Für den Schutz des ungeborenen Lebens ist insbesondere durch umfassende Aufklärung, Be-
ratung und soziale Hilfe zu sorgen.
(3) Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit sind nur aufgrund eines Gesetzes statthaft.

Artikel 4 
Die Ehre des Menschen steht unter dem Schutz des Staates. Beleidigungen, die sich gegen einzelne 
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Personen oder Gruppen wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer Rasse, einer religiösen, weltanschau-
lichen oder anerkannten politischen Gemeinschaft richten, sollen durch öffentliche Klage verfolgt 
werden. 
 
Artikel 4a 
(1) Jeder Mensch hat das Recht, über die Erhebung und weitere Verarbeitung seiner personenbe- 
zogenen Daten selbst zu bestimmen. Jeder Mensch hat das Recht auf Auskunft über ihn betreffende Daten und 
auf Einsicht in amtliche Unterlagen, soweit diese solche Daten enthalten. 
(2) Diese Rechte dürfen nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden, so-
weit überwiegende Interessen der Allgemeinheit es erfordern. 
 
Artikel 5 
(1) Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Eine Beeinträchtigung oder Entziehung der persönli-
chen Freiheit durch die öffentliche Gewalt ist nur aufgrund von Gesetzen und in den von diesen vor-
geschriebenen Formen zulässig. 
(2) Über die Zulässigkeit und Fortdauer einer Freiheitsentziehung hat nur der Richter zu entschei-
den. Bei jeder nicht auf richterlicher Anordnung beruhenden Freiheitsentziehung ist unverzüglich 
eine richterliche Entscheidung herbeizuführen. Die Polizei darf aus eigener Machtvollkommenheit 
niemanden länger als bis zum Ende des Tages nach dem Ergreifen in eigenem Gewahrsam halten. 
Das Nähere ist gesetzlich zu regeln. 
(3) Jeder wegen des Verdachts einer strafbaren Handlung vorläufig Festgenommene ist spätestens 
am Tage nach der Festnahme dem Richter vorzuführen, der ihm die Gründe der Festnahme mitzutei-
len, ihn zu vernehmen und ihm Gelegenheit zu Einwendungen zu geben hat. Der Richter hat unver-
züglich entweder einen mit Gründen versehenen schriftlichen Haftbefehl zu erlassen oder die Frei-
lassung anzuordnen. 
(4) Von jeder richterlichen Entscheidung über die Anordnung oder Fortdauer einer Freiheitsentzie-
hung ist unverzüglich ein Angehöriger des Festgehaltenen oder eine Person seines Vertrauens zu 
benachrichtigen. 
(5) Jede Misshandlung eines Festgenommenen ist untersagt. 
 
Artikel 6 
(1) Jedermann hat Anspruch auf seinen gesetzlichen Richter. Ausnahmegerichte sind unstatthaft. 
(2) Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör. 
(3) Strafen können nur verhängt werden aufgrund von Gesetzen, die zur Zeit der Begehung der 
Tat in Geltung waren. 
(4) Niemand darf zweimal für dieselbe Tat bestraft werden. Als schuldig gilt nur, wer rechtskräf-
tig für schuldig erklärt ist. 
 
Artikel 7 
(1) Die Wohnung ist unverletzlich. 
(2) Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im Verzuge auch durch die in den 
Gesetzen vorgesehenen anderen Organe angeordnet und nur in der dort vorgeschriebenen Form 
durchgeführt werden. 
(3) Zur Behebung öffentlicher Notstände können die Behörden durch Gesetz zu Eingriffen und Ein-
schränkungen ermächtigt werden. 
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Artikel 8 
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und der Überzeugung ist gewährleistet. 
(2) Die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte werden durch die Ausübung der Religionsfrei-
heit weder bedingt noch beschränkt. 
(3) Die Teilnahme an Handlungen, Feierlichkeiten oder Übungen von Religions- und Weltan-
schauungsgemeinschaften darf weder erzwungen noch verhindert werden. Die Benutzung einer reli-
giösen Eidesformel steht jedem frei. 

 
Artikel 9 
(1) Die Kunst, die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei. 
(2) Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. 
 
Artikel 10 
(1) Jedermann hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu ver-
breiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Niemand darf ihn 
deshalb benachteiligen. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und 
Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. 
(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzli-
chen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. 
 
Artikel 11 
Jedermann hat das Recht, sich mit Eingaben an die Behörden oder an die Volksvertretung zu wen-
den. 
 
Artikel 12 
(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne 
Waffen zu versammeln. 
(2) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund ei-
nes Gesetzes beschränkt werden. 
 
Artikel 13 
(1) Jedermann hat das Recht, zu Zwecken, die der Verfassung oder den Gesetzen nicht zuwider-
laufen, Vereine oder Gesellschaften zu bilden. 
(2) Der Erwerb der Rechtsfähigkeit darf einem Verein nicht deshalb versagt werden, weil er ei-
nen politischen, religiösen oder weltanschaulichen Zweck verfolgt. 
 
Artikel 14 
Das Brief-, Post-, Telegrafen- und Fernsprechgeheimnis ist gewährleistet. Ausnahmen bestimmt 
das Gesetz. 
 
Artikel 15 
(1) Alle Deutschen genießen Freizügigkeit. Sie haben das Recht, sich an jedem Orte aufzuhalten 
und niederzulassen, Grundstücke zu erwerben und jeden Erwerbszweig zu betreiben. Einschränkun-
gen bedürfen des Gesetzes. 
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(2) (aufgehoben) 
 
Artikel 16 
(1) Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. 
(2) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. 
 
 
2. Gleichheitsrechte 
 
Artikel 17 
(1) Alle sind vor dem Gesetz gleich. 
(2) Willkürliche Begünstigung oder Benachteiligung von Einzelpersonen oder Personengruppen 
sind den Organen der Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung untersagt. 
(3) Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Der Staat ergreift Maßnahmen zur Gleichstellung 
von Frauen und Männern in Staat und Gesellschaft, insbesondere im Beruf, in Bildung und Ausbil-
dung, in der Familie sowie im Bereich der sozialen Sicherung. Zum Ausgleich bestehender Ungleich-
heiten sind Maßnahmen, die der Gleichstellung dienen, zulässig. 
(4) Der Staat achtet ethnische und sprachliche Minderheiten. 
 
Artikel 18 
(1) Alle öffentlich-rechtlichen Vorteile und Nachteile der Geburt oder des Standes sind aufgehoben. 
Adelsbezeichnungen gelten nur als Bestandteil des Namens und dürfen nicht mehr verliehen werden. 
(2) Titel dürfen nur verliehen werden, wenn sie ein Amt oder einen Beruf bezeichnen. Akademische 
Grade fallen nicht unter dieses Verbot. 
(3) Orden und Ehrenzeichen dürfen vom Staat nur nach Maßgabe der Gesetze verliehen werden. 
 
Artikel 19 
Alle Deutschen, ohne Unterschied der Rasse, des Religionsbekenntnisses, der Parteizugehörigkeit 
oder des Geschlechtes, sind nach Maßgabe der Gesetze und entsprechend ihrer Befähigung und ihrer 
Leistungen zu den öffentlichen Ämtern zugelassen, sofern sie die Gewähr dafür bieten, ihr Amt nach 
den Vorschriften und im Geiste der Verfassung zu führen. 
 
Artikel 19a 
Rechte, welche die Verfassung allen Deutschen gewährt, stehen auch Staatsangehörigen eines ande-
ren Mitgliedstaates der Europäischen Union zu, soweit diese nach dem Recht der Europäischen Union 
Anspruch auf Gleichbehandlung haben. 
 
 
3. Öffentliche Pflichten 
 
Artikel 20 
Jeder Staatsbürger hat seine Treupflicht gegenüber Staat und Verfassung zu erfüllen, die Gesetze zu 
befolgen und seine körperlichen und geistigen Kräfte so zu betätigen, wie es dem Gemeinwohl ent-
spricht. 
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Artikel 21 
(1) Jeder Staatsbürger hat nach Maßgabe der Gesetze die Pflicht zur Übernahme von Ehrenäm-
tern. 
(2) Jedermann ist verpflichtet, nach Maßgabe der Gesetze persönliche Dienste für Staat und Ge-
meinde zu leisten. 
 
Artikel 22 
Jedermann ist bei Unglücksfällen und besonderen Notständen nach Maßgabe der Gesetze zur  
Leistung von Nothilfe verpflichtet. 
 
 
II. Abschnitt: Ehe und Familie  
 
Artikel 23 
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. 
(2) Besondere Fürsorge wird Familien mit Kindern, Müttern und Alleinerziehenden sowie Familien 
mit zu pflegenden Angehörigen zuteil. 
(3) Das Recht der Kirchen und Religionsgemeinschaften, die religiösen Verpflichtungen bezüglich 
der Ehe mit verbindlicher Wirkung für ihre Mitglieder selbständig zu regeln, bleibt unberührt. 
 
Artikel 24 
Jedes Kind hat ein Recht auf Entwicklung und Entfaltung. Die staatliche Gemeinschaft schützt und 
fördert die Rechte des Kindes. Nicht eheliche Kinder haben den gleichen Anspruch auf Förderung 
wie eheliche Kinder. Kinder genießen besonderen Schutz insbesondere vor körperlicher und seeli-
scher Misshandlung und Vernachlässigung. 
 
Artikel 25 
(1) Die Eltern haben das natürliche Recht und die oberste Pflicht, ihre Kinder zur leiblichen, sittli-
chen und gesellschaftlichen Tüchtigkeit zu erziehen. Staat und Gemeinden haben das Recht und die 
Pflicht, die Erziehungsarbeit der Eltern zu überwachen und zu unterstützen. 
(2) Die Jugend ist gegen Ausbeutung sowie gegen sittliche, geistige und körperliche Verwahrlo-
sung durch staatliche und gemeindliche Maßnahmen und Einrichtungen zu schützen. 
(3) Fürsorgemaßnahmen im Wege des Zwanges können nur auf gesetzlicher Grundlage angeordnet 
werden, wenn durch ein Versagen des Erziehungsberechtigten oder aus anderen Gründen das Wohl 
des Kindes gefährdet wird. 
 
Artikel 26 
In den Angelegenheiten der Pflege und Förderung der Familie und der Erziehung der Jugend ist die 
Mitwirkung der Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften und Verbände der freien 
Wohlfahrtspflege nach Maßgabe der Gesetze gewährleistet. 
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III. Abschnitt:  
Schule, Bildung und Kulturpflege  
 

Artikel 27 
(1) Das natürliche Recht der Eltern, über die Erziehung ihrer Kinder zu bestimmen, bildet die 
Grundlage für die Gestaltung des Schulwesens. 
(2) Staat und Gemeinde haben das Recht und die Pflicht, unter Berücksichtigung des Elternwillens 
die öffentlichen Voraussetzungen und Einrichtungen zu schaffen, die eine geordnete Erziehung der 
Kinder sichern. 
(3) Das gesamte Schulwesen untersteht der Aufsicht des Staates. Die Schulaufsicht wird durch 
hauptamtlich tätige fachlich vorgebildete Beamte ausgeübt. 
 
Artikel 28 
Der Ausbildung der Jugend dienen öffentliche und private Schulen. Bei Einrichtung öffentlicher 
Schulen wirken Land und Gemeinden zusammen. Auch die Kirchen und Religionsgemeinschaften 
werden als Bildungsträger anerkannt. 
 
Artikel 29 
Die öffentlichen Grund-, Haupt- und Sonderschulen sind christliche Gemeinschaftsschulen. 
 
Artikel 30 
(1) Privatschulen als Ersatz für öffentliche Schulen, einschließlich der Hochschulen, können mit 
staatlicher Genehmigung errichtet und betrieben werden. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die 
Privatschulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ih-
rer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen und die wirtschaftliche und recht-
liche Stellung der Lehrkräfte genügend gesichert ist. Lehrer an Privatschulen unterliegen auch der 
Bestimmung des Artikels 36. 
(2) Eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern ist untersagt. 
(3) Privatschulen als Ersatz für öffentliche Schulen erhalten auf Antrag angemessene öffentliche 
Finanzhilfe. Das Nähere über Voraussetzungen und die Höhe der öffentlichen Finanzhilfe regelt ein 
Gesetz. 
 
Artikel 31 
Jedem jungen Menschen soll zu einer seiner Begabung entsprechenden Ausbildung verholfen wer-
den. Begabten soll der Besuch von höheren und Hochschulen, nötigenfalls aus öffentlichen Mitteln, 
ermöglicht werden. 
 
Artikel 32 (aufgehoben) 
 
Artikel 33 
Die Schule hat die Jugend zur Gottesfurcht und Nächstenliebe, Achtung und Duldsamkeit, Rechtlich-
keit und Wahrhaftigkeit, zur Liebe zu Volk und Heimat, zum Verantwortungsbewusstsein für Natur 
und Umwelt, zu sittlicher Haltung und beruflicher Tüchtigkeit und in freier, demokratischer Gesin-
nung im Geiste der Völkerversöhnung zu erziehen. 
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Artikel 34 
Der Religionsunterricht ist an allen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Privatschulen or-
dentliches Lehrfach. Er wird erteilt im Auftrag und in Übereinstimmung mit den Lehren und Satzun-
gen der betreffenden Kirche oder Religionsgemeinschaft. Lehrplan und Lehrbücher für den Religi-
onsunterricht sind im Einvernehmen mit der betreffenden Kirche oder Religionsgemeinschaft zu be-
stimmen. Kein Lehrer kann gezwungen oder daran gehindert werden, Religionsunterricht zu erteilen. 
Zur Erteilung des Religionsunterrichtes bedürfen die Lehrer der Bevollmächtigung durch die Kirchen 
oder Religionsgemeinschaften. Die Kirchen und Religionsgemeinschaften haben das Recht, im Be-
nehmen mit der staatlichen Aufsichtsbehörde den Religionsunterricht zu beaufsichtigen und Einsicht 
in seine Erteilung zu nehmen. 
 
Artikel 35 
(1) Die Teilnahme am Religionsunterricht kann durch die Willenserklärung der Eltern oder der 
Jugendlichen nach Maßgabe des Gesetzes abgelehnt werden. 
 
(2) Für Jugendliche, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, ist ein Unterricht über die all-
gemein anerkannten Grundsätze des natürlichen Sittengesetzes zu erteilen. 

 
Artikel 36 
Lehrer haben ihr Amt als Erzieher im Sinne der Grundsätze der Verfassung auszuüben. 
 
Artikel 37 
Das Volksbildungswesen einschließlich der Volksbüchereien und Volkshochschulen soll von Staat 
und Gemeinden gefördert werden. Die Errichtung privater oder kirchlicher Volksbildungseinrichtun-
gen ist gestattet. 
 
Artikel 38 
Bei der Gestaltung des höheren Schulwesens ist das klassisch-humanistische Bildungsideal neben 
den anderen Bildungszielen gleichberechtigt zu berücksichtigen. 
 
Artikel 39 
(1) Die Hochschulen haben das Recht der Selbstverwaltung. Die Freiheit von Forschung und Lehre 
wird ihnen verbürgt. Die theologischen Fakultäten an den staatlichen Hochschulen bleiben erhalten. 
(2) Die Studenten sind berufen, bei der Erledigung ihrer eigenen Angelegenheiten im Wege der 
Selbstverwaltung mitzuwirken. 
(3) Jeder Student ist verpflichtet, neben seinem Fachstudium allgemein bildende, insbesondere 
staatsbürgerkundliche Vorlesungen zu hören. 
(4) Das Recht der Studenten, sich an den Hochschulen im Rahmen der für alle geltenden Gesetze 
zu Vereinigungen zusammenzuschließen, wird gewährleistet. 
(5) Der Zugang zum Hochschulstudium steht jedermann offen. Werktätigen, die sich durch Bega-
bung, Fleiß und Leistungen auszeichnen, ist auch ohne Reifezeugnis einer höheren Lehranstalt durch 
Einrichtung besonderer Vorbereitungskurse und Prüfungen die Möglichkeit des Hochschulstudiums 
zu geben. Jeder Erwachsene hat das Recht, sich als Gasthörer an den Hochschulen einschreiben zu 
lassen. 

Landesverfassung Rheinland-Pfalz

Landesverfassung Rheinland-Pfalz 8/31 Pestalozza



 

 

(6) Das Nähere wird durch Gesetz bestimmt. 
 
Artikel 40 
(1) Das künstlerische und kulturelle Schaffen ist durch das Land, die Gemeinden und Gemeinde-
verbände zu pflegen und zu fördern. 
(2) Die Erzeugnisse der geistigen Arbeit, die Rechte der Urheber, Erfinder und Künstler genießen 
den Schutz und die Fürsorge des Staates. 
(3) Der Staat nimmt die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der Natur sowie die Landschaft 
in seine Obhut und Pflege. Die Teilnahme an den Kulturgütern des Lebens ist dem gesamten Volke 
zu ermöglichen. 
(4) Der Sport ist durch das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände zu pflegen und zu fördern. 
 
 
IV. Abschnitt:  
Kirchen und Religionsgemeinschaften  
 
Artikel 41 
(1) Die Kirchen sind anerkannte Einrichtungen für die Wahrung und Festigung der religiösen und 
sittlichen Grundlagen des menschlichen Lebens. Die Freiheit, Religionsgemeinschaften zu bilden, Religions-
gemeinschaften zusammenzuschließen und sich zu öffentlichen gottesdienstlichen Handlungen zu vereinigen, 
ist gewährleistet. 
(2) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften haben das Recht, sich ungehindert zu entfalten. Sie 
sind von staatlicher Bevormundung frei und ordnen und verwalten ihre Angelegenheiten selbständig. 
Sie verleihen ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinden. Die Kirchen 
und Religionsgemeinschaften genießen in ihrem Verkehr mit den Gläubigen volle Freiheit. Hirten-
briefe, Verordnungen, Anweisungen, Amtsblätter und sonstige die geistliche Leitung der Gläubigen 
betreffende Verfügungen können ungehindert veröffentlicht und zur Kenntnis der Gläubigen ge-
bracht werden. 
(3) Die für alle geltenden verfassungsmäßigen Pflichten bleiben unberührt. 
 
Artikel 42 
Die Kirchen und Religionsgemeinschaften haben das Recht, zur Ausbildung ihrer Geistlichen und 
Religionsdiener eigene Hochschulen, Seminarien und Konvikte zu errichten und zu unterhalten. Die 
Leitung und Verwaltung, der Lehrbetrieb und die Beaufsichtigung dieser Lehranstalten ist selbstän-
dige Angelegenheit der Kirchen und Religionsgemeinschaften. 
 
Artikel 43 
(1) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften erwerben die Rechtsfähigkeit nach den Vorschriften 
des allgemeinen Rechts. 
(2) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie ihre Einrichtungen bleiben Körperschaften 
des öffentlichen Rechts, soweit sie es bisher waren; anderen Religionsgemeinschaften sowie künfti-
gen Stiftungen sind auf ihren Antrag die gleichen Eigenschaften zu verleihen, wenn sie durch ihre 
Satzungen und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten. Schließen sich mehrere öf-
fentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften zu einem Verband zusammen, so ist auch dieser Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts. 
(3) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften, die öffentlich-rechtliche Körperschaften sind, dür-
fen aufgrund der ordentlichen Steuerlisten Steuern erheben. 
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(4) Gesellschaften, die sich die Pflege einer Weltanschauung zur Aufgabe machen und deren Be-
strebungen dem Gesetz nicht widersprechen, genießen die gleichen Rechte. 
 
Artikel 44 
Das Eigentum und andere Rechte der Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften so-
wie ihrer Einrichtungen an ihrem für Kultus-, Unterrichtsund Wohltätigkeitszwecke bestimmten Ver-
mögen werden gewährleistet. 
 
Artikel 45 
Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden bisherigen Leistungen des Staates, 
der politischen Gemeinden und Gemeindeverbände an die Kirchen und sonstigen Religionsgemein-
schaften sowie an ihre Anstalten, Stiftungen, Vermögensmassen und Vereinigungen bleiben aufrecht-
erhalten. 
 
Artikel 46 
Die von den Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften oder ihren Organisationen 
unterhaltenen sozialen Einrichtungen und Schulen werden als gemeinnützig anerkannt. 
 
Artikel 47 
Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage sind als Tage der religiösen Erbauung, seelischen Erhe-
bung und Arbeitsruhe gesetzlich geschützt. 

 
Artikel 48 
(1) In Krankenhäusern, Strafanstalten und sonstigen öffentlichen Anstalten und Einrichtungen ist 
den Kirchen und Religionsgemeinschaften Gelegenheit zur Vornahme von Gottesdiensten und Aus-
übung der geordneten Seelsorge zu geben. 
(2) Für die entsprechenden Voraussetzungen ist Sorge zu tragen. 
 
 
V. Abschnitt:  
Selbstverwaltung der Gemeinden und Gemeindeverbände  
 
Artikel 49 
(1) Die Gemeinden sind in ihrem Gebiet unter eigener Verantwortung die ausschließlichen Träger 
der gesamten örtlichen öffentlichen Verwaltung. Sie können jede öffentliche Aufgabe übernehmen, 
soweit sie nicht durch ausdrückliche gesetzliche Vorschrift anderen Stellen im dringenden öffentli-
chen Interesse ausschließlich zugewiesen werden. 
(2) Die Gemeindeverbände haben im Rahmen ihrer gesetzlichen Zuständigkeit die gleiche Stel-
lung. 
(3) Das Recht der Selbstverwaltung ihrer Angelegenheiten ist den Gemeinden und Gemeindever-
bänden gewährleistet. Die Aufsicht des Staates beschränkt sich darauf, dass ihre Verwaltung im Ein-
klang mit den Gesetzen geführt wird. 
(4) Den Gemeinden und Gemeindeverbänden oder ihren Vorständen können durch Gesetz oder 
Rechtsverordnung staatliche Aufgaben zur Erfüllung nach Anweisung übertragen werden. Durch Ge-
setz oder Rechtsverordnung können den Gemeinden und Gemeindeverbänden auch Pflichtauf-gaben 
der Selbstverwaltung übertragen werden. 
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(5) Überträgt das Land den Gemeinden oder Gemeindeverbänden nach Absatz 4 die Erfüllung öf-
fentlicher Aufgaben oder stellt es besondere Anforderungen an die Erfüllung bestehender oder neuer 
Aufgaben, hat es gleichzeitig Bestimmungen über die Deckung der Kosten zu treffen; dies gilt auch 
bei der Auferlegung von Finanzierungspflichten. Führt die Erfüllung dieser Aufgaben und Pflichten 
zu einer Mehrbelastung der Gemeinden oder Gemeindeverbände, ist ein entsprechender finanzieller 
Ausgleich zu schaffen. Das Nähere regelt ein Gesetz. 
(6) Das Land hat den Gemeinden und Gemeindeverbänden auch die zur Erfüllung ihrer eigenen 
und der übertragenen Aufgaben erforderlichen Mittel im Wege des Lastenund Finanzausgleichs zu 
sichern. Es stellt ihnen für ihre freiwillige öffentliche Tätigkeit in eigener Verantwortung zu verwal-
tende Einnahmequellen zur Verfügung. 
 
Artikel 50 
(1) Die Bürger wählen in den Gemeinden und Gemeindeverbänden die Vertretungskörperschaften 
sowie die Bürgermeister und Landräte nach den Grundsätzen des Artikels 76. Auch Angehörige an-
derer Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind nach Maßgabe des Rechts der Europäischen 
Union wahlberechtigt und wählbar. Die Vertretungskörperschaft wählt den Bürgermeister oder Land-
rat, wenn zu der Wahl durch die Bürger keine gültige Bewerbung eingereicht wird. Dies gilt auch, 
wenn zu der Wahl und einer Wiederholungswahl nach Satz 1 nur eine gültige Bewerbung eingereicht 
worden ist und der Bewerber in beiden Wahlen nicht gewählt wird. 
(2) Das Nähere regelt das Gesetz. 
 
VI. Abschnitt:  
Die Wirtschafts- und Sozialordnung 
  
Artikel 51 
Die soziale Marktwirtschaft ist die Grundlage der Wirtschaftsordnung. Sie trägt zur Sicherung und 
Verbesserung der Lebens- und Beschäftigungsbedingungen der Menschen bei, indem sie wirtschaft-
liche Freiheiten mit sozialem Ausgleich, sozialer Absicherung und dem Schutz der Umwelt verbin-
det. In diesem Rahmen ist auf eine ausgewogene Unternehmensstruktur hinzuwirken. 
 
Artikel 52 
(1) Die Vertragsfreiheit, die Gewerbefreiheit, die Freiheit der Entwicklung persönlicher Ent-
schlusskraft und die Freiheit selbständiger Betätigung des Einzelnen bleiben in der Wirtschaft erhal-
ten. 
(2) Die wirtschaftliche Freiheit des Einzelnen findet ihre Grenzen in der Rücksicht auf die Rechte 
des Nächsten und auf die Erfordernisse des Gemeinwohls. Jeder Missbrauch wirtschaftlicher Freiheit 
oder Macht ist unzulässig. 
 
Artikel 53 
(1) Die menschliche Arbeitskraft ist als persönliche Leistung und grundlegender Wirtschaftsfaktor 
gegen Ausbeutung, Betriebsgefahren und sonstige Schädigungen zu schützen. 
(2) Das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände wirken darauf hin, dass jeder seinen Lebens-
unterhalt durch frei gewählte Arbeit verdienen kann. 
(3) Der Erhaltung der Gesundheit und Arbeitsfähigkeit, dem Schutze der Mutterschaft, der Vor-
sorge gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Schwächen, Wechselfällen des Lebens und dem 
Schutze gegen die Folgen unverschuldeter Arbeitslosigkeit, dient eine dem ganzen Volk zugängliche 
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Sozial- und Arbeitslosenversicherung. 
(4) Sozial- und Arbeitslosenversicherung unterstehen der Selbstverwaltung der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer. Die Aufgaben des Staates sind auf die Führung der Aufsicht und die Förderung ihrer 
Tätigkeit und Einrichtungen zu beschränken. 
(5) Das Nähere regelt das Gesetz. 
 
Artikel 54 
(1) Für alle Arbeitnehmer ist ein einheitliches Arbeitsrecht zu schaffen. Im Rahmen dieses Arbeits-
rechts können Gesamtvereinbarungen nur zwischen den Gewerkschaften und den Arbeitgebervertre-
tungen abgeschlossen oder durch verbindlich erklärte Schiedssprüche ersetzt werden. Schiedssprüche 
schaffen verbindliches Recht, das durch private Vereinbarungen zuungunsten der Arbeitnehmer nicht 
abgedungen werden kann. 
(2) Das Schlichtungswesen wird gesetzlich geregelt. 
 
Artikel 55 
(1) Die Arbeitsbedingungen sind so zu gestalten, dass sie die Gesundheit, die Würde, das Fami-
lienleben und die kulturellen Ansprüche der Arbeitnehmer sichern. 
(2) Frauen und Jugendlichen ist ein besonderer Schutz zu gewähren, und die leibliche, sittliche 
und geistige Entwicklung der Jugend ist zu fördern. 
(3) Gewerbsmäßige Kinderarbeit ist verboten. Ausnahmen regelt das Gesetz. 
 
Artikel 56 
(1) Das Arbeitsentgelt muss der Leistung entsprechen, zum Lebensbedarf für den Arbeitenden und 
seine Familie ausreichen und ihnen die Teilnahme an den allgemeinen Kulturgütern ermöglichen. Darüber 
hinaus soll dem Arbeitnehmer in geeigneter Weise ein gerechter Anteil am Reinertrag je nach Art und Leis-
tungsfähigkeit der Unternehmungen durch Vereinbarung gesichert werden. 
(2) Männer, Frauen und Jugendliche haben grundsätzlich für gleiche Tätigkeit und Leistung An-
spruch auf den gleichen Lohn. 
 
Artikel 57 
(1) Der 8-Stunden-Tag ist die gesetzliche Regel. Sonntage und gesetzliche Feiertage sind arbeits-
frei. Ausnahmen sind zuzulassen, wenn es das Gemeinwohl erfordert. 
(2) Der 1. Mai ist gesetzlicher Feiertag für alle arbeitenden Menschen. 
(3) Das Arbeitsentgelt für die in die Arbeitszeit fallenden gesetzlichen Feiertage ist zu zahlen. 
(4) Jeder Arbeitnehmer hat Anspruch auf einen bezahlten Urlaub nach Maßgabe des Gesetzes. 
 
Artikel 58 
Jeder Deutsche ist berechtigt, in Übereinstimmung mit den Erfordernissen des Gemeinwohls seinen 
Beruf frei zu wählen und ihn nach Maßgabe des Gesetzes in unbehinderter Freizügigkeit auszuüben. 
 
Artikel 59 
(1) Wer in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis steht, hat das Recht auf die Wahrnehmung staats-
bürgerlicher Rechte und auf die zur Ausübung ihm übertragener öffentlicher Ehrenämter benötigte 
Freizeit. 
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(2) Er hat Anspruch auf angemessenen Ersatz seines Verdienstausfalls. Das Nähere regelt das Ge-
setz. 
 
Artikel 60 
(1) Das Eigentum ist ein Naturrecht und wird vom Staat gewährleistet. Jedermann darf aufgrund 
der Gesetze Eigentum erwerben und darüber verfügen. Das Recht der Verfügung über das Eigentum 
schließt das Recht der Vererbung und Schenkung ein. 
(2) Eigentum verpflichtet gegenüber dem Volk. Sein Gebrauch darf nicht dem Gemeinwohl zuwi-
derlaufen. 
(3) Einschränkung oder Entziehung des Eigentums sind nur auf gesetzlicher Grundlage zulässig, 
wenn es das Gemeinwohl verlangt. Dies gilt auch für Urheberund Erfinderrechte. 
(4) Enteignung darf nur gegen angemessene Entschädigung erfolgen. Angemessen ist jede Entschä-
digung, die die Belange der einzelnen Beteiligten sowie die Forderung des Gemeinwohls berücksich-
tigt. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der ordentliche Rechtsweg offen. 
 
Artikel 61 
(1) Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesell-
schaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder 
in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung gilt Artikel 60 Abs. 
4 entsprechend. 
(2) Bei der Überführung der Unternehmen in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemein-
wirtschaft ist eine übermäßige Zusammenballung wirtschaftlicher Macht in einer Hand durch Betei-
ligung der im Betrieb tätigen Arbeitnehmer, von Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie Privat-
personen zu verhindern. 
(3) Gemeinwirtschaftliche Unternehmen sollen, wenn es ihrem wirtschaftlichen Zweck entspricht, 
in einer privatwirtschaftlichen Unternehmungsform geführt werden. 
 
Artikel 62 
Die Banken, Versicherungen und sonstigen Geldinstitute unterliegen der Aufsicht des Staates. Der 
Staat hat unter Zuziehung der Kräfte der Wirtschaftsselbstverwaltung die Maßnahmen zu treffen, 
welche eine Lenkung der Geldinvestition in volkswirtschaftlich erwünschtem Sinne sicherstellen. 
 
Artikel 63 
Das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände wirken auf die Schaffung und Erhaltung von an-
gemessenem Wohnraum hin. 
 
Artikel 64 
Das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände schützen behinderte Menschen vor Benachteili-
gung und wirken auf ihre Integration und die Gleichwertigkeit ihrer Lebensbedingungen hin. 
 
Artikel 65 
(1) Die selbständigen Betriebe der Landwirtschaft, der Industrie, des Gewerbes, Handwerks und 
Handels sind in der Erfüllung ihrer volkswirtschaftlichen Aufgabe mit geeigneten Mitteln zu fördern. 
(2) Dies gilt auch für den Ausbau genossenschaftlicher Selbsthilfe. 
(3) Das Genossenschaftswesen ist zu fördern. 
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Artikel 66 
(1) Die Vereinigungsfreiheit zur Wahrung und Förderung der Arbeitsund Wirtschaftsbedingungen 
ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden oder Maßnahmen, welche diese Freiheit 
ohne gesetzliche Grundlage einzuschränken oder zu behindern suchen, sind unzulässig. 
(2) Das Streikrecht der Gewerkschaften im Rahmen der Gesetze wird anerkannt. 
 
Artikel 67 
(1) Alle in der Wirtschaft tätigen Menschen sollen in gemeinschaftlicher Verantwortung an der Lö-
sung der wirtschafts- und sozialpolitischen Aufgaben mitwirken, um damit die wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Gegensätze zu überbrücken. 
(2) Zum Zwecke dieser Mitwirkung und Wahrung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Interessen 
erhalten die Arbeitnehmer Vertretungen in Betriebsräten. 
(3) Die Betriebsvertretungen sind insbesondere berechtigt, zu den Versammlungen der Gesellschaf-
ten, ihrer Aufsichtsräte usw. eine angemessene Zahl Vertreter mit Sitz und Stimme zu entsenden. 
(4) Bei Beschlüssen des Unternehmers, welche die Belange der Belegschaft ernsthaft beeinträchti-
gen können, hat die Betriebsvertretung mitzuwirken. 
(5) Das Nähere regelt das Gesetz. 
 Artikel 68 
Den Vereinigungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern obliegt auf der Grundlage ihrer Gleichbe-
rechtigung die Wahrnehmung ihrer Interessen bei der Gestaltung der Arbeits- und Wirtschaftsbedin-
gungen. Sie sind zu Gesetzentwürfen wirtschafts- und sozialpolitischen Inhalts und bei allen wirt-
schaftlichen und sozialen Maßnahmen der Landesregierung von grundsätzlicher Bedeutung zu hören. 
 
 
VII. Abschnitt:  
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen  
 
Artikel 69 
(1) Der Schutz von Natur und Umwelt als Grundlage gegenwärtigen und künftigen Lebens ist 
Pflicht des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie aller Menschen. 
(2) Besonders zu schützen sind Boden, Luft und Wasser. Ihre Nutzung ist der Allgemeinheit und 
künftigen Generationen verpflichtet. 
(3) Auf den sparsamen Gebrauch und die Wiederverwendung von Rohstoffen sowie auf die 
sparsame Nutzung von Energie ist hinzuwirken. 
 
Artikel 70 
Tiere werden als Mitgeschöpfe geachtet. Sie werden im Rahmen der Gesetze vor vermeidbaren Lei-
den und Schäden geschützt. 
 
Artikel 71 bis 73 (aufgehoben) 
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Zweiter Hauptteil 
Aufbau und Aufgaben des Staates 
 
I. Abschnitt: Die Grundlagen des Staates  
 
Artikel 74 
(1) Rheinland-Pfalz ist ein demokratischer und sozialer Gliedstaat Deutschlands. 
(2) Träger der Staatsgewalt ist das Volk. 
(3) Landesfarben und Landeswappen bestimmt ein Gesetz. 
 
Artikel 74a 
Rheinland-Pfalz fördert die europäische Vereinigung und wirkt bei der Europäischen Union mit, die 
demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der 
Subsidiarität verpflichtet ist. Rheinland-Pfalz tritt für die Beteiligung eigenständiger Regionen an der 
Willensbildung der Europäischen Union und des vereinten Europas ein. Es arbeitet mit anderen eu-
ropäischen Regionen zusammen und unterstützt grenzüberschreitende Beziehungen zwischen be-
nachbarten Gebietskörperschaften und Einrichtungen. 
 
Artikel 75 
(1) Das Volk handelt nach den Bestimmungen dieser Verfassung durch seine Staatsbürger und die 
von ihnen bestellten Organe. 
(2) Staatsbürger sind alle Deutschen, die in Rheinland-Pfalz wohnen oder sich sonst gewöhnlich 
dort aufhalten. Das Nähere regelt ein Gesetz. 

 
Artikel 76 
(1) Wahlen und Volksentscheide aufgrund dieser Verfassung sind allgemein, gleich, unmittelbar, 
geheim und frei. 
(2) Zur Teilnahme berechtigt sind alle Staatsbürger, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und 
nicht vom Stimmrecht ausgeschlossen sind. 
(3) Die Teilnahmeberechtigung kann von einer bestimmten Dauer des Aufenthalts im Lande und, 
wenn der Staatsbürger mehrere Wohnungen innehat, auch davon abhängig gemacht werden, dass 
seine Hauptwohnung im Lande liegt. 
(4) Das Nähere regelt das Gesetz. 
 
Artikel 77 
(1) Die verfassungsmäßige Trennung der gesetzgebenden, rechtsprechenden und vollziehenden 
Gewalt ist unantastbar. 
(2) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die Rechtsprechung und die 
vollziehende Gewalt sind an Gesetz und Recht gebunden. 
 
Artikel 78 
(1) Das Land Rheinland-Pfalz umfasst die Bezirke Koblenz, Montabaur, Rheinhessen und 
Trier und die Pfalz. 
(2) Über Selbstverwaltungsrechte der einzelnen Landesteile, insbesondere der Pfalz, befindet das 
Gesetz. 
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II. Abschnitt: Organe des Volkswillens

1. Der Landtag

Artikel 79 
(1) Der Landtag ist das vom Volk gewählte oberste Organ der politischen Willensbildung. Er ver-
tritt das Volk, wählt den Ministerpräsidenten und bestätigt die Landesregierung, beschließt die Ge-
setze und den Landeshaushalt, kontrolliert die vollziehende Gewalt und wirkt an der Willensbildung
des Landes mit in der Behandlung öffentlicher Angelegenheiten, in europapolitischen Fragen und
nach Maßgabe von Vereinbarungen zwischen Landtag und Landesregierung.
(2) Der Landtag besteht aus vom Volk gewählten Abgeordneten. Sie sind Vertreter des ganzen
Volkes, nur ihrem Gewissen unterworfen und an Aufträge nicht gebunden.

Artikel 80 
(1) Die Abgeordneten werden nach den Grundsätzen einer mit der Personenwahl verbundenen Ver-
hältniswahl gewählt.
(2) Wählbar ist jeder Stimmberechtigte, der das Alter erreicht hat, mit dem die Volljährigkeit ein-
tritt.
(3) Der Wahltag muss ein Sonntag sein.
(4) Das Nähere regelt das Wahlgesetz. Es kann bestimmen, dass Landtagssitze nur solchen Wahl-
vorschlägen zugeteilt werden, die mindestens 5 vom Hundert der im Lande abgegebenen gültigen
Stimmen erreicht haben.

Artikel 81 
Der Abgeordnete kann auf die Mitgliedschaft im Landtag jederzeit verzichten. Der Verzicht ist per-
sönlich gegenüber dem Präsidenten des Landtags zu erklären und ist unwiderruflich. 

Artikel 82 
Die Gültigkeit der Wahlen prüft ein vom Landtag gebildeter Wahlprüfungsausschuss. Dieser ent-
scheidet auch darüber, ob ein Abgeordneter die Mitgliedschaft infolge nachträglicher Änderung des 
Wahlergebnisses, Verlusts der Wahlfähigkeit oder Verzichts verloren hat oder nachträglich zu Recht 
berufen worden ist. Gegen die Entscheidung des Wahlprüfungsausschusses ist die Beschwerde an den 
Verfassungsgerichtshof zulässig. Das Nähere, insbesondere über Einrichtung und Verfahren des 
Wahlprüfungsausschusses, wird durch Gesetz bestimmt. Durch Gesetz kann auch dem Verfassungs-
gerichtshof die Entscheidung über Beschwerden einer Partei oder Wählervereinigung gegen die 
Nichtanerkennung als Wahlvorschlagsberechtigte vor der Wahl zum Landtag übertragen werden. 

Artikel 83 
(1) Der Landtag wird vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen auf fünf Jahre gewählt. Seine
Wahlperiode beginnt mit seinem Zusammentritt und endet mit dem Zusammentritt des nächsten
Landtags. Der Landtag versammelt sich in der Regel am Sitze der Landesregierung.
(2) Die Neuwahl findet frühestens 57 und spätestens 60 Monate nach Beginn der Wahlperiode statt.
Der Landtag tritt spätestens am 75. Tag nach seiner Wahl zusammen.
(3) Der Präsident des Landtags muss ihn jeder Zeit berufen, wenn die Landesregierung oder ein

Landesverfassung Rheinland-Pfalz

Landesverfassung Rheinland-Pfalz 16/31 Pestalozza



 

 

Drittel der Mitglieder des Landtags es verlangt. 
(4) Der Landtag bestimmt den Schluss und den Wiederbeginn seiner Sitzungen. 
 
Artikel 84 
(1) Der Landtag kann sich durch Beschluss der Mehrheit seiner Mitglieder selbst auflösen. 
(2) Die Neuwahl eines aufgelösten Landtages findet spätestens am 6. Sonntag nach der Auflösung 
statt. 
 
Artikel 85 
(1) Der Landtag gibt sich seine Geschäftsordnung. 
(2) Er wählt seinen Präsidenten und dessen Stellvertreter. Präsident und Stellvertreter führen ihre 
Geschäfte bis zum Zusammentritt eines neuen Landtags fort; sie genießen dabei die in den Artikeln 
93 bis 97 festgelegten Rechte. 
(3) Der Präsident verwaltet die gesamten wirtschaftlichen Angelegenheiten des Landtags nach 
Maßgabe des Landeshaushaltsgesetzes. Er ernennt und entlässt im Benehmen mit dem Vorstand alle 
Bediensteten des Landtags und führt über sie die Dienstaufsicht. Er vertritt das Land in allen Ange-
legenheiten seiner Verwaltung. Er übt das Hausrecht und die Polizeigewalt im Landtagsgebäude aus. 
 
Artikel 85a 
(1) Abgeordnete können sich zu Fraktionen zusammenschließen. Das Nähere regelt die Ge-
schäftsordnung des Landtags. 
(2) Die Fraktionen wirken insbesondere durch die Koordination der parlamentarischen Tätigkeit 
an der Erfüllung der Aufgaben des Landtags mit. Ihre innere Organisation und ihre Arbeitsweise 
müssen den Grundsätzen der parlamentarischen Demokratie entsprechen. 
 
(3) Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben ist den Fraktionen eine angemessene Ausstattung zu ge-
währleisten. Das Nähere über die Ausstattung, die Rechnungslegung und die Prüfung der Rechnung 
durch den Rechnungshof regelt ein Gesetz. 
 
Artikel 85b 
(1) Parlamentarische Opposition ist ein grundlegender Bestandteil der parlamentarischen Demo-
kratie. 
(2) Die Fraktionen und die Mitglieder des Landtags, welche die Landesregierung nicht stützen, ha-
ben das Recht auf ihrer Stellung entsprechende Wirkungsmöglichkeiten in Parlament und Öffentlich-
keit. Ihre besonderen Aufgaben sind im Rahmen der Ausstattung nach Artikel 85a Abs. 3 zu 
berücksichtigen. 
 
Artikel 86 
Der Landtag verhandelt öffentlich. Auf Antrag von 10 Abgeordneten, einer Fraktion oder der Lan-
desregierung kann die Öffentlichkeit mit Zweidrittelmehrheit ausgeschlossen werden; über den An-
trag wird in nicht öffentlicher Sitzung verhandelt. 
 
Artikel 87 
Wahrheitsgetreue Berichte über die Verhandlungen in den öffentlichen Sitzungen des Landtags oder 
seiner Ausschüsse bleiben von jeder Verantwortlichkeit frei. 
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Artikel 88 
(1) Der Landtag ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 
(2) Zu einem Beschluss des Landtags ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich, so-
weit die Verfassung nichts anderes bestimmt. Für die vom Landtag vorzunehmenden Wahlen können 
Gesetz oder Geschäftsordnung Ausnahmen vorsehen. 
 
Artikel 89 
(1) Der Landtag und seine Ausschüsse können die Anwesenheit jedes Mitglieds der Landesregie-
rung verlangen. 
(2) Die Mitglieder der Landesregierung und ihre Beauftragten haben zu den Sitzungen Zutritt. 
(3) Auf Verlangen müssen sie auch außerhalb der Tagesordnung gehört werden. 
(4) Sie unterstehen der Ordnungsgewalt des Vorsitzenden. 
 
Artikel 89a 
(1) Parlamentarische Anfragen hat die Landesregierung unverzüglich zu beantworten. 
(2) Jedes Mitglied eines Landtagsausschusses kann verlangen, dass die Landesregierung dem 
Ausschuss zu Gegenständen seiner Beratung Auskünfte erteilt. 
(3) Die Landesregierung kann die Beantwortung von parlamentarischen Anfragen und die Ertei-
lung von Auskünften ablehnen, wenn 
1. dem Bekanntwerden des Inhalts Staatsgeheimnisse oder schutzwürdige Interessen Einzelner 

entgegenstehen oder 
2. die Funktionsfähigkeit oder Eigenverantwortung der Landesregierung beeinträchtigt 

werden. 
Die Berufung auf Gründe des Satzes 1 Nr. 1 ist ausgeschlossen, wenn Vorkehrungen gegen das Be-
kanntwerden geheimhaltungsbedürftiger Tatsachen in der Öffentlichkeit getroffen sind und der un-
antastbare Bereich privater Lebensgestaltung nicht betroffen ist. Die Ablehnung ist zu begründen. 
 
Artikel 89b 
(1) Die Landesregierung unterrichtet den Landtag frühzeitig über 
1. ihre Gesetzentwürfe, 
2. den Gegenstand beabsichtigter Staatsverträge 
und, soweit es sich um Gegenstände von erheblicher landespolitischer Bedeutung handelt, über 
3. Angelegenheiten der Landesplanung, 
4. Bundesratsangelegenheiten, 
5. Entwürfe von Verwaltungsabkommen, 
6. die Zusammenarbeit mit dem Bund, den Ländern, den Regionen, anderen Staaten und zwi-

schenstaatlichen Einrichtungen, 
7. Angelegenheiten der Europäischen Union. 
(2) Die Landesregierung kann die Unterrichtung ablehnen, wenn diese ihre Funktionsfähigkeit 
oder Eigenverantwortung oder schutzwürdige Interessen Einzelner beeinträchtigen würde. 
(3) Das Nähere regeln Landtag und Landesregierung durch Vereinbarung. Diese Vereinbarung 
bezieht auch die Unterrichtung über Entwürfe von Rechtsverordnungen ein. 
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Artikel 90 
Der Landtag kann an ihn gerichtete Eingaben der Landesregierung überweisen und von ihr 
Auskunft über eingegangene Anträge und Beschwerden verlangen. 
 
Artikel 90a 
(1) Der Landtag bestellt einen Petitionsausschuss, dem die Entscheidung über die nach Artikel 11 
an den Landtag gerichteten Eingaben obliegt. Der Landtag kann die Entscheidung des Petitionsaus-
schusses aufheben. 
(2) Die Landesregierung und alle Behörden des Landes sowie die Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts, soweit sie der Aufsicht des Landes unterstehen, sind verpflichtet, 
dem Petitionsausschuss jederzeit Zutritt zu den von ihnen verwalteten öffentlichen Einrichtungen zu 
gestatten, die notwendigen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Akten zugängig zu machen. 
Die gleichen Verpflichtungen treffen juristische Personen des Privatrechts, nicht rechtsfähige Verei-
nigungen und natürliche Personen, soweit sie unter der Aufsicht des Landes öffentlich-rechtliche Tä-
tigkeit ausüben. 
(3) Zutritt, Auskunft und Aktenvorlage dürfen nur verweigert werden, soweit zwingende Geheim-
haltungsgründe entgegenstehen oder zu besorgen ist, dass dem Bund oder einem deutschen Land 
Nachteile bereitet würden oder einem Dritten ein erheblicher, nicht wieder gutzumachender Schaden 
entstehen würde. Die Entscheidung über die Verweigerung trifft der zuständige Minister; er hat sie 
vor dem Landtag zu vertreten. 
(4) Das Nähere regelt die Geschäftsordnung des Landtags. 
 
Artikel 91 
(1) Der Landtag hat das Recht und auf Antrag von einem Fünftel seiner Mitglieder die Pflicht, 
Untersuchungsausschüsse einzusetzen. Die Zahl ihrer Mitglieder bestimmt der Landtag, doch muss 
jede Fraktion vertreten sein. 
(2)  Diese Ausschüsse erheben Beweis in öffentlicher Verhandlung. 
(3) Die Öffentlichkeit kann mit Zweidrittelmehrheit ausgeschlossen werden. Gerichte und Verwal-
tungsbehörden sind verpflichtet, dem Ersuchen der Ausschüsse um Beweiserhebung Folge zu leisten. 
Die Akten der Behörden und öffentlich-rechtlichen Körperschaften sind ihnen auf Verlangen vorzu-
legen. 
(4) Auf die Erhebungen der Ausschüsse und der von ihnen ersuchten Behörden finden die Vor-
schriften der Strafprozessordnung sinngemäße Anwendung, doch bleibt das Brief-, Post-, Telegrafen- 
und Fernsprechgeheimnis unberührt. 
 
Artikel 92 
Der Landtag bestellt zur Wahrung der Rechte der Volksvertretung gegenüber der Landesregierung 
für die Zeit nach der Auflösung des Landtags bis zum Zusammentritt des neuen Landtags einen stän-
digen Ausschuss (Zwischenausschuss), der die Rechte eines Untersuchungsausschusses hat. Seine 
Mitglieder genießen den Schutz der Artikel 93 bis 97. 
 
Artikel 93 
Kein Abgeordneter darf zu irgendeiner Zeit wegen seiner Abstimmung oder wegen der in Ausübung 
seines Mandats getanen Äußerungen gerichtlich oder dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb der 
Versammlung zur Verantwortung gezogen werden. 
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Artikel 94 
(1) Kein Abgeordneter kann ohne Genehmigung des Landtags wegen einer mit Strafe bedrohten 
Handlung zur Untersuchung gezogen oder verhaftet werden, es sei denn, dass er bei Ausübung der 
Tat oder spätestens am folgenden Tage festgenommen wird. 
(2) Die gleiche Genehmigung ist bei jeder anderen Beschränkung der persönlichen Freiheit erfor-
derlich, welche die Ausübung des Mandats beeinträchtigt. 
(3) Jedes Strafverfahren gegen einen Abgeordneten und jede Haft oder sonstige Beschränkung sei-
ner persönlichen Freiheit wird auf Verlangen des Landtags aufgehoben. 
(4) Der Landtag kann die Entscheidung einem Ausschuss übertragen, der mit Zweidrittelmehrheit 
beschließt. Er kann die Entscheidung des Ausschusses aufheben. 
 
Artikel 95 
(1) Abgeordnete sind berechtigt, über Personen, die ihnen oder denen sie in dieser Eigenschaft Tat-
sachen anvertraut haben, sowie über diese Tatsachen selbst das Zeugnis zu verweigern. Soweit dieses 
Zeugnisverweigerungsrecht reicht, ist die Beschlagnahme von Schriftstücken unzulässig. 
(2) Eine Durchsuchung oder Beschlagnahme darf in den Räumen des Landtags nur mit Zustim-
mung des Präsidenten vorgenommen werden. 
 
Artikel 96 
(1) Wer sich um einen Sitz im Landtag bewirbt, hat Anspruch auf den zur Vorbereitung seiner Wahl 
erforderlichen Urlaub. Niemand darf gehindert werden, das Amt eines Abgeordneten zu übernehmen 
und auszuüben. Eine Kündigung oder Entlassung aus diesem Grunde ist unzulässig. 
(2) Auf Geistliche und Ordensleute finden diese Bestimmungen keine Anwendung. 
 
Artikel 97 
(1) Die Abgeordneten haben Anspruch auf eine angemessene, ihre Unabhängigkeit sichernde 
Entschädigung und auf eine zur Ausübung des Mandats erforderliche Ausstattung nach Maßgabe 
eines Landesgesetzes. 
(2) Ein Verzicht auf diese Entschädigung ist unstatthaft. 
 
 
2. Die Landesregierung 
 
Artikel 98 
(1) Die Landesregierung besteht aus dem Ministerpräsidenten und den Ministern. 
(2) Der Landtag wählt ohne Aussprache den Ministerpräsidenten mit der Mehrheit der gesetzlichen 
Mitgliederzahl. Der Ministerpräsident ernennt und entlässt die Minister. Die Regierung bedarf zur 
Übernahme der Geschäfte der ausdrücklichen Bestätigung des Landtags. Zur Entlassung eines Mi-
nisters ist die Zustimmung des Landtags erforderlich. 
(3) Treten der Ministerpräsident, die Landesregierung oder ein Minister zurück, so haben sie die 
Geschäfte so lange weiterzuführen, bis ein neuer Ministerpräsident gewählt, eine neue Regierung 
oder ein neuer Minister bestätigt worden ist. 
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Artikel 99 
(1) Der Ministerpräsident, die Landesregierung und die Minister bedürfen zu ihrer Amtsführung 
des Vertrauens des Landtags. 
(2) Sie müssen zurücktreten, wenn ihnen der Landtag mit der Mehrheit der gesetzlichen Mitglie-
derzahl das Vertrauen entzieht. 
(3) Der Antrag auf Entziehung des Vertrauens darf frühestens am zweiten Tage nach Schluss der 
Aussprache und muss spätestens binnen einer Woche nach seiner Einbringung erledigt werden; über 
ihn wird namentlich abgestimmt. 
(4) Wird dem Ministerpräsidenten, der Landesregierung oder einem Minister das Vertrauen entzo-
gen, so haben sie die Geschäfte so lange weiterzuführen, bis ein neuer Ministerpräsident gewählt, 
eine neue Regierung oder ein neuer Minister bestätigt worden ist. 
(5) Falls der Landtag nicht innerhalb von 4 Wochen nach dem Beschluss, der Landesregierung das 
Vertrauen zu entziehen, einer neuen Regierung das Vertrauen ausspricht, ist er aufgelöst. 
 
Artikel 100 
(1) Der Ministerpräsident und die Minister leisten bei ihrem Amtsantritt vor dem Landtag folgen-
den Eid: 
"Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, dass ich mein Amt unparteiisch, getreu 
der Verfassung und den Gesetzen zum Wohl des Volkes führen werde, so wahr mir Gott helfe." 
(2) Die Vorschrift des Artikels 8 Abs. 3 Satz 2 bleibt unberührt. 
 
Artikel 101 
Der Ministerpräsident vertritt das Land Rheinland-Pfalz nach außen. Staatsverträge bedürfen der Zu-
stimmung des Landtags durch Gesetz. 
 
Artikel 102 
Der Ministerpräsident ernennt und entlässt die Beamten und Richter des Landes, soweit nicht durch 
Gesetz etwas anderes bestimmt ist. 
 Artikel 103 
(1) Der Ministerpräsident hat das Recht, im Wege der Gnade rechtskräftig erkannte Strafen zu er-
lassen oder zu mildern. Durch Gesetz kann dieses Recht bei Verurteilung durch die ordentlichen Ge-
richte dem Minister der Justiz, in den übrigen Fällen jedem Minister für seinen Geschäftsbereich 
übertragen werden. 
(2) Amnestien bedürfen des Gesetzes. 
 
Artikel 104 
Der Ministerpräsident bestimmt die Richtlinien der Politik und ist dafür dem Landtag verantwortlich. 
Innerhalb dieser Richtlinien leitet jeder Minister seinen Geschäftsbereich selbständig und unter eige-
ner Verantwortung gegenüber dem Landtag. Das Weitere regelt die Landesregierung durch ihre Ge-
schäftsordnung. 
 
Artikel 105 
(1) Der Ministerpräsident führt den Vorsitz in der Landesregierung. Bei Stimmengleichheit gibt 
seine Stimme den Ausschlag. 
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(2) Die Landesregierung beschließt über die Zuständigkeit der einzelnen Minister, soweit darüber 
nicht gesetzliche Vorschriften getroffen sind. Die Beschlüsse sind unverzüglich dem Landtag vorzu-
legen und auf sein Verlangen zu ändern oder außer Kraft zu setzen. Der Ministerpräsident bestimmt 
seinen Stellvertreter mit Zustimmung des Landtags. 
(3) Meinungsverschiedenheiten über Fragen, die den Geschäftsbereich mehrerer Minister berühren, 
sind der Landesregierung zur Beratung und Beschlussfassung zu unterbreiten. 
 
Artikel 106 
Die Mitglieder der Landesregierung haben Anspruch auf Besoldung. 
 
 
III. Abschnitt:  
Die Gesetzgebung  
 
Artikel 107 
Die Gesetzgebung wird ausgeübt 
1. durch das Volk im Wege des Volksentscheids, 
2. durch den Landtag. 
 
Artikel 108 
Gesetzesvorlagen können im Wege des Volksbegehrens, aus der Mitte des Landtags oder durch 
die Landesregierung eingebracht werden. 
 
Artikel 108a 
(1) Staatsbürger haben das Recht, den Landtag im Rahmen seiner Entscheidungszuständigkeit mit 
bestimmten Gegenständen der politischen Willensbildung zu befassen (Volksinitiative). Einer Volks-
initiative kann auch ein ausgearbeiteter Gesetzentwurf zugrunde liegen, soweit er nicht Finanzfragen, 
Abgabengesetze und Besoldungsordnungen betrifft. 
(2) Die Volksinitiative muss von mindestens 30 000 Stimmberechtigten unterzeichnet sein. Der 
Landtag beschließt innerhalb von drei Monaten nach dem Zustandekommen der Volksinitiative über 
deren Gegenstand. Stimmt er einer Volksinitiative, die einen Gesetzentwurf zum Gegenstand hat, in 
der in Satz 2 genannten Frist nicht zu, können die Vertreter der Volksinitiative die Durchführung eines Volks-
begehrens beantragen. 
(3) Das Nähere regelt das Wahlgesetz. Dabei kann auch vorgesehen werden, dass Unterschriften 
für die Volksinitiative binnen bestimmter Frist beizubringen sind. 
 
Artikel 109 
(1) Volksbegehren können darauf gerichtet werden 
1. Gesetze zu erlassen, zu ändern oder aufzuheben, 
2. den Landtag aufzulösen. 
(2) Sie sind an die Landesregierung zu richten und von ihr mit einer eigenen Stellungnahme unver-
züglich dem Landtag zu unterbreiten. Dem Volksbegehren muss im Falle des Absatzes 1 Nr. 1 ein 
ausgearbeiteter Gesetzentwurf zugrunde liegen. 
(3) Volksbegehren können von 300 000 Stimmberechtigten gestellt werden, es sei denn, dass die 
Verfassung etwas anderes vorschreibt. Die Eintragungsfrist für Volksbegehren beträgt zwei Monate 

Landesverfassung Rheinland-Pfalz

Landesverfassung Rheinland-Pfalz 22/31 Pestalozza



 

 

und hat innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe der Zulassung des Volksbegehrens zu begin-
nen. Volksbegehren über Finanzfragen, Abgabengesetze und Besoldungsordnungen sind unzulässig. 
(4) Entspricht der Landtag einem Volksbegehren nicht innerhalb von drei Monaten, so findet in-
nerhalb von weiteren drei Monaten ein Volksentscheid statt. Legt der Landtag dem Volk im Falle des 
Absatzes 1 Nr. 1 einen eigenen Gesetzentwurf vor, so verlängert sich die Frist zur Durchführung des 
Volksentscheids auf sechs Monate. Die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen entscheidet 
über Annahme oder Ablehnung; ein Gesetz kann jedoch nur beschlossen und der Landtag nur aufge-
löst werden, wenn sich mindestens ein Viertel der Stimmberechtigten an der Abstimmung beteiligt. 
(5) Das Nähere bestimmt das Wahlgesetz. Dabei kann auch vorgesehen werden, dass Unterschrif-
ten im Zulassungsverfahren binnen bestimmter Frist beizubringen sind. 
 
Artikel 110 
(1) Die Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung kann nur durch Gesetz erteilt werden. 
Das Gesetz muss Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung bestimmen. In der Verord-
nung ist die Rechtsgrundlage anzugeben. Ist durch Gesetz vorgesehen, dass eine Ermächtigung wei-
terübertragen werden kann, so bedarf es zu ihrer Übertragung einer Rechtsverordnung. 
(2) Die zur Ausführung von Gesetzen erforderlichen Rechtsverordnungen und Verwaltungsvor-
schriften erlässt, soweit nicht anders bestimmt ist, die Landesregierung. 
 
Artikel 111 
Erfordert die Behebung eines ungewöhnlichen Notstandes, der durch Naturkatastrophen oder andere 
äußere Einwirkungen verursacht ist, dringliche Maßnahmen, so kann die Landesregierung Verord-
nungen mit Gesetzeskraft erlassen. Diese dürfen der Verfassung nicht zuwiderlaufen. Sie sind dem 
Landtag oder dem Zwischenausschuss sofort zur Genehmigung vorzulegen. Wird sie versagt, so tritt 
die Verordnung außer Kraft. 
 
Artikel 112 
Wird die öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich gestört und dadurch der verfassungsmäßige 
Bestand des Landes gefährdet, so kann die Landesregierung alle notwendigen Maßnahmen treffen, 
insbesondere Verordnungen mit Gesetzeskraft erlassen. Die Grundrechte dürfen nicht angetastet 
werden. Von allen hiernach getroffenen Maßnahmen hat die Landesregierung gleichzeitig dem 
Landtag oder dem Zwischenausschuss Kenntnis zu geben. Sie sind auf dessen Verlangen außer Kraft 
zu setzen. 
 
Artikel 113 
(1) Der Ministerpräsident hat die verfassungsgemäß zustande gekommenen Gesetze auszufertigen 
und innerhalb eines Monats im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz zu ver-
künden. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in elektronischer Form geführt werden. 
(2) Jedes Gesetz soll den Tag seines In-Kraft-Tretens bestimmen. Fehlt eine solche Bestimmung, 
so tritt es mit dem 14. Tag nach der Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes in Kraft. 
(3) Das Nähere zur Form der Ausfertigung und zur Verkündung von Gesetzen sowie die Verkün-
dung von Rechtsverordnungen regelt ein Gesetz. 
 
Artikel 114 
Die Verkündung eines Landesgesetzes ist zum Zwecke der Durchführung eines Volksentscheids aus-
zusetzen, wenn es ein Drittel des Landtags verlangt. Erklärt der Landtag ein Gesetz für dringlich, so 
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kann der Ministerpräsident es ungeachtet dieses Verlangens verkünden. Die Aussetzung von Geset-
zen über Finanzfragen, von Abgabengesetzen und Besoldungsordnungen ist unzulässig. 
 
Artikel 115 
(1) Ein nach Artikel 114 ausgesetztes Gesetz ist dem Volksentscheid zu unterbreiten, wenn 150 
000 Stimmberechtigte dies im Wege des Volksbegehrens verlangen. Die Eintragungsfrist für das 
Volksbegehren beträgt einen Monat und hat innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe der Zu-
lassung des Volksbegehrens zu beginnen. 
(2) Wird der Antrag auf Zulassung des Volksbegehrens nicht innerhalb eines Monats nach dem 
Gesetzesbeschluss gestellt oder kommt das Volksbegehren nicht zustande, hat der Ministerpräsident 
das Gesetz zu verkünden. 
 
 
IV. Abschnitt: Finanzwesen  
 
Artikel 116 
(1) Alle Einnahmen und Ausgaben des Landes sind in den Haushaltsplan einzustellen; bei Landes-
betrieben und bei Sondervermögen brauchen nur die Zuführungen und die Ablieferungen eingestellt 
zu werden. Der Haushaltsplan ist in Einnahme und Ausgabe auszugleichen. 
(2) Der Haushaltsplan wird für ein Haushaltsjahr oder für mehrere Haushaltsjahre, nach Jahren ge-
trennt, vor Beginn des Haushaltsjahres, bei mehreren Haushaltsjahren vor Beginn des ersten Haus-
haltsjahres, durch das Haushaltsgesetz festgestellt. Für Teile des Haushaltsplans kann vorgesehen 
werden, dass sie für unterschiedliche Zeiträume, nach Haushaltsjahren getrennt, gelten. 
(3) In das Haushaltsgesetz dürfen nur Vorschriften aufgenommen werden, die sich auf die Einnah-
men und die Ausgaben des Landes und auf den Zeitraum beziehen, für den das Haushaltsgesetz be-
schlossen wird. Das Haushaltsgesetz kann vorschreiben, dass die Vorschriften erst mit der Verkün-
dung des nächsten Haushaltsgesetzes oder bei Ermächtigung nach Artikel 117 Abs. 2 zu einem 
späteren Zeitpunkt außer Kraft treten. 
(4) Ist bis zum Schluss eines Haushaltsjahres der Haushaltsplan für das folgende Jahr nicht durch 
Gesetz festgestellt, so führt die Landesregierung den Haushalt zunächst nach dem Haushaltsplan des 
Vorjahres weiter. 
(5) Soweit die Einnahmen aus Steuern, Abgaben und sonstigen Quellen nicht ausreichen, die nach 
Absatz 4 zulässigen Ausgaben zu decken, darf die Landesregierung die zur Aufrechterhaltung der 
Wirtschaftsführung erforderlichen Mittel bis zur Höhe eines Viertels der Endsumme des abgelaufenen Haus-
haltsplans im Wege des Kredits beschaffen. 

 
Artikel 117 
(1) Der Haushaltsplan ist grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Abweichun-
gen hiervon sind nur zulässig, soweit sie zum Ausgleich 
1. konjunkturbedingter Defizite im Rahmen des nach Satz 5 näher zu bestimmenden Verfahrens 

oder 
2. eines erheblichen vorübergehenden Finanzbedarfs infolge 

a) von Naturkatastrophen oder anderen außergewöhnlichen Notsituationen oder 
b) einer auf höchstens vier Jahre befristeten Anpassung an eine strukturelle, auf Rechts-

vorschriften beruhende und dem Land nicht zurechenbare Änderung der Einnahmeoder 
Ausgabesituation 

notwendig sind. Die Gründe der Abweichung sind gesondert darzulegen. Für die nach Satz 2 Nr. 2 
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zulässigen Kredite ist eine konjunkturgerechte Tilgung vorzusehen. Das Nähere bestimmt ein Gesetz; 
bei einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung sind die Auswirkungen 
auf den Haushalt im Auf- und Abschwung symmetrisch zu berücksichtigen. 
(2) Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen 
Gewährleistungen, die zu Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren führen können, bedürfen einer Er-
mächtigung durch Gesetz, die der Höhe nach bestimmbar ist. 
(3) Einnahmen aus Krediten im Sinne von Absatz 1 Satz 1 entstehen dem Land auch dann, wenn 
Kredite von juristischen Personen, an denen das Land maßgeblich beteiligt ist, im Auftrag des Landes 
und zur Finanzierung staatlicher Aufgaben aufgenommen werden, und wenn die daraus folgenden 
Zinsen und Tilgungen aus dem Landeshaushalt zu erbringen sind. 
(4)  Das Land oder juristische Personen, an denen das Land maßgeblich beteiligt ist, können auf-
grund einer gesetzlichen Ermächtigung nach Absatz 2 Liquiditätskredite der Kommunen zum Stand 
vom 31. Dezember 2020 übernehmen. Die Schuldübernahme ist keine Einnahme aus Krediten im 
Sinne von Absatz 1 Satz 1. Das Land verpflichtet sich zur Tilgung der übernommenen Schulden. Das 
Nähere bestimmt ein Gesetz. 
 
Artikel 118 
Der Landtag darf Mehrausgaben oder Mindereinnahmen gegenüber dem Entwurf der Landesregie-
rung oder dem festgestellten Haushaltsplan nur beschließen, wenn Deckung gewährleistet ist. Der 
Beschluss bedarf der Zustimmung der Landesregierung. 
 
Artikel 119 
Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Ministers der Finan-
zen. Sie darf nur im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses erteilt werden. 
 
Artikel 120 
(1) Der Minister der Finanzen hat dem Landtag zur Entlastung der Landesregierung im Laufe des 
nächsten Haushaltsjahres über alle Einnahmen und Ausgaben Rechnung zu legen sowie eine Über-
sicht über das Vermögen und die Schulden vorzulegen. 
(2) Der Rechnungshof prüft die Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben, die Übersicht über 
das Vermögen und die Schulden sowie die Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit der Haushalts-
und Wirtschaftsführung. Seine Mitglieder besitzen richterliche Unabhängigkeit. Der Präsident und 
der Vizepräsident werden auf Vorschlag des Ministerpräsidenten ohne Aussprache vom Landtag ge-
wählt und vom Ministerpräsidenten ernannt. Der Rechnungshof berichtet jährlich dem Landtag und 
der Landesregierung. Das Nähere über Stellung und Aufgaben des Rechnungshofs wird durch Gesetz 
geregelt. 
 
 
V. Abschnitt:  
Die Rechtsprechung 
  
Artikel 121 
Die richterliche Gewalt üben im Namen des Volkes unabhängige, allein der Verfassung, dem Gesetz 
und ihrem Gewissen unterworfene Richter aus. 
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Artikel 122 
(1) Die hauptamtlich und planmäßig endgültig angestellten Richter werden auf Lebenszeit berufen.
(2) Sie können gegen ihren Willen nur kraft richterlicher Entscheidung und nur aus Gründen und
unter den Formen, welche die Gesetze bestimmen, vor Ablauf ihrer Amtszeit entlassen oder dauernd
oder zeitweise ihres Amtes enthoben oder an eine andere Stelle oder in den Ruhestand versetzt wer-
den. Die Gesetzgebung kann Altersgrenzen festsetzen, bei deren Erreichung auf Lebenszeit ange-
stellte Richter in den Ruhestand treten. Bei Veränderung der Einrichtung der Gerichte oder ihrer Be-
zirke können Richter an ein anderes Gericht versetzt oder aus dem Amt entfernt werden, jedoch nur
unter Belassung des vollen Gehalts.

Artikel 123 
(1) In der Rechtspflege wirken Männer und Frauen aus dem Volke mit in den Fällen, die das Ge-
setz bestimmt.
(2) Die Vorschriften des Artikels 122 finden auf diese Laienrichter keine Anwendung.

Artikel 124 
Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg 
offen. 
VI. Abschnitt: Die Verwaltung Artikel 125
Die Hoheitsrechte des Staates werden in der Regel von Berufsoder Ehrenbeamten ausgeübt.

Artikel 126 
(1) Berufsbeamte werden in der Regel auf Lebenszeit ernannt, nachdem sie sich fachlich bewährt
und Treue zur demokratischen Verfassung bewiesen haben.
(2) Nach der Anstellung auf Lebenszeit kann ihre Entfernung aus dem Amt nur nach Maßgabe
eines Gesetzes erfolgen.

Artikel 127 
(1) Alle Angehörigen des öffentlichen Dienstes sind Diener des ganzen Volkes, nicht einer Partei.
Die Freiheit der politischen Betätigung und die Vereinigungsfreiheit werden ihnen gewährleistet.
(2) (aufgehoben)

Artikel 128 
Verletzt jemand in Ausübung eines ihm anvertrauten öffentlichen Amtes die ihm einem Dritten ge-
genüber obliegende Amtspflicht, so trifft die Verantwortlichkeit grundsätzlich den Staat oder die 
Körperschaft, in deren Dienst er steht. Bei Vorsatz oder bei grober Fahrlässigkeit bleibt der Rückgriff 
vorbehalten. 

VII. Abschnitt:
Der Schutz der Verfassung und der Verfassungsgerichtshof

Artikel 129 
(1) Ein verfassungsänderndes Gesetz kommt nur zustande, wenn das Gesetz den Wortlaut der Lan-
desverfassung ausdrücklich ändert oder ergänzt und der Landtag es mit einer Mehrheit von zwei
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Dritteln der gesetzlichen Mitgliederzahl oder das Volk im Wege des Volksentscheides mit der Mehr-
heit der Stimmberechtigten beschließt. 
(2) Unzulässig sind jedoch verfassungsändernde Gesetze, welche die im Vorspruch, in Artikel 1 
und Artikel 74 niedergelegten Grundsätze verletzen. 
(3) Die Vorschriften dieses Artikels sind unabänderlich. 
 
Artikel 130 
(1) Die Landesregierung, der Landtag und jede Landtagsfraktion können eine Entscheidung des 
Verfassungsgerichtshofs darüber beantragen, ob ein Gesetz oder die sonstige Handlung eines Verfas-
sungsorgans, soweit es sich nicht um eine Gesetzesvorlage handelt, verfassungswidrig ist. Den An-
trag können auch andere Beteiligte, die durch diese Verfassung oder in der Geschäftsordnung eines 
Verfassungsorgans mit eigenen Rechten ausgestattet sind, sowie Körperschaften des öffentlichen 
Rechts stellen, soweit sie geltend machen, durch das Gesetz oder die sonstige Handlung eines Ver-
fassungsorgans in eigenen Rechten verletzt zu sein. 
(2) Das gleiche Recht steht jedem Betroffenen hinsichtlich der Frage zu, ob die verfassungsmäßi-
gen Voraussetzungen einer Sozialisierung gem. Artikel 61 gegeben sind. 
(3) Hält ein Gericht ein Landesgesetz, auf dessen Gültigkeit es bei der Entscheidung ankommt, mit 
dieser Verfassung nicht für vereinbar, so ist das Verfahren auszusetzen und die Entscheidung des 
Verfassungsgerichtshofes einzuholen. 
 
Artikel 130a 
Jeder kann mit der Behauptung, durch die öffentliche Gewalt des Landes in einem seiner in dieser 
Verfassung enthaltenen Rechte verletzt zu sein, die Verfassungsbeschwerde zum Verfassungsge-
richtshof erheben. 
 
Artikel 131 
(1) Jedes Mitglied der Landesregierung, das in oder bei seiner Amtsführung die Verfassung oder 
ein Gesetz vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder die öffentliche Sicherheit und Wohlfahrt des 
Landes schuldhaft schwer gefährdet hat, kann während seiner Amtszeit und innerhalb von 10 Jahren 
nach seinem Ausscheiden aus dem Amt vom Landtag angeklagt werden. 
(2) Die Anklageerhebung muss von 30 Mitgliedern des Landtags schriftlich beantragt und mit ver-
fassungsändernder Mehrheit beschlossen werden. 
(3) Wird die Schuld des Angeklagten festgestellt, so ist auf seine Entlassung zu erkennen, wenn er 
sich noch im Amt befindet. Daneben können einzeln oder nebeneinander, auf Zeit oder für dauernd 
verhängt werden: teilweise oder völlige Vermögenseinziehung, Verlust öffentlichrechtlicher Versor-
gungsansprüche, Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter, Verlust des Wahlrechts, der Wähl-
barkeit und des Rechts zu politischer Tätigkeit jeder Art, Wohn- und Aufenthaltsbeschränkungen. 
(4) Eine Strafverfolgung nach den allgemeinen Strafgesetzen wird durch dieses Verfahren nicht 
gehindert. 
(5) Das Weitere bestimmt ein Gesetz. 
 
 Artikel 132 
(1) Verletzt ein Richter vorsätzlich seine Pflicht, das Recht zu finden, oder verstößt er im Amt oder 
außerhalb desselben gegen die Grundsätze der Verfassung, so kann der Ministerpräsident den Gene-
ralstaatsanwalt anweisen, Anklage vor dem Bundesverfassungsgericht zu erheben. 
(2) (aufgehoben) 
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Artikel 133 (aufgehoben) 
 
Artikel 134 
(1) Es wird ein Verfassungsgerichtshof gebildet. 
(2) Er besteht aus dem Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts als Vorsitzendem, aus drei weite-
ren Berufsrichtern und aus fünf weiteren Mitgliedern, die nicht die Befähigung zum Richteramt haben 
müssen (ordentliche Mitglieder). Ferner gehören ihm der Vizepräsident des Oberverwaltungsgerichts 
als Vertreter des Vorsitzenden, drei weitere Berufsrichter sowie fünf weitere Mitglieder, die nicht die 
Befähigung zum Richteramt haben müssen, als Vertreter der ordentlichen Mitglieder an (stellvertre-
tende Mitglieder). 
(3) Die ordentlichen und stellvertretenden Mitglieder, mit Ausnahme des Präsidenten und des Vi-
zepräsidenten des Oberverwaltungsgerichts, werden vom Landtag mit Zweidrittelmehrheit auf die 
Dauer von sechs Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist nur einmal zulässig. Nach Ablauf ihrer Amts-
zeit führen sie ihre Amtsgeschäfte bis zur Wahl des Nachfolgers fort. Die Wahl soll frühestens drei 
Monate und spätestens einen Monat vor Ablauf der Amtszeit des bisherigen Amtsinhabers erfolgen. 
(4) Die nach Absatz 3 zu wählenden berufsrichterlichen Mitglieder werden aus einer Liste gewählt, 
die mindestens die doppelte Zahl der zu Wählenden enthält und die der Präsident des Oberverwal-
tungsgerichts aufstellt. Die übrigen zu wählenden Mitglieder dürfen weder dem Landtag noch der 
Landesregierung angehören. 
(5) Die Geschäfte des Verfassungsgerichtshofs werden beim Oberverwaltungsgericht geführt. 
 
Artikel 135 
(1) Der Verfassungsgerichtshof entscheidet darüber 
1. ob ein Gesetz oder die sonstige Handlung eines Verfassungsorgans verfassungswidrig ist 

(Artikel 130 Abs. 1 und 3), 
2. ob ein verfassungsänderndes Gesetz unzulässig ist (Artikel 129 und 130), 
3. ob die Voraussetzungen für eine Sozialisierung vorliegen (Artikel 130 Abs. 2), ferner ent-

scheidet er 
4. über Verfassungsbeschwerden (Artikel 130a), 
5. über Beschwerden gegen Entscheidungen des Wahlprüfungsausschusses des Landtags 

(Artikel 82), 
6. über die Anklage gegen Mitglieder der Landesregierung (Artikel 131), 
7. über Beschwerden einer Partei oder Wählervereinigung gegen die Nichtanerkennung als 

Wahlvorschlagsberechtigte vor der Wahl zum Landtag (Artikel 82 Satz 5), sofern ihm dies 
durch Landesgesetz übertragen ist, 

8. in den übrigen ihm durch Landesgesetz zugewiesenen Fällen. 
(2) Das Nähere über Einrichtung und Verfahren des Verfassungsgerichtshofs wird durch Gesetz 
bestimmt. Es kann vorschreiben, dass Anträge von Körperschaften des öffentlichen Rechts  nach 
Artikel 130 Abs. 1 Satz 2 und von Betroffenen nach Artikel 130 Abs. 2 sowie Verfassungs-beschwerden nach 
Artikel 130a erst nach der Erschöpfung des Rechtswegs und nur innerhalb bestimmter Fristen zulässig sind 
und dass Verfassungsbeschwerden unzulässig sind, soweit die öffentliche Gewalt des Landes Bundesrecht 
ausführt oder anwendet. Das Gesetz kann für Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes und für Verfassungs-
beschwerden vorsehen, dass der Verfassungsgerichtshof abweichend von Artikel 134 Abs. 2 in kleinerer Be-
setzung entscheidet. 
(3) Die Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs vollstreckt der Ministerpräsident. Richtet sich 
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die Vollstreckung gegen die Landesregierung oder den Ministerpräsidenten, so erfolgt sie durch den 
Vorsitzenden des Verfassungsgerichtshofs. 
 
Artikel 136 
(1) Die Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs binden alle Verfassungsorgane, Gerichte und 
Behörden des Landes. 
(2) Eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs, welche die Verfassungswidrigkeit eines Ge-
setzes oder der sonstigen Handlungen eines Verfassungsorgans oder die Unzulässigkeit einer Verfas-
sungsänderung ausspricht, hat Gesetzeskraft. 
 
 
VIII. Abschnitt:  
Übergangs- und Schlussbestimmungen  
 
Artikel 137 
(1) Das in Rheinland-Pfalz geltende Recht bleibt in Kraft, soweit diese Verfassung nicht entgegen-
steht. 
(2) (aufgehoben) 
 
Artikel 138 
Soweit in Gesetzen oder Verordnungen auf Vorschriften und Einrichtungen verwiesen ist, die durch 
diese Verfassung aufgehoben sind, treten an ihre Stelle die entsprechenden Vorschriften und Einrich-
tungen dieser Verfassung. 
 
Artikel 139 
(1) Allen natürlichen und juristischen Personen einschließlich der Kirchen, Religionsgemeinschaf-
ten und Gewerkschaften sowie ihrer Anstalten, Stiftungen, Vermögensmassen und Vereinigungen 
sind auf Antrag jene Vermögensstücke zurückzugeben, die ihnen durch Maßnahmen des Staates oder 
der Nationalsozialistischen Partei oder ihrer Hilfsorganisationen in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis 
8. Mai 1945 aus politischen Gründen entzogen worden sind. 
(2) Die Opfer des Faschismus, die Kriegsopfer und ihre Hinterbliebenen haben Anspruch auf eine 
angemessene Versorgung. 
(3) Für Geld- und Sachwertverluste als Folgen nationalsozialistischer Kriegs- und Wirtschaftspoli-
tik hat ein sozialer Lastenausgleich zu erfolgen. 
 
Artikel 140 
Die verfassungsmäßig anerkannten Freiheiten und Rechte können nicht den Bestimmungen entge-
gengehalten werden, die ergangen sind oder vor dem 1. Januar 1950 noch ergehen werden, um den 
Nationalsozialismus und den Militarismus zu überwinden und das von ihm verschuldete Unrecht 
wieder gutzumachen. 
 
Artikel 141 
Bestimmungen dieser Verfassung, die der künftigen Deutschen Verfassung widersprechen, treten au-
ßer Kraft, sobald diese rechtswirksam wird. 
 
Artikel 142 
(1) Die Wahlen zum ersten Landtag finden gleichzeitig mit der Volksabstimmung über diese Ver-
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fassung statt. 
(2) Solange Wahlen aufgrund der Bezirkswahlordnung nicht stattgefunden haben, besteht der Be-
zirkstag aus den im Regierungsbezirk zum Landtag Rheinland-Pfalz gewählten Abgeordneten. 
 
Artikel 143 
(1) Die Regierung hat die zur Ausführung von Verfassungsbestimmungen erforderlichen Gesetze 
spätestens binnen drei Jahren nach dem Zusammentreten des Landtages den gesetzgebenden Körper-
schaften zur Beschlussfassung vorzulegen. 
(2) (aufgehoben) 
 
Artikel 143a 
Das Wahlgesetz ist innerhalb eines Jahres nach dem In-Kraft-Treten dieses Artikels an die Bestim-
mungen der Artikel 108 a , 109 und 115 anzupassen. Bis zu dieser Anpassung gelten für Volksbe-
gehren und Volksentscheid die am Tage vor dem In-Kraft-Treten dieses Artikels geltenden Bestim-
mungen fort; eine Volksinitiative findet erst auf der Grundlage dieser Anpassung statt. Auf ein im 
Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Anpassung des Wahlgesetzes bereits zugelassenes Volksbegehren 
einschließlich eines anschließenden Volksentscheids sind die am Tage vor dem In-Kraft-Treten die-
ses Artikels geltenden Bestimmungen weiterhin anzuwenden. 
 
Artikel 143b 
(1) Die Bestimmungen über Amtszeit und Wiederwahl der nach Artikel 134 zu wählenden Mit-
glieder des Verfassungsgerichtshofs gelten erstmals für die nach dem In-Kraft-Treten dieses Artikels 
zu wählenden Mitglieder. Eine bei In-Kraft-Treten dieses Artikels laufende Amtszeit gilt als Amtszeit 
im Sinne der Bestimmung über die Wiederwahl. 
(2) Auf die im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Artikels bei dem Verfassungsgerichtshof an-
hängigen Verfahren findet Artikel 130 Abs. 1 keine Anwendung. Auf diese Verfahren ist Artikel 130 
Abs. 1 in der am Tage vor dem In-Kraft-Treten dieses Artikels geltenden Fassung weiterhin anzu-
wenden. 
 
Artikel 143c 
Die bei In-Kraft-Treten dieses Artikels im Amt befindlichen staatlichen Landräte auf Zeit bleiben bis 
zum Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, sofern das Beamtenverhältnis nicht aus sonstigen Gründen vorher 
endet. 
 
Artikel 143d 
Die bei In-Kraft-Treten dieses Artikels im Amt befindlichen Bürgermeister und Landräte bleiben bis 
zum Ablauf ihrer Amtszeit, längstens jedoch bis zum 31. Dezember 2001, im Amt, sofern das Beam-
tenverhältnis nicht aus sonstigen Gründen vorher endet. Entsprechendes gilt für Personen, die bei In-
Kraft-Treten dieses Artikels zum Bürgermeister oder Landrat gewählt sind und ihr Amt noch nicht 
angetreten haben. 
 
Artikel 143e 
(1) Artikel 117 Absatz 4 in der ab dem 14. April 2022 geltenden Fassung tritt am 18. Mai 2026 
außer Kraft. 
(2) Die Pflicht zur Tilgung der nach Artikel 117 Absatz 4 übernommenen Schulden bleibt von 
Absatz 1 unberührt. 
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Artikel 144 * 
(1) Diese Verfassung tritt mit ihrer Annahme durch das Volk [18. Mai 1947 gem. Bek. VOBl.
1947 S. 269] in Kraft.
(2) Die vorläufige Landesregierung gilt bis zur Bildung einer neuen Regierung als geschäftsfüh-
rende Regierung im Sinne des Artikels 99 Abs. 4.
(3) Der Hauptausschuss der Beratenden Versammlung gilt als Ausschuss im Sinne des Artikels
92.
(4) Die am Tage der Annahme dieser Verfassung durch das Volk gewählten Abgeordneten bilden
den 1. Landtag im Sinne dieser Verfassung.

Koblenz, den 18. Mai 1947 

Der Ministerpräsident: 
Dr. Boden  
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Verfassung des Saarlandes (SVerf)  
vom 15. Dezember 1947 (ABl. S. 1077) 

zuletzt geändert durch Gesetze Nr. 2128, 2129, 2130 vom 7. Februar 2024 (ABl. I S. 146, 147) 

I. Hauptteil
Grundrechte und Grundpflichten

1. Abschnitt
Die Einzelperson

Artikel 1 
Jeder Mensch hat das Recht, als Einzelperson geachtet zu werden. Sein Recht auf Leben, auf Freiheit 
und auf Anerkennung der Menschenwürde bestimmt, in den Grenzen des Gesamtwohles, die Ord-
nung der Gemeinschaft. 

Artikel 2 
Der Mensch ist frei und darf nicht zu einer Handlung, Unterlassung oder Duldung gezwungen wer-
den, zu der ihn das Gesetz nicht verpflichtet. Jeder hat Anspruch auf Schutz seiner personenbezoge-
nen Daten. Eingriffe sind nur in überwiegendem Interesse der Allgemeinheit aufgrund eines Gesetzes 
zulässig. 

Artikel 3 
Die Freiheit der Person ist unantastbar. Nur durch Gesetz kann sie eingeschränkt werden. 

Artikel 4 
Glauben, Gewissen und Überzeugung sind frei. 
Die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten werden dadurch weder bedingt noch 
beschränkt. 

Artikel 5 
Jedermann hat das Recht, innerhalb der Schranken der Gesetze seine Meinung durch Wort, 
Schrift, Druck, Bild oder in sonstiger Weise frei zu äußern. 
Die Kunst, die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei. Eine Zensur findet nicht statt. 
Beschränkungen sind nur im Rahmen der Gesetze gestattet. 

Artikel 6 
Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder besondere Erlaubnis friedlich und un-
bewaffnet zu versammeln. 
Versammlungen unter freiem Himmel können durch das Gesetz anmeldepflichtig gemacht und bei 
unmittelbarer Gefahr für die öffentliche Sicherheit verboten werden. 
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Artikel 7 
Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. 
 Vereine und Gesellschaften, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen, 
sind verboten. 
 
Artikel 8 
Parteien oder andere organisierte Gruppen, die darauf ausgehen, die verfassungsmäßig garantierten 
Freiheiten und Rechte durch Gewalt oder Missbrauch formaler Rechtsbefugnisse aufzuheben oder zu 
untergraben, sind verboten. Das Nähere regelt das Gesetz. 
 
Artikel 9 
Deutsche genießen volle Freizügigkeit. Einschränkungen bedürfen eines Gesetzes. Jeder Deutsche ist 
berechtigt auszuwandern. 
 
Artikel 10 
Auf das Recht der freien Meinungsäußerung, der Versammlungs- und Vereinsfreiheit sowie auf das 
Recht der Verbreitung wissenschaftlicher oder künstlerischer Werke kann sich nicht berufen, wer die 
freiheitliche demokratische Grundordnung angreift oder gefährdet. 
 
Artikel 11 
Kein Deutscher darf einer fremden Macht ausgeliefert werden. 
Asylrecht genießt, wer unter Verletzung der in dieser Verfassung niedergelegten Grundrechte ver-
folgt und in das Saarland geflohen ist. Das Nähere regelt das Gesetz. 
 
Artikel 12 
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 
(2) Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände 
und die sonstigen Träger öffentlicher Gewalt fördern die tatsächliche Durchsetzung der Gleichbe-
rechtigung und wirken auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. 
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Sprache, seiner Heimat 
und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen, seiner sexuellen 
Identität oder aufgrund rassistischer Zuschreibungen benachteiligt oder bevorzugt werden. 
(4) Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. 
 
Artikel 13 
Niemand darf, außer in Fällen, die das Gesetz bestimmt und in den von diesem vorgeschriebenen 
Formen, verfolgt, festgenommen oder in Haft gehalten werden. 
Niemand darf in Haft gehalten werden, ohne spätestens am Tage nach der Festnahme einem Richter 
vorgeführt zu werden. Jedem Verhafteten ist Gelegenheit zu geben, Einwendungen gegen die Fest-
nahme zu erheben. 
Dauert die Haft länger als einen Monat, so ist die Berechtigung ihrer Fortdauer nach Maßgabe des 
Gesetzes periodisch durch eine begründete Entscheidung des Richters festzustellen. 
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Artikel 14 
Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden. 
Jeder gilt als unschuldig, bis er durch rechtskräftiges Urteil eines zuständigen Gerichtes für 
schuldig befunden ist. 
Jedermann hat in einem Verfahren vor einer Behörde grundsätzlich das Recht, sich eines 
Rechtsbeistandes zu bedienen. 
 
Artikel 15 
Strafen dürfen nur auf Grund von Gesetzen, die zur Zeit der Begehung der Tat in Geltung waren, 
verhängt werden. 
 
Artikel 16 
Die Wohnung ist unverletzlich. Ausnahmen sind nur auf Grund von Gesetzen zulässig. 
 
Artikel 17 
Das Brief-, Post-, Telegrafen- und Fernsprechgeheimnis ist gewährleistet. Ausnahmen bestimmt 
das Gesetz. 
 
Artikel 18 
Das Eigentum wird im Rahmen des Gesetzes gewährleistet. Das Gleiche gilt für das Erbrecht. 
 
Artikel 19 
Jeder ist nach Maßgabe der Gesetze zur Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeit und zur Nothilfe ver-
pflichtet. Die Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeit genießt den Schutz und die Förderung des Staates. 
Die Verpflichtung zur Leistung persönlicher Dienste für Staat und Gemeinde kann nur mit der für 
ein verfassungsänderndes Gesetz vorgeschriebenen Mehrheit beschlossen werden. 
 
Artikel 20 
Glaubt jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt zu sein, so steht ihm der Be-
schwerde- bzw. Rechtsweg offen. 
 
Artikel 21 
Die Grundrechte sind in ihrem Wesen unabänderlich. Sie binden Gesetzgeber, Richter und 
Verwaltung unmittelbar. 
 
 
2. Abschnitt  
Ehe und Familie 
 
Artikel 22 
Ehe und Familie genießen den besonderen Schutz und die Förderung des Staates. 
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Artikel 23 
Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge des Staates. Wer in familiärer Gemein-
schaft Kinder erzieht oder für andere sorgt, ist durch die staatliche Ordnung zu schützen und zu 
fördern. 
 
Artikel 24 
(1) Die Pflege und die Erziehung der Kinder zur leiblichen, geistigen, seelischen sowie zur gesell-
schaftlichen Tüchtigkeit sind das natürliche Recht der Eltern und die vorrangig ihnen obliegende 
Pflicht. Sie achten und fördern die wachsende Fähigkeit der Kinder zu selbstständigem 
 und verantwortlichem Handeln. Bei der Pflege und Erziehung ihrer Kinder genießen sie den Schutz 
und die Unterstützung des Staates. 
(2) Der Staat wacht darüber, dass das Kindeswohl nicht geschädigt wird. Er greift schützend ein, 
wenn die Eltern ihre Pflicht zur Pflege und Erziehung der Kinder gröblich vernachlässigen oder ihr 
Erziehungsrecht durch Gewalt oder in sonstiger Weise missbrauchen. 
(3) Den nicht ehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre 
persönliche Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern. 
 
Artikel 24a 
(1) Jedes Kind hat ein Recht auf Achtung seiner Würde, auf Entwicklung und Entfaltung seiner 
Persönlichkeit, auf Bildung sowie auf gewaltfreie Erziehung zu Eigenverantwortung und Gemein-
schaftsfähigkeit. 
(2) Jedes Kind hat ein Recht auf besonderen Schutz vor Gewalt, Vernachlässigung, Ausbeutung so-
wie leiblicher, geistiger oder sittlicher Verwahrlosung. 
 
Artikel 25 
(1) Das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände und die sonstigen Träger öffentlicher Gewalt 
achten und sichern die Kinderrechte, tragen für altersgerechte positive Lebensbedingungen Sorge und 
fördern die Kinder nach ihren Anlagen und Fähigkeiten. Sie haben die erforderlichen Einrichtungen 
zu schaffen. Ihre Aufgaben können durch Einrichtungen der freien Wohlfahrt wahrgenommen wer-
den, die als gemeinnützig anerkannt werden. 
(2) Das Mitwirkungsrecht der Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie der Verbände der freien 
Wohlfahrtspflege in den Angelegenheiten der Familienförderung, der Kinderund Jugendhilfe bleibt 
gewährleistet und ist zu fördern. 
(3) Fürsorgemaßnahmen im Wege des Zwangs sind nur auf Grund des Gesetzes zulässig. 
 
 
3. Abschnitt 
Erziehung, Unterricht, Volksbildung, Kulturpflege, Sport 
 
Artikel 26 
Unterricht und Erziehung haben das Ziel, den jungen Menschen so heranzubilden, dass er seine Auf-
gabe in Familie und Gemeinschaft erfüllen kann. Auf der Grundlage des natürlichen und christlichen 
Sittengesetzes haben die Eltern das Recht, die Bildung und Erziehung ihrer Kinder zu bestimmen. 
Die Kirchen und Religionsgemeinschaften werden als Bildungsträger anerkannt. 
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Artikel 27 
Der Heranbildung der Jugend dienen öffentliche und private Schulen. Das gesamte Schulwesen un-
tersteht der Aufsicht des Staates. 
Das öffentliche Schulwesen besteht aus allgemein bildenden und beruflichen Schulen. Allgemein 
bildende Schulen, an denen die allgemeine Hochschulreife erworben werden kann, sind Gemein-
schaftsschulen und Gymnasien. Das Nähere bestimmt ein Gesetz. 
Die öffentlichen Schulen sind Gemeinsame Schulen. In ihnen werden Schüler unabhängig von ihrer 
Religionszugehörigkeit bei gebührender Rücksichtnahme auf die Empfindungen andersdenkender 
Schüler auf der Grundlage christlicher Bildungs- und Kulturwerte unterrichtet und erzogen. 
 Öffentliche Schulen müssen die Voraussetzungen eines geordneten Schulbetriebes erfüllen. Das Nä-
here bestimmt ein Gesetz. 
Über die Aufnahme in eine bestimmte Schulform entscheidet die Eignung. Den Schülern ist der Zu-
gang zu den Schulen gemäß ihrer Begabung zu ermöglichen. 
 
Artikel 28 
Private Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates. Die Ge-
nehmigung ist zu erteilen, wenn die privaten Schulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in 
der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückste-
hen und eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird. 
Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte 
nicht genügend gesichert ist. 
Private Grundschulen und Förderschulen, dürfen nur unter den besonderen Voraussetzungen des Ar-
tikels 7 Abs. 5 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 zugelassen 
werden. 
Private Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen haben zur Durchführung ihrer Aufgaben und zur 
Erfüllung ihrer Pflichten Anspruch auf öffentliche Zuschüsse. Das Nähere bestimmt ein Gesetz. 
Privaten Grundschulen und Förderschule„ die auf gemeinnütziger Grundlage wirken und in Aufbau 
und Gliederung den für die öffentlichen Schulen geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen, 
ersetzt das Land auf Antrag des Schulträgers den notwendigen Aufwand für die fortdauernden Per-
sonal- und Sachkosten, der sich nach dem der öffentlichen Schulen bemisst. Absatz 3 bleibt unbe-
rührt. 
 
Artikel 29 
Der Religionsunterricht ist an allen öffentlichen Schulen ordentliches Lehrfach. Er wird erteilt im 
Auftrag und im Einvernehmen mit den Lehren und Satzungen der betreffenden Kirchen und Religi-
onsgemeinschaften. Die Kirchen und Religionsgemeinschaften haben das Recht, im Benehmen mit 
der staatlichen Aufsichtsbehörde die Erteilung des Religionsunterrichts zu beaufsichtigen. Lehrplan 
und Lehrbücher für den Religionsunterricht bedürfen der Zustimmung der staatlichen Aufsichtsbe-
hörde. 
Die Eltern können die Teilnahme ihrer Kinder am Religionsunterricht ablehnen. Den Kindern darf 
daraus kein Nachteil entstehen. Diese Ablehnung kann auch durch die Jugendlichen selbst geschehen, 
wenn sie das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
 
Artikel 30 
Die Jugend ist in der Ehrfurcht vor Gott, im Geiste der christlichen Nächstenliebe und der Völker-
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versöhnung, in der Liebe zu Heimat, Volk und Vaterland, zu sorgsamem Umgang mit den natürlichen 
Lebensgrundlagen, zu sittlicher und politischer Verantwortlichkeit, zu beruflicher und sozialer Be-
währung und zu freiheitlicher demokratischer Gesinnung zu erziehen. 
 
Artikel 31 (aufgehoben) 
 
Artikel 32 
Staat und Gemeinde fördern das Volksbildungswesen, einschließlich der Volksbüchereien und Volks-
hochschulen. 
  
Artikel 33 
Die Gründung und der Ausbau saarländischer Hochschulen werden angestrebt. 
Die Hochschulen haben das Recht der Selbstverwaltung. Die Freiheit von Forschung und Lehre ist 
gewährleistet. Die Studenten wirken in der Erledigung ihrer eigenen Angelegenheiten in demokrati-
scher Weise mit. 
Der Zugang zum Hochschulstudium steht jedem offen. Es sind Einrichtungen zu treffen, die es be-
gabten Werktätigen ohne Reifezeugnis ermöglichen, die Hochschule zu besuchen. 
Näheres bestimmt ein Landesgesetz. 
 
Artikel 34 
Kulturelles Schaffen genießt die Förderung des Staates. 
Die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der Natur sowie die Landschaft genießen den Schutz 
und die Pflege des Staates. Die Teilnahme an den Kulturgütern ist allen Schichten des Volkes zu 
ermöglichen. 
 
Artikel 34a 
Wegen seiner gesundheitlichen und sozialen Bedeutung genießt der Sport die Förderung des Landes 
und der Gemeinden. 
 
 
4. Abschnitt 
Kirchen und Religionsgemeinschaften 
 
Artikel 35 
Die ungestörte Ausübung der Religion ist gewährleistet und steht unter staatlichem Schutz. Öffentli-
che gottesdienstliche Handlungen sind gestattet. Der Staat erkennt die zu Recht bestehenden Verträge 
und Vereinbarungen mit den Kirchen an. 
Die Kirchen genießen auf ihrem eigenen Gebiet volle Selbstständigkeit; sie verleihen ihre Ämter ohne 
Mitwirkung des Staates oder der Gemeinden, unbeschadet bestehender anderweitiger gesetzlicher 
Bestimmungen oder Vereinbarungen; sie haben volle Freiheit der Lehrverkündigung und der geistli-
chen Leitung; ihr Verkehr mit den Geistlichen und den Gläubigen durch Hirtenbriefe, Amtsblätter, 
Verordnungen und Anweisungen unterliegt keiner staatlichen Aufsicht oder Einschränkung; sie ha-
ben das Recht, Vereine und Organisationen zu gründen und zu unterhalten, die ihren religiösen, ka-
ritativen, sozialen und volkserzieherischen Aufgaben dienen. Die Pflichten, die sich aus den Grunds-
ätzen der Verfassung für den Einzelnen, für Personengemeinschaften und Körperschaften ergeben, 
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bleiben hiervon unberührt. 
 
Artikel 36 
Die Ausbildung der Geistlichen und Religionsdiener ist das ausschließliche Recht der Kirchen und 
Religionsgemeinschaften. Zu diesem Zwecke haben sie volle Freiheit in der Einrichtung und im Lehr-
betrieb, der Leitung und Verwaltung von eigenen Hochschulen, Seminaren und Konvikten. 
Die Kirche kann im Einvernehmen mit dem Staat theologische Fakultäten einrichten. 
 
Artikel 37 
Die Kirchen und Religionsgemeinschaften erwerben die Rechtsfähigkeit nach den Vorschriften des 
allgemeinen Rechts. 
 Die Kirchen und Religionsgemeinschaften bleiben Körperschaften des öffentlichen Rechts, soweit 
sie es bis jetzt waren. Andere Religionsgemeinschaften und Stiftungen können diese Eigenschaft auf 
Antrag erwerben, wenn sie durch ihre Satzungen und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer 
bieten. Schließen sich mehrere derartige Religionsgemeinschaften zu einem Verband zusammen, so 
ist auch dieser eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
Die Kirchen und Religionsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, dürfen, 
um ihre für das Saarland erforderlichen Ausgaben zu decken, auf Grund der bürgerlichen Steuerlisten 
Steuern erheben. 
 
Artikel 38 
Das Eigentum und andere Rechte der Kirchen, Religionsgemeinschaften und ihrer Einrichtungen an 
ihrem für Kultus-, Unterrichtsund Wohltätigkeitszwecke bestimmten Vermögen werden gewährleis-
tet. 
 
Artikel 39 
Die auf Gesetz, Vertrag oder sonstigen Rechtstiteln beruhenden bisherigen Leistungen des Staates, 
der politischen Gemeinden an die Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften sowie an ihre An-
stalten, Stiftungen, Vermögensmassen und Vereinigungen bleiben erhalten. 
 
Artikel 40 
Die von den Kirchen und Religionsgemeinschaften oder ihren Organisationen unterhaltenen sozialen 
und karitativen Einrichtungen sowie ihre Schulen werden als gemeinnützig anerkannt. 
 
Artikel 41 
Der Sonntag und die staatlich anerkannten kirchlichen Feiertage sind als Tage der religiösen Erbau-
ung, seelischen Erhebung und Arbeitsruhe gesetzlich geschützt. 
 
Artikel 42 
In Krankenhäusern, Strafanstalten und sonstigen öffentlichen Anstalten und Einrichtungen ist den 
Kirchen und Religionsgemeinschaften Gelegenheit zu geben, Gottesdienste zu halten und eine ge-
ordnete Seelsorge zu üben. 
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5. Abschnitt 
Wirtschafts- und Sozialordnung 
 
Artikel 43 
Die Wirtschaft hat die Aufgabe, dem Wohl des Volkes und der Befriedigung seines Bedarfes zu die-
nen. 
Durch Gesetz sind die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Erzeugung, Herstellung und 
Verteilung der Wirtschaftsgüter sinnvoll zu beeinflussen, um jedermann einen gerechten Anteil am 
Wirtschaftsertrag zu sichern und ihn vor Ausbeutung zu schützen. 
 
Artikel 44 
Vertragsfreiheit und Gewerbefreiheit sind nach Maßgabe der Gesetze gewährleistet. Jeder Miss-
brauch wirtschaftlicher Machtstellung ist unzulässig. 
 Artikel 45 
Die menschliche Arbeitskraft genießt den Schutz des Staates. Jeder hat nach seinen Fähigkeiten ein 
Recht auf Arbeit. 
 
Artikel 46 
Der Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit und Arbeitsfähigkeit, dem Schutz der Mutter-
schaft, der Vorsorge gegen die wirtschaftlichen Folgen von Geburt, Krankheit, Unfall, Berufsunfä-
higkeit, Alter, Invalidität und Tod sowie dem Schutz gegen die Folgen unverschuldeter Arbeitslosig-
keit dient dem ganzen Volk die unter Aufsicht des Staates stehende Sozial- und Arbeitslosenversi-
cherung. Sozial- und Arbeitslosenversicherung unterstehen der Selbstverwaltung der Versicherten 
unter Mitwirkung der Arbeitgeber und haben besondere Gerichtsbarkeit. Das Nähere bestimmt das 
Gesetz. 
 
Artikel 47 
Für alle Arbeitnehmer ist ein einheitliches Arbeitsrecht mit besonderer Gerichtsbarkeit zu schaffen, 
welches das Recht der Tarifvereinbarung sowie die unabdingbaren Kollektivvereinbarungen zwi-
schen den Berufsorganisationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer regelt. Die Arbeitsbedingun-
gen sind so zu gestalten, dass sie die Existenz, die Würde, das Familienleben und die kulturellen 
Ansprüche des Arbeitnehmers sichern. Frauen und Jugendlichen ist ein besonderer gesetzlicher 
Schutz zu gewähren. Männer und Frauen erhalten für gleiche Tätigkeit und Leistung das gleiche Ent-
gelt. 
 
Artikel 48 
Die Arbeitszeit ist gesetzlich zu regeln. Das Arbeitsentgelt ist für die Feiertage zu zahlen, die durch 
das Gesetz bestimmt werden. 
Jeder Arbeitnehmer hat Anspruch auf bezahlten Urlaub. 
 
Artikel 49 
Wer in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis steht, hat das Recht auf die zur Wahrnehmung staats-
bürgerlicher Rechte und auf die für die Ausübung ihm übertragener öffentlicher Ehrenämter benötigte 
Freizeit und hat Anspruch auf Bezahlung seines entgangenen Verdienstes. Das Nähere regelt das 
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Gesetz. 
 
Artikel 50 
Dem Staat obliegen Planung und Durchführung des wirtschaftlichen und sozialen Aufbaues des 
Landes nach Maßgabe der Gesetze. 
Als Gebot sozialer Gerechtigkeit hat der Staat durch Gesetz die entschädigungslose Einziehung al-
ler Kriegsgewinne sicherzustellen. 
 
Artikel 51 
Eigentum verpflichtet gegenüber dem Volk. Sein Gebrauch darf nicht dem Gemeinwohl zuwiderlau-
fen. 
Einschränkung oder Entziehung des Eigentums sind nur auf gesetzlicher Grundlage zulässig, wenn 
es das Gemeinwohl verlangt. Dies gilt auch für Urheberund Erfinderrechte. Enteignung darf nur ge-
gen angemessene Entschädigung erfolgen. Angemessen ist jede Entschädigung, die ihrer Art und 
Höhe nach die Belange der einzelnen Beteiligten sowie die Forderungen des Gemeinwohls berück-
sichtigt. Im Streitfall steht dem Beteiligten der ordentliche Rechtsweg offen. 
  
Artikel 52 
Schlüsselunternehmungen der Wirtschaft (Kohlen-, Kali- und Erzbergbau, andere Bodenschätze, 
Energiewirtschaft, Verkehrs- und Transportwesen) dürfen wegen ihrer überragenden Bedeutung für 
die Wirtschaft des Landes oder ihres Monopolcharakters nicht Gegenstand privaten Eigentums sein 
und müssen im Interesse der Volksgemeinschaft geführt werden. 
Alle wirtschaftlichen Großunternehmen können durch Gesetz aus dem Privateigentum in das Ge-
meinschaftseigentum übergeführt werden, wenn sie in ihrer Wirtschaftspolitik, ihrer Wirtschaftsfüh-
rung und ihren Wirtschaftsmethoden das Gemeinwohl gefährden. Solche Unternehmungen können, 
wenn begründete Veranlassung hierzu gegeben ist, nach Maßgabe eines Gesetzes von Fall zu Fall der 
öffentlichen Aufsicht unterstellt werden. In Gemeineigentum stehende Unternehmen sollen, wenn es 
ihrem wirtschaftlichen Zweck entspricht, in einer privatwirtschaftlichen oder gemeinwirtschaftlichen 
Unternehmensform geführt werden. Bei Überführung von Unternehmen in Gemeineigentum ist durch 
Beteiligung der im Betrieb tätigen Arbeitnehmer, von Gemeinden oder Gemeindeverbänden oder 
sonstigen kommunalen Zweckvereinigungen eine übermäßige Zusammenballung wirtschaftlicher 
Macht zu verhindern. 
 
Artikel 53 
Die Aufsicht des Staates über die Banken, sonstige Geldinstitute und Versicherungen regelt das Ge-
setz. 
Der Staat hat unter Zuziehung der Kräfte der Wirtschaftsgemeinschaften die Maßnahmen zu treffen, 
welche eine im volkswirtschaftlichen Sinne gebotene Anlage des Volksvermögens sicherstellen. 
Das Nähere regelt das Gesetz. 
 
Artikel 54 
Der selbstständige saarländische Mittelstand in Industrie, Gewerbe, Handwerk und Handel ist zu 
fördern und in seiner freien Entfaltung zu schützen. 
In gleicher Weise ist das Genossenschaftswesen zu fördern. 
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Artikel 55 
Der Staat hat die Landwirtschaft als Grundlage der Volksernährung, insbesondere die Erhaltung eines 
selbstständigen Bauernstandes mit allen geeigneten Mitteln zu fördern. 
Die Nutzung des Bodens ist Pflicht des Besitzers gegenüber der Gemeinschaft. Vertraglicher Erwerb 
und Veräußerung von landund forstwirtschaftlichem Grundbesitz durch Eigentümer, deren Grundbe-
sitz ein noch festzustellendes Höchstmaß überschreitet, ist nach Maßgabe der Gesetze genehmigungs-
pflichtig. 

Artikel 56 
Die Vereinigungsfreiheit zur Wahrung und Förderung der Arbeitsund Wirtschaftsbedingungen ist für 
jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Das Streikrecht der Gewerkschaften ist im Rahmen der 
Gesetze anerkannt. Streiks dürfen erst dann durchgeführt werden, wenn alle Schlichtungsund Ver-
handlungsmöglichkeiten erschöpft sind. 

Artikel 57 
Zur Wahrung der allgemeinen wirtschaftlichen und sozialen Interessen wirken die Berufsorganisati-
onen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf der Grundlage der Gleichberechtigung zusammen. 
 Die Berufsorganisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind ausschließlich zur Wahrnehmung 
beruflicher, wirtschaftlicher und sozialer Interessen berufen. Das Nähere regelt das Gesetz. 

Artikel 58 
Die Vereinigungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer wirken auf der Grundlage der Gleichberechti-
gung in Wirtschaftsgemeinschaften zusammen. Sie haben die gemeinsamen Angelegenheiten ihres 
Bereichs zu behandeln, sind mit der Wahrnehmung der Interessen ihres Wirtschaftszweiges in der 
Gesamtwirtschaft betraut und von der Regierung zu allen wirtschaftlichen und sozialen Maßnahmen 
von grundsätzlicher Bedeutung zu hören. 
Eine staatliche Wirtschaftslenkung kann nur über die Wirtschaftsgemeinschaften durchgeführt wer-
den. Das Nähere bestimmt ein Gesetz. 
Zur Vertretung im Betrieb und zum Zweck der Wahrung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Interes-
sen wählen die Arbeitnehmer einen Betriebsrat. Das Nähere regelt das Betriebsrätegesetz. 

Artikel 59 
Die Wirtschaft des Saarlandes findet ihre öffentlich-rechtliche Vertretung jeweils in der Industrie- 
und Handelskammer, in der Handwerkskammer, in der Landwirtschaftskammer und in der Arbeits-
kammer, denen die Wirtschaftsgemeinschaften angeschlossen werden. 
Dies gilt auch für die Genossenschaften und die Wirtschaftsunternehmungen der öffentlichen Hand. 

6. Abschnitt
Prinzip der Nachhaltigkeit, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, Tierschutz

Artikel 59a 
(1) Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ist der besonderen Fürsorge des Staates und je-
des Einzelnen anvertraut.
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Es gehört deshalb zu den erstrangigen Aufgaben des Staates, 
- Boden, Wasser und Luft als natürliche Lebensgrundlagen zu schützen, eingetretene Schäden 

zu beheben oder auszugleichen, 
- mit Energie sparsam umzugehen, 
- die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts zu erhalten und dauerhaft zu verbessern, 
- den Wald zu schützen und eingetretene Schäden zu beheben und auszugleichen, 
- die heimischen Tier- und Pflanzenarten zu schonen und zu erhalten. 
Es gehört ferner zu den Aufgaben des Staates, nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit zu handeln, um 
die Interessen künftiger Generationen zu wahren. 
(2) Das Gesetz bestimmt die notwendigen Bindungen und Pflichten, es ordnet den Ausgleich der 
betroffenen öffentlichen und privaten Belange und regelt die staatlichen und kommunalen Aufgaben. 
(3) Tiere werden als Lebewesen und Mitgeschöpfe geachtet und geschützt. 
 
 
Zweiter Hauptteil 
Aufgaben und Aufbau des Staates 
 
Erster Abschnitt Grundlagen 
 
Artikel 60 
(1) Das Saarland ist eine freiheitliche Demokratie und ein sozialer Rechtsstaat in der Bundesrepub-
lik Deutschland. 
(2) Das Saarland fördert die europäische Einigung und tritt für die Beteiligung eigenständiger Re-
gionen an der Willensbildung der Europäischen Gemeinschaften und des vereinten Europa ein. Es 
arbeitet mit anderen europäischen Regionen zusammen und unterstützt grenzüberschreitende Bezie-
hungen zwischen benachbarten Gebietskörperschaften und Einrichtungen. 
 
Artikel 61 
(1) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen und 
durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung aus-
geübt. 
(2) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die 
Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. 
 
Artikel 62 
(1) Die Landesfarben sind Schwarz-Rot-Gold. 
(2) Das Landeswappen wird durch Gesetz bestimmt. 
 
 
Zweiter Abschnitt  
Wahlen und Volksabstimmungen 
 
Artikel 63 
(1) Wahlen und Volksentscheide sind allgemein, gleich, unmittelbar, geheim und frei. 
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(2) Der Tag der Stimmabgabe muss ein Sonntag oder ein öffentlicher Ruhetag sein. 
 
Artikel 64 
Stimmberechtigt sind alle über 18 Jahre alten Deutschen, die im Saarland ihren Wohnsitz haben und 
nicht vom Stimmrecht ausgeschlossen sind. In Gemeinden und Gemeindeverbänden sind bei Wahlen 
auch Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft be-
sitzen, nach Maßgabe von Recht der Europäischen Gemeinschaft wahlberechtigt und wählbar sowie 
bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden stimmberechtigt. 
 
 
 Dritter Abschnitt  
Organe des Volkswillens 
 
Erstes Kapitel  
Der Landtag 
 
Artikel 65 
(1) Der Landtag ist die gewählte Vertretung des Volkes. 
(2) Der Landtag übt die gesetzgebende Gewalt aus, soweit sie nicht durch die Verfassung dem 
Volk unmittelbar vorbehalten ist. Er kann sich der gesetzgebenden Gewalt nicht entäußern. 
(3) Dem Landtag obliegt die Kontrolle der vollziehenden Gewalt. 
 
Artikel 66 
(1) Der Landtag besteht aus 51 Abgeordneten. Diese werden nach Grundsätzen eines Verhältnis-
wahlrechts gewählt. Auf Wahlvorschläge, für die im Land weniger als fünf vom Hundert der gültigen 
Stimmen abgegeben werden, entfallen keine Sitze. 
(2) Die Abgeordneten sind Vertreter des ganzen Volkes, nur ihrem Gewissen unterworfen und an 
Aufträge und Weisungen nicht gebunden. Wählbar ist jeder Stimmberechtigte, der das Alter erreicht 
hat, mit dem die Volljährigkeit eintritt. 
 
Artikel 67 
(1) Der Landtag wird auf fünf Jahre gewählt. Die Wahlperiode endet, auch im Fall einer Auflösung 
des Landtages, mit dem Zusammentritt des neuen Landtages. Die Neuwahl findet frühestens sie-
benundfünfzig und spätestens sechzig Monate nach Beginn der Wahlperiode statt. 
Im Fall einer Auflösung des Landtages findet die Neuwahl innerhalb von sechzig Tagen statt. Der 
Landtagspräsident gibt den Beginn dieser Frist im Amtsblatt des Saarlandes bekannt. 
(2) Der Landtag tritt spätestens am dreißigsten Tag nach der Wahl zusammen. 
 
Artikel 68 
Der Landtag bestimmt Zeitpunkt und Dauer seiner Sitzungen. Der Landtagspräsident kann den Land-
tag früher einberufen. Er ist dazu verpflichtet, wenn ein Viertel der Abgeordneten oder der Minister-
präsident es verlangen. 
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Artikel 69 
Der Landtag ist aufgelöst, wenn er dies mit einer Mehrheit von zwei Drittel seiner Mitglieder be-
schließt oder wenn er der Landesregierung das Vertrauen entzogen hat und nicht innerhalb von vier 
Wochen die Bildung einer von seinem Vertrauen getragenen Landesregierung ermöglicht. 
 
Artikel 70 
(1) Der Landtag regelt seine inneren Angelegenheiten durch Gesetz und Geschäftsordnung. 
(2) Er wählt den Präsidenten, die Vizepräsidenten und die übrigen Mitglieder des Präsidiums un-
ter Berücksichtigung der verschiedenen Fraktionen. 
 
Artikel 71 
(1) Der Präsident führt die Geschäfte des Landtages. Die Landtagsverwaltung untersteht seiner 
 Leitung. Ihm steht im Benehmen mit dem Präsidium die Einstellung und Entlassung der Angestellten 
und Arbeiter sowie die Ernennung und Entlassung der Beamten des Landtages zu. Er verfügt über 
die Einnahmen und Ausgaben des Hauses und vertritt das Land in den Rechtsgeschäften und Rechts-
streitigkeiten des Landtages. 
(2) Der Präsident übt das Hausrecht und die Polizeigewalt im Landtag aus. Eine Durchsuchung oder 
Beschlagnahmung darf in den Räumen des Landtages nur mit seiner Zustimmung vorgenommen wer-
den. 
 
Artikel 72 
(1) Der Landtag verhandelt öffentlich. 
(2) Der Landtag kann mit Zweidrittelmehrheit der Anwesenden für einzelne Gegenstände der Ta-
gesordnung die Öffentlichkeit ausschließen. Der Antrag kann auch von der Landesregierung gestellt 
werden. Über den Antrag wird in geheimer Sitzung verhandelt und beschlossen. Der Landtag ent-
scheidet darüber, ob und in welcher Art die Öffentlichkeit über nichtöffentliche Verhandlungen un-
terrichtet werden soll. 
(3) Für die Verhandlungen in den Ausschüssen kann Abweichendes bestimmt werden. 
 
Artikel 73 
Wahrheitsgetreue Berichte über die Verhandlungen in öffentlichen Sitzungen des Landtages oder 
seiner Ausschüsse bleiben von jeder Verantwortung frei. 
 
Artikel 74 
(1) Der Landtag ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 
(2) Zu einem Beschluss des Landtages ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich, so-
weit die Verfassung nichts anderes bestimmt. Für die vom Landtag vorzunehmenden Wahlen können 
Gesetz oder Geschäftsordnung Ausnahmen vorsehen. 
 
Artikel 75 
(1) Der Landtag prüft und entscheidet die Gültigkeit der Wahl. Er entscheidet auch über die 
Frage, ob ein Abgeordneter die Mitgliedschaft verloren hat. 
(2) Die Entscheidungen können beim Verfassungsgerichtshof angefochten werden. 
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Artikel 76 
(1) Die Mitglieder der Landesregierung müssen auf Verlangen des Landtages oder seiner Aus-
schüsse zu den Sitzungen erscheinen und Auskünfte erteilen. 
(2) Die Mitglieder der Landesregierung und ihre Beauftragten haben jederzeit zu den Sitzungen des 
Landtages und seiner Ausschüsse Zutritt. Den Mitgliedern der Landesregierung ist auf Verlangen 
jederzeit das Wort zu erteilen. 
 
Artikel 76a 
(1) Die Landesregierung unterrichtet zum frühestmöglichen Zeitpunkt den Landtag über alle Vor-
haben im Rahmen der Europäischen Union, die für das Land von herausragender politischer Bedeu-
tung sind und wesentliche Interessen des Landes unmittelbar berühren, und gibt ihm die Gelegenheit 
zur Stellungnahme. 
(2) Bei Vorhaben, die die Gesetzgebungszuständigkeiten der Länder wesentlich berühren, berück-
sichtigt die Landesregierung die Stellungnahmen des Landtages. Entsprechendes gilt bei der Über-
tragung von Hoheitsrechten der Länder auf die Europäische Union. 
(3)  Einzelheiten der Unterrichtung und Beteiligung des Landtages bleiben einer Vereinbarung 
zwischen Landesregierung und Landtag vorbehalten. 
 
Artikel 77 
(1) Der Landtag bildet nach Bedarf Ausschüsse. Ihre Zusammensetzung hat der Stärke der 
Fraktionen Rechnung zu tragen. 
(2) In besonderen Fällen kann der Landtag zur Vorbereitung von Entscheidungen Enquête-
kommissionen einsetzen. Ihnen können auch Mitglieder angehören, die nicht Abgeordnete sind. 
 
Artikel 78 
(1) Über Bitten und Beschwerden an den Landtag entscheidet der Ausschuss für Eingaben, sofern 
nicht der Landtag selbst entscheidet. 
(2) Der Ausschuss ist grundsätzlich befugt, von der Landesregierung, ihren Mitgliedern und den 
anderen obersten Landesbehörden Auskunft und Aktenvorlage zu verlangen sowie Petenten und an-
dere Beteiligte zu hören. 
 
Artikel 79 
(1) Der Landtag hat das Recht und auf Antrag von einem Viertel der Abgeordneten die Pflicht, 
Untersuchungsausschüsse einzusetzen. 
(2) Die Ausschüsse erheben Beweis in öffentlicher Verhandlung. Die Öffentlichkeit kann vom Un-
tersuchungsausschuss mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder ausgeschlossen werden. 
(3) Die Gerichte und Verwaltungsbehörden sind verpflichtet, dem Ersuchen der Ausschüsse um Be-
weiserhebung Folge zu leisten; die Akten der Behörden sind auf Verlangen vorzulegen. 
(4) Auf das Verfahren der Ausschüsse und der von ihnen ersuchten Behörden finden die Vorschrif-
ten der Strafprozessordnung sinngemäße Anwendung, doch bleibt das Brief-, Post-, Telegrafen-u nd 
Fernsprechgeheimnis unberührt. 
 
Artikel 80 
Der Landtag bildet einen Ausschuss für Grubensicherheit. Dieser hat auch die Rechte eines Untersu-
chungsausschusses. Auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder hat er die Pflicht, eine Angelegenheit 
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zum Gegenstand seiner Untersuchung zu machen. 
 
Artikel 81 
(1) Kein Abgeordneter darf zu irgendeiner Zeit wegen seiner Abstimmung oder wegen der in Aus-
übung seines Mandats getanen Äußerungen strafgerichtlich oder dienstlich verfolgt oder zivilrecht-
lich in Anspruch genommen oder sonst außerhalb der Versammlung zur Verantwortung gezogen 
werden (berufliche Immunität). Dies gilt nicht für verleumderische Beleidigungen. 
(2) Als Äußerungen in Ausübung des Mandats sind insbesondere die von Abgeordneten in Aus-
schusssitzungen des Landtages, in Sitzungen der Fraktionen, in Verhandlungen mit der Landesregie-
rung oder für die Landesregierung, als Mitglied einer Abordnung des Landtages sowie die in schrift-
lichen Anträgen an den Landtag abgegebenen Erklärungen anzusehen. 
 
Artikel 82 
(1) Kein Abgeordneter kann ohne Genehmigung des Landtages wegen einer mit Strafe bedrohten 
Handlung zur Untersuchung gezogen oder verhaftet werden, es sei denn, dass er bei Ausübung der 
Tat oder im Laufe des folgenden Tages festgenommen wird (außerberufliche Immunität). Die gleiche 
Genehmigung ist bei jeder anderen Beschränkung der persönlichen Freiheit erforderlich, die die Aus-
übung des Mandats beeinträchtigt. 
(2) Jedes Strafverfahren gegen einen Abgeordneten, jede Haft oder sonstige Beschränkung seiner 
persönlichen Freiheit wird auf Verlangen des Landtages längstens für die Dauer der Wahlperiode 
ausgesetzt. 
(3) Ist für die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit durch Gesetz die unbeschränkte gerichtliche 
Verfolgbarkeit für Handlungen vorgeschrieben, die in Ausübung dieses Berufes begangen werden, 
so finden vorstehende Bestimmungen keine Anwendung. 
 
Artikel 83 
Abgeordnete sind berechtigt, über Personen, die ihnen oder denen sie in dieser Eigenschaft Tatsachen 
anvertraut haben, sowie über diese Tatsachen selbst, das Zeugnis zu verweigern. Soweit dieses Zeug-
nisverweigerungsrecht reicht, ist die Beschlagnahme unzulässig. 
 
Artikel 84 
Abgeordnete bedürfen zur Ausübung ihres Mandats keines Urlaubs. Bewirbt sich jemand um einen 
Sitz im Landtag, so ist ihm der zur Vorbereitung der Wahl erforderliche Urlaub zu gewähren. 
 
Artikel 85 
(1) Ein Abgeordneter, der in gewinnsüchtiger Weise seinen Einfluss oder sein Wissen als Abgeord-
neter in einer das Ansehen des Landtages gröblich gefährdenden Weise missbraucht, kann vor dem 
Verfassungsgerichtshof unter Anklage gestellt werden. Das Gleiche gilt für einen Abgeordneten, der 
vorsätzlich Mitteilungen, deren Geheimhaltung in einer Sitzung des Landtages oder eines seiner Aus-
schüsse beschlossen worden ist, in der Voraussicht, dass diese öffentlich bekannt werden, einem an-
deren zur Kenntnis bringt. 
(2) Der Antrag auf Erhebung der Anklage muss von mindestens einem Drittel der Mitglieder des 
Landtages unterzeichnet sein und bedarf der Zustimmung einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mit-
glieder des Landtages. 
(3) Der Verfassungsgerichtshof kann auf Verlust des Mandats erkennen. 
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Zweites Kapitel 
Die Landesregierung 
 
Artikel 86 
Die Landesregierung besteht aus dem Ministerpräsidenten, den Ministern und Staatssekretären als 
weiteren Mitgliedern. 
 
Artikel 87 
(1) Der Ministerpräsident wird mit der Mehrheit der gesetzlichen Mitgliederzahl vom Landtag ge-
wählt. Er ernennt und entlässt mit Zustimmung des Landtages die Minister und die weiteren Mitglie-
der der Landesregierung. Die Zahl der weiteren Mitglieder darf ein Drittel der Zahl der Minister nicht 
übersteigen. 
(2) Jedes Mitglied der Landesregierung kann jederzeit seinen Rücktritt erklären. 
(3) Das Amt des Ministerpräsidenten endet mit dem Zusammentritt eines neuen Landtages. Das Amt 
jedes anderen Mitglieds der Landesregierung endet mit jeder Erledigung des Amtes des 
 Ministerpräsidenten. 
(4) Wird der Ministerpräsident nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Zusammentritt des neu 
gewählten Landtages oder nach der sonstigen Erledigung des Amtes des Ministerpräsidenten ge-
wählt, so ist der Landtag aufgelöst. 
(5) Im Fall des Rücktritts oder einer sonstigen Beendigung des Amtes haben die Mitglieder der 
Landesregierung bis zur Übernahme des Amtes durch ihre Nachfolger ihr Amt weiterzuführen. Der 
Ministerpräsident kann die übrigen Mitglieder der Landesregierung, der Landtagspräsident den Mi-
nisterpräsidenten von dieser Verpflichtung freistellen. 
 
Artikel 88 
(1) Die Mitglieder der Landesregierung bedürfen zu ihrer Amtsführung des Vertrauens des Land-
tages. Sie scheiden aus ihrem Amt, wenn ihnen der Landtag das Vertrauen entzieht. 
(2) Das Vertrauen kann durch Ablehnung des Antrags, das Vertrauen auszusprechen (Vertrauens-
frage), oder durch die ausdrückliche Erklärung des Misstrauens (Misstrauensvotum) entzogen wer-
den. Die Vertrauensfrage kann nur von der Landesregierung in ihrer Gesamtheit, der Antrag auf aus-
drückliche Erklärung des Misstrauens nur von einer Fraktion gestellt werden. Der Beschluss, das 
Vertrauen zu entziehen, bedarf der Mehrheit der gesetzlichen Mitgliederzahl des Landtages. Die Ab-
stimmung über den Entzug des Vertrauens darf frühestens am zweiten Tag und muss spätestens am 
siebten Tag nach dem Schluss der Aussprache stattfinden. Die Abstimmung erfolgt namentlich. 
 
Artikel 89 
Die Mitglieder der Landesregierung leisten beim Amtsantritt den Amtseid. Er lautet: 
„Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden 
von ihm wenden, Verfassung und Recht wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfül-
len und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.“ 
Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden. 
 
Artikel 90 
(1) Der Ministerpräsident führt den Vorsitz in der Landesregierung und leitet ihre Geschäfte. 
(2) Die Landesregierung gibt sich eine Geschäftsordnung, die im Amtsblatt des Saarlandes 
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veröffentlicht wird. 
 
Artikel 91 
(1) Der Ministerpräsident bestimmt die Richtlinien der Politik. Er legt die Geschäftsbereiche der 
Minister fest und gibt sie im Amtsblatt des Saarlandes bekannt. 
(2) Innerhalb der von dem Ministerpräsidenten bestimmten Richtlinien leitet jeder Minister seinen 
Geschäftsbereich selbstständig. 
(3) Bei Beschlussfassungen der Landesregierung sind Staatssekretäre als deren weitere Mitglieder 
nicht an Weisungen des Ministerpräsidenten oder der Minister, denen sie zugeordnet sind, gebunden. 
 
Artikel 92 
Die Landesregierung ernennt und entlässt die Beamten und Richter des Landes, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist. Sie kann die Befugnisse auf andere Stellen übertragen. 
 
Artikel 93 
 Die Ausübung des Begnadigungsrechts wird durch Gesetz geregelt. Amnestie bedarf eines Gesetzes. 
 
Artikel 94 
(1) Der Landtag ist berechtigt, jedes Mitglied der Landesregierung vor dem Verfassungsgerichtshof 
anzuklagen, dass sie vorsätzlich die Verfassung oder ein Gesetz verletzt haben. Der Verfassungsge-
richtshof kann auf Verlust des Amtes erkennen. 
(2) Der Antrag auf Erhebung der Anklage muss von mindestens einem Drittel der Mitglieder des 
Landtages unterzeichnet sein und bedarf der Zustimmung einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mit-
glieder des Landtages. 
 
Artikel 95 
(1) Der Ministerpräsident vertritt das Land nach außen. 
(2) Der Abschluss von Staatsverträgen bedarf der Zustimmung des Landtages durch Gesetz. Die 
Landesregierung ist verpflichtet, den Landtag über andere wichtige Vereinbarungen zu unterrichten. 
 
 
Drittes Kapitel 
Der Verfassungsgerichtshof 
 
Artikel 96 
(1) Der Verfassungsgerichtshof besteht aus acht Mitgliedern. Diese werden mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der Mitglieder des Landtages gewählt. Dies gilt auch für die Wahl von Stellvertretern. 
(2) Der Verfassungsgerichtshof hat seinen Sitz in Saarbrücken. 
 
Artikel 97 
Der Verfassungsgerichtshof entscheidet 
1. über die Auslegung dieser Verfassung aus Anlass von Streitigkeiten über den Umfang von Rechten 

und Pflichten eines obersten Landesorgans oder anderer Beteiligter, die durch die Verfassung oder 
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in der Geschäftsordnung des Landtages oder der Landesregierung 8 mit eigener Zuständigkeit aus-
gestattet sind, 

2. bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die Vereinbarkeit von Landesrecht mit dieser
Verfassung auf Antrag von einem Drittel der Mitglieder des Landtages oder der Landesregierung,

3. über die Vereinbarkeit eines Landesgesetzes mit dieser Verfassung, nachdem ein Gericht das Ver-
fahren gemäß Artikel 100 Abs. 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland ausge-
setzt hat, und

4. in den übrigen ihm durch Verfassung oder Gesetz zugewiesenen Angelegenheiten.

Vierter Abschnitt 
Die Gesetzgebung 

Artikel 98 
Die Gesetzesvorlagen werden vom Ministerpräsidenten namens der Landesregierung, von einem Mit-
glied des Landtages, einer Fraktion oder durch Volksbegehren eingebracht. 

Artikel 98a 
Volksinitiativen können darauf gerichtet sein, den Landtag im Rahmen seiner Zuständigkeit mit be-
stimmten Gegenständen der politischen Willensbildung zu befassen. Auf Antrag von mindestens 
fünftausend Einwohnern des Saarlandes, die zum Zeitpunkt der Unterzeichnung mindestens 16 Jahre 
alt sind, hat der Landtag diesem Verlangen nachzukommen. 

Artikel 99 
(1) Volksbegehren können darauf gerichtet werden, Gesetze zu erlassen, zu ändern oder aufzuhe-
ben. Ein Volksbegehren ist nur auf Gebieten zulässig, die der Gesetzgebung des Landes unterliegen.
Über Landeshaushaltsgesetze, Abgaben, Besoldung, Entgeltsund Entschädigungszahlungen sowie
Staatsleistungen finden Volksbegehren nicht statt. Über andere finanzwirksame Gesetze finden
Volksbegehren nur dann statt, wenn die finanziellen Auswirkungen insgesamt weniger als 0,3 Pro-
zent des für den Zeitpunkt der Beantragung der Zulassung des Volksbegehrens festgestellten Haus-
haltsplanes des Landes betragen. Bei Volksbegehren, deren finanzielle Auswirkungen wiederkehrend
sind, darf die Gesamtauswirkung im ersten Jahr der Haushaltswirksamkeit und den drei hierauf fol-
genden Jahren insgesamt 0,5 Prozent des für den Zeitpunkt der Beantragung der Zulassung des Volks-
begehrens festgestellten Haushaltsplanes des Landes nicht übersteigen. Soweit es sich um eine kos-
tenverursachende Maßnahme handelt, muss das Volksbegehren einen konkreten und begründeten
Vorschlag zur Deckung der Kosten der begehrten Maßnahme enthalten. Der Vorschlag darf sich nicht
auf Abgaben, Besoldung, Entgeltsund Entschädigungszahlungen sowie Staatsleistungen beziehen.
(2) Dem Volksbegehren muss ein ausgearbeiteter und mit Gründen versehener Gesetzentwurf zu-
grunde liegen. Es ist einzuleiten, wenn fünftausend Stimmberechtigte es beantragen. Das Volksbe-
gehren ist zustande gekommen, wenn es durch Eintragung in amtlich ausgelegten Unterstützungs-
blättern von mindestens sieben Prozent der Stimmberechtigten innerhalb von drei Monaten unter-
stützt wird.
(3) Über Zulässigkeit und Zustandekommen des Volksbegehrens entscheidet die Landesregierung.
Gegen ihre Entscheidungen kann der Verfassungsgerichtshof angerufen werden.
(4) Das Volksbegehren ist von der Landesregierung unter Darlegung ihres Standpunktes unverzüg-
lich dem Landtag zu unterbreiten.
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Artikel 100 
(1) Entspricht der Landtag binnen zwei Monaten dem Volksbegehren nicht, so ist innerhalb von 
weiteren zwei Monaten ein Volksentscheid herbeizuführen. Tritt während des Laufes dieser Fristen 
ein neuer Landtag zusammen, so beginnen beide Fristen neu zu laufen. 
(2) Der dem Volk zur Entscheidung vorgelegte Gesetzentwurf ist mit dem konkreten und begrün-
deten Kostendeckungsvorschlag sowie der Stellungnahme der Landesregierung zu begleiten, die bün-
dig und sachlich sowohl die Begründung der Antragsteller wie die Auffassung des Landtages über 
den Gegenstand und den Kostendeckungsvorschlag darlegt. Der Landtag kann einen eigenen Gesetz-
entwurf dem Volk zur Entscheidung mit vorlegen. 
(3) Das Gesetz ist durch Volksentscheid beschlossen, wenn ihm die Mehrheit derjenigen, die 
 eine gültige Stimme abgegeben haben, jedoch mindestens ein Viertel der Stimmberechtigten, zu-
stimmt. 
(4) (aufgehoben) 
 
Artikel 101 
(1) Die Verfassung kann nur durch ein Gesetz geändert werden, das ihren Wortlaut ausdrücklich 
ändert oder ergänzt. Ein solches Gesetz bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des 
Landtages. Ein solches Gesetz ist durch Volksentscheid beschlossen, wenn sich mindestens die Hälfte 
der Stimmberechtigten an der Abstimmung beteiligt und mindestens zwei Drittel der Abstimmenden 
dem Gesetzentwurf zustimmen. Ein Volksentscheid über die Änderung der Verfassung hinsichtlich 
der Vorschriften zum Gesetzgebungsverfahren findet nicht statt. 
(2) Die Änderung darf den Grundsätzen des demokratischen und sozialen Rechtsstaates nicht wi-
dersprechen. 
(3) Bestehen Meinungsverschiedenheiten oder Zweifel, ob ein verfassungsänderndes Gesetz oder 
die Vorlage eines solchen den Grundsätzen des demokratischen und sozialen Rechtsstaates wider-
spricht, so entscheidet der Verfassungsgerichtshof auf Antrag der Landesregierung, des Landtages, 
von fünf Abgeordneten oder einer Fraktion. 
 
Artikel 102 
Der Ministerpräsident hat die im verfassungsmäßigen Verfahren beschlossenen Gesetze mit den zu-
ständigen Ministern auszufertigen und im Amtsblatt des Saarlandes zu verkünden. Das Amtsblatt des 
Saarlandes kann nach Maßgabe eines Gesetzes auch in elektronischer Form geführt werden. Verfas-
sungsändernde Gesetze sind vom Ministerpräsidenten und allen Ministern auszufertigen. 
 
Artikel 103 
Gesetze treten, soweit sie nichts anderes bestimmen, mit dem Tag nach der Verkündung im Amtsblatt 
des Saarlandes in Kraft. 
 
Artikel 104 
(1) Die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen kann nur durch Gesetz erteilt werden. 
Das Gesetz muss Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung bestimmen. Die Rechts-
grundlage sowie die Stelle, welche die Verordnung erlässt, sind in der Verordnung anzugeben. Ist 
durch Gesetz vorgesehen, dass die Ermächtigung weiter übertragen werden kann, so bedarf es zu 
ihrer Übertragung einer Rechtsverordnung. 
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(2) Rechtsverordnungen sind von der Stelle, die sie erlassen hat, auszufertigen und im Amtsblatt 
des Saarlandes zu verkünden, wenn das Gesetz nicht eine andere Form der Veröffentlichung vorsieht. 
Sie treten, soweit sie nichts anderes bestimmen, mit dem Tag nach der Verkündung in Kraft. 
 
 
Fünfter Abschnitt  
Das Finanzwesen 
 
Artikel 105 
(1) Alle Einnahmen und Ausgaben des Landes sind in den Haushaltsplan einzustellen. Der Haus-
haltsplan ist in Einnahme und Ausgabe auszugleichen. Der Haushaltsplan wird für ein oder zwei 
Rechnungsjahre, nach Jahren getrennt, vor Beginn des Rechnungsjahres durch das 
 Haushaltsgesetz festgestellt. 
(2) In das Haushaltsgesetz dürfen nur Vorschriften aufgenommen werden, die sich auf die Einnah-
men und Ausgaben des Landes und auf den Zeitraum beziehen, für den das Haushaltsgesetz beschlos-
sen wird. Das Haushaltsgesetz kann vorschreiben, dass die Vorschriften erst mit der Verkündung des 
nächsten Haushaltsgesetzes oder bei Ermächtigung nach Artikel 108 zu einem späteren Zeitpunkt 
außer Kraft treten. 
(3) Ist bis zum Schluss eines Rechnungsjahres der Haushaltsplan für das folgende Jahr nicht durch 
Gesetz festgestellt, so ist bis zu seinem In-Kraft-Treten die Landesregierung ermächtigt, alle Ausga-
ben zu leisten, die nötig sind, 
a) um gesetzlich bestehende Einrichtungen zu erhalten und gesetzlich beschlossene Maßnahmen 

durchzuführen, 
b) um die rechtlich begründeten Verpflichtungen des Landes zu erfüllen, 
c) um Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzusetzen oder Beihilfen für diese Zwecke 

zu gewähren, sofern durch den Haushaltsplan eines Vorjahres bereits Beträge bewilligt worden 
sind. 

(4) Soweit nicht auf besonderem Gesetz beruhende Einnahmen aus Steuern, Abgaben und sonstigen 
Quellen die Ausgaben unter Absatz 3 decken, darf die Landesregierung die zur Aufrechterhaltung 
der Wirtschaftsführung erforderlichen Mittel bis zur Höhe eines Viertels der Endsumme des abge-
laufenen Haushaltsplanes im Wege des Kredits flüssig machen. 
 
Artikel 106 
(1) Der Landtag entscheidet darüber, ob der Landesregierung Entlastung für ihre Haushaltsführung 
erteilt wird. 
(2) Der Minister der Finanzen hat zur Entlastung der Landesregierung dem Landtag über alle Ein-
nahmen und Ausgaben des Landes Rechnung zu legen. Der Haushaltsrechnung sind Übersichten über 
das Vermögen und die Schulden beizufügen. Zur Vorbereitung des Entlastungsbeschlusses prüft der 
Rechnungshof die Rechnung sowie die Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsund 
Wirtschaftsführung. Er hat dem Landtag und der Landesregierung jährlich zu berichten. 
(3) Die Mitglieder des Rechnungshofes sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Sie wer-
den vom Landtag gewählt und vom Landtagspräsidenten ernannt und entlassen. 
 
Artikel 107 
(1) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Ministers der 
Finanzen. Sie darf nur im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses erteilt 



Landesverfassung Saarland  

Landesverfassung Saarland                      21/24       Pestalozza  

werden. 
(2) Der Landtag kann Ausgaben, die über den von der Landesregierung vorgeschlagenen oder be-
willigten Betrag hinausgehen, nur beschließen, wenn die finanzielle Deckung gewährleistet ist.

Artikel 108 
Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Ge-
währleistungen, die zu Ausgaben in künftigen Rechnungsjahren führen können, bedürfen einer der 
Höhe nach bestimmten oder bestimmbaren Ermächtigung durch Landesgesetz. 

Sechster Abschnitt 
Rechtspflege 

Artikel 109 
(1) Die rechtsprechende Gewalt wird ausschließlich durch die nach den Gesetzen bestellten Ge-
richte ausgeübt.
(2) Ausnahmegerichte sind unstatthaft. Gerichte für besondere Sachgebiete sind zulässig.

Artikel 110 
Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. In der Bindung an das Gesetz üben 
sie ihr Amt im Geist des demokratischen und sozialen Rechtsstaates aus. 

Artikel 111 
Die hauptamtlich und planmäßig endgültig angestellten Richter werden auf Lebenszeit berufen. Sie 
können wider ihren Willen nur kraft richterlicher Entscheidung und nur aus Gründen und unter den 
Formen, welche die Gesetze bestimmen, vor Ablauf ihrer Amtszeit entlassen oder dauernd oder zeit-
weise ihres Amtes enthoben oder an eine andere Stelle oder in den Ruhestand versetzt werden. Die 
Gesetzgebung kann Altersgrenzen festsetzen, bei deren Erreichung auf Lebenszeit angestellte Richter 
in den Ruhestand treten. Bei Veränderung der Einrichtung der Gerichte oder ihrer Bezirke können 
Richter an ein anderes Gericht versetzt oder aus dem Amt entfernt werden, jedoch nur unter Belas-
sung des vollen Gehalts. 

Siebter Abschnitt  
Verwaltung und Beamte 

Artikel 112 
Die Organisation der allgemeinen Staatsverwaltung und die Regelung der Zuständigkeiten erfolgen 
durch Gesetz. Die Einrichtung der Behörden im Einzelnen obliegt der Landesregierung und auf 
Grund der von ihr erteilten Ermächtigung den einzelnen Ministern. 
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Artikel 113 
Die Erfüllung der hoheitlichen Aufgaben der Verwaltung obliegt den Beamten. In Ausnahmefällen 
ist die Übertragung solcher Aufgaben auf Angestellte zulässig. 
 
Artikel 114 
(1) Das Berufsbeamtentum wird aufrechterhalten. 
(2) Die Grundlagen des Beamtenverhältnisses werden durch Gesetz geregelt. 
 
Artikel 115 
(1) Die Beamten sind Diener des ganzen Volkes, nicht einer Partei. Der Beamte hat sich innerhalb 
und außerhalb des Dienstes jederzeit zum demokratischen und sozialen Rechtsstaat zu bekennen. 
(2) Die Anstellung der Beamten erfolgt auf Lebenszeit, soweit nicht durch Gesetz etwas anderes 
bestimmt wird. Die wohlerworbenen Rechte der Beamten sind unverletzlich. 
(3) Die Beamten können nur unter den gesetzlich bestimmten Voraussetzungen und Formen vor-
läufig ihres Amtes enthoben, einstweilen oder endgültig in den Ruhestand oder in ein ande- 
 res Amt mit geringerem Endgrundgehalt versetzt werden. Gegen jede Disziplinarmaßnahme muss 
ein Beschwerdeweg und die Möglichkeit eines Wiederaufnahmeverfahrens gegeben sein. 
(4) Dem Beamten ist Einsicht in seine Personalakte zu gewähren. In die Personalakten sind Eintra-
gungen von ungünstigen Tatsachen erst vorzunehmen, wenn dem Beamten Gelegenheit gegeben war, 
sich über sie zu äußern. 
(5) Die Stellung des Beamten zum Staat schließt das Streikrecht aus. 
 
Artikel 116 
(1) Die Beamten und Angestellten des öffentlichen Dienstes sind verpflichtet, das übertragene 
Amt gerecht und unparteiisch zu verwalten, die Verfassung und die Gesetze zu befolgen. 
(2) Die Beamten sind auf die Verfassung zu vereidigen. 
 
 
Achter Abschnitt 
Kommunale Selbstverwaltung 
 
Artikel 117 
(1) Die Gemeinden sind die in den Staat eingeordneten Gemeinwesen der in örtlicher Gemeinschaft 
lebenden Menschen. 
(2) Zur Förderung des Wohls ihrer Einwohner erfüllen die Gemeinden alle öffentlichen Aufgaben 
der örtlichen Gemeinschaft, soweit diese nicht durch Gesetz anderen Stellen im öffentlichen Interesse 
zugewiesen sind. 
(3) Die Gemeinden regeln ihre Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung. 
 
Artikel 118 
Die Gemeindeverbände haben im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenbereichs nach Maßgabe der 
Gesetze das Recht der Selbstverwaltung. 
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Artikel 119 
(1) Gemeinden und Gemeindeverbände führen ihre Finanzund Haushaltswirtschaft im Rahmen der
Gesetze in eigener Verantwortung. Sie haben das Recht, Steuern und sonstige Abgaben nach Maßga-
be der Gesetze zu erheben.
(2) Das Land gewährleistet den Gemeinden und Gemeindeverbänden durch seine Gesetzgebung eine
Finanzausstattung, die ihnen eine angemessene Aufgabenerfüllung ermöglicht. Diesem Zweck dient
auch der kommunale Finanzausgleich.

Artikel 120 
Das Land kann die Gemeinden und Gemeindeverbände durch Gesetz zur Übernahme und Durchfüh-
rung bestimmter öffentlicher Aufgaben verpflichten, wenn dabei gleichzeitig Bestimmungen über die 
Deckung der Kosten getroffen werden. Führt die Übertragung neuer Aufgaben durch Gesetz oder die 
Veränderung bestehender und übertragbarer Aufgaben durch Gesetz oder Rechtsverordnung zu einer 
wesentlichen Belastung der davon betroffenen Gemeinden oder Gemeindeverbände, ist dafür durch 
Gesetz oder Rechtsverordnung aufgrund einer Kostenfolgeabschätzung ein entsprechender finanziel-
ler Ausgleich für die entstehenden notwendigen, durchschnittlichen Aufwendungen zu schaffen. Der 
Aufwendungsersatz soll pauschaliert geleistet werden. Wird nachträglich eine wesentliche Abwei-
chung von der Kostenfolgeabschätzung festgestellt, wird der finanzielle Ausgleich für die Zukunft 
angepasst. Das Nähere zu den Sätzen 2 bis 4 regelt ein Gesetz; darin sind die Grundsätze der Kos-
tenfolgeabschätzung festzulegen und Bestimmungen über eine Beteiligung der kommunalen Spitzen-
verbände zu treffen. 

Artikel 121 
In den Gemeinden und Gemeindeverbänden werden Vertretungskörperschaften nach Grundsätzen 
eines Verhältniswahlrechts gewählt, sofern mehr als ein gültiger Wahlvorschlag eingereicht wird. 

Artikel 122 
Die Gemeinden und Gemeindeverbände unterstehen der Aufsicht des Staates. In Selbstverwaltungs-
angelegenheiten beschränkt sich die Aufsicht darauf, die Rechtmäßigkeit sicherzustellen. 

Artikel 123 
Gemeinden und Gemeindeverbände können den Verfassungsgerichtshof anrufen, wenn sie geltend 
machen, durch ein Gesetz in ihrem Selbstverwaltungsrecht verletzt zu sein. 

Artikel 124 
Bevor durch Gesetz oder Verordnung allgemeine Fragen geregelt werden, welche die Gemeinden 
und Gemeindeverbände unmittelbar berühren, sollen die kommunalen Spitzenverbände gehört wer-
den. 

Artikel 125 bis 128 (aufgehoben) 
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III. Hauptteil
Schluss- und Übergangsbestimmungen

Artikel 129 
Die Wahlperiode des vierten Landtages endet am 30. Juni 1965. 

Artikel 130 und 131 
(aufgehoben) 

Artikel 132 
Alle bisherigen Gesetze und Verordnungen, die einer Anpassung an die Grundsätze dieser Verfas-
sung bedürfen, bleiben bis dahin in Kraft. 

Artikel 133 
Diese Verfassung tritt mit ihrer Verkündung im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft. 



(1) Die Hauptstadt des Freistaates ist Dresden.
(2) Die Landesfarben sind Weiß und Grün.
(3) Das Landeswappen zeigt im neunmal von Schwarz und Gold geteilten Feld einen schräg-
rechten grünen Rautenkranz. Das Nähere bestimmt ein Gesetz.
(4) Im Siedlungsgebiet der Sorben können neben den Landesfarben und dem Landeswappen
Farben und Wappen der Sorben, im schlesischen Teil des Landes die Farben und das Wappen
Niederschlesiens, gleichberechtigt geführt werden.

 Artikel 3 [Ausübung und Teilung der Staatsgewalt] 
(1) Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen
sowie durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Recht-
sprechung ausgeübt.
(2) Die Gesetzgebung steht dem Landtag oder unmittelbar dem Volk zu. Die vollziehende Ge-
walt liegt in der Hand von Staatsregierung und Verwaltung. Die Rechtsprechung wird durch
unabhängige Richter ausgeübt.
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die

Verfassung des Freistaates Sachsen 
vom 27. Mai 1992 (GVBl. S. 243) 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Juli 2013 (GVBl. S. 502)

Der Sächsische Landtag hat als verfassungsgebende Landesversammlung am 26. Mai 1992 die 
folgende Verfassung beschlossen: 

Präambel  
Anknüpfend an die Geschichte der Mark Meißen, des sächsischen Staates und des nieder-
schlesischen Gebietes,  
gestützt auf Traditionen der sächsischen Verfassungsgeschichte, 
ausgehend von den leidvollen Erfahrungen nationalsozialistischer und kommunistischer 
Gewaltherrschaft,  
eingedenk eigener Schuld an seiner Vergangenheit,  
von dem Willen geleitet, der Gerechtigkeit, dem Frieden und der Bewahrung der Schöpfung zu 
dienen,   
hat sich das Volk im Freistaat Sachsen dank der friedlichen Revolution des Oktober 1989  diese 
Verfassung gegeben. 

1. Abschnitt
Die Grundlagen des Staates

Artikel 1 [Verfassungsgrundsätze] 
Der Freistaat Sachsen ist ein Land der Bundesrepublik Deutschland. Er ist ein demokratischer, 
dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und der Kultur verpflichteter sozialer Rechts-
staat. 

Artikel 2 [Hauptstadt und Landessymbole] 
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Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. 

 Artikel 4 [Wahl- und Abstimmungsgrundsätze] 
(1) Alle nach der Verfassung durch das Volk vorzunehmenden Wahlen und Abstimmungen
sind allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim.
(2) Wahl- und stimmberechtigt sind alle Bürger, die im Land wohnen oder sich dort gewöhn-
lich aufhalten und am Tag der Wahl oder Abstimmung das 18. Lebensjahr vollendet haben.
(3) Das Nähere bestimmen die Gesetze. Dabei kann das Wahl- und Stimmrecht von einer be-
stimmten Dauer des Aufenthaltes im Land und, wenn die Wahl- und Stimmberechtigten mehre-
re Wohnungen innehaben, auch davon abhängig gemacht werden, dass ihre Hauptwohnung im
Land liegt.

 Artikel 5 [Das Volk des Freistaates Sachsen] 
(1) Dem Volk des Freistaates Sachsen gehören Bürger deutscher, sorbischer und anderer
Volkszugehörigkeit an. Das Land erkennt das Recht auf die Heimat an.
(2) Das Land gewährleistet und schützt das Recht nationaler und ethnischer Minderheiten deut-
scher Staatsangehörigkeit auf Bewahrung ihrer Identität sowie auf Pflege ihrer Sprache, Religi-
on, Kultur und Überlieferung.
(3) Das Land achtet die Interessen ausländischer Minderheiten, deren Angehörige sich recht-
mäßig im Land aufhalten.

 Artikel 6 [Das sorbische Volk] 
(1) Die im Land lebenden Bürger sorbischer Volkszugehörigkeit sind gleichberechtigter Teil
des Staatsvolkes. Das Land gewährleistet und schützt das Recht auf Bewahrung ihrer Identität
sowie auf Pflege und Entwicklung ihrer angestammten Sprache, Kultur und Überlieferung, ins-
besondere durch Schulen, vorschulische und kulturelle Einrichtungen.
(2) In der Landes- und Kommunalplanung sind die Lebensbedürfnisse des sorbischen Volkes
zu berücksichtigen. Der deutsch-sorbische Charakter des Siedlungsgebietes der sorbischen
Volksgruppe ist zu erhalten.
(3) Die landesübergreifende Zusammenarbeit der Sorben, insbesondere in der Ober- und Nie-
derlausitz, liegt im Interesse des Landes.

 Artikel 7 [Menschenwürdiges Dasein als Staatsziel] 
(1) Das Land erkennt das Recht eines jeden Menschen auf ein menschenwürdiges Dasein, ins-
besondere auf Arbeit, auf angemessenen Wohnraum, auf angemessenen Lebensunterhalt, auf
soziale Sicherung und auf Bildung, als Staatsziel an.
(2) Das Land bekennt sich zur Verpflichtung der Gemeinschaft, alte und behinderte Menschen
zu unterstützen und auf die Gleichwertigkeit ihrer Lebensbedingungen hinzuwirken.

 Artikel 8 [Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern] 
Die Förderung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern ist 
Aufgabe des Landes. 

 Artikel 9 [Kinder- und Jugendschutz] 
(1) Das Land erkennt das Recht eines jeden Kindes auf eine gesunde seelische, geistige und
körperliche Entwicklung an.
(2) Die Jugend ist vor sittlicher, geistiger und körperlicher Gefährdung besonders zu schützen.
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(3) Das Land fördert den vorbeugenden Gesundheitsschutz für Kinder und Jugendliche sowie 
Einrichtungen zu ihrer Betreuung. 
  
 Artikel 10 [Umwelt- und Landesschutz] 
(1) Der Schutz der Umwelt als Lebensgrundlage ist, auch in Verantwortung für kommende Ge-
nerationen, Pflicht des Landes und Verpflichtung aller im Land. Das Land hat insbesondere den 
Boden, die Luft und das Wasser, Tiere und Pflanzen sowie die Landschaft als Ganzes ein-
schließlich ihrer gewachsenen Siedlungsräume zu schützen. Es hat auf den sparsamen Ge-
brauch und die Rückgewinnung von Rohstoffen und die sparsame Nutzung von Energie und 
Wasser hinzuwirken. 
(2) Anerkannte Naturschutzverbände haben das Recht, nach Maßgabe der Gesetze an umwelt-
bedeutsamen Verwaltungsverfahren mitzuwirken. Ihnen ist Klagebefugnis in Umweltbelangen 
einzuräumen; das Nähere bestimmt ein Gesetz. 
(3) Das Land erkennt das Recht auf Genuss der Naturschönheiten und Erholung in der freien 
Natur an, soweit dem nicht die Ziele nach Absatz 1 entgegenstehen. Der Allgemeinheit ist in 
diesem Rahmen der Zugang zu Bergen, Wäldern, Feldern, Seen und Flüssen zu ermöglichen. 
  
 Artikel 11 [Kultur- und Sportförderung] 
(1) Das Land fördert das kulturelle, das künstlerische und wissenschaftliche Schaffen, die sport-
liche Betätigung sowie den Austausch auf diesen Gebieten. 
(2) Die Teilnahme an der Kultur in ihrer Vielfalt und am Sport ist dem gesamten Volk zu er-
möglichen. Zu diesem Zweck werden öffentlich zugängliche Museen, Bibliotheken, Archive, 
Gedenkstätten, Theater, Sportstätten, musikalische und weitere kulturelle Einrichtungen sowie 
allgemein zugängliche Universitäten, Hochschulen, Schulen und andere Bildungseinrichtungen 
unterhalten. 
(3) Denkmale und andere Kulturgüter stehen unter dem Schutz und der Pflege des Landes. Für 
ihr Verbleiben in Sachsen setzt sich das Land ein. 
  
 Artikel 12 [Förderung regionaler Zusammenarbeit] 
Das Land strebt grenzüberschreitende regionale Zusammenarbeit an, die auf den Ausbau nach-
barschaftlicher Beziehungen, auf das Zusammenwachsen Europas und auf eine friedliche Ent-
wicklung in der Welt gerichtet ist. 
  
 Artikel 13 [Wirkung der Staatsziele] 
Das Land hat die Pflicht, nach seinen Kräften die in dieser Verfassung niedergelegten Staatszie-
le anzustreben und sein Handeln danach auszurichten. 
 
2. Abschnitt 
Die Grundrechte 
  
 Artikel 14 [Würde des Menschen] 
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung 
aller staatlichen Gewalt. 
(2) Die Unantastbarkeit der Würde des Menschen ist Quelle aller Grundrechte. 
  
 Artikel 15 [Allgemeine Handlungsfreiheit] 
Jeder Mensch hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die 
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Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz 
verstößt. 
  
 Artikel 16 [Recht auf Leben] 
(1) Jeder Mensch hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Per-
son ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. 
(2) Niemand darf grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe und 
ohne seine freiwillige und ausdrückliche Zustimmung wissenschaftlichen oder anderen Expe-
rimenten unterworfen werden. 
  
 Artikel 17 [Rechtsgarantien bei Freiheitsentziehung] 
(1) Die Freiheit der Person kann nur auf Grund eines förmlichen Gesetzes und nur unter Beach-
tung der darin vorgeschriebenen Formen beschränkt werden. Die betroffene Person muss un-
verzüglich über die Gründe der Freiheitsbeschränkung unterrichtet werden. 
(2) Über die Zulässigkeit und Fortdauer einer Freiheitsentziehung hat nur der Richter zu ent-
scheiden. Bei jeder nicht auf richterlicher Anordnung beruhenden Freiheitsentziehung ist un-
verzüglich eine richterliche Entscheidung herbeizuführen. Die Polizei darf aus eigener Macht-
vollkommenheit niemanden länger als bis zum Ende des Tages nach dem Ergreifen in eigenem 
Gewahrsam halten. Das Nähere bestimmt ein Gesetz. 
(3) Jede wegen des Verdachtes einer strafbaren Handlung vorläufig festgenommene Person ist 
spätestens am Tag nach der Festnahme dem Richter vorzuführen, der ihr die Gründe der Fest-
nahme mitzuteilen, sie zu vernehmen und ihr Gelegenheit zu Einwendungen zu geben hat. Der 
Richter hat unverzüglich entweder einen mit Gründen versehenen schriftlichen Haftbefehl zu 
erlassen oder die Freilassung anzuordnen. 
(4) Von jeder richterlichen Entscheidung über die Anordnung oder Fortdauer einer Freiheits-
entziehung ist unverzüglich eine Vertrauensperson oder ein Familienmitglied der festgehalte-
nen Person zu benachrichtigen. 
  
 Artikel 18 [Gleichheitsgrundsatz] 
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 
(2) Frauen und Männer sind gleichberechtigt. 
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Spra-
che, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschau-
ungen benachteiligt oder bevorzugt werden. 
  
 Artikel 19 [Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit] 
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschau-
lichen Bekenntnisses sind unverletzlich. 
(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. 
  
 Artikel 20 [Meinungsfreiheit/Pressefreiheit/Rundfunkfreiheit] 
(1) Jede Person hat das Recht, ihre Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu 
verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pres-
sefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleis-
tet. Eine Zensur findet nicht statt. 
(2) Unbeschadet des Rechtes, Rundfunk in privater Trägerschaft zu betreiben, werden Bestand 
und Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gewährleistet. 
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(3) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den ge-
setzlichen Bestimmungen zum Schutz der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. 
  
 Artikel 21 [Freiheit der Kunst und Wissenschaft] 
Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht 
von der Treue zur Verfassung. 
  
 Artikel 22 [Schutz vor Ehe und Familie] 
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz des Landes. 
(2) Wer in häuslicher Gemeinschaft Kinder erzieht oder für Hilfsbedürftige sorgt, verdient För-
derung und Entlastung. 
(3) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuerst ihnen 
obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht das Land. 
(4) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes 
von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die 
Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen. 
(5) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. 
  
 Artikel 23 [Versammlungsfreiheit] 
(1) Alle haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu 
versammeln. 
(2) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund 
eines Gesetzes beschränkt werden. 
  
 Artikel 24 [Vereinigungsfreiheit] 
(1) Alle Bürger haben das Recht, Vereinigungen zu bilden. 
(2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder 
die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständi-
gung richten, sind verboten. 
  
 Artikel 25 [Koalitionsfreiheit] 
Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigun-
gen zu bilden, ist für jede Person und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht 
einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig; hierauf gerichtete Maßnahmen sind 
rechtswidrig. 
  
 Artikel 26 [Mitbestimmung in Betrieben und Einrichtungen] 
In Betrieben, Dienststellen und Einrichtungen des Landes sind Vertretungsorgane der Beschäf-
tigten zu bilden. Diese haben nach Maßgabe der Gesetze das Recht auf Mitbestimmung. 
  
 Artikel 27 [Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis] 
(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich. 
(2) Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes angeordnet werden. Dient die Be-
schränkung dem Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder des Bestandes 
oder der Sicherung des Bundes oder eines Landes, so kann das Gesetz bestimmen, dass sie dem 
Betroffenen nicht mitgeteilt wird und dass an die Stelle des Rechtsweges die Nachprüfung 
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durch von der Volksvertretung bestellte Organe und Hilfsorgane tritt. Für diesen Fall ist vorzu-
sehen, dass die Beschränkungsmaßnahmen dem Betroffenen nach ihrem Abschluss mitzuteilen 
sind, wenn eine Gefährdung des Zweckes der Beschränkung ausgeschlossen werden kann. 
  
 Artikel 28 [Berufs- und Gewerbefreiheit] 
(1) Beruf und Arbeitsplatz können frei gewählt werden, soweit Bundesrecht nicht entgegen-
steht. Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden. 
(2) Erwerbsmäßige Kinderarbeit ist grundsätzlich verboten. 
(3) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer her-
kömmlichen allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht. 
  
 Artikel 29 [Bildungsfreiheit] 
(1) Alle Bürger haben das Recht, die Ausbildungsstätte frei zu wählen. 
(2) Alle Bürger haben das Recht auf gleichen Zugang zu den öffentlichen Bildungseinrichtun-
gen. 
  
 Artikel 30 [Unverletzlichkeit der Wohnung] 
(1) Die Wohnung ist unverletzlich. 
(2) Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im Verzug auch durch die in den 
Gesetzen vorgesehenen anderen Organe angeordnet und nur in der dort vorgeschriebenen Form 
durchgeführt werden. 
(3) Eingriffe und Beschränkungen dürfen im übrigen nur zur Abwehr einer gemeinen Gefahr 
oder einer Lebensgefahr für einzelne Personen, auf Grund eines Gesetzes auch zur Verhütung 
dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere zur Behebung 
der Raumnot, zur Bekämpfung von Seuchengefahr oder zum Schutz gefährdeter Jugendlicher 
vorgenommen werden. 
  
 Artikel 31 [Eigentum und Erbrecht] 
(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch 
die Gesetze bestimmt. 
(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen, 
insbesondere die natürlichen Lebensgrundlagen schonen. 
  
 Artikel 32 [Enteignung/Überführung in Gemeinwirtschaft] 
(1) Eine Enteignung ist nur zum Wohl der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz 
oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. 
(2) Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zweck der Vergesell-
schaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum 
oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. 
(3) Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der 
Beteiligten zu bestimmen. 
  
 Artikel 33 [Recht auf Datenschutz] 
Jeder Mensch hat das Recht, über die Erhebung, Verwendung und Weitergabe seiner personen-
bezogenen Daten selbst zu bestimmen. Sie dürfen ohne freiwillige und ausdrückliche Zustim-
mung der berechtigten Person nicht erhoben, gespeichert, verwendet oder weitergegeben wer-
den. In dieses Recht darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. 
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 Artikel 34 [Auskunft über Umweltdaten] 
Jede Person hat das Recht auf Auskunft über die Daten, welche die natürliche Umwelt in ihrem 
Lebensraum betreffen, soweit sie durch das Land erhoben oder gespeichert worden sind und 
soweit nicht Bundesrecht, rechtlich geschützte Interessen Dritter oder überwiegende Belange 
der Allgemeinheit entgegenstehen. 
  
 Artikel 35 [Petitionsrecht] 
Jede Person hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten 
oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden. Es besteht 
Anspruch auf begründeten Bescheid in angemessener Frist. 
  
 Artikel 36 [Grundrechtsbindung der staatlichen Gewalt] 
Die in dieser Verfassung niedergelegten Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Ge-
walt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. 
  
 Artikel 37 [Einschränkung von Grundrechten] 
(1) Soweit nach dieser Verfassung ein Grundrecht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes 
eingeschränkt werden kann, muß das Gesetz allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten. 
Außerdem muß das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen. 
(2) In keinem Fall darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden. 
(3) Die Grundrechte gelten auch für juristische Personen mit Sitz innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind. 
  
 Artikel 38 [Rechtsweggarantie] 
Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechts-
weg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche Rechtsweg 
gegeben. Artikel 27 Absatz 2 Satz 2 bleibt unberührt. 
 
3. Abschnitt 
Der Landtag 
  
 Artikel 39 [Landtagsfunktionen/Freies Mandat] 
(1) Der Landtag ist die gewählte Vertretung des Volkes. 
(2) Der Landtag übt die gesetzgebende Gewalt aus, überwacht die Ausübung der vollziehenden 
Gewalt nach Maßgabe dieser Verfassung und ist Stätte der politischen Willensbildung. 
(3) Die Abgeordneten vertreten das ganze Volk. Sie sind nur ihrem Gewissen unterworfen und 
an Aufträge und Weisungen nicht gebunden. 
  
 Artikel 40 [Opposition] 
Das Recht auf Bildung und Ausübung parlamentarischer Opposition ist wesentlich für die frei-
heitliche Demokratie. Die Regierung nicht tragende Teile des Landtages haben das Recht auf 
Chancengleichheit in Parlament und Öffentlichkeit. 
  
 Artikel 41 [Wahlsystem/Wählbarkeit] 
(1) Der Landtag besteht in der Regel aus 120 Abgeordneten. Sie werden nach einem Verfahren 
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gewählt, das die Persönlichkeitswahl mit den Grundsätzen der Verhältniswahl verbindet. 
(2) Wählbar sind alle Wahlberechtigten. Die Wählbarkeit kann von einer bestimmten Dauer des 
Aufenthaltes im Land abhängig gemacht werden. 
(3) Das Nähere bestimmt ein Gesetz. 
  
 Artikel 42 [Kandidatur/Ansprüche der Abgeordneten] 
(1) Wer sich um einen Sitz im Landtag bewirbt, hat Anspruch auf den zur Vorbereitung seiner 
Wahl erforderlichen Urlaub. 
(2) Niemand darf gehindert werden, das Amt eines Abgeordneten zu übernehmen und auszu-
üben. Eine Kündigung oder Entlassung aus einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis aus diesem 
Grund ist unzulässig. 
(3) Die Abgeordneten haben Anspruch auf eine angemessene, ihre Unabhängigkeit sichernde 
Entschädigung. Sie haben innerhalb des Landes das Recht der kostenfreien Benutzung aller 
staatlichen Verkehrsmittel. 
(4) Das Nähere bestimmt ein Gesetz. 
  
 Artikel 43 [Erwerb und Verlust des Mandats] 
(1) Wer zum Abgeordneten gewählt ist, erwirbt sein Mandat mit der Annahme der Wahl, die 
rechtliche Stellung eines Mitgliedes des Landtages jedoch nicht vor Zusammentritt des neuen 
Landtages. Die Annahme der Wahl kann abgelehnt werden. 
(2) Abgeordnete können jederzeit auf ihr Mandat verzichten. Der Verzicht ist dem Präsidenten 
des Landtages schriftlich zu erklären. Die Erklärung ist unwiderruflich. 
(3) Verlieren Abgeordnete die Wählbarkeit, so erlischt ihr Mandat. 
  
 Artikel 44 [Wahlperiode/Zusammentritt/Einberufung] 
(1) Der Landtag wird auf fünf Jahre gewählt. Seine Wahlperiode endet mit dem Zusammentritt 
eines neuen Landtages. Dies gilt auch für den Fall der Auflösung des Landtages. 
(2) Die Neuwahl muss vor Ablauf der Wahlperiode, im Fall der Auflösung des Landtages bin-
nen sechzig Tagen stattfinden. 
(3) Der Landtag tritt spätestens am dreißigsten Tag nach der Neuwahl zusammen. Die erste Sit-
zung wird vom Alterspräsidenten einberufen und bis zur Wahl des Landtagspräsidenten gelei-
tet. 
(4) Der Landtag bestimmt den Schluss und den Wiederbeginn seiner Sitzungen. Der Präsident 
kann den Landtag früher einberufen. Er ist dazu verpflichtet, wenn ein Viertel der Mitglieder 
des Landtages oder die Staatsregierung es verlangt. 
  
 Artikel 45 [Wahlprüfung] 
(1) Die Wahlprüfung ist Sache des Landtages. Er entscheidet auch, ob ein Mitglied sein Mandat 
verloren hat. 
(2) Gegen die Entscheidung ist die Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof zulässig. 
(3) Das Nähere bestimmt ein Gesetz. 
  
 Artikel 46 [Geschäftsordnung/Fraktionen] 
(1) Der Landtag gibt sich eine Geschäftsordnung. 
(2) In der Geschäftsordnung sind Regelungen für den Zusammenschluss der Abgeordneten zu 
Fraktionen zu treffen. 
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(3) Die Rechte fraktionsloser Abgeordneter dürfen nicht beschränkt werden.
(4) Die Änderung der Geschäftsordnung bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden
Abgeordneten.

 Artikel 47 [Landtagspräsidium] 
(1) Der Landtag wählt seinen Präsidenten und dessen Stellvertreter, die zusammen mit weiteren
Mitgliedern das Präsidium bilden, und die Schriftführer.
(2) Der Präsident leitet die Verhandlungen nach Maßgabe der Geschäftsordnung.
(3) Der Präsident übt das Hausrecht und die Polizeigewalt im Gebäude des Landtages aus. Oh-
ne seine Zustimmung darf in den Räumen des Landtages keine Durchsuchung oder Beschlag-
nahme stattfinden.
(4) Der Präsident verwaltet die wirtschaftlichen Angelegenheiten des Landtages nach Maßgabe
des Haushaltsgesetzes. Er vertritt den Freistaat im Rahmen der Verwaltung des Landtages. Ihm
steht die Einstellung und Entlassung der Angestellten und Arbeiter sowie im Benehmen mit
dem Präsidium die Ernennung und Entlassung der Beamten des Landtages zu. Der Präsident ist
oberste Dienstbehörde für die Beamten, Angestellten und Arbeiter des Landtages.

 Artikel 48 [Verhandlungen/Beschlußfähigkeit/Beschlußfassung/Berichterstattung] 
(1) Die Verhandlungen des Landtages sind öffentlich. Die Öffentlichkeit kann ausgeschlossen
werden, wenn der Landtag es auf Antrag von zwölf Abgeordneten oder eines Mitgliedes der
Staatsregierung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Abgeordneten beschließt.
Über den Antrag wird in nichtöffentlicher Sitzung entschieden.
(2) Der Landtag ist beschlussfähig, wenn nicht auf Antrag eines seiner Mitglieder, der nur bis
zum Beginn einer Abstimmung zulässig ist, vom Präsidenten festgestellt wird, dass weniger als
die Hälfte der Abgeordneten anwesend sind.
(3) Der Landtag beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sofern diese Verfas-
sung nichts anderes bestimmt. Für die vom Landtag vorzunehmenden Wahlen kann die Ge-
schäftsordnung Ausnahmen zulassen.
(4) Für wahrheitsgetreue Berichte über die öffentlichen Sitzungen des Landtages und seiner
Ausschüsse darf niemand zur Verantwortung gezogen werden.

 Artikel 49 [Regierungsanwesenheit] 
(1) Der Landtag und seine Ausschüsse können die Anwesenheit eines jeden Mitgliedes der
Staatsregierung verlangen.
(2) Die Mitglieder der Staatsregierung und ihre Beauftragten haben zu den Sitzungen des Land-
tages und seiner Ausschüsse Zutritt und müssen jederzeit gehört werden. Sie unterstehen der
Ordnungsgewalt des Präsidenten und der Vorsitzenden der Ausschüsse.
(3) Zu nichtöffentlichen Sitzungen der Untersuchungsausschüsse, die nicht der Beweiserhebung
dienen, haben die Mitglieder der Staatsregierung und ihre Beauftragten nur Zutritt, wenn sie ge-
laden sind. Sie können gehört werden. In jedem Fall gibt der Untersuchungsausschuss der
Staatsregierung Gelegenheit, zu den Ergebnissen der Beweisaufnahme Stellung zu nehmen.
Weitere Beschränkungen des Zutrittsrechtes der Mitglieder und Beauftragten der Staatsregie-
rung zu den Sitzungen der Untersuchungsausschüsse können durch Gesetz bestimmt werden.

 Artikel 50 [Informationspflicht der Staatsregierung gegenüber dem Landtag] 
Die Staatsregierung ist verpflichtet, über ihre Tätigkeit den Landtag insoweit zu informieren, 
als dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist. 
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 Artikel 51 [Frage- und Auskunftsrecht der Abgeordneten gegenüber der Staatsregie-
rung] 
(1) Fragen einzelner Abgeordneter oder parlamentarische Anfragen haben die Staatsregierung 
oder ihre Mitglieder im Landtag und in seinen Ausschüssen nach bestem Wissen unverzüglich 
und vollständig zu beantworten. Die gleiche Verpflichtung trifft die Beauftragten der Staatsre-
gierung in den Ausschüssen. 
(2) Die Staatsregierung kann die Beantwortung von Fragen ablehnen, wenn diese den Kernbe-
reich exekutiver Eigenverantwortung berühren oder einer Beantwortung gesetzliche Regelun-
gen, Rechte Dritter oder überwiegende Belange des Geheimschutzes entgegenstehen. 
(3) Das Nähere regelt die Geschäftsordnung des Landtages. 
  
 Artikel 52 [Ausschüsse] 
(1) Der Landtag bildet ständige Ausschüsse. Die Geschäftsordnung bestimmt Aufgaben, Zu-
sammensetzung und Arbeitsweise. 
(2) Der Landtag kann auf Antrag von zwölf Abgeordneten oder einer Fraktion die Bildung 
zeitweiliger Ausschüsse beschließen. Gegenstand und Ziel des jeweiligen Ausschusses sind im 
Beschluss festzulegen. 
(3) Die Ausschüsse können öffentlich tagen. 
  
 Artikel 53 [Petitionsausschuß] 
(1) Der Landtag bestellt einen Petitionsausschuss zur Behandlung der an ihn gerichteten Bitten 
und Beschwerden. 
(2) Nach Maßgabe der Geschäftsordnung des Landtages können Bitten und Beschwerden auch 
einem anderen Ausschuss überwiesen werden. 
(3) Die Befugnisse des Petitionsausschusses, insbesondere das Zutrittsrecht zu den öffentlichen 
Einrichtungen und das Recht auf Aktenvorlage, werden durch Gesetz geregelt. 
  
 Artikel 54 [Untersuchungsausschüsse] 
(1) Der Landtag hat das Recht und auf Antrag von einem Fünftel seiner Mitglieder die Pflicht, 
Untersuchungsausschüsse einzusetzen. Der Gegenstand der Untersuchung ist im Beschluss 
festzulegen. Der in einem Minderheitsantrag bezeichnete Untersuchungsgegenstand darf gegen 
den Willen der Antragsteller nicht verändert werden. 
(2) Die Ausschüsse erheben in öffentlicher Verhandlung die Beweise, die sie oder die Antrag-
steller für erforderlich halten. Die Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn zwei Drittel der an-
wesenden Mitglieder des Ausschusses dies verlangen. 
(3) Beweise sind zu erheben, wenn sie von einem Fünftel der Mitglieder des Ausschusses bean-
tragt werden. 
(4) Auf Verlangen eines Fünftels der Mitglieder des Untersuchungsausschusses ist die Staatsre-
gierung verpflichtet, Akten vorzulegen und ihren Bediensteten Aussagegenehmigung zu ertei-
len, soweit nicht der Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung berührt wird oder gesetzliche 
Regelungen, Rechte Dritter oder überwiegende Belange des Geheimschutzes entgegenstehen. 
(5) Gerichte und Verwaltungsbehörden sind zur Rechts- und Amtshilfe verpflichtet. 
(6) Das Nähere über die Einsetzung, die Befugnisse und das Verfahren der Untersuchungsaus-
schüsse wird durch Gesetz geregelt. Das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis bleibt unbe-
rührt. 
(7) Die Beschlüsse und Ergebnisse der Untersuchungsausschüsse unterliegen nicht der gericht-
lichen Nachprüfung. Die Gerichte sind jedoch frei in der Würdigung und Beurteilung des Sach-
verhaltes, der der Untersuchung zugrunde liegt. 
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 Artikel 55 [Indemnität und Immunität der Abgeordneten] 
(1) Abgeordnete dürfen zu keiner Zeit wegen ihrer Abstimmung oder wegen einer Äußerung, 
die sie im Landtag oder sonst in Ausübung ihres Mandates getan haben, gerichtlich oder dienst-
lich verfolgt oder anderweitig außerhalb des Landtages zur Verantwortung gezogen werden. 
Dies gilt nicht für verleumderische Beleidigungen. 
(2) Abgeordnete dürfen nur mit Einwilligung des Landtages wegen einer mit Strafe bedrohten 
Handlung zur Untersuchung gezogen, festgenommen, festgehalten oder verhaftet werden, es sei 
denn, dass sie bei Begehung einer strafbaren Handlung oder im Lauf des folgenden Tages fest-
genommen werden. Die Einwilligung des Landtages ist auch bei jeder anderen Beschränkung 
der persönlichen Freiheit von Abgeordneten erforderlich. 
(3) Jedes Strafverfahren gegen Abgeordnete und jede Haft oder sonstige Beschränkung ihrer 
persönlichen Freiheit ist auf Verlangen des Landtages für die Dauer der Wahlperiode oder ei-
nen kürzer begrenzten Zeitraum auszusetzen. 
  
 Artikel 56 [Zeugnisverweigerungsrecht der Abgeordneten] 
(1) Die Abgeordneten können über Personen, die ihnen in ihrer Eigenschaft als Abgeordnete 
oder denen sie als Abgeordnete Tatsachen anvertraut haben, sowie über diese Tatsachen selbst 
das Zeugnis verweigern. 
(2) Personen, deren Mitarbeit Abgeordnete in Ausübung ihres Mandates in Anspruch nehmen, 
können das Zeugnis über die Wahrnehmungen verweigern, die sie anläßlich dieser Mitarbeit 
gemacht haben. 
(3) Soweit dieses Zeugnisverweigerungsrecht reicht, sind die Durchsuchung und die Beschlag-
nahme von Schriftstücken und anderen Informationsträgern unzulässig. 
  
 Artikel 57 [Datenschutzbeauftragter] 
Zur Wahrung des Rechtes auf Datenschutz und zur Unterstützung bei der Ausübung der parla-
mentarischen Kontrolle wird beim Landtag ein Datenschutzbeauftragter berufen. Das Nähere 
bestimmt ein Gesetz. 
  
 Artikel 58 [Landtagsauflösung] 
Der Landtag kann sich auf Beschluss von zwei Dritteln seiner Mitglieder selbst auflösen. 
 
4. Abschnitt 
Die Staatsregierung 
  
 Artikel 59 [Regierungsfunktionen/Zusammensetzung/Geschäftsverteilung] 
(1) Die Staatsregierung steht an der Spitze der vollziehenden Gewalt. Ihr obliegt die Leitung 
und Verwaltung des Landes. Sie hat nach Maßgabe der Verfassung Anteil an der Gesetzge-
bung. 
(2) Die Staatsregierung besteht aus dem Ministerpräsidenten und den Staatsministern. Als wei-
tere Mitglieder der Staatsregierung können Staatssekretäre ernannt werden. 
(3) Die Staatsregierung beschließt über die Geschäftsbereiche ihrer Mitglieder. Der Minister-
präsident kann einen Geschäftsbereich selbst übernehmen. 
  
 Artikel 60 [Regierungsbildung] 
(1) Der Ministerpräsident wird vom Landtag mit der Mehrheit seiner Mitglieder ohne Ausspra-
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che in geheimer Abstimmung gewählt. 
(2) Kommt eine Wahl nach Absatz 1 nicht zustande, so ist gewählt, wer in einem weiteren 
Wahlgang die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält. 
(3) Wird der Ministerpräsident nicht innerhalb von vier Monaten nach dem Zusammentritt des 
neugewählten Landtages oder nach der sonstigen Erledigung des Amtes des Ministerpräsiden-
ten gewählt, so ist der Landtag aufgelöst. 
(4) Der Ministerpräsident beruft und entlässt die Staatsminister und Staatssekretäre. Er bestellt 
seinen Stellvertreter. 
  
 Artikel 61 [Amtseid] 
Die Mitglieder der Staatsregierung leisten beim Amtsantritt den Amtseid vor dem Landtag. Er 
lautet: „Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohl des Volkes widmen, seinen Nutzen meh-
ren, Schaden von ihm wenden, Verfassung und Recht wahren und verteidigen, meine Pflichten 
gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegenüber allen üben werde.” Der Eid kann auch mit 
der Beteuerung „So wahr mir Gott helfe” geleistet werden. 
  
 Artikel 62 [Rechtsverhältnisse] 
(1) Das Amtsverhältnis der Mitglieder der Staatsregierung, insbesondere die Besoldung und 
Versorgung, ist durch Gesetz zu regeln. 
(2) Die Mitglieder der Staatsregierung dürfen kein anderes besoldetes Amt, keinen Beruf und 
kein Gewerbe ausüben. Sie dürfen nicht dem Aufsichtsrat oder dem Vorstand einer privaten 
Erwerbsgesellschaft angehören. Eine Ausnahme besteht für Gesellschaften, bei denen der 
überwiegende Einfluss des Staates sichergestellt ist. Die Staatsregierung gibt dem Landtag jede 
Übernahme einer Funktion gemäß Satz 3 bekannt. Weitere Ausnahmen kann die Staatsregie-
rung mit Zustimmung des Landtages zulassen. 
  
 Artikel 63 [Richtlinien der Politik/Verantwortung] 
(1) Der Ministerpräsident bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwor-
tung. 
(2) Innerhalb der Richtlinien der Politik leitet jeder Staatsminister seinen Geschäftsbereich 
selbständig unter eigener Verantwortung. 
  
 Artikel 64 [Aufgaben und Geschäftsordnung] 
(1) Die Staatsregierung beschließt insbesondere über Gesetzesvorlagen, über die Stimmabgabe 
des Freistaates im Bundesrat, über Angelegenheiten, in denen die Verfassung oder ein Gesetz 
dies vorschreibt, über Meinungsverschiedenheiten, die den Geschäftskreis mehrerer Staatsmini-
sterien berühren, und über Fragen von grundsätzlicher oder weittragender Bedeutung. 
(2) Die Staatsregierung gibt sich eine Geschäftsordnung. 
  
 Artikel 65 [Vertretung des Landes/Abschluss von Staatsverträgen] 
(1) Der Ministerpräsident vertritt das Land nach außen. 
(2) Der Abschluss von Staatsverträgen bedarf der Zustimmung der Staatsregierung und des 
Landtages. 
  
 Artikel 66 [Richter- und Beamtenernennung] 
Der Ministerpräsident ernennt und entlässt die Richter und Beamten des Freistaates. Dieses 
Recht kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes auf andere Staatsbehörden übertragen 
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werden. 
  
 Artikel 67 [Begnadigung] 
(1) Der Ministerpräsident übt das Begnadigungsrecht aus. Er kann dieses Recht, soweit es sich 
nicht um schwere Fälle handelt, mit Zustimmung der Staatsregierung auf andere Staatsbehör-
den übertragen. 
(2) Ein allgemeiner Straferlass und eine allgemeine Niederschlagung anhängiger Strafverfahren 
können nur durch Gesetz ausgesprochen werden. 
  
 Artikel 68 [Rücktritt/Amtsbeendigung/Geschäftsführende Regierung] 
(1) Die Staatsregierung und jedes ihrer Mitglieder können jederzeit ihren Rücktritt erklären. 
(2) Das Amt des Ministerpräsidenten und der übrigen Mitglieder der Staatsregierung endet mit 
dem Zusammentritt eines neuen Landtages, das Amt eines Staatsministers und eines Staatssek-
retärs auch mit jeder anderen Erledigung des Amtes des Ministerpräsidenten. 
(3) Im Fall des Rücktrittes oder einer sonstigen Beendigung des Amtes haben die Mitglieder 
der Staatsregierung bis zur Amtsübernahme der Nachfolger die Amtsgeschäfte weiterzuführen. 
  
 Artikel 69 [Konstruktives Misstrauensvotum] 
(1) Der Landtag kann dem Ministerpräsidenten das Vertrauen nur dadurch entziehen, dass er 
mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen Nachfolger wählt. 
(2) Zwischen dem Antrag auf Abberufung und der Wahl müssen mindestens drei Tage liegen. 
 
5. Abschnitt 
Die Gesetzgebung 
  
 Artikel 70 [Gesetzesinitiative/Beschlussrecht] 
(1) Gesetzesvorlagen werden von der Staatsregierung, aus der Mitte des Landtages oder vom 
Volk durch Volksantrag eingebracht. 
(2) Die Gesetze werden vom Landtag oder unmittelbar vom Volk durch Volksentscheid be-
schlossen. 
  
 Artikel 71 [Volksantrag] 
(1) Alle im Land Stimmberechtigten haben das Recht, einen Volksantrag in Gang zu setzen. Er 
muss von mindestens 40 000 Stimmberechtigten durch ihre Unterschrift unterstützt sein. Ihm 
muss ein mit Begründung versehener Gesetzentwurf zugrunde liegen. 
(2) Der Volksantrag ist beim Landtagspräsidenten einzureichen. Er entscheidet nach Einholen 
der Stellungnahme der Staatsregierung unverzüglich über die Zulässigkeit. Hält er den Volks-
antrag für verfassungswidrig, entscheidet auf seinen Antrag der Verfassungsgerichtshof. Der 
Volksantrag darf bis zu einer gegenteiligen Entscheidung nicht als unzulässig behandelt wer-
den. 
(3) Der Landtagspräsident veröffentlicht den zulässigen Volksantrag mit Begründung. 
(4) Der Landtag gibt den Antragstellern Gelegenheit zur Anhörung. 
  
 Artikel 72 [Volksbegehren und Volksentscheid] 
(1) Stimmt der Landtag dem unveränderten Volksantrag nicht binnen sechs Monaten zu, kön-
nen die Antragsteller ein Volksbegehren mit dem Ziel in Gang setzen, einen Volksentscheid 
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über den Antrag herbeizuführen. Dem Volksbegehren kann von den Antragstellern ein gegen-
über dem Volksantrag veränderter Gesetzentwurf zugrunde gelegt werden. In diesem Falle fin-
det Artikel 71 Absatz 2 entsprechende Anwendung. 
(2) Ein Volksentscheid findet statt, wenn mindestens 450 000, jedoch nicht mehr als 15 vom 
Hundert, der Stimmberechtigten das Volksbegehren durch ihre Unterschrift unterstützen. Für 
die Unterstützung müssen mindestens sechs Monate zur Verfügung stehen. Der Landtag kann 
zum Volksentscheid einen eigenen Gesetzentwurf beifügen. 
(3) Zwischen einem erfolgreich abgeschlossenen Volksbegehren und dem Volksentscheid muß 
eine Frist von mindestens drei und höchstens sechs Monaten liegen, die der öffentlichen Infor-
mation und Diskussion über den Gegenstand des Volksentscheides dient. Diese Frist kann nur 
mit Einverständnis der Antragsteller unter- oder überschritten werden. 
(4) Bei dem Volksentscheid wird mit Ja oder Nein gestimmt. Es entscheidet die Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen. 
  
 Artikel 73 [Unzulässigkeit des Volksentscheids/Ausführungsgesetz] 
(1) Über Abgaben-, Besoldungs- und Haushaltsgesetze finden Volksantrag, Volksbegehren und 
Volksentscheid nicht statt. 
(2) Ein durch Volksentscheid abgelehnter Volksantrag kann frühestens nach Ablauf der Wahl-
periode des Landtages erneut in Gang gesetzt werden. 
(3) Das Nähere über Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid bestimmt ein Gesetz, in 
dem auch der Anspruch auf Erstattung der notwendigen Kosten für die Organisation des 
Volksbegehrens und eines angemessenen Abstimmungskampfes geregelt wird. 
  
 Artikel 74 [Verfassungsänderung] 
(1) Die Verfassung kann nur durch Gesetz geändert werden, das den Wortlaut der Verfassung 
ausdrücklich ändert oder ergänzt. Die Änderung darf den Grundsätzen der Artikel 1, 3, 14 und 
36 dieser Verfassung nicht widersprechen. Die Entscheidung, ob ein Änderungsantrag zulässig 
ist, trifft auf Antrag der Staatsregierung oder eines Viertels der Mitglieder des Landtages der 
Verfassungsgerichtshof. 
(2) Ein verfassungsänderndes Gesetz bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder 
des Landtages. 
(3) Die Verfassung kann durch Volksentscheid geändert werden, wenn mehr als die Hälfte der 
Mitglieder des Landtages dies beantragt. Sie kann ferner durch einen Volksentscheid gemäß 
Artikel 72 geändert werden. Das verfassungsändernde Gesetz ist beschlossen, wenn die Mehr-
heit der Stimmberechtigten zustimmt. 
  
 Artikel 75 [Rechtsverordnungen/Verwaltungsvorschriften] 
(1) Die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen kann nur durch Gesetz erteilt wer-
den. Dabei müssen Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung bestimmt werden. 
Die Rechtsgrundlage ist in der Verordnung anzugeben. 
(2) Die zur Ausführung der Gesetze erforderlichen allgemeinen Verwaltungsvorschriften wer-
den von der Staatsregierung erlassen, soweit die Gesetze nichts anderes bestimmen. 
  
 Artikel 76 [Ausfertigung und Verkündung] 
(1) Die verfassungsmäßig beschlossenen Gesetze werden vom Landtagspräsidenten nach Ge-
genzeichnung des Ministerpräsidenten und des zuständigen Staatsministers ausgefertigt und 
vom Ministerpräsidenten binnen Monatsfrist im Gesetz- und Verordnungsblatt des Freistaates 
Sachsen verkündet. Wenn der Landtag die Dringlichkeit beschließt, müssen sie unverzüglich 
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ausgefertigt und verkündet werden. 
(2) Rechtsverordnungen werden von der Stelle, die sie erlässt, solche der Staatsregierung vom 
Ministerpräsidenten und den zuständigen Staatsministern, ausgefertigt und, soweit das Gesetz 
nichts anderes bestimmt, im Gesetz- und Verordnungsblatt des Freistaates Sachsen verkündet. 
(3) Gesetze und Rechtsverordnungen sollen den Tag bestimmen, an dem sie in Kraft treten. 
Fehlt eine solche Bestimmung, so treten sie mit dem vierzehnten Tag nach Ablauf des Tages in 
Kraft, an dem das Gesetz- und Verordnungsblatt ausgegeben worden ist. 
 
6. Abschnitt 
Die Rechtsprechung 
  
 Artikel 77 [Gerichte/Unabhängigkeit der Rechtsprechung/Laienrichter] 
(1) Die Rechtsprechung wird im Namen des Volkes durch den Verfassungsgerichtshof und die 
Gerichte ausgeübt, die gemäß den Gesetzen des Bundes und des Freistaates errichtet sind. 
(2) Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. 
(3) An der Rechtsprechung wirken Frauen und Männer aus dem Volk nach Maßgabe der Geset-
ze mit. 
  
 Artikel 78 [Verbot von Ausnahmegerichten/Rechtliches Gehör] 
(1) Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden. Ausnahmegerichte sind unzu-
lässig. 
(2) Vor Gericht hat jede Person Anspruch auf rechtliches Gehör. 
(3) Jede Person hat Anspruch auf ein gerechtes, zügiges und öffentliches Verfahren und das 
Recht auf Verteidigung. Die Öffentlichkeit darf nur nach Maßgabe des Gesetzes ausgeschlos-
sen werden. 
  
 Artikel 79 [Rechtsstellung der Richter] 
(1) Die hauptamtlich und planmäßig endgültig angestellten Richter können gegen ihren Willen 
nur kraft richterlicher Entscheidung und nur aus Gründen und unter den Formen, die die Geset-
ze bestimmen, vor Ablauf ihrer Amtszeit entlassen oder dauernd oder zeitweise ihres Amtes 
enthoben oder an eine andere Stelle oder in den Ruhestand versetzt werden. Durch Gesetz kön-
nen Altersgrenzen festgesetzt werden, bei deren Erreichung auf Lebenszeit angestellte Richter 
in den Ruhestand treten. Bei Veränderung der Einrichtung der Gerichte oder ihrer Bezirke kön-
nen Richter an ein anderes Gericht versetzt oder aus dem Amt entfernt werden, jedoch nur unter 
Belassung des vollen Gehaltes. 
(2) Die Ernennung, der Amtseid und die Rechtsstellung der Richter werden im übrigen durch 
Gesetz geregelt. 
(3) Durch Gesetz kann bestimmt werden, dass bei der Ernennung und Anstellung der Richter 
ein Richterwahlausschuss mitwirkt. 
  
 Artikel 80 [Richteranklage] 
(1) Wenn ein Richter im Amt oder außerhalb des Amtes gegen die verfassungsmäßige Ordnung 
des Bundes oder des Freistaates verstößt, so kann auf Antrag des Landtages das Bundesverfas-
sungsgericht anordnen, dass der Richter in ein anderes Amt oder in den Ruhestand zu versetzen 
ist. Im Fall eines vorsätzlichen Verstoßes kann auf Entlassung erkannt werden. 
(2) Der Antrag auf Erhebung der Anklage muss mindestens von einem Drittel der Mitglieder 
des Landtages gestellt werden. Der Beschluss auf Erhebung der Anklage erfordert bei Anwe-
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senheit von mindestens zwei Dritteln der Mitglieder des Landtages eine Zweidrittelmehrheit, 
die jedoch mehr als die Hälfte der Mitglieder betragen muss. 
  
 Artikel 81 [Verfassungsgerichtshof] 
(1) Der Verfassungsgerichtshof entscheidet 
1. über die Auslegung dieser Verfassung aus Anlass von Streitigkeiten über den Umfang 

der Rechte und Pflichten eines obersten Staatsorganes oder anderer Beteiligter, die durch 
die Verfassung oder in der Geschäftsordnung des Landtages oder der Staatsregierung mit 
eigener Zuständigkeit ausgestattet sind, auf Antrag des obersten Staatsorganes oder an-
derer Beteiligter, 

2. bei Zweifeln oder Meinungsverschiedenheiten über die Vereinbarkeit von Landesrecht 
mit dieser Verfassung auf Antrag eines Viertels der Mitglieder des Landtages oder auf 
Antrag der Staatsregierung, 

3. über die Vereinbarkeit eines Landesgesetzes mit dieser Verfassung, nachdem ein Gericht 
das Verfahren gemäß Artikel 100 Absatz 1 des Grundgesetzes ausgesetzt hat, 

4. über Verfassungsbeschwerden, die von jeder Person erhoben werden können, die sich 
durch die öffentliche Gewalt in einem ihrer in dieser Verfassung niedergelegten Grund-
rechte ( Artikel 4, 14 bis 38, 41, 78, 91, 102, 105 und 107) verletzt fühlt, 

5. in den weiteren in dieser Verfassung ihm zugewiesenen Angelegenheiten, 
6. in den ihm durch Gesetz zugewiesenen Angelegenheiten. 
(2) Der Verfassungsgerichtshof besteht aus fünf Berufsrichtern und vier anderen Mitgliedern. 
(3) Die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes werden vom Landtag mit zwei Dritteln seiner 
Mitglieder auf die Dauer von neun Jahren gewählt. Den Vorsitz führt einer der Berufsrichter. 
Die Mitglieder dürfen weder dem Bundestag, dem Bundesrat, der Bundesregierung noch ent-
sprechenden Organen eines Landes angehören. 
(4) Das Nähere bestimmt ein Gesetz. Es kann auch vorsehen, dass Wahlen zum Verfassungsge-
richtshof im Abstand von drei Jahren stattfinden und dass die Amtszeit der bei der ersten Wahl 
zum Verfassungsgerichtshof zu bestellenden Mitglieder sowie der bei vorzeitigem Ausscheiden 
eines Richters nachgewählten Mitglieder abweichend von Absatz 3 geregelt wird. 
 
7. Abschnitt 
Die Verwaltung 
  
 Artikel 82 [Träger öffentlicher Verwaltung] 
(1) Die Verwaltung wird durch die Staatsregierung, die ihr unterstellten Behörden und durch 
die Träger der Selbstverwaltung ausgeübt. Sie ist dem Wohl der Allgemeinheit verpflichtet und 
dient dem Menschen. 
(2) Träger der Selbstverwaltung sind die Gemeinden, die Landkreise und andere Gemeindever-
bände. Ihnen ist das Recht gewährleistet, ihre Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze unter 
eigener Verantwortung zu regeln. 
(3) Andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, Anstalten und Stiftungen sind nach Maßgabe 
der Gesetze Träger der Selbstverwaltung. 
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 Artikel 83 [Verwaltungsorganisation/Organisationsgewalt] 
(1) Aufbau, räumliche Gliederung und Zuständigkeiten der Landesverwaltung werden durch 
Gesetz geregelt. Aufgaben, die von den nachgeordneten Verwaltungsbehörden zuverlässig und 
zweckmäßig erfüllt werden können, sind diesen zuzuweisen. 
(2) Die Einrichtung der staatlichen Behörden im einzelnen obliegt der Staatsregierung. Sie kann 
Staatsminister hierzu ermächtigen. 
(3) Der Freistaat unterhält keinen Geheimdienst mit polizeilichen Befugnissen. Der Einsatz 
nachrichtendienstlicher Mittel unterliegt einer Nachprüfung durch von der Volksvertretung be-
stellte Organe und Hilfsorgane, sofern dieser Einsatz nicht der richterlichen Kontrolle unterle-
gen hat. Das Nähere bestimmt das Gesetz. 
  
 Artikel 84 [Kommunale Selbstverwaltung] 
(1) Die Gemeinden sind in ihrem Gebiet die Träger der öffentlichen Aufgaben, soweit nicht be-
stimmte Aufgaben im öffentlichen Interesse durch Gesetz anderen Stellen übertragen sind. Die 
Gemeindeverbände haben innerhalb ihrer Zuständigkeit die gleiche Stellung. 
(2) Bevor durch Gesetz oder Rechtsverordnung allgemeine Fragen geregelt werden, welche die 
Gemeinden und Gemeindeverbände berühren, sind diese oder ihre Zusammenschlüsse rechtzei-
tig zu hören. 
  
 Artikel 85 [Übertragung öffentlicher Aufgaben] 
(1) Den kommunalen Trägern der Selbstverwaltung kann durch Gesetz die Erledigung be-
stimmter Aufgaben übertragen werden. Sie sollen ihnen übertragen werden, wenn sie von ihnen 
zuverlässig und zweckmäßig erfüllt werden können. Dabei sind Bestimmungen über die De-
ckung der Kosten zu treffen. 
(2) Führt die Übertragung der Aufgaben zu einer Mehrbelastung der kommunalen Träger der 
Selbstverwaltung, so ist ein entsprechender finanzieller Ausgleich zu schaffen. Dies gilt auch, 
wenn freiwillige Aufgaben in Pflichtaufgaben umgewandelt werden oder wenn der Freistaat 
Sachsen durch ein Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes nachträglich eine finanzielle Mehrbe-
lastung bei der Erledigung übertragener oder bestehender Aufgaben unmittelbar verursacht. 
(3) Bei Übertragung öffentlicher Aufgaben kann sich der Freistaat ein Weisungsrecht nach nä-
herer gesetzlicher Vorschrift vorbehalten. 
  
 Artikel 86 [Vertretung der Selbstverwaltungskörperschaften] 
(1) In den Gemeinden und Landkreisen muss das Volk eine gewählte Vertretung haben. In 
kleinen Gemeinden kann an die Stelle einer gewählten Vertretung die Gemeindeversammlung 
treten. 
(2) In den Gemeinden wirken die Einwohner an der Selbstverwaltung mit, insbesondere durch 
Übernahme von Ehrenämtern. 
(3) Das Nähere bestimmt ein Gesetz. 
  
 Artikel 87 [Finanzierung/Finanzausgleich] 
(1) Der Freistaat sorgt dafür, dass die kommunalen Träger der Selbstverwaltung ihre Aufgaben 
erfüllen können. 
(2) Die Gemeinden und Landkreise haben das Recht, eigene Steuern und andere Abgaben nach 
Maßgabe der Gesetze zu erheben. 
(3) Die Gemeinden und Landkreise werden unter Berücksichtigung der Aufgaben des Freistaa-
tes im Rahmen übergemeindlichen Finanzausgleiches an dessen Steuereinnahmen beteiligt. 

Landesverfassung Sachsen

Landesverfassung Sachsen 17/26 Pestalozza



(4) Das Nähere bestimmt ein Gesetz.

 Artikel 88 [Gebietsänderung von Selbstverwaltungskörperschaften] 
(1) Das Gebiet von Gemeinden und Landkreisen kann aus Gründen des Wohles der Allgemein-
heit geändert werden.
(2) Das Gemeindegebiet kann durch Vereinbarung der beteiligten Gemeinden mit staatlicher
Genehmigung, durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geändert werden. Die Auflösung
von Gemeinden gegen deren Willen bedarf eines Gesetzes. Vor einer Gebietsänderung muß die
Bevölkerung der unmittelbar betroffenen Gebiete gehört werden.
(3) Das Gebiet von Landkreisen kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geändert
werden. Die Auflösung von Landkreisen bedarf eines Gesetzes.
(4) Das Nähere bestimmt ein Gesetz.

 Artikel 89 [Kommunalaufsicht] 
(1) Der Freistaat überwacht die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung der Gemeinden, der Landkrei-
se und der anderen Gemeindeverbände.
(2) Durch Gesetz kann bestimmt werden, dass die Übernahme von Schuldverpflichtungen und
Gewährschaften sowie die Veräußerung von Vermögen von der Zustimmung der mit der
Überwachung betrauten Behörde abhängig gemacht und dass diese Zustimmung unter dem Ge-
sichtspunkt einer geordneten Wirtschaftsführung erteilt oder versagt werden kann.

 Artikel 90 [Anrufung des Verfassungsgerichtshofes] 
Die kommunalen Träger der Selbstverwaltung können den Verfassungsgerichtshof mit der Be-
hauptung anrufen, dass ein Gesetz die Bestimmungen des Artikels 82 Absatz 2 oder der Arti-
kel 84 bis 89 verletze. 

 Artikel 91 [Öffentlicher Dienst] 
(1) Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als ständige Aufgabe in der Regel Angehö-
rigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und
Treueverhältnis stehen.
(2) Alle Bürger haben nach ihrer Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zu-
gang zu jedem öffentlichen Amt.

 Artikel 92 [Amtsausübung/Beamteneid] 
(1) Die Bediensteten des Freistaates und der Träger der Selbstverwaltung sind Diener des gan-
zen Volkes, nicht einer Partei oder sonstigen Gruppe, und haben ihr Amt und ihre Aufgaben
unparteiisch und ohne Ansehen der Person nur nach sachlichen Gesichtspunkten auszuüben.
(2) Jeder Beamte leistet folgenden Amtseid: „Ich schwöre, dass ich mein Amt nach bestem
Wissen und Können führen, Verfassung und Recht achten und verteidigen und Gerechtigkeit
gegenüber allen üben werde.“ Der Eid kann auch mit der Beteuerung „So wahr mir Gott helfe“
geleistet werden.

Landesverfassung Sachsen

Landesverfassung Sachsen 18/26 Pestalozza



8. Abschnitt 
Das Finanzwesen 
  
 Artikel 93 [Haushaltsplan] 
(1) Alle Einnahmen und Ausgaben des Freistaates sind in den Haushaltsplan einzustellen; bei 
Staatsbetrieben und bei Sondervermögen brauchen nur die Zuführungen oder Ablieferungen 
eingestellt zu werden. Der Haushaltsplan ist in Einnahme und Ausgabe auszugleichen. 
(2) Der Haushaltsplan wird für ein Rechnungsjahr oder mehrere Rechnungsjahre, nach Jahren 
getrennt, durch das Haushaltsgesetz festgestellt. Die Feststellung soll vor Beginn des Rech-
nungsjahres, bei mehreren Rechnungsjahren vor Beginn des ersten Rechnungsjahres, erfolgen. 
(3) In das Haushaltsgesetz dürfen nur Vorschriften aufgenommen werden, die sich auf die Ein-
nahmen und die Ausgaben des Freistaates und auf den Zeitraum beziehen, für den das Haus-
haltsgesetz beschlossen wird. Das Haushaltsgesetz kann vorschreiben, dass die Vorschriften 
erst mit der Verkündung des nächsten Haushaltsgesetzes oder bei Ermächtigungen nach Arti-
kel 95 zu einem späteren Zeitpunkt außer Kraft treten. 
(4) Die Schulden sind in einer Anlage des Haushaltsplanes nachzuweisen. 
  
 Artikel 94 [Bedeutung und Wirkung des Haushaltsplanes] 
(1) Der Haushaltsplan dient der Feststellung und Deckung des Finanzbedarfes, der zur Erfül-
lung der Aufgaben des Freistaates im Zeitraum, für den der Haushaltsplan aufgestellt ist, vo-
raussichtlich notwendig ist. Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haushalts- und Wirt-
schaftsführung. 
(2) Bei Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes ist den Erfordernissen des gesamt-
wirtschaftlichen Gleichgewichtes, den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit so-
wie des sozialen Ausgleichs Rechnung zu tragen. 
(3) Der Haushaltsplan ermächtigt die Verwaltung, Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen 
einzugehen. 
(4) Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder begründet noch 
aufgehoben. 
  
 Artikel 95 [Kreditaufnahme/Gewährschaften] 
(1) Die Aufnahme von Krediten sowie jede Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sons-
tigen Gewährleistungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, bedürfen einer 
Ermächtigung durch Gesetz. 
(2) Der Haushaltsplan ist grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Das Ver-
bot der Kreditaufnahme gilt ebenso für rechtlich unselbstständige Sondervermögen des Frei-
staates Sachsen. Am 31. Dezember 2010 bestehende Kreditermächtigungen, soweit sie noch 
nicht zurückgeführt sind, bleiben unberührt. 
(3) Vom Verbot der Kreditaufnahme bleiben die Rechte der kommunalen Träger der Selbst-
verwaltung nach Artikel 85 und Artikel 87 unberührt. 
(4) Bei einer von den durchschnittlichen Steuereinnahmen der vorangegangenen vier Jahre 
(Normallage) um mindestens drei vom Hundert abweichenden konjunkturellen Entwicklung 
kann von Absatz 2 abgewichen werden. Die Kreditaufnahme ist begrenzt, um die Steuermin-
dereinnahmen auf bis zu 99 vom Hundert der durchschnittlichen Steuereinnahmen der voran-
gegangenen vier Jahre zu verstärken. Eine Verstärkung über 99 vom Hundert ist unter den Vo-
raussetzungen des Absatzes 6 möglich. Steuermehreinnahmen sind zur Tilgung der Kredite 
nach diesem Absatz zu verwenden. 
(5) Bei Naturkatastrophen oder in außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle 
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des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, kann von Ab-
satz 2 abgewichen werden. Die Abweichung ist mit einem Tilgungsplan zu verbinden. 
(6) Die Feststellung der Ausnahmen obliegt dem Landtag. Er entscheidet im Falle von Absatz 4 
mit der Mehrheit seiner Mitglieder und im Falle von Absatz 5 oder im Falle des Absatzes 4 bei 
einer Verstärkung auf mehr als 99 vom Hundert mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mit-
glieder. In diesen Ausnahmefällen hat eine Tilgung der Kredite spätestens innerhalb von acht 
Jahren zu erfolgen. 
(7) Der Freistaat Sachsen hält eine auskömmliche Vorsorge für künftig entstehende Ansprüche 
der künftigen Versorgungsempfänger des Freistaates Sachsen auf Versorgung und Beihilfe 
nach Eintritt des Versorgungsfalles vor. Diese Mittel sind vom allgemeinen Staatshaushalt ge-
trennt auszuweisen und zweckgebunden zu verwenden. Bei der Entnahme der Mittel ist das 
Verhältnis zwischen der Höhe der angesparten Mittel und der Höhe der bestehenden Versor-
gungs- und Beihilfeverpflichtungen zu berücksichtigen. 
(8) Das Nähere bestimmt ein Gesetz. 
 
 Artikel 96 [Über- und außerplanmäßige Ausgaben] 
Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungen bedürfen der Zustimmung des 
Staatsministers der Finanzen. Sie darf nur im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren 
Bedürfnisses erteilt werden. Die Genehmigung des Landtages ist nachträglich einzuholen. Nä-
heres kann durch Gesetz bestimmt werden. 
 
 Artikel 97 [Ausgabenerhöhungen/Einnahmeminderungen] 
(1) Beschlüsse des Landtages, welche die im Haushaltsplan festgesetzten Ausgaben erhöhen 
oder neue Ausgaben mit sich bringen, bedürfen der Zustimmung der Staatsregierung. Das glei-
che gilt für Beschlüsse des Landtages, die Einnahmeminderungen mit sich bringen. Die De-
ckung muss gesichert sein. 
(2) Die Staatsregierung kann verlangen, dass der Landtag die Beschlussfassung nach Absatz 1 
aussetzt. In diesem Fall hat die Staatsregierung innerhalb von sechs Wochen dem Landtag eine 
Stellungnahme zuzuleiten. 
 
 Artikel 98 [Vorläufige Haushaltswirtschaft] 
(1) Ist bis zum Schluss eines Jahres weder der Haushaltsplan für das folgende Jahr festgestellt 
worden noch ein Nothaushaltsgesetz ergangen, so kann bis zur gesetzlichen Regelung die 
Staatsregierung diejenigen Ausgaben leisten, die nötig sind, um 
1. gesetzlich bestehende Einrichtungen zu erhalten und gesetzlich beschlossene Maßnah-

men durchzuführen, 
2. die rechtlich begründeten Verpflichtungen des Freistaates zu erfüllen, 
3. Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzusetzen oder Beihilfen für diese 

Zwecke weiter zu gewähren, sofern durch den Haushaltsplan eines Vorjahres bereits Be-
träge bewilligt worden sind. 

(2) Soweit die auf besonderem Gesetz beruhenden Einnahmen aus Steuern, Abgaben und sons-
tigen Quellen oder die Betriebsmittelrücklage die in Absatz 1 genannten Ausgaben nicht de-
cken, kann die Staatsregierung den für eine geordnete Haushaltsführung erforderlichen Kredit 
beschaffen. Dieser darf ein Viertel der Endsumme des letzten Haushaltsplanes nicht überstei-
gen. 
  
 Artikel 99 [Rechnungslegung] 
Der Staatsminister der Finanzen hat dem Landtag über alle Einnahmen und Ausgaben sowie 
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über die Veränderung des Vermögens und der Schulden des Freistaates zur Entlastung der 
Staatsregierung jährlich Rechnung zu legen. 
  
 Artikel 100 [Rechnungsprüfung/Rechnungshof] 
(1) Die Rechnung sowie die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes werden 
durch den Rechnungshof geprüft. Er ist eine unabhängige Staatsbehörde. 
(2) Mitglieder sind der Präsident, der Vizepräsident und die Leiter der Prüfungsabteilungen. Sie 
besitzen die gleiche Unabhängigkeit wie die Richter. 
(3) Der Präsident des Rechnungshofes wird vom Landtag auf Vorschlag des Ministerpräsiden-
ten mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen gewählt. Der Vizepräsident 
wird vom Ministerpräsidenten auf Vorschlag des Präsidenten des Rechnungshofes mit Zustim-
mung des Landtages ernannt. 
(4) Der Rechnungshof berichtet jährlich unmittelbar dem Landtag und unterrichtet gleichzeitig 
die Staatsregierung. 
(5) Das Nähere bestimmt ein Gesetz. 
 
9. Abschnitt 
Das Bildungswesen 
  
 Artikel 101 [Erziehungsziele] 
(1) Die Jugend ist zur Ehrfurcht vor allem Lebendigen, zur Nächstenliebe, zum Frieden und zur 
Erhaltung der Umwelt, zur Heimatliebe, zu sittlichem und politischem Verantwortungsbe-
wusstsein, zu Gerechtigkeit und zur Achtung vor der Überzeugung des anderen, zu beruflichem 
Können, zu sozialem Handeln und zu freiheitlicher demokratischer Haltung zu erziehen. 
(2) Das natürliche Recht der Eltern, Erziehung und Bildung ihrer Kinder zu bestimmen, bildet 
die Grundlage des Erziehungs- und Schulwesens. Es ist insbesondere bei dem Zugang zu den 
verschiedenen Schularten zu achten. 
  
 Artikel 102 [Schulsystem/Lernmittelfreiheit] 
(1) Das Land gewährleistet das Recht auf Schulbildung. Es besteht allgemeine Schulpflicht. 
(2) Für die Bildung der Jugend sorgen Schulen in öffentlicher und in freier Trägerschaft. 
(3) Das Recht zur Errichtung von Schulen in freier Trägerschaft wird gewährleistet. Nehmen 
solche Schulen die Aufgaben von Schulen in öffentlicher Trägerschaft wahr, bedürfen sie der 
Genehmigung des Freistaates. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn sie in ihren Lehrzielen 
und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den 
Schulen in öffentlicher Trägerschaft zurückstehen und eine Sonderung der Schüler nach den 
Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die 
wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist. 
(4) Unterricht und Lernmittel an den Schulen in öffentlicher Trägerschaft sind unentgeltlich. 
Soweit Schulen in freier Trägerschaft, welche die Aufgaben von Schulen in öffentlicher Trä-
gerschaft wahrnehmen, eine gleichartige Befreiung gewähren, haben sie Anspruch auf finanzi-
ellen Ausgleich. 
(5) Das Nähere bestimmt ein Gesetz. 
  
 Artikel 103 [Schulaufsicht] 
(1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Freistaates. 
(2) Bei den Schulaufsichtsbehörden können ehrenamtlich tätige Beiräte gebildet werden. 
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(3) Prüfungen, durch die eine öffentlich anerkannte Berechtigung erworben werden soll, müs-
sen vor den hierfür zuständigen Staatsbehörden oder den vom Freistaat hierzu ermächtigten
Stellen abgelegt werden.

 Artikel 104 [Innerschulische Mitbestimmung] 
(1) Eltern und Schüler haben das Recht, durch gewählte Vertreter an der Gestaltung des Lebens
und der Arbeit der Schule mitzuwirken.
(2) Das Nähere bestimmt ein Gesetz.

 Artikel 105 [Ethik- und Religionsunterricht] 
(1) Ethikunterricht und Religionsunterricht sind an den Schulen mit Ausnahme der bekenntnis-
gebundenen und bekenntnisfreien Schulen ordentliche Lehrfächer. Bis zum Eintritt der Religi-
onsmündigkeit entscheiden die Erziehungsberechtigten, in welchem dieser Fächer ihr Kind un-
terrichtet wird.
(2) Der Religionsunterricht wird unbeschadet des allgemeinen Aufsichtsrechtes des Freistaates
nach den Grundsätzen der Kirchen und Religionsgemeinschaften erteilt. Die Lehrer bedürfen
zur Erteilung des Religionsunterrichtes der Bevollmächtigung durch die Kirchen und Religi-
onsgemeinschaften. Diese haben das Recht, im Benehmen mit der staatlichen Aufsichtsbehörde
die Erteilung des Religionsunterrichtes zu beaufsichtigen.
(3) Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen.

 Artikel 106 [Berufsbildung] 
Die Berufsbildung findet in den praktischen Ausbildungsstätten und in den beruflichen Schulen 
statt. Das Land fördert das Berufsschulwesen. 

 Artikel 107 [Hochschulfreiheit] 
(1) Die Hochschule ist frei in Forschung und Lehre.
(2) Die Hochschule hat unbeschadet der Aufsicht des Freistaates das Recht auf eine ihrem be-
sonderen Charakter entsprechende Selbstverwaltung im Rahmen der Gesetze und ihrer vom
Freistaat anerkannten Satzungen. An dieser Selbstverwaltung sind auch die Studierenden zu be-
teiligen.
(3) Bei der Berufung des Lehrkörpers wirkt die Hochschule durch Ausübung des Vorschlags-
rechtes mit.
(4) Hochschulen in freier Trägerschaft sind zulässig. Das Nähere bestimmt ein Gesetz.

 Artikel 108 [Erwachsenenbildung] 
(1) Die Erwachsenenbildung ist zu fördern.
(2) Einrichtungen der Erwachsenenbildung können außer durch den Freistaat und die Träger
der Selbstverwaltung auch durch freie Träger unterhalten werden.

10. Abschnitt
Die Kirchen und Religionsgemeinschaften

 Artikel 109 [Bedeutung der Kirchen/Diakonische Arbeit/Weimarer Kirchenartikel] 
(1) Die Bedeutung der Kirchen und Religionsgemeinschaften für die Bewahrung und Festigung
der religiösen und sittlichen Grundlagen des menschlichen Lebens wird anerkannt.
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(2) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften sind vom Staat getrennt. Sie entfalten sich bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen des für alle geltenden Gesetzes frei von staatlichen 
Eingriffen. Die Beziehungen des Landes zu den Kirchen und Religionsgemeinschaften werden 
im übrigen durch Vertrag geregelt. 
(3) Die diakonische und karitative Arbeit der Kirchen und Religionsgemeinschaften wird ge-
währleistet. 
(4) Die Bestimmungen der Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der Verfassung des Deutschen 
Reiches vom 11. August 1919 sind Bestandteil dieser Verfassung. 
  
 Artikel 110 [Gemeinnützige Einrichtungen in kirchlicher oder freier Trägerschaft] 
(1) Werden durch die Kirchen und Religionsgemeinschaften im öffentlichen Interesse liegende 
gemeinnützige Einrichtungen oder Anstalten unterhalten, so besteht Anspruch auf angemessene 
Kostenerstattung durch das Land nach Maßgabe der Gesetze. 
(2) Freie Träger mit vergleichbarer Tätigkeit und gleichwertigen Leistungen haben den glei-
chen Anspruch. 
  
 Artikel 111 [Kirchliche Lehranstalten/Theologische und religionspädagogische Lehrstüh-
le] 
(1) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften sind berechtigt, zur Ausbildung von Pfarrern und 
kirchlichen Mitarbeitern eigene Lehreinrichtungen zu unterhalten. Diese sind staatlichen 
Lehreinrichtungen gleichgestellt, wenn sie den schul- und hochschulrechtlichen Bestimmungen 
entsprechen. 
(2) Die Lehrstühle an theologischen Fakultäten und die Lehrstühle für Religionspädagogik 
werden im Benehmen mit der Kirche besetzt. Abweichende Vereinbarungen bleiben unberührt. 
  
 Artikel 112 [Staatsverpflichtungen gegenüber der Kirche] 
(1) Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Leistungen des Landes an 
die Kirchen werden gewährleistet. 
(2) Die Baudenkmale der Kirchen und Religionsgemeinschaften sind, unbeschadet des Eigen-
tumsrechtes, Kulturgut der Allgemeinheit. Für ihre bauliche Unterhaltung haben die Kirchen 
und Religionsgemeinschaften daher Anspruch auf angemessene Kostenerstattung durch das 
Land nach Maßgabe der Gesetze. 
 
11. Abschnitt 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 
  
 Artikel 113 [Notstand/Notparlament] 
(1) Ist bei drohender Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundord-
nung des Landes oder für die lebensnotwendige Versorgung der Bevölkerung sowie bei einem 
Notstand infolge einer Naturkatastrophe oder eines besonders schweren Unglücksfalles der 
Landtag verhindert, sich alsbald zu versammeln, so nimmt ein aus allen Fraktionen des Landta-
ges gebildeter Ausschuss des Landtages als Notparlament die Rechte des Landtages wahr. Die 
Verfassung darf durch ein von diesem Ausschuss beschlossenes Gesetz nicht geändert werden. 
Die Befugnis, dem Ministerpräsidenten das Vertrauen zu entziehen, steht dem Ausschuss nicht 
zu. 
(2) Solange eine Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung 
des Landes droht, finden durch das Volk vorzunehmende Wahlen und Abstimmungen nicht 
statt. Die Feststellung, dass Wahlen und Abstimmungen nicht stattfinden, trifft der Landtag mit 
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einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder. Ist der Landtag verhindert, sich alsbald zu 
versammeln, so trifft der in Absatz 1 genannte Ausschuss die Feststellung mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln seiner Mitglieder. Die verschobenen Wahlen und Abstimmungen sind inner-
halb von sechs Monaten, nachdem der Landtag festgestellt hat, dass die Gefahr beendet ist, 
durchzuführen. Die Amtsdauer der in Betracht kommenden Personen und Körperschaften ver-
längert sich bis zum Ablauf des Tages der Neuwahl. 
(3) Die Feststellung, dass der Landtag verhindert ist, sich alsbald zu versammeln, trifft der Prä-
sident des Landtages. 
(4) Gesetze werden im Fall des Absatzes 1, falls eine rechtzeitige Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt des Freistaates Sachsen nicht möglich ist, auf andere Weise öffentlich be-
kannt gemacht. Die Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt ist nachzuholen, sobald die 
Umstände es zulassen. 
(5) Beschlüsse des in Absatz 1 genannten Ausschusses können vom Landtag aufgehoben wer-
den, wenn dies spätestens vier Wochen nach dem nächsten Zusammentritt des Landtages bean-
tragt wird. 
  
 Artikel 114 [Widerstandsrecht] 
Gegen jede Person, die es unternimmt, die verfassungsmäßige Ordnung zu beseitigen, haben al-
le Bürger das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. 
  
 Artikel 115 [Bürgerbegriff] 
Bürger im Sinne dieser Verfassung sind die Deutschen nach Artikel 116 Absatz 1 des Grundge-
setzes. 
  
 Artikel 116 [Wiedergutmachung] 
Wer im Gebiet des heutigen Freistaates Sachsen oder als Bewohner dieses Gebietes durch nati-
onalsozialistische oder kommunistische Gewaltherrschaft wegen seiner politischen, religiösen 
oder weltanschaulichen Überzeugung oder wegen seiner Rasse, Abstammung oder Nationalität 
oder wegen seiner sozialen Stellung oder wegen seiner Behinderung oder wegen seiner gleich-
geschlechtlichen Orientierung oder in anderer Weise willkürlich geschädigt wurde, hat nach 
Maßgabe der Gesetze Anspruch auf Wiedergutmachung. 
  
 Artikel 117 [Aufarbeitung der Vergangenheit] 
Das Land trägt im Rahmen seiner Möglichkeiten dazu bei, die Ursachen individuellen und ge-
sellschaftlichen Versagens in der Vergangenheit abzubauen, die Folgen verletzter Menschen-
würde zu mindern und die Fähigkeit zu selbstbestimmter und eigenverantwortlicher Lebensge-
staltung zu stärken. 
  
 Artikel 118 [Übergangsvorschrift für Landtag und Staatsregierung] 
(1) Erhebt sich der dringende Verdacht, dass ein Mitglied des Landtages oder der Staatsregie-
rung vor seiner Wahl oder Berufung 
1. gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit verstoßen hat, insbe-

sondere die im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 19. De-
zember 1966 gewährleisteten Menschenrechte oder die in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948 enthaltenen Grundrechte verletzt hat oder 

2. für das frühere Ministerium für Staatssicherheit/Amt für nationale Sicherheit der DDR 
tätig war, 

und erscheint deshalb die fortdauernde Innehabung von Mandat oder Mitgliedschaft in der 
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Staatsregierung als untragbar, kann der Landtag beim Verfassungsgerichtshof ein Verfahren 
mit dem Ziel der Aberkennung von Mandat oder Amt beantragen 
(2) Der Antrag auf Erhebung der Anklage muss von mindestens einem Drittel der Mitglieder 
des Landtages gestellt werden. Der Beschluss auf Erhebung der Anklage erfordert bei Anwe-
senheit von mindestens zwei Dritteln der Mitglieder des Landtages eine Zweidrittelmehrheit, 
die jedoch mehr als die Hälfte der Mitglieder betragen muss. 
(3) Das Nähere bestimmt ein Gesetz, das auch den Verlust von Versorgungsansprüchen regeln 
kann. 
  
 Artikel 119 [Übergangsvorschrift für den öffentlichen Dienst] 
Für die Einstellung in den öffentlichen Dienst und die Weiterbeschäftigung im öffentlichen 
Dienst gelten die Bestimmungen des Vertrages über die Herstellung der Einheit Deutschlands 
(Einigungsvertrag). Die Eignung für den öffentlichen Dienst fehlt jeder Person, die 
1. gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit verstoßen hat, insbe-

sondere die im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 19. De-
zember 1966 gewährleisteten Menschenrechte oder die in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948 enthaltenen Grundrechte verletzt hat oder 

2. für das frühere Ministerium für Staatssicherheit/Amt für nationale Sicherheit der DDR 
tätig war, 

und deren Beschäftigung im öffentlichen Dienst deshalb untragbar erscheint. 
  
 Artikel 120 [Weitergeltung bisherigen Rechts/Landesrechtsbegriff] 
(1) Das im Gebiet des Freistaates Sachsen als Landesrecht geltende Recht bleibt in Kraft, so-
weit es dieser Verfassung nicht widerspricht. 
(2) Landesrecht und Landesgesetze im Sinne der Artikel 81 Absatz 1 Nr. 2 und 3 sowie Arti-
kel 90 sind auch das Recht und die Gesetze aus der Zeit vor dem Inkrafttreten dieser Verfas-
sung. 
  
 Artikel 121 [Sächsische Akademie der Wissenschaften] 
Der Freistaat bekennt sich zur Trägerschaft für die Sächsische Akademie der Wissenschaften zu 
Leipzig. 
  
 Artikel 122 [Inkraftsetzung] 
(1) Diese Verfassung bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des Landtages. 
(2) Sie wird vom Präsidenten des Landtages ausgefertigt und vom Ministerpräsidenten im Ge-
setz- und Verordnungsblatt des Freistaates Sachsen verkündet. 
(3) Die Verfassung tritt am Tag nach ihrer Verkündung  [5. Juni 1992] in Kraft.  
  
 
 Artikel 136 Weimarer Verfassung 
(1) Die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten werden durch die Ausübung der Religionsfreiheit 
weder bedingt noch beschränkt. 
(2) Der Genuss bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte sowie die Zulassung zu öffentlichen Ämtern sind unab-
hängig von dem religiösen Bekenntnis. 
(3) Niemand ist verpflichtet, seine religiöse Überzeugung zu offenbaren. Die Behörden haben nur soweit das 
Recht, nach der Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft zu fragen, als davon Rechte und Pflichten abhängen 
oder eine gesetzlich angeordnete statistische Erhebung dies erfordert. 
(4) Niemand darf zu einer kirchlichen Handlung oder Feierlichkeit oder zur Teilnahme an religiösen Übungen oder 
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zur Benutzung einer religiösen Eidesform gezwungen werden. 
  
 Artikel 137 Weimarer Verfassung 
(1) Es besteht keine Staatskirche. 
(2) Die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgesellschaften wird gewährleistet. Der Zusammenschluss von Religi-
onsgesellschaften innerhalb des Reichsgebiets unterliegt keinen Beschränkungen. 
(3) Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des 
für alle geltenden Gesetzes. Sie verleiht ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde. 
(4) Religionsgesellschaften erwerben die Rechtsfähigkeit nach den allgemeinen Vorschriften des bürgerlichen 
Rechtes. 
(5) Die Religionsgesellschaften bleiben Körperschaften des öffentlichen Rechtes, soweit sie solche bisher waren. 
Anderen Religionsgesellschaften sind auf ihren Antrag gleiche Rechte zu gewähren, wenn sie durch ihre Verfas-
sung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten. Schließen sich mehrere derartige öffentlich-
rechtliche Religionsgesellschaften zu einem Verbande zusammen, so ist auch dieser Verband eine öffentlich-
rechtliche Körperschaft. 
(6) Die Religionsgesellschaften, welche Körperschaften des öffentlichen Rechtes sind, sind berechtigt auf Grund 
der bürgerlichen Steuerlisten nach Maßgabe der landesrechtlichen Bestimmungen Steuern zu erheben. 
(7) Den Religionsgesellschaften werden die Vereinigungen gleichgestellt, die sich die gemeinschaftliche Pflege ei-
ner Weltanschauung zur Aufgabe machen. 
(8) Soweit die Durchführung dieser Bestimmungen eine weitere Regelung erfordert, liegt diese der Landesgesetz-
gebung ob. 
  
 Artikel 138 Weimarer Verfassung 
(1) Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaf-
ten werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst. Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf. 
(2) Das Eigentum und andere Rechte der Religionsgesellschaften und religiösen Vereine an ihren für Kultus-, Un-
terrichts- und Wohltätigkeitszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen und sonstigen Vermögen werden gewähr-
leistet. 
  
 Artikel 139 Weimarer Verfassung 
Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung 
gesetzlich geschützt. 
  
 Artikel 141 Weimarer Verfassung 
Soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst und Seelsorge im Heer, in Krankenhäusern, Strafanstalten oder sonstigen 
öffentlichen Anstalten besteht, sind die Religionsgesellschaften zur Vornahme religiöser Handlungen zuzulassen, 
wobei jeder Zwang fernzuhalten ist. 
 
Die vorstehende Verfassung wird hiermit ausgefertigt. 
Dresden, den 27. Mai 1992 
Erich Iltgen 
Präsident des Sächsischen Landtages  als verfassungsgebender Landesversammlung 
Die vorstehende Verfassung ist im Sächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt zu verkünden. 
Dresden, den 27. Mai 1992 
Prof. Dr. Kurt Biedenkopf 
Ministerpräsident des Freistaates Sachsen 
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 Artikel 1 Land Sachsen-Anhalt 
 Artikel 2 Grundlagen 
2. Hauptteil: Bürger und Staat
 Artikel 3 Bindung an Grundrechte, Einrichtungsgarantien und Staatsziele 
Erster Abschnitt: Grundrechte 
 Artikel 4 Menschenwürde 
 Artikel 5 Handlungsfreiheit, Freiheit der Person 
 Artikel 6 Datenschutz, Umweltdaten 
 Artikel 7 Gleichheit vor dem Gesetz 
 Artikel 8 Gleiche staatsbürgerliche Rechte und Pflichten 
 Artikel 9 Glaubens-, Gewissens- und Bekanntnisfreiheit 
 Artikel 10 Meinungsfreiheit 
 Artikel 11 Eltern und Kinder 
 Artikel 12 Versammlungsfreiheit 
 Artikel 13 Vereinigungsfreiheit 
 Artikel 14 Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis 
 Artikel 15 Freizügigkeit 
 Artikel 16 Berufsfreiheit, Verbot der Zwangsarbeit 
 Artikel 17 Unverletzlichkeit der Wohnung 
 Artikel 18 Eigentum, Erbrecht, Enteignung 
 Artikel 19 Petitionsrecht 
 Artikel 20 Einschränkung von Grundrechten 
 Artikel 21 Gerichtlicher Rechtsschutz, Widerstandsrecht 
 Artikel 22 Strafgerichtsbarkeit 
 Artikel 23 Rechtsgarantien bei Freiheitsentziehung 

Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt 
vom 16. Juli 1992 (GVBl. S. 600) 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. März 2020 (GVBl. S. 64)

Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat als verfassungsgebende Landesversammlung mit der Mehr-
heit des § 1 des Gesetzes über das Verfahren zur Verabschiedung und Verkündung der Landes-
verfassung vom 25. Juni 1992 (GVBl. LSA S. 564) die folgende Verfassung beschlossen, die 
hiermit ausgefertigt wird: 

Inhaltsverzeichnis 
Präambel 
1. Hauptteil: Grundlagen der Staatsgewalt
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Zweiter Abschnitt: Einrichtungsgarantien 
 Artikel 24 Schutz von Ehe und Familie 
 Artikel 25 Bildung und Schule 
 Artikel 26 Schulwesen 
 Artikel 27 Erziehungsziel, Ethik- und Religionsunterricht 
 Artikel 28 Schulen in freier Trägerschaft 
 Artikel 29 Schulaufsicht, Mitwirkung in der Schule 
 Artikel 30 Berufsausbildung, Erwachsenenbildung 
 Artikel 31 Hochschulen 
 Artikel 32 Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften 
 Artikel 33 Freie Wohlfahrtspflege 
Dritter Abschnitt: Staatsziele 
 Artikel 34 Gleichstellung von Frauen und Männern 
 Artikel 35 Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und Tierschutz 
 Artikel 35a Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse 
 Artikel 36 Kunst, Kultur und Sport 
 Artikel 37 Kulturelle und ethnische Minderheiten 
 Artikel 37a Nichtverbreitung nationalsozialistischen, rassistischen und antisemitischen Ge-

dankenguts 
 Artikel 38 Ältere Menschen, Menschen mit Behinderung 
 Artikel 39 Arbeit 
 Artikel 40 Wohnung 
3. Hauptteil: Staatsorganisation
Erster Abschnitt: Landtag
 Artikel 41 Aufgaben, Stellung der Mitglieder des Landtages 
 Artikel 42 Wahl und Wahlgrundsätze 
 Artikel 43 Wahlperiode 
 Artikel 44 Wahlprüfung, Verlust des Mandats 
 Artikel 45 Einberufung 
 Artikel 46 Geschäftsordnung, Ausschüsse 
 Artikel 47 Fraktionen 
 Artikel 48 Opposition 
 Artikel 49 Präsident 
 Artikel 50 Öffentlichkeit der Verhandlungen 
 Artikel 51 Abstimmungen 
 Artikel 52 Teilnahme der Landesregierung 
 Artikel 53 Frage- und Auskunftsrecht der Mitglieder des Landtages, Aktenvorlage durch die 

Landesregierung 
 Artikel 54 Untersuchungsausschüsse 
 Artikel 55 Enquete-Kommissionen 
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 Artikel 56 Erwerb und Sicherung des Mandats 
 Artikel 57 Indemnität 
 Artikel 58 Immunität 
 Artikel 59 Zeugnisverweigerungsrecht, Durchsuchung und Beschlagnahme 
 Artikel 60 Vorzeitige Beendigung der Wahlperiode 
 Artikel 61 Behandlung von Bitten und Beschwerden 
 Artikel 62 Informationspflicht der Landesregierung 
 Artikel 63 Landesbeauftragter für den Datenschutz 
Zweiter Abschnitt: Landesregierung 
 Artikel 64 Aufgabe, Zusammensetzung 
 Artikel 65 Bildung der Landesregierung 
 Artikel 66 Amtseid 
 Artikel 67 Rechtsstellung der Regierungsmitglieder 
 Artikel 68 Ministerpräsident und Landesregierung 
 Artikel 69 Vertretung des Landes, Staatsverträge 
 Artikel 70 Ernennung der Beamten und Richter 
 Artikel 71 Beendigung der Amtszeit 
 Artikel 72 Konstruktives Mißtrauensvotum 
 Artikel 73 Vertrauensantrag 
Dritter Abschnitt: Landesverfassungsgericht 
 Artikel 74 Zusammensetzung 
 Artikel 75 Zuständigkeiten 
 Artikel 76 Landesverfassungsgerichtsgesetz 
Vierter Abschnitt: Gesetzgebung 
 Artikel 77 Beschluß der Gesetze 
 Artikel 78 Verfassungsänderungen 
 Artikel 79 Rechtsverordnungen 
 Artikel 80 Volksinitiative 
 Artikel 81 Volksbegehren, Volksentscheid 
 Artikel 82 Ausfertigung und Verkündung 
Fünfter Abschnitt: Rechtspflege 
 Artikel 83 Richter und Rechtsprechung 
 Artikel 84 Richteranklage 
 Artikel 85 Gnadenrecht, Amnestie 
Sechster Abschnitt: Verwaltung 
 Artikel 86 Öffentliche Verwaltung 
 Artikel 87 Kommunale Selbstverwaltung 
 Artikel 88 Kommunale Finanzen, Finanzausgleich, Haushaltswirtschaft und Abgabenhoheit 
 Artikel 89 Vertretung in den Kommunen 
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 Artikel 90 Gebietsänderungen 
 Artikel 91 Öffentlicher Dienst 
Siebenter Abschnitt: Finanzwesen 
 Artikel 92 Landesvermögen 
 Artikel 93 Haushaltsplan 
 Artikel 94 Haushaltsvorgriff 
 Artikel 95 Über- und außerplanmäßige Ausgaben 
 Artikel 96 Deckungspflicht 
 Artikel 97 Rechnungslegung, Entlastung der Landesregierung 
 Artikel 98 Landesrechnungshof 
 Artikel 99 Kredite 
4. Hauptteil: Übergangs- und Schlußbestimmungen 
 Artikel 100 Sprachliche Gleichstellung 
 Artikel 101 Inkrafttreten, Übergangsvorschriften 
 
Präambel 

 In freier Selbstbestimmung gibt sich das Volk von Sachsen-Anhalt diese Verfassung. 
Dies geschieht in Achtung der Verantwortung vor Gott und im Bewußtsein der Verant-
wortung vor den Menschen mit dem Willen, 
 die Freiheit und Würde des Menschen zu sichern, 
 die Grundlagen für ein soziales und gerechtes Gemeinschaftsleben zu schaffen, 
 die wirtschaftliche Entwicklung und die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im 
ganzen Land zu fördern, 
 die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten, 
 das Klima als Grundlage menschlichen Lebens zu schützen und einer globalen Erwär-
mung im Rahmen des Möglichen entgegenzuwirken sowie 
 die kulturelle und geschichtliche Tradition in allen Landesteilen zu pflegen. 
 Ziel aller staatlichen Tätigkeiten ist es, 
 das Wohl der Menschen zu fördern, 
 dem Frieden zu dienen und 
 das Land Sachsen-Anhalt zu einem lebendigen Glied der Bundesrepublik Deutschland 
und der Gemeinschaft aller Völker zu gestalten. 
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1. Hauptteil 
Grundlagen der Staatsgewalt 
 
 Artikel 1 Land Sachsen-Anhalt 
(1) Das Land Sachsen-Anhalt ist ein Land der Bundesrepublik Deutschland und Teil der euro-
päischen Völkergemeinschaft. 
(2) Die Landesfarben sind gelb und schwarz. Das Nähere über Wappen, Flaggen und Siegel re-
gelt ein Gesetz. 
(3) Die Landeshauptstadt ist Magdeburg. 
 
 Artikel 2 Grundlagen 
(1) Das Land Sachsen-Anhalt ist ein demokratischer, sozialer und dem Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen verpflichteter Rechtsstaat. 
(2) Das Volk ist der Souverän. Vom Volk geht alle Staatsgewalt aus. Sie wird vom Volke in 
Wahlen und in Abstimmungen sowie durch die Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden 
Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. 
(3) Die kommunale Selbstverwaltung wird gewährleistet. 
(4) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung in Bund und Land, die vollzie-
hende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. 
 
2. Hauptteil 
Bürger und Staat 
 
 Artikel 3 Bindung an Grundrechte, Einrichtungsgarantien und Staatsziele 
(1) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtspre-
chung als unmittelbar geltendes Recht. 
(2) Die nachfolgenden Einrichtungsgarantien verpflichten das Land, diese Einrichtungen zu 
schützen sowie deren Bestand und Entwicklung zu gewährleisten. 
(3) Die nachfolgenden Staatsziele verpflichten das Land, sie nach Kräften anzustreben und sein 
Handeln danach auszurichten. 
 
Erster Abschnitt 
Grundrechte 
 
 Artikel 4 Menschenwürde 
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung 
aller staatlichen Gewalt. 
(2) Das Volk von Sachsen-Anhalt bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen 
Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Ge-
rechtigkeit in der Welt. 
 
 Artikel 5 Handlungsfreiheit, Freiheit der Person 
(1) Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte an-
derer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. 
(2) Jeder hat das Recht auf Leben sowie auf körperliche und seelische Unversehrtheit. Die 
Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes einge-
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griffen werden. 
 
 Artikel 6 Datenschutz, Umweltdaten 
(1) Jeder hat das Recht auf Schutz seiner personenbezogenen Daten. In dieses Recht darf nur 
durch oder auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. Dabei sind insbesondere Inhalt, 
Zweck und Ausmaß der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten zu 
bestimmen und das Recht auf Auskunft, Löschung und Berichtigung näher zu regeln. 
(2) Jeder hat das Recht auf Auskunft über die Vorhaben und Daten im Verfügungsbereich der 
öffentlichen Gewalt, welche die natürliche Umwelt in seinem Lebensraum betreffen, soweit 
nicht Bundesrecht, rechtlich geschützte Interessen Dritter oder das Wohl der Allgemeinheit 
entgegenstehen. Das Nähere regeln die Gesetze. 
 
 Artikel 7 Gleichheit vor dem Gesetz 
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 
(2) Frauen und Männer sind gleichberechtigt. 
(3) Niemand darf aus Gründen des Geschlechts, der sexuellen Identität, der Abstammung oder 
wegen seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens oder seiner religiösen oder 
politischen Anschauungen oder aus rassistischen Gründen benachteiligt oder bevorzugt werden. 
 
 Artikel 8 Gleiche staatsbürgerliche Rechte und Pflichten 
(1) Jeder Deutsche hat in Sachsen-Anhalt die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. 
(2) Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zu-
gang zu jedem öffentlichen Amte. 
 
 Artikel 9 Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit 
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschau-
lichen Bekenntnisses sind unverletzlich. 
(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. 
(3) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme ihrer Kinder am Religi-
onsunterricht zu bestimmen. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religi-
onsunterricht zu erteilen. 
 
 Artikel 10 Meinungsfreiheit 
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbrei-
ten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefrei-
heit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Ei-
ne Zensur findet nicht statt. 
(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den ge-
setzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. 
(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet 
nicht von der Treue zur Verfassung, die Freiheit der Forschung nicht von der Achtung der 
Menschenwürde und der Wahrung der natürlichen Lebensgrundlagen. 
 
Artikel 11 Eltern und Kinder  
(1) Jedes Kind hat ein Recht auf Achtung seiner Würde als eigenständige Persönlichkeit, auf 
gewaltfreie Erziehung und auf den besonderen Schutz der Gemeinschaft vor Gewalt sowie kör-
perlicher und seelischer Misshandlung und Vernachlässigung. 
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(2) Eltern haben das Recht und die Pflicht zur Erziehung ihrer Kinder. Über ihre Betätigung 
wacht die staatliche Gemeinschaft. 
(3) Jedes Kind hat nach Maßgabe des Gesetzes einen Anspruch auf Erziehung, Bildung, Be-
treuung und Versorgung in einer Tageseinrichtung. 
(4) Kinderarbeit ist verboten. 
 
 Artikel 12 Versammlungsfreiheit 
(1) Alle Menschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne 
Waffen zu versammeln. 
(2) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund 
eines Gesetzes beschränkt werden, für Personen, die nicht Deutsche sind, auch für sonstige 
Versammlungen. 
 
 Artikel 13 Vereinigungsfreiheit 
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden sowie sich an Bür-
gerbewegungen zu beteiligen. 
(2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder 
die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständi-
gung richten, sind verboten. 
(3) Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereini-
gungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses 
Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind 
rechtswidrig. 
 
 Artikel 14 Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis 
(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich. 
(2) Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes angeordnet werden. 
 
 Artikel 15 Freizügigkeit 
(1) Alle Deutschen genießen in Sachsen-Anhalt Freizügigkeit. 
(2) Dieses Recht darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes und nur für die Fälle 
eingeschränkt werden, in denen eine ausreichende Lebensgrundlage nicht vorhanden ist und der 
Allgemeinheit daraus besondere Lasten entstehen würden oder in denen es zur Abwehr einer 
drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des 
Bundes oder eines Landes, zur Bekämpfung von Seuchengefahr, Naturkatastrophen oder be-
sonders schweren Unglücksfällen, zum Schutze der Jugend vor Verwahrlosung oder um straf-
baren Handlungen vorzubeugen, erforderlich ist. 
 
 Artikel 16 Berufsfreiheit, Verbot der Zwangsarbeit 
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. 
Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden. 
(2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer her-
kömmlichen allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht. 
(3) Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig. 
 
 Artikel 17 Unverletzlichkeit der Wohnung 
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(1) Die Wohnung ist unverletzlich. 
(2) Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im Verzuge auch durch die in 
den Gesetzen vorgesehenen anderen Organe angeordnet und nur in der dort vorgeschriebenen 
Form durchgeführt werden. 
(3) Eingriffe und Beschränkungen dürfen im übrigen nur zur Abwehr einer gemeinen Gefahr 
oder einer Lebensgefahr für einzelne Personen, auf Grund eines Gesetzes auch zur Verhütung 
dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere zur Behebung 
der Raumnot, zur Bekämpfung von Seuchengefahr oder zum Schutze gefährdeter Jugendlicher 
vorgenommen werden. 
(4) Maßnahmen der optischen oder akustischen Ausspähung in oder aus Wohnungen durch den 
Einsatz technischer Mittel sind nur zur Abwehr einer gemeinen Gefahr oder einer Gefahr für 
Leib oder Leben einzelner Personen auf der Grundlage eines Gesetzes zulässig. Im übrigen gilt 
Absatz 2 entsprechend. 
 
 Artikel 18 Eigentum, Erbrecht, Enteignung 
(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet, Inhalt und Schranken werden durch 
die Gesetze bestimmt. 
(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit, insbe-
sondere dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, dienen. 
(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz 
oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die 
Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteilig-
ten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor 
den ordentlichen Gerichten offen. 
(4) Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesell-
schaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum 
oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung gilt Ab-
satz 3 Satz 3 und 4 entsprechend. 
 
 Artikel 19 Petitionsrecht 
Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder 
Beschwerden an den Landtag, die Vertretungen des Volkes in den Kommunen und an die zu-
ständigen Stellen zu wenden. In angemessener Frist ist Bescheid zu erteilen. 
 
 Artikel 20 Einschränkung von Grundrechten 
(1) Soweit nach dieser Verfassung ein Grundrecht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes 
eingeschränkt werden kann, muß das Gesetz allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten. 
Außerdem muß das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen. 
(2) Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist bei jeder nach dieser Verfassung zulässigen Ein-
schränkung eines Grundrechts zu beachten. In keinem Fall darf ein Grundrecht in seinem We-
sensgehalt angetastet werden. 
(3) Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen 
nach auf diese anwendbar sind. 
 
 Artikel 21 Gerichtlicher Rechtsschutz, Widerstandsrecht 
(1) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der 
Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche 
Rechtsweg gegeben. Artikel 10 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes bleibt unberührt. 
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(2) Ausnahmegerichte sind unzulässig. Gerichte für besondere Sachgebiete können nur durch 
Gesetz errichtet werden. 
(3) Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden. 
(4) Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör. 
(5) Gegen jeden, der es unternimmt, die verfassungsmäßige Ordnung in Sachsen-Anhalt zu be-
seitigen, haben alle Bürger das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. 
 
 Artikel 22 Strafgerichtsbarkeit 
(1) Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die 
Tat begangen wurde. 
(2) Niemand darf wegen derselben Tat auf Grund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals be-
straft werden. 
 
 Artikel 23 Rechtsgarantien bei Freiheitsentziehung 
(1) Die Freiheit der Person kann nur auf Grund eines förmlichen Gesetzes und nur unter Beach-
tung der darin vorgeschriebenen Formen beschränkt werden. Festgehaltene Personen dürfen 
weder seelisch noch körperlich mißhandelt werden. 
(2) Über die Zulässigkeit und Fortdauer einer Freiheitsentziehung hat nur der Richter zu ent-
scheiden. Bei jeder nicht auf richterlicher Anordnung beruhenden Freiheitsentziehung ist un-
verzüglich eine richterliche Entscheidung herbeizuführen. Die Polizei darf aus eigener Macht-
vollkommenheit niemanden länger als bis zum Ende des Tages nach dem Ergreifen in eigenem 
Gewahrsam halten. Das Nähere ist gesetzlich zu regeln. 
(3) Jeder wegen des Verdachts einer strafbaren Handlung vorläufig Festgenommene ist spätes-
tens am Tage nach der Festnahme dem Richter vorzuführen, der ihm die Gründe der Festnahme 
mitzuteilen, ihn zu vernehmen und ihm Gelegenheit zu Einwendungen zu geben hat. Der Rich-
ter hat unverzüglich entweder einen mit Gründen versehenen schriftlichen Haftbefehl zu erlas-
sen oder die Freilassung anzuordnen. 
(4) Von jeder richterlichen Entscheidung über die Anordnung oder Fortdauer einer Freiheits-
entziehung ist unverzüglich ein Angehöriger des Festgehaltenen oder eine Person seines Ver-
trauens zu benachrichtigen. 
 
Zweiter Abschnitt 
Einrichtungsgarantien 
 
 Artikel 24 Schutz von Ehe und Familie 
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. 
(2) Wer in häuslicher Gemeinschaft für Kinder oder Hilfsbedürftige sorgt, verdient Förderung 
und Entlastung. 
 
 Artikel 25 Bildung und Schule 
(1) Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf seine Herkunft und wirtschaftliche Lage das 
Recht auf eine seine Begabung und seine Fähigkeiten fördernde Erziehung und Ausbildung. 
(2) Es besteht allgemeine Schulpflicht. 
(3) Das Nähere regeln die Gesetze. 
 
 Artikel 26 Schulwesen 
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(1) Das Land und die Kommunen sorgen für ein ausreichendes und vielfältiges öffentliches 
Schulwesen. 
(2) An den öffentlichen Schulen werden die Kinder aller religiösen Bekenntnisse und Weltan-
schauungen in der Regel gemeinsam erzogen (Gemeinschaftsschule). 
(3) Das Recht und die Pflicht der Eltern, ihre Kinder zu erziehen und deren Schule auszuwäh-
len, sind bei der Gestaltung des Erziehungs- und Schulwesens zu berücksichtigen. 
(4) Der Unterricht an allen öffentlichen Schulen ist unentgeltlich. 
 
 Artikel 27 Erziehungsziel, Ethik- und Religionsunterricht 
(1) Ziel der staatlichen und der unter staatlicher Aufsicht stehenden Erziehung und Bildung der 
Jugend ist die Entwicklung zur freien Persönlichkeit, die im Geiste der Toleranz bereit ist, Ver-
antwortung für die Gemeinschaft mit anderen Menschen und Völkern und gegenüber künftigen 
Generationen zu tragen. 
(2) Schulen und andere Bildungseinrichtungen haben auf die weltanschaulichen und religiösen 
Überzeugungen ihrer Angehörigen Rücksicht zu nehmen. 
(3) Ethikunterricht und Religionsunterricht sind an den Schulen mit Ausnahme der bekenntnis-
gebundenen und bekenntnisfreien Schulen ordentliche Lehrfächer. Unbeschadet des staatlichen 
Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der 
Religionsgemeinschaften erteilt. 
 
 Artikel 28 Schulen in freier Trägerschaft 
(1) Das Recht zur Errichtung von Schulen in freier Trägerschaft wird gewährleistet. Schulen in 
freier Trägerschaft als Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des Landes 
und unterstehen den Gesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Schulen in freier 
Trägerschaft in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung 
ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen und eine Sonderung der 
Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird. Die Genehmigung ist zu 
versagen, wenn die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend gesi-
chert ist. 
(2) Soweit diese Schulen Ersatz für öffentliche Schulen sind, haben sie Anspruch auf die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen öffentlichen Zuschüsse. Das Nähere regelt ein Gesetz. 
 
 Artikel 29 Schulaufsicht, Mitwirkung in der Schule 
(1) Das gesamte Schul- und Bildungswesen steht unter der Aufsicht des Landes. 
(2) Lehrer, Erziehungsberechtigte und Schüler haben das Recht, durch gewählte Vertreter an 
der Gestaltung des Lebens und der Arbeit in der Schule mitzuwirken. 
 
 Artikel 30 Berufsausbildung, Erwachsenenbildung 
(1) Träger von Einrichtungen der Berufsausbildung und der Erwachsenenbildung sind neben 
dem Land und den Kommunen auch freie Träger. 
(2) Das Land sorgt dafür, daß jeder einen Beruf erlernen kann. Die Erwachsenenbildung ist 
vom Land zu fördern. 
 
 Artikel 31 Hochschulen 
(1) Hochschulen und andere wissenschaftliche Einrichtungen sind vom Land in ausreichendem 
Maße einzurichten, zu unterhalten und zu fördern. Andere Träger sind zulässig. 
(2) Die Hochschulen haben das Recht der Selbstverwaltung im Rahmen der Gesetze. 
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 Artikel 32 Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften 
(1) Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sind vom Staat getrennt. Das 
Recht, zu öffentlichen Angelegenheiten Stellung zu nehmen, wird gewährleistet. 
(2) Sie ordnen und verwalten ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des für 
alle geltenden Gesetzes. 
(3) Die von den Kirchen und Religionsgemeinschaften unterhaltenen sozialen und karitativen 
Einrichtungen werden nach Maßgabe der Gesetze als gemeinnützig anerkannt, geschützt und 
gefördert. 
(4) Das Land und die Kirchen sowie ihnen gleichgestellte Religions- und Weltanschauungsge-
meinschaften können Fragen von gemeinsamen Belangen durch Vertrag regeln. 
(5) Das Verhältnis des Staates zu den Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften 
wird im übrigen durch die Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der Verfassung des Deutschen 
Reiches vom 11. August 1919 geregelt. 
 
 Artikel 33 Freie Wohlfahrtspflege 
Die soziale Tätigkeit der Träger der freien Wohlfahrtspflege und der freien Jugendhilfe wird 
nach Maßgabe der Gesetze als gemeinnützig anerkannt, geschützt und gefördert. 
 
Dritter Abschnitt 
Staatsziele 
 
 Artikel 34 Gleichstellung von Frauen und Männern 
Das Land und die Kommunen sind verpflichtet, die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und 
Männern in allen Bereichen der Gesellschaft durch geeignete Maßnahmen zu fördern. 
 
 Artikel 35 Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und Tierschutz 
(1) Das Land und die Kommunen schützen und pflegen die natürlichen Grundlagen jetzigen 
und künftigen Lebens. Sie schützen das Klima als Grundlage menschlichen Lebens und wirken 
einer globalen Erwärmung im Rahmen des Möglichen entgegen. Das Land und die Kommunen 
wirken darauf hin, daß mit Rohstoffen sparsam umgegangen und Abfall vermieden wird. 
(2) Jeder einzelne ist verpflichtet, hierzu nach seinen Kräften beizutragen. 
(3) Eingetretene Schäden an der natürlichen Umwelt sollen, soweit dies möglich ist, behoben 
oder andernfalls ausgeglichen werden. 
(3a) Tiere werden als Lebewesen und Mitgeschöpfe geachtet und geschützt. 
(4) Das Nähere regeln die Gesetze. 
 
Artikel 35a Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse 
Das Land und die Kommunen fördern gleichwertige Lebensverhältnisse im ganzen Land. 
 
 Artikel 36 Kunst, Kultur und Sport 
(1) Kunst, Kultur und Sport sind durch das Land und die Kommunen zu schützen und zu för-
dern. 
(2) Die heimatbezogenen Einrichtungen und Eigenheiten der einzelnen Regionen innerhalb des 
Landes sind zu pflegen. 
(3) Das Land und die Kommunen fördern im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten die kul-
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turelle Betätigung aller Bürger insbesondere dadurch, daß sie öffentlich zugängliche Museen, 
Büchereien, Gedenkstätten, Theater, Sportstätten und weitere Einrichtungen unterhalten. 
(4) Das Land sorgt, unterstützt von den Kommunen, für den Schutz und die Pflege der Denk-
male von Kultur und Natur. 
(5) Das Nähere regeln die Gesetze. 
 
 Artikel 37 Kulturelle und ethnische Minderheiten 
(1) Die kulturelle Eigenständigkeit und die politische Mitwirkung ethnischer Minderheiten ste-
hen unter dem Schutz des Landes und der Kommunen. 
(2) Das Bekenntnis zu einer kulturellen oder ethnischen Minderheit ist frei; es entbindet nicht 
von den allgemeinen staatsbürgerlichen Pflichten. 
 
Artikel 37a Nichtverbreitung nationalsozialistischen,  rassistischen und antisemitischen 
Gedankenguts 
Die Wiederbelebung oder Verbreitung nationalsozialistischen Gedankenguts, die Verherrli-
chung des nationalsozialistischen Herrschaftssystems sowie rassistische und antisemitische Ak-
tivitäten nicht zuzulassen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt und Verantwortung jedes 
Einzelnen. 
 
 Artikel 38 Ältere Menschen, Menschen mit Behinderung 
Ältere Menschen und Menschen mit Behinderung stehen unter dem besonderen Schutz des 
Landes. Das Land fördert ihre gleichwertige Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft. 
 
 Artikel 39 Arbeit 
(1) Allen die Möglichkeit zu geben, ihren Lebensunterhalt durch eine frei gewählte Arbeit zu 
verdienen, ist dauernde Aufgabe des Landes und der Kommunen. 
(2) Das Land wirkt im Rahmen seiner Zuständigkeit darauf hin, daß sinnvolle und dauerhafte 
Arbeit für alle geschaffen wird und dabei Belastungen für die natürlichen Lebensgrundlagen 
vermieden oder vermindert, humanere Arbeitsbedingungen geschaffen und die Selbstentfaltung 
des Einzelnen gefördert werden. 
 
 Artikel 40 Wohnung 
(1) Das Land und die Kommunen haben durch die Unterstützung des Wohnungsbaues, die Er-
haltung vorhandenen Wohnraumes und durch andere geeignete Maßnahmen die Bereitstellung 
ausreichenden, menschenwürdigen Wohnraumes zu angemessenen Bedingungen für alle zu 
fördern. 
(2) Das Land und die Kommunen sorgen dafür, daß niemand obdachlos wird. 
 
3. Hauptteil 
Staatsorganisation 
 
Erster Abschnitt 
Landtag 
 
 Artikel 41 Aufgaben, Stellung der Mitglieder des Landtages 
(1) Der Landtag ist die gewählte Vertretung des Volkes von Sachsen-Anhalt. Er übt die gesetz-
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gebende Gewalt aus und beschließt über den Landeshaushalt. Er wählt den Ministerpräsidenten, 
die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder des Landesverfassungsgerichts, den Präsi-
denten des Landesrechnungshofes und den Landesbeauftragten für den Datenschutz. Er über-
wacht die vollziehende Gewalt nach Maßgabe dieser Verfassung und verhandelt öffentliche 
Angelegenheiten. 
(2) Die Abgeordneten sind Vertreter des ganzen Volkes. Sie sind an Aufträge und Weisungen 
nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. 
 
 Artikel 42 Wahl und Wahlgrundsätze 
(1) Die Abgeordneten werden in freier, gleicher, allgemeiner, geheimer und unmittelbarer Wahl 
nach einem Verfahren gewählt, das die Persönlichkeitswahl mit den Grundsätzen der Verhält-
niswahl verbindet. 
(2) Wahlberechtigt und wählbar sind alle Deutschen, die das 18. Lebensjahr vollendet und im 
Lande Sachsen-Anhalt ihren Wohnsitz haben. Staatenlosen und Ausländern können diese Rech-
te nach Maßgabe des Grundgesetzes gewährt werden. 
(3) Das Nähere wird durch Gesetz geregelt. Dieses kann insbesondere die Wahlberechtigung 
und die Wählbarkeit von einer bestimmten Dauer der Staatsangehörigkeit und des Wohnsitzes 
abhängig machen. 
 
 Artikel 43 Wahlperiode 
Der Landtag wird vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen auf fünf Jahre gewählt. Sei-
ne Wahlperiode endet mit dem Zusammentritt des neuen Landtages. Die Neuwahl findet frü-
hestens mit Beginn des achtundfünfzigsten, spätestens mit Ablauf des zweiundsechzigsten Mo-
nats nach Beginn der Wahlperiode statt, im Falle der vorzeitigen Beendigung der Wahlperiode 
binnen sechzig Tagen nach dem entsprechenden Beschluß. 
 
 Artikel 44 Wahlprüfung, Verlust des Mandats 
(1) Der Landtag prüft auf Antrag die Gültigkeit der Wahl. 
(2) Ein Mitglied des Landtages kann jederzeit gegenüber dem Präsidenten des Landtages auf 
sein Mandat verzichten. Im übrigen entscheidet der Landtag oder eines seiner Organe über den 
Verlust der Mitgliedschaft. 
(3) Gegen diese Entscheidungen kann das Landesverfassungsgericht angerufen werden. 
(4) Das Nähere regeln die Gesetze. 
 
 Artikel 45 Einberufung 
(1) Der Landtag wird von seinem Präsidenten einberufen. Zur ersten Sitzung des neugewählten 
Landtages, die spätestens am dreißigsten Tage nach der Wahl stattfinden muß, beruft der amtie-
rende Präsident den Landtag ein. 
(2) Auf Verlangen eines Viertels der Mitglieder des Landtages oder der Landesregierung ist der 
Landtag unverzüglich einzuberufen. 
 
 Artikel 46 Geschäftsordnung, Ausschüsse 
(1) Der Landtag gibt sich eine Geschäftsordnung. 
(2) Zur Vorbereitung seiner Beratungen und Beschlüsse bildet der Landtag Ausschüsse. 
 
 Artikel 47 Fraktionen 
(1) Fraktionen sind Vereinigungen, zu denen sich Mitglieder des Landtages zusammenschlie-
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ßen können, die derselben Partei angehören oder von derselben Partei als Wahlbewerber aufge-
stellt worden sind, falls diese Partei mindestens den nach dem Wahlgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt erforderlichen Anteil an der Stimmenzahl erreicht hat. Das Nähere regelt die Geschäfts-
ordnung. 
(2) Fraktionen sind selbständige und unabhängige Gliederungen des Landtages. Sie wirken mit 
eigenen Rechten und Pflichten an seiner Arbeit mit und unterstützen die parlamentarische Wil-
lensbildung. Insoweit haben sie Anspruch auf angemessene Ausstattung. Das Nähere regelt ein 
Gesetz. 
 
 Artikel 48 Opposition 
(1) Die Fraktionen und die Mitglieder des Landtages, die die Landesregierung nicht stützen, 
bilden die parlamentarische Opposition. 
(2) Die Oppositionsfraktionen haben das Recht auf Chancengleichheit in Parlament und Öffent-
lichkeit sowie Anspruch auf eine zur Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben erforderliche Aus-
stattung. 
 
 Artikel 49 Präsident 
(1) Der Landtag wählt seinen Präsidenten und zwei Vizepräsidenten. 
(2) Der Präsident oder die Vizepräsidenten leiten nach Maßgabe der Geschäftsordnung die 
Verhandlungen des Landtages. Der Präsident übt das Hausrecht und die Polizeigewalt in den 
Räumen des Landtages aus. 
(3) Der Präsident vertritt das Land in Angelegenheiten des Landtages, leitet dessen Verwaltung 
und übt die dienstrechtlichen Befugnisse aus. Ihm obliegt die Einstellung und Entlassung der 
Angestellten und Arbeiter sowie die Ernennung und Entlassung der Beamten und deren Verset-
zung in den Ruhestand. 
(4) Der Präsident ernennt und entlässt den Präsidenten, den Vizepräsidenten und die weiteren 
Mitglieder des Landesrechnungshofes und den Landesbeauftragten für den Datenschutz. 
(5) Der Landtag kann seinen Präsidenten und seine Vizepräsidenten auf Antrag der Mehrheit 
der Mitglieder des Landtages durch Beschluß abberufen. Der Beschluß bedarf der Zustimmung 
von zwei Dritteln der Mitglieder des Landtages. 
  
 Artikel 50 Öffentlichkeit der Verhandlungen 
(1) Der Landtag verhandelt öffentlich. 
(2) Die Öffentlichkeit kann auf Antrag eines Viertels der Mitglieder des Landtages oder der 
Landesregierung mit der Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder des Landtages, 
mindestens mit der Mehrheit der Mitglieder des Landtages, ausgeschlossen werden. Über den 
Antrag wird in nichtöffentlicher Sitzung entschieden. 
(3) Die Berichterstattung über die öffentlichen Verhandlungen des Landtages und seiner Aus-
schüsse und eine öffentlich zugängliche Dokumentation über Verlauf und Ergebnis der Sitzun-
gen sowie in öffentlicher Sitzung zu behandelnde Vorlagen werden gewährleistet. 
(4) Wegen wahrheitsgetreuer Berichte über die öffentlichen Sitzungen des Landtages und sei-
ner Ausschüsse darf niemand zur Rechenschaft gezogen werden. 
 
 Artikel 51 Abstimmungen 
(1) Der Landtag fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit die-
se Verfassung, ein Gesetz oder seine Geschäftsordnung nichts anderes bestimmen. Stimment-
haltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 
(1a) Absatz 1 gilt auch für die vom Landtag vorzunehmenden Wahlen. 
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(2) Der Landtag ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist, 
und bleibt es, solange die Beschlußunfähigkeit nicht festgestellt wird. 
 
 Artikel 52 
Teilnahme der Landesregierung 
(1) Der Landtag und jeder seiner Ausschüsse können die Anwesenheit eines jeden Mitgliedes 
der Landesregierung verlangen. 
(2) Die Mitglieder der Landesregierung und ihre Beauftragten haben zu den Sitzungen des 
Landtages und seiner Ausschüsse Zutritt. Den Mitgliedern der Landesregierung ist im Landtag 
und in seinen Ausschüssen, ihren Beauftragten in den Ausschüssen auf Wunsch das Wort zu er-
teilen. Sie unterstehen der Ordnungsgewalt des Präsidenten und des Ausschußvorsitzenden. 
(3) Die Vorschriften des Absatzes 2 gelten nicht für Untersuchungsausschüsse, für den Wahl-
prüfungsausschuß und für Ausschüsse, denen Wahlen und deren Vorbereitung übertragen wer-
den. 
 
 Artikel 53 Frage- und Auskunftsrecht der Mitglieder des Landtages, Aktenvorlage durch 
die Landesregierung 
(1) Die Landesregierung hat jedem Mitglied des Landtages Auskunft zu erteilen. 
(2) Fragen einzelner Mitglieder des Landtages oder parlamentarische Anfragen haben die Lan-
desregierung oder ihre Mitglieder im Landtag und in seinen Ausschüssen nach bestem Wissen 
unverzüglich und vollständig zu beantworten. Die gleiche Verpflichtung haben die Beauftrag-
ten der Landesregierung in den Ausschüssen des Landtages. 
(2a) Jedem Mitglied des Landtages ist Zugang zu öffentlichen Einrichtungen zu gewähren. Die-
se haben ihm auf Verlangen Auskünfte zu erteilen und Akten vorzulegen. Das Verlangen ist an 
die Landesregierung zu richten. Die Auskunftserteilung und die Aktenvorlage müssen unver-
züglich und vollständig erfolgen. 
(3) Die Landesregierung hat, wenn es mindestens ein Viertel der Ausschußmitglieder verlangt, 
zum Gegenstand einer Ausschußsitzung Auskünfte zu erteilen, Akten vorzulegen und Zugang 
zu öffentlichen Einrichtungen zu gewähren. Die Auskunftserteilung und die Aktenvorlage müs-
sen unverzüglich und vollständig erfolgen. 
(4) Die Landesregierung braucht den Verlangen insoweit nicht zu entsprechen, als dadurch die 
Funktionsfähigkeit und Eigenverantwortung der Regierung oder Verwaltung wesentlich beein-
trächtigt würde oder zu befürchten ist, daß durch das Bekanntwerden von Tatsachen dem Woh-
le des Landes oder des Bundes Nachteile zugefügt oder schutzwürdige Interessen Dritter ver-
letzt werden. Die Entscheidung ist zu begründen. 
 
 Artikel 54 Untersuchungsausschüsse 
(1) Der Landtag hat das Recht und auf Antrag von mindestens einem Viertel seiner Mitglieder 
die Pflicht, Untersuchungsausschüsse einzusetzen. 
(2) Die Untersuchungsausschüsse erheben die Beweise, die mindestens ein Viertel ihrer Mit-
glieder oder die Antragsteller für sachdienlich halten. In Fragen des Umfangs des Untersu-
chungsauftrages und bei verfahrensleitenden Beschlüssen zur Beweiserhebung dürfen die Ver-
treter der Antragsteller nicht überstimmt werden. Sind die Antragsteller im Untersuchungsaus-
schuß nicht vertreten, dürfen sie ein Mitglied mit beratender Stimme entsenden. 
(3) Die Beweise werden in öffentlicher Sitzung erhoben. Die Öffentlichkeit kann nur ausge-
schlossen werden, wenn zu befürchten ist, daß durch das Bekanntwerden von Tatsachen dem 
Wohle des Landes oder des Bundes Nachteile zugefügt oder schutzwürdige Interessen Dritter 
verletzt werden. 

Landesverfassung Sachsen-Anhalt

Landesverfassung Sachsen-Anhalt 15/28 Pestalozza 



(4) Gerichte und Verwaltungsbehörden haben Rechts- und Amtshilfe zu leisten. 
(5) Das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis bleibt unberührt. 
(6) Der Untersuchungsbericht ist der richterlichen Erörterung entzogen. In der Würdigung und 
Beurteilung des der Untersuchung zugrunde liegenden Sachverhalts sind die Gerichte frei. 
(7) Artikel 53 Abs. 3 gilt entsprechend. 
(8) Das Nähere regelt ein Gesetz, das Vorschriften über Grenzen des Beweiserhebungsrechts 
enthalten darf. 
 
 Artikel 55 Enquete-Kommissionen 
Der Landtag hat das Recht, zur Vorbereitung von Entscheidungen über umfangreiche oder be-
deutsame Sachkomplexe Enquete-Kommissionen einzusetzen. 
 
 Artikel 56 Erwerb und Sicherung des Mandats 
(1) Wer sich um ein Landtagsmandat bewirbt, hat Anspruch auf den zur Vorbereitung seiner 
Wahl erforderlichen Urlaub. 
(2) Niemand darf gehindert werden, ein Landtagsmandat zu übernehmen und auszuüben. Nie-
mand darf deswegen aus seinem Dienst- oder Arbeitsverhältnis entlassen werden. 
(3) Die Eigenschaft als Mitglied des Landtages beginnt mit Annahme der Wahl. 
(4) Die Mitglieder des Landtages haben das Recht, im Landtag das Wort zu ergreifen und Fra-
gen zu stellen sowie bei Wahlen oder Beschlüssen ihre Stimme abzugeben. 
(5) Die Mitglieder des Landtages haben Anspruch auf eine angemessene, ihre Unabhängigkeit 
sichernde Entschädigung und die Bereitstellung der zur wirksamen Amtsausübung erforderli-
chen Mittel. Die Höhe der Entschädigung verändert sich jährlich auf der Grundlage der jeweils 
letzten Festlegung nach Maßgabe des Durchschnitts der Veränderung der Bruttoeinkommen 
von abhängig Beschäftigten in Sachsen-Anhalt, die Höhe der Kostenpauschale nach der allge-
meinen Preisentwicklung in Sachsen-Anhalt. 
(6) Das Nähere regelt ein Gesetz. 
 
 Artikel 57 Indemnität 
Ein Mitglied des Landtages darf wegen seiner Abstimmung oder wegen einer Äußerung, die es 
im Landtag oder einem seiner Ausschüsse getan hat, zu keiner Zeit gerichtlich verfolgt oder 
anderweitig außerhalb des Landtages zur Verantwortung gezogen werden. Dies gilt nicht für 
verleumderische Beleidigungen. 
 
Artikel 58 Immunität 
Jede Strafverfolgungsmaßnahme gegen ein Mitglied des Landtages, jede Haft und jede sonstige 
Beschränkung seiner persönlichen Freiheit sind auf Verlangen des Landtages auszusetzen, 
wenn durch sie die parlamentarische Arbeit des Landtages beeinträchtigt wird. Der Landtag 
kann die Entscheidung einem Ausschuss übertragen. 
 
 Artikel 59 Zeugnisverweigerungsrecht, Durchsuchung und Beschlagnahme 
(1) Die Mitglieder des Landtages sind berechtigt, über Personen, die ihnen in ihrer Eigenschaft 
als Abgeordnete oder denen sie als Abgeordnete Tatsachen anvertraut haben, sowie über diese 
Tatsachen selbst das Zeugnis zu verweigern. Soweit dieses Zeugnisverweigerungsrecht reicht, 
ist die Beschlagnahme von Schriftstücken und anderen Informationsträgern unzulässig. Perso-
nen, deren Mitarbeit ein Mitglied des Landtages in Ausübung seines Mandats in Anspruch 
nimmt, können das Zeugnis über Wahrnehmungen verweigern, die sie anläßlich dieser Mitar-
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beit gemacht haben. 
(2) Eine Durchsuchung oder Beschlagnahme in den Räumen des Landtages bedarf der Zustim-
mung des Präsidenten. 
 
 Artikel 60 Vorzeitige Beendigung der Wahlperiode 
(1) Der Landtag kann durch Beschluß von zwei Dritteln seiner Mitglieder, der den Termin zur 
Neuwahl bestimmen muß, die Wahlperiode vorzeitig beenden. Der Beschluß ist unwiderruflich. 
(2) Der Antrag nach Absatz 1 darf frühestens sechs Monate nach Beginn der Wahlperiode und 
muß von mindestens einem Viertel der Mitglieder des Landtages gestellt werden. 
(3) Über den Antrag kann frühestens am elften und muß spätestens am dreißigsten Tage nach 
Schluß der Beratung offen abgestimmt werden. 
 
 Artikel 61 Behandlung von Bitten und Beschwerden 
(1) Der Landtag bestellt einen Petitionsausschuß, dem die Behandlung der nach Artikel 19 die-
ser Verfassung und Artikel 17 des Grundgesetzes an den Landtag gerichteten Bitten und Be-
schwerden obliegt. 
(2) Die Landesregierung und die Träger öffentlicher Verwaltung im Land sind verpflichtet, den 
Petitionsausschuß oder von ihm Beauftragte bei der Aufgabenerfüllung zu unterstützen und auf 
Verlangen Akten vorzulegen, Zutritt zu den von ihnen verwalteten öffentlichen Einrichtungen 
zu gewähren, alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Amtshilfe zu leisten. Artikel 53 
Abs. 3 und 4 gilt entsprechend. 
(3) Der Ausschuß kann Petenten und sonstige Personen anhören und Beweise durch Verneh-
mung von Zeugen und Sachverständigen erheben. Das Nähere regelt ein Gesetz. 
 
 Artikel 62 Informationspflicht der Landesregierung 
(1) Die Landesregierung unterrichtet den Landtag rechtzeitig über die Vorbereitung von Geset-
zen, wichtige Angelegenheiten der Landesplanung und den geplanten Abschluß von Staatsver-
trägen. Das gleiche gilt für andere Vorhaben der Landesregierung, insbesondere für Bundes-
ratsangelegenheiten, Verwaltungsabkommen, die Zusammenarbeit mit dem Bund, den Ländern, 
den Regionen, anderen Staaten und zwischenstaatlichen Einrichtungen sowie für Angelegenhei-
ten der Europäischen Union, soweit sie für das Land von grundsätzlicher Bedeutung sind. 
(2) Artikel 53 Abs. 4 gilt entsprechend. 
(3) Das Nähere regelt ein Gesetz. 
 
 Artikel 63 Landesbeauftragter für den Datenschutz 
(1) Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch die Träger öf-
fentlicher Stellen im Lande wird von einem Landesbeauftragten für den Datenschutz über-
wacht. Das Gesetz kann weitere Aufgaben des Landesbeauftragten für den Datenschutz vorse-
hen. 
(2) Der Landtag wählt den Landesbeauftragten für den Datenschutz mit der Mehrheit der Mit-
glieder des Landtages für die Dauer von fünf Jahren. 
(3) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist in Ausübung seines Amtes unabhängig und 
nur dem Gesetz unterworfen. Er berichtet über seine Tätigkeit und deren Ergebnisse dem Land-
tag, an den er sich jederzeit wenden kann. 
(4) Das Nähere regelt ein Gesetz. 
 
Zweiter Abschnitt 
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Landesregierung 
 
 Artikel 64 Aufgabe, Zusammensetzung 
(1) Die Landesregierung ist das oberste Organ der vollziehenden Gewalt. Sie besteht aus dem 
Ministerpräsidenten und den Ministern. 
(2) Die Mitglieder der Landesregierung dürfen nicht dem Europäischen Parlament, dem Bun-
destag oder einer Volksvertretung eines anderen Landes angehören. 
 
 Artikel 65 Bildung der Landesregierung 
(1) Der Ministerpräsident wird vom Landtag ohne Aussprache in geheimer Abstimmung ge-
wählt. 
(2) Zum Ministerpräsidenten ist gewählt, wer im ersten Wahlgang die Stimmen der Mehrheit 
der Mitglieder des Landtages erhält. Erhält in diesem Wahlgang niemand diese Mehrheit, so 
findet innerhalb von sieben Tagen ein neuer Wahlgang statt. Kommt auch in diesem Wahlgang 
die Wahl nicht mit der Mehrheit der Mitglieder zustande, so beschließt der Landtag innerhalb 
von weiteren vierzehn Tagen über die vorzeitige Beendigung der Wahlperiode. Wird die vor-
zeitige Beendigung der Wahlperiode nicht mit der Mehrheit der Mitglieder des Landtages be-
schlossen, findet unverzüglich ein weiterer Wahlgang statt. Gewählt ist, wer die Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen erhält. 
(3) Der Ministerpräsident ernennt und entläßt die Minister und bestimmt seinen Stellvertreter. 
 
 Artikel 66 Amtseid 
(1) Die Mitglieder der Landesregierung leisten vor der Amtsübernahme vor dem Landtag fol-
genden Eid: "Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des Volkes widmen, Verfassung 
und Gesetz wahren, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann 
üben werde." 
(2) Der Eid kann mit der religiösen Bekräftigung: "So wahr mir Gott helfe" oder ohne sie ge-
leistet werden. 
 
 Artikel 67 Rechtsstellung der Regierungsmitglieder 
(1) Die Mitglieder der Landesregierung dürfen kein anderes besoldetes Amt, kein Gewerbe und 
keinen Beruf ausüben und weder der Leitung noch dem Aufsichtsrat eines auf Erwerb gerichte-
ten Unternehmens angehören. Der Landtag kann Ausnahmen zulassen, insbesondere für die 
Entsendung in Organe von Unternehmen, an denen das Land beteiligt ist. 
(2) Im übrigen werden die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Landesregierung durch Gesetz 
geregelt. 
 
 Artikel 68 Ministerpräsident und Landesregierung 
(1) Der Ministerpräsident bestimmt die Richtlinien der Regierungspolitik und trägt dafür die 
Verantwortung. 
(2) Innerhalb dieser Richtlinien leitet jeder Minister seinen Geschäftsbereich selbständig und in 
eigener Verantwortung. 
(3) Die Landesregierung beschließt in ihrer Gesamtheit insbesondere über 
1. alle Angelegenheiten, die ihr gesetzlich übertragen sind, 
2. die Bestellung der Vertreter und die Stimmabgabe im Bundesrat, 
3. die Abgrenzung der Geschäftsbereiche und die Einsetzung von Landesbeauftragten für 

besondere Aufgaben, 
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4. Fragen, die mehrere Geschäftsbereiche berühren, wenn die beteiligten Minister sich 
nicht einigen, 

5. die Einbringung von Gesetzentwürfen, 
6. Rechtsverordnungen, wenn gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, 
7. den Abschluß von Staatsverträgen, 
8. ihre Geschäftsordnung. 
(4) Der Ministerpräsident leitet die Geschäfte der Landesregierung nach Maßgabe der Ge-
schäftsordnung. 
(5) Die Landesregierung faßt ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Ministerpräsidenten. 
 
 Artikel 69 Vertretung des Landes, Staatsverträge 
(1) Der Ministerpräsident vertritt das Land nach außen. Diese Befugnis kann übertragen wer-
den. 
(2) Der Abschluß von Staatsverträgen bedarf der Zustimmung des Landtages. 
 
 Artikel 70 Ernennung der Beamten und Richter 
Der Ministerpräsident ernennt und entläßt die Beamten und Richter des Landes. Er kann dieses 
Recht übertragen. 
 
 Artikel 71 
Beendigung der Amtszeit 
(1) Das Amt der Mitglieder der Landesregierung endet mit dem Zusammentritt eines neuen 
Landtages. Die Mitglieder der Landesregierung können jederzeit zurücktreten. Mit jeder Been-
digung des Amtes des Ministerpräsidenten endet auch das Amt der Minister. 
(2) Nach Beendigung ihres Amtes sind der Ministerpräsident und auf dessen Ersuchen jeder 
Minister verpflichtet, die Geschäfte bis zur Amtsübernahme durch die Nachfolger weiterzufüh-
ren. 
 
 Artikel 72 Konstruktives Mißtrauensvotum 
(1) Der Landtag kann dem Ministerpräsidenten das Mißtrauen nur dadurch aussprechen, daß er 
mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen Nachfolger wählt. 
(2) Der Antrag muß von mindestens einem Viertel der Mitglieder des Landtages gestellt wer-
den. 
(3) Zwischen dem Zugang des Antrages beim Präsidenten des Landtages und der Beratung 
müssen drei Tage liegen. 
(4) Über den Antrag darf frühestens drei Tage nach Schluß der Beratung und muß spätestens 
zehn Tage nach Zugang beim Landtagspräsidenten abgestimmt werden. 
(5) Artikel 71 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 
 Artikel 73 Vertrauensantrag 
(1) Findet ein Antrag des Ministerpräsidenten, ihm das Vertrauen auszusprechen, nicht die Zu-
stimmung der Mehrheit der Mitglieder des Landtages, so erklärt der Präsident des Landtages 
auf Antrag des Ministerpräsidenten die Wahlperiode des Landtages vorzeitig für beendet. Der 
Antrag des Ministerpräsidenten kann frühestens eine Woche, spätestens zwei Wochen nach Ab-
stimmung über den Vertrauensantrag gestellt werden. Zwischen dem Vertrauensantrag und der 
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Abstimmung müssen mindestens zweiundsiebzig Stunden liegen. 
(2) Das Recht zur vorzeitigen Beendigung der Wahlperiode erlischt, sobald der Landtag mit der 
Mehrheit seiner Mitglieder einen neuen Ministerpräsidenten wählt. 
 
Dritter Abschnitt 
Landesverfassungsgericht 
 
 Artikel 74 Zusammensetzung 
(1) Es wird ein Landesverfassungsgericht errichtet. 
(2) Das Landesverfassungsgericht besteht aus dessen Präsidenten und sechs weiteren Mitglie-
dern sowie stellvertretenden Mitgliedern. 
(3) Die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder des Landesverfassungsgerichts werden 
vom Landtag ohne Aussprache mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Abgeord-
neten, mindestens mit der Mehrheit der Mitglieder des Landtages gewählt. 
(4) Während ihrer Amtszeit dürfen die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder des Lan-
desverfassungsgerichts weder dem Landtag oder der Landesregierung noch einem entsprechen-
den Organ des Bundes oder eines anderen Landes angehören. Durch Gesetz können weitere 
Unvereinbarkeiten festgelegt werden. 
 
 Artikel 75 Zuständigkeiten 
Das Landesverfassungsgericht entscheidet 
1. über die Auslegung dieser Verfassung aus Anlaß von Streitigkeiten über den Umfang 

der Rechte und Pflichten eines obersten Landesorgans oder anderer Beteiligter, die durch 
die Verfassung oder in der Geschäftsordnung des Landtages oder der Landesregierung 
mit eigener Zuständigkeit ausgestattet sind, auf Antrag des obersten Landesorgans oder 
der anderen Beteiligten, 

2. aus Anlaß von Streitigkeiten über die Durchführung von Volksinitiativen, Volksbegeh-
ren und Volksentscheiden auf Antrag der Antragsteller, eines Viertels der Mitglieder des 
Landtages oder der Landesregierung, 

3. bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die förmliche oder sachliche Verein-
barkeit von Landesrecht mit dieser Verfassung auf Antrag eines Viertels der Mitglieder 
des Landtages oder auf Antrag der Landesregierung, 

4. über die Verfassungsmäßigkeit des Untersuchungsauftrages eines Untersuchungsaus-
schusses auf Vorlage eines Gerichts, wenn es den Untersuchungsauftrag für verfas-
sungswidrig hält und es bei dessen Entscheidung auf die Verfassungsmäßigkeit des Un-
tersuchungsauftrages ankommt, 

5. über die Vereinbarkeit eines Landesgesetzes mit dieser Verfassung, wenn ein Gericht 
das Verfahren gemäß Artikel 100 Abs. 1 des Grundgesetzes ausgesetzt hat, 

6. über Verfassungsbeschwerden, die von jedermann mit der Behauptung erhoben werden 
können, durch ein Landesgesetz unmittelbar in seinen Grundrechten, grundrechtsglei-
chen Rechten oder staatsbürgerlichen Rechten verletzt zu sein, 

7. über Verfassungsbeschwerden von Kommunen und Gemeindeverbänden wegen Verlet-
zung des Rechts auf Selbstverwaltung nach Artikel 2 Abs. 3 und Artikel 87 durch ein 
Landesgesetz, 

8. in den übrigen ihm durch diese Verfassung oder durch Gesetz zugewiesenen Fällen. 
 
 Artikel 76 Landesverfassungsgerichtsgesetz 
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Ein Gesetz regelt Verfassung und Verfahren des Landesverfassungsgerichts. Es bestimmt auch, 
in welchen Fällen die Entscheidungen des Landesverfassungsgerichts Gesetzeskraft haben. 
 
Vierter Abschnitt 
Gesetzgebung 
 
 Artikel 77 Beschluß der Gesetze 
(1) Die Gesetze werden vom Landtag beschlossen, soweit nicht das Volk unmittelbar durch 
Volksentscheid handelt. 
(2) Gesetzentwürfe können von der Landesregierung, aus der Mitte des Landtages oder durch 
Volksbegehren eingebracht werden. 
(3) Der Landtag behandelt Gesetzentwürfe in mindestens zwei Beratungen, zwischen denen 
mindestens zwei Tage liegen müssen. 
 
 Artikel 78 Verfassungsänderungen 
(1) Diese Verfassung kann nur durch ein Gesetz geändert werden, das ihren Wortlaut ausdrück-
lich ändert oder ergänzt. 
(2) Verfassungsändernde Gesetze bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des 
Landtages. 
(3) Eine Änderung der Verfassung darf den in Artikel 2 und 4 niedergelegten Grundsätzen die-
ser Verfassung nicht widersprechen. 
 
 Artikel 79 Rechtsverordnungen 
(1) Die Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsverordnungen kann nur durch Gesetz erteilt wer-
den. Das Gesetz muß Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung bestimmen. Die 
Rechtsgrundlage ist in der Rechtsverordnung anzugeben. 
(2) Ist in dem Gesetz vorgesehen, daß die Ermächtigung weiter übertragen werden kann, so be-
darf es zur Übertragung der Ermächtigung einer Rechtsverordnung. 
 
 Artikel 80 Volksinitiative 
(1) Bürger haben das Recht, den Landtag mit bestimmten Gegenständen der politischen Wil-
lensbildung zu befassen, die das Land Sachsen-Anhalt betreffen. Eine Volksinitiative kann 
auch einen mit Gründen versehenen Gesetzentwurf zum Inhalt haben. 
(2) Eine Volksinitiative muß von mindestens 30000 Wahlberechtigten unterzeichnet sein. Ihre 
Vertreter haben das Recht, angehört zu werden. 
(3) Das Nähere regelt ein Gesetz. 
 
 Artikel 81 Volksbegehren, Volksentscheid 
(1) Ein Volksbegehren kann darauf gerichtet werden, ein Landesgesetz zu erlassen, zu ändern 
oder aufzuheben. Dem Volksbegehren muß ein ausgearbeiteter, mit Gründen versehener Ge-
setzentwurf zugrunde liegen. Haushaltsgesetze, Abgabengesetze und Besoldungsregelungen 
können nicht Gegenstand eines Volksbegehrens sein. Das Volksbegehren muß von mindestens 
neun vom Hundert der Wahlberechtigten unterstützt werden. 
(2) Die Landesregierung entscheidet darüber, ob ein Volksbegehren zulässig ist; gegen ihre 
Entscheidung kann Beschwerde beim Landesverfassungsgericht erhoben werden. Ist das 
Volksbegehren zulässig, leitet die Landesregierung den Gesetzentwurf mit ihrer Stellungnahme 
unverzüglich an den Landtag weiter. 
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(3) Nimmt der Landtag den Gesetzentwurf nicht innerhalb von vier Monaten unverändert an,
findet nach mindestens drei und höchstens sechs Monaten nach Ablauf der Frist oder dem Be-
schluß des Landtages, den Entwurf nicht als Gesetz anzunehmen, über den Gesetzentwurf ein
Volksentscheid statt. Ein Gesetzentwurf ist durch Volksentscheid angenommen, wenn die
Mehrheit derjenigen, die ihre Stimme gültig abgegeben haben, mindestens jedoch ein Viertel
der Wahlberechtigten zugestimmt hat.
(4) Der Landtag kann dem Volk einen eigenen Gesetzentwurf zum Gegenstand des Volksbe-
gehrens zur Entscheidung mit vorlegen. In diesem Fall entscheidet über die Annahme die
Mehrheit der gültigen abgegebenen Stimmen.
(5) Die Verfassung kann auf Grund eines Volksbegehrens nur geändert werden, wenn zwei
Drittel derjenigen, die ihre Stimme abgegeben haben, mindestens jedoch die Hälfte der Wahl-
berechtigten zustimmen.
(6) Das Nähere regelt ein Gesetz, das auch die Erstattung der notwendigen Kosten einer ange-
messenen Werbung für das Volksbegehren vorsehen kann.

 Artikel 82 Ausfertigung und Verkündung 
(1) Die verfassungsmäßig beschlossenen Gesetze werden vom Präsidenten des Landtages nach
Gegenzeichnung des Ministerpräsidenten und des zuständigen Fachministers ausgefertigt und
vom Ministerpräsidenten binnen Monatsfrist im Gesetz- und Verordnungsblatt verkündet.
(2) Rechtsverordnungen sind von der Stelle, die sie erläßt, auszufertigen und vorbehaltlich an-
derweitiger gesetzlicher Regelung im Gesetz- und Verordnungsblatt zu verkünden.
(3) Die Ausfertigung von Gesetzen und Rechtsverordnungen sowie deren Verkündung können
in elektronischer Form vorgenommen werden. Das Nähere regelt ein Gesetz.
(4) Gesetze und Rechtsverordnungen treten, wenn nichts anderes bestimmt ist, mit dem vier-
zehnten Tag nach Ablauf des Tages in Kraft, an dem sie verkündet worden sind.

Fünfter Abschnitt 
Rechtspflege 

 Artikel 83 Richter und Rechtsprechung 
(1) Die Rechtsprechung wird im Namen des Volkes durch Berufsrichter und in den durch Ge-
setz bestimmten Fällen durch ehrenamtliche Richter an den gesetzlich festgelegten Gerichten
ausgeübt.
(2) Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen.
(3) Für die Gebiete der ordentlichen, der Verwaltungs-, der Finanz-, der Arbeits- und der Sozi-
algerichtsbarkeit werden Gerichte des Landes errichtet.
(4) Das Landesrichtergesetz kann bestimmen, daß über die Anstellung der Richter der Justiz-
minister gemeinsam mit einem Richterwahlausschuß entscheidet. Die Mitglieder werden vom
Landtag mit der Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Abgeordneten, mindestens mit der
Mehrheit der Mitglieder des Landtages gewählt. Der Richterwahlausschuß entscheidet mit der
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder.

 Artikel 84 Richteranklage 
(1) Verstößt ein Richter im Amt oder außerhalb des Amtes gegen die Grundsätze des Grundge-
setzes oder dieser Verfassung, so kann das Bundesverfassungsgericht mit Zweidrittelmehrheit
auf Antrag des Landtages anordnen, daß der Richter in ein anderes Amt oder in den Ruhestand
zu versetzen ist. Im Falle eines vorsätzlichen Verstoßes kann auf Entlassung erkannt werden.
Der Antrag des Landtages kann nur mit der Mehrheit der Mitglieder des Landtages beschlossen
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werden. 
(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann das Bundesverfassungsgericht die Bestel-
lung von ehrenamtlich tätigen Richtern zurücknehmen. 
 
 Artikel 85 Gnadenrecht, Amnestie 
(1) Das Gnadenrecht wird durch den Ministerpräsidenten ausgeübt. Dieses Recht kann übertra-
gen werden. 
(2) Eine Amnestie bedarf eines Gesetzes. 
 
Sechster Abschnitt 
Verwaltung 
 
 Artikel 86 Öffentliche Verwaltung 
(1) Die öffentliche Verwaltung wird durch die Landesregierung, die ihr nachgeordneten Behör-
den und durch die Träger der Selbstverwaltung ausgeübt. 
(2) Der allgemeine Aufbau der öffentlichen Verwaltung und ihre räumliche Gliederung werden 
durch Gesetz geregelt. 
 
 Artikel 87 Kommunale Selbstverwaltung 
(1) Die Kommunen (Gemeinden und Landkreise) und die Gemeindeverbände verwalten ihre 
Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung. 
(2) Die Kommunen sind berechtigt und im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit verpflichtet, in ih-
rem Gebiet alle öffentlichen Aufgaben selbständig wahrzunehmen, soweit nicht bestimmte 
Aufgaben im öffentlichen Interesse durch Gesetz anderen Stellen übertragen sind. 
(3) Den Kommunen können durch Gesetz Pflichtaufgaben zur Erfüllung in eigener Verantwor-
tung zugewiesen und staatliche Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung übertragen werden. Da-
bei ist gleichzeitig die Deckung der Kosten zu regeln. Führt die Aufgabenwahrnehmung zu ei-
ner Mehrbelastung der Kommunen, ist ein angemessener Ausgleich zu schaffen. 
(4) Das Land sichert durch seine Aufsicht, daß die Gesetze beachtet und die nach Absatz 3 
übertragenen Aufgaben weisungsgemäß ausgeführt werden. 
(5) Andere Körperschaften des öffentlichen Rechts können für die Wahrnehmung bestimmter 
öffentlicher Aufgaben gegenüber ihren Mitgliedern durch Gesetz oder auf Grund eines Geset-
zes gebildet werden. 
 
 Artikel 88 Kommunale Finanzen, Finanzausgleich, Haushaltswirtschaft und Abgabenho-
heit 
(1) Das Land sorgt dafür, daß die Kommunen über Finanzmittel verfügen, die zur angemesse-
nen Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind. 
(2) Die unterschiedliche Finanzkraft der Kommunen ist auf Grund eines Gesetzes angemessen 
auszugleichen. Bei besonderen Zuweisungen des Landes an leistungsschwache Kommunen o-
der bei der Bereitstellung sonstiger Fördermittel ist das Selbstverwaltungsrecht zu wahren. 
(3) Die Kommunen haben nach Maßgabe der Gesetze das Recht, eigene Steuern und Abgaben 
zu erheben. 
 
 Artikel 89 Vertretung in den Kommunen 
In den Kommunen muß das Volk eine Vertretung haben, die aus allgemeinen, unmittelbaren, 
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freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist; in Gemeinden kann an die Stelle ei-
ner gewählten Vertretung die Gemeindeversammlung treten. 
 
 Artikel 90 Gebietsänderungen 
Das Gebiet von Kommunen kann aus Gründen des Gemeinwohls durch Vereinbarung der betei-
ligten Kommunen mit staatlicher Genehmigung, durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes 
geändert werden. Das Nähere, insbesondere zur Anhörung der betroffenen Kommunen und 
Einwohner, regelt ein Gesetz. 
 
 Artikel 91 Öffentlicher Dienst 
(1) Die Angehörigen des öffentlichen Dienstes sind Diener des ganzen Volkes, nicht einer Par-
tei oder sonstigen Gruppe; sie haben ihr Amt unparteiisch, ohne Ansehen der Person und nur 
nach sachlichen Gesichtspunkten auszuüben. 
(2) Die Wählbarkeit von Beamten, Angestellten des öffentlichen Dienstes und Richtern in Ver-
tretungskörperschaften kann gesetzlich beschränkt werden. 
 
Siebenter Abschnitt 
Finanzwesen 
 
 Artikel 92 Landesvermögen 
(1) Das Landesvermögen ist in seiner Substanz so zu erhalten, wie es für seine künftige Nut-
zung erforderlich ist. 
(2) Landesvermögen darf nur mit Zustimmung des Landtages veräußert und belastet werden. 
Die Zustimmung kann für Fälle von geringer Bedeutung allgemein erteilt werden. 
(3) Für die Veräußerung und Belastung von Vermögen, das im Eigentum Dritter steht und von 
dem Lande verwaltet wird, gelten die Vorschriften des Absatzes 2 entsprechend, soweit nichts 
anderes bestimmt ist. 
 
 Artikel 93 Haushaltsplan 
(1) Alle Einnahmen und Ausgaben des Landes sowie die Verpflichtungsermächtigungen sind in 
den Haushaltsplan einzustellen; bei Landesbetrieben und bei Sondervermögen brauchen nur die 
Zuführungen oder die Ablieferungen eingestellt zu werden. Der Haushaltsplan ist in Einnahme 
und Ausgabe auszugleichen. 
(2) Der Haushaltsplan wird für ein oder zwei Rechnungsjahre, nach Jahren getrennt, vor Beginn 
des ersten Rechnungsjahres durch das Haushaltsgesetz festgestellt. Für Teile des Haushaltspla-
nes kann vorgesehen werden, daß sie für unterschiedliche Zeiträume, nach Rechnungsjahren 
getrennt, gelten. 
(3) Der Gesetzentwurf nach Absatz 2 sowie Entwürfe der Landesregierung zur Änderung des 
Haushaltsgesetzes und des Haushaltsplanes werden von ihr in den Landtag eingebracht. 
(4) In das Haushaltsgesetz dürfen nur Vorschriften aufgenommen werden, die sich auf die Ein-
nahmen und die Ausgaben des Landes und auf den Zeitraum beziehen, für den das Haushalts-
gesetz beschlossen wird. Das Haushaltsgesetz kann vorschreiben, daß die Vorschriften erst mit 
der Verkündung des nächsten Haushaltsgesetzes oder bei Ermächtigung nach Artikel 99 zu ei-
nem späteren Zeitpunkt außer Kraft treten. 
(5) Das Vermögen und die Schulden sowie die Haushaltspläne der Sondervermögen sind in ei-
ner Anlage des Haushaltsplanes nachzuweisen. Beteiligungen des Landes an Wirtschaftsunter-
nehmen sind offenzulegen. 

Landesverfassung Sachsen-Anhalt

Landesverfassung Sachsen-Anhalt 24/28 Pestalozza 



 
 Artikel 94 Haushaltsvorgriff 
(1) Ist bis zum Schluß eines Rechnungsjahres der Haushaltsplan für das folgende Jahr nicht 
durch Gesetz festgestellt, so ist die Landesregierung bis zu dessen Inkrafttreten ermächtigt, alle 
Ausgaben zu leisten oder Verpflichtungen einzugehen, die nötig sind, 
1. um gesetzlich bestehende Einrichtungen zu erhalten und gesetzlich beschlossene Maß-

nahmen durchzuführen, 
2. um die rechtlich begründeten Verpflichtungen des Landes zu erfüllen, 
3. um Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzusetzen oder Beihilfen für diese 

Zwecke weiter zu gewähren, sofern durch den Haushaltsplan eines Vorjahres bereits 
Beiträge bewilligt worden sind. 

(2) Die Landesregierung kann für die nach Absatz 1 zulässigen Ausgaben Kredite aufnehmen, 
soweit der Geldbedarf des Landes nicht durch Steuern, Abgaben und sonstige Einnahmen ge-
deckt werden kann. Die Kreditaufnahme darf ein Viertel der im Haushaltsplan des Vorjahres 
veranschlagten Einnahmen nicht übersteigen. 
 
 Artikel 95 Über- und außerplanmäßige Ausgaben 
(1) Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungen bedürfen der Zustimmung des 
Finanzministers. Sie darf nur bei unvorhergesehenem und unabweisbarem Bedarf erteilt wer-
den. Dem Landtag ist darüber zu berichten. 
(2) Das Nähere kann durch Gesetz geregelt werden. 
 
 Artikel 96 Deckungspflicht 
(1) Beschlüsse des Landtages, durch die dem Land Mehrausgaben oder Mindereinnahmen ent-
stehen, müssen angeben, wie die zu ihrer Deckung erforderlichen Mittel aufzubringen sind. 
(2) Die Landesregierung kann verlangen, daß Beratung und Beschlußfassung über eine Vorlage 
nach Absatz 1 für vier Wochen ausgesetzt werden. 
 
 Artikel 97 
Rechnungslegung, Entlastung der Landesregierung 
(1) Die Landesregierung hat durch den Finanzminister dem Landtag über alle Einnahmen und 
Ausgaben sowie die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen im folgenden Rech-
nungsjahr Rechnung zu legen. Eine Übersicht über das Vermögen und die Schulden des Landes 
ist beizufügen. 
(2) Der Landesrechnungshof prüft die Rechnung sowie die Ordnungsmäßigkeit und die Wirt-
schaftlichkeit der Haushaltsführung. Er berichtet darüber dem Landtag und unterrichtet gleich-
zeitig die Landesregierung. 
(3) Der Landtag beschließt über die Entlastung der Landesregierung auf Grund der Haushalts-
rechnung und der Berichte des Landesrechnungshofes. 
(4) Das Nähere regelt ein Gesetz. Durch Gesetz können dem Landesrechnungshof weitere Auf-
gaben zugewiesen werden. 
 
 Artikel 98 Landesrechnungshof 
(1) Der Landesrechnungshof ist eine selbständige, nur dem Gesetz unterworfene oberste Lan-
desbehörde. Seine Mitglieder besitzen richterliche Unabhängigkeit. 
(2) Der Landesrechnungshof besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und den weite-
ren Mitgliedern. Der Präsident wird vom Landtag auf Vorschlag der Landesregierung mit der 
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Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Abgeordneten, mindestens mit der Mehrheit der 
Mitglieder des Landtages auf die Dauer von zwölf Jahren gewählt; eine Wiederwahl ist nicht 
zulässig. 
(3) Auf Vorschlag des Präsidenten des Landesrechnungshofes ernennt der Präsident des Land-
tages nach Zustimmung des Landtages den Vizepräsidenten und die weiteren Mitglieder des
Landesrechnungshofes.
(4) Das Nähere regelt ein Gesetz.

 Artikel 99 Kredite 
(1) Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sons-
tigen Gewährleistungen, die zu Ausgaben in künftigen Rechnungsjahren führen können, bedür-
fen einer der Höhe nach bestimmten oder bestimmbaren Ermächtigung durch Gesetz.
(2) Der Haushalt ist grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen.
(3) Ausnahmen von Absatz 2 sind im Falle einer von der Normallage abweichenden konjunktu-
rellen Entwicklung zulässig. Die Auswirkungen der Entwicklung auf den Haushalt sind im
Auf- und Abschwung symmetrisch zu berücksichtigen. Ausnahmen von Absatz 2 sind auch zu-
lässig im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der
Kontrolle des Landes entziehen und die Finanzlage des Landes erheblich beeinträchtigen. Für
die im Falle der Ausnahmen nach Satz 3 aufgenommenen Kredite ist eine Tilgungsregelung
vorzusehen.
(4) Das Nähere regelt ein Gesetz.

4. Hauptteil
Übergangs- und Schlußbestimmungen

 Artikel 100 Sprachliche Gleichstellung 
Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Verfassung gelten jeweils in männlicher und 
weiblicher Form. 

 Artikel 101 Inkrafttreten, Übergangsvorschriften 
(1) Die Verfassung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.
(2) (aufgehoben)
(3) Die bei Inkrafttreten dieser Verfassung vorhandenen obersten Landesorgane sind Organe im
Sinne dieser Verfassung.
(4) Rechtsvorschriften und Regelungen, die auf der Grundlage des Gesetzes über die vorläufige
Ordnung der Regierungsgewalt in Sachsen-Anhalt vom 28. Oktober 1990 erlassen worden sind,
bleiben bis zu ihrer Aufhebung oder Änderung in Kraft.

Magdeburg, den 16. Juli 1992. 
Der Präsident des Landtages von Sachsen-Anhalt Dr. Keitel 
Die vorstehende Verfassung wird hiermit verkündet. 
Magdeburg, den 16. Juli 1992. 
Der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt Prof. Dr. Münch 
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Anhang  
 zu Artikel 32 Abs. 5 
Artikel 136 bis 139 und 141 der Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 1919 
 
 Artikel 136 
(1) Die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten werden durch die Ausübung der Religionsfreiheit 
weder bedingt noch beschränkt. 
(2) Der Genuß bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte sowie die Zulassung zu öffentlichen Ämtern sind unab-
hängig von dem religiösen Bekenntnis. 
(3) Niemand ist verpflichtet, seine religiöse Überzeugung zu offenbaren. Die Behörden haben nur soweit das 
Recht, nach der Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft zu fragen, als davon Rechte und Pflichten abhängen 
oder eine gesetzlich angeordnete statistische Erhebung dies erfordert. 
(4) Niemand darf zu einer kirchlichen Handlung oder Feierlichkeit oder zur Teilnahme an religiösen Übungen oder 
zur Benutzung einer religiösen Eidesform gezwungen werden. 
 
 Artikel 137 
(1) Es besteht keine Staatskirche. 
(2) Die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgesellschaften wird gewährleistet. Der Zusammenschluß von Religi-
onsgesellschaften innerhalb des Reichsgebiets unterliegt keinen Beschränkungen. 
(3) Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des 
für alle geltenden Gesetzes. Sie verleiht ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde. 
(4) Religionsgesellschaften erwerben die Rechtsfähigkeit nach den allgemeinen Vorschriften des bürgerlichen 
Rechtes. 
(5) Die Religionsgesellschaften bleiben Körperschaften des öffentlichen Rechtes, soweit sie solche bisher waren. 
Anderen Religionsgesellschaften sind auf ihren Antrag gleiche Rechte zu gewähren, wenn sie durch ihre Verfas-
sung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten. Schließen sich mehrere derartige öffentlich-
rechtliche Religionsgesellschaften zu einem Verbande zusammen, so ist auch dieser Verband eine öffentlich-
rechtliche Körperschaft. 
(6) Die Religionsgesellschaften, welche Körperschaften des öffentlichen Rechtes sind, sind berechtigt, auf Grund 
der bürgerlichen Steuerlisten nach Maßgabe der landesrechtlichen Bestimmungen Steuern zu erheben. 
(7) Den Religionsgesellschaften werden die Vereinigungen gleichgestellt, die sich die gemeinschaftliche Pflege ei-
ner Weltanschauung zur Aufgabe machen. 
(8) Soweit die Durchführung dieser Bestimmungen eine weitere Regelung erfordert, liegt diese der Landesgesetz-
gebung ob. 
 
 Artikel 138 
(1) Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaf-
ten werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst. Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf. 
(2) Das Eigentum und andere Rechte der Religionsgesellschaften und religiösen Vereine an ihren für Kultus-, Un-
terrichts- und Wohltätigkeitszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen und sonstigen Vermögen werden gewähr-
leistet. 
 
 Artikel 139 
Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung 
gesetzlich geschützt. 
 
 Artikel 141 
Soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst und Seelsorge im Heer, in Krankenhäusern, Strafanstalten oder sonstigen 
öffentlichen Anstalten besteht, sind die Religionsgesellschaften zur Vornahme religiöser Handlungen zuzulassen, 
wobei jeder Zwang fernzuhalten ist. 
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Verfassung des Landes Schleswig-Holstein 
in der Fassung vom 2. Dezember 2014 (GVOBl. S. 344) 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. April 2021 (GVOBl. S. 438) 

 Präambel 
Der Landtag hat in Vertretung der schleswig-holsteinischen Bürgerinnen und Bürger auf der 
Grundlage der unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechte als Fundament jeder 
menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit, in dem Willen, Demokratie, 
Freiheit, Toleranz und Solidarität auf Dauer zu sichern und weiter zu stärken, im Bewusstsein 
der eigenen Geschichte, bestrebt, durch nachhaltiges Handeln die Interessen gegenwärtiger wie 
künftiger Generationen zu schützen, in dem Willen, die kulturelle und sprachliche Vielfalt in 
unserem Land zu bewahren, und in dem Bestreben, die Zusammenarbeit der norddeutschen Län-
der sowie die grenzüberschreitende Partnerschaft der Regionen an Nord- und Ostsee und im ver-
einten Europa zu vertiefen, diese Verfassung beschlossen: 

 Abschnitt I  
Land und Volk 

 Artikel 1 Bundesland Schleswig-Holstein  
 Das Land Schleswig-Holstein ist ein Gliedstaat der Bundesrepublik Deutschland. 

 Artikel 2 Demokratie, Funktionentrennung 
(1) Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus.
(2) Das Volk bekundet seinen Willen durch Wahlen und Abstimmungen. Es handelt durch seine
gewählten Vertretungen im Lande, in den Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie durch Ab-
stimmungen.
(3) Die Verwaltung wird durch die gesetzmäßig bestellten Organe, die Rechtsprechung durch
unabhängige Gerichte ausgeübt.

 Artikel 3 Geltung der Grundrechte 
 Die im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland festgelegten Grundrechte und staatsbür-
gerlichen Rechte sind Bestandteil dieser Verfassung und unmittelbar geltendes Recht.  

 Artikel 4 Wahlen und Abstimmungen 
(1) Die Wahlen zu den Volksvertretungen im Lande, in den Gemeinden und Gemeindeverbän-
den und die Abstimmungen sind allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim.
(2) Die Wahlen und Abstimmungen finden an einem Sonntag oder öffentlichen Ruhetag statt.
(3) Die Wahlprüfung und die Abstimmungsprüfung stehen den Volksvertretungen jeweils für
ihr Wahlgebiet zu. Ihre Entscheidungen unterliegen der gerichtlichen Nachprüfung.
(4) Das Nähere regelt ein Gesetz.

 Artikel 5 Kandidatur 
 Wer sich um einen Sitz in einer Volksvertretung bewirbt, hat Anspruch auf den zur Vorbereitung 
seiner Wahl erforderlichen Urlaub. Niemand darf gehindert werden, das Abgeordnetenamt zu 
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übernehmen und auszuüben. Eine Kündigung oder Entlassung aus diesem Grunde ist unzulässig.  

 Artikel 6 Nationale Minderheiten und Volksgruppen  
(1) Das Bekenntnis zu einer nationalen Minderheit ist frei; es entbindet nicht von den allgemei-
nen staatsbürgerlichen Pflichten.
(2) Die kulturelle Eigenständigkeit und die politische Mitwirkung nationaler Minderheiten und
Volksgruppen stehen unter dem Schutz des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände. Die
nationale dänische Minderheit, die Minderheit der deutschen Sinti und Roma und die friesische
Volksgruppe haben Anspruch auf Schutz und Förderung.

 Artikel 7 Inklusion  
 Das Land setzt sich für die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung und ihre gleich-
berechtigte gesellschaftliche Teilhabe ein.  

 Artikel 8 Schutz und Förderung pflegebedürftiger Menschen  
 Das Land schützt die Rechte und Interessen pflegebedürftiger Menschen und fördert eine Ver-
sorgung, die allen Pflegebedürftigen ein menschenwürdiges Leben ermöglicht.  

 Artikel 9 Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern  
 Die Förderung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern ist 
Aufgabe des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der anderen Träger der öf-
fentlichen Verwaltung. Insbesondere ist darauf hinzuwirken, dass Frauen und Männer in kolle-
gialen öffentlich-rechtlichen Beschluss- und Beratungsorganen zu gleichen Anteilen vertreten 
sind.  

 Artikel 10 Schutz von Kindern und Jugendlichen  
(1) Kinder und Jugendliche stehen unter dem besonderen Schutz des Landes, der Gemeinden
und Gemeindeverbände sowie der anderen Träger der öffentlichen Verwaltung.
(2) Bei der Schaffung und Erhaltung kindgerechter Lebensverhältnisse ist dem besonderen
Schutz von Kindern und ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen Rechnung zu tragen.
(3) Kinder und Jugendliche sind Träger von Rechten. Sie haben ein Recht auf gewaltfreie Erzie-
hung, auf Bildung, auf soziale Sicherheit und auf die Förderung ihrer Entwicklung zu eigenver-
antwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.

 Artikel 11 Schutz der natürlichen Grundlagen des Lebens  
 Die natürlichen Grundlagen des Lebens sowie die Tiere stehen unter dem besonderen Schutz des 
Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der anderen Träger der öffentlichen Ver-
waltung.  

 Artikel 12 Schulwesen 
(1) Es besteht allgemeine Schulpflicht.
(2) Für die Aufnahme in die weiterführenden Schulen sind außer dem Wunsch der Erziehungs-
berechtigten nur Begabung und Leistung maßgebend.
(3) Die öffentlichen Schulen fassen die Schülerinnen und Schüler ohne Unterschied des Be-
kenntnisses und der Weltanschauung zusammen.
(4) Die Erziehungsberechtigten entscheiden, ob ihre Kinder die Schule einer nationalen
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Minderheit besuchen sollen.  
 (5) Schulen der nationalen dänischen Minderheit gewährleisten für deren Angehörige Schulun-
terricht im Rahmen der Gesetze. Ihre Finanzierung durch das Land erfolgt in einer der Finanzie-
rung der öffentlichen Schulen entsprechenden Höhe.  
 (6) Das Land schützt und fördert die Erteilung von Friesischunterricht und Niederdeutschunter-
richt in öffentlichen Schulen.  
 (7) Das Nähere regelt ein Gesetz.  
 
 Artikel 13 Schutz und Förderung der Kultur  
 (1) Das Land schützt und fördert Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre.  
 (2) Das Land schützt und fördert die Pflege der niederdeutschen Sprache.  
 (3) Die Förderung der Kultur einschließlich des Sports, der Erwachsenenbildung, des Bücherei-
wesens und der Volkshochschulen ist Aufgabe des Landes, der Gemeinden und Gemeindever-
bände.  
 
 Artikel 14 Digitale Basisdienste, Zugang zu Behörden  
 und Gerichten  
 (1) Das Land gewährleistet im Rahmen seiner Kompetenzen den Aufbau, die Weiterentwicklung 
und den Schutz digitaler Basisdienste sowie die Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger an diesen.  
 (2) Das Land sichert im Rahmen seiner Kompetenzen einen persönlichen, schriftlichen und 
elektronischen Zugang zu seinen Behörden und Gerichten. Niemand darf wegen der Art des Zu-
gangs benachteiligt werden.  
 
 Artikel 15 Digitale Privatsphäre  
 Das Land gewährleistet im Rahmen seiner Kompetenzen auch den Schutz der digitalen Pri-
vatsphäre der Bürgerinnen und Bürger.  
 
 Abschnitt II  
Der Landtag  
 
 Artikel 16 Funktion und Zusammensetzung des Landtages  
 (1) Der Landtag ist das vom Volk gewählte oberste Organ der politischen Willensbildung. Der 
Landtag wählt die Ministerpräsidentin oder den Ministerpräsidenten. Er übt die gesetzgebende 
Gewalt aus und kontrolliert die vollziehende Gewalt. Er behandelt öffentliche Angelegenheiten.  
 (2) Die Abgeordneten des Landtages werden nach einem Verfahren gewählt, das die Persönlich-
keitswahl mit den Grundsätzen der Verhältniswahl verbindet. Das Nähere regelt ein Gesetz, das 
für den Fall des Entstehens von Überhangmandaten Ausgleichsmandate vorsehen muss.  
 
 Artikel 17 Stellung der Abgeordneten  
 (1) Die Abgeordneten vertreten das ganze Volk. Bei der Ausübung ihres Amtes sind sie nur 
ihrem Gewissen unterworfen und an Aufträge und Weisungen nicht gebunden.  
 (2) Die Abgeordneten haben das Recht, im Landtag sowie in den ständigen Ausschüssen und in 
den Sonderausschüssen des Landtages Fragen und Anträge zu stellen. Sie können bei Wahlen 
und Beschlüssen ihre Stimme abgeben; Stimmrecht in den Ausschüssen des Landtages haben nur 
die Ausschussmitglieder.  
 (3) Die Abgeordneten haben Anspruch auf eine angemessene, ihre Unabhängigkeit sichernde 
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Entschädigung. Dieser Anspruch ist weder übertragbar, noch kann auf ihn verzichtet werden. Das 
Nähere regelt ein Gesetz.  

 Artikel 18 Parlamentarische Opposition  
(1) Die parlamentarische Opposition ist ein wesentlicher Bestandteil der parlamentarischen De-
mokratie. Die Opposition hat die Aufgabe, Regierungsprogramm und Regierungsentscheidungen
zu kritisieren und zu kontrollieren. Sie steht den die Regierung tragenden Abgeordneten und
Fraktionen als Alternative gegenüber. Insoweit hat sie das Recht auf politische Chancengleich-
heit.
(2) Die oder der Vorsitzende der stärksten die Regierung nicht tragenden Fraktion ist die Oppo-
sitionsführerin oder der Oppositionsführer. Bei gleicher Fraktionsstärke ist das bei der letzten
Landtagswahl erzielte Stimmenergebnis der Parteien maßgeblich. Im Übrigen entscheidet das
von der Präsidentin oder dem Präsidenten des Landtages zu ziehende Los.

 Artikel 19 Wahlperiode, Zusammentritt des Landtages  
(1) Der Landtag wird auf fünf Jahre gewählt. Seine Wahlperiode endet mit dem Zusammentritt
eines neuen Landtages. Die Neuwahl findet frühestens achtundfünfzig, spätestens sechzig Mo-
nate nach Beginn der Wahlperiode statt.
(2) Der Landtag kann mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder unter gleichzeitiger
Bestimmung eines Termins zur Neuwahl die Wahlperiode vorzeitig beenden.
(3) Im Falle einer vorzeitigen Beendigung der Wahlperiode muss die Neuwahl innerhalb von
siebzig Tagen stattfinden.
(4) Der Landtag tritt spätestens am dreißigsten Tag nach der Wahl zusammen. Er wird von der
Präsidentin oder von dem Präsidenten des alten Landtages einberufen.

 Artikel 20 Landtagspräsidentin oder Landtagspräsident, Ältestenrat, Geschäftsordnung  
(1) Der Landtag wählt die Präsidentin oder den Präsidenten, die Vizepräsidentinnen oder Vize-
präsidenten, die Schriftführerinnen oder Schriftführer und deren Stellvertreterinnen oder Stell-
vertreter. Der Landtag gibt sich eine Geschäftsordnung.
(2) Die Präsidentin oder der Präsident und die Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten können
durch Beschluss des Landtages abberufen werden. Der Beschluss setzt einen Antrag der Mehrheit
der Mitglieder des Landtages voraus. Er bedarf der Zustimmung einer Mehrheit von zwei Dritteln
der Mitglieder des Landtages.
(3) Die Präsidentin oder der Präsident führt die Geschäfte des Landtages. Dazu gehören die Aus-
übung der Ordnungsgewalt im Landtag und des Hausrechts in den Räumen des Landtages, die
Verwaltung der gesamten wirtschaftlichen Angelegenheiten des Landtages nach Maßgabe des
Landeshaushaltsgesetzes und die Vertretung des Landes in allen Rechtsgeschäften und Rechts-
streitigkeiten des Landtages sowie die Feststellung des Entwurfs des Haushaltsplans des Landta-
ges. Ihr oder ihm stehen die Einstellung und Entlassung der Angestellten, Arbeiterinnen und Ar-
beiter sowie die Ernennung, Entlassung und Versetzung in den Ruhestand der Beamtinnen und
Beamten des Landtages nach den geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu. Die Präsi-
dentin oder der Präsident ist oberste Dienstbehörde der Beamtinnen und Beamten, Angestellten,
Arbeiterinnen und Arbeiter des Landtages.
(4) Die Feststellung des Entwurfs des Haushaltsplans des Landtages, Entscheidungen nach Ab-
satz 3 Satz 3 und solche, die Verhaltensregeln für die Abgeordneten betreffen oder die Fraktionen
des Landtages in ihrer Gesamtheit berühren, trifft die Präsidentin oder der Präsident im Beneh-
men mit dem Ältestenrat. Im Übrigen unterstützt der Ältestenrat die Präsidentin oder den Präsi-
denten bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufgaben.
(5) Der Ältestenrat besteht aus der Präsidentin oder dem Präsidenten, den Vizepräsidentinnen

Landesverfassung Schleswig-Holstein

Landesverfassung Schleswig-Holstein 4/18 Pestalozza 



 

oder Vizepräsidenten und je einer Vertreterin oder einem Vertreter der Fraktionen.  
 
 Artikel 21 Öffentlichkeit, Berichterstattung  
 (1) Der Landtag verhandelt öffentlich. Die Öffentlichkeit kann auf Antrag mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der Mitglieder des Landtages ausgeschlossen werden. Über den Antrag wird 
in nichtöffentlicher Sitzung entschieden.  
 (2) Wegen wahrheitsgetreuer Berichte über die öffentlichen Sitzungen des Landtages oder seiner 
Ausschüsse darf niemand zur Verantwortung gezogen werden.  
 
 Artikel 22 Beschlussfassung, Wahlen  
 (1) Der Landtag beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit diese Verfassung 
nichts anderes vorschreibt. Über Anträge ist offen abzustimmen.  
 (2) Für die vom Landtag vorzunehmenden Wahlen können durch ein Gesetz oder die Geschäfts-
ordnung des Landtages Ausnahmen zugelassen werden.  
 (3) Der Landtag ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist.  
 (4) Mehrheit der Mitglieder des Landtages im Sinne dieser Verfassung ist die Mehrheit seiner 
gesetzlichen Mitgliederzahl.  
 
Artikel 22a Notausschuss 
(1) Der Landtag bestellt einen Notausschuss. Der Notausschuss besteht aus mindestens elf Ab-
geordneten; diese dürfen nicht der Landesregierung angehören. Die Fraktionen benennen durch 
Erklärung gegenüber der Landtagspräsidentin oder dem Landtagspräsidenten die von ihnen zu 
stellenden Ausschussmitglieder und die Stellvertreterinnen und Stellvertreter. Der Notausschuss 
kann beim Zusammentritt als Notparlament nach Absatz 2 um weitere anwesende Abgeordnete 
vergrößert werden. Die Fraktionen sind mit mindestens je einem Mitglied vertreten. Die Sitze 
werden unter Berücksichtigung des Stärkeverhältnisses der Fraktionen verteilt; dabei ist sicher-
zustellen, dass die Mehrheitsverhältnisse im Ausschuss den Mehrheitsverhältnissen im Landtag 
entsprechen. Das Nähere, insbesondere Zusammensetzung und Verfahren, regelt die Geschäfts-
ordnung des Landtages. 
(2) Während einer Notlage nach Absatz 4 hat der Notausschuss als Notparlament die Stellung 
des Landtages und nimmt dessen Rechte wahr. Der Notausschuss darf nur die erforderlichen 
Maßnahmen treffen, um die Handlungsfähigkeit des Landes während der Notlage zu sichern. Die 
Landesverfassung und die Geschäftsordnung des Landtages dürfen durch den Notausschuss we-
der geändert noch ganz oder teilweise außer Kraft oder außer Anwendung gesetzt werden. Die 
Befugnis, der Ministerpräsidentin oder dem Ministerpräsidenten nach Artikel 42 das Misstrauen 
auszusprechen, steht dem Notausschuss nicht zu. 
(3) Während einer Notlage finden durch den Landtag vorzunehmende Wahlen nicht statt. Nach-
dem der Landtag die Notlage für beendet erklärt hat, sind die Wahlen innerhalb von zwei Mona-
ten nachzuholen. Der Notausschuss kann die Amtszeit von Personen, deren Ämter während der 
Notlage nachzubesetzen wären, mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder bis zum 
Ablauf des Tages der Neuwahl nach Satz 2 verlängern. 
(4) Eine Notlage liegt vor, wenn aufgrund einer außerordentlich schweren Katastrophe oder einer 
epidemischen Lage von überregionaler Tragweite im Land dem unaufschiebbaren Zusammentritt 
des Landtages unüberwindliche Hindernisse entgegenstehen oder seine Beschlussfähigkeit nicht 
hergestellt werden kann. 
(5) Der Notausschuss tritt nicht als Notparlament zusammen, wenn während einer Notlage eine 
Sitzung des Landtages in Anwesenheit und durch Zuschaltung mittels Bild- und Tonübertragung 
(hybride Sitzung) zulässig ist. Dies ist der Fall, wenn eine Mehrheit von zwei Dritteln der anwe-
senden und der zugeschalteten Abgeordneten feststellt, dass eine Notlage vorliegt und die 
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Anwesenheit oder Zuschaltung durch Bild- und Tonübertragung allen Abgeordneten sowie den 
Mitgliedern und Beauftragten der Landesregierung ermöglicht und eine sichere elektronische 
Kommunikation gewährleistet ist. Artikel 22 Absatz 3 findet entsprechende Anwendung. Die 
Rechte der Abgeordneten aus Artikel 17 und der Landesregierung aus Artikel 27 bleiben unbe-
rührt. Beschlussfassungen in einer hybriden Sitzung unterliegen den Beschränkungen des Absat-
zes 2 Satz 2 bis 4. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung des Landtages. 
(6) Die Landtagspräsidentin oder der Landtagspräsident beruft den Notausschuss unverzüglich 
als Notparlament ein, wenn eine Notlage vorliegt und eine hybride Sitzung des Landtages nach 
Absatz 5 nicht zulässig ist, und macht die Einberufung und ihre Begründung in geeigneter Weise 
bekannt. Der Notausschuss tritt in Präsenz zusammen und stellt zu Beginn jeder Sitzung mit der 
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder fest, ob eine Notlage nach Absatz 4 vorliegt. Das 
Landesverfassungsgericht kann auf Antrag einer oder eines Abgeordneten im Wege der einst-
weiligen Anordnung den Zusammentritt des Notausschusses als Notparlament untersagen oder 
dessen Beschlüsse für einstweilen unanwendbar erklären. Das Nähere regelt ein Gesetz. 
(7) Die Regelungen über die Verhandlungen des Landtages gelten entsprechend. Abgeordnete, 
die dem Notausschuss nicht angehören, haben das Recht, in seinen Sitzungen anwesend zu sein. 
Ihnen ist auf Wunsch das Wort zu erteilen. Sie haben das Recht, Fragen und Anträge zu stellen. 
Die Vorlagen und Beschlüsse des Notausschusses sind allen Abgeordneten unverzüglich zuzu-
leiten. 
(8) Vom Notausschuss beschlossene Gesetze werden nach Artikel 46 verkündet. Ist dies nicht 
rechtzeitig möglich, so erfolgt die Verkündung in anderer Weise; sie ist im Gesetz- und Verord-
nungsblatt nachzuholen, sobald die Umstände es zulassen. Beschlüsse des Notausschusses treten 
frühestens mit Ablauf des auf die Beschlussfassung folgenden Tages in Kraft. Stellt eine Abge-
ordnete oder ein Abgeordneter einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach Ab-
satz 6 Satz 3, verzögert sich das Inkrafttreten der Beschlüsse des Notausschusses bis zur Ent-
scheidung des Landesverfassungsgerichts, höchstens jedoch um zwei weitere Tage. Der Auf-
schub ist unverzüglich in geeigneter Weise bekannt zu machen. 
(9) Beschlüsse des Notausschusses treten mit Ablauf des Tages außer Kraft, an dem der Landtag 
erstmalig nach Ende der Notlage zusammentritt, sofern der Landtag diese Beschlüsse nicht be-
stätigt hat. Zum gleichen Zeitpunkt treten Rechtsverordnungen, die auf Grund nicht bestätigter 
Gesetze ergangen sind, außer Kraft. Bestätigung und Außerkrafttreten werden von der Landtags-
präsidentin oder dem Landtagspräsidenten bekannt gemacht. 
(10) Der Landtag hat die Notlage unverzüglich für beendet zu erklären, wenn die Voraussetzun-
gen für ihre Feststellung nicht mehr vorliegen. 
 
 Artikel 23 Ausschüsse  
 (1) Zur Vorbereitung seiner Verhandlungen und Beschlüsse setzt der Landtag Ausschüsse ein.  
 (2) Die Ausschüsse werden im Rahmen der ihnen vom Landtag erteilten Aufträge tätig. Sie kön-
nen sich auch unabhängig von Aufträgen mit Angelegenheiten aus ihrem Aufgabengebiet befas-
sen und hierzu dem Landtag Empfehlungen geben.  
 (3) Die Sitzungen der Ausschüsse sind in der Regel öffentlich. Dies gilt nicht für die Haushalts-
prüfung. Darüber hinaus kann die Öffentlichkeit für bestimmte Verhandlungsgegenstände aus-
geschlossen werden, wenn überwiegende Belange des öffentlichen Wohls oder schutzwürdige 
Interessen Einzelner dies erfordern. Über den Ausschluss der Öffentlichkeit wird in nichtöffent-
licher Sitzung entschieden.  
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Artikel 24 Untersuchungsausschüsse  
 (1) Der Landtag hat das Recht und auf Antrag eines Fünftels seiner Mitglieder die Pflicht, zur 
Aufklärung von Tatbeständen im öffentlichen Interesse einen Untersuchungsausschuss einzuset-
zen. Der Untersuchungsausschuss erhebt die erforderlichen Beweise in öffentlicher Verhand-
lung. Seine Beratungen sind nicht öffentlich. Der Ausschluss der Öffentlichkeit bei der Beweis-
erhebung und die Herstellung der Öffentlichkeit bei der Beratung bedürfen einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der Mitglieder des Ausschusses. Über den Ausschluss der Öffentlichkeit wird in 
nichtöffentlicher Sitzung entschieden.  
 (2) Im Untersuchungsausschuss sind die Fraktionen und die Antragstellenden mit mindestens je 
einem Mitglied vertreten. Im Übrigen werden die Sitze unter Berücksichtigung des Stärkever-
hältnisses der Fraktionen verteilt; dabei ist sicherzustellen, dass die Mehrheitsverhältnisse im 
Untersuchungsausschuss den Mehrheitsverhältnissen im Landtag entsprechen. Bei der Einset-
zung jedes neuen Untersuchungsausschusses wechselt der Vorsitz unter den Fraktionen in der 
Reihenfolge ihrer Stärke.  
 (3) Beweise sind zu erheben, wenn Mitglieder des Untersuchungsausschusses, die zu den An-
tragstellenden gehören, oder ein Fünftel der Mitglieder des Untersuchungsausschusses es bean-
tragen. Der in einem Minderheitsantrag bezeichnete Untersuchungsgegenstand kann gegen den 
Willen der Antragstellenden nicht eingeschränkt werden.  
 (4) Auf Verlangen eines Fünftels der Mitglieder des Untersuchungsausschusses ist die Landes-
regierung verpflichtet, Akten vorzulegen und ihren Bediensteten Aussagegenehmigungen zu er-
teilen. Artikel 29 Absatz 3 gilt entsprechend. Gerichte und Verwaltungsbehörden haben Rechts- 
und Amtshilfe zu leisten. Das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis bleibt unberührt.  
 (5) Der Untersuchungsbericht ist der richterlichen Erörterung entzogen. In der Würdigung und 
Beurteilung des der Untersuchung zugrunde liegenden Sachverhalts sind die Gerichte frei.  
 (6) Das Nähere regelt ein Gesetz.  
 
 Artikel 25 Petitionsausschuss  
 (1) Zur Wahrung von Rechten gegenüber der Landesregierung, den Behörden des Landes und 
den Trägern der öffentlichen Verwaltung, soweit sie oder ihre Behörden der Aufsicht des Landes 
unterstehen, zur Behandlung von Bitten und Beschwerden an den Landtag sowie zur Durchfüh-
rung von Anhörungen nach Artikel 48 Absatz 1 Satz 4 bestellt der Landtag einen Ausschuss (Pe-
titionsausschuss). Soweit Träger der öffentlichen Verwaltung oder ihre Behörden der Rechtsauf-
sicht des Landes unterstehen, ist der Petitionsausschuss auf eine Rechtskontrolle beschränkt.  
 (2) Die Landesregierung, die Behörden des Landes und die Träger der öffentlichen Verwaltung, 
soweit sie oder ihre Behörden der Aufsicht des Landes unterstehen, sind verpflichtet, dem Peti-
tionsausschuss zur Wahrnehmung seiner Aufgaben auf sein Verlangen Akten vorzulegen, ihm 
jederzeit Zutritt zu den von ihnen verwalteten öffentlichen Einrichtungen zu gestatten, alle erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen und Amtshilfe zu leisten. Die gleiche Verpflichtung besteht ge-
genüber vom Ausschuss beauftragten Ausschussmitgliedern. Artikel 29 Absatz 3 gilt entspre-
chend.  
 (3) Der Petitionsausschuss behandelt Petitionen in nichtöffentlicher Sitzung. Der Ausschuss 
kann beschließen, eine Petition öffentlich zu behandeln, soweit überwiegende Belange des öf-
fentlichen Wohls oder schutzwürdige Interessen Einzelner nicht entgegenstehen und die Petentin 
oder der Petent zustimmt.  
 
 Artikel 26 Parlamentarischer Einigungsausschuss  
 (1) Die Aufgaben nach Artikel 29 Absatz 3 Satz 3 und 4 nimmt ein Parlamentarischer Eini-
gungsausschuss wahr.  
 (2) Dem Parlamentarischen Einigungsausschuss gehören als Mitglieder je eine Vertreterin oder 
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ein Vertreter der Fraktionen an. Die oder der Vorsitzende wird im Wechsel zwischen den Frak-
tionen aus der Mitte des Ausschusses gewählt.  
 (3) Die Sitzungen des Ausschusses sind nicht öffentlich. Artikel 17 Absatz 2 Satz 1 findet keine 
Anwendung. Die Fragestellenden oder die Antragstellenden und die Landesregierung haben An-
spruch auf Anhörung durch den Ausschuss.  
 
 Artikel 27 Anwesenheitspflicht und Zutrittsrecht  der Landesregierung  
 (1) Der Landtag und seine Ausschüsse haben das Recht und auf Antrag eines Viertels der jeweils 
vorgesehenen Mitglieder die Pflicht, die Anwesenheit jedes Mitgliedes der Landesregierung zu 
verlangen.  
 (2) Die Mitglieder der Landesregierung und ihre Beauftragten haben zu den Sitzungen des Land-
tages und seiner Ausschüsse Zutritt. Zu nichtöffentlichen Sitzungen der Untersuchungsaus-
schüsse, die nicht der Beweiserhebung dienen, besteht für Regierungsmitglieder und ihre Beauf-
tragten kein Zutritt, es sei denn, dass sie geladen werden.  
 (3) Den Mitgliedern der Landesregierung ist im Landtag und seinen Ausschüssen, ihren Beauf-
tragten in den Ausschüssen auf Wunsch das Wort zu erteilen.  
 
 Artikel 28 Informationspflichten der Landesregierung gegenüber dem Landtag  
 (1) Die Landesregierung ist verpflichtet, den Landtag über die Vorbereitung von Gesetzen und 
Staatsverträgen sowie über Grundsatzfragen der Landesplanung, der Standortplanung und der 
Durchführung von Großvorhaben frühzeitig und vollständig zu unterrichten. Das Gleiche gilt für 
die Vorbereitung von Verwaltungsabkommen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, für 
die Mitwirkung im Bundesrat und für die Zusammenarbeit mit dem Bund, den Ländern, anderen 
Staaten, zwischenstaatlichen Einrichtungen, insbesondere der Europäischen Union, sowie deren 
Organen, soweit es um Gegenstände von grundsätzlicher Bedeutung geht.  
 (2) Artikel 29 Absatz 3 gilt entsprechend.  
 (3) Das Nähere regelt ein Gesetz.  
 
 Artikel 29 Frage- und Auskunftsrecht der Abgeordneten, Aktenvorlage durch die Landes-
regierung  
 (1) Fragen einzelner Abgeordneter oder parlamentarische Anfragen haben die Landesregierung 
oder ihre Mitglieder im Landtag und in seinen Ausschüssen nach bestem Wissen unverzüglich 
und vollständig zu beantworten. Die gleiche Verpflichtung trifft die Beauftragten der Landesre-
gierung in den Ausschüssen des Landtages.  
 (2) Die Landesregierung hat jeder oder jedem Abgeordneten Auskünfte zu erteilen. Sie hat dem 
Landtag und den von ihm eingesetzten Ausschüssen auf Verlangen eines Viertels der jeweils 
vorgesehenen Mitglieder Akten vorzulegen. Die Auskunftserteilung und die Aktenvorlage müs-
sen unverzüglich und vollständig erfolgen.  
 (3) Die Landesregierung kann die Beantwortung von Fragen, die Erteilung von Auskünften oder 
die Vorlage von Akten ablehnen, wenn dem Bekanntwerden des Inhalts gesetzliche Vorschriften 
oder Staatsgeheimnisse oder schutzwürdige Interessen Einzelner, insbesondere des Datenschut-
zes, entgegenstehen oder wenn die Funktionsfähigkeit und die Eigenverantwortung der Landes-
regierung beeinträchtigt werden. Die Entscheidung ist den Fragestellenden oder den Antragstel-
lenden mitzuteilen. Auf deren Verlangen ist die Ablehnung vor dem Parlamentarischen Eini-
gungsausschuss zu begründen. Soweit zwischen dem Parlamentarischen Einigungsausschuss und 
der Landesregierung keine Einigung erzielt wird, ist die Landesregierung verpflichtet, dem In-
formationsverlangen unverzüglich zu entsprechen, es sei denn, dass sie eine gegenteilige einst-
weilige Anordnung des Landesverfassungsgerichts erwirkt; bis zur Entscheidung über ihren An-
trag besteht keine Antwort-, Auskunfts- oder Vorlagepflicht.  
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 (4) Das Nähere regelt ein Gesetz.  
 
 Artikel 30 Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht auf Verlangen des Landtages  
 Die Landesregierung ist verpflichtet, beim Bundesverfassungsgericht für das Land ein Verfahren 
gegen eine Maßnahme oder Unterlassung des Bundes anhängig zu machen, wenn der Landtag 
dies zur Wahrung seiner Rechte verlangt.  
 
 Artikel 31 Indemnität, Immunität, Zeugnisverweigerungsrecht  
 (1) Keine Abgeordnete und kein Abgeordneter dürfen zu irgendeiner Zeit wegen einer Abstim-
mung oder wegen einer Äußerung im Landtag oder in einem seiner Ausschüsse gerichtlich oder 
dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb des Landtages zur Verantwortung gezogen werden. Dies 
gilt nicht für verleumderische Beleidigungen.  
 (2) Wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung darf eine Abgeordnete oder ein Abgeordneter 
nur mit Genehmigung des Landtages zur Verantwortung gezogen oder verhaftet werden, es sei 
denn, sie oder er wird bei Ausübung der Tat oder im Laufe des folgenden Tages festgenommen. 
Strafverfahren gegen Abgeordnete sowie die Durchführung von Haft oder sonstigen Beschrän-
kungen der persönlichen Freiheit sind auf Verlangen des Landtages auszusetzen.  
 (3) Die Abgeordneten sind berechtigt, das Zeugnis zu verweigern über Personen, die ihnen in 
ihrer Eigenschaft als Abgeordnete Tatsachen anvertraut haben, über Personen, denen sie in ihrer 
Eigenschaft als Abgeordnete Tatsachen anvertraut haben, sowie über diese Tatsachen. Insoweit 
sind auch Schriftstücke der Beschlagnahme entzogen.  
 
 Artikel 32 Untersuchung und Beschlagnahme im Landtagsgebäude  
 In den Räumen des Landtages darf eine Untersuchung oder Beschlagnahme nur mit Zustimmung 
der Landtagspräsidentin oder des Landtagspräsidenten vorgenommen werden.  
 
 Abschnitt III  
Die Landesregierung  
 
 Artikel 33 Zusammensetzung, Wahl und Berufung  
 (1) Die Landesregierung ist im Bereich der vollziehenden Gewalt oberstes Leitungs-, Entschei-
dungs- und Vollzugsorgan. Sie besteht aus der Ministerpräsidentin oder dem Ministerpräsidenten 
und den Landesministerinnen und Landesministern.  
 (2) Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident wird vom Landtag ohne Aussprache ge-
wählt. Sie oder er beruft und entlässt die Landesministerinnen und Landesminister und bestellt 
aus diesem Kreis für sich eine Vertreterin oder einen Vertreter.  
 (3) Zur Ministerpräsidentin oder zum Ministerpräsidenten ist gewählt, wer die Stimmen der 
Mehrheit der Mitglieder des Landtages auf sich vereinigt.  
 (4) Erhält im ersten Wahlgang niemand diese Mehrheit, so findet ein neuer Wahlgang statt. 
Kommt die Wahl auch im zweiten Wahlgang nicht zustande, so ist gewählt, wer in einem weite-
ren Wahlgang die meisten Stimmen erhält.  
 
 Artikel 34 Ende der Amtszeit, Rücktritt  
 (1) Das Amt der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten und der Landesministerinnen 
und Landesminister endet mit dem Zusammentritt eines neuen Landtages, das Amt der Landes-
ministerinnen und Landesminister auch mit dem Rücktritt oder jeder anderen Erledigung des 
Amtes der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten.  
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 (2) Endet das Amt der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten, so sind sie oder er und 
mit ihr oder ihm die anderen Mitglieder der Landesregierung verpflichtet, die Geschäfte bis zum 
Amtsantritt der Nachfolgerinnen oder der Nachfolger weiterzuführen. Auf Ersuchen der Minis-
terpräsidentin oder des Ministerpräsidenten hat eine Landesministerin oder ein Landesminister 
die Geschäfte bis zur Ernennung einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers weiterzuführen.  
 
 Artikel 35 Amtseid  
 (1) Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident leistet bei der Amtsübernahme vor dem 
Landtag den folgenden Eid:  
„Ich schwöre: Ich werde meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seine Freiheit 
verteidigen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, die Gesetze der Bundesrepublik 
Deutschland und des Landes Schleswig-Holstein wahren, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen 
und Gerechtigkeit gegenüber allen Menschen üben.“ 
Dem Eid kann eine religiöse Beteuerung angefügt werden. 
 (2) Die Landesministerinnen und Landesminister haben nach ihrer Berufung unverzüglich vor 
dem Landtag den gleichen Eid zu leisten.  
 
 Artikel 36 Richtlinienkompetenz, Ressortverantwortlichkeit,  Geschäftsordnung  
 (1) Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident bestimmt die Richtlinien der Regierungs-
politik und trägt dafür die Verantwortung. Sie oder er führt den Vorsitz in der Landesregierung 
und leitet deren Geschäfte.  
 (2) Innerhalb der Richtlinien der Regierungspolitik leiten und verantworten die Landesministe-
rinnen und Landesminister ihren Geschäftsbereich selbständig.  
 (3) Die Landesregierung gibt sich eine Geschäftsordnung.  
 
 Artikel 37 Vertretung des Landes, Staatsverträge  
 (1) Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident vertritt das Land, soweit die Gesetze 
nichts anderes bestimmen. Diese Befugnis kann übertragen werden.  
 (2) Verträge mit der Bundesrepublik oder mit anderen Ländern bedürfen der Zustimmung der 
Landesregierung. Soweit sie Gegenstände der Gesetzgebung betreffen oder zu ihrer Durchfüh-
rung eines Gesetzes bedürfen, muss auch der Landtag zustimmen.  
 
 Artikel 38 Öffentlicher Dienst  
 Zu den Aufgaben der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten gehören die Ernennung, 
Einstellung und Entlassung von Richterinnen und Richtern, Beamtinnen und Beamten, Ange-
stellten, Arbeiterinnen und Arbeitern des Landes. Die Ministerpräsidentin oder der Ministerprä-
sident kann dieses Recht übertragen. Artikel 20 Absatz 3 Satz 3 bleibt unberührt.  
 
 Artikel 39 Begnadigung, Amnestie  
 (1) Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident übt im Namen des Volkes das Begnadi-
gungsrecht aus. Die Befugnis kann übertragen werden.  
 (2) Eine Amnestie bedarf eines Gesetzes.  
 
 Artikel 40 Amts- und Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Landesregierung  
 (1) Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident und die Landesministerinnen und Lan-
desminister stehen in einem besonderen öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis.  
 (2) Die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Landesregierung werden durch Gesetz geregelt.  
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 Artikel 41 Inkompatibilität  
 Die Mitglieder der Landesregierung dürfen kein anderes besoldetes Amt, kein Gewerbe und kei-
nen Beruf ausüben; sie dürfen weder der Leitung noch ohne Zustimmung des Landtages dem 
Aufsichtsrat eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens angehören.  
 
 Artikel 42 Konstruktives Misstrauensvotum  
 Der Landtag kann der Ministerpräsidentin oder dem Ministerpräsidenten das Misstrauen nur 
dadurch aussprechen, dass er mit der Mehrheit seiner Mitglieder eine Nachfolgerin oder einen 
Nachfolger wählt.  
 
 Artikel 43 Vorzeitige Beendigung der Wahlperiode durch die Ministerpräsidentin oder 
den Ministerpräsidenten  
 (1) Stellt die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident in einem Antrag die Vertrauens-
frage, ohne hierfür die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Landtages zu finden, so 
kann die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident binnen zehn Tagen die Wahlperiode vor-
zeitig beenden. Zwischen dem Antrag und der Abstimmung müssen achtundvierzig Stunden lie-
gen. Artikel 19 Absatz 3 ist anzuwenden.  
 (2) Das Recht der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten zur vorzeitigen Beendigung 
der Wahlperiode erlischt, sobald der Landtag mit der Mehrheit seiner Mitglieder eine andere 
Ministerpräsidentin oder einen anderen Ministerpräsidenten wählt.  
 
 Abschnitt IV  
Die Gesetzgebung  
 
 Artikel 44 Gesetzgebungsverfahren  
 (1) Die Gesetzentwürfe werden von der Landesregierung oder von einzelnen oder mehreren Ab-
geordneten oder durch Initiativen aus dem Volk eingebracht.  
 (2) Die Gesetze werden vom Landtag oder durch Volksentscheid beschlossen.  
 
 Artikel 45 Rechtsverordnungen  
 (1) Die Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung kann nur durch Gesetz erteilt werden. 
Das Gesetz muss Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung bestimmen. In der Ver-
ordnung ist die Rechtsgrundlage anzugeben.  
 (2) Ist durch Gesetz vorgesehen, dass eine Ermächtigung weiter übertragen werden kann, so 
bedarf es zu ihrer Übertragung einer Rechtsverordnung.  
 
 Artikel 46 Ausfertigung und Verkündung, Inkrafttreten  
 (1) Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident fertigt unter Mitzeichnung der beteiligten 
Landesministerinnen und Landesminister die Gesetze aus und verkündet sie unverzüglich im Ge-
setz- und Verordnungsblatt.  
 (2) Rechtsverordnungen werden von der Stelle, die sie erlässt, ausgefertigt und, vorbehaltlich 
anderweitiger gesetzlicher Regelung, im Gesetz- und Verordnungsblatt verkündet.  
 (3) Die Gesetze und Rechtsverordnungen treten, wenn nichts anderes bestimmt ist, mit dem vier-
zehnten Tag nach Ablauf des Tages in Kraft, an dem sie verkündet worden sind. Unmittelbar 
nach Verkündung sind Gesetze und Rechtsverordnungen auch elektronisch zu veröffentlichen.  
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 Artikel 47 Verfassungsändernde Gesetze  
 (1) Diese Verfassung kann nur durch ein Gesetz geändert werden, das ihren Wortlaut ausdrück-
lich ändert oder ergänzt.  
 (2) Ein solches Gesetz bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des Landtages 
oder der Zustimmung des Volkes nach Artikel 49 Absatz 4 Satz 2 und 3 .  
 
 Abschnitt V  
Initiativen aus dem Volk, Volksbegehren und Volksentscheid  
 
 Artikel 48 Initiativen aus dem Volk  
 (1) Bürgerinnen und Bürger haben das Recht, den Landtag im Rahmen seiner Entscheidungszu-
ständigkeit mit bestimmten Gegenständen der politischen Willensbildung zu befassen. Einer Ini-
tiative kann auch ein mit Gründen versehener Gesetzentwurf zugrunde liegen; er darf den 
Grundsätzen des demokratischen und sozialen Rechtsstaates nicht widersprechen. Die Initiativen 
müssen von mindestens 20.000 Stimmberechtigten unterzeichnet sein. Ihre Vertreterinnen und 
Vertreter haben das Recht auf Anhörung.  
 (2) Initiativen über den Haushalt des Landes, über Dienst- und Versorgungsbezüge sowie über 
öffentliche Abgaben sind unzulässig.  
 (3) Über die Zulässigkeit der Initiative entscheidet der Landtag.  
 (4) Das Nähere regelt ein Gesetz.  
 
 Artikel 49 Volksbegehren und Volksentscheid  
 (1) Stimmt der Landtag dem Gesetzentwurf oder der Vorlage nach Artikel 48 innerhalb einer 
Frist von vier Monaten nicht zu, so sind die Vertreterinnen und Vertreter der Initiative berechtigt, 
die Durchführung eines Volksbegehrens zu beantragen. Die Frist beginnt mit dem Tag der Ent-
scheidung über die Zulässigkeit der Initiative. Der Landtag entscheidet, ob das beantragte Volks-
begehren zulässig ist. Auf Antrag der Landesregierung oder eines Viertels der Mitglieder des 
Landtages entscheidet das Landesverfassungsgericht über die Vereinbarkeit des beanstandeten 
Volksbegehrens mit Artikel 48 Absatz 1 Satz 1 und 2 oder Absatz 2 . Ein Volksbegehren ist zu-
stande gekommen, wenn mindestens 80.000 Stimmberechtigte innerhalb eines halben Jahres dem 
Volksbegehren zugestimmt haben.  
 (2) Ist ein Volksbegehren zustande gekommen, so muss innerhalb von neun Monaten über den 
Gesetzentwurf oder die andere Vorlage ein Volksentscheid herbeigeführt werden. Der Landtag 
kann einen eigenen Gesetzentwurf oder eine andere Vorlage zur gleichzeitigen Abstimmung stel-
len. Ein Volksentscheid findet nicht statt, wenn  
1. der Landtag dem Gesetzentwurf oder der anderen Vorlage bis zur Bestimmung des Ab-

stimmungstages durch die Landtagspräsidentin oder den Landtagspräsidenten in unverän-
derter oder in einer von den Vertreterinnen und Vertretern der Initiative gebilligten Fas-
sung zustimmt oder 

2. auf Antrag der Landesregierung oder eines Viertels der Mitglieder des Landtages das Lan-
desverfassungsgericht die Vereinbarkeit des zustande gekommenen Volksbegehrens mit 
Artikel 48 Absatz 1 Satz 1 und 2 oder Absatz 2 verneint.  

 (3) Vor der Abstimmung über ein Volksbegehren oder vor der Durchführung eines Volksent-
scheids hat die Landesregierung den mit Gründen versehenen Gesetzentwurf oder die andere 
Vorlage ohne Stellungnahme in angemessener Form zu veröffentlichen. Wenn das Volksbegeh-
ren zustande gekommen ist, haben die Vertreterinnen und Vertreter der Initiative Anspruch auf 
Erstattung der notwendigen Kosten einer angemessenen Werbung für den Volksentscheid.  
 (4) Der Gesetzentwurf oder die andere Vorlage ist durch Volksentscheid angenommen, wenn 
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die Mehrheit derjenigen, die ihre Stimme abgegeben haben, jedoch mindestens 15 vom Hundert 
der Stimmberechtigten zugestimmt haben. Eine Verfassungsänderung durch Volksentscheid be-
darf der Zustimmung von zwei Dritteln derjenigen, die ihre Stimme abgegeben haben, jedoch 
mindestens die Hälfte der Stimmberechtigten. In der Abstimmung zählen nur die gültigen Ja- und 
Nein-Stimmen.  
 (5) Das Nähere regelt ein Gesetz.  
 
 Abschnitt VI  
Die Rechtsprechung  
 
 Artikel 50 Gerichte, Richterinnen und Richter  
 (1) Die rechtsprechende Gewalt ist den Richterinnen und Richtern anvertraut; sie wird im Namen 
des Volkes ausgeübt. Die Richterinnen und Richter sind unabhängig und nur dem Gesetz unter-
worfen.  
 (2) Über die Anstellung einer Richterin oder eines Richters entscheidet die oder der für den 
jeweiligen Gerichtszweig zuständige Landesministerin oder Landesminister gemeinsam mit ei-
nem Richterwahlausschuss, der zu zwei Dritteln aus Abgeordneten besteht. Die Mitglieder des 
Richterwahlausschusses werden vom Landtag gewählt. Der Richterwahlausschuss und der Land-
tag treffen die ihnen nach Satz 1 und 2 obliegenden Entscheidungen mit der Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen Stimmen.  
 (3) Die Präsidentinnen oder Präsidenten der oberen Landesgerichte werden auf Vorschlag der 
oder des für die jeweilige Gerichtsbarkeit zuständigen Landesministerin oder Landesministers 
vom Landtag mit der Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen gewählt.  
 (4) Wenn eine Richterin oder ein Richter im Amt oder außerhalb des Amtes gegen die Grunds-
ätze des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland oder gegen die verfassungsmäßige 
Ordnung des Landes verstößt, kann der Landtag beim Bundesverfassungsgericht gegen sie oder 
ihn Anklage erheben.  
 (5) Das Nähere regelt ein Gesetz.  
 
 Artikel 51 Landesverfassungsgericht  
 (1) Es wird ein Landesverfassungsgericht errichtet.  
 (2) Das Landesverfassungsgericht entscheidet:  
1. über die Auslegung der Verfassung aus Anlass von Streitigkeiten über den Umfang der 

Rechte und Pflichten des Landtages oder der Landesregierung oder anderer Beteiligter, 
die durch die Landesverfassung oder die Geschäftsordnung des Landtages mit eigenen 
Rechten ausgestattet sind; 

2. bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die förmliche oder sachliche Verein-
barkeit von Landesrecht mit dieser Verfassung auf Antrag der Landesregierung oder eines 
Drittels der Mitglieder des Landtages, zweier Fraktionen oder einer Fraktion gemeinsam 
mit den Abgeordneten, denen die Rechte einer Fraktion zustehen; 

3. über die Vereinbarkeit eines Landesgesetzes mit dieser Verfassung, wenn ein Gericht das 
Verfahren nach Artikel 100 Absatz 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutsch-
land ausgesetzt hat;  

4. über Verfassungsbeschwerden von Gemeinden und Gemeindeverbänden wegen der Ver-
letzung des Rechts auf Selbstverwaltung nach Artikel 54 Absatz 1 und 2 durch ein Lan-
desgesetz;  

5. über Beschwerden gegen die Nichtanerkennung als Partei für die Landtagswahl; 
6. über Beschwerden gegen die Entscheidung des Landtages über die Gültigkeit der 
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Landtagswahl; 
7. in den übrigen in dieser Verfassung vorgesehenen Fällen. 
 (3) Das Landesverfassungsgericht besteht aus sieben Mitgliedern. Sie werden vom Landtag mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder gewählt. Gewählt werden kann nur, wer die 
Befähigung zum Richteramt besitzt.  
 (4) Die Mitglieder des Landesverfassungsgerichts dürfen weder dem Bundestag, dem Bundesrat, 
der Bundesregierung, noch entsprechenden Organen eines Landes angehören; sie üben ihre ver-
fassungsrichterliche Tätigkeit ehrenamtlich aus. Die Wahrnehmung dieser Tätigkeit geht allen 
anderen Aufgaben vor.  
 (5) Das Nähere regelt ein Gesetz. Es bestimmt, in welchen Fällen die Entscheidungen des Lan-
desverfassungsgerichts Gesetzeskraft haben.  
 
 Abschnitt VII  
Die Verwaltung  
 
 Artikel 52 Gesetzesvorrang, Verwaltungsorganisation  
 (1) Die Verwaltung ist an Gesetz und Recht gebunden.  
 (2) Die Organisation der Verwaltung sowie die Zuständigkeiten und das Verfahren werden durch 
Gesetz bestimmt. Die Organisation der Verwaltung und die Ausgestaltung der Verwaltungsver-
fahren orientieren sich an den Grundsätzen der Bürgernähe, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlich-
keit.  
 (3) Die Einrichtung der Landesbehörden obliegt der Landesregierung. Sie kann diese Befugnis 
übertragen.  
 
 Artikel 53 Transparenz  
 Die Behörden des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände stellen amtliche Informatio-
nen zur Verfügung, soweit nicht entgegenstehende öffentliche oder schutzwürdige private Inte-
ressen überwiegen. Das Nähere regelt ein Gesetz.  
 
 Artikel 54 Kommunale Selbstverwaltung  
 (1) Die Gemeinden sind berechtigt und im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit verpflichtet, in ih-
rem Gebiet alle öffentlichen Aufgaben in eigener Verantwortung zu erfüllen, soweit die Gesetze 
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmen.  
 (2) Die Gemeindeverbände haben im Rahmen ihrer gesetzlichen Zuständigkeit die gleichen 
Rechte und Pflichten.  
 (3) Das Land sichert durch seine Aufsicht die Durchführung der Gesetze. Das Nähere regelt ein 
Gesetz.  
 (4) Durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes durch Verordnung können die Gemeinden und 
Gemeindeverbände zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben verpflichtet werden.  
 
 Artikel 55 Kommunale Haushaltswirtschaft  
 Die Gemeinden und Gemeindeverbände führen ihre Haushaltswirtschaft im Rahmen der Gesetze 
in eigener Verantwortung.  
 Artikel 56 Abgabenhoheit  
 Zur Erfüllung ihrer Aufgaben fließen den Gemeinden und Gemeindeverbänden nach Maßgabe 
der Steuergesetze Einnahmen aus den Realsteuern und den sonstigen Kommunalsteuern zu.  
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 Artikel 57 Kommunaler Finanzausgleich  
 (1) Um die Leistungsfähigkeit der steuerschwachen Gemeinden und Gemeindeverbände zu si-
chern und eine unterschiedliche Belastung mit Ausgaben auszugleichen, stellt das Land im Rah-
men seiner finanziellen Leistungsfähigkeit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Wege 
des Finanzausgleichs Mittel zur Verfügung, durch die eine angemessene Finanzausstattung der 
Kommunen gewährleistet wird.  
 (2) Werden die Gemeinden oder Gemeindeverbände durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes 
durch Verordnung zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben verpflichtet, so sind dabei 
Bestimmungen über die Deckung der Kosten zu treffen. Führen diese Aufgaben zu einer Mehr-
belastung der Gemeinden oder Gemeindeverbände, so ist dafür ein entsprechender finanzieller 
Ausgleich zu schaffen.  
 
 Abschnitt VIII  
Das Haushaltswesen  
 
 Artikel 58 Landeshaushalt  
 (1) Alle Einnahmen und Ausgaben sowie Verpflichtungsermächtigungen des Landes müssen für 
jedes Rechnungsjahr veranschlagt und in den Haushaltsplan eingestellt werden; bei Landesbe-
trieben und Sondervermögen des Landes brauchen nur die Zuführungen oder die Ablieferungen 
eingestellt zu werden. Der Haushaltsplan ist in Einnahme und Ausgabe auszugleichen.  
 (2) Der Haushaltsplan ist vor Beginn des Rechnungsjahres durch ein Gesetz festzustellen.  
 (3) Der Gesetzentwurf nach Absatz 2 sowie Entwürfe der Landesregierung zur Änderung des 
Haushaltsgesetzes und des Haushaltsplans werden von ihr in den Landtag eingebracht.  
 (4) In das Haushaltsgesetz dürfen nur Vorschriften aufgenommen werden, die sich auf die Ein-
nahmen und die Ausgaben des Landes und auf den Zeitraum beziehen, für den das Haushaltsge-
setz beschlossen wird. Das Haushaltsgesetz kann vorschreiben, dass die Vorschriften erst mit der 
Verkündung des nächsten Haushaltsgesetzes oder bei Ermächtigung nach Artikel 61 zu einem 
späteren Zeitpunkt außer Kraft treten.  
 
 Artikel 59 Haushaltswirtschaft bis zur Feststellung  des Landeshaushalts  
 (1) Kann der Haushaltsplan nicht vor Beginn eines Rechnungsjahres durch Gesetz festgestellt 
werden, so ist die Landesregierung bis zum Inkrafttreten des Gesetzes ermächtigt, alle Ausgaben 
zu leisten oder Verpflichtungen einzugehen, die nötig sind, um  
1. gesetzlich bestehende Einrichtungen zu erhalten und gesetzlich beschlossene Maßnahmen 

durchzuführen, 
2. die rechtlich begründeten Verpflichtungen des Landes zu erfüllen sowie 
3. Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzusetzen oder Beihilfen für diesen 

Zweck weiter zu gewähren, sofern durch den Haushaltsplan eines Vorjahres bereits Be-
träge bewilligt worden sind. 

 (2) Die Landesregierung kann für die nach Absatz 1 zulässigen Ausgaben Kredite aufnehmen, 
soweit der Geldbedarf des Landes nicht durch Steuern, Abgaben und sonstige Einnahmen ge-
deckt werden kann. Die Kreditaufnahme darf ein Drittel der im Haushaltsplan des Vorjahres ver-
anschlagten Einnahmen nicht übersteigen.  
 
 Artikel 60 Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben  
 (1) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungen bedürfen der vorhe-
rigen Zustimmung der Landesministerin oder des Landesministers für Finanzen. Sie darf nur bei 
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unvorhergesehenem und unabweisbarem Bedürfnis erteilt werden. Das Nähere kann durch Ge-
setz geregelt werden.  
 (2) Über Einwilligungen in überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtun-
gen ist dem Landtag für jedes Vierteljahr nachträglich zu berichten.  
 
 Artikel 61 Kredite, Sicherheits- und Gewährleistungen  
 (1) Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen.  
 (2) Bei einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung sind die Auswir-
kungen auf den Haushalt im Auf- und Abschwung symmetrisch zu berücksichtigen.  
 (3) Im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kon-
trolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, kann von den 
Vorgaben nach Absatz 1 und 2 aufgrund eines Beschlusses mit der Mehrheit von zwei Dritteln 
der Mitglieder des Landtages abgewichen werden. Im Falle der Abweichung von den Vorgaben 
des Absatzes 1 ist der Beschluss mit einem Tilgungsplan zu verbinden. Die Rückführung der 
nach Satz 1 aufgenommenen Kredite hat binnen eines angemessenen Zeitraumes zu erfolgen.  
 (4) Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sons-
tigen Gewährleistungen, die zu Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren führen können, bedürfen 
einer der Höhe nach bestimmten oder bestimmbaren Ermächtigung durch Gesetz.  
 (5) Näheres, insbesondere die Bereinigung der Einnahmen und Ausgaben um finanzielle Trans-
aktionen und das Verfahren zur Berechnung der Vorgaben der Absätze 1 und 2 unter Berück-
sichtigung der konjunkturellen Entwicklung auf der Grundlage eines Konjunkturbereinigungs-
verfahrens sowie die Kontrolle und den Ausgleich von Abweichungen von diesen Vorgaben, 
regelt ein Gesetz.  
 
 Artikel 62 Deckungsnachweispflicht  
 Beschließt der Landtag Maßnahmen, die Kosten verursachen, so ist gleichzeitig für die nötige 
Deckung zu sorgen. Abweichend von Artikel 58 Absatz 3 können hierzu aus der Mitte des Land-
tages Entwürfe zur Änderung des Haushaltsgesetzes und des Haushaltsplanes eingebracht wer-
den.  
 
 Artikel 63 Rechnungslegung, Entlastung der Landesregierung  
 (1) Die Landesregierung hat durch die Landesministerin oder den Landesminister für Finanzen 
dem Landtag über alle Einnahmen und Ausgaben sowie die Inanspruchnahme der Verpflich-
tungsermächtigungen jährlich Rechnung zu legen. Sie hat die Haushaltsrechnung mit einer Über-
sicht über das Vermögen und die Schulden des Landes im nächsten Haushaltsjahr dem Landtag 
vorzulegen. Der Landesrechnungshof berichtet dem Landtag und der Landesregierung unmittel-
bar zur Haushaltsrechnung.  
 (2) Der Landtag beschließt über die Entlastung der Landesregierung aufgrund der Haushalts-
rechnung sowie aufgrund der Berichte des Landesrechnungshofs nach Absatz 1 und nach Arti-
kel 64 Absatz 5 .  
 (3) Das Nähere regelt ein Gesetz.  
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 Artikel 64 Überwachung der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch den Landesrech-
nungshof  
 (1) Der Landesrechnungshof überwacht die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung des 
Landes. Er untersucht hierbei die zweckmäßigste, wirtschaftlichste und einfachste Gestaltung der 
öffentlichen Verwaltung. Er ist auch zuständig, soweit Stellen außerhalb der Landesverwaltung 
Landesmittel erhalten oder Landesvermögen oder Landesmittel verwalten.  
 (2) Der Landesrechnungshof überwacht die Haushalts- und Wirtschaftsführung der kommunalen 
Körperschaften. Das Nähere regelt ein Kommunalprüfungsgesetz .  
 (3) Der Landesrechnungshof überwacht die Haushalts- und Wirtschaftsführung der übrigen ju-
ristischen Personen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterstehen.  
 (4) Der Landesrechnungshof prüft die Haushalts- und Wirtschaftsführung der juristischen Per-
sonen des privaten Rechts, wenn sie Mittel aus dem Landeshaushalt erhalten, Landesvermögen 
verwalten oder dem Landesrechnungshof ein Prüfungsrecht eingeräumt ist.  
 (5) Der Landesrechnungshof übermittelt jährlich das Ergebnis seiner Prüfung gleichzeitig dem 
Landtag und der Landesregierung.  
 (6) Das Nähere regelt ein Gesetz.  
 
 Artikel 65 Landesrechnungshof  
 (1) Der Landesrechnungshof ist eine selbständige, nur dem Gesetz unterworfene oberste Lan-
desbehörde. Seine Mitglieder genießen den Schutz richterlicher Unabhängigkeit.  
 (2) Der Landesrechnungshof besteht aus der Präsidentin oder dem Präsidenten, der Vizepräsi-
dentin oder dem Vizepräsidenten und den weiteren Mitgliedern. Präsidentin oder Präsident und 
Vizepräsidentin oder Vizepräsident werden vom Landtag mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
seiner Mitglieder auf die Dauer von zwölf Jahren gewählt; eine Wiederwahl ist nicht zulässig. 
Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident ernennt die Präsidentin oder den Präsidenten 
und die Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten. Die weiteren Mitglieder des Landesrech-
nungshofs werden von der Ministerpräsidentin oder von dem Ministerpräsidenten auf Vorschlag 
der Präsidentin oder des Präsidenten des Landesrechnungshofs mit Zustimmung des Landtages 
ernannt.  
 (3) Das Nähere regelt ein Gesetz.  
 
 Abschnitt IX  
Übergangs- und Schlussbestimmungen  
 
 Artikel 66 Geltungsbereich  
 Veränderungen des räumlichen Geltungsbereichs des Landesrechts werden durch Gesetz festge-
stellt.  
 
 Artikel 67 Übergangsvorschrift  
 (1) Abweichend von Artikel 61 Absatz 1 können bis 2019 Kredite aufgenommen werden. Dabei 
sind jährliche Obergrenzen einzuhalten. Die Obergrenze für 2011 errechnet sich, indem das 
strukturelle Finanzierungsdefizit des Jahres 2010 (Ausgangswert) um ein Zehntel verringert 
wird. Für die Folgejahre errechnet sich die jährliche Obergrenze, indem die Obergrenze des Vor-
jahres jeweils um ein Zehntel des Ausgangswertes verringert wird.  
 (2) Die Landesregierung legt dem Landtag eine jährlich fortzuschreibende Planung zum Abbau 
des strukturellen Finanzierungsdefizits vor. Der Landesrechnungshof gibt hierzu eine Stellung-
nahme ab.  
 (3) Die Landesregierung berücksichtigt bei ihrer Mitwirkung an der Bundesgesetzgebung und 
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in Angelegenheiten der Europäischen Union die Verpflichtung aus Artikel 61 Absatz 1 in Ver-
bindung mit Artikel 67 Absatz 1.  

 Artikel 68 Erste Mitgliederwahl zum Landesverfassungsgericht 
 Bei der ersten Wahl der gemäß Artikel 51 Absatz 3 zu bestellenden Mitglieder des Landesver-
fassungsgerichts werden vier Mitglieder auf die Dauer von neun Jahren und drei Mitglieder auf 
die Dauer von sechs Jahren gewählt.  

 Artikel 69 Elektronischer Zugang zu Gerichten 
 Artikel 14 Absatz 2 gilt mit der Maßgabe, dass das Land einen elektronischen Zugang zu seinen 
Gerichten ab dem 1. Januar 2018 sichert.  

 Artikel 70 Inkrafttreten, Geltungsdauer 
(1) Diese Landesverfassung ist unter der Bezeichnung „Landessatzung“ am 12. Januar 1950 in
Kraft getreten.
(2) Diese Verfassung verliert vorbehaltlich anderweitiger bundesgesetzlicher Regelung ihre Gel-
tung an dem Tag, an dem eine Neugliederung des Bundesgebietes in Kraft tritt.
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Verfassung des Freistaats Thüringen 
vom 25. Oktober 1993 (GVBl. S. 625) 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Mai 2024 (GVBl. S. 89) 

Inhaltsübersicht 
Präambel  
Erster Teil. Grundrechte, Staatsziele und Ordnung des Gemeinschaftslebens 
Artikel 1 bis 43  
Erster Abschnitt. Menschenwürde, Gleichheit und Freiheit 
Artikel 1 bis 16  
Zweiter Abschnitt. Ehe und Familie  
Artikel 17 bis 19  
Dritter Abschnitt. Bildung und Kultur  
Artikel 20 bis 30  
Vierter Abschnitt. Natur und Umwelt  
Artikel 31 bis 33  
Fünfter Abschnitt. Eigentum, Wirtschaft und Arbeit  
Artikel 34 bis 38 
Sechster Abschnitt. Religion und Weltanschauung  
Artikel 39 bis 41 
Siebter Abschnitt. Gesellschaftlicher Zusammenhalt 
Artikel 41a bis 41c 
Achter Abschnitt. Gemeinsame Bestimmungen für alle Grundrechte und Staatsziele 
Artikel 42 und 43 
Zweiter Teil. Der Freistaat Thüringen  
Artikel 44 bis 103  
Erster Abschnitt. Grundlagen 
Artikel 44 bis 47  
Zweiter Abschnitt. Der Landtag  
Artikel 48 bis 69 
Dritter Abschnitt. Die Landesregierung  
Artikel 70 bis 78  
Vierter Abschnitt. Der Verfassungsgerichtshof 
Artikel 79 und 80  
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Artikel 81 bis 85  
Sechster Abschnitt. Die Rechtspflege  
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Der Thüringer Landtag hat mit der nach Artikel 106 Abs. 1 dieser Verfassung vorgesehenen 
Mehrheit das folgende Gesetz beschlossen: 
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Präambel 
In dem Bewußtsein des kulturellen Reichtums und der Schönheit des Landes, seiner wechselvollen 
Geschichte, der leidvollen Erfahrungen mit überstandenen Diktaturen und des Erfolges der friedli-
chen Veränderungen im Herbst 1989, in dem Willen, Freiheit und Würde des einzelnen zu achten, 
das Gemeinschaftsleben in sozialer Gerechtigkeit zu ordnen, Natur und Umwelt zu bewahren und zu 
schützen, der Verantwortung für zukünftige Generationen gerecht zu werden, inneren wie äußeren 
Frieden zu fördern, die demokratisch verfaßte Rechtsordnung zu erhalten und Trennendes in Europa 
und der Welt zu überwinden, gibt sich das Volk des Freistaats Thüringen in freier Selbstbestimmung 
und auch in Verantwortung vor Gott diese Verfassung. 
 
Erster Teil 
Grundrechte, Staatsziele und Ordnung des Gemeinschaftslebens 
 
Erster Abschnitt. Menschenwürde, Gleichheit und Freiheit 
 
Artikel 1 
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie auch im Sterben zu achten und zu schützen, ist 
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. 
(2) Thüringen bekennt sich zu den unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als 
Grundlage jeder staatlichen Gemeinschaft, zum Frieden und zur Gerechtigkeit. 
 
Artikel 2 
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 
(2) Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Das Land, seine Gebietskörperschaften und andere 
Träger der öffentlichen Verwaltung sind verpflichtet, die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und 
Männern in allen Bereichen des öffentlichen Lebens durch geeignete Maßnahmen zu fördern und zu 
sichern. 
(3) Niemand darf wegen seiner Herkunft, seiner Abstammung, seiner ethnischen Zugehörigkeit, 
seines Alters, seiner sozialen Stellung, seiner Sprache, seiner politischen, weltanschaulichen oder 
religiösen Überzeugung, seines Geschlechts oder seiner sexuellen Orientierung bevorzugt oder be-
nachteiligt werden. Menschen mit Behinderung stehen unter dem besonderen Schutz des Freistaats. 
Das Land und seine Gebietskörperschaften fördern ihre gleichwertige Teilnahme am Leben in der 
Gemeinschaft. 
 
Artikel 3 
(1) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist un-
verletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. 
(2) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte 
anderer verletzt oder nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung verstößt. 
 
Artikel 4 
(1) Die Freiheit der Person kann nur auf Grund eines förmlichen Gesetzes und nur unter Beachtung 
der darin vorgeschriebenen Formen eingeschränkt werden. 
(2) Festgehaltene Personen dürfen weder seelisch noch körperlich mißhandelt werden. 
(3) Über die Zulässigkeit und Fortdauer einer Freiheitsentziehung hat nur der Richter zu entschei-
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den. Bei jeder nicht auf richterlicher Anordnung beruhenden Freiheitsentziehung ist unverzüglich, 
spätestens jedoch innerhalb von 24 Stunden, eine richterliche Entscheidung herbeizuführen. Das Nä-
here regelt das Gesetz. 
(4) Jeder wegen des Verdachts einer strafbaren Handlung vorläufig Festgenommene ist spätestens
am Tag nach der Festnahme dem Richter vorzuführen, der ihm die Gründe der Festnahme mitzutei-
len, ihn zu vernehmen und ihm Gelegenheit zu Einwendungen zu geben hat. Der Richter hat unver-
züglich entweder einen mit Gründen versehenen schriftlichen Haftbefehl zu erlassen oder die Frei-
lassung anzuordnen.
(5) Von jeder richterlichen Entscheidung über die Anordnung oder Fortdauer einer Freiheitsentzie-
hung ist unverzüglich ein Angehöriger des Festgehaltenen oder eine Person seines Vertrauens zu
benachrichtigen.

Artikel 5 
(1) Jeder Bürger genießt Freizügigkeit.
(2) Dieses Recht darf nur auf Grund eines Gesetzes und nur für die Fälle eingeschränkt werden, in
denen eine ausreichende Lebensgrundlage nicht vorhanden ist und der Allgemeinheit daraus beson-
dere Lasten entstehen würden oder in denen es zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand
oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes, zur Bekämpfung
von Seuchengefahr, Naturkatastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen, zum Schutz der Ju-
gend vor Verwahrlosung oder um strafbaren Handlungen vorzubeugen, erforderlich ist.

Artikel 6 
(1) Jeder hat das Recht auf Achtung und Schutz seiner Persönlichkeit und seines privaten Lebens-
bereiches.
(2) Jeder hat Anspruch auf Schutz seiner personenbezogenen Daten. Er ist berechtigt, über die
Preisgabe und Verwendung solcher Daten selbst zu bestimmen.
(3) Diese Rechte dürfen nur auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden. Den Belangen histo-
rischer Forschung und geschichtlicher Aufarbeitung ist angemessen Rechnung zu tragen.
(4) Jeder hat nach Maßgabe der Gesetze ein Recht auf Auskunft darüber, welche Informationen
über ihn in Akten und Dateien gespeichert sind und auf Einsicht in ihn betreffende Akten und Dateien.

Artikel 7 
(1) Das Briefgeheimnis, das Postund Fernmeldegeheimnis sowie das Kommunikationsgeheimnis
sind unverletzlich.
(2) Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes angeordnet werden. Sie sind grundsätz-
lich dem Betroffenen nach Abschluß der Maßnahme mitzuteilen. Ihm steht der Rechtsweg offen.

Artikel 8 
(1) Die Wohnung ist unverletzlich.
(2) Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im Verzuge auch durch die in den
Gesetzen vorgesehenen anderen Organe angeordnet und nur in der dort vorgeschriebenen Form
durchgeführt werden.
(3) Eingriffe und Beschränkungen dürfen im übrigen nur zur Abwehr einer gemeinen Gefahr oder
einer Lebensgefahr für einzelne Personen, auf Grund eines Gesetzes auch zur Verhütung dringender
Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere zur Behebung der Raumnot, zur
Bekämpfung von Seuchengefahr oder zum Schutz gefährdeter Kinder und Jugendlicher vorgenom-
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men werden. 
 
Artikel 9 
Jeder hat das Recht auf Mitgestaltung des politischen Lebens im Freistaat. Dieses Recht wird im 
Rahmen dieser Verfassung in Ausübung politischer Freiheitsrechte, insbesondere durch eine Mitwir-
kung in Parteien und Bürgerbewegungen wahrgenommen. 
 
Artikel 10 
(1) Jeder Bürger hat das Recht, sich mit anderen ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und 
unbewaffnet zu versammeln. 
(2) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht auf Grund eines Gesetzes 
eingeschränkt werden. 
 
Artikel 11 
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern und zu verbreiten sowie sich aus allgemein 
zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. 
(2) Die Freiheit der Presse, des Rundfunks, des Fernsehens, des Films und der anderen Medien wird 
gewährleistet. Zensur ist nicht zulässig. 
(3) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzli-
chen Bestimmungen zum Schutz der Kinder und Jugendlichen und in dem Recht der persönlichen 
Ehre. 
 
Artikel 12 
(1) Das Land gewährleistet die Grundversorgung durch öffentlich-rechtlichen Rundfunk und sorgt 
für die Ausgewogenheit der Verbreitungsmöglichkeiten zwischen privaten und öffentlichrechtlichen 
Veranstaltern. 
(2) In den Aufsichtsgremien der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und in den vergleichba-
ren Aufsichtsgremien über den privaten Rundfunk sind die politischen, weltanschaulichen und ge-
sellschaftlichen Gruppen nach Maßgabe der Gesetze zu beteiligen. 
 
Artikel 13 
(1) Jeder Bürger hat das Recht, Vereinigungen zu bilden. 
(2) Vereinigungen, deren Zweck oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die 
sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder den Gedanken der Völkerverständigung richten, 
sind verboten. 
 
Artikel 14 
Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich oder mündlich mit 
Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden. Es be-
steht Anspruch auf begründeten Bescheid in angemessener Frist. 
 
 
Artikel 15 
Es ist ständige Aufgabe des Freistaats, darauf hinzuwirken, daß in ausreichendem Maße angemesse-
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ner Wohnraum zur Verfügung steht. Zur Verwirklichung dieses Staatsziels fördern das Land und 
seine Gebietskörperschaften die Erhaltung, den Bau und die Bereitstellung von Wohnraum im sozi-
alen, genossenschaftlichen und privaten Bereich. 
 
Artikel 16 
Das Land und seine Gebietskörperschaften sichern allen im Notfall ein Obdach. 
 
 
Zweiter Abschnitt Ehe und Familie 
 
Artikel 17 
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. 
(2) Wer in häuslicher Gemeinschaft Kinder erzieht oder für andere sorgt, verdient Förderung und 
Entlastung. 
(3) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. 
 
Artikel 18 
(1) Eltern und andere Sorgeberechtigte haben das Recht und die Pflicht zur Erziehung ihrer Kinder. 
(2) Kinder dürfen von den Sorgeberechtigten gegen deren Willen nur auf Grund eines Gesetzes 
getrennt werden, wenn das Wohl des Kindes gefährdet ist und der Gefahr nicht auf andere Weise 
begegnet werden kann. 
(3) Die elterliche Sorge darf nur auf gesetzlicher Grundlage durch ein Gericht eingeschränkt oder 
entzogen werden. 
 
Artikel 19 
(1) Kinder und Jugendliche haben das Recht auf eine gesunde geistige, körperliche und psychische 
Entwicklung. Sie sind vor körperlicher und seelischer Vernachlässigung, Mißhandlung, Mißbrauch 
und Gewalt zu schützen. 
(2) Nichtehelichen und ehelichen Kindern und Jugendlichen sind durch die Gesetzgebung die glei-
chen Bedingungen für ihre Entwicklung und ihre Stellung in der Gemeinschaft zu schaffen und zu 
sichern. 
(3) Das Land und seine Gebietskörperschaften fördern Kindertageseinrichtungen, unabhängig von 
ihrer Trägerschaft. 
(4) Das Land und seine Gebietskörperschaften fördern den vorbeugenden Gesundheitsschutz für 
Kinder und Jugendliche. 
 
 
Dritter Abschnitt Bildung und Kultur 
 
Artikel 20 
Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Der freie und gleiche Zugang zu den öffentlichen Bildungs-
einrichtungen wird nach Maßgabe der Gesetze gewährleistet. Begabte, Menschen mit Behinderung 
und sozial Benachteiligte sind besonders zu fördern. 
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Artikel 21 
Das natürliche Recht und die Pflicht der Eltern, Erziehung und Bildung ihrer Kinder zu bestimmen, 
bilden die Grundlage des Erziehungsund Schulwesens. Sie sind insbesondere bei dem Zugang zu den 
verschiedenen Schularten zu achten. 
 
Artikel 22 
(1) Erziehung und Bildung haben die Aufgabe, selbständiges Denken und Handeln, Achtung vor 
der Würde des Menschen und Toleranz gegenüber der Überzeugung anderer, Anerkennung der De-
mokratie und Freiheit, den Willen zu sozialer Gerechtigkeit, die Friedfertigkeit im Zusammenleben der Kul-
turen und Völker und die Verantwortung für die natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen und die Umwelt 
zu fördern. 
(2) Der Geschichtsunterricht muß auf eine unverfälschte Darstellung der Vergangenheit gerichtet 
sein. 
(3) Die Lehrer haben auf die religiösen und weltanschaulichen Empfindungen aller Schüler Rück-
sicht zu nehmen. 
 
Artikel 23 
(1) Es besteht allgemeine Schulpflicht. 
(2) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Landes. 
(3) Eltern, andere Sorgeberechtigte, Lehrer und Schüler wirken bei der Gestaltung des Schulwe-
sens sowie des Lebens und der Arbeit in der Schule mit. 
 
Artikel 24 
(1) Das Land gewährleistet ein ausreichendes und vielfältiges öffentliches Erziehungsund 
Schulwesen, das neben dem gegliederten Schulsystem auch andere Schularten ermöglicht. 
(2) In den öffentlichen Schulen werden die Schülerinnen und Schüler gemeinsam und ungeachtet 
des Bekenntnisses und der Weltanschauung unterrichtet. 
(3) Der Unterricht an öffentlichen Schulen ist unentgeltlich. Die Finanzierung von Lernund Lehr-
mitteln regelt das Gesetz. 
 
Artikel 25 
(1) Religions- und Ethikunterricht sind in den öffentlichen Schulen ordentliche Lehrfächer. 
(2) Die Eltern und anderen Sorgeberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am 
Religions- oder Ethikunterricht zu entscheiden. Mit Vollendung des 14. Lebensjahres obliegt diese 
Entscheidung den Jugendlichen in eigener Verantwortung. 
(3) Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen. 
 
Artikel 26 
(1) Das Recht zur Errichtung von Schulen in freier Trägerschaft wird gewährleistet. 
(2) Schulen in freier Trägerschaft als Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des 
Landes. Genehmigte Ersatzschulen haben Anspruch auf öffentliche Zuschüsse. Das Nähere regelt das 
Gesetz. 
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Artikel 27 
(1) Kunst ist frei. Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. 
(2) Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. 
 
Artikel 28 
(1) Die Hochschulen genießen den Schutz des Landes und stehen unter seiner Aufsicht. Sie haben 
das Recht auf Selbstverwaltung, an der alle Mitglieder zu beteiligen sind. 
(2) Hochschulen in freier Trägerschaft sind zulässig. 
(3) Die Kirchen und andere Religionsgesellschaften haben das Recht, eigene Hochschulen und an-
dere theologische Bildungsanstalten zu unterhalten. Das Mitspracherecht der Kirchen bei der Beset-
zung der Lehrstühle theologischer Fakultäten wird durch Vereinbarung geregelt. 
(4) Das Nähere regelt das Gesetz. 
 
Artikel 29 
Das Land und seine Gebietskörperschaften fördern die Erwachsenenbildung. Als Träger von Einrich-
tungen der Erwachsenenbildung sind auch freie Träger zugelassen. 
 
Artikel 30 
(1) Kultur, Kunst, Brauchtum genießen Schutz und Förderung durch das Land und seine Gebiets-
körperschaften. 
(2) Die Denkmale der Kultur, Kunst, Geschichte und die Naturdenkmale stehen unter dem Schutz 
des Landes und seiner Gebietskörperschaften. Die Pflege der Denkmale obliegt in erster Linie ihren 
Eigentümern. Sie sind der Öffentlichkeit im Rahmen der Gesetze unter Beachtung der Rechte anderer 
zugänglich zu machen. 
(3) Der Sport genießt Schutz und Förderung durch das Land und seine Gebietskörperschaften. 
 
 
Vierter Abschnitt Natur und Umwelt 
 
Artikel 31 
(1) Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen ist Aufgabe des Freistaats und sei-
ner Bewohner. 
(2) Der Naturhaushalt und seine Funktionstüchtigkeit sind zu schützen. Die heimischen Tierund 
Pflanzenarten sowie besonders wertvolle Landschaften und Flächen sind zu erhalten und unter Schutz 
zu stellen. Das Land und seine Gebietskörperschaften wirken darauf hin, daß von Menschen verur-
sachte Umweltschäden im Rahmen des Möglichen beseitigt oder ausgeglichen werden. 
(3) Mit Naturgütern und Energie ist sparsam umzugehen. Das Land und seine Gebietskörperschaf-
ten fördern eine umweltgerechte Energieversorgung. 
 
Artikel 32 
Tiere werden als Lebewesen und Mitgeschöpfe geachtet. Sie werden vor nicht artgemäßer Haltung 
und vermeidbarem Leiden geschützt. 
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Artikel 33 
Jeder hat das Recht auf Auskunft über die Daten, welche die natürliche Umwelt in seinem Lebens-
raum betreffen und die durch den Freistaat erhoben worden sind, soweit gesetzliche Regelungen oder 
Rechte Dritter nicht entgegenstehen. 
 
 
Fünfter Abschnitt 
Eigentum, Wirtschaft und Arbeit 
 
Artikel 34 
(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die 
Gesetze bestimmt. 
(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. 
(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur auf Grund eines 
Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Ab-
wägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädi-
gung steht im Streitfalle der Rechtsweg offen. 

 
Artikel 35 
(1) Jeder Bürger hat das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Be-
rufswahl, die Berufsausübung sowie die Berufsausbildung können auf Grund eines Gesetzes geregelt 
werden. 
(2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer her-
kömmlichen allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht. 
 
Artikel 36 
Es ist ständige Aufgabe des Freistaats, jedem die Möglichkeit zu schaffen, seinen Lebensunterhalt 
durch frei gewählte und dauerhafte Arbeit zu verdienen. Zur Verwirklichung dieses Staatsziels er-
greifen das Land und seine Gebietskörperschaften insbesondere Maßnahmen der Wirtschafts- und 
Arbeitsförderung, der beruflichen Weiterbildung und der Umschulung. 
 
Artikel 37 
(1) Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigun-
gen zu bilden, ist für jeden und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken 
oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. 
(2) Das Recht, Arbeitskämpfe zu führen, insbesondere das Streikrecht, ist gewährleistet. 
(3) Die Beschäftigten und ihre Verbände haben nach Maßgabe der Gesetze das Recht auf Mitbe-
stimmung in Angelegenheiten ihrer Betriebe, Unternehmen oder Dienststellen. 
 
Artikel 38 
Die Ordnung des Wirtschaftslebens hat den Grundsätzen einer sozialen und der Ökologie verpflich-
teten Marktwirtschaft zu entsprechen. 
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Sechster Abschnitt 
Religion und Weltanschauung 
 
Artikel 39 
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen 
Bekenntnisses sind unverletzlich. 
(2) Jeder hat das Recht, seine Religion oder Weltanschauung ungestört, allein oder mit anderen, 
privat oder öffentlich auszuüben. Die Ausübung einer Religion oder Weltanschauung darf die Würde 
anderer nicht verletzen. 
 
Artikel 40 
Für das Verhältnis des Freistaats zu den Religionsgesellschaften und Weltanschauungsgemeinschaf-
ten gilt Artikel 140 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949; er ist 
Bestandteil dieser Verfassung. 
 
Artikel 41 
Die von den Kirchen, anderen Religionsgesellschaften und Weltanschauungsgemeinschaften unter-
haltenen sozialen und karitativen Einrichtungen werden als gemeinnützig anerkannt und gefördert. 
Dies gilt auch für die Einrichtungen der Verbände der freien Wohlfahrtspflege. 
 
 
Siebter Abschnitt  
Gesellschaftlicher Zusammenhalt  
Artikel 41 a  
Das Land und seine Gebietskörperschaften schützen und fördern den ehrenamtlichen Einsatz für die 
Gesellschaft.  
 
Artikel 41 b  
Das Prinzip der Nachhaltigkeit ist Grundlage allen staatlichen Handelns. Das Land und seine Ge-
bietskörperschaften haben die natürlichen Lebensgrundlagen zu bewahren und ein menschenwürdi-
ges Leben für alle heutigen und künftigen Generationen zu ermöglichen.  
 
Artikel 41 c  
Das Land und seine Gebietskörperschaften fördern und sichern gleichwertige Lebensverhältnisse in 
allen Landesteilen, in Stadt und Land. 
 
 
Achter Abschnitt 
Gemeinsame Bestimmungen für alle Grundrechte und Staatsziele 
 
Artikel 42 
(1) Die in dieser Verfassung niedergelegten Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Ge-
walt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. 
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(2) Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach 
auf diese anwendbar sind. 
(3) Soweit nach dieser Verfassung ein Grundrecht auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden 
kann, muß das Gesetz allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten. Außerdem muß das Gesetz 
das Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen. 
(4) Das Gesetz muß den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahren. In keinem Fall darf ein Grund-
recht in seinem Wesensgehalt angetastet werden. 
(5) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechts-
weg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche Rechtsweg gege-
ben. 
 
Artikel 43 
Der Freistaat hat die Pflicht, nach seinen Kräften und im Rahmen seiner Zuständigkeiten die Ver-
wirklichung der in dieser Verfassung niedergelegten Staatsziele anzustreben und sein Handeln da-
nach auszurichten. 
 
 
Zweiter Teil 
Der Freistaat Thüringen 
 
Erster Abschnitt Grundlagen 
 
Artikel 44 
(1) Der Freistaat Thüringen ist ein Land der Bundesrepublik Deutschland und damit Teil der Eu-
ropäischen Union. Der Freistaat Thüringen ist ein demokratischer, sozialer und dem Schutz der na-
türlichen Lebensgrundlagen des Menschen verpflichteter Rechtsstaat. 
(2) Der Freistaat Thüringen trägt zur Verwirklichung und Entwicklung eines geeinten Europas bei, 
das den Grundsätzen der Demokratie, des Rechtsstaats, des Sozialstaats und des Föderalismus sowie 
der Subsidiarität verpflichtet ist. Er fördert die europäische Kooperation und Verständigung und tritt 
für die Mitwirkung der Regionen und ihrer Bürger an europäischen Entscheidungen ein. 
(3) Die Landesfarben sind weiß-rot. Das Wappen des Landes bildet ein aufrecht stehender, achtfach 
rot-silber gestreifter, goldgekrönter und goldbewehrter Löwe auf blauem Grund, umgeben von acht 
silbernen Sternen. 
(4) Die Hauptstadt des Landes ist Erfurt. 
 
Artikel 45 
Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Es verwirklicht seinen Willen durch Wahlen, Volksbegehren 
und Volksentscheid. Es handelt mittelbar durch die verfassungsgemäß bestellten Organe der Gesetz-
gebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung. 
 
Artikel 46 
(1) Wahlen nach Artikel 49 Abs. 1 und Abstimmungen nach Artikel 82 Abs. 6 dieser Verfassung 
sind allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim. 
(2) Wahlund stimmberechtigt sowie wählbar ist jeder Bürger, der das 18. Lebensjahr vollendet 
und seinen Wohnsitz im Freistaat hat. 
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(3) Das Nähere regelt das Gesetz. 
 
Artikel 47 
(1) Die Gesetzgebung steht dem Landtag und dem Volk zu. 
(2) Die vollziehende Gewalt liegt bei der Landesregierung und den Verwaltungsorganen. 
(3) Die rechtsprechende Gewalt wird durch unabhängige Gerichte ausgeübt. 
(4) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die 
Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. 
 
 
Zweiter Abschnitt Der Landtag 
 
Artikel 48 
(1) Der Landtag ist das vom Volk gewählte oberste Organ der demokratischen Willensbildung. 
(2) Der Landtag übt gesetzgebende Gewalt aus, wählt den Ministerpräsidenten, überwacht die Aus-
übung der vollziehenden Gewalt, behandelt die in die Zuständigkeit des Landes gehörenden öffentli-
chen Angelegenheiten und erfüllt die anderen ihm nach dieser Verfassung zustehenden Aufgaben. 
 
Artikel 49 
(1) Der Landtag wird nach den Grundsätzen einer mit der Personenwahl verbundenen Verhältnis-
wahl gewählt. 
(2) Für die Zuteilung von Landtagssitzen ist ein Mindestanteil von fünf vom Hundert der im 
Land für alle Wahlvorschlagslisten abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 
(3) Der Landtag prüft die Gültigkeit der Wahl. Er entscheidet, ob ein Mitglied seinen Sitz im 
Landtag verloren hat. 
(4) Das Nähere regelt das Gesetz. 
 
Artikel 50 
(1) Der Landtag wird auf fünf Jahre gewählt. Die Neuwahl findet frühestens 57, spätestens 61 Mo-
nate nach Beginn der Wahlperiode statt. Die Neuwahl für die fünfte Wahlperiode findet im Zeitraum 
vom 1. Juli 2009 bis 30. September 2009 statt. 
(2) Die Neuwahl wird vorzeitig durchgeführt, 
1. wenn der Landtag seine Auflösung mit der Mehrheit von zwei Drittel seiner Mitglieder auf 

Antrag von einem Drittel seiner Mitglieder beschließt, 
2. wenn nach einem erfolglosen Vertrauensantrag des Ministerpräsidenten der Landtag nicht 

innerhalb von drei Wochen nach der Beschlußfassung über den Vertrauensantrag einen neuen 
Ministerpräsidenten gewählt hat. 

Über den Antrag nach Nummer 1 darf frühestens am elften und muß spätestens am 30. Tag nach 
Antragstellung offen abgestimmt werden. Die vorzeitige Neuwahl muß innerhalb 70 Tagen stattfin-
den. 
(3) Die Wahlperiode endet mit dem Zusammentritt eines neuen Landtags. Dies muß spätestens 
am 30. Tag nach der Wahl erfolgen. 
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Artikel 51 
(1) Wer sich um einen Sitz im Landtag bewirbt, hat Anspruch auf den zur Vorbereitung seiner 
Wahl erforderlichen Urlaub. 
(2) Niemand darf gehindert werden, ein Mandat zu übernehmen oder auszuüben; eine Kündigung 
oder Entlassung aus diesem Grund ist unzulässig. 
 
Artikel 52 
(1) Wer zum Abgeordneten gewählt ist, erwirbt die Rechtsstellung eines Abgeordneten mit der An-
nahme der Wahl. 
(2) Ein Abgeordneter kann jederzeit auf sein Mandat verzichten. Der Verzicht ist vom Abgeordne-
ten persönlich dem Präsidenten des Landtags gegenüber schriftlich zu erklären. Die Erklärung ist un-
widerruflich. 
(3) Verliert ein Abgeordneter die Wählbarkeit, so erlischt sein Mandat. 
 
Artikel 53 
(1) Die Abgeordneten sind die Vertreter aller Bürger des Landes. Sie sind an Aufträge und 
Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen verantwortlich. 
(2) Jeder Abgeordnete hat das Recht, im Landtag das Wort zu ergreifen, Anfragen und Anträge zu 
stellen sowie an Wahlen und Abstimmungen teilzunehmen. 
(3) Jeder Abgeordnete hat die Pflicht, die Verfassung zu achten und seine Kraft für das Wohl des 
Landes und aller seiner Bürger einzusetzen. 
 
Artikel 54 
(1) Die Abgeordneten haben Anspruch auf eine angemessene, ihre Unabhängigkeit sichernde Ent-
schädigung. Auf den Anspruch kann nicht verzichtet werden. 
(2) Die Höhe der Entschädigung verändert sich jährlich auf der Grundlage der jeweils letzten Fest-
legung nach Maßgabe der allgemeinen Einkommens-, die der Aufwandsentschädigung nach der all-
gemeinen Preisentwicklung im Freistaat. 
(3) Für die wirksame Mandatsausübung sind die erforderlichen Mittel bereitzustellen. 
(4) Das Nähere regelt das Gesetz. 
 
Artikel 55 
(1) Abgeordnete dürfen zu keiner Zeit wegen ihrer Abstimmung oder wegen einer Äußerung, die 
sie im Landtag, in einem seiner Ausschüsse oder sonst in Ausübung ihres Mandats getan haben, ge-
richtlich oder dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb des Landtags zur Verantwortung gezogen wer-
den. Dies gilt nicht für verleumderische Beleidigungen. 
(2) Abgeordnete dürfen wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung nur mit Zustimmung des Land-
tags zur Verantwortung gezogen oder verhaftet werden, es sei denn, daß sie bei der Begehung der Tat 
oder im Laufe des folgenden Tages festgenommen werden. Die Zustimmung ist auch für jede andere 
Beschränkung der persönlichen Freiheit von Abgeordneten erforderlich. 
(3) Jedes Strafverfahren gegen Abgeordnete und jede Haft oder sonstige Beschränkung ihrer per-
sönlichen Freiheit sind auf Verlangen des Landtags für die Dauer der Wahlperiode auszusetzen. 
(4) Die Entscheidungen nach den Absätzen 2 und 3 können einem Ausschuß übertragen werden. 
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Artikel 56 
(1) Die Abgeordneten sind berechtigt, über Personen, die ihnen in ihrer Eigenschaft als Abgeord-
nete oder denen sie in dieser Eigenschaft Tatsachen anvertraut haben, sowie über diese Tatsachen 
selbst das Zeugnis zu verweigern. 
(2) Personen, deren Mitarbeit Abgeordnete in Ausübung ihres Mandats in Anspruch nehmen, kön-
nen das Zeugnis über die Wahrnehmungen verweigern, die sie anläßlich dieser Mitarbeit gemacht 
haben. Über die Ausübung des Rechts entscheiden grundsätzlich die Abgeordneten. 
(3) Soweit dieses Zeugnisverweigerungsrecht reicht, dürfen Schriftstücke, andere Datenträger und 
Dateien weder beschlagnahmt noch genutzt werden. 
 
Artikel 57 
(1) Der Landtag wählt aus seiner Mitte den Präsidenten, die Vizepräsidenten und die Schriftführer. 
(2) Der Präsident kann den Landtag jederzeit einberufen. Er ist hierzu verpflichtet, wenn ein Fünftel 
der Mitglieder oder eine Fraktion oder die Landesregierung es verlangen. Er leitet die Sitzungen des 
Landtags nach Maßgabe der Geschäftsordnung. 
(3) Der Präsident führt die Geschäfte des Landtags. Er übt das Hausrecht, die Ordnungsund die 
Polizeigewalt im Landtagsgebäude aus. Eine Durchsuchung oder Beschlagnahme darf in den Räumen 
des Landtags nur mit Zustimmung des Präsidenten vorgenommen werden. 
(4) Der Präsident vertritt das Land in Angelegenheiten des Landtags, leitet dessen Verwaltung und 
die wirtschaftlichen Angelegenheiten nach Maßgabe des Haushaltsgesetzes. Er stellt die Bediensteten 
der Landtagsverwaltung ein, entläßt sie und führt über sie die Aufsicht. 
(5) Der Landtag gibt sich eine Geschäftsordnung. 
 
Artikel 58 
Abgeordnete der gleichen Partei oder Liste haben das Recht, sich zu einer Fraktion zusammenzu-
schließen. Die Anzahl der Fraktionsmitglieder muß mindestens dem Stimmenanteil entsprechen, der 
nach Artikel 49 Abs. 2 für die Zuteilung von Landtagssitzen erforderlich ist. 
 
Artikel 59 
(1) Parlamentarische Opposition ist ein grundlegender Bestandteil der parlamentarischen Demo-
kratie. 
(2) Oppositionsfraktionen haben das Recht auf Chancengleichheit sowie Anspruch auf eine zur 
Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben erforderliche Ausstattung. 
 
Artikel 60 
(1) Der Landtag verhandelt öffentlich. 
(2) Auf Antrag von zehn Abgeordneten, einer Fraktion oder der Landesregierung kann die Öffent-
lichkeit mit der Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen ausgeschlossen werden. Über 
den Antrag wird in nichtöffentlicher Sitzung entschieden. 
(3) Wahrheitsgetreue Berichte über die öffentlichen Sitzungen des Landtags und seiner Ausschüsse 
bleiben von jeder Verantwortlichkeit frei. 
 
Artikel 61 
(1) Der Landtag ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Er gilt 
solange als beschlußfähig, bis vom Präsidenten das Gegenteil festgestellt wird. 
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(2) Der Landtag beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit diese Verfassung 
nichts anderes vorsieht. Für die vom Landtag vorzunehmenden Wahlen kann durch Gesetz oder durch 
die Geschäftsordnung anderes bestimmt werden. 
 
Artikel 62 
(1) Zur Vorbereitung seiner Verhandlungen und Beschlüsse setzt der Landtag Ausschüsse ein. In 
der Zusammensetzung der Ausschüsse haben sich die Mehrheitsverhältnisse im Landtag widerzu-
spiegeln. 
(2) Die Sitzungen der Ausschüsse sind in der Regel nicht öffentlich. 
 
Artikel 62 a  
Der Landtag bestellt in seiner konstituierenden Sitzung einen für die Angelegenheiten der Europäi-
schen Union zuständigen und beschließenden Ausschuss. Die Sitzungen dieses Ausschusses sind zu 
Angelegenheiten der Europäischen Union grundsätzlich öffentlich. Der Landtag kann Beschlüsse 
des für die Angelegenheiten der Europäischen Union zuständigen Ausschusses ändern oder aufhe-
ben. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung des Landtags. 
 
Artikel 63 
Der Landtag kann Enquetekommissionen einsetzen. Ihnen können auch Mitglieder angehören, die 
nicht Abgeordnete sind. 
 
Artikel 64 
(1) Der Landtag hat das Recht und auf Antrag von einem Fünftel seiner Mitglieder die Pflicht, 
Untersuchungsausschüsse einzusetzen. Über die Verfassungswidrigkeit des Untersuchungsauftrages 
entscheidet der Verfassungsgerichtshof auf Antrag von einem Fünftel der Mitglieder des Landtags. 
(2) Im Untersuchungsausschuß sind die Fraktionen mit mindestens je einem Mitglied vertreten. 
(3) Die Untersuchungsausschüsse erheben in öffentlicher Sitzung die Beweise, die ein Fünftel ihrer 
Mitglieder für erforderlich halten. Dabei gelten die Vorschriften der Strafprozeßordnung und des Ge-
richtsverfassungsgesetzes sinngemäß, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Öffentlich-
keit kann bei der Beweiserhebung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Ausschußmitglieder aus-
geschlossen werden. Über den Ausschluß der Öffentlichkeit wird in nichtöffentlicher Sitzung ent-
schieden. Die Beratungen sind nicht öffentlich. 
(4) Gerichte und Verwaltungsbehörden sind zur Rechtsund Amtshilfe verpflichtet. Die Landesre-
gierung und die Behörden des Landes sowie die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterstehen, sind verpflichtet, die von den Untersu-
chungsausschüssen angeforderten Akten vorzulegen und Auskünfte zu geben, Zutritt zu den von 
ihnen verwalteten öffentlichen Einrichtungen zu gewähren sowie die erforderlichen Aussagegeneh-
migungen zu erteilen. Artikel 67 Abs. 3 gilt entsprechend, soweit das Bekanntwerden geheimhal-
tungsbedürftiger Tatsachen in der Öffentlichkeit nicht durch geeignete Vorkehrungen verhindert wird 
oder der unantastbare Bereich privater Lebensgestaltung betroffen ist. 
(5) Das Briefgeheimnis, das Postund Fernmeldegeheimnis sowie das Kommunikationsgeheimnis 
bleiben unberührt. 
(6) Der Untersuchungsbericht ist der richterlichen Erörterung entzogen. In der Würdigung und Be-
urteilung des der Untersuchung zugrundeliegenden Sachverhalts sind die Gerichte frei. 
(7) Das Nähere regelt das Gesetz. 
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Artikel 65 
(1) Der Landtag bestellt einen Petitionsausschuß, dem die Entscheidung über die an den Landtag 
gerichteten Eingaben obliegt. Der Landtag kann die Entscheidung des Petitionsausschusses aufheben. 
(2) Artikel 64 Abs. 4 Satz 1 und 2 sowie Artikel 67 Abs. 3 gelten entsprechend. 
(3) Das Nähere regelt das Gesetz. 
 
Artikel 66 
(1) Der Landtag und seine Ausschüsse können die Anwesenheit jedes Mitglieds der Landesregie-
rung verlangen. 
(2) Die Mitglieder der Landesregierung und ihre Beauftragten haben zu allen Sitzungen des Land-
tags und seiner Ausschüsse Zutritt. Den Mitgliedern der Landesregierung oder deren Stellvertretern 
ist im Landtag und seinen Ausschüssen auf Wunsch das Wort zu erteilen. Regierungsmitglieder und 
ihre Beauftragten können durch Mehrheitsbeschluß für nichtöffentliche Sitzungen der Untersu-
chungsausschüsse, die nicht der Beweisaufnahme dienen, ausgeschlossen werden. 
 
Artikel 67 
(1) Parlamentarische Anfragen hat die Landesregierung unverzüglich zu beantworten. 
(2) Jedes Mitglied eines Landtagsausschusses kann verlangen, daß die Landesregierung dem Aus-
schuß zum Gegenstand seiner Beratung Auskünfte erteilt. 
(3) Die Landesregierung kann die Beantwortung von Anfragen und die Erteilung von Auskünften 
ablehnen, wenn 
1. dem Bekanntwerden des Inhalts gesetzliche Vorschriften, Staatsgeheimnisse oder schutzwür-

dige Interessen einzelner, insbesondere des Datenschutzes, entgegenstehen oder 
2. die Funktionsfähigkeit und die Eigenverantwortung der Landesregierung nicht nur geringfü-

gig beeinträchtigt werden. 
Die Ablehnung ist den Frage- oder Antragstellenden auf deren Verlangen zu begründen. 
(4) Die Landesregierung unterrichtet den Landtag rechtzeitig insbesondere über Gesetzentwürfe 
der Landesregierung, Angelegenheiten der Landesplanung und -entwicklung, geplante Abschlüsse 
von Staatsverträgen und Verwaltungsabkommen, Bundesratsangelegenheiten und Angelegenheiten 
der Europäischen Union, soweit diese für das Land von grundsätzlicher Bedeutung sind. 
(5) Die Landesregierung beteiligt den Landtag im Rahmen ihrer Willensbildung zu Angelegen-
heiten der Europäischen Union, insbesondere zur unionsrechtlichen Subsidiaritäts- und Verhältnis-
mäßigkeitsprüfung. Das Nähere regelt eine Vereinbarung zwischen Landtag und Landesregierung. 
 
Artikel 68 
(1) Die nach Artikel 46 Abs. 2 wahl- und stimmberechtigten Bürger haben das Recht, dem Landtag 
im Rahmen seiner Zuständigkeit bestimmte Gegenstände der politischen Willensbildung zu unter-
breiten (Bürgerantrag). Als Bürgerantrag können auch Gesetzentwürfe eingebracht werden. 
(2) Bürgeranträge zum Landeshaushalt, zu Dienst- und Versorgungsbezügen, Abgaben und Perso-
nalentscheidungen sind unzulässig. 
(3) Der Bürgerantrag muss landesweit von mindestens 50 000 Stimmberechtigten unterzeichnet 
sein. 
(4) Die Unterzeichner des Bürgerantrags können Vertreter bestellen. Diese haben ein Recht auf An-
hörung in einem Ausschuß. 
(5) Das Nähere regelt das Gesetz. 
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Artikel 69 
Zur Wahrung des Rechts auf Schutz der personenbezogenen Daten und zur Unterstützung bei der 
Ausübung der parlamentarischen Kontrolle wird beim Landtag ein Datenschutzbeauftragter berufen. 
 
Dritter Abschnitt Die Landesregierung 
 
Artikel 70 
(1) Die Landesregierung ist das oberste Organ der vollziehenden Gewalt. 
(2) Sie besteht aus dem Ministerpräsidenten und den Ministern. 
(3) Der Ministerpräsident wird vom Landtag mit der Mehrheit seiner Mitglieder ohne Aussprache 
in geheimer Abstimmung gewählt. Erhält im ersten Wahlgang niemand diese Mehrheit, so findet ein 
neuer Wahlgang statt. Kommt die Wahl auch im zweiten Wahlgang nicht zustande, so ist gewählt, 
wer in einem weiteren Wahlgang die meisten Stimmen erhält. 
(4) Der Ministerpräsident ernennt und entläßt die Minister. Er bestimmt einen Minister zu seinem 
Stellvertreter. 
 
Artikel 71 
(1) Der Ministerpräsident und die Minister leisten bei der Amtsübernahme vor dem Landtag fol-
genden Eid: "Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des Volkes widmen, Verfassung und 
Gesetze wahren, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben 
werde." 
(2) Der Eid kann mit einer religiösen Beteuerung geleistet werden. 
 
Artikel 72 
(1) Die Mitglieder der Landesregierung stehen in einem besonderen öffentlich-rechtlichen Amts-
verhältnis zum Land. 
(2) Die Mitglieder der Landesregierung dürfen kein anderes besoldetes Amt, kein Gewerbe und 
keinen Beruf ausüben; sie dürfen ohne Zustimmung des Landtags weder der Leitung noch dem Auf-
sichtsgremium eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens angehören. 
 
Artikel 73 
Der Landtag kann dem Ministerpräsidenten das Mißtrauen nur dadurch aussprechen, daß er mit der 
Mehrheit seiner Mitglieder einen Nachfolger wählt. Den Antrag kann ein Fünftel der Abgeordneten 
oder eine Fraktion einbringen. Zwischen dem Antrag und der Wahl müssen mindestens drei, dürfen 
jedoch höchstens zehn Tage liegen. Die Wahl erfolgt in geheimer Abstimmung. 
 
Artikel 74 
Über den Antrag des Ministerpräsidenten, ihm das Vertrauen auszusprechen, darf frühestens am drit-
ten Tag nach Schluß der Aussprache und muß spätestens am zehnten Tag, nachdem er eingebracht 
ist, abgestimmt werden. Der Antrag ist abgelehnt, wenn er nicht die Zustimmung der Mehrheit der 
Mitglieder des Landtags findet. 
 
Artikel 75 
(1) Die Landesregierung und jedes ihrer Mitglieder können jederzeit ihren Rücktritt erklären. 
(2) Das Amt der Mitglieder der Landesregierung endet mit dem Zusammentritt eines neuen 
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Landtags, dem Rücktritt der Landesregierung oder nachdem der Landtag einen Vertrauensantrag 
des Ministerpräsidenten abgelehnt hat. Das Amt eines Ministers endet auch mit dem Rücktritt oder jeder an-
deren Erledigung des Amtes des Ministerpräsidenten. 
(3) Der Ministerpräsident und auf sein Ersuchen die Minister sind verpflichtet, die Geschäfte bis 
zum Amtsantritt ihrer Nachfolger fortzuführen. 
 
Artikel 76 
(1) Der Ministerpräsident bestimmt die Richtlinien der Regierungspolitik und trägt dafür gegen-
über dem Landtag die Verantwortung. Innerhalb dieser Richtlinien leiten und verantworten die Mi-
nister ihren Geschäftsbereich selbständig. 
(2) Die Landesregierung beschließt insbesondere über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche, die 
Einbringung von Gesetzentwürfen, den Abschluß von Staatsverträgen und die Stimmabgabe im Bun-
desrat. Sie entscheidet bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den Ministern. 
(3) Der Ministerpräsident führt den Vorsitz in der Landesregierung und leitet deren Geschäfte. Die 
Landesregierung gibt sich eine Geschäftsordnung. 
 
Artikel 77 
(1) Der Ministerpräsident vertritt das Land nach außen. Er kann diese Befugnis übertragen. 
(2) Staatsverträge bedürfen der Zustimmung des Landtags. 
 
Artikel 78 
(1) Der Ministerpräsident ernennt und entläßt die Beamten und die Richter des Landes, soweit ge-
setzlich nichts anderes bestimmt ist. 
(2) Er übt das Begnadigungsrecht aus. 
(3) Er kann die Befugnisse nach den Absätzen 1 und 2 übertragen. 
(4) Eine Amnestie bedarf eines Gesetzes. 
 
 
Vierter Abschnitt 
Der Verfassungsgerichtshof 
 
Artikel 79 
(1) Der Verfassungsgerichtshof ist ein allen anderen Verfassungsorganen gegenüber selbständiges 
und unabhängiges Gericht des Landes. 
(2) Er besteht aus dem Präsidenten und acht weiteren Mitgliedern. Der Präsident und zwei weitere 
Mitglieder müssen Berufsrichter sein. Drei weitere Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs müssen 
die Befähigung zum Richteramt haben. 
(3) Die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs dürfen weder dem Landtag oder der Landesregie-
rung noch entsprechenden Organen des Bundes oder eines anderen Landes angehören. Sie dürfen, 
außer als Richter oder Hochschullehrer, beruflich weder im Dienst des Landes noch einer Körper-
schaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts unter Aufsicht des Landes stehen. Sie werden 
durch den Landtag mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder auf Zeit gewählt. 
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Artikel 80 
(1) Der Verfassungsgerichtshof entscheidet 
1. über Verfassungsbeschwerden, die von jedermann mit der Behauptung erhoben werden kön-

nen, durch die öffentliche Gewalt in seinen Grundrechten, grundrechtsgleichen Rechten 
oder staatsbürgerlichen Rechten verletzt zu sein, 

2. über Verfassungsbeschwerden von Gemeinden und Gemeindeverbänden wegen der Verlet-
zung des Rechts auf Selbstverwaltung nach Artikel 91 Abs. 1 und 2 , 

3. über die Auslegung dieser Verfassung aus Anlaß von Streitigkeiten über den Umfang der 
Rechte und Pflichten eines obersten Landesorgans oder anderer Beteiligter, die durch diese 
Verfassung oder in der Geschäftsordnung des Landtags oder der Landesregierung mit eigener 
Zuständigkeit ausgestattet sind, auf deren Antrag, 

4. bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die förmliche oder sachliche Vereinbar-
keit von Landesrecht mit dieser Verfassung auf Antrag eines Fünftels der Mitglieder des 
Landtags, einer Landtagsfraktion oder der Landesregierung, 

5. über die Vereinbarkeit eines Landesgesetzes mit dieser Verfassung auf Antrag eines Gerichts, 
wenn es ein Landesgesetz, auf dessen Gültigkeit es bei der Entscheidung ankommt, für un-
vereinbar mit dieser Verfassung hält, 

6. über die Zulässigkeit von Volksbegehren nach Artikel 82 Abs. 3 Satz 2 , 
7. über die Verfassungswidrigkeit des Untersuchungsauftrages nach Artikel 64 Abs. 1 Satz 

2 , 
8. über die Anfechtung der Prüfung der Gültigkeit der Landtagswahl nach Artikel 49 Abs. 

3. 
(2) Dem Verfassungsgerichtshof können durch Gesetz weitere Angelegenheiten zur Entscheidung 
zugewiesen werden. 
(3) Durch Gesetz kann für Verfassungsbeschwerden die vorherige Erschöpfung des Rechtsweges 
zur Voraussetzung gemacht, ein besonderes Annahmeverfahren eingeführt und vorgesehen werden, 
daß unzulässige oder offensichtlich unbegründete Beschwerden durch einen vom Gericht zu bestel-
lenden Ausschuß zurückgewiesen werden können. 
(4) Das Gesetz bestimmt, in welchen Fällen die Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs Ge-
setzeskraft haben. 
(5) Das Nähere regelt das Gesetz. 
 
Fünfter Abschnitt Die Gesetzgebung 
 
Artikel 81 
(1) Gesetzesvorlagen können aus der Mitte des Landtags, durch die Landesregierung oder 
durch Volksbegehren eingebracht werden. 
(2) Gesetze werden vom Landtag oder vom Volk durch Volksentscheid beschlossen. 
 
Artikel 82 
(1) Die nach Artikel 46 Abs. 2 wahl- und stimmberechtigten Bürger können ausgearbeitete Gesetz-
entwürfe im Wege des Volksbegehrens in den Landtag einbringen. 
(2) Volksbegehren zum Landeshaushalt, zu Dienst- und Versorgungsbezügen, Abgaben und Per-
sonalentscheidungen sind unzulässig. 
(3) Der Antrag auf Zulassung des Volksbegehrens muss von mindestens 5 000 Stimmberechtigten 
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unterzeichnet sein. Halten die Landesregierung oder ein Drittel der Mitglieder des Landtags die Vo-
raussetzungen für die Zulassung des Volksbegehrens für nicht gegeben oder das Volksbegehren für 
mit höherrangigem Recht nicht vereinbar, haben sie den Verfassungsgerichtshof anzurufen. 
(4) Die Antragsteller des Volksbegehrens können Vertreter bestellen. Diese haben ein Recht auf 
Anhörung in einem Ausschuss. 
(5) Mit der Vorlage des Antrags auf Zulassung des Volksbegehrens entscheiden die Antragsteller 
darüber, ob die Sammlung durch Eintragung in amtlich ausgelegte Unterschriftsbögen oder in freier 
Sammlung erfolgen soll. Ein Volksbegehren ist zustande gekommen, wenn ihm durch Eintragung in 
die amtlich ausgelegten Unterschriftsbögen acht vom Hundert der Stimmberechtigten innerhalb von 
zwei Monaten zugestimmt haben oder in freier Sammlung mindestens zehn vom Hundert der Stimm-
berechtigten innerhalb von vier Monaten zugestimmt haben. 
(6) Die freie Sammlung der Unterschriften für ein Volksbegehren kann durch Gesetz für bestimmte 
Orte ausgeschlossen werden. Die Unterschrift zur Unterstützung eines Volksbegehrens kann vom 
Unterzeichner ohne Angabe von Gründen bis zum Ablauf der Sammlungsfrist widerrufen werden. 
(7) Der Landtag hat ein Volksbegehren innerhalb von sechs Monaten nach der Feststellung seines 
Zustandekommens abschließend zu behandeln. Entspricht der Landtag einem Volksbegehren nicht, 
findet über den Gesetzentwurf, der Gegenstand des Volksbegehrens war, ein Volksentscheid statt; in 
diesem Fall kann der Landtag dem Volk zusätzlich auch einen eigenen Gesetzentwurf zur Entschei-
dung vorlegen. Über die Annahme des Gesetzes entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen; 
es ist im Wege des Volksentscheids jedoch nur beschlossen, wenn mehr als ein Viertel der Stimmbe-
rechtigten zustimmt. 
(8) Das Nähere regelt das Gesetz. 
 
Artikel 83 
(1) Diese Verfassung kann nur durch ein Gesetz geändert werden, das ihren Wortlaut ausdrücklich 
ändert oder ergänzt. 
(2) Der Landtag kann ein solches Gesetz nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder 
beschließen. Zu einer Verfassungsänderung durch Volksentscheid bedarf es der Zustimmung der 
Mehrheit der Abstimmenden; diese Mehrheit muss mindestens 40 vom Hundert der Stimmberechtig-
ten betragen. 
(3) Eine Änderung dieser Verfassung, durch welche die in den Artikeln 1, 44 Abs. 1, Artikeln 45 
und 47 Abs. 4 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig. 
 
Artikel 84 
(1) Die Ermächtigung zum Erlaß einer Rechtsverordnung kann nur durch Gesetz erteilt werden. Es 
muß Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung bestimmen. In der Verordnung ist die 
Rechtsgrundlage anzugeben. 
(2) Ist durch Gesetz vorgesehen, daß die Ermächtigung zum Erlaß einer Rechtsverordnung weiter 
übertragen werden kann, so bedarf es zu ihrer Übertragung einer Rechtsverordnung. 
 
Artikel 85 
(1) Der Präsident des Landtags fertigt die verfassungsmäßig zustande gekommenen Gesetze aus 
und verkündet sie innerhalb eines Monats im Gesetz- und Verordnungsblatt. Rechtsverordnungen 
werden vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung im Gesetz- und Verordnungsblatt verkün-
det. Nach Maßgabe eines Gesetzes können in elektronischer Form die Ausfertigung von Gesetzen 
und Rechtsverordnungen und deren Verkündung vorgenommen sowie das Gesetz- und Verordnungs-
blatt geführt werden  
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(2) Gesetze und Rechtsverordnungen treten, wenn nichts anderes bestimmt ist, mit dem 14. Tag 
nach Ablauf des Tages in Kraft, an dem sie verkündet worden sind. 
 
 
Sechster Abschnitt Die Rechtspflege 
 
Artikel 86 
(1) Die Rechtsprechung wird im Namen des Volkes durch den Verfassungsgerichtshof und die 
Gerichte ausgeübt. 
(2) Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. 
(3) An der Rechtsprechung wirken Frauen und Männer aus dem Volk mit. 
 
Artikel 87 
(1) Gerichte für besondere Sachgebiete können nur durch Gesetz errichtet werden. 
(2) Ausnahmegerichte sind unzulässig. 
(3) Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden. 
 
Artikel 88 
(1) Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör. Das Recht auf Verteidigung darf 
nicht beschränkt werden. Jeder kann sich eines rechtlichen Beistandes bedienen. 
(2) Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die 
Tat begangen wurde. 
(3) Niemand darf wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft 
werden. 
 
Artikel 89 
(1) Die Rechtsstellung der Richter wird durch ein besonderes Gesetz geregelt. 
(2) Über die vorläufige Anstellung der Richter entscheidet der Justizminister, über deren Berufung 
auf Lebenszeit entscheidet er mit Zustimmung des Richterwahlausschusses. Zwei Drittel der Mitglie-
der des Richterwahlausschusses werden vom Landtag mit Zweidrittelmehrheit gewählt. Jede Land-
tagsfraktion muß mit mindestens einer Person vertreten sein. 
(3) Verstößt ein Richter im Amt oder außerhalb des Amtes gegen die Grundsätze des Grundgesetzes 
oder dieser Verfassung, so kann auf Antrag der Mehrheit der Mitglieder des Landtags das Bundes-
verfassungsgericht mit Zweidrittelmehrheit anordnen, daß der Richter in ein anderes Amt oder in den 
Ruhestand zu versetzen ist. Im Falle eines vorsätzlichen Verstoßes kann auf Entlassung erkannt wer-
den. 
(4) Das Nähere regelt das Gesetz. 
 
 
Siebter Abschnitt Die Verwaltung 
 
Artikel 90 
Die Verwaltung des Landes wird durch die Landesregierung und die ihr unterstellten Behörden aus-
geübt. Aufbau, räumliche Gliederung und Zuständigkeiten werden auf Grund eines Gesetzes geregelt. 
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Die Errichtung der staatlichen Behörden im einzelnen obliegt der Landesregierung. Sie kann einzelne 
Minister hierzu ermächtigen. 
 
Artikel 91 
(1) Die Gemeinden haben das Recht, in eigener Verantwortung alle Angelegenheiten der örtlichen 
Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze zu regeln. 
(2) Weitere Träger der Selbstverwaltung sind die Gemeindeverbände. Das Land gewährleistet 
ihnen das Recht, ihre Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze unter eigener Verantwortung zu re-
geln. 
(3) Den Gemeinden und Gemeindeverbänden können auf Grund eines Gesetzes staatliche Aufga-
ben zur Erfüllung nach Weisung übertragen werden. 
(4) Bevor auf Grund eines Gesetzes allgemeine Fragen geregelt werden, die die Gemeinden und 
Gemeindeverbände betreffen, erhalten diese oder ihre Zusammenschlüsse grundsätzlich Gelegenheit 
zur Stellungnahme. 
 
Artikel 92 
(1) Das Gebiet von Gemeinden und Landkreisen kann aus Grün-den des öffentlichen Wohls geän-
dert werden. 
(2) Das Gemeindegebiet kann durch Vereinbarung der beteiligten Gemeinden mit staatlicher Ge-
nehmigung oder auf Grund eines Gesetzes geändert werden. Die Auflösung von Gemeinden bedarf 
eines Gesetzes. Vor einer Gebietsänderung oder einer Auflösung müssen die Bevölkerung und die 
Gebietskörperschaften der unmittelbar betroffenen Gebiete gehört werden. 
(3) Das Gebiet von Landkreisen kann auf Grund eines Gesetzes geändert werden. Die Auflösung 
von Landkreisen bedarf eines Gesetzes. Die betroffenen Gebietskörperschaften sind zu hören. 
 
Artikel 93 
(1) Das Land sorgt dafür, daß die kommunalen Träger der Selbstverwaltung ihre Aufgaben erfüllen 
können. Führt die Übertragung staatlicher Aufgaben nach Artikel 91 Abs. 3 zu einer Mehrbelastung 
der Gemeinden und Gemeindeverbände, so ist ein angemessener finanzieller Ausgleich zu schaffen.1 
(2) Die Gemeinden und Landkreise haben das Recht, eigene Steuern und andere Abgaben nach 
Maßgabe der Gesetze zu erheben. 
(3) Die Gemeinden und Gemeindeverbände werden unter Berücksichtigung der Aufgaben des Lan-
des im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs an dessen Steuereinnahmen beteiligt. 
 
Artikel 94 
Die Gemeinden und Gemeindeverbände unterstehen der Aufsicht des Landes. In Selbstverwaltungs-
angelegenheiten ist die Aufsicht auf die Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit beschränkt. 

 
1 Gemäß Art. 2 des Gesetzes vom 21. Mai 2024 (GVBl. S. 89) wird am 1. Januar 2026 die folgende Fassung des Art. 93 
Abs. 1 in Kraft treten: 
„(1) Das Land sorgt dafür, dass die kommunalen Träger der Selbstverwaltung ihre Aufgaben erfüllen können. Verpflichtet 
das Land Gemeinden und Gemeindeverbände zur Erfüllung von Aufgaben im eigenen Wirkungskreis oder stellt es be-
sondere Anforderungen an die Erfüllung bestehender oder neuer Aufgaben, hat es dabei Bestimmungen über die Deckung 
der Kosten zu treffen. Führt die Wahrnehmung dieser Aufgaben zu einer wesentlichen Mehrbelastung der Gemeinden 
und Gemeindeverbände, ist ein entsprechender finanzieller Ausgleich zu schaffen. Führt die Übertragung staatlicher Auf-
gaben nach Artikel 91 Abs. 3 zu einer Mehrbelastung der Gemeinden und Gemeindeverbände, so ist ein angemessener 
finanzieller Ausgleich zu schaffen.“ 
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Artikel 95 
In den Gemeinden und Gemeindeverbänden muß das Volk eine Vertretung haben, die aus allgemei-
nen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist. An die Stelle einer 
gewählten Vertretung kann nach Maßgabe des Gesetzes eine Gemeindeversammlung treten. In Ge-
meindeverbänden, die nicht Gebietskörperschaften sind, kann das Volk auch eine mittelbar gewählte 
Vertretung haben. 
 
Artikel 96 
(1) Die Beamten und sonstigen Verwaltungsangehörigen haben ihr Amt und ihre Aufgaben 
unparteiisch und nur nach sachlichen Gesichtspunkten wahrzunehmen. 
(2) Die Eignung zur Einstellung und zur Weiterbeschäftigung im öffentlichen Dienst fehlt 
grundsätzlich jeder Person, die mit dem früheren Ministerium für Staatssicherheit/Amt für Nationale 
Sicherheit zusammengearbeitet hat oder für dieses tätig war. 

 
Artikel 97 
Zum Schutz der verfassungsmäßigen Ordnung ist eine Landesbehörde einzurichten. Polizeiliche Be-
fugnisse und Weisungen stehen dieser Behörde nicht zu. Ihre Tätigkeit wird durch eine parlamenta-
rische Kontrollkommission überwacht. 
 
Achter Abschnitt Das Finanzwesen 
 
Artikel 98 
(1) Alle Einnahmen und Ausgaben sowie Verpflichtungsermächtigungen des Landes sind in den 
Haushaltsplan einzustellen. Bei Landesbetrieben und bei Sondervermögen brauchen nur die Zufüh-
rungen und die Ablieferungen eingestellt zu werden. Der Haushaltsplan ist in Einnahmen und Aus-
gaben auszugleichen. 
(2) Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen 
Gewährleistungen, die zu Ausgaben in künftigen Haushalten führen können, bedürfen einer der Höhe 
nach bestimmten oder bestimmbaren Ermächtigung durch Gesetz. Die Einnahmen aus Krediten dür-
fen die Summe der im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben für Investitionen nicht überschreiten. 
Ausnahmen sind nur zulässig zur Überwindung einer schwerwiegenden Störung der Wirtschafts- und 
Beschäftigungsentwicklung des Freistaats unter Berücksichtigung des gesamtwirtschaftlichen 
Gleichgewichts sowie zur Abwehr einer Störung dieses Gleichgewichts. Das Nähere regelt das Ge-
setz. 
(3) Die Summe der im Haushaltsplan veranschlagten Personalausgaben darf grundsätzlich höchs-
tens 40 vom Hundert der Summe der Gesamtausgaben des Haushalts betragen. 
 
Artikel 99 
(1) Der Haushaltsplan wird vor Beginn der Rechnungsperiode für ein oder mehrere Rechnungs-
jahre, nach Jahren getrennt, durch das Haushaltsgesetz festgestellt. Für Teile des Haushaltsplans kann 
vorgesehen werden, daß sie, nach Rechnungsjahren getrennt, für unterschiedliche Zeiträume gelten. 
(2) In das Haushaltsgesetz dürfen nur Vorschriften aufgenommen werden, die sich auf die Einnah-
men und Ausgaben des Landes und auf den Zeitraum beziehen, für den das Haushaltsgesetz beschlos-
sen wird. Das Haushaltsgesetz kann vorschreiben, daß die Vorschriften erst mit der Verkündung des 
nächsten Haushaltsgesetzes oder bei Ermächtigung nach Artikel 98 Abs. 2 Satz 1 zu einem späteren 
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Zeitpunkt außer Kraft treten. 
(3) Der Entwurf des Haushaltsgesetzes mit Haushaltsplan sowie Entwürfe zu deren Änderung wer-
den von der Landesregierung eingebracht. Der Landtag darf Mehrausgaben oder Mindereinnahmen 
gegenüber dem Entwurf der Landesregierung oder dem festgestellten Haushaltsplan nur beschließen, 
wenn Deckung gewährleistet ist. 
 
Artikel 100 
(1) Kann der Haushaltsplan nicht vor Beginn eines Rechnungsjahres durch Gesetz festgestellt wer-
den, so ist die Landesregierung bis zum Inkrafttreten des Gesetzes ermächtigt, alle Ausgaben zu leis-
ten oder Verpflichtungen einzugehen, die nötig sind, um 
1. gesetzlich bestehende Einrichtungen zu erhalten und gesetzlich beschlossene Maßnahmen 

durchzuführen, 
2. die rechtlich begründeten Verpflichtungen des Landes zu erfüllen sowie 
3. Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzusetzen oder Beihilfen für diese Zwe-

cke weiter zu gewähren, sofern durch den Haushaltsplan eines Vorjahres bereits Beträge be-
willigt worden sind. 

(2) Soweit der Geldbedarf aus Steuern, Abgaben und sonstigen Einnahmen nicht gedeckt werden 
kann, um die nach Absatz 1 zulässigen Ausgaben zu decken, darf die Landesregierung die zur Auf-
rechterhaltung der Wirtschaftsführung erforderlichen Mittel bis zur Höhe eines Viertels der End-
summe der im Haushaltsplan des Vorjahres veranschlagten Einnahmen im Wege des Kredits beschaf-
fen. 
 
Artikel 101 
(1) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der vorherigen Zustimmung des Fi-
nanzministers. Sie darf nur im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses erteilt 
werden. 
(2) Über derartige Zustimmungen ist dem Landtag für jedes Vierteljahr nachträglich zu berichten. 
 
Artikel 102 
(1) Die Landesregierung hat durch den Finanzminister dem Landtag über alle Einnahmen und Aus-
gaben sowie die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen jährlich Rechnung zu legen. 
Sie hat die Haushaltsrechnung mit einer Übersicht über das Vermögen und die Schulden des Landes 
im nächsten Rechnungsjahr dem Landtag vorzulegen. 
(2) Der Landesrechnungshof berichtet dem Landtag und der Landesregierung unmittelbar zur 
Haushaltsrechnung. 
(3) Der Landtag beschließt über die Entlastung der Landesregierung aufgrund der Haushaltsrech-
nung und der Berichte des Landesrechnungshofes. 
 
Artikel 103 
(1) Der Landesrechnungshof ist eine selbständige, nur dem Gesetz unterworfene oberste Landes-
behörde. Seine Mitglieder besitzen richterliche Unabhängigkeit. 
(2) Der Landesrechnungshof besteht aus dem Präsidenten, einem oder mehreren Vizepräsidenten 
und weiteren Mitgliedern. Präsidenten und Vizepräsidenten werden vom Landtag mit der Mehrheit 
von zwei Dritteln seiner Mitglieder gewählt. Die weiteren Mitglieder werden auf Vorschlag des Prä-
sidenten des Landesrechnungshofs mit Zustimmung des Landtags vom Ministerpräsidenten ernannt. 
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(3) Der Landesrechnungshof überwacht die gesamte Haushaltsund Wirtschaftsführung des Landes. 
Er überprüft auch die bestimmungsmäßige und wirtschaftliche Verwaltung und Verwendung von 
Landesvermögen und Landesmitteln durch Stellen außerhalb der Landesverwaltung. Der Landes-
rechnungshof übermittelt jährlich das Ergebnis seiner Prüfung gleichzeitig dem Landtag und der Lan-
desregierung. 
(4) Das Nähere über Stellung, Aufgaben, Prüfungskompetenzen und Arbeitsweise des Landesrech-
nungshofs regelt ein Gesetz; insbesondere kann dem Landesrechnungshof auch die Überwachung der 
Haushaltsund Wirtschaftsführung der kommunalen Gebietskörperschaften übertragen werden. 
 
 
Dritter Teil 
Übergangs- und Schlußbestimmungen 
 
Artikel 104 
Bürger im Sinne dieser Verfassung ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flücht-
ling oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in 
dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Aufnahme gefunden hat. 
 
Artikel 105 
Die während der Geltung der Vorläufigen Landessatzung für das Land Thüringen vom 7. November 
1990 (GBl. S. 1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 1992 (GVBl. S. 575), 
durchgeführten Wahlen bleiben wirksam. In dieser Zeit gesetztes Recht tritt, soweit es im Wider-
spruch zu dieser Verfassung steht, spätestens am 31. Dezember 1997 außer Kraft. 
 
Artikel 105 a 
Abweichend von Artikel 54 Abs. 2 Halbsatz 1 verändert sich die Höhe der Entschädigung der Abge-
ordneten bis zum 31. Oktober 2006 nicht. Bei der nächsten Veränderung wird die 2003 wirksam 
gewordene Festlegung der Entschädigungshöhe und die allgemeine Einkommensentwicklung im 
Freistaat im letzten dieser Veränderung vorausgehenden Jahr zugrunde gelegt. 
 
Artikel 106 
(1) Diese Verfassung wird mit der Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Landtags be-
schlossen und durch Volksentscheid bestätigt. Sie ist nach ihrer Annahme durch den Landtag vom 
Präsidenten des Landtags auszufertigen und im Gesetz- und Verordnungsblatt zu verkünden. 
(2) Diese Verfassung tritt am Tag nach der Verkündung vorläufig in Kraft. 
(3) Am Tag der ersten Landtagswahl nach der Verkündung dieser Verfassung ist ein Volksent-
scheid über diese Verfassung durchzuführen. Stimmt ihr dabei die Mehrheit der Abstimmenden zu, 
ist sie endgültig in Kraft getreten. Dies ist vom Präsidenten des Landtags im Gesetz- und Verord-
nungsblatt bekanntzumachen. 
(4) Wird diese Verfassung durch den Volksentscheid abgelehnt, tritt die Vorläufige Landessatzung 
für das Land Thüringen vom 7. November 1990 (GBl. S. 1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. 
Dezember 1992 (GVBl. S. 575), erneut in Kraft. 
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